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Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
Haushaltssatzung der Stadt Braunschweig für das Haus haltsjahr 2015  
 
 
„Der Rat der Stadt wird gebeten zu beschließen: 
 

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2015 mit 
 
a) dem Haushaltsplan 2015 einschließlich Stellenplan und Investitionsprogramm  
 2014 – 2018 
 
b) den Haushaltsplänen 2015 einschließlich der Stellenübersichten 2015 
 und Investitionsprogramme 2014 – 2018 für 

 
− die Sonderrechnung des Fachbereiches 65 Hochbau und Gebäudemanagement, 
− die Sonderrechnung Stadtentwässerung und 
− die Sonderrechnung Abfallwirtschaft 

 
c) dem Haushaltsplan des Sondervermögens „Pensionsfonds der Stadt Braunschweig“ 
 
wird entsprechend den Beschlussempfehlungen des Finanz- und Personalausschusses 
und den während der Sitzung gefassten Empfehlungen des Verwaltungsausschusses zu-
sammen mit den während der Haushaltslesung angenommenen Anträgen  
beschlossen. 
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2. Im Rahmen des Bürgerhaushalts werden die Themen Ringgleis (Bürgervorschläge Nr. 1 
und 52) und Radverkehr (Bürgervorschläge Nr. 4, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 26, 37, 40, 47, 
53) inhaltlich aufgegriffen und hierfür zusätzliche Haushaltsmittel entsprechend der Be-
schlussfassung über die Fraktionsanträge Nr. 144 und Nr. 63 (Ringgleis) sowie Nr. 66, 
146, 147, 152 und 173 (Radverkehr) in den Haushalt 2015 eingestellt. 
 
Für die bereits umgesetzten bzw. in Umsetzung befindlichen Vorschläge Nr. 2, 16, 29, 31, 
39, 42, 54, 62, 67, 68, 69 und 74 ist die Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel nicht er-
forderlich. 
 
Die Vorschläge Nr. 35, 36, 49, 58, 63, 64 und 72 werden abgelehnt. 
 
Für die übrigen TOP 75-Vorschläge werden keine zusätzlichen Haushaltsmittel bereitges-
tellt. Die Verwaltung wird gebeten, die Inhalte dieser Vorschläge bei Bearbeitung der jewei-
ligen Themen zu würdigen und nach Möglichkeit in ihr Handeln mit einfließen zu lassen. 
 

3. Die finanzunwirksamen Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte werden entspre-
chend den Beschlussempfehlungen des Finanz- und Personalausschusses und den wäh-
rend der Sitzung gefassten Empfehlungen des Verwaltungsausschusses zusammen mit 
den während der Haushaltslesung angenommenen Anträgen beschlossen. 
 

4. Die Verwaltung wird ermächtigt, die sich aus den vorstehenden Beschlusspunkten und der 
Aufteilung der Personalaufwendungen ergebenden Veränderungen im Enddruck des 
Haushaltsplanes 2015 auf die Teilhaushalte einschließlich der Produktdarstellung zu über-
tragen.  
 

5. Der als Anlage 1 beigefügte Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Braunschweig für  
das Haushaltsjahr 2015 wird in der Fassung beschlossen, die sich aus den Beschlüssen 
zu Ziffer 1 bis 3 ergibt.“ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweis: 
 
Diese Vorlage wird nur einmal versandt. Sie dient  
somit als Beratungsunterlage in allen o. g. Gremien. 

 



3 

Begründung: 
 
Ausschussempfehlungen zum Haushaltsplanentwurf 2015 
Der Verwaltungsentwurf sowie die Anträge der Fraktionen des Rates und der Stadtbezirksräte 
zum Haushalt 2015 und zum Investitionsprogramm 2014 – 2018 und die Ansatzveränderungen 
der Verwaltung sind von den Ausschüssen beraten worden. Die Empfehlungen der Ausschüsse 
hierzu sowie die nach den Ausschussberatungen eingereichten Anträge der Fraktionen, die 
Ansatzveränderungen und haushaltsneutralen Umsetzungen sind dem Finanz- und Personal-
ausschuss zu seiner Sitzung am 29. Januar 2015 vorgelegt worden. 
 
Beschlussempfehlungen des Finanz- und Personalaussch usses (FPA) 
Der FPA hat in seiner Sitzung am 29. Januar 2015 die Ansatzveränderungen, die haushalts-
neutralen Umsetzungen, die finanzwirksamen Haushaltsanträge der Fraktionen und der Stadt-
bezirksräte, die Stellenplananträge, die finanzunwirksamen Anträge und die Vorschläge zum 
Bürgerhaushalt beraten. Die Beschlussempfehlungen sind in der Anlage 2 dieser Vorlage dar-
gestellt. Die Antworten der Verwaltung zu den Anfragen der Fraktionen zum Haushalt 2015 sind 
ebenfalls in der Anlage 2 dargestellt. 
 
Der FPA hat allerdings Anträge der Fraktionen / Stadtbezirksratsanträge und Ansatzverände-
rungen der Verwaltung nur passieren lassen . Weiterhin ist nach der Beschlussfassung im FPA 
ein weiterer finanzunwirksamer Antrag (Nummer 178 neu) eingegangen. 
 
Diese Anträge und Ansatzveränderungen bedürfen somit einer Einzelabstimmung im Verwal-
tungsausschuss/Rat  (s. Anlage 0).  
 
Der FPA hat am Ende seiner Beratungen mit 9 Ja-Stimmen und 2 Gegenstimmen folgenden 
Beschluss gefasst: 
 
„Zur Vorbereitung der Haushaltslesung des Rates am 24. Februar 2015 wird der Finanz- und 
Personalausschuss um folgende Beschlussempfehlung gebeten: 
 
1. Der Verwaltungsentwurf  der Haushaltssatzung 2015 nach dem derzeitigen Stand mit 

 
a) dem Haushaltsplan 2015 einschließlich Stellenplan und Investitionsprogramm 2014 – 

2018 
 

b) den Haushaltsplänen 2015 einschließlich Stellenübersichten und  
Investitionsprogramm 2014 – 2018 für 

 
- die Sonderrechnung Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement 
- die Sonderrechnung Stadtentwässerung und 
- die Sonderrechnung Abfallwirtschaft 

 
c) dem Haushaltsplan 2015 des Sondervermögens „Pensionsfonds der Stadt Braun-

schweig" 
 

wird beschlossen, soweit sich nicht aus den nachfolgenden Beschlusspunkten eine andere 
Empfehlung ergibt. 
 

2. Die finanzunwirksamen Anträge der Fraktionen  einschließlich der Anträge der Stadtbe-
zirksräte  werden entsprechend den Empfehlungen der Fachausschüsse oder nach Maß-
gabe der Einzelabstimmung beschlossen (Anlage 2).  

 
3. Die finanzwirksamen Anträge der Fraktionen  einschließlich der Anträge der Stadtbezirks-

räte  werden entsprechend den Empfehlungen der Fachausschüsse oder nach Maßgabe 
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der Einzelabstimmung beschlossen (Anlage 4.1 und 5.1). 
 

4. Die Ansatzveränderungen der Verwaltung  werden entsprechend den Verwaltungsempfeh-
lungen oder nach Maßgabe der Einzelabstimmung beschlossen (Anlage 4.2 und 5.2). 
 

5. Die haushaltsneutralen Umsetzungen und die Haushaltsvermerke der Verwaltung  werden 
entsprechend den Verwaltungsempfehlungen oder nach Maßgabe der Einzelabstimmung 
beschlossen (Anlage 4.3 und 5.3).  
 

6. Im Rahmen des Bürgerhaushalts werden die Themen Ringgleis (Bürgervorschläge Nr. 1 
und 52) und Radverkehr (Bürgervorschläge Nr. 4, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 26, 37, 40, 47, 53) 
inhaltlich aufgegriffen und hierfür zusätzliche Haushaltsmittel entsprechend der Beschluss-
fassung über die Fraktionsanträge Nr. 144 und Nr. 63 (Ringgleis) sowie Nr. 66, 146, 147, 
152 und 173 (Radverkehr) in den Haushalt 2015 eingestellt. 
 
Für die bereits umgesetzten bzw. in Umsetzung befindlichen Vorschläge Nr. 2, 16, 29, 31, 
39, 42, 54, 62, 67, 68, 69 und 74 ist die Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel nicht er-
forderlich. 
 
Die Vorschläge Nr. 35, 36, 49, 58, 63, 64 und 72 werden abgelehnt. 
 
Für die übrigen TOP 75-Vorschläge werden keine zusätzlichen Haushaltsmittel bereitges-
tellt. Die Verwaltung wird gebeten, die Inhalte dieser Vorschläge bei Bearbeitung der jewei-
ligen Themen zu würdigen und nach Möglichkeit in ihr Handeln mit einfließen zu lassen. 

 
7. Die Verwaltung wird ermächtigt, die sich aus den vorstehenden Beschlusspunkten und der 

Aufteilung der Personalaufwendungen ergebenden Veränderungen im Enddruck des 
Haushaltsplanes 2015 auf die Teilhaushalte einschließlich der Produktdarstellung zu über-
tragen.“ 

 
 
 
Nach den Beratungen im FPA stellt sich der Haushalt splan 2015 wie folgt dar:  
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1. Vorläufiger Jahresabschluss 2014 und Finanzierung  von Haushaltsresten aus dem 
Jahr 2014 

 
Über den vorläufigen Jahresabschluss 2014 wurde im Zuge der Mitteilung „Vorläufiger 
Jahresabschluss 2014“ (Drucksache Nr. 14148/15) im Finanz- und Personalausschuss 
in dessen Sitzung am 29.01.2015 berichtet.  
 
Demnach ist für die Gesamtergebnisrechnung 2014 nach dem derzeitigen Bearbei-
tungsstand, d.h. vorbehaltlich der weiter laufenden Arbeiten zur Aufstellung des Jahres-
abschlusses, durch die sich noch Verschiebungen bzw. Veränderungen ergeben kön-
nen, von einem vorläufigen Jahresfehlbetrag von rd. 19,8 Mio. €  auszugehen. Dieser 
Fehlbetrag beinhaltet die Vorsorge durch Rückstellungen in Umsetzung der Landesvor-
gaben zur Erhöhung der Beamtenbesoldungen (siehe auch Ziffer 2.1.1). 
 
Der Bestand an Zahlungsmitteln der Stadt zum 31. Dezember 2014 beträgt rd. 118 Mio. 
€. Wenn man hiervon einen Sondereffekt (einen von der Bundesanstalt für Arbeit erst in 
den ersten Januartagen für das Jahr 2014 abgebuchten Betrag von rd. 4 Mio. €) abzieht, 
ergibt sich ein rechnerischer Betrag von rd. 114 Mio. €.  
 
In die Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2015 bis 2018 ist der vorgesehene Ab-
bau der Haushaltsreste mit Stand Ende 2014 aufgenommen worden. Wie im Haushalts-
plan 2014 wird unverändert davon ausgegangen, dass die Haushaltsreste im Planungs-
zeitraum 2015 bis 2018 nur teilweise abgebaut werden können. Der Resteabbau ist da-
mit im Planungszeitraum folgendermaßen vorgesehen (unverändert gegenüber dem 
Haushaltsplanentwurf 2015): 
 

In Mio. € 2015 2016 2017 2018 

Ergebnishaushalt  0,0 2,9 1,5 1,5 

Finanzhaushalt 5,3 2,7 2,4 0,9 

 
In den anschließenden Ausführungen wird bei den Darstellungen zum Ergebnis- und 
zum Finanzhaushalt der vorläufige Jahresabschluss 2014 und der dargestellte Abbau 
der Haushaltsreste berücksichtigt. 
 

 



6 

2.  Ansatzveränderungen der Verwaltung 
 
2.1 Ergebnishaushalt 2015  
 

Der Entwurf des Ergebnishaushaltes 2015 wies für das Planjahr 2015 bei Versand an 
die Ratsmitglieder (Stand: Oktober 2014) einen Überschuss inkl. Resteabbau (2013) in 
Höhe von rd. 0,5 Mio. € aus. Aufgrund der hiermit vorgelegten Ansatzveränderungen er-
höht sich dieser Überschuss auf rd. 1,1 Mio. €. 
 

 Die wesentlichen Veränderungen , die gegenüber dem im Oktober 2014 versandten 
Haushaltsplanentwurf durch die Ansatzveränderungen zur Veränderung des Ergebnisses 
führen, werden nachstehend näher erläutert.  

 
2.1.1 Bei der Gewerbesteuer waren in den letzten Wochen des Jahres 2014 mehrere Anpas-

sungen zu verzeichnen, deren negative Auswirkungen sich auch im Jahr 2015 fortsetzen. 
Unter Berücksichtigung dieser Einflüsse und der voraussichtlichen Entwicklung bei den 
regionalen Gewerbesteuerzahlern werden die im Haushaltsplanentwurf 2015 veranschlag-
ten Gewerbesteuererträge von 180,0 Mio. € aus heutiger Sicht nicht erzielt werden. Es 
wird nach der derzeitigen Prognose davon ausgegangen, dass die Erträge rd. 170 Mio. € 
betragen werden. Unter Berücksichtigung der geringeren abzuführenden Gewerbesteuer-
umlage führen die Mindererträge von 10,0 Mio. € zu einer Nettohaushaltsbelastung von 
rd. 8,5 Mio. €. 

 
Trotz der zu erwartenden Mindererträge bei der Gewerbesteuer wird sich ein erheblicher 
Teil der Erträge aus Nachzahlungen auf Vorjahre ergeben. Da sich voraussichtlich ein 
außergewöhnlich hoher Teil dieser Nachzahlungen auf weit zurückliegende Jahre bezie-
hen wird, ist mit einer wesentlich höheren Verzinsung von Gewerbesteuernachforde-
rungen  als bisher veranschlagt zu rechnen. Hieraus ergeben sich Mehrerträge von 
3,5 Mio. €. 
 
Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  sind im Haushaltsplanentwurf 2015 Er-
träge von 112,5 Mio. € enthalten. Nach den Daten der Steuerschätzung vom November 
2014 wird für das Jahr 2015 eine Steigerung von 4,6 v. H. prognostiziert, nachdem urs-
prünglich von einem Wachstum von 5,9 v. H. auszugehen war. Positiv wirkt sich für die 
Stadt Braunschweig dagegen der ab 2015 geltende neue Verteilungsschlüssel aus. Im 
Jahr 2015 werden nunmehr Erträge von rd. 112,0 Mio. €  erwartet, was Mindererträge ge-
genüber dem Haushaltsplanentwurf von 0,5 Mio. € bedeutet. 

 
Bei den Schlüsselzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausglei ch  sind im 
Haushaltsplanentwurf 2015 Erträge von 87,0 Mio. € veranschlagt. Auf der Basis der vor-
läufigen Berechnungsgrundlagen des Landes Niedersachsen für den kommunalen Fi-
nanzausgleich 2015 werden sich für die Stadt Braunschweig im Jahr 2015 Schlüsselzu-
weisungen von voraussichtlich rd. 88,8 Mio € ergeben, was Mehrerträge von rd. 
1,8 Mio. € bedeutet.  
 
Bei den Pachterträgen für die  städtischen Tiefgaragen  werden sich im Jahr 2015 
voraussichtlich Mindererträge in Höhe von rd. 484 T€ ergeben. Davon entfallen 405 T€ 
auf die Tiefgarage Magni, die aufgrund des Brandes bis auf weiteres nur eingeschränkt 
betrieben werden kann. Hinzu kommen anteilige Ertragsausfälle von 79 T€ aufgrund der 
5-monatigen Schließung der Tiefgarage Eiermarkt zur Durchführung der geplanten Sa-
nierungsmaßnahmen. 
 
Erhebliche Änderungen ergeben sich beim Personalaufwand . Da zum Zeitpunkt der 
Erstellung des Haushaltsplanentwurfes 2015 nicht feststand, welche Besoldungserhö-
hungen sich ab 2015 ergeben und in welchem Jahr die entsprechende gesetzliche Re-
gelung erfolgt, wurden die Personalrückstellungen im Haushaltsplanentwurf 2015 zu-
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nächst so belassen, wie sie im Haushalt 2014 berücksichtigt waren. Der Veranschlagung 
lag somit eine Besoldungssteigerung von jährlich 1,5 % zugrunde. Der Niedersächsische 
Landtag hat am 18. Dezember 2014 eine Erhöhung von Besoldung und Versorgung im 
Jahr 2015 um 2,5 % und Jahr 2016 um 2,0 % (jeweils zum 01. Juni) beschlossen. Nach 
den bisher geltenden Regelungen hat dies zur Folge, dass die Auswirkungen dieser Be-
soldungserhöhungen 2015/2016 im Jahresabschluss 2014 als Zuführung zu den Pensi-
onsrückstellungen abzubilden sind.  
 
Mit Erlass vom 17. November 2014 wurde allerdings überraschend seitens des Landes 
mitgeteilt, dass entgegen der bisherigen Verfahrensweise zukünftig beim Zuführungsbet-
rag zu den Pensionsrückstellungen auf den gesetzlichen Anpassungszeitpunkt der Be-
soldungserhöhung abzustellen ist. Gleichzeitig wurde mitgeteilt, dass es wegen der fort-
geschrittenen Haushaltsplanung nicht beanstandet wird, wenn im Jahresabschluss 2014 
und im Haushalt 2015 die Pensionsrückstellungen noch nach der vorher bestehenden 
Rechtsauffassung gebildet werden. Angesichts der bestehenden hohen Überschuss-
rücklagen im Ergebnishaushalt und der erheblichen Belastungen, die sich aus einer Be-
rücksichtigung der vorgesehenen Besoldungserhöhungen in den Haushalten 2015 und 
2016 ergeben würden, ist beabsichtigt, die Rückstellungszuführung für die vorgesehe-
nen Besoldungssteigerungen in den Jahren 2015 und 2016 im Rahmen des Jahresab-
schlusses 2014 durchzuführen. Für das Jahr 2015 ergibt sich hieraus ein Minderauf-
wand von rd. 6,1 Mio. €.  
 
Darüber hinaus wird der zahlungswirksame Personalaufwand auch unter Berücksichti-
gung der vorgenannten Erhöhung von Besoldung und Versorgung nach aktuellen Be-
rechnungen im Jahr 2015 voraussichtlich rd. 1,0 Mio. € niedriger sein, als bei Erstellung 
des Haushaltsplanentwurfes angenommen wurde. Der ursprünglich für 2015 veran-
schlagte Personalaufwand in Höhe von rd.180,9 Mio. € sinkt somit auf rd. 173,7 Mio. €. 

 
Beim Sozial-Etat  werden gegenüber dem Haushaltsentwurf zusätzliche Finanzmittel in 
Höhe von 345 T€ benötigt. Im Bereich des SGB II war zum Ende des Jahres 2014 fest-
zustellen, dass trotz gesunkener Fallzahlen die Aufwendungen nahezu gleichgeblieben 
sind, mithin die Kosten je Fall gestiegen sind. In den Bereichen SGB XII und Asylbewer-
berleistungsgesetz/Aufnahmegesetz zeichnen sich Fallzahlsteigerungen ab. Wegen der 
Vorabentlastung im Zusammenhang mit dem Koalitionsvertrag der Bundesregierung 
verbleibt es insgesamt dennoch bei einer gegenüber dem Vorjahr sinkenden Sozialhilfe-
belastung. Sie wird nunmehr 46,0 Mio. € (2014  47,1 Mio. €) betragen.  
 
Im Zusammenhang mit der Umsetzung eines "Soziokulturellen Entwicklungskon-
zepts " wird der Ansatz "Projektfördermittel" für das Jahr 2015 um 135.000 € angehoben. 
Von diesem Betrag sollen 50.000 € für den Verein KufA e. V., 50.000 € für das Projekt 
Kaufbar und 35.000 € für das Förderprogramm Freies Theater zur Verfügung stehen. 
Zudem werden 100.000 € für die institutionelle Förderung eines soziokulturellen Zent-
rums in den Haushalt 2015 eingestellt. 
 
Die Anweisungsbeschlüsse zu den Wirtschaftsplänen der städtischen Gesellschaften  
wurden in den Sitzungen des Finanz- und Personalausschusses am 13. November 2014 
bzw. am 4. Dezember 2014 gefasst. Aus den Wirtschaftsplänen ergibt sich im Wesentli-
chen durch zu leistende Betriebsmittelzuschüsse eine saldierte Mehrbelastung von rd. 
464 T€.  

 
2.1.2 Im Investitionsmanagement  ergibt sich eine zusätzliche Ergebnisbelastung in Höhe 

von rd. 0,9 Mio. €. Der zusätzliche Finanzbedarf bezieht sich insbesondere auf die In-
standhaltung der Heizungsanlagen im gesamten Rathauskomplex, der Instandhaltung 
der Dachflächen des Rathaus-Neubaus als auch auf die Instandhaltung der Elektrolei-
tungen des Gebäudes Hamburger Straße 226 (Gesundheitsamt). Weiterhin sollen für 
den Bau des Soziokulturellen Zentrums die Planungsmittel, die in den Vorjahren geplant 
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aber aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht übertragen werden können, neu veran-
schlagt werden.  

 
 Brandschutzmaßnahmen werden bisher sowohl im Rahmen des Schulsanierungsprog-

ramms als auch im Rahmen des Kita-Sanierungsprogramms durchgeführt. Für die restli-
chen Gebäude der Stadt Braunschweig bestehen lfd. Instandhaltungsansätze, aus de-
nen ebenfalls Brandschutzmaßnahmen finanziert werden. Zur Verstärkung der Brand-
schutzmaßnahmen (z.B. Umsetzung 2. baulicher Rettungsweg) werden für das Jahr 
2015 Haushaltsmittel gebündelt und es wird hierzu ein vorhandener Haushaltsansatz in 
Höhe von rd.0,3 Mio. € auf rd. 1,5 Mio. € für das Haushaltsjahr 2015 aufgestockt. Die 
Mittelumsetzung erfolgt haushaltsneutral. 

 
 

2.1.3 Die Ansatzveränderungen  für das Jahr 2015 stellen sich im Ergebnis saldiert wie folgt 
dar: 
 

 Erträge 
- € - 

Aufwand 
- € - 

Saldo 
- € - 

Veränderungen durch: 
a) die Ansatzver- 
    änderungen zum Ergebnis- 
    haushalt 

-    4.803.200 -    6.376.129 +   1.572.929 

b) die Ansatzver- 
    änderungen im Finanzhaus- 
    halt, die ergebniswirksam sind 

-    290.000 +    639.400 -    929.400 

Veränderung Ergebnishaushalt -    5.093.200  -    5.736.729 +    643.529 
 
 

2.2 Finanzhaushalt 2015 
 
 Im Entwurf des Finanzhaushaltes 2015 (Stand: Oktober 2014) waren Auszahlungen für 

Investitionen in Höhe von 63,6 Mio. € vorgesehen. Die Einzahlungen aus der Investiti-
onstätigkeit beliefen sich auf rd. 11,8 Mio. €, so dass sich ein Finanzierungsbedarf aus 
der Investitionstätigkeit  in Höhe von rd. 51,8 Mio. €  ergeben hat.  
 
Unter Berücksichtigung des Überschusses aus der laufenden Verwaltungstätigkeit  in 
Höhe von rd. 28,3 Mio. € , des Fehlbedarfes aus der Finanzierungstätigkeit  in Höhe 
von rd. 8,3 Mio. €  sowie des geplanten Resteabbaus  von 5,3 Mio. € ergab sich somit 
ein Fehlbedarf im Gesamtfinanzhaushalt  in Höhe von rd. 37,1 Mio. € . 

 
Aufgrund der hiermit vorgelegten Ansatzveränderungen erhöht sich dieser Fehlbedarf 
auf rd. 49,3 Mio. €. Hierin enthalten sind die finanzwirksamen Anteile der unter 2.1 dar-
gestellten Veränderungen des Ergebnishaushaltes i. H. v. rd. 5,5 Mio. €. Weiterhin ist 
darin eine Einplanung von rd. 2,0 Mio. € für mögliche Entschädigungsansprüche auf-
grund der Bemessung der Besoldung nach dem Besoldungsdienstalter berücksichtigt. 
Für die Investitionstätigkeit haben sich zusätzliche Einplanungen i. H. v. rd. 4,6 Mio. € 
ergeben, die im Folgenden erläutert werden. 
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2.2.1 Investitionstätigkeit  
 
Die Ansatzveränderungen  für Investitionstätigkeit wirken sich insgesamt wie folgt aus: 

 

 
Einzahlungen 

- € - 
Auszahlungen 

- € - 
Saldo 
- € - 

Ansatzveränderungen -    542.200 +    4.096.200 -    4.638.400 

 
Insgesamt ergeben sich durch die Ansatzveränderungen zusätzliche Finanzhaushaltsbe-
lastungen in Höhe von rd. 4,6 Mio. € .  
 
Durch die Nichtbeteiligung der Polizei an dem geplanten Neubau der Integrierten Regio-
nalleitstelle der Stadt Braunschweig sind allein für 2015 die Einzahlungen in Höhe von 
750 T€ entfallen. Eine Absenkung der Baukosten konnte jedoch in der Konsequenz nicht 
vorgenommen werden, da die bisher für die Polizei vorgesehene Fläche nun durch an-
dere Nutzungen der Feuerwehr (z.B. Verwaltung) belegt werden soll. Es wird hier auf die 
Vorlage „Sanierung der Braunschweiger Hauptfeuerwache einschl. der Errichtung eines 
Neubaus für die Integrierte Regionalleitstelle“ Drucksache 17380/15 verwiesen, die auch 
Informationen zu der geplanten finanziellen Beteiligung der Partner beinhaltet. 
 
Zusätzlicher Finanzierungsbedarf hat sich für Investitionsmaßnahmen auf städtischen 
Kinderspielplätzen (z.B. Ersatz von Spielgeräten) sowie für die Beschaffung von Schul-
containern auf dem Gelände der GS Stöckheim zur Unterbringung von Hortkindern der 
Kita Leiferde ergeben.  
 
Zur Beseitigung des Brandschadens in der Tiefgarage Magni wurden zusätzliche Haus-
haltsmittel in Höhe von rd. 1,5 Mio. € berücksichtigt.  
 
Um auch weiterhin die Erweiterung des Ortsteilfriedhofes Broitzem gewährleisten zu 
können, mussten die Haushaltsansätze, die bis einschließlich 2014 nicht verwandt wur-
den und nunmehr haushaltsrechtlich verfallen, neu veranschlagt werden.  
 
Ein zusätzlicher Finanzbedarf wurde auch für den Anbau am Feuerwehrgerätehaus 
Harxbüttel eingeplant. Es wird mit Mehrkosten gerechnet.  
 
Weiterhin sind Ansatzveränderungen der Verwaltung auch für das Schulsanierungsprog-
ramm vorgenommen worden. Durch aktuelle Kostenberechnungen ergeben sich im 
Rahmen der Einholung von Objekt- und Kostenfeststellungsbeschlüssen Anpassungs-
notwendigkeiten bei den Haushaltsansätzen.  
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen  erhöht sich durch die  
Ansatzveränderungen gegenüber dem Verwaltungsentwurf von bisher 53.872.100 € auf 
58.618.100 €. 
 

2.2.2 Finanzierungstätigkeit 
 
Für die Finanzierung der Investitionen und der Investitionsförderungsmaßnahmen sind 
weiterhin keine Kreditaufnahmen  vorgesehen. 
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2.3 Investitionsprogramm  
 
Das Investitionsprogramm wird sich gegenüber dem Verwaltungsentwurf aufgrund der 
Ansatzveränderungen in den Planungsjahren 2016 - 2018 um folgende Belastungen (-) / 
Entlastungen (+) verändern (zu den Veränderungen 2015 s. Ziffer 2.2.1): 
 

 2016 
- € - 

2017 
- € - 

2018 
- € - 

Ansatzveränderungen -   5 337.000 -   1.374.500 -      616.200 

      davon ergebniswirksam -      717.700 +     223.000 +      401.500 

      davon werterhöhend -   4.619.300 -   1.597.500 -   1.017.700 

 
In den Jahren 2016 - 2018 hat sich insbesondere im investiven Bereich (werterhö-
hende)  ein zusätzlicher Finanzbedarf von insgesamt rd. 7,2 Mio. € ergeben.  
 
Belastend hat sich in diesem Zeitraum insbesondere der Wegfall der Einzahlungen der 
Polizei für den gemeinsamen Neubau der Integrierten Regionalleitstelle von rd. 6,2 Mio. 
€ in den Jahren 2015-2018 dargestellt (siehe auch Punkt 2.2.1). Es wird hier auf die Vor-
lage „Sanierung der Braunschweiger Hauptfeuerwache einschl. der Errichtung eines 
Neubaus für die Integrierte Regionalleitstelle“ Drucksache 17380/15 verwiesen . 
 
Zusätzlicher Finanzbedarf ergibt sich auch aufgrund der Erneuerung der Drucktechnik 
für die Johannes-Selenka-Schule sowie für Investitionsmaßnahmen auf städtischen 
Spielplätzen (z.B. Ersatz von Spielgeräten). 
 
Die für die Einrichtung eines Veranstaltungszentrums (inkl. Soziokulturelles Zentrum) 
vorgesehende Finanzrate für das Jahr 2018 in Höhe von 2,5 Mio. € ist dagegen nur vor-
gezogen worden (auf das Jahr 2015 in Höhe von 0,5 Mio. € und auf das Jahr 2016 in 
Höhe von 2 Mio. €). Aufgrund aktueller Entwicklungen und den vorangeschrittenen Pla-
nungen werden bereits in den Jahren 2015/2016 Finanzraten benötigt. Eine Ausweitung 
des Finanzrahmens ist damit nicht erfolgt.  
 
Zur Schaffung von neuem Wohnraum sollte darüber hinaus die Erschließung des Nördli-
chen Ringgebietes ab dem Haushaltsjahr 2015 forciert werden. Hierzu sind im Finanz-
planungszeitraum sowohl Haushaltsmittel für den Bau von Erschließungsstraßen und für 
die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen als auch für die Erweiterung der GS Isol-
destraße aufgenommen worden. Zur Kompensation des zusätzlichen Finanzbedarfs 
konnten andere Maßnahmen, wie z.B. die Sanierung der Salzdahlumer Straße, haus-
haltsneutral verschoben werden. 
 

 Die Ansatzveränderungen und die haushaltsneutralen Umsetzungen des Investitions-
managements sind in den Anlagen 2.5.2 und 2.5.3  zusammengestellt. 
 

 
2.4 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 

 
Im Vergleich zum Haushaltsplanentwurf 2015 (Stand: Oktober 2014) müssen weitere An-
satzveränderungen vorgenommen werden. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um 
Anpassungen bei folgenden Haushaltsansätzen: 
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2.4.1 Mittelfristige Ergebnisplanung 
 
Bei der Gewerbesteuer  wurden im Planungszeitraum 2016 bis 2018 ursprünglich Erträ-
ge in Höhe von 185,0 Mio. €, 187,0 Mio. € und 190,0 Mio. € erwartet. Unter Berücksich-
tigung der niedrigeren Einschätzung für 2015, der prognostizierten Steigerungen aus der 
Steuerschätzung und den voraussichtlichen regionalen Entwicklungen werden die Erträ-
ge im Jahr 2016 auf 180,0 Mio. € eingeschätzt, während sich in den Jahren 2017 und 
2018 keine Änderungen ergeben. 
 
In den Jahren 2016 bis 2018 war beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  bis-
her von Erträgen in Höhe von 118,4 Mio. €, 124,4 Mio. € und 130,7 Mio. € ausgegangen 
worden. Aufgrund der etwas niedrigeren Basis aus dem Jahr 2015 und der geringfügig 
höheren Steigerungen in den Jahren 2016 bis 2018 wird auf der Grundlage der Steuer-
schätzdaten nunmehr von Erträgen in Höhe von 118,0 Mio. €, 124,4 Mio. € bzw. 130,9 
Mio. € ausgegangen.  
 
Bei den Schlüsselzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausglei ch sind die Er-
träge für die Jahre 2016 bis 2018 auf der Basis der unter Ziffer 2.1.1 dargestellten erwar-
teten Steigerung im Jahr 2015 in Höhe von 1,8 Mio. € und der voraussichtlichen Steuer-
kraftentwicklung fortgeschrieben worden. Die erwarteten Erträge belaufen sich somit auf 
92,0 Mio. € , 94,0 Mio. € bzw. 95,0 Mio. €. 
 
Die unter Ziffer 2.1.1 dargestellten Veränderungen beim Personalaufwand  führen im 
Jahr 2016 zu einer Entlastung von 7,9 Mio. €, wobei sich ein Betrag von 6,8 Mio. € auf-
grund der geringeren Veranschlagung bei den Rückstellungen ergibt. In den Jahren 
2017 und 2018 beträgt die Entlastung 1,0 bzw. 1,1 Mio. €. 
 
Das unter 2.1.1 für 2015 genannte Sinken der Sozialhilfebelastung  gegenüber dem 
Haushaltsplan 2014 setzt sich in den Folgejahren nicht kontinuierlich fort. In 2016 und 
2017 ist ein leichtes Ansteigen der Sozialhilfebelastung eingeplant. Sie beträgt 2016 rd. 
46,3 Mio. €, 2017 rd. 46,6 Mio. € und 2018 rd. 42,8 Mio. €.  
 

 Zur Umsetzung des „Soziokulturellen Entwicklungskonzepts “ stehen auch über 2015 
hinaus insgesamt 235.000 € zur Verfügung. Ab dem Jahr 2016 sollen 50.000 € aus dem 
Ansatz "Projektfördermittel" auf die institutionelle Förderung eines soziokulturellen Zent-
rums übergehen, sodass für diesen Zweck dann 150.000 € zur Verfügung stehen. Im An-
satz "Projektfördermittel" verbleiben 85.000 €. 

 
Aus den Wirtschaftsplänen 2015 der städtischen Gesellschaften ergeben sich in den 
Jahren 2016 bis 2018 im Saldo zusätzliche Belastungen von rd. 2,1 Mio. €, 2,4 Mio. € 
bzw. 2,0 Mio. €. 

 
Insgesamt führen die Ansatzveränderungen zu folgenden Jahresergebnissen  inkl. des 
geplanten neuen Resteabbaus: 
 

in Mio. € 2014* 2015 2016 2017 2018 

Jahresergebnis  -19,8 1,1 4,2 4,1 10,9 

Überschussrücklage  208,0 209,1 213,3 217,5 228,3 

* Vorl. Jahresabschluss 

 
Im Jahresabschluss 2013 werden Überschussrücklagen von rd. 227,8 Mio. € aus-
gewiesen. Gemäß dem vorgelegten Stand der Planung und unter Berücksichtigung des 
vorläufigen Jahresergebnisses 2014 werden die Überschussrücklagen zum Ende des 
Jahres 2018 auf rd. 228,3 Mio. € anwachsen. 
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2.4.2 Mittelfristige Finanzplanung 
 

 Die Ergebnisse des Finanzhaushalts zeigen unter Berücksichtigung der Ansatzverände-
rungen inkl. des geplanten Resteabbaus folgendes Bild: 

 
in Mio. € 2014* 2015 2016 2017 2018 

Finanzmittelveränderung  -41,4 -49,3 -33,3 -18,7 -1 ,4 
Zahlungsmittelbestand am Ende 
des Haushaltsjahres  114,2 64,9 31,6 12,9 11,4 

* Vorl. Jahresabschluss 
 
Insgesamt sollen die Fehlbeträge im Finanzhaushalt durch Entnahmen aus dem  
Bestand an Zahlungsmitteln ausgeglichen werden. Eine Neuverschuldung ist weiterhin 
nicht vorgesehen. Nach dem Haushaltsplanentwurf 2015 betrug der voraussichtliche 
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres 2018 inkl. des geplanten Abbaus der 
Haushaltsreste rd. 5,5 Mio. €. Nach dem gegenwärtigen Stand ist zu erwarten, dass der 
Bestand an Zahlungsmitteln rd. 11,4 Mio. € betragen wird. Damit ergibt sich eine Ver-
besserung gegenüber dem Haushaltsplanentwurf in Höhe von rd. 5,9 Mio. €, die im Zu-
sammenhang mit den o.g. Veränderungen und dem Bestand an Haushaltsresten (s. Zif-
fer 1) zu sehen ist. 
 
Somit sind die Liquidität sowie die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen sichergestellt. 
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3.  Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte 
 
 
3.1 Ergebnishaushalt 2015 
 

Die Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte führen aufgrund der Beschluss-
empfehlungen des FPA vom 29. Januar 2015 im Ergebnishaushalt 2015 saldiert zu Ver-
änderungen, die in der nachfolgenden Tabelle dargestellt sind:  

 
 

 Erträge 
- € - 

Aufwand 
- € - 

Saldo 
- € - 

Veränderungen durch: 
a) die Anträge der Fraktionen und 

der Stadtbezirksräte zum  
Ergebnishaushalt 

0 +    263.000 -    263.000 

b) Anträge der Fraktionen und der 
Stadtbezirksräte im Finanzhaus-
halt, die ergebniswirksam sind 

0 +    300.000 -    300.000 

Ergebnis Ergebnishaushalt 0  +    563.000 -    563.000 
 
Die Beschlussempfehlungen des FPA zu den Anträgen der Fraktionen und Stadtbezirks-
räte reduzieren den Überschuss des Ergebnishaushaltes 2015 um rd. 0,6 Mio. €.  
 

 
3.2 Finanzhaushalt 2015 
 
 Die von den Fraktionen gestellten Anträge und die Vorschläge der Stadtbezirksräte für 

die Investitionen führen aufgrund der Beschlussempfehlungen des FPA vom 29. Januar 
2015 saldiert zu folgenden Veränderungen: 

 
 Einzahlungen 

- € - 
Auszahlungen 

- € - 
Saldo 
- € - 

Veränderungen durch die Anträge 
der Fraktionen und der Stadtbe-
zirksräte 

0 +    615.000 -    615.000 

 
Die zusätzlichen Investitionsauszahlungen würden sich somit aufgrund der Beschluss-
empfehlungen des FPA um rd. 0,6 Mio. € erhöhen.  
 
Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich durch die einberechneten Fraktions- 
und Stadtbezirksratsanträge um 450 T€. 
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3.3 Investitionsprogramm  
 
Das Investitionsprogramm würde sich gegenüber dem Verwaltungsentwurf unter Be-
rücksichtigung der Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte in den Jahren 2016 bis 
2018 um folgende Belastungen (-)/ Entlastungen (+) verändern (zu den Veränderungen 
2015 s. Ziffer 3.2): 
 
 
 

 Planungsjahr  
 

 

 2016 
- € - 

2017 
- € - 

2018 
- € - 

Anträge der Fraktionen und der 
Stadtbezirksräte -      450.000 -     500.000 -      500.000 

    davon ergebniswirksam 0  0 0 

    davon werterhöhend -      450.000 -      500.000 -      500.000 

 
 

3.4 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 
 
 

3.4.1 Mittelfristige Ergebnisplanung 
 
Die vorgelegten Ansatzveränderungen und die Änderungsanträge der Fraktionen und 
der Stadtbezirksräte führen aufgrund der Beschlussempfehlungen des FPA vom 
29. Januar 2015 zu folgenden Jahresergebnissen:  

 
 
 

in Mio. € 2014 2015 2016 2017 2018 

Jahresergebnis  -19,8 0,5 4,1 4,0 10,8 

Überschussrücklage 208,0 208,6 212,7 216,7 227,5 

 
 

3.4.2 Mittelfristige Finanzplanung 
 

 Die Ergebnisse des Finanzhaushalts ergeben sich mit den Ansatzveränderungen und 
den Anträgen der Fraktionen und Stadtbezirksräte aufgrund der Beschlussempfehlun-
gen des FPA vom 29. Januar 2015 wie folgt:   

 
in Mio. € 2014 2015 2016 2017 2018 

Finanzmittelveränderung -41,4 -50,5 -33,9 -19,3 -2, 0 
Zahlungsmittelbestand am Ende 
des Haushaltsjahres 114,2 63,7 29,8 10,5 8,5 
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4.  Bürgerhaushalt 
 
Die Anlage 2.6 besteht aus 2 Teilen. Der 1. Teil enthält eine Übersicht über die Vor-
schläge gebündelt nach thematischer Verwandschaft. Im 2. Teil als „Nachschlagewerk“ 
sind die 75 am besten bewerteten Einwohnervorschläge nach ihren Bewertungsergeb-
nissen sortiert. Hier sind auch die zu den Vorschlägen ergangenen Stellungnahmen der 
Verwaltung und die Ergebnisse der bisherigen Ausschussberatungen dargestellt. Der 
FPA hat durch die auf Seite 4 beschriebene Beschlussempfehlung keine Einzelabstim-
mung über die Vorschläge durchgeführt. Im unteren Teil jeder Vorschlagsseite ist als 
Anmerkung zum Beratungsergebnis in gleichlautenden Texten beschrieben, unter wel-
chen Absatz der Beschlussempfehlung der jeweilige Vorschlag fällt (Ausnahme: Abge-
lehnte Vorschläge). Dies ist auch im Teil 1 der Anlage 2.6 erkennbar. In der Spalte Ab-
stimmungsergebnis FPA, Unterspalte „Angenommen“ kennzeichnen die Ziffern 1, 2 oder 
4 den Absatz der Beschlussempfehlung. 
 
Mit dem 1. Absatz der Beschlussempfehlung wurden die Vorschläge zu den im Teil 1 der 
Anlage 2.6 genannten Themenblöcke „Ringgleis“, „Fahrradwege sanieren“ und „Fahr-
radabstellanlagen“ angenommen. Durch Fraktionsanträge, die sich direkt oder indirekt 
auf „Fahrradvorschläge“ aus dem Bürgerhaushalt beziehen und die die Fachausschüsse 
zur Annahme empfohlen haben, wurden hierfür Haushaltsmittel bereitgestellt. Die finan-
ziellen Auswirkungen sind in den unter 3.1 genannten Beträgen berücksichtigt. Darüber 
hinaus wurden Ansatzerhöhungen zur Umsetzung von Vorschlägen aus dem Bürger-
haushalt nicht zur Beschlussfassung empfohlen. 
 
Gegenüber der Darstellung für den FPA hat sich beim Vorschlag mit der Rangfolge-
nummer 29 - Fuß- und Radwegverbindung vom Friedrich-Wilhelm-Platz zum Bürgerpark 
verbessern - die Stellungnahme der Verwaltung geändert. Die Herstellung der Fuß- und 
Radwegverbindung ist ein 1. Bauabschnitt einer Planung zur Umgestaltung des Gelän-
des zwischen dem Friedrich-Wilhelm-Platz und der Volkswagen-Halle. Einen Grund-
satzbeschluss hierzu hat der Planungs- und Umweltausschuss am 02. Oktober 2012 ge-
fasst. Gegenstand der dem FPA vorgelegten Stellungnahme zum Vorschlag Nr. 29 war-
en auch Planungsüberlegungen zu weiteren Bauabschnitten. In der nunmehr vorgeleg-
ten Fassung (Seite 34 der Anlage 2.6) sind die ausschließlich für die Wegverbindung 
benötigten Mittel von 100.000 € genannt. 
 
 

5. Haushaltsausgleich 
 
Gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rech-
nung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen 
Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der 
außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen 
entspricht. Der Haushaltsausgleich ist aufgrund des dargestellten Ergebnisses des  
Ergebnishaushaltes gegeben. 
 
Weiterhin sind gemäß § 110 Abs. 4 Satz 3 NKomVG die Liquidität der Gemeinde sowie  
die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzu-
stellen. Aufgrund des in Ziffer 3.4.2 dargestellten Liquiditätsstandes ist im gesamten  
Planungszeitraum die Liquidität auch zur Finanzierung der Haushaltsreste (s. Ziffer 1) 
sichergestellt. 
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6. Schulden 
 
Wie bereits dargestellt, ist weiterhin keine Aufnahme von neuen Krediten für Investitio-
nen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen. Das Ergebnis des Finanzhaus-
haltes kann unter Berücksichtigung der Ansatzveränderungen und der Fraktionsanträge 
aus dem Bestand an Zahlungsmitteln ausgeglichen werden. Im Planungszeitraum wird 
somit ein kontinuierlicher Schuldenabbau angestrebt.  
 

 Die nachstehende Tabelle zeigt die Rückführung der Kredite für Investitionen und  
Investitionsförderungsmaßnahmen und den Stand der Verbindlichkeiten aus kreditähnli-
chen Rechtsgeschäften: 

 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Stand Kredite für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen in 
Mio. € am Ende des Haushaltsjahres  

78,3 70,0 61,6 56,0 51,5 

Stand Verbindlichkeiten aus kreditäh n-
lichen Rechtsgeschäften in Mio. € am 
Ende des Haushaltsjahres  

83,8 86,4 83,6 80,6 77,5 

 
 
7. Änderung der Teilhaushalte und der Produktdarstellu ngen  

 
Die Beschlussempfehlungen des Finanz- und Personalausschusses, die vorliegenden 
Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte, die von der Verwaltung dargelegten 
Ansatzveränderungen und später die endgültigen Beschlüsse des Rates zum Haus-
haltsentwurf 2015 haben auch (redaktionelle) Auswirkungen auf die Teilhaushalte und 
auf die Produkte. Sie führen in den Teilhaushalten zu einer Änderung der dargestellten 
Haushaltsansätze und somit auch zu anderen Ergebnissen der Teilhaushalte im Ver-
gleich zum Haushaltsplanentwurf (Stand: Oktober 2014). Sie haben ferner Änderungen 
der Produkterträge und Produktaufwendungen zur Folge. Aus technischen Gründen sind 
diese Auswirkungen auf die Teilhaushalte sowie auf die Produkterträge und Produktauf-
wendungen erst nach der Beschlussfassung durch den Rat darstellbar. Die endgültige 
Darstellung der Teilhaushalte sowie der Produktplanbeträge kann daher erst im End-
druck des Haushaltsplanes abgebildet werden. 

 
Dies gilt entsprechend für die Aufteilung des Personalaufwandes auf die Teilhaushalte 
bzw. zwischen den Teilhaushalten. Hierdurch ergeben sich u. a. durch die Auflösung der 
Personalkostendeckungsreserve noch Verschiebungen, die erst im Enddruck des Haus-
haltsplanes abgebildet werden können. Durch diese Verschiebungen ergeben sich aber 
keine Auswirkungen auf die Höhe der Personalaufwendungen im Gesamtergebnis-
haushalt. 
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8. Stellenplan 2015 
 
Im Verwaltungsentwurf zum Stellenplan 2015 aus dem Oktober 2014 waren in der Ge-
samtverwaltung rd. 35 Stellenschaffungen und rd. 13 Stellenwegfälle vorgesehen. Zur 
Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am 29. Januar 2015 wurden von der 
Verwaltung aufgrund von weiterem Veränderungsbedarf insgesamt rd. 48 Stellenschaf-
fungen, davon 8 Stellenschaffungen im Bereich Sonderrechnung Hochbau und Gebäu-
demanagement, und rd. 23 Stellenwegfälle vorschlagen. 
 
Nach der Beratung der Verwaltungsvorlage sowie der Fraktionsanträge zum Stellenplan 
2015 und der daraus resultierenden Beschlussempfehlung aus dem Finanz- und Perso-
nalausschuss sind weiterhin rd. 48 Stellenschaffungen und rd. 23 Stellenwegfälle vorge-
sehen. 
 
Im Saldo steigt somit die Anzahl der Planstellen um rd. 25 gegenüber dem Vorjahr. Die 
vorgeschlagenen Stellenschaffungen und -wegfälle teilen sich wie folgt auf: 
 
Von den 40 Stellenschaffungen im Bereich der Kernverwaltung sind rd. 19 Stellenschaf-
fungen durch Mehreinnahmen bzw. Kostenerstattungen gegenfinanziert, sodass sich 
aus diesen Stellenschaffungen keine Haushaltsbelastung ergibt. Den restlichen 21 Stel-
lenschaffungen stehen rd. 23 Stellenwegfälle durch Aufgabenveränderungen gegenü-
ber. 
 
Rund 25 Stellenschaffungen (rd. 62,5 Prozent) von den insgesamt 40 Stellenschaffun-
gen entfallen auf verschiedene Bereiche des Fachbereiches 51 Kinder, Jugend und Fa-
milie, um u. a. die Betreuung in den Kindertagesstätten und die Schulkindbetreuung si-
cherzustellen. Die restlichen rd. 15 Stellenschaffungen, die aufgrund geänderter Aufga-
benstellungen erforderlich sind, verteilen sich auf alle Bereiche der Stadtverwaltung 
 
Im Bereich der Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement sind insgesamt 
acht Stellenschaffungen geplant. Davon ist eine befristete Stellenschaffung zur Perso-
nalverstärkung der Energieleitstelle vorgesehen, um die Kosten für die Medienverbräu-
che nachhaltig und dauerhaft zu reduzieren. Zwei weitere befristete Stellenschaffungen 
erfolgen im Bereich Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Maschinentechnik. Hier sollen län-
gerfristige krankheitsbedingte Ausfälle durch befristete Einstellungen kompensiert wer-
den. Diese Stellenschaffungen sind daher kostenneutral. Die weiteren Stellenschaffun-
gen beziehen sich auf die notwendige verstärkte Aufgabenwahrnehmung im Vorbeu-
genden Brandschutz (3 Planstellen) sowie die Instandhaltung von technischen Anlagen 
(2 Planstellen). 
 
Die Personalkostenveränderungen berücksichtigen das Ergebnis der aktuellen Perso-
nalkostenhochrechnung, die Veränderungen in den Rückstellungen für Pensionen und 
Beihilfen, die vom Land Niedersachsen am 18. Dezember 2014 beschlossene Besol-
dungsanpassung für Beamte (2,5 % ab 1. Juni 2015) sowie die für 2015 vorgesehenen 
Stellenplanveränderungen.  
 
Die Personalaufwendungen für den Haushalt 2015 betragen insgesamt rd. 173,7 Mio. €. 
(siehe Ziffer 2.1.1 –Personalaufwendungen ). 
 
Die Stellenplanveränderungen in den einzelnen Organisationseinheiten sowie der förm-
liche Stellenplan sind als Anlage 5 beigefügt. 
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9. Haushaltspläne für Sonderrechnungen 
 
Die Haushaltsplanentwürfe der Sonderrechnungen Fachbereich Hochbau und Gebäude-
management, Stadtentwässerung sowie Abfallwirtschaft sind dem Rat mit dem Entwurf 
des Haushaltsplans übersandt worden. Die Entwürfe der Haushaltspläne sind am 8. De-
zember 2014 im Bauausschuss behandelt worden. 
 
Ein überarbeiteter Entwurf des Haushaltsplans der Sonderrechnung Fachbereich Hoch-
bau und Gebäudemanagement wurde zusätzlich am 20. Januar 2015 behandelt. Zur 
Abarbeitung von Brandschutzmängeln sowie zur Wartung und Prüfung von betriebs-
technischen Anlagen ist die Stellenneuschaffung von insgesamt 5 Vollzeitstellen beim 
Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement geplant. Es war ein Nachtrag erforder-
lich, da es durch die Stellenneuschaffungen zu einer Erhöhung der Personalaufwendun-
gen kommt. Gegenfinanziert werden diese aus Erträgen aus Architektenhonoraren so-
wie Betriebskostenerstattungen. Dieser ist als Anlage 6 beigefügt. 
 
 

10. Pensionsfonds  
 

Durch Beschluss des Rates vom 5. Oktober 1999 wurde der rechtlich unselbständige 
„Pensionsfonds der Stadt Braunschweig“ mit Wirkung vom 1. Januar 2000 errichtet.  
Es handelt sich hierbei um ein Sondervermögen nach § 130 Abs. 1 Nr. 5 des NKomVG, 
für das ein besonderer Haushaltsplan aufgestellt werden kann. Gemäß § 6 der am glei-
chen Tage vom Rat beschlossenen Satzung zur Errichtung und Verwaltung des Pensi-
onsfonds ist für jedes Jahr ein Haushaltsplan aufzustellen. 

 
Der in Abschnitt XIII. des Haushaltsplanentwurfs 2015 dargestellte Haushaltsplan 2015 
für das Sondervermögen „Pensionsfonds der Stadt Braunschweig“ ist gemäß 
§ 130 Abs. 4 NKomVG anstelle einer Haushaltssatzung zur Beschlussfassung vor-
zulegen. 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei diesem zur Beschlussfassung 
vorgelegten Haushaltsplan lediglich um die rechtliche Ausformung des Sondervermögens 
handelt. Die aus dem städtischen Haushalt bereitzustellenden Mittel sind bereits im  
Finanzhaushalt und dem Investitionsprogramm des Haushaltsplanentwurfs 2015 ent-
halten. 
 
 

11. Sonstige Veränderungen 
 

Als Folge der inzwischen vollzogenen Veräußerung des Krematoriums verändert sich im 
Teilhaushalt des Fachbereichs Stadtgrün und Sport das Wesentliche Produkt 
1.55.5530.XX - Bestattungswesen. Die Umsetzung der Änderungen erfolgt mit dem 
Enddruck des Haushaltsplans 2015.  
 
Die Verwaltung schlägt darüber hinaus keine Veränderungen an Strategischen Zielen, 
Wesentlichen Produkten und Maßnahmen gegenüber dem Haushaltsentwurf vor, die ei-
ner Beschlussfassung bedürften. Daher ist auch in der Beschlussempfehlung dieser 
Punkt nicht aufgeführt.  
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12.  Beteiligungsbericht  
 
Nach § 1 Abs. 2 Ziff. 10 GemHKVO ist der „Bericht der Gemeinde über die Unternehmen 
und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligungen daran 
sowie über ihre kommunalen Anstalten (Beteiligungsbericht)“ eine Anlage zum Haus-
haltsplan. Der Beteiligungsbericht 2015 für die städtischen Gesellschaften wurde bereits 
mit Schreiben vom 27. Januar 2015 versandt. 

 
 
 
I. V. 
 
 
gez. 
 
Geiger 
 
Anlage 0  Anträge der Fraktionen/Ansatzveränderungen  zur Einzelabstimmung 
Anlage 1  Entwurf der Haushaltssatzung 2015 
Anlage 2.1 Beantwortung von Anfragen 
Anlage 2.2 Finanzunwirksame Anträge 
Anlage 2.3 Strategische Ziele 
Anlage 2.4 Änderungslisten zum Haushaltsplanentwurf 2015 - Ergebnishaushalt 
Anlage 2.5 Änderungslisten zum Haushaltsplanentwurf 2015 - Finanzhaushalt 
Anlage 2.6 Bürgerhaushalt 
Anlage 3  Gesamtergebnishaushalt 2014 bis 2018 (Ent wurf)   - wird nachgereicht - 
Anlage 4  Gesamtfinanzhaushalt 2014 bis 2018 (Entwur f)   - wird nachgereicht - 
Anlage 5  Stellenplan 2015 
Anlage 6  Haushaltsplan des Fachbereiches 65 Hochba u und  
  Gebäudemanagement  
Anlage Z  Nachversand Anfragen/ Anträge der Fraktio nen  





 


Haushaltssatzung der Stadt Braunschweig 


für das Haushaltsjahr 2015 


 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat 
der Stadt Braunschweig in der Sitzung am 24. Februar 2015 folgende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2015 beschlossen: 
 
 


§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 


mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 


1.1 der ordentlichen Erträge auf 715.342.114 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 


 
715.342.114 Euro


1.3 der außerordentlichen Erträge auf 1.880.500 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  1.880.500 Euro
  
2. im Finanzhaushalt 


mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 


2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 699.830.880 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 


 
679.580.800 Euro


2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 11.191.100 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 


 
68.284.300 Euro


2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 21.167.800 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 29.477.400 Euro
  
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
– der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 
– der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 


 
732.189.780 Euro 
777.342.500 Euro


 
 


§ 1 a 
 
Der Haushaltsplan der Sonderrechnung des Fachbereiches Hochbau und Gebäudemanagement für 
das Haushaltsjahr 2015 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 


mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 


1.1 der ordentlichen Erträge auf 70.378.700 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 


 
71.376.900 Euro


1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf   0 Euro
  
2. im Finanzhaushalt 


mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 


2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 70.378.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 71.245.400 Euro
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2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 


 
347.700 Euro


2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro
  
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
– der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 
– der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 


 
70.378.700 Euro 
71.593.100 Euro


 
 
Der Haushaltsplan der Sonderrechnung Stadtentwässerung für das Haushaltsjahr 2015 wird 


 
1. im Ergebnishaushalt 


mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 


1.1 der ordentlichen Erträge auf 62.289.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 


 
63.286.100 Euro


1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  1.700.000 Euro
  
2. im Finanzhaushalt 


mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 


2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 52.506.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 


 
57.088.100 Euro


2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 


 
642.500 Euro


2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro
  
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
– der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 
– der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 


 
52.506.900 Euro 
57.730.600 Euro


 
 
Der Haushaltsplan der Sonderrechnung Abfallwirtschaft für das Haushaltsjahr 2015 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 


mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 


1.1 der ordentlichen Erträge auf 42.565.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 


 
42.882.200 Euro


1.3 der außerordentlichen Erträge auf   0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  0 Euro
  
2. im Finanzhaushalt 


mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 


2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 41.500.500 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 


 
44.508.600 Euro


2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0  Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 321.000 Euro
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2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0  Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 51.400 Euro
  
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
– der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 
– der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 


 
41.500.500 Euro 
44.881.000 Euro


 
 


§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 


§ 2 a 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für die Sonderrechnung des 
Fachbereiches Hochbau und Gebäudemanagement nicht veranschlagt. 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für die Sonderrechnung 
Stadtentwässerung nicht veranschlagt. 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für die Sonderrechnung Ab-
fallwirtschaft nicht veranschlagt. 
 
 


§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 
 


59.068.100 Euro 
 
festgesetzt. 
 
 


§ 3 a 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden für die Sonderrechnung des Fachbereiches Hochbau und Ge-
bäudemanagement nicht veranschlagt. 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden für die Sonderrechnung Stadtentwässerung nicht veranschlagt. 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden für die Sonderrechnung Abfallwirtschaft nicht veranschlagt. 
 
 


§ 4 
 
Liquiditätskredite werden nicht beansprucht. 
 


 
§ 4 a 


 
In der Sonderrechnung des Fachbereiches Hochbau und Gebäudemanagement werden Liquiditäts-
kredite nicht beansprucht. 
 
In der Sonderrechnung Stadtentwässerung werden Liquiditätskredite nicht beansprucht. 
 
In der Sonderrechnung Abfallwirtschaft werden Liquiditätskredite nicht beansprucht. 
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§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festge-
setzt: 
 
1. Grundsteuer 
 


1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
 (Grundsteuer A) 
 
  320 v. H. 
 
1.2 für die Grundstücke 
 (Grundsteuer B) 
 
  450 v. H. 


 
2. Gewerbesteuer 


 
 450 v. H. 


 
 
 


§ 6 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und über- und außerplanmäßige Ver-
pflichtungsermächtigungen sind im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG bzw. § 119 Abs. 5 NKomVG un-
erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 50.000 Euro nicht übersteigen. 
 
Ferner sind als nicht erheblich anzusehen, Beträge (unbegrenzt), 
 
 die der Verrechnung zwischen den Teilhaushalten dienen, 


 
 die wirtschaftlich durchlaufend sind, 


 
 die auf Grund von Aufgabenverlagerungen und der Ausgliederung von Aufgaben aus dem Haus-


halt zu haushaltsneutralen Umsetzungen von Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen 
und Auszahlungen zwischen den Teilhaushalten führen, 
 


 die der Verwendung zweckgebundener Erträge und Einzahlungen dienen, 
 


 die der Rückzahlung von Zuweisungen dienen, 
 


 die zur Deckung von Kosten der Geldbeschaffung, zur Tilgung von Darlehen oder für abschluss-
technische Buchungen notwendig sind, 
 


 die der Auflösung von Deckungsreserven dienen. 
 
 
Braunschweig, den 24. Februar 2015 
 
 
Der Oberbürgermeister 
 
 
 
 Siegel 
 
___________________________________ 
Markurth 
 
 








Anlage 2.4  
Ergebnishaushalt 







Haushaltslesung 2015 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte Anlage 2.4.1


Dauer


bisher neu Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen


Teilhaushalt Ref. 0140 - Rechnungsprüfungsamt


8 / 13 Kostenerst. und -uml. / 
Aufw. für akt. Personal


164 1.11.1120.05 Bautechnische Prüfung Piraten dauerh.


20.000    +         33.000    +         40.000    +         65.000    +         40.000    +         65.000    +         40.000    +         65.000    +         


FPA abgelehnt 2 / 7 / 2


Teilhaushalt FB 20 - Finanzen


8 / 18 Zinsen u. ähnl. Finanzertr./
Transferaufwendungen


78 1.52.5222.01 Wohnungsbaugesellschaften DIE LINKE. einmalig


643.900    -        735.000    +       0  0  0  0  0  0  


FPA abgelehnt 1 / 8 / 2


Nr.
Teilhaushalt


Zeile
Produkt-Nr.


Haushaltsansatz-
bezeichnung


Produktbezeichnung


Antragsteller
Ausschuss


Planansatz 2015
   in  €


Veränderungen in €


ANTRAG ZUM STELLENPLAN
Schaffung einer weiteren vollen Stelle mit Schwerpunkt auf dem Produkt 1.11.1120.05 Bautechnische Prüfung.


Eine verstärkte bautechnische Prüfung kann
- sich unter Umständen sogar selbst finanzieren
- langfristige Probleme vermeiden helfen,
- das Baureferat von dieser Aufgabe (teilweise) entlasten.


348520 Erst. von verbundenen Unternehmen, 
Beteiligungen und Sondervermögen - 
Serviceleistungen
40XXXX Personal


Anmerkung der Verwaltung:
In dem Antrag wird ein Veränderungsbetrag von 
65.000 € für die Schaffung einer Planstelle 
genannt. Nach einer ersten Schätzung durch die 
Verwaltung würde dies die jährlichen 
Personalkosten für die Schaffung einer Planstelle 
der EGr. E 11 annähernd decken. Für 2015 wird 
aufgrund des Genehmigungsverfahrens für den 
Haushalt und die anschließende Ausschreibung 
von einer Besetzung zum 1. Juli 2015 
ausgegangen. Dies würde in 2015 Personalkosten 
von rd. 33.000 € verursachen.


Die als Teildeckung genannten Mehreinnahmen 
von 40.000 € können so nicht bestätigt werden. 
Das Ref. 0140 erzielt „echte“ Erträge lediglich bei 
der Prüfung städtischer Gesellschaften und 
Sonderrechnungen, die hier nicht betroffen sind. 
Eine Entlastung der Bauverwaltung ist mit der 
zusätzlichen Stelle im Ref. 0140 nicht verbunden.


Bilanzgewinn Nibelungen-Wohnbau-GmbH
Der Bilanzgewinn der Nibelungen-Wohnbau-GmbH soll auch im Haushaltsjahr 2015 in der Gesellschaft bleiben und für sozialen Wohnungsbau verwendet werden.


365110 Erträge aus Gewinnanteilen aus 
Beteiligungen/
431510 Zuschuss an verbundene Unternehmen, 
Beteiligungen und Sondervermögen


Anmerkung der Verwaltung:
Bei einem Verzicht auf die Ausschüttung des 
Bilanzgewinns 2014 ist neben dem Wegfall der 
Ausschüttung an die Stadt i. H. v. rd. 644 T € netto 
gleichzeitig mit einem höheren Verlustausgleich an 
die SBBG i. H. v. 735 T€ zu rechnen. Die SBBG 
hält 49% der Anteile an der NiWo und würde auch 
keine Ausschüttung erhalten.


Eine  Stellungnahme zum Antrag findet sich am 
Ende der Anlage 1 (Anfragen).


Art des Ertrages/Aufwands
(Sachkonto)/Anmerkungen2015 2016 2017 2018


*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. Seite 1







Haushaltslesung 2015 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte Anlage 2.4.1


Dauer


bisher neu Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen


Nr.
Teilhaushalt


Zeile
Produkt-Nr.


Haushaltsansatz-
bezeichnung


Produktbezeichnung


Antragsteller
Ausschuss


Planansatz 2015
   in  €


Veränderungen in €
Art des Ertrages/Aufwands
(Sachkonto)/Anmerkungen2015 2016 2017 2018


Teilhaushalt FB 40 - Schule


18 Transferaufwendungen


79 1.25.2732.02 Arbeitskreis Politische 
Jugend


Piraten dauerh.


7.900 7.900    -            7.900    -            7.900    -            7.900    -            


SchA 7.900    -            7.900    -            7.900    -            7.900    -            ohne Beschlussfassung passieren lassen


FPA abgelehnt 1 / 10 / 0


Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft


18 Transferaufwendungen 11.653.200


80 1.25.2511.09 Kontinuitätsförderung 
Wissenschaft


SPD dauerh.


67.000 25.000    +         25.000    +         25.000    +         25.000    +         


AfKW 25.000    +         25.000    +         25.000    +         25.000    +         angenommen 7 / 4 / 0


FPA 25.000    +         25.000    +         25.000    +         25.000    +         angenommen **)


81 1.25.2511.09 Kontinuitätsförderung 
Wissenschaft


BIBS einmalig


67.000               28.000    +         0  0  0  


AfKW abgelehnt 1 / 4 / 3


FPA abgelehnt **)


Arbeitskreis Politische Jugend
Die Förderung des Arbeitskreises Politische Jugend wird ab 2015 nicht fortgesetzt.


Die Förderung ist effektiv eine Unterstützung der politischen Arbeit von Parteien. Sie hat daher nicht durch Steuergelder zu erfolgen. Darüber hinaus erschließt sich der 
Verteilungsschlüssel auf die Jugendverbände nicht, insbesondere ist unklar, auf welcher Grundlage Jugendorganisationen Zugriff auf das Geld erhalten oder nicht. 
Augenscheinlich ist weder Ratsmitgliedschaft, noch Landtagsmitgliedschaft, noch Bundestagsmitgliedschaft einer Partei ausschlaggebend. Politische Neutralität der 
Stadt gegenüber den Parteien ist aber streng geboten und wird hier verletzt.


431810 Zuschuss an übrige Bereiche


Arbeitskreis Andere Geschichte
Der Arbeitskreis Andere Geschichte e. V. will seine pädagogische Arbeit mit jungen Menschen und Schulen ausbauen und dazu eine/n weitere/n Mitarbeiter/in mit 
pädagogischer Qualifikation gewinnen. Eine ausführliche Beschreibung ist dem Antrag auf Kontinuitäts-Förderung vom 26.9.2014 zu entnehmen. Der Arbeitskreis 
betreut die städtische Gedenkstätte KZ-Außenlager Schillstraße.


431810 Zuschuss an übrige Bereiche


Arbeitskreis Andere Geschichte
Der Arbeitskreis Andere Geschichte übernahm im Jahr 2000 die Aufgabe, die damals neu eröffnete städtische Gedenkstätte KZ-Außenlager Schillstraße zu betreuen. 
Die Gedenkstätte konnte in der Folge als ein zentraler Ort der städtischen Erinnerungskultur etabliert werden. Regelmäßig wird die Gedenkstätte auch von 
Schulklassen besucht. Ein internationales Austauschprojekt mit der Neuen Oberschule wurde im Schuljahr 2014/15 begonnen.
Der Verein benötigt nun eine Erhöhung der Kontinuitätsförderung, um einen pädagogischen Mitarbeiter(in) in der Gedenkstätte Schillstraße anstellen zu können und 
um über Vermittlungsarbeit das umfangreiche Quellenmaterial und die Inhalte des Gedenkortes adäquat weiter zu geben.


431810 Zuschuss an übrige Bereiche


*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. Seite 2
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Dauer


bisher neu Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen


Nr.
Teilhaushalt


Zeile
Produkt-Nr.


Haushaltsansatz-
bezeichnung


Produktbezeichnung


Antragsteller
Ausschuss


Planansatz 2015
   in  €


Veränderungen in €
Art des Ertrages/Aufwands
(Sachkonto)/Anmerkungen2015 2016 2017 2018


82 1.25.2521.09 Kontinuitätsförderung 
Museum


Piraten einmalig


135.000             7.000    -            0  0  0  


AfKW 7.000    -            0  0  0  ohne Beschlussfassung passieren lassen


FPA


NEU 1.25.2521.09 Kontinuitätsförderung 
Museum


BIBS einmalig


135.000             7.000    -            0  0  0  


FPA


abgelehnt 1 / 9 / 1


83 1.25.2522.09 Kontinuitätsförderung 
Bildende Kunst


BIBS einmalig


157.100             10.000    +         0  0  0  


AfKW abgelehnt 1 / 9 / 1


FPA abgelehnt **)


84 1.25.2522.09 Kontinuitätsförderung 
Bildende Kunst


BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN


dauerh.


171.100             15.000    +         15.000    +         15.000    +         15.000    +         


AfKW abgelehnt 4 / 4 / 3


FPA abgelehnt **)


Jugendkunstschule buntich
Die Jugendkunstschule beantragt eine einmalige Erhöhung von 10.000 Euro (plus der jährlichen Dynamisierung für Institutionelle) für 2015, um eine überraschende 
Mieterhöhung von 4000 Euro aufzufangen und eine Erhöhung der Honorarzahlungen von 18 auf 20 Euro zu ermöglichen, die offenbar seit Jahren unter dem Satz 
liegen, was normalerweise gezahlt wird.


431810 Zuschuss an übrige Bereiche


Nachdem der Antrag Nr. 82 der Piraten-Fraktion zurückgezogen wurde, hat die BIBS-Fraktion einen identischen Antrag neu eingebracht.


Stiftung Residenzschloss
Die Förderung der Stiftung Residenzschloss wird bei 128.000 EUR belassen und nicht auf 135.000 EUR erhöht.
Eine Notwendigkeit für die Erhöhung der Förderung ist nicht erkennbar.


431810 Zuschuss an übrige Bereiche


Der Antrag wurde zurückgezogen.


Stiftung Residenzschloss
Die Förderung der Stiftung Residenzschloss wird bei 128.000 EUR belassen und nicht auf 135.000 EUR erhöht.
Eine Notwendigkeit für die Erhöhung der Förderung ist nicht erkennbar.


431810 Zuschuss an übrige Bereiche


Kontinuitätsförderung Bildende Kunst – Kunstverein Braunschweig
Mit dieser Summe soll die Umwandlung eines Volontariats in eine feste kuratorische Stelle  für eine Assistentin / einen Assistenten dauerhaft finanziell unterstützt 
werden. Mit der Einrichtung dieser Stelle möchte der Kunstverein laut seinem Zuschussantrag vom 18.07.2014 die Kontinuität erhöhen und eine größere Nachhaltigkeit 
erreichen.


431810 Zuschuss an übrige Bereiche


*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. Seite 3
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Dauer


bisher neu Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen


Nr.
Teilhaushalt


Zeile
Produkt-Nr.


Haushaltsansatz-
bezeichnung


Produktbezeichnung


Antragsteller
Ausschuss


Planansatz 2015
   in  €


Veränderungen in €
Art des Ertrages/Aufwands
(Sachkonto)/Anmerkungen2015 2016 2017 2018


85 1.25.2610.09 Theater BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN


dauerh.


35.000    +         35.000    +         35.000    +         35.000    +         


AfKW


86 1.25.2733.09 Kontinuitätsförderung 
Brunsviga


BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN


dauerh.


273.800             30.000    +         30.000    +         30.000    +         30.000    +         


AfKW 30.000    +         30.000    +         30.000    +         30.000    +         angenommen 6 / 4 / 0


FPA 30.000    +         30.000    +         30.000    +         30.000    +         angenommen **)


87 1.25.2811.09 Kontinuitätsförderung sonst. 
Kulturpfl.


BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN


dauerh.


50.000    +         50.000    +         50.000    +         50.000    +         


AfKW


88 1.25.2811.09 Kontinuitätsförderung sonst. 
Kulturpfl.


BIBS einmalig


49.200    +         0  0  0  


AfKW


89 1.25.2811.10 Projekt- u. Konz.-Förd. 
sonst. Kulturpf.


BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN


einmalig


50.000    +         0  0  0  


AfKW


Der Antrag wurde zurückgezogen.


Kultur- & Kommunikationszentrum Brunsviga
Laut dem Antrag des Trägervereins auf Kontinuitätsförderung für das Jahr 2015 vom 29.09. 2014 benötigt dieser dringend eine Erhöhung des städtischen Zuschusses 
für den Betrieb der Brunsviga. In dem genannten Antrag wird ausführlich erläutert, dass der Verein diese Mittel ausschließlich dafür benötigt, den gesetzlich 
vorgeschriebenen Mindestlohn für die Aufrechterhaltung der Öffnungszeiten und des Veranstaltungsbetriebes umzusetzen.
Im Rahmen des „Entwicklungskonzepts Soziokultur“ ist es erforderlich, Umfang, Öffnungszeiten und Angebot des Kulturzentrums weiterhin zu sichern.


431810 Zuschuss an übrige Bereiche


„Kaufbar“ des Deutschen Roten Kreuzes (DRK)
Dieser Antrag ist aus unserer Sicht eine notwendige Haushaltsumsetzung des „Entwicklungskonzepts Soziokultur“.
Die Haushaltsmittel sollen als Basisfinanzierung des vielfältigen Programms der DRK-„Kaufbar“ dienen. Die „Kaufbar“ (Helmstedter Straße 135) ist Treffpunkt vieler 
Gruppen und ein Auftrittsort zahlreicher Künstler/innen der Musik-, Literatur- und Kleinkunstszene. Sie wird inzwischen von vielen als „Kleinod“ gesehen und ist ein 
wichtiges soziokulturelles Zentrum. Ihr Schwerpunkt liegt in dem Bereich der regionalen und unbekannteren Kulturschaffenden, die noch „auf Entdeckung warten“, 
aber wahre Schätze im Kulturleben einer Stadt sind. Und diese gilt es zu entdecken.


431810 Zuschuss an übrige Bereiche


Der Antrag wurde zurückgezogen.


Produktionsstätten - Förderprogramm Freies Theater in BS
Dem Dachverband Freier Theaterschaffender (DFT) Braunschweig werden nach Vorlage eines Umsetzungskonzeptes 35.000 € pro Jahr zur Verfügung gestellt, um 
eine dauerhafte Finanzierung von Produktionsstätten für professionelles Freies Theater zu ermöglichen. Der Dachverband soll dazu eine Umsetzungsrichtlinie 
(Schlüsselverteilung) erarbeiten, wie dieser Betrag an die einzelnen Produktionsstätten verteilt werden soll. Die konkrete Vergabe erfolgt über den Dachverband, der 
nach der Umsetzungsrichtlinie die erforderlichen Einzelzuweisungen selber weiterleitet. Die Grundlagen der Richtlinie bzw. der Zuweisungsschlüssel werden im 
Ausschuss für Kultur & Wissenschaft (AfKW) behandelt. Danach werden die Mittel für den Dachverband freigegeben.  
Im Zuschussantrag des DFT vom 09.11.2014 werden folgende Produktionsstätten freier Theatergruppen aufgeführt: Kunstmühle I, Kunstmühle II, Petersilienstraße, 
Proberaum im Fadenschein, KULT im Schimmelhof, TPZ I sowie Künstlerhaus Palm. Der finanzielle Gesamtaufwand für diese 7 Produktionsstätten beträgt dem DFT 
zufolge 140.000 € pro Jahr. Eine weitere Produktionsstätte wäre nach Angabe des DFT erforderlich, um alle derzeitigen Bedarfe für die professionellen freien 
Theatergruppen zu decken. 
Das Produktionsstätten-Förderprogramm ist Bestandteil der Umsetzung des Entwicklungsprogramms „Soziokultur und freie Kulturarbeit“.


431810 Zuschuss an übrige Bereiche


„Kaufbar“ des Deutschen Roten Kreuzes (DRK)
Die DRK Braunschweig-Salzgitter Sprungbrett gGmbh stellt für den Betrieb der "Kaufbar" an der Helmstedter Straße 135 einen Antrag auf institutionelle Förderung 
(Personalkosten für eine Koordinationskraft).


431810 Zuschuss an übrige Bereiche


Der Antrag wurde zurückgezogen.


Projektetat Kulturelle Projekte - Bereich Soziokultur
Der Etat für kulturelle Projekte soll zunächst einmalig um die beantragte Summe erhöht werden, um diese dem soziokulturellen Bereich zukommen zu lassen. Dieses 
entspricht den Vorschlägen des „Entwicklungskonzepts Soziokultur“ der Kulturpolitischen Gesellschaft (KuPoGe). 
Vorrangig soll dieser Projektetat als Anschubfinanzierung für Projekte des Vereins „Kultur für Alle“ (KufA e. V.) dienen. Der Verein plant bekanntlich die Einrichtung 
eines Soziokulturellen Stadtteilzentrums im Westlichen Ringgebiet (Kreuzstraße 67 / „Kreuzhöfe“). Er sollte schon im Jahr 2015 die Möglichkeit erhalten, eigene 
Aktivitäten zu unternehmen oder Mittel für inhaltliche konzeptionelle Planungen einzusetzen. 


431810 Zuschuss an übrige Bereiche


Der Antrag wurde zurückgezogen.


*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. Seite 4







Haushaltslesung 2015 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte Anlage 2.4.1


Dauer


bisher neu Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen


Nr.
Teilhaushalt


Zeile
Produkt-Nr.


Haushaltsansatz-
bezeichnung


Produktbezeichnung


Antragsteller
Ausschuss


Planansatz 2015
   in  €


Veränderungen in €
Art des Ertrages/Aufwands
(Sachkonto)/Anmerkungen2015 2016 2017 2018


90 1.25.2811.10 Projekt- u. Konz.-Förd. 
sonst. Kulturpf.


DIE LINKE. einmalig


40.000    +         0  0  0  


AfKW


AfSG


40.000    +         0  0  0  ohne Beschlussfassung passieren lassen


FPA


91 1.25.2811.10 Projekt- u. Konz.-Förd. 
sonst. Kulturpf.


Piraten einmalig


40.000    +         0  0  0  


AfKW


AfSG


FPA


Integratives Beschäftigungsprojekt im Kulturpunkt West
Mit diesem Zuschuss soll die Gründung eines integrativen Beschäftigungsprojektes im Kulturpunkt West gefördert werden. Vom FB 41 liegt eine positive Einschätzung 
dieses Projektes vor, das beim Behindertenbeirat gegründet und getragen werden soll.


Die Beratung soll im Ausschuss für Soziales und Gesundheit erfolgen.


431810 Zuschuss an übrige Bereiche


Anmerkung der Verwaltung:
Hier sind nur die anteiligen Mittel für den 
Ergebnishaushalt berücksichtigt, s.a. Liste 
"Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum 
Finanzhaushalt (inkl. IP 2014-2018)"


Der Antrag wurde einstimmig an den AfSG verwiesen.


Über die Anträge 90 und 91 wurde gemeinsam abgestimmt.


Integratives Beschäftigungsprojekt im Kulturpunkt West
Die Initiative von Herrn Kaiser zur Gründung eines Integrativen Betriebes im Kulturpunkt West soll den Betrag als Anschubfinanzierung erhalten. Mit diesen einmaligen 
Mitteln kann voraussichtlich dauerhaft die Situation behinderter Auszubildender verbessert werden.


431810 Zuschuss an übrige Bereiche


Anmerkung der Verwaltung:
Hier sind nur die anteiligen Mittel für den 
Ergebnishaushalt berücksichtigt, s.a. Liste 
"Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum 
Finanzhaushalt (inkl. IP 2014-2018)"


Der Antrag wurde zurückgezogen.


Der Antrag wurde zurückgezogen.


Der Antrag wurde einstimmig an den AfSG verwiesen.


Über die Anträge 90 und 91 wurde gemeinsam abgestimmt. Ergebnis siehe Antrag 90.


*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. Seite 5







Haushaltslesung 2015 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte Anlage 2.4.1


Dauer


bisher neu Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen


Nr.
Teilhaushalt


Zeile
Produkt-Nr.


Haushaltsansatz-
bezeichnung


Produktbezeichnung


Antragsteller
Ausschuss


Planansatz 2015
   in  €


Veränderungen in €
Art des Ertrages/Aufwands
(Sachkonto)/Anmerkungen2015 2016 2017 2018


Teilhaushalt Ref. 0500 - Sozialreferat


13 Aufwendungen für aktives 
Personal 721.305


92 1.31.3119.40 Leistungen des 
Sozialreferates


SPD dauerh. 401910 Beschäftigungsentgelte


15.000               7.500    +           7.500    +           7.500    +           7.500    +           


AfI 7.500    +           7.500    +           7.500    +           7.500    +           angenommen 7 / 4 / 0


FPA 7.500    +           7.500    +           7.500    +           7.500    +           angenommen **)


93 1.31.3119.40 Leistungen des 
Sozialreferates


BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN


dauerh.


15.000               7.500    +           7.500    +           7.500    +           7.500    +           


AfI


94 1.31.3119.40 Leistungen des 
Sozialreferates


BIBS einmalig


15.000               7.500    +           7.500    +           7.500    +           7.500    +           


AfI


Interkultureller Garten
Seit 7 Jahren besteht der Interkulturelle Garten im Kleingärtnerverein Heideland e.V. in Rühme. Das Flüchtlingsprojekt ist bundesweit bekannt und findet breite 
Anerkennung. In Braunschweig ist ein zunehmend steigender Anteil an Flüchtlingen festzustellen und zukünftig zu erwarten. Somit wird auch zwangsläufig der 
Beratungs- und Betreuungsbedarf steigen. Aus diesem Grunde und durch die Einführung des Mindestlohnes beantragt der interkulturelle Garten eine Erhöhung der 
städtischen Förderung von 15.000 auf 22.500 Euro. 


401910 Beschäftigungsentgelte


 Erledigt ohne Abstimmung. 


Interkultureller Garten
Seit sieben Jahren besteht der Interkulturelle Garten der Stadt Braunschweig im KGV Heideland e. V. in Rühme. Hier finden die oft traumatisierten Flüchtlinge 
Erholung, Gemeinschaft und Geborgenheit. Der Erfolg liegt in der professionellen Begleitung und Betreuung. In Braunschweig ist ein zunehmend steigender Anteil an 
Flüchtlingen festzustellen und auch zukünftig zu erwarten. Der Beratungs- und Betreuungsbedarf für diese Personengruppe steigt. Im Moment ist der Garten an drei 
Tagen in der Woche geöffnet. Die dort tätigen Personen sind jedoch an ihre Grenzen gestoßen, und es ist erforderlich, den Garten einen weiteren Tag zu öffnen.


Interkultureller Garten
Der Interkulturelle Garten in Rühme leistet seit Jahren erfolgreiche Arbeit in der Unterstützung von Flüchtlingen und ist oft eine erste und niedrigschwellige Anlaufstelle 
für traumatisierte Menschen.
Vor dem Hintergrund der steigenden Flüchtlingszahlen auch an der LAB (Landesaufnahmebehörde) in Braunschweig ist eine Ausweitung des Angebotes des 
Interkulturellen Gartens wünschenswert. Darüber hinaus führt auch die Einführung des Mindestlohns zu einem steigenden Bedarf bei der Finanzierung der 
Personalkosten.


401910 Beschäftigungsentgelte


 Erledigt ohne Abstimmung. 


*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. Seite 6







Haushaltslesung 2015 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte Anlage 2.4.1


Dauer


bisher neu Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen


Nr.
Teilhaushalt


Zeile
Produkt-Nr.


Haushaltsansatz-
bezeichnung


Produktbezeichnung


Antragsteller
Ausschuss


Planansatz 2015
   in  €


Veränderungen in €
Art des Ertrages/Aufwands
(Sachkonto)/Anmerkungen2015 2016 2017 2018


18 Transferaufwendungen 193.000


95 1.31.3119.40 Leistungen des 
Sozialreferates


SPD dauerh. 431810 Zuschuss an übrige Bereiche


100.000             20.000    +         20.000    +         20.000    +         20.000    +         


AfI


100.000             30.000    +         0  0  0  angenommen 11 / 0 / 0


FPA 100.000             30.000    +         0  0  0  angenommen **)


96 1.31.3119.40 Leistungen des 
Sozialreferates


BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN


dauerh. 431810 Zuschuss an übrige Bereiche


Anmerkung der Verwaltung:
Neben dem Zuschuss zu den Betriebs- und 
Personalkosten erhält das Haus der Kulturen auch 
einen unentgeltlichen Zuschuss von 94.800 € in 
Form der Überlassung des Gebäudes 
Nordbahnhof.


100.000             50.000    +         50.000    +         50.000    +         50.000    +         


AfI abgelehnt 2 / 8 / 1


FPA abgelehnt **)


97 1.31.3119.40 Leistungen des 
Sozialreferates


BIBS einmalig 431810 Zuschuss an übrige Bereiche


100.000             65.000    +         0  0  0  


AfI abgelehnt 3 / 7 / 1


FPA abgelehnt **)


98 1.31.3119.40 Leistungen des 
Sozialreferates


DIE LINKE. einmalig 431810 Zuschuss an übrige Bereiche


100.000             50.000    +         0  0  0  


AfI abgelehnt 4 / 7 / 0


FPA abgelehnt **)


Haus der Kulturen
Das Haus der Kulturen wurde im Mai 2013 eröffnet und hat inzwischen in vollem Umfang seine Arbeit „offen für alle“, „auf Augenhöhe“ und „international“ 
aufgenommen. Das Haus wird gut angenommen und ist ein Treffpunkt für alle in Braunschweig geworden. Es ist zum zweiten Mal ein umfangreiches Programm mit 70 
Veranstaltungen erstellt worden. Das Haus lebt. Der Betrieb kann derzeit nur mit erheblichen unbezahlten Überstunden der drei Teilzeitbeschäftigen aufrechterhalten 
werden und mit einer unbezahlten Hauptamtlichkeit von Teilen des Vorstandes. Um die erforderlichen regelmäßigen Öffnungszeiten zu gewährleisten, besonders im 
Bistrobereich, einem Herzstück des Hauses, um Projekte zu konzipieren und zu beantragen und um einen umfangreichen Service anzubieten, braucht das Haus eine 
Zuschusserhöhung, um dies finanzieren zu können.


Im Ausschuss für Integrationsfragen wurde der Antrag zeitlich und betraglich angepasst.


Haus der Kulturen
Das Haus der Kulturen ist ein Leuchtturmprojekt im Bereich der Integration von Migrantinnen und Migranten und eine wichtige Einrichtung für die Arbeit der 
Migrantenselbstorganisationen. Entgegen der ursprünglichen Rahmenplanung erhält das Haus der Kulturen im Moment lediglich Zuschüsse zu den Betriebs- und 
Personalkosten in Höhe von 100.000 Euro pro Jahr.
Durch die hier beantragte Erhöhung sollen die Zuschüsse für das Haus der Kulturen auf das Niveau angehoben werden, dass die Rahmenplanung als Minimum für 
einen erfolgreichen Betrieb des Hauses der Kulturen ermittelt hat.


Haus der Kulturen
Vor mehr als einem Jahr wurde das Haus der Kulturen eröffnet. Es hat inzwischen in vollem Umfang seine Arbeit aufgenommen. Das Haus wird mit seinem vielfältigen 
Angebot sehr gut angenommen. Der vor der Eröffnung kalkulierte Förderbetrag hat sich aber in der Betriebspraxis als zu gering erwiesen. Daher beantragt der Verein 
eine Erhöhung der Förderung auf insgesamt 165.000 Euro. 


Haus der Kulturen
Der Zuschuss an das Haus der Kulturen soll um den genannten Betrag steigen, um zukünftig zu vermeiden, dass der Betrieb des Hauses nur durch eine erhebliche 
Zahl von unbezahlten Überstunden aufrechterhalten werden kann.


*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. Seite 7







Haushaltslesung 2015 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte Anlage 2.4.1


Dauer


bisher neu Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen


Nr.
Teilhaushalt


Zeile
Produkt-Nr.


Haushaltsansatz-
bezeichnung


Produktbezeichnung


Antragsteller
Ausschuss


Planansatz 2015
   in  €


Veränderungen in €
Art des Ertrages/Aufwands
(Sachkonto)/Anmerkungen2015 2016 2017 2018


99 1.31.3119.40 Leistungen des 
Sozialreferates


SPD einmalig 431810 Zuschuss an übrige Bereiche


0  25.000    +         0  0  0  


AfI


100 1.31.3119.40 Leistungen des 
Sozialreferates


BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN


dauerh. 431810 Zuschuss an übrige Bereiche


0  50.000    +         50.000    +         50.000    +         50.000    +         


AfI abgelehnt 3 / 8 / 0


FPA abgelehnt **)


101 1.31.3119.40 Leistungen des 
Sozialreferates


BIBS einmalig 431810 Zuschuss an übrige Bereiche


0  50.000    +         50.000    +         50.000    +         50.000    +         


AfI abgelehnt 4 / 7 / 0


FPA abgelehnt **)


102 1.31.3119.40 Leistungen des 
Sozialreferates


DIE LINKE. einmalig 431810 Zuschuss an übrige Bereiche


0  38.000    +         0  0  0  


AfI


103 1.31.3119.40 Leistungen des 
Sozialreferates


Piraten dauerh.


0  50.000    +         50.000    +         50.000    +         50.000    +         


AfI


Nähwerkstatt Flickwerk
Die Nähwerkstatt Flickwerk soll auch im Jahr 2015 ihre wichtige und niederschwellige Arbeit im westlichen Ringgebiet weiterführen und deshalb auch den beantragten 
Zuschuss erhalten.


 Erledigt ohne Abstimmung. 


Nähwerkstatt Flickwerk
Das Projekt "Nähwerk statt Flickwerk" hat sich im sozialen Netzwerk im westlichen Ringgebiet etabliert und ist dort fest verankert. Das niederschwellige Angebot richtet 
sich an alle chancenarmen Menschen in diesem Quartier. Zu den Zielen gehören u.a.: Gesellschaftliche Integration und Vernetzung, Eröffnung berufl. Perspektiven, 
Stabilisierung der Lebenssituation durch soz.-päd. Unterstützung, Vermittlung von Sprachkenntnissen sowie neuerdings kostenfreie Rechtsberatung innerhalb der 
Sozialberatung.


431810 Zuschuss an übrige Bereiche


 Erledigt ohne Abstimmung. 


Nähwerkstatt Flickwerk
Die Nähwerkstatt Flickwerk ist ein gelungenes Projekt der Integration. Sie ist ein positives, niederschwelliges Angebot für den Bereich der Sozialen Stadt im westlichen 
Ringgebiet. Sie ist ein Treffpunkt für Frauen mit Migrationshintergrund, arbeitslose Menschen und bietet auch einen Schutzraum für Menschen mit sozialen und 
psychischen Problemen. Neben dem handwerklichen Angebot finden Beratung und Unterstützung für das tägliche Leben statt. Besonders im Jahr 2015 werden 
einzelne Projekte und Themen wie „politische Bildung“ und „Stadteroberung“ angeboten.


 Erledigt ohne Abstimmung. 


Nähwerkstatt Flickwerk
Die Nähwerkstatt Flickwerk bietet seit 2008 ein niedrigschwelliges Angebot gerade für Frauen mit Migrationshintergrund im Westlichen Ringgebiet und bietet deshalb 
gerade für diese Zielgruppe eine wichtige Anlaufstelle im Bereich der Integration und Beratung.
Zur Weiterführung dieses erfolgreichen Projektes sind Mittel in der hier beantragten Höhe zwingend erforderlich.


Nähwerkstatt Flickwerk
Die Förderung für das Modellvorhaben "Nähwerk statt Flickwerk" im Sanierungsgebiet Soziale Stadt ist Ende 2012 ausgelaufen. Um das sowohl bei den 
BesucherInnen als auch im sozialen Netzwerk des Stadtteils fest verankerte Angebot weiterführen zu können, sollen städtische Mittel zur Fortsetzung des Projekts 
bereitgestellt werden. Seit dem Auslaufen der Förderung durch die Soziale Stadt konnten die Angebote erweitert werden. Zur weiteren Entwicklung will die 
Nähwerkstatt das Angebot um Projekte wie z.B. zu Themen der "politischen Bildung", "Stadteroberung" sowie den Aufbau integrativer Jugendarbeit erweitern.


*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. Seite 8







Haushaltslesung 2015 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte Anlage 2.4.1


Dauer


bisher neu Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen


Nr.
Teilhaushalt


Zeile
Produkt-Nr.


Haushaltsansatz-
bezeichnung


Produktbezeichnung


Antragsteller
Ausschuss


Planansatz 2015
   in  €


Veränderungen in €
Art des Ertrages/Aufwands
(Sachkonto)/Anmerkungen2015 2016 2017 2018


SBR 1.31.3119.40 Leistungen des 
Sozialreferates


StBezR 310 einmalig 431810 Zuschuss an übrige Bereiche


0  38.000    +         0  0  0  


AfI 0  38.000    +         0  0  0  angenommen 7 / 0 / 4


FPA 0  38.000    +         0  0  0  angenommen **)


104 1.31.3119.40 Leistungen des 
Sozialreferates


BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN


dauerh. 431810 Zuschuss an übrige Bereiche


33.000               7.500    +           7.500    +           7.500    +           7.500    +           


AfI 33.000               7.500    +           7.500    +           7.500    +           7.500    +           angenommen 7 / 4 / 0


FPA 33.000               7.500    +           7.500    +           7.500    +           7.500    +           angenommen **)


105 1.31.3119.40 Leistungen des 
Sozialreferates


BIBS einmalig


33.000               7.000    +           


AfI


106 1.31.3119.40 Leistungen des 
Sozialreferates


DIE LINKE. einmalig


33.000               7.000    +           0  0  0  


AfI


Nähwerkstatt Flickwerk
Im Haushaltsplan 2015 wird ein Zuschuss für das Projekt 1.31.3119.40 in Höhe von 38.000 € eingestellt. Deckung: Ergebnishaushalt 2015.


Refugium Flüchtlingshilfe e. V.
Der Refugium Flüchtlingshilfe e. V. leistet seit etlichen Jahren eine wichtige Beratungsfunktion für Flüchtlinge und übernimmt dabei auch Aufgaben in Kooperation mit 
dem städtischen Büro für Migrationsfragen.
Nicht zuletzt wegen des erhöhten Beratungsaufwandes durch die stark gestiegene Anzahl an Flüchtlingen ist eine stärkere finanzielle Unterstützung dringend geboten.


Refugium Flüchtlingshilfe e. V.
Der Flüchtlingshilfe e.V. ist seit über 25 Jahren in Braunschweig ein angesehener, qualifizierter Träger der Integrationsarbeit sowie der Flüchtlingssozialarbeit. Der 
Verein hat sich mit seinem Beratungsbüro "Refugium" zu einem unverzichtbaren Bestandteil der regionalen Migrationsarbeit entwickelt. Der Verein hat u.a. die 
Integration von Flüchtlingen aus Afghanistan und Syrien übernommen.
In Anbetracht der kontinuierlich steigenden Asylbewerberzahlen bei gleichzeitiger Mieterhöhung, steigenden Personalkosten und angestiegenen Sachkosten benötigt 
der Verein eine einmalige Erhöhung des Zuschusses.


431810 Zuschuss an übrige Bereiche


 Erledigt ohne Abstimmung. 


Refugium Flüchtlingshilfe e. V.
Der Zuschuss an Refugium Flüchtlingshilfe soll um den genannten Betrag steigen, um vor dem Hintergrund steigender Flüchtlingszahlen eine qualifizierte Beratung 
gewährleisten zu können.


431810 Zuschuss an übrige Bereiche


 Erledigt ohne Abstimmung. 


*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. Seite 9







Haushaltslesung 2015 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte Anlage 2.4.1


Dauer


bisher neu Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen


Nr.
Teilhaushalt


Zeile
Produkt-Nr.


Haushaltsansatz-
bezeichnung


Produktbezeichnung


Antragsteller
Ausschuss


Planansatz 2015
   in  €


Veränderungen in €
Art des Ertrages/Aufwands
(Sachkonto)/Anmerkungen2015 2016 2017 2018


107 1.31.3119.40 Leistungen des 
Sozialreferates


BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN


dauerh. 431810 Zuschuss an übrige Bereiche


Anmerkung der Verwaltung:
Erhöhung für Haus der Kulturen +2.600 Euro
Erhöhung für Refugium e.V. +1.000 Euro;


Die Anträge 95 bis 98 und 104 bis 106 haben 
weitere Erhöhungen der Zuschüsse für diese 
Institutionen zum Inhalt.


3.600    +           3.600    +           3.600    +           3.600    +           


AfI abgelehnt 4 / 4 / 3


FPA abgelehnt **)


108 1.31.3119.40 Leistungen des 
Sozialreferates


SPD dauerh. 431810 Zuschuss an übrige Bereiche


0  35.000    +         35.000    +         35.000    +         35.000    +         


AfI


0  35.000    +         0  0  0  angenommen 11 / 0 / 0


FPA 0  35.000    +         0  0  0  angenommen **)


Anpassung der Zuschüsse
Analog zum Beschluss über die Zuschüsse der institutionell geförderten Einrichtungen im Sozial- und Jugendbereich sollen auch die Einrichtungen, die städtische 
Zuschüsse aus dem Teilhaushalt des Referats 0500 Sozialreferat beziehen, in die jährlichen Anpassungen der Zuschüsse aufgrund der allgemeinen 
Kostenentwicklungen einbezogen werden.
Die Verwaltung wird beauftragt, die daraus resultierenden Veränderungen im Haushaltsplan 2015 vorzunehmen und entsprechende Anpassungen der Zuschüsse für 
diese Einrichtungen auf Dauer in die Verwaltungsentwürfe der Haushaltspläne der folgenden Jahre aufzunehmen.


Förderung des Projektes "Heidberg Aktiv"
Der Heidberg ist ein Stadtteil mit ca. 8000 Bewohnern. Rund 21 Prozent der dort lebenden Menschen weisen einen Migrationshintergrund auf. Die im Heidberg 
lebenden Zuwanderer sind zum überwiegenden Teil aus der ehemaligen UdSSR und aus Polen. Weiterhin liegt der Altersdurchschnitt der Bewohner dieses Stadtteils 
über dem Schnitt aller anderen Braunschweiger Stadtteile. Seit 2011 fördert das Stadtteilprojekt Heidberg Aktiv das friedliche Miteinander aller Bewohnergruppen im 
Heidberg. Obwohl es den Lokalen Aktionsplan 2015 nicht mehr geben wird, wird angestrebt, die Projektaktivitäten vorerst weiter gebündelt und mietkostenfrei in einem 
Pavillon auf dem Gelände des Schulzentrums Heidberg anzubieten. Das Projekt hat diesen Stadtteil aufgewertet und attraktiver gemacht. Durch geeignete Beratungs-, 
Kurs- und Freizeitangebote fördern die dort beschäftigten Honorarkräfte vor Ort Chancen zur gesellschaftlichen Teilhabe, ein soziales und stabiles Umfeld sowie den 
interkulturellen Austausch. Die kooperativen Angebote werden von der Bewohnerschaft, den örtlichen Gremien, den Institutionen, der Lokalpolitik, den 
Kirchengemeinden und den Wohnungsunternehmen positiv angenommen und gestützt. Diese Vernetzung soll weiter bestehen und gestärkt werden.


Im Ausschuss für Integrationsfragen wurde der Antrag zeitlich und betraglich angepasst.


*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. Seite 10







Haushaltslesung 2015 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte Anlage 2.4.1


Dauer


bisher neu Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen


Nr.
Teilhaushalt


Zeile
Produkt-Nr.


Haushaltsansatz-
bezeichnung


Produktbezeichnung


Antragsteller
Ausschuss


Planansatz 2015
   in  €


Veränderungen in €
Art des Ertrages/Aufwands
(Sachkonto)/Anmerkungen2015 2016 2017 2018


109 1.31.3119.40 Leistungen des 
Sozialreferates


BIBS einmalig 431810 Zuschuss an übrige Bereiche


0  53.777    +         0  0  0  


AfI abgelehnt 4 / 7 / 0


FPA abgelehnt **)


110 1.31.3119.40 Leistungen des 
Sozialreferates


DIE LINKE. einmalig 431810 Zuschuss an übrige Bereiche


0  40.000    +         0  0  0  


AfI abgelehnt 5 / 6 / 0


FPA abgelehnt 2 / 9 / 0


SBR 1.31.3119.40 Leistungen des 
Sozialreferates


StBezR 212 einmalig


0  40.000    +         0  0  0  


AfI


SBR 1.31.3119.40 Leistungen des 
Sozialreferates


StBezR 212 einmalig 431810 Zuschuss an übrige Bereiche


65.000    +         0  0  0  


AfI 65.000    +         0  0  0  ohne Beschlussfassung passieren lassen


FPA abgelehnt 1 / 8 / 2


Förderung des Projektes "Heidberg Aktiv"
Das integrative Stadtteilprojekt "Heidberg aktiv" erbittet für 2015 die Bereitstellung städtischer Mittel für Personalkosten, die Fortsetzung der bewährten und immer 
wieder neu zu planenden Angebotsstruktur, die Anschaffung der notwendigen Sachmittel sowie die Verbesserung der Vernetzungsarbeit im Stadtteil. Die Angebote 
des Stadtteilprojekts werden von der Bewohnerschaft, den örtlichen Gremien, den Institutionen und vielen weiteren Akteuren begrüßt, positiv angenommen und 
unterstützt.


Förderung des Projektes "Heidberg Aktiv"
Das erfolgreiche Projekt Heidberg Aktiv soll auch in 2015 fortgesetzt und mit dem genannten Betrag gefördert werden.


Förderung des Projektes "Heidberg Aktiv"
Die Verwaltung der Stadt Braunschweig wird gebeten, in den Haushalt 2015 ausreichende finanzielle Mittel für das integrative Stadtteilprojekt „Heidberg Aktiv“ 
einzustellen, damit es weiterhin erfolgreich fortgeführt werden kann.
Hierfür sollen mindestens 40.000,00 € in den Haushalt 2015 eingestellt werden.


431810 Zuschuss an übrige Bereiche


 Erledigt ohne Abstimmung. 


"Toleranz fördern – Kompetenz stärken“ Heidberg Aktiv 
Der Stadtbezirksrat Heidberg-Melverode erinnert den Oberbürgermeister an seine Aussage aus dem Jahr 2011, wonach am Ende des Lokalen Aktionsplanes 
„Toleranz fördern – Kompetenz stärken“ im Heidberg ein Nachbarschaftstreff nach dem Vorbild der Weststadt entstanden sein soll und fordert ihn deshalb auf, die 
entsprechenden Haushaltsmittel für diesen Treff in den Haushalt einzustellen.


*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. Seite 11







Haushaltslesung 2015 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte Anlage 2.4.1


Dauer


bisher neu Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen


Nr.
Teilhaushalt


Zeile
Produkt-Nr.


Haushaltsansatz-
bezeichnung


Produktbezeichnung


Antragsteller
Ausschuss


Planansatz 2015
   in  €


Veränderungen in €
Art des Ertrages/Aufwands
(Sachkonto)/Anmerkungen2015 2016 2017 2018


111 1.31.3119.40 Leistungen des 
Sozialreferates


BIBS einmalig


0  50.000    +         0  0  0  


AfI


112 1.31.3119.40 Leistungen des 
Sozialreferates


Piraten dauerh. 431810 Zuschuss an übrige Bereiche


Anmerkung der Verwaltung:
siehe oben


0  50.000    +         50.000    +         50.000    +         50.000    +         


AfI abgelehnt 1 / 7 / 2


FPA abgelehnt **)


SBR 1.31.3119.40 Leistungen des 
Sozialreferates


StBezR 310 einmalig 431810 Zuschuss an übrige Bereiche


Anmerkung der Verwaltung:
siehe oben


0  50.000    +         0  0  0  


AfI abgelehnt 0 / 4 / 6


FPA abgelehnt **)


Lebenschancen durch Sport
Dieses Projekt erreicht durch seine Vielseitigkeit einen großen Nutzerkreis und setzt bereits bei den Jüngsten in unserer Gesellschaft wichtige Entwicklungsanreize.


Lebenschancen durch Sport
Im Haushaltsplan 2015 wird ein Zuschuss für das Projekt 1.31.3119.40 in Höhe von 50.000 € eingestellt. Deckung: Ergebnishaushalt 2015.


Lebenschancen durch Sport
Zur Weiterführung des ehemaligen Modellprojektes im Rahmen der "Sozialen Stadt", dessen Förderung ausgelaufen ist, werden Personalkosten für einen 
Sportpädagogen und eine studentische Hilfskraft benötigt.    


431810 Zuschuss an übrige Bereiche


Anmerkung der Verwaltung:
Der VfB Rot-Weiß, der das Projekt betreibt, hat 
eine Förderung auch beim Sportreferat beantragt. 
Es ist beabsichtigt, dem Sportausschuss für seine 
Sitzung am 19.12.2014  eine Finanzierung für 
2015 aus 2014 nicht benötigten Mitteln zur 
Entscheidung vorzulegen. Damit würde eine im 
Hinblick auf das Inkrafttreten des Haushalts 
entstehende Zahlungsunterbrechung vermieden 
werden.


Der Antrag wurde zurückgezogen.


*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. Seite 12







Haushaltslesung 2015 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte Anlage 2.4.1


Dauer


bisher neu Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen


Nr.
Teilhaushalt


Zeile
Produkt-Nr.


Haushaltsansatz-
bezeichnung


Produktbezeichnung


Antragsteller
Ausschuss


Planansatz 2015
   in  €


Veränderungen in €
Art des Ertrages/Aufwands
(Sachkonto)/Anmerkungen2015 2016 2017 2018


Teilhaushalt FB 50 - Soziales und Gesundheit


18 Transferaufwendungen 106.842.000


113 1.31.3153.10 Soziale Einrichtungen für 
Menschen mit 
Behinderungen


BIBS einmalig 431810 Zuschuss an übrige Bereiche


25.600               3.200    +           0  0  0  


AfSG
abgelehnt 2 / 7 / 2


FPA abgelehnt **)


114 1.31.3517.10 Förderung der freien 
Wohlfahrtspflege


DIE LINKE. einmalig


135.000             15.000    -          0  0  0  


AfSG Der Antrag wurde zurückgezogen.


Köki - Verein z. Förd. körperbehinderter Kinder
Auf Grund veränderter Rahmenbedingungen hat der Verein zur Förderung körperbehinderter Kinder KöKi e.V. seinen Antrag auf eine Erhöhung städtischer Förderung 
modifiziert. Dieser Antrag soll dem Rechnung tragen. 


Zuschuss für die Verbraucherzentrale Niedersachsen e.V.
Nach Auskunft der Geschäftsführerin der Verbraucherzentrale Braunschweig ist ein Zuschuss in Höhe von 120.000 Euro ausreichend für den Betrieb der 
Verbraucherberatung. Siehe unter (DS13873/14)


431810 Zuschuss an übrige Bereiche


*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. Seite 13







Haushaltslesung 2015 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte Anlage 2.4.1


Dauer


bisher neu Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen


Nr.
Teilhaushalt


Zeile
Produkt-Nr.


Haushaltsansatz-
bezeichnung


Produktbezeichnung


Antragsteller
Ausschuss


Planansatz 2015
   in  €


Veränderungen in €
Art des Ertrages/Aufwands
(Sachkonto)/Anmerkungen2015 2016 2017 2018


115 1.41.4120.10 Betreuung von psychisch 
Kranken


SPD dauerh. 431810 Zuschuss an übrige Bereiche


4.900                 45.000    +         45.000    +         45.000    +         45.000    +         


AfSG


4.900                 45.000    +         0  0  0  ohne Beschlussfassung passieren lassen


FPA 4.900                 45.000    +         0  0  0  angenommen 7 / 0 / 4


116 1.41.4120.10 Betreuung von psychisch 
Kranken


BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN


dauerh. 431810 Zuschuss an übrige Bereiche


4.900                 50.000    +         50.000    +         50.000    +         50.000    +         


AfSG


4.900                 45.000    +         45.000    +         45.000    +         45.000    +         ohne Beschlussfassung passieren lassen


FPA


117 1.41.4120.10 Betreuung von psychisch 
Kranken


BIBS einmalig 431810 Zuschuss an übrige Bereiche


4.900                 45.100    +         0  0  0  


AfSG


4.900                 45.000    +         45.000    +         45.000    +         45.000    +         ohne Beschlussfassung passieren lassen


FPA


Lukas-Werk
Das Lukas-Werk ist mit jährlich über 1200 Klienten erste Anlaufstelle in Braunschweig für Menschen mit Suchtproblemen mit den Schwerpunkten Alkohol, 
Medikamente und Glücksspiel. Bisher hat die Stadt Braunschweig die Beratungsstelle mit einem Betrag von 4500 € als Komplementärförderung des Landes 
unterstützt. Der seit 20 Jahren gewährte geringe Betrag berücksichtigt die geänderten Realitäten und die Anforderungen an eine Suchtberatungsstelle in einer 
Großstadt nicht. Ohne eine Erhöhung der Förderung durch die Stadt Braunschweig ist das Lukas-Werk nicht mehr in der Lage, die Suchtberatung und Prävention 
aufrecht zu erhalten. Die Folge wäre ein starker Rückgang an Vermittlungen von Suchtkranken in die Rehabilitation und damit der Ertragserlöse. Damit fiele die 
derzeitig vorhandene Möglichkeit der Querfinanzierung durch Eigenmittel in Höhe von rund 71.000 € weg. Das Land Niedersachsen fordert für eine 
Suchtberatungsstelle eine Mindestausstattung von zwei Vollzeitstellen im Rahmen der institutionellen Förderung (nicht für Projektförderungen). Die dafür gewährte 
Landesförderung in Höhe von rund 90.000 € reicht nicht für die Personalkosten, die Sachkosten sind ebenfalls nicht gedeckt. Ohne die Erhöhung der Förderung durch 
die Stadt Braunschweig für die Suchtberatung und Prävention sind damit auch die Landesmittel für die geforderte Mindestausstattung gefährdet.


Im Ausschuss für Soziales und Gesundheit wurde der Antrag zeitlich angepasst und abgestimmt, die Anträge Nr. 115 - 117 ohne Beschlussfassung passieren
zu lassen.


Lukas-Werk
Das Lukas-Werk leistet seit Jahren einen wichtigen Beitrag zur Behebung und Eingrenzung von Problemen, die insbesondere durch riskanten Alkoholkonsum oder gar 
Alkoholabhängigkeit entstehen.
Um diese wichtige Arbeit fortführen und ausweiten zu können, ist ein erhöhter städtischer Zuschuss in unten genannter Höhe dringend geboten.


Im Ausschuss für Soziales und Gesundheit wurde der Antrag betraglich angepasst und abgestimmt, die Anträge Nr. 115 - 117 ohne Beschlussfassung passieren zu 
lassen.


Lukas-Werk
Das Lukas-Werk in Braunschweig ist mit jährlich mehr als 1.200 Klienten erste Anlaufstelle in der Stadt Braunschweig für Menschen mit Suchtproblemen mit den 
Schwerpunkten Alkohol, Medikamenten und Glücksspiel. Bislang gewährt die Stadt nur einen symbolischen Förderbetrag, die Mittel für 2015 werden zur 
Aufrechterhaltung der Suchtberatung und Prävention benötigt. Zudem fordert das Land für eine Suchtberatungsstelle eine Mindestausstattung von zwei Vollzeitstellen 
im Rahmen der institutionellen Förderung. Die dafür gewährte Landesförderung reicht nicht für die Personalkosten, die Sachkosten sind nicht gedeckt. Ohne die 
beantragte Förderung durch die Stadt wären somit wohl auch die Landesmittel für die geforderte Mindestausstattung gefährdet.  


Im Ausschuss für Soziales und Gesundheit wurde der Antrag zeitlich und betraglich angepasst und abgestimmt, die Anträge Nr. 115 - 117 ohne Beschlussfassung 
passieren zu lassen.


Erledigt durch Beschlussfassung über Antrag 115.


Erledigt durch Beschlussfassung über Antrag 115.


*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. Seite 14







Haushaltslesung 2015 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte Anlage 2.4.1


Dauer


bisher neu Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen


Nr.
Teilhaushalt


Zeile
Produkt-Nr.


Haushaltsansatz-
bezeichnung


Produktbezeichnung


Antragsteller
Ausschuss


Planansatz 2015
   in  €


Veränderungen in €
Art des Ertrages/Aufwands
(Sachkonto)/Anmerkungen2015 2016 2017 2018


118 1.41.4140.50 Gesundheitsförderung SPD dauerh. 431810 Zuschuss an übrige Bereiche


99.700               10.000    +         10.000    +         10.000    +         10.000    +         


AfSG


99.700               10.000    +         0  0  0  angenommen 7 / 0 / 4


FPA 99.700               10.000    +         0  0  0  angenommen **)


119 1.41.4140.50 Gesundheitsförderung BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN


dauerh. 431810 Zuschuss an übrige Bereiche


99.700               10.000    +         10.000    +         10.000    +         10.000    +         


AfSG


FPA


120 1.41.4140.50 Gesundheitsförderung BIBS einmalig 431810 Zuschuss an übrige Bereiche


99.700               10.000    +         0  0  0  


AfSG


FPA


Der Ausschuss für Soziales und Gesundheit hat über die Anträge 118, 119 und 120 gemeinsam abgestimmt. Zuvor wurde der Antrag zeitlich angepasst.


Pro Familia (Projekt "Teens plus Babies")
Das Projekt Teens plus Babys der Pro Familia-Beratungsstelle bietet ein für Braunschweig einmaliges Beratungsangebot für jugendliche Schwangere und Mütter.
Um dieses wichtige und erfolgreiche Projekt weiterführen zu können, ist ein städtischer Zuschuss zu den Personalkosten in oben genannter Höhe zwingend 
erforderlich.


Der Ausschuss für Soziales und Gesundheit hat über die Anträge 118, 119 und 120 gemeinsam abgestimmt. Zuvor wurde der Antrag zeitlich angepasst. 
Ergebnis siehe Antrag Nr. 118.


Pro Familia (Projekt "Teens plus Babies")
Seit einigen Jahren bietet die pro familia Beratungsstelle das Angebot "Teens plus babies - eine Gruppe für junge Schwangere und Mütter bis 21 Jahre" an. Um dieses 
sehr erfolgreiche Angebot erhalten zu können und Planungssicherheit zu erhalten, wurde eine finanzielle Unterstützung für Personalkosten für 2015 beantragt.  


Der Ausschuss für Soziales und Gesundheit hat über die Anträge 118, 119 und 120 gemeinsam abgestimmt. Ergebnis siehe Antrag Nr. 118.


Der Finanz- und Personalausschuss hat über die Anträge 118, 119 und 120 gemeinsam abgestimmt. Ergebnis siehe Antrag Nr. 118.


Der Finanz- und Personalausschuss hat über die Anträge 118, 119 und 120 gemeinsam abgestimmt. Ergebnis siehe Antrag Nr. 118.


Pro Familia (Projekt "Teens plus Babies")
Die Beratungsstelle von pro familia in Braunschweig hält seit 2004 das Angebot „Teens plus Babys – eine Gruppe für junge Schwangere und Mütter bis 21 Jahre“ vor. 
Es gibt in Braunschweig kein vergleichbares Angebot. Kurse für Schwangere werden in der Regel von älteren Schwangeren besucht, sodass eine Möglichkeit sich mit 
Gleichaltrigen zu treffen und auszutauschen in anderen Institutionen nicht gegeben ist. Das Projekt kann einen wichtigen Beitrag zur Prävention von 
Vernachlässigungen etc. leisten.


*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. Seite 15







Haushaltslesung 2015 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte Anlage 2.4.1


Dauer


bisher neu Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen


Nr.
Teilhaushalt


Zeile
Produkt-Nr.


Haushaltsansatz-
bezeichnung


Produktbezeichnung


Antragsteller
Ausschuss


Planansatz 2015
   in  €


Veränderungen in €
Art des Ertrages/Aufwands
(Sachkonto)/Anmerkungen2015 2016 2017 2018


121 1.41.4140.50 Gesundheitsförderung SPD dauerh. 431810 Zuschuss an übrige Bereiche


77.300               5.000    +           5.000    +           5.000    +           5.000    +           


AfSG 77.300               5.000    +           5.000    +           5.000    +           5.000    +           angenommen 6 / 0 / 5


FPA 77.300               5.000    +           5.000    +           5.000    +           5.000    +           angenommen **)


122 1.41.4140.50 Gesundheitsförderung BIBS einmalig 431810 Zuschuss an übrige Bereiche


77.300               12.600    +         0  0  0  


AfSG 77.300               12.600    +         0  0  0  abgelehnt 2 / 4 / 5


FPA abgelehnt **)


123 1.41.4140.50 Gesundheitsförderung DIE LINKE. einmalig 431810 Zuschuss an übrige Bereiche


77.300               12.600    +         0  0  0  


AfSG 77.300               12.600    +         0  0  0  abgelehnt 2 / 4 / 5


FPA abgelehnt **)


SBR 1.41.4140.50 Gesundheitsförderung StBezR 310 einmalig 431810 Zuschuss an übrige Bereiche


77.300               12.600    +         0  0  0  


AfSG 77.300               12.600    +         0  0  0  abgelehnt 2 / 4 / 5


FPA abgelehnt **)


Aids-Hilfe e.V.
Der Zuschuss an den Verein Braunschweiger Aids-Hilfe e. V. soll um 5.000 € erhöht werden. Da die Präventionsbereitschaft in der Bevölkerung nachlässt und 
Neuinfektionen wieder ansteigen, ist eine verstärkte Präventionsarbeit notwendig. Außerdem wird die Aids-Prävention aufwändiger, da die tödliche Bedrohung durch 
die Krankheit nicht mehr besteht.


Aids-Hilfe e.V.
Die Braunschweiger AIDS-Hilfe benötigt eine Erhöhung der städtischen Förderung, um ihre Arbeit in der Aids-Prävention, der Beratung und Unterstützung der 
Betroffenen sowie die Förderung von Selbsthilfeaktivitäten sicher zu stellen. Das Geld wird für steigende Personalkosten sowie Mehrausgaben in der HIV-Prävention 
benötigt. 


Aids-Hilfe e.V.
Der Zuschuss für die Aids-Hilfe e.V. soll um den genannten Betrag steigen, damit die HIV-Prävention verstärkt werden kann.


Aids-Hilfe e.V.
Der Zuschuss für die Aids-Hilfe e.V. wird um 12.600 € auf die durch den Verein beantragten 89.900 € erhöht.


*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. Seite 16







Haushaltslesung 2015 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte Anlage 2.4.1


Dauer


bisher neu Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen


Nr.
Teilhaushalt


Zeile
Produkt-Nr.


Haushaltsansatz-
bezeichnung


Produktbezeichnung


Antragsteller
Ausschuss


Planansatz 2015
   in  €


Veränderungen in €
Art des Ertrages/Aufwands
(Sachkonto)/Anmerkungen2015 2016 2017 2018


Teilhaushalt FB 51 - Kinder, Jugend und Familie


15 Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 2.413.500


124 1.36.3620.01.02
/


1.36.3620.01.05


FIBS/
Kinder- und Jugenderholung


BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN


dauerh. 427140 Veranstaltungen


50.000    +         50.000    +         50.000    +         50.000    +         


JHA


30.000    +         30.000    +         30.000    +         30.000    +         angenommen 10 / 3 / 0


FPA 30.000    +         30.000    +         30.000    +         30.000    +         angenommen **)


18 Transferaufwendungen 79.556.400


125 1.36.3630.06.05 Sonstige Angebote der 
Familienbildung/-beratung


BIBS einmalig


3.500                 3.000    +           0  0  0  


JHA


126 1.36.3650 Tageseinrichtungen für 
Kinder


BIBS einmalig 431810 Zuschuss an übrige Bereiche


73.900               6.100    +           0  0  0  


JHA abgelehnt 0 / 13 / 0


FPA abgelehnt **)


431810 Zuschuss an übrige Bereiche


Der Antrag wurde zurückgezogen.


Dachverband der Elterninitiativen (DEB)
Durch die gestiegene Gruppenzahl in den Kindertagesstätten in Trägerschaft von Elternvereinen (Elterninitiativen, Kindertagesstätten), erhöhtem Beratungsbedarf und 
gestiegenen Kosten benötigt der Dachverband der Elterinitiativen (DEB) e.V. eine Erhöhung des Zuschusses. Der DEB vereint unter seinem Dach ca. 730 
Betreuungsplätze in weit über 50 Einrichtungen.


Ferien in Braunschweig (FiBS) und Ferien außerhalb Braunschweigs (FaBS)
Die Mittel für die Finanzierung der FiBS-Angebote werden um 50.000 € pro Jahr dauerhaft erhöht. Aus diesen Mitteln sollen ggfs. auch Angebote im Bereich FaBS 
finanziert werden können.
Die Verwaltung wird beauftragt, diese Mittel in den Haushaltsplan des Jahres 2015 zusätzlich aufzunehmen und Mittel in gleicher Höhe in die Verwaltungsentwürfe der 
Haushaltspläne der Folgejahre aufzunehmen.


Im Jugendhilfeausschuss wurde der Antrag betraglich angepasst.


Verband alleinerziehender Mütter und Väter e.V.
Damit die bisherige erfolgreiche Arbeit des VAMV Braunschweig e.V. auf dem Gebiet der Integration von Kindern getrennt lebender Paare und alleinerziehender 
Elternteile bzw. für die Eltern selbst fortgesetzt werden kann, benötigt der Verein für 2015 eine Erhöhung des städtischen Zuschusses. 


*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. Seite 17







Haushaltslesung 2015 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte Anlage 2.4.1


Dauer


bisher neu Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen


Nr.
Teilhaushalt


Zeile
Produkt-Nr.


Haushaltsansatz-
bezeichnung


Produktbezeichnung


Antragsteller
Ausschuss


Planansatz 2015
   in  €


Veränderungen in €
Art des Ertrages/Aufwands
(Sachkonto)/Anmerkungen2015 2016 2017 2018


127 1.36.3650.03.08 Schukibetreug. Schulen/ 
OGS,Freie Träger


BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN


dauerh.


253.000    +       608.000    +       608.000    +       608.000    +       


JHA


128 1.36.3650.03.08 Schukibetreug. Schulen/ 
OGS,Freie Träger


DIE LINKE. einmalig 431810 Zuschuss an übrige Bereiche


253.000    +       0  0  0  


JHA abgelehnt 0 / 13 / 0


SchA abgelehnt 2 / 11 / 4


FPA abgelehnt **)


129 1.36.3660.02 Einrichtungen d. Kinder- u. 
Jugendarbeit


Piraten dauerh. 431810 Zuschuss an übrige Bereiche


0  25.000    +         25.000    +         25.000    +         


JHA abgelehnt 0 / 11 / 2


FPA abgelehnt **)


Kürzungen bei den Offenen Ganztagsgrundschulen (OGS)
Die im Vorbericht auf Seite 123 dargestellte Kürzung im Bereich der OGSn soll nicht erfolgen, da derzeit völlig unklar ist, welche Auswirkungen der 
Ganztagsschulerlass der Landesregierung auf die einzelnen Schulen in Braunschweig hat. Erst wenn die konkreten Auswirkungen erkennbar sind, kann es in 
Abstimmung mit den einzelnen Schulen zu Einsparungen kommen.


Medienbildung Kinder- und Jugendzentrum Schiene
Medienbildung in Braunschweig gemäß Antrag Kinder- und Jugendzentrum Schiene. Die medienpädagogische Arbeit ist seit Jahren verbesserungsfähig. Es besteht 
die Möglichkeit durch die AWO als freiem Träger mit qualifiziertem Personal zu einer Verbesserung beizutragen.


Kürzungen bei den Offenen Ganztagsgrundschulen (OGS)
Am Ratsbeschluss vom 27.05.2014, bereits bestehende OGS-Grundschulen zum Schuljahr 2015 / 2016 mit Betreuungsgruppen nach dem Braunschweiger Modell für 
mindestens 60 % der Schülerinnen und Schüler auszustatten, wird weiterhin festgehalten.


Die den OGS-Kooperationspartnern zufließenden pauschalen Förderbeträge werden nicht gekürzt. Ob und in welcher Höhe eine Gegenfinanzierung aus den 
zusätzlichen kapitalisierbaren Mitteln der Schulen erfolgen kann und sollte, wird von folgenden Kriterien abhängig gemacht:


- dem Anteil der Kinder, die zusätzlich zu den Kindern in den Betreuungsgruppen am Nachmittagsangebot der Schule teilnehmen
- der Qualität und der Anzahl der über die Schule eingebrachten Nachmittagsangebote
- der Verzahnung der über Lehrerstunden geleisteten Nachmittagsangebote mit dem der Jugendhilfe und damit dem Gesamtkonzept.


Gemeinsam mit den Schulen, den Kooperationspartnern und der Stadt Braunschweig wird nach von allen getragenen realisierbaren Möglichkeiten gesucht, um das 
Braunschweiger Modell weiter zu entwickeln und dabei die zusätzlichen Mittel des Landes sinnvoll einzusetzen. Dabei sollte die bisherige Qualität zumindest erhalten 
bleiben und nicht unter die von der Jugendhilfe gesetzten Standards in der Schulkindbetreuung sinken.


Die Verwaltung wird beauftragt, die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen zur Umsetzung dieses Beschlusses zu fassen, ohne dabei vorweggenommene „Kürzungs-
Tatsachen“ zu setzen.


431810 Zuschuss an übrige Bereiche


Erledigt durch finanzunwirksamen Antrag Nr. 176 neu


*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. Seite 18







Haushaltslesung 2015 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte Anlage 2.4.1


Dauer


bisher neu Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen


Nr.
Teilhaushalt


Zeile
Produkt-Nr.


Haushaltsansatz-
bezeichnung


Produktbezeichnung


Antragsteller
Ausschuss


Planansatz 2015
   in  €


Veränderungen in €
Art des Ertrages/Aufwands
(Sachkonto)/Anmerkungen2015 2016 2017 2018


Teilhaushalt FB 61 - Stadtplanung und Umweltschutz


13 Aufwendungen für aktives 
Personal


165 1.56.5610.06 Artenschutz dauerh.


39.600    +         79.300    +         79.300    +         79.300    +         


PluA abgelehnt 3 / 6 / 2


FPA abgelehnt 1 / 7 / 3


Teilhaushalt FB 66 - Tiefbau und Verkehr


19 Sonstige ordentliche 
Aufwendungen


153 1.12.1223.02 Überwachung des 
fließenden Verkehrs


*) *) *) *)


BA abgelehnt 1 / 7 / 3


FPA abgelehnt **)


SBR 1.12.1223.02 Überwachung des 
fließenden Verkehrs


*) *) *) *)


BA abgelehnt 1 / 7 / 3


FPA abgelehnt **)


StBezR 112 Geschwindigkeitsmesstafeln in Waggum
Der Stadtbezirksrat stellt den Antrag, die Kosten für die Anschaffung und den Betrieb von zwei Geschwindigkeitsmesstafeln in Höhe von 5.200 € für die Waggumer 
Ortsdurchfahrt in den Haushalt einzustellen.


Diverse


Anmerkung der Verwaltung:
Hier sind nur die anteiligen Mittel für den Betrieb 
berücksichtigt, bez. der Anschaffung s.a. Liste 
"Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum 
Finanzhaushalt (inkl. IP 2014-2018)"


BIBS ANTRAG ZUM STELLENPLAN
Für den Fachbereich 61 Stadtplanung und Umweltschutz wird eine zusätzliche Stelle eines Biologen mit vertiefter zoologischer und/oder botanischer 
Artenkenntnis geschaffen.


40XXXX Personal


Anmerkung der Verwaltung:
Dieser Antrag ist abhängig von der 
Beschlussfassung über den Stellenplan.


Der Antrag enthält keinen Betrag. Nach einer 
ersten groben Schätzung durch die Verwaltung 
würden die Personalkosten rd. 79.300 € jährlich 
für eine Planstelle E 13 betragen.  Für 2015 wird 
aufgrund des Genehmigungsverfahrens für den 
Haushalt und die anschließende Ausschreibung 
von einer Besetzung zum 1. Juli 2015 
ausgegangen. Dies würde Personalkosten von rd. 
39.600 € verursachen.Der Betrag für 2015 wurde nach der Beratung im Planungs- und Umweltausschuss angepasst, da von einer Besetzung zum 1. Juli 2015 ausgegangen wird.


BIBS Geschwindigkeitsmesstafeln in Waggum
Die Kosten für die Anschaffung und den Betrieb von zwei Geschwindigkeitsmesstafeln für die Waggumer Ortsdurchfahrt werden in den Haushalt 2015 eingestellt.


Diverse


Anmerkung der Verwaltung:
Hier sind nur die anteiligen Mittel für den Betrieb 
berücksichtigt, bez. der Anschaffung s.a. Liste 
"Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum 
Finanzhaushalt (inkl. IP 2014-2018)"


*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. Seite 19







Haushaltslesung 2015 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte Anlage 2.4.1


Dauer


bisher neu Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen


Nr.
Teilhaushalt


Zeile
Produkt-Nr.


Haushaltsansatz-
bezeichnung


Produktbezeichnung


Antragsteller
Ausschuss


Planansatz 2015
   in  €


Veränderungen in €
Art des Ertrages/Aufwands
(Sachkonto)/Anmerkungen2015 2016 2017 2018


Teilhaushalt FB 67 - Stadtgrün und Sport


13 Aufwendungen für aktives 
Personal


166 1.42.4241.02 Sportstättenverwaltung dauerh.


40.000    +         40.000    +         40.000    +         40.000    +         


An dieser Stelle erledigt - s. Liste "Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014-2018)"


DIE LINKE. ANTRAG ZUM STELLENPLAN
Im Jahr 2010 wurde von der Stadt Braunschweig ein attraktiver Disc-Golf-Parcours im Westpark errichtet, der sich bei der Bevölkerung großer Beliebtheit erfreut. 
Leider wurde vergessen, die Kosten der notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen einzuplanen. Da das Einsammeln der Scheiben aus hochgewachsenen Brennesseln 
nicht so beliebt ist, wird die Ausübung dieses Sportes doch sehr behindert. Dies soll sich ändern.


40XXXX Personal


Anmerkung der Verwaltung:
In Abstimmung mit dem Antragsteller wird der 
Antrag nicht als Stellenplanantrag gewertet 
sondern im Bereich der Instandhaltungen 
abgebildet (s. Liste "Anträge der Fraktionen und 
Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 
2014-2018)")


*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. Seite 20







Haushaltslesung 2015 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte Anlage 2.4.1


Dauer


bisher neu Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen


Nr.
Teilhaushalt


Zeile
Produkt-Nr.


Haushaltsansatz-
bezeichnung


Produktbezeichnung


Antragsteller
Ausschuss


Planansatz 2015
   in  €


Veränderungen in €
Art des Ertrages/Aufwands
(Sachkonto)/Anmerkungen2015 2016 2017 2018


13 / 15 Aufw. f. aktiv. Personal/
Aufw. f. Sach- u. Dienstl.


167 1.55.5510 Öffentliches Grün/ 
Landschaftspflege


dauerh.


325.000    +       325.000    +       325.000    +       325.000    +       


GA


0  0  0  0  angenommen 6 / 5 / 0


325.000    +       325.000    +       325.000    +       325.000    +       ohne Beschlussfassung passieren lassen


FPA


0  0  0  0  angenommen 7 / 4 / 0


abgelehnt 3 / 8 / 0


18 Transferaufwendungen


130 1.42.4210.01 Sportförderung dauerh.


94.100    +         94.100    +         94.100    +         94.100    +         


SpA abgelehnt 3 / 7 / 1


FPA abgelehnt **)


BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN


ANTRAG ZUM STELLENPLAN
Herbizidfreies Braunschweig
In Braunschweig soll zukünftig auf den Einsatz von Herbiziden - so wie bereits in anderen Städten - so weit wie möglich verzichtet werden. Die Verwaltung wird 
gebeten hierfür ein Konzept zu entwickeln und die notwendigen personellen und finanziellen Maßnahmen zu ergreifen, um dieses Ziel so schnell wie möglich 
umzusetzen.


40XXXX Personal
42XXXX Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen


Anmerkung der Verwaltung:
Dieser Antrag ist abhängig von der 
Beschlussfassung über den Stellenplan.


In der Mitteilung DS-Nr. 13207/13 vom 29. August 
2013 wurde berichtet, dass ein weitgehender 
Verzicht auf den Einsatz von Herbiziden 
Gesamtkosten von rd. 325.000 €/jährlich 
verursachen würde. Hierzu wäre die Schaffung 
von rd. 7,3 Planstellen E 3 erforderlich, die mit 11 
Saisonkräften für 8 Monate besetzt werden 
müssten. Die Personalkosten liegen bei rd. 
300.000 €. Weitere rd. 25.000 € an Sachmitteln 
wären für die Ausrüstung und den Transport der 
Saisonkräfte erforderlich.


Die Abstimmung im Grünflächenausschuss erfolgte in zwei Teilen:


Teil 1: In Braunschweig soll zukünftig auf den Einsatz von Herbiziden - so wie bereits in anderen Städten - so weit wie möglich verzichtet werden. Die Verwaltung wird 
gebeten hierfür ein Konzept zu entwickeln.


Teil 2: Die notwendigen personellen und finanziellen Maßnahmen sind zu ergreifen, um dieses Ziel so schnell wie möglich umzusetzen.


Die Abstimmung im Finanz- und Personalausschuss erfolgte in zwei Teilen:


Teil 1: In Braunschweig soll zukünftig auf den Einsatz von Herbiziden - so wie bereits in anderen Städten - so weit wie möglich verzichtet werden. Die Verwaltung wird 
gebeten hierfür ein Konzept zu entwickeln.


Teil 2: Die notwendigen personellen und finanziellen Maßnahmen sind zu ergreifen, um dieses Ziel so schnell wie möglich umzusetzen.


DIE LINKE. Es wird beantragt, den Zuschuss an den Stadtsportbund im Bereich der Übungsleiterentschädigungen zu verdoppeln. Die zusätzlichen Mittel sollen so verwendet 
werden, dass bei den Vereinen zukünftig doppelt so viele lizensierte Übungsleiter bezuschusst werden. Eine Bezuschussung von nichtlizensierten Übungsleitern soll 
nicht erfolgen.


431810 Zuschuss an übrige Bereiche


*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. Seite 21







Haushaltslesung 2015 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte Anlage 2.4.1


Dauer


bisher neu Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen


Nr.
Teilhaushalt


Zeile
Produkt-Nr.


Haushaltsansatz-
bezeichnung


Produktbezeichnung


Antragsteller
Ausschuss


Planansatz 2015
   in  €


Veränderungen in €
Art des Ertrages/Aufwands
(Sachkonto)/Anmerkungen2015 2016 2017 2018


Teilhaushalt Stst. 0800 - Wirtschaftsdezernat


18 Transferaufwendungen


131 1.57.5711.01 Steuerungsunterst. Wifö. 
und Stadtmark.


einmalig


0 40.000    +         0  0  0  


WA abgelehnt 3 / 6 / 1


FPA abgelehnt **)


BIBS Fair in Braunschweig e. V.
Der Verein beantragt eine einmalige Anschubfinanzierung zur Einführung eines integrativen umwelt- und menschenrechtsbasierten Stadtmarketings.
Der Verein unterstützt die Fairtrade-Bewegung in der Stadt und der Region Braunschweig. Er arbeitet mit staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und der 
Wirtschaft zusammen, die Fairness im Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen und soziale Gerechtigkeit aktiv befördern. Die Stadt ist seit Anfang 2014 "Fairtrade-
Stadt" und hat sich damit der lokalen Verbreitung von Fairtrade-Produkten verschrieben. Deswegen sollte die Stadt mit gutem Beispiel vorangehen und sich auch 
finanziell an der Umsetzung der Ziele beteiligen.


431810 Zuschuss an übrige Bereiche


Anmerkung der Verwaltung:
Siehe Anlage 2a zu DS 17311/14, die dem 
Wirtschaftsausschuss in seiner Sitzung am 
12.12.2014 vorgelegen hat


*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. Seite 22







Haushaltslesung 2015 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte Anlage 2.4.1


Dauer


bisher neu Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen


Nr.
Teilhaushalt


Zeile
Produkt-Nr.


Haushaltsansatz-
bezeichnung


Produktbezeichnung


Antragsteller
Ausschuss


Planansatz 2015
   in  €


Veränderungen in €
Art des Ertrages/Aufwands
(Sachkonto)/Anmerkungen2015 2016 2017 2018


Gesamtstädtisch


Diverse


132 Diverse


*) *) *) *)


PluA abgelehnt 1 / 4 / 6


FPA abgelehnt **)


SBR Diverse dauerh.


           15.400   7.700    +           7.700    +           7.700    +           7.700    +           


BA abgelehnt 0 / 7 / 4


FPA abgelehnt **)


SBR Diverse dauerh.


           14.700   3.700    +           3.700    +           3.700    +           3.700    +           


BA abgelehnt 0 / 7 / 4


FPA abgelehnt **)


Piraten Interne Leistungsverrechnungen auf Grundlage von Zugangsberechtigtenzahlen
Für die Haushalte ab 2016 werden interne Leistungsverrechnungen nur dort auf Grundlage von Zugangsberechtigtenzahlen (z.B. Anzahl PC-Arbeitsplätze oder Anzahl 
Mitarbeiter) erhoben, wo diese Kosten durch Lizenzmodelle von außen konkret entstehen.


Teilweise wird die Leistungsverrechnung durch Client-Lizenzen vorgenommen. Dies schafft im nutzenden Fachbereich einen Anreiz, nur wenige Zugänge zu einer 
internen Leistung vorzuhalten, was dort zu mehr Aufwand führt (weil z.B. der Zugriff auf die berechtigten Maschinen geregelt werden muss). Dieser wird aber nicht 
durch weniger Aufwand beim Bereitsteller der Leistung kompensiert, für den im wesentlichen Kapazitäten für die Gesamtzahl der Nutzungen relevant sind. Insgesamt 
entsteht der Stadt dadurch ein vermeidbarer Mehraufwand.


Diverse


Anmerkung der Verwaltung:
Das Ziel der Internen Leistungsverrechnung ist 
eine verursachungsgerechte Kostenzuordnung. 
Diese trägt grundsätzlich zur Sparsamkeit der 
Verwaltung bei.
Auch wenn keine Lizenzgebühren gezahlt werden, 
weil es sich bei IT-Anwendungen um 
Eigenentwicklungen handelt, entsteht Aufwand 
beispielsweise in Form von Personalkosten. 
Darüber hinaus steigt der Aufwand für 
Administration (z. B. Anwendungsbetreuung) mit 
der Anzahl der Nutzer, vor allem wenn diese nur 
gelegentlich auf das System zugreifen.


StBezR 114 Erhöhung des Bezirksratsbudgets um 50 %
Der Stadtbezirksrat 114 – Volkmarode – beantragt, das ihm zur Verfügung stehende Bezirksratsbudget in Höhe von 15 400 € um 50 % zu erhöhen, d. h. in Summe 
auf 23 100 €.


Diverse


Anmerkung der Verwaltung:
Hier sind nur die anteiligen Mittel für den 
Ergebnishaushalt berücksichtigt, s.a. Liste 
"Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum 
Finanzhaushalt (inkl. IP 2014-2018)"


StBezR 323 Der Stadtbezirksrat 323 - Wenden-Thune-Harxbüttel - beantragt die Erhöhung seines Budgets um 25% jährlich. Diverse


Anmerkung der Verwaltung:
Hier sind nur die anteiligen Mittel für den 
Ergebnishaushalt berücksichtigt, s.a. Liste 
"Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum 
Finanzhaushalt (inkl. IP 2014-2018)"


*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. Seite 23







Haushaltslesung 2015 - Ergebnishaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung Anlage 2.4.2


Die Liste wurde im FPA insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 0 / 0


Dauer


 bisher  neu Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen


Teilhaushalt Politische Gremien


19 Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 1.705.400 1.718.000 0 12.600 0 12.600 0 12.600 0 12.600 


1 1.11.1110.01 Politische Gremien dauerh.


12.600    +         12.600    +         12.600    +         12.600    +         


Teilhaushalt FB 20 - Finanzen


6 Privatrechtliche Entgelte 6.646.400 6.162.200 484.200  -          0 0 0 0 0 0 0 


2 1.54.5461.01 Parkhäuser (Verpachtung) 
BgA


einmalig


484.200    -        0  0  0  


8 Zinsen und ähnliche 
Finanzerträge 792.600 892.300 99.700  +           0 99.700  +           0 99.700  +           0 99.700  +           0 


3 1.55.5520.01 Öffentliche Gewässer / 
Wasserbau


dauerh.


99.700    +         99.700    +         99.700    +         99.700    +         


Anpassung an den Wirtschaftsplan der Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH 365110 Erträge aus Gewinnanteilen aus 
Beteiligungen


Die Erstattung für Betriebskosten kalt an die Sonderrechnung Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement wurde versehentlich zu niedrig eingeplant. 445518 Erstattungen an Gebäudemanagement - 
Betriebskosten kalt


Mindererträge aufgrund des eingeschränkten Betriebs der städtischen Tiefgarage Magni (405.000 €) sowie der 5-monatigen Schließung der Tiefgarage Eiermarkt zur 
Durchführung der Sanierungsmaßnahmen (79.200 €) im Jahr 2015


341110 Erträge aus Mieten und Pachten


Art des Ertrages/Aufwands2015 2016 2017 2018Nr.
Teilhaushalt


Zeile
Produkt-Nr.


Haushaltsansatz-
bezeichnung


Produktbezeichnung Ausschuss


 Planansatz 2015
   in  € 


Veränderungen in €


Seite 1







Haushaltslesung 2015 - Ergebnishaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung Anlage 2.4.2


Die Liste wurde im FPA insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 0 / 0


Dauer


 bisher  neu Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen


Art des Ertrages/Aufwands2015 2016 2017 2018Nr.
Teilhaushalt


Zeile
Produkt-Nr.


Haushaltsansatz-
bezeichnung


Produktbezeichnung Ausschuss


 Planansatz 2015
   in  € 


Veränderungen in €


18 Transferaufwendungen 30.997.700 31.561.200 0 563.500  +         0 2.215.200  +      0 2.490.300  +      0 2.148.700  +      


4 1.11.1166.01 Sonst. Grundstücks- / 
Gebäudemanagement


0  816.100    +       824.300    +       824.300    +       


5 1.42.4242.01 Eintracht- Stadion BgA


5.400    +           4.800    -            6.000    -            10.000    -          


6 1.42.4242.02 Stadtbad Braunschweig 
GmbH


13.000    +         13.300    +         26.200    +         36.300    +         


7 1.54.5480.01 Sonstiger Personen- und 
Güterverkehr


222.100    -        222.100    -        222.100    -        222.100    -        


8 1.57.5731.05 Stadthalle Braunschweig 
Betriebsgesellschaft


2.800    -            10.700    +         3.100    -            13.800    -          


9 1.57.5731.08 Sonstige wirtschaftliche 
Unternehmen


770.000    +       1.602.000    +    1.871.000    +    1.534.000    +    


Teilhaushalt FB 32 - Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit


2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 0 5.600 5.600  +             0 5.600  +             0 5.600  +             0 5.600  +             0 


10 1.12.1221.21 Ordnungswidrigkeiten 
ruhender Verkehr


dauerh.


4.300    +           4.300    +           4.300    +           4.300    +           


11 1.12.1221.22 Ordnungswidrigkeiten 
fließender Verkehr


dauerh.


1.300    +           1.300    +           1.300    +           1.300    +           


Bislang nicht eingeplanter Zuschuss vom Landesamt für Soziales (Minderleistungsausgleich) 314410 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen 
Bereich


Anpassung an den Wirtschaftsplan der Stadt Braunschweig Beteiligungsgesellschaft mbH 431510 Zuschuss an verbundene Unternehmen, 
Beteiligungen und Sondervermögen


Bislang nicht eingeplanter Zuschuss vom Landesamt für Soziales (Minderleistungsausgleich) 314410 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen 
Bereich


Anpassung an den Wirtschaftsplan der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH 431510 Zuschuss an verbundene Unternehmen, 
Beteiligungen und Sondervermögen


Anpassung an den Wirtschaftsplan der Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH 431510 Zuschuss an verbundene Unternehmen, 
Beteiligungen und Sondervermögen


Anpassung an den Wirtschaftsplan der Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH 431510 Zuschuss an verbundene Unternehmen, 
Beteiligungen und Sondervermögen


Anpassung an den Wirtschaftsplan der Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH 431510 Zuschuss an verbundene Unternehmen, 
Beteiligungen und Sondervermögen


Anpassung an den Wirtschaftsplan der Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH 431510 Zuschuss an verbundene Unternehmen, 
Beteiligungen und Sondervermögen
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Haushaltslesung 2015 - Ergebnishaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung Anlage 2.4.2


Die Liste wurde im FPA insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 0 / 0


Dauer


 bisher  neu Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen


Art des Ertrages/Aufwands2015 2016 2017 2018Nr.
Teilhaushalt


Zeile
Produkt-Nr.


Haushaltsansatz-
bezeichnung


Produktbezeichnung Ausschuss


 Planansatz 2015
   in  € 


Veränderungen in €


5 Öffentlich-rechtliche 
Entgelte 5.832.900 5.884.900 52.000  +           0 52.000  +           0 52.000  +           0 52.000  +           0 


12 1.12.1221.41 Meldewesen dauerh.


52.000    +         52.000    +         52.000    +         52.000    +         


Teilhaushalt FB 37 - Feuerwehr


19 Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 12.108.700 12.248.700 0 140.000  +         0 0 0 0 0 0 


13 370-0010 Allgemeine Verwaltung 
Feuerwehr


einmalig


140.000    +       0  0  0  


FwA 140.000    +       0  0  0  angenommen 11 / 0 / 0


Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft


18 Transferaufwendungen 11.653.200 11.888.200 0 235.000  +         0 235.000  +         0 235.000  +         0 235.000  +         


NEU 1.25.2811.09 Kontinuitätsförderung 
sonstige Kulturpflege


dauerh.


100.000    +       150.000    +       150.000    +       150.000    +       


AfKW 100.000    +       150.000    +       150.000    +       150.000    +       angenommen 11 / 0 / 0


NEU 1.25.2811.10 Förderung kultureller 
Projekte


dauerh.


135.000    +       85.000    +         85.000    +         85.000    +         


AfKW 135.000    +       85.000    +         85.000    +         85.000    +         angenommen 11 / 0 / 0


Projektförderung für den Verein KufA e.V. nur in 2015 (50.000 €) / Dt. Rotes Kreuz "Kaufbar" (50.000 €) / Produktionsstättenförderung (35.000 €) 431810 Zuschuss an übrige Bereiche


Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes durch einen externen Sachverständigen 443140 Prüfungs- und Beratungskosten


Zuschuss für den Betrieb eines soziokulturellen Zentrums 431810 Zuschuss an übrige Bereiche


Anpassung der Verwaltungsgebühren an das Jahresergebnis 2013 331110 Verwaltungsgebühren
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Haushaltslesung 2015 - Ergebnishaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung Anlage 2.4.2


Die Liste wurde im FPA insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 0 / 0


Dauer


 bisher  neu Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen


Art des Ertrages/Aufwands2015 2016 2017 2018Nr.
Teilhaushalt


Zeile
Produkt-Nr.


Haushaltsansatz-
bezeichnung


Produktbezeichnung Ausschuss


 Planansatz 2015
   in  € 


Veränderungen in €


Teilhaushalt FB 50 - Soziales und Gesundheit


diverse 625.300  +         970.300  +         625.300  +         970.300  +         625.300  +         970.300  +         625.300  +         970.300  +         


14 diverse Sozialetat dauerh. diverse Sachkonten


500.100    +       845.100    +       500.100    +       845.100    +       500.100    +       845.100    +       500.100    +       845.100    +       


AfSG 500.100    +       845.100    +       500.100    +       845.100    +       500.100    +       845.100    +       500.100    +       845.100    +       angenommen 11 / 0 / 0


625.300    +       970.300    +       625.300    +       970.300    +       625.300    +       970.300    +       625.300    +       970.300    +       


2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 18.327.300 18.302.800 24.500  -            0 30.500  +           0 30.500  +           0 30.500  +           0 


NEU 1.31.3113.21 4 Jahre


70.000    +         125.000    +       125.000    +       125.000    +       


15 1.31.3156.10 Beschäftigungsförderung dauerh. 314110 Zuweisungen vom Land


94.500    -          94.500    -          94.500    -          94.500    -          


AfSG 94.500    -          94.500    -          94.500    -          94.500    -          angenommen 11 / 0 / 0


5 Öffentlich-rechtliche 
Erträge 1.558.800 1.651.200 92.400  +           0 117.600  +         0 63.600  +           0 65.200  +           0 


NEU 1.41.4140.10 Amtsärztlicher Dienst dauerh. 331110 Verwaltungsgebühren


50.000    +         50.000    +         50.000    +         50.000    +         


16 1.41.4140.10.06 Amtsärztliche Leichenschau dauerh. 331110 Verwaltungsgebühren


42.400    +         67.600    +         13.600    +         15.200    +         


AfSG 42.400    +         67.600    +         13.600    +         15.200    +         angenommen 11 / 0 / 0


Facharzt Untersuchung Asylsuchende
Aufgrund der stetig steigenden Zunahme der zu untersuchenden Asylsuchenden soll eine halbe Stelle im ärztlichen Bereich zusätzlich eingerichtet werden.


Mehrertrag für zweite Leichenschau
Aufgrund der Privatisierung des Krematoriums wird bereits ab 2015 eine Fallzahlsteigerung bei den Kremierungen erwartet. Da die erforderliche zweite Leichenschau 
ausschließlich durch das Gesundheitsamt durchzuführen ist, kann auch hier von einer entsprechenden Fallzahlsteigerung ausgegangen werden. Zusätzliche 
Aufwendungen sind nach derzeitiger Einschätzung nicht zu erwarten.


Hilfe zu einer 
angemessenen Schulbildung


Beteiligung des Niedersächsischen Kultusministeriums an den Kosten der schulischen Inklusion 314110 Zuweisungen vom Land


PACE
Das Auslaufen des Pro-Aktiv-Centers Braunschweig (PACE) zum 31.12.2014 war im Haushaltsplanentwurf nicht berücksichtigt. Nunmehr ist beabsichtigt, das Projekt noch 
bis zum 30.06.2015 zu betreiben. Gegenüber der Einplanung entstehen 125.000 € Minderaufwendungen (siehe Zeile 18) und 94.500 € Minderertäge.


Beim Sozial-Etat zeichnet sich anhand der aktuellen Fallzahlentwicklungen ein Mehrbedarf von saldiert 345.000 € ab. Er setzt sich zusammen aus Belastungen im Bereich 
SGB II, SGB XII sowie im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz/Aufnahmegesetz.


Nach den Beratungen im AfSG wurden bei Erträgen und Aufwendungen betragliche Anpassungen vorgenommen, die im Saldo neutral sind.
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Haushaltslesung 2015 - Ergebnishaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung Anlage 2.4.2


Die Liste wurde im FPA insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 0 / 0


Dauer


 bisher  neu Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen


Art des Ertrages/Aufwands2015 2016 2017 2018Nr.
Teilhaushalt


Zeile
Produkt-Nr.


Haushaltsansatz-
bezeichnung


Produktbezeichnung Ausschuss


 Planansatz 2015
   in  € 


Veränderungen in €


18 Transferaufwendungen 106.842.000 106.737.000 0 105.000  -          0 105.000  -          0 125.000  -          0 125.000  -          


17 1.31.3517.10 Förderung der freien 
Wohlfahrtspflege


für 2 
Jahre


431810 Zuschüsse an übrige Bereiche


20.000    +         20.000    +         0  0  


AfSG 20.000    +         20.000    +         0  0  angenommen 11 / 0 / 0


18 1.31.3156.10 Beschäftigungsförderung dauerh. 431810 Zuschüsse an übrige Bereiche


125.000    -        125.000    -        125.000    -        125.000    -        


AfSG 125.000    -        125.000    -        125.000    -        125.000    -        angenommen 11 / 0 / 0


19 Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 64.118.300 64.185.100 0 66.800  +           0 66.800  +           0 66.800  +           0 66.800  +           


19 1.31.3122.10 Eingliederungsleistungen dauerh. 446120 Beteil.Lei.z.Eingl.Arbeits.,Betr.+Berat.


23.200    +         23.200    +         23.200    +         23.200    +         


AfSG 23.200    +         23.200    +         23.200    +         23.200    +         angenommen 11 / 0 / 0


20 1.31.3122.10 Eingliederungsleistungen dauerh. 446120 Beteil.Lei.z.Eingl.Arbeits.,Betr.+Berat.


43.600    +         43.600    +         43.600    +         43.600    +         


AfSG 43.600    +         43.600    +         43.600    +         43.600    +         angenommen 11 / 0 / 0


Schuldnerberatung SGB II
Die Erhöhung der Aufwendungen für die Schuldnerberatung als kommunale Eingliederungsleistung nach dem SGB II von derzeit 221.600 € auf 244.800 € ist notwendig, 
um die durch Tarifabschlüsse gestiegenen Kosten für Personal sowie für Sach- und Betriebsmittel abdecken zu können und an den erreichten Qualitäts- und 
Quantitätsstandards festhalten zu können.


Psychosoziale Betreuung SGB II
Die Stadt Braunschweig und das Job-Center initiieren zusammen mit einem freien Träger (voraussichtlich VHS) ein neues Pilotprojekt der psychosozialen Betreuung für 
SGB II–Bezieher mit Vermittlungshemmnissen. Für diese soll im Rahmen des Projektes durch neue, noch intensivere Maßnahmen eine bessere Eingliederung am 
Arbeitsmarkt erreicht werden. Für das Projekt werden im Rahmen der kommunalen Eingliederungsleistungen für SGB II-Bezieher 45.000 € jährlich benötigt. Mittel in Höhe 
von 1.400 € sind hierfür bereits vorgesehen und eingeplant.


Beratungsstelle für mobile Beschäftigte Braunschweig
Die Arbeit und Leben Niedersachsen Ost gGmbH beantragte bei der Stadt Braunschweig die Kofinanzierung des Projektes "Beratungsstelle für mobile Beschäftigte 
Braunschweig" im Raum Braunschweig/Wolfsburg/Salzgitter. Die Gesamtaufwendungen für die Jahre 2015 und 2016 belaufen sich auf 120.000 € für die drei genannten 
Kommunen. Für die Förderung seitens der Stadt Braunschweig sollen für die Dauer von 2 Jahren somit jeweils 20.000 € bereitgestellt werden.


PACE
Das Auslaufen des Pro-Aktiv-Centers Braunschweig (PACE) zum 31.12.2014 war im Haushaltsplanentwurf nicht berücksichtigt. Nunmehr ist beabsichtigt, das Projekt noch 
bis zum 30.06.2015 zu betreiben. Gegenüber der Einplanung entstehen 125.000 € Minderaufwendungen und 94.500 € Minderertäge (siehe Zeile 2).
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Haushaltslesung 2015 - Ergebnishaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung Anlage 2.4.2


Die Liste wurde im FPA insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 0 / 0


Dauer


 bisher  neu Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen


Art des Ertrages/Aufwands2015 2016 2017 2018Nr.
Teilhaushalt


Zeile
Produkt-Nr.


Haushaltsansatz-
bezeichnung


Produktbezeichnung Ausschuss


 Planansatz 2015
   in  € 


Veränderungen in €


Teilhaushalt FB 51 - Kinder, Jugend und Familie


2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 9.044.800 9.789.800 745.000  +         0 800.000  +         0 800.000  +         0 800.000  +         0 


21 1.36.3630.04.01 Berufsbegleitende 
Hilfen/Schulsozialarb.


für 4 
Jahre


314010 Zuweisungen vom Bund


150.000    +       150.000    +       150.000    +       150.000    +       


JHA 150.000    +       150.000    +       150.000    +       150.000    +       angenommen 13 / 0 / 0


NEU 1.36.3630.07.07 4 Jahre


70.000    +         125.000    +       125.000    +       125.000    +       


22 1.36.3650.01.01 Krippenbetreuung städtisch dauerh. 314010 Zuweisungen vom Bund


75.000    +         75.000    +         75.000    +         75.000    +         


JHA 75.000    +         75.000    +         75.000    +         75.000    +         angenommen 13 / 0 / 0


23 1.36.3650.01.06 Kindertagespflege dauerh. 314110 Zuweisungen vom Land


450.000    +       450.000    +       450.000    +       450.000    +       


JHA 450.000    +       450.000    +       450.000    +       450.000    +       angenommen 13 / 0 / 0


6 Privatrechtliche Entgelte 1.379.600 1.274.800 104.800  -          0 0 0 0 0 0 0 


24 1.36.3650.04.01 Essenversorgung einmalig 342110 Erträge aus Verkauf


104.800    -        0  0  0  


JHA 104.800    -        0  0  0  angenommen 13 / 0 / 0


Förderung der Sprache
Durch die unerwartete Fortsetzung des Programmes zur Förderung der Sprache und Integration durch das Land wird die Belastung durch die weiterhin eingeplanten 
Aufwendungen verringert. 


Die Istzahlen bei der Kindertagespflege steigen. Korrespondierend zu dem entstehenden Mehraufwand (siehe Zeile 18) werden entsprechende Mehrerträge erwartet.


Die ursprünglich zum 01.01.2015 vorgesehene Essensgelderhöhung kann frühestens zum 01.08.2015 umgesetzt werden.


Kompetenzagentur Plus
Für das neue Projekt "Kompetenzagentur Plus" entstehen Gesamtkosten in Höhe von 300.000 €. Diese werden zu 50% aus Mitteln des ESF und des Bundes gefördert. 
Die Fördermittel sollen für zwei neu zu schaffende Stellen, die in den Veränderungen zum Stellenplan berücksichtigt sind, und für Sachaufwendungen in Höhe von 30.000 
€ (siehe Zeile 15) verwendet werden.


Amb./Teilstat. Hilfen für seel. 
Behind.


Beteiligung des Niedersächsischen Kultusministeriums an den Kosten der schulischen Inklusion 314110 Zuweisungen vom Land
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Haushaltslesung 2015 - Ergebnishaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung Anlage 2.4.2


Die Liste wurde im FPA insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 0 / 0


Dauer


 bisher  neu Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen


Art des Ertrages/Aufwands2015 2016 2017 2018Nr.
Teilhaushalt


Zeile
Produkt-Nr.


Haushaltsansatz-
bezeichnung


Produktbezeichnung Ausschuss


 Planansatz 2015
   in  € 


Veränderungen in €


7 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 5.329.100 5.429.100 100.000  +         0 100.000  +         0 100.000  +         0 100.000  +         0 


25 1.36.3630.11.02 Unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge


dauerh. 348110 Erstattungen vom Land


500.000    +       500.000    +       500.000    +       500.000    +       


JHA 500.000    +       500.000    +       500.000    +       500.000    +       angenommen 13 / 0 / 0


26 1.31.3410.01.01 Unterhaltsvorschuss dauerh. 348110 Erstattungen vom Land


400.000    -        400.000    -        400.000    -        400.000    -        


JHA 400.000    -        400.000    -        400.000    -        400.000    -        angenommen 13 / 0 / 0


15 Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 2.413.500 2.415.500 0 2.000  +             0 30.000  +           0 30.000  +           0 30.000  +           


NEU 1.36.3630.16.05 Sozialraumarbeit einmalig


13.000    -          


27 1.36.3650.03.08 Schukibetreug. Schulen/ 
OGS,Freie Träger


einmalig 427190 Sonstige Sachaufwendungen


10.000    +         0  0  0  


JHA 10.000    +         0  0  0  angenommen 13 / 0 / 0


28 1.36.3630.04.01 Berufsbegleitende 
Hilfen/Schulsozialarb.


für 4 
Jahre


427190 Sonstige Sachaufwendungen


30.000    +         30.000    +         30.000    +         30.000    +         


JHA 30.000    +         30.000    +         30.000    +         30.000    +         angenommen 13 / 0 / 0


29 510-3100 Städt. Kitas einmalig 427155 Sonstige Verbrauchsmittel


25.000    -          0  0  0  


JHA 25.000    -          0  0  0  angenommen 13 / 0 / 0


In der durch einen Brand zerstörten Kita Leiferde wurden auch Hortkinder betreut. Als Ersatz sollen 2 Container für die Schulkindbetreuung bei der Grundschule Leiferde 
aufgestellt werden. Die benötigten Mittel für die Beschaffung sind in den Ansatzveränderungen des Investitions-Managements enthalten. Daneben werden Finanzmittel für 
die Erstausstattung mit Verbrauchsgegenständen benötigt.


Kompetenzagentur Plus
Für das neue Projekt "Kompetenzagentur Plus" entstehen Gesamtkosten in Höhe von 300.000 €. Diese werden zu 50% aus Mitteln des ESF und des Bundes gefördert  
(siehe Zeile 2). Die Fördermittel sollen für zwei neu zu schaffende Stellen, die in den Veränderungen zum Stellenplan berücksichtigt sind, und für Sachaufwendungen in 
Höhe von 30.000 € verwendet werden.


Die für 2015 vorgesehene Erstausstattung von 5 Betreuungsgruppen wurde bereits in 2014 vorgenommen. Der Ansatz 2015 kann daher entsprechend vermindert 
werden.


Die Fallzahlen im Bereich Unterhaltsvorschuss sind gesunken. Korrespondierend zu den erwarteten Mindererträgen entsteht ein entsprechender Minderaufwand (siehe 
Zeile 18).


Für die Fortsetzung der planmäßigen Beschaffung/ Ausstattung zur Optimierung der Flexibilität des Allgemeinen Sozialdienst-Teams ist die Beschaffung eines 
Dienstfahrzeuges notwendig. Diese erfolgt aus dem Projekt 5S.510002.00.510 (FB 51: Global-Sachanlagen - Verwaltung), Sachkonto 783110. Entsprechende 
Deckungsmittel stehen beim PSP-Element 1.36.3630.16.05 (Sozialraumarbeit) zur Verfügung.


427140 Veranstaltungen


In den letzten Monaten des Jahres 2014 sind die Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge stark gestiegen (siehe Zeile 18). Die Aufwendungen werden 
durch Landeserstattungen in gleicher Höhe kompensiert.
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Haushaltslesung 2015 - Ergebnishaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung Anlage 2.4.2


Die Liste wurde im FPA insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 0 / 0


Dauer


 bisher  neu Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen


Art des Ertrages/Aufwands2015 2016 2017 2018Nr.
Teilhaushalt


Zeile
Produkt-Nr.


Haushaltsansatz-
bezeichnung


Produktbezeichnung Ausschuss


 Planansatz 2015
   in  € 


Veränderungen in €


18 Transferaufwendungen 79.556.400 80.106.400 0 550.000  +         0 550.000  +         0 550.000  +         0 550.000  +         


30 1.36.3650.01.06 Kindertagespflege dauerh. 433150 Jugendhilfeleistungen avE


450.000    +       450.000    +       450.000    +       450.000    +       


JHA 450.000    +       450.000    +       450.000    +       450.000    +       angenommen 13 / 0 / 0


31 1.36.3630.11.02 Unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge


dauerh. 433250 Jugendhilfeleistungen iE


500.000    +       500.000    +       500.000    +       500.000    +       


JHA 500.000    +       500.000    +       500.000    +       500.000    +       angenommen 13 / 0 / 0


32 1.31.3410.01.01 Unterhaltsvorschuss dauerh. 433980 Sonstige soziale Leistungen UVG


400.000    -        400.000    -        400.000    -        400.000    -        


JHA 400.000    -        400.000    -        400.000    -        400.000    -        angenommen 13 / 0 / 0


In den letzten Monaten des Jahres 2014 sind die Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge stark gestiegen. Die Aufwendungen werden durch 
Landeserstattungen in gleicher Höhe kompensiert (siehe Zeile 7).


Die Fallzahlen im Bereich Unterhaltsvorschuss sind gesunken. Korrespondierend zu den erwarteten Minderaufwendungen entstehen entsprechende Mindererträge (siehe 
Zeile 7).


Die Istzahlen bei der Kindertagespflege steigen. Korrespondierend zu dem entstehenden Mehraufwand werden entsprechende Mehrerträge (siehe Zeile 2) erwartet.
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Haushaltslesung 2015 - Ergebnishaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung Anlage 2.4.2


Die Liste wurde im FPA insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 0 / 0


Dauer


 bisher  neu Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen


Art des Ertrages/Aufwands2015 2016 2017 2018Nr.
Teilhaushalt


Zeile
Produkt-Nr.


Haushaltsansatz-
bezeichnung


Produktbezeichnung Ausschuss


 Planansatz 2015
   in  € 


Veränderungen in €


Teilhaushalt Ref. 0610 - Stadtbild und Denkmalpflege


15 Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 57.500 102.500 0 45.000  +           0 0 0 0 0 0 


33 1.52.5231.07 Sonderaufgaben einmalig


45.000    +         0  0  0  


PluA 45.000    +         angenommen 11 / 0 / 0


Teilhaushalt Ref. 0630 - Bauordnung


19 Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 355.100 374.300 0 19.200  +           0 19.200  +           0 19.200  +           0 19.200  +           


34 063-9833 Gebäude Langer Hof 8 dauerh.


19.200    +         19.200    +         19.200    +         19.200    +         


PluA 19.200    +         19.200    +         19.200    +         19.200    +         angenommen 11 / 0 / 0


Teilhaushalt FB 61 - Stadtplanung und Umweltschutz


15 Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 5.529.100 5.484.100 0 45.000  -            0 0 0 0 0 0 


35 Diverse Diverse


45.000    -          0  0  0  


PluA 45.000    -          angenommen 11 / 0 / 0


18 Transferaufwendungen 3.548.100 3.604.100 0 56.000  +           0 56.000  +           0 56.000  +           0 56.000  +           


36 1.51.5117.04    Mitgliedschaften Vereine u. 
Verbände


dauerh.


56.000    +         56.000    +         56.000    +         56.000    +         


PluA 56.000    +         56.000    +         56.000    +         56.000    +         angenommen 11 / 0 / 0


Nach Informationen vom Zweckverband Großraum Braunschweig stehen ab dem Jahr 2015 bisher vom Land gewährte Zuschussanteile für Verbandsumlagen nicht mehr 
zur Verfügung, dies hat eine Erhöhung des städtischen Finanzierungsanteils zur Folge.


431310 Zweckverbandsumlage


Neuanmietung 1. OG - Langer Hof 8 445512, 445517, 445518, 445528
Erstattungen an Gebäudemanagement - Miete, 
Betriebskosten warm und kalt, Verwalterpauschale


Deckung der Aufwendungen für die Verleihung des Peter-Josef-Krahe-Preises (s. Ref. 0610) diverse


Verleihung des Peter Joseph Krahe Architekturpreis (Details siehe DS 17158/14)
(Deckung s. Teilhaushalt FB 61)


427110 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwendungen
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Haushaltslesung 2015 - Ergebnishaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung Anlage 2.4.2


Die Liste wurde im FPA insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 0 / 0


Dauer


 bisher  neu Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen


Art des Ertrages/Aufwands2015 2016 2017 2018Nr.
Teilhaushalt


Zeile
Produkt-Nr.


Haushaltsansatz-
bezeichnung


Produktbezeichnung Ausschuss


 Planansatz 2015
   in  € 


Veränderungen in €


Teilhaushalt FB 67 - Stadtgrün und Sport


5 Öffentlich-rechtliche 
Entgelte 2.335.300 1.618.900 716.400  -          0 723.564  -          0 730.800  -          0 738.108  -          0 


37 1.55.5530.02 Krematorium dauerh.


716.400    -        723.564    -        730.800    -        738.108    -        


GA 716.400    -        723.564    -        730.800    -        738.108    -        angenommen 10 / 0 / 1


6 Privatrechtliche Entgelte 671.900 660.800 11.100  -            0 11.211  -            0 11.323  -            0 11.436  -            0 


38 1.55.5530.02 Krematorium dauerh.


11.100    -          11.211    -          11.323    -          11.436    -          


GA 11.100    -          11.211    -          11.323    -          11.436    -          angenommen 10 / 0 / 1


15/19
Aufw. für Sach- und 
Dienstleistungen/ sonst. 
ordentliche Aufw.


0 205.800  -          0 209.400  -          0 209.400  -          0 209.400  -          


39 1.55.5530.02
670-3140


Krematorium dauerh.


205.800    -        209.400    -        209.400    -        209.400    -        


GA 205.800    -        209.400    -        209.400    -        209.400    -        angenommen 10 / 0 / 1


Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft


1 Steuern und ähnliche 
Abgaben 362.007.000 351.507.000 10.500.000  -     0 5.400.000  -       0 0 0 200.000  +         0 


40 1.61.6110.01 Steuern, allgemeine 
Zuweisungen/Umlagen


10.000.000    -   5.000.000    -     0  0  


41 1.61.6110.01 Steuern, allgemeine 
Zuweisungen/Umlagen


500.000    -        400.000    -        0  200.000    +       


Anpassung der Gewerbesteuererträge an aktuelle Einschätzungen 301310 Gewerbesteuer


Anpassung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer an die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 302110 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer


Wegfall von privatrechtlichen Erträgen aufgrund der voraussichtlichen Privatisierung des Krematoriums.
(Bei den dargestellten Erträgen handelt es sich um die im Haushaltsplanentwurf 2015 geplanten Beträge für das Krematorium ohne die Feierhallen. Die 
Wirtschaftlichkeitsberechnung ist der Vorlage Nr. 17222/17 "Zuschlagserteilung im Vergabeverfahren Krematorium" entnehmbar.)


342110 Erträge aus Verkauf


Einsparungen bei den Betriebsaufwendungen für das Krematorium aufgrund der voraussichtlichen Privatisierung (davon 194.300 € Erstattungen an FB 65 für 
Betriebkosten warm und kalt); Remanenzkosten i. H. v. 3.600 € in 2015
(Bei den dargestellten Aufwendungen handelt es sich um die im Haushaltsplanentwurf 2015  geplanten Beträge für das Krematorium (nur Ergebnishauhalt ohne 
Investitionsmanagement). Die Wirtschaftlichkeitsberechnung ist der Vorlage Nr. 17222/17 "Zuschlagserteilung im Vergabeverfahren Krematorium" entnehmbar.)


Diverse


Wegfall der Gebührenerträge für das Krematorium aufgrund der voraussichtlichen Privatisierung. 
(Bei den dargestellten Erträgen handelt es sich um die im Haushaltsplanentwurf 2015 geplanten Beträge für das Krematorium ohne die Feierhallen. Die 
Wirtschaftlichkeitsberechnung ist der Vorlage Nr. 17222/17 "Zuschlagserteilung im Vergabeverfahren Krematorium" entnehmbar.)


332110 Benutzungsgebühren und ähnliche 
Entgelte
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Haushaltslesung 2015 - Ergebnishaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung Anlage 2.4.2


Die Liste wurde im FPA insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 0 / 0


Dauer


 bisher  neu Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen


Art des Ertrages/Aufwands2015 2016 2017 2018Nr.
Teilhaushalt


Zeile
Produkt-Nr.


Haushaltsansatz-
bezeichnung


Produktbezeichnung Ausschuss


 Planansatz 2015
   in  € 


Veränderungen in €


2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 99.169.200 100.987.000 1.817.800  +      0 2.260.800  +      0 3.508.800  +      0 3.760.800  +      0 


42 1.61.6110.01 Steuern, allgemeine 
Zuweisungen/Umlagen


1.800.000    +    2.000.000    +    3.000.000    +    3.000.000    +    


43 1.61.6110.01 Steuern, allgemeine 
Zuweisungen/Umlagen


17.800    +         260.800    +       508.800    +       760.800    +       


8 Zinsen und ähnliche 
Finanzerträge 5.380.000 8.880.000 3.500.000  +      0 0 0 0 0 0 0 


44 1.61.6110.01 Steuern/allgemeine 
Zuweisungen/Umlagen


3.500.000    +    0  0  0  


18 Transferaufwendungen 29.000.000 27.470.000 0 1.530.000  -       0 770.000  -          0 0 0 0 


45 1.61.6110.01 Steuern, allgemeine 
Zuweisungen/Umlagen


dauerh.


1.530.000    -     770.000    -        0  0  


19 Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 2.266.000 2.256.000 0 10.000  -            0 10.000  -            0 10.000  -            0 10.000  -            


46 004-1003 Sonstige Allgemeine 
Finanzwirtschaft


dauerh.


10.000    -          10.000    -          10.000    -          10.000    -          


Anpassung der Ansatzes für die Leistungsorientierte Bezahlung der Beamten 462110 Deckungsreserven Personal


Mehrerträge bei der Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen 369110 Verzinsung 
Gewerbesteuernachforderungen nach § 233 AO


Anpassung der Gewerbesteuerumlage entsprechend der Einplanung der Gewerbesteuer (s. o., Zeile 1) 434110 Gewerbesteuerumlage


Veränderungen bei den Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG) aufgrund neuer Berechnungsgrundlagen 311110 Schlüsselzuweisungen vom Land


Veränderungen bei der allgemeinen Zuweisung vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises aufgrund neuer Berechnungsgrundlagen unter 
Berücksichtigung einer Steigerung entsprechend der Orientierungsdaten des Landes


313110 Allgemeine Zuweisungen vom Land
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Haushaltslesung 2015 - Ergebnishaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung Anlage 2.4.2


Die Liste wurde im FPA insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 0 / 0


Dauer


 bisher  neu Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen


Art des Ertrages/Aufwands2015 2016 2017 2018Nr.
Teilhaushalt


Zeile
Produkt-Nr.


Haushaltsansatz-
bezeichnung


Produktbezeichnung Ausschuss


 Planansatz 2015
   in  € 


Veränderungen in €


Gesamtstädtisch


13 Aufwand für aktives 
Personal 160.204.286 153.063.557 0 7.140.729  -       0 7.867.153  -       0 1.035.000  -       0 1.051.000  -       


48 Diverse Diverse


1.000.000    -     1.020.000    -     1.035.000    -     1.051.000    -     


49 Diverse Diverse


6.140.729    -     6.847.153    -     0  0  


Gesamt (+) mehr/(-) weniger 4.803.200    -     6.376.129    -     2.043.275    -     4.806.453    -     4.543.377    +    3.050.800    +    4.989.556    +    2.693.200    +    


(-) Entlastung/(+) Belastung 1.572.929    -     2.763.178    -     1.492.577    -     2.296.356    -     


Bildung der Pensions- und Beihilferückstellungen für 2015 und 2016 bereits in 2014, da die Änderung der Niedersächsischen Besoldungsordnung (Steigerung in 2015 von 
2,5% und in 2016 von 2%) bereits mit dem Haushaltsbegleitgesetz für den Haushalt 2015 im Dezember 2014 vom Landtag beschlossen wurde.


405110 Rückstellungen für Pensionen Beamte
406110 Rückstellungen für Beihilfen


Verbesserung aus Stellenplanveränderungen Diverse
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Haushaltslesung 2015 - Ergebnishaushalt - Haushaltsneutrale Umsetzungen Anlage 2.4.3.1


Die Liste wurde im FPA insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 0 / 0


Dauer


 bisher  neu Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen


Teilhaushalt FB 50 - Soziales und Gesundheit


18 Transferaufwendungen 106.842.000            106.793.000 0  49.000    -            0  49.000    -            0  49.000    -            0  49.000    -            


1.41.4120.10 Betreuung von psychisch 
Kranken


dauerh.


49.000    -            49.000    -            49.000    -            49.000    -            


19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen 64.118.300              64.167.300 0  49.000    +           0  49.000    +           0  49.000    +           0  49.000    +           


1.31.3122.10.04 Suchtberatung dauerh.


49.000    +           49.000    +           49.000    +           49.000    +           


Teilhaushalt FB 51 - Kinder, Jugend und Familie


15 Transferaufwendungen 2.413.500                2.469.700 0  56.200    +           0  56.200    +           0  56.200    +           0  56.200    +           


1.36.3630.16.02 Kinderschutz § 8a dauerh.


14.600    +           14.600    +           14.600    +           14.600    +           


510-1000 51.1 All. Erziehungshilfe dauerh.


41.600    +           41.600    +           41.600    +           41.600    +           


Verschiebungen innerhalb des Budgets Hilfen zur Erziehung 426120 Aufw. für Aus-undFortbildung, 
Umschulung


Verschiebungen innerhalb des Budgets Hilfen zur Erziehung 426120 Aufw. für Aus-undFortbildung, 
Umschulung


Nr.
Teilhaushalt


Zeile
Produkt-Nr.


Haushaltsansatz-bezeichnung
Produktbezeichnung


 Planansatz 2015
   in  € Art des Ertrages/Aufwands2015 2016 2017 2018


Veränderungen in €


Lukas-Werk
Der für das Lukas-Werk für die Vorhaltung einer Psychosozialen Beratungsstelle für das JOB-Center (=kommunale Eingliederungsleistung § 16 a SGB II) vorgesehene Betrag von 
49.000 Euro soll aus gliederungs- und gruppierungsrechtlichen Gründen umgesetzt werden.


446120 
Beteil.Leist.z.Einglied.Arbeits.,Betreuung.
+Berat.


Lukas-Werk
Der für das Lukas-Werk für die Vorhaltung einer Psychosozialen Beratungsstelle für das JOB-Center (=kommunale Eingliederungsleistung § 16 a SGB II) vorgesehene Betrag von 
49.000 Euro soll aus gliederungs- und gruppierungsrechtlichen Gründen umgesetzt werden.


431810 Zuschüsse an übrige Bereiche
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Haushaltslesung 2015 - Ergebnishaushalt - Haushaltsneutrale Umsetzungen Anlage 2.4.3.1


Die Liste wurde im FPA insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 0 / 0


Dauer


 bisher  neu Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen


Nr.
Teilhaushalt


Zeile
Produkt-Nr.


Haushaltsansatz-bezeichnung
Produktbezeichnung


 Planansatz 2015
   in  € Art des Ertrages/Aufwands2015 2016 2017 2018


Veränderungen in €


18 Transferaufwendungen 79.556.400              79.380.300 0  176.100    -          0  176.100    -          0  176.100    -          0  176.100    -          


1.36.3630.07.01 Erziehungsbeistandschaft dauerh.


359.800    -          359.800    -          359.800    -          359.800    -          


1.36.3630.07.02 Intensive sozialpäd. 
Einzelbetreuung


dauerh.


61.200    -            61.200    -            61.200    -            61.200    -            


1.36.3630.07.03 Sozialpädagogische Familienhilfe dauerh.


48.400    -            48.400    -            48.400    -            48.400    -            


1.36.3630.07.04 Soz. Gruppenarbeit/schulunterst. 
Hilfe


dauerh.


3.900    +             3.900    +             3.900    +             3.900    +             


1.36.3630.07.05 Versorgung in Notsituationen dauerh.


25.800    -            25.800    -            25.800    -            25.800    -            


1.36.3630.07.06 Sozialpädag. Tagesbetreuung/-
gruppe


dauerh.


49.900    +           49.900    +           49.900    +           49.900    +           


1.36.3630.07.07 Amb./Teilstat. Hilfen für seel. 
Behind.


dauerh.


192.300    +         192.300    +         192.300    +         192.300    +         


1.36.3630.08.01 Vollzeitpflege dauerh.


48.400    +           48.400    +           48.400    +           48.400    +           


1.36.3630.11.01 Inobhutnahme/Notaufnahme dauerh.


172.000    +         172.000    +         172.000    +         172.000    +         


1.36.3630.16.04 Frühe Hilfen dauerh.


29.600    +           29.600    +           29.600    +           29.600    +           


Verschiebungen innerhalb des Budgets Hilfen zur Erziehung 433150 Jugendhilfeleistungen avE


Verschiebungen innerhalb des Budgets Hilfen zur Erziehung 433150 Jugendhilfeleistungen avE


Verschiebungen innerhalb des Budgets Hilfen zur Erziehung 433150 Jugendhilfeleistungen avE


Verschiebungen innerhalb des Budgets Hilfen zur Erziehung 433150 Jugendhilfeleistungen avE


Verschiebungen innerhalb des Budgets Hilfen zur Erziehung 433150 Jugendhilfeleistungen avE


Verschiebungen innerhalb des Budgets Hilfen zur Erziehung 433150 Jugendhilfeleistungen avE


Verschiebungen innerhalb des Budgets Hilfen zur Erziehung 433150 Jugendhilfeleistungen avE


Verschiebungen innerhalb des Budgets Hilfen zur Erziehung 433150 Jugendhilfeleistungen avE


Verschiebungen innerhalb des Budgets Hilfen zur Erziehung 433150 Jugendhilfeleistungen avE


Verschiebungen innerhalb des Budgets Hilfen zur Erziehung 433150 Jugendhilfeleistungen avE
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Haushaltslesung 2015 - Ergebnishaushalt - Haushaltsneutrale Umsetzungen Anlage 2.4.3.1


Die Liste wurde im FPA insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 0 / 0


Dauer


 bisher  neu Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen


Nr.
Teilhaushalt


Zeile
Produkt-Nr.


Haushaltsansatz-bezeichnung
Produktbezeichnung


 Planansatz 2015
   in  € Art des Ertrages/Aufwands2015 2016 2017 2018


Veränderungen in €


1.36.3630.09.01 Allgemeine Heimerziehung dauerh.


321.900    -          321.900    -          321.900    -          321.900    -          


1.36.3630.09.02 Eingliederungshilfe/Stat. 
Unterbringung


dauerh.


193.800    -          193.800    -          193.800    -          193.800    -          


1.36.3630.10.02 Gemeinsame Wohnformen dauerh.


606.700    +         606.700    +         606.700    +         606.700    +         


1.36.3630.11.01 Inobhutnahme/Notaufnahme dauerh.


268.000    -          268.000    -          268.000    -          268.000    -          


19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen 9.120.800                9.240.700 0  119.900    +         0  119.900    +         0  119.900    +         0  119.900    +         


1.36.3630.08.01 Vollzeitpflege dauerh.


174.900    +         174.900    +         174.900    +         174.900    +         


1.36.3630.09.01 Allgemeine Heimerziehung dauerh.


90.000    -            90.000    -            90.000    -            90.000    -            


1.36.3630.09.02 Eingliederungshilfe/Stat. 
Unterbringung


dauerh.


20.000    +           20.000    +           20.000    +           20.000    +           


1.36.3630.11.01 Inobhutnahme/Notaufnahme dauerh.


15.000    +           15.000    +           15.000    +           15.000    +           


Verschiebungen innerhalb des Budgets Hilfen zur Erziehung 445210 Erstattung an Gemeinden + 
Gemeindeverb.


Verschiebungen innerhalb des Budgets Hilfen zur Erziehung 445210 Erstattung an Gemeinden + 
Gemeindeverb.


Verschiebungen innerhalb des Budgets Hilfen zur Erziehung 445210 Erstattung an Gemeinden + 
Gemeindeverb.


Verschiebungen innerhalb des Budgets Hilfen zur Erziehung 445210 Erstattung an Gemeinden + 
Gemeindeverb.


Verschiebungen innerhalb des Budgets Hilfen zur Erziehung 433250 Jugendhilfeleistungen iE


Verschiebungen innerhalb des Budgets Hilfen zur Erziehung 433250 Jugendhilfeleistungen iE


Verschiebungen innerhalb des Budgets Hilfen zur Erziehung 433250 Jugendhilfeleistungen iE


Verschiebungen innerhalb des Budgets Hilfen zur Erziehung 433250 Jugendhilfeleistungen iE
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Haushaltslesung 2015 - Ergebnishaushalt - Haushaltsneutrale Umsetzungen Anlage 2.4.3.1


Die Liste wurde im FPA insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 0 / 0


Dauer


 bisher  neu Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen


Nr.
Teilhaushalt


Zeile
Produkt-Nr.


Haushaltsansatz-bezeichnung
Produktbezeichnung


 Planansatz 2015
   in  € Art des Ertrages/Aufwands2015 2016 2017 2018


Veränderungen in €


Teilhaushalt FB 67 - Stadtgrün und Sport


27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen 0  32.444    -            0  32.444    -            0  32.444    -            0  32.444    -            


diverse


32.444    -            32.444    -            32.444    -            32.444    -            


Diverse Teilhaushalte


26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 32.444    -            0  32.444    -            0  32.444    -            0  32.444    -            0  


diverse


32.444    -            32.444    -            32.444    -            32.444    -            


Gesamt 32.444    -            32.444    -            32.444    -            32.444    -            32.444    -            32.444    -            32.444    -            32.444    -            


Belastung 0  0  0  0  


Anpassung der Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung aufgrund der voraussichtlichen Privatisierung des Krematoriums diverse Sachkonten


Anpassung der Erträge aus der internen Leistungsverrechnung aufgrund der voraussichtlichen Privatisierung des Krematoriums diverse Sachkonten
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Haushaltslesung 2015 - Ergebnishaushalt - Haushaltsneutrale Umsetzungen (IM) Anlage 2.4.3.2


Die Liste wurde im FPA insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 0 / 0


Dauer


 bisher  neu Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen


Teilhaushalt FB 20 - Finanzen


15 Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 21.006.100        21.006.100 0  0  0  0  0  0  0  0  


1.11.1160.12 Beteiligungsmanagement dauerh.


160.900    -           160.900    -           160.900    -           160.900    -           


4S.21NEU Instandhaltungen / WBG dauerh.


160.900    +          160.900    +          160.900    +          160.900    +          


Teilhaushalt 32 - Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit


15 Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 0  0  0  0  0  0  0  0  


320-3200 Zulassungen dauerh.


10.000    -             10.000    -             10.000    -             10.000    -             


4S.320001.03.505 FB 32: Instandhaltungen dauerh.


2.500    +              2.500    +              2.500    +              2.500    +              


4S.320001.03.505 FB 32: Instandhaltungen dauerh.


7.500    +              7.500    +              7.500    +              7.500    +              


Vertragsentgelte für die Instandhaltung der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule - Umsetzung ins Investitionsmanagement 423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen


Vertragsentgelte für die Instandhaltung der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule - Umsetzung ins Investitionsmanagement 421110 Grundstücke +baul.Anlagen - 
Instandhaltungen


Nr.
Teilhaushalt


Zeile
Produkt-Nr.


Haushaltsansatz-
bezeichnung


Produktbezeichnung


 Planansatz 2015
   in  € Art des Ertrages/Aufwands2015 2016 2017 2018


Veränderungen in €


Umsetzung aufgrund aktueller Entwicklungen 422140 Aufwendungen für Wartung 
Software


Umsetzung aufgrund aktueller Entwicklungen 427145 EDV-Kosten


Umsetzung aufgrund aktueller Entwicklungen 422110 Aufwend.Unterh. Betr.u. 
Gesch.Ausstatt.


Seite 1







Haushaltslesung 2015 - Ergebnishaushalt - Haushaltsneutrale Umsetzungen (IM) Anlage 2.4.3.2


Die Liste wurde im FPA insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 0 / 0


Dauer


 bisher  neu Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen


Nr.
Teilhaushalt


Zeile
Produkt-Nr.


Haushaltsansatz-
bezeichnung


Produktbezeichnung


 Planansatz 2015
   in  € Art des Ertrages/Aufwands2015 2016 2017 2018


Veränderungen in €


Teilhaushalt FB 51 - Kinder, Jugend und Familie


15 Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 2.413.500           2.413.500 0  0  0  0  0  0  0  0  


 1.36.3630.16.05 Sozialraumarbeit dauerh.


3.500    -               3.500    -               3.500    -               3.500    -               


 4S.510001.00.505 FB 51: Instandhaltungen dauerh.


3.500    +              3.500    +              3.500    +              3.500    +              


Gesamt 0  0  0  0  0  0  0  0  


Belastung 0  0  0  0  


Unterhaltungskosten Dienstfahrzeuge, Deckung durch 1.36.3630.16.05, Sachkonto 427140 422130 Unterhaltung Fahrzeuge


Minderaufwand zur Deckung von 4S.510001.00.505 (Unterhaltungskosten Dienstfahrzeuge), Sachkonto 422130 427140 Veranstaltungen


Seite 2
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Anlage Z 


Nachrichtlich: 


Anträge,  


die nachträglich eingereicht und bisher 


noch nicht an den Rat versandt wurden. 


Stand: 10. Februar 2015







CDU-Fraktion 
SPD-Fraktion 
Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Antragsteller/in 


wird von der Verwaltung ausgefüllt 


Teilhaushalt I Org.-Einheit 


5/'\ ;=-3.51 . 


Produkt 


INTERFRAKTIONELLER FINANZUNWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2015 


Überschrift 


Offene Ganztagsgrundschulen nach dem Braunschweiger Modell vom Schuljahr 2015/2016 an 


Beschlussvorschlag 


1. Das Braunschweiger Modell der Zusammenführung von Grundschule und Hort/Schulkind
betreuung an den offenen Ganztagsgrundschulen soll weitergeführt werden. Der 
Gesamtbetrag der den Trägern der (öffentlichen und freien) Jugendhilfe zur Verfügung 
stehenden Pauschalen für die Betreuungsgruppen und die Stundenanzahl der dort 
beschäftigten pädagogischen Kräfte soll unvermindert erhalten bleiben. Die vom Rat 
beschlossene Aufstockung der verbindlichen Betreuungsplätze auf 60 Prozent an allen 
offenen Ganztagsgrundschulen zum Schuljahr 2015/2016 wird umgesetzt (Stufe 1 des 
Stufenplans zur Umsetzung des Ratsbeschlusses "Schulkindbetreuung und Ganztagsschule", 
DS 16802/14). 


2. Es wird aber angestrebt, dass vom Schuljahr 2015/2016 an ein Teil der zusätzlichen 
Aufstockungsmittel des Landes zur Gegenfinanzierung der Pauschalen für die verbindlichen 
Betreuungsplätze eingesetzt wird. Dabei sollen folgende Grundsätze Beachtung finden: 


a) Zur Gegenfinanzierung sollen nur die zusätzlichen kapitalisierbaren Mittel berücksichtigt 
werden, um keine Verschlechterung gegenüber den Vorjahren zu erreichen. 


b) Von den zusätzlichen kapitalisierbaren Mitteln sollen nur die anteilig auf verbindliche 
Betreuungsplätze entfallenden Gelder angerechnet werden, um den Schulen die Aufnahme 
von Tages- und Mehrtageskindern zu ermöglichen und die unterschiedliche Inanspruchnahme 
des Nachmittags an den Schulen zu berücksichtigen. 


c) Es soll ein angemessener Anteil von nicht kapitalisierbaren zusätzlichen Lehrerstunden für 
den Nachmittag verbleiben, um die Verzahnung des Vor- und Nachmittags zu ermöglichen 
und die pädagogische Qualität zu steigern. Diese werden nicht gegengerechnet. 


3. Die Stadt soll in den Gesprächen mit dem Land darauf hinwirken, dass dieses so 
beschriebene Verfahren ermöglicht und möglichst unbürokratisch umgesetzt werden kann. 


4. Spätestens bis zu den Haushaltsberatungen im Finanz- und Personalausschuss soll von 
der Verwaltung ein Vorschlag für ein haushaltsrechtliches Verfahren gemacht werden, um den 
Schulen und den Jugendhilfeträgern Planungssicherheit zu geben. 







Begründung 


Da voraussichtlich nicht bis zur Verabschiedung des Haushaltes die genaue Höhe der 
genannten Gegenfinanzierung durch die Landesmittel geklärt werden kann, ist es 
wahrscheinlich nur möglich, eine Schätzung der möglichen Gegenfinanzierung im Haushalt 
vorzunehmen. 


Falls die Summe der genannten Gegenfinanzierung dann höher oder geringer ausfällt als 
geschätzt, müsste der Haushaltsansatz unterjährig korrigiert werden. 


Um den Betroffenen aber eine weitestgehende Sicherheit zu gewährleisten, sollte eine 
entsprechende Aussage schon jetzt durch die Verwaltung gemacht werden. 


Nur dann wird in den kommenden Gesprächen eine konstruktive und vertrauensvolle 
Atmosphäre zwischen Stadt, Schulen und Trägern zustande kommen. 


Klaus Wendroth 
Fraktionsvorsitzender 
CDU-Fraktion 


Manfred Pesditschek 
Fraktionsvorsitzender 
SPD-Fraktion 


olger Herlitschke 
Fraktionsvorsitzender 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 







DIE LINKE. 
Antragsteller/in 


F JNANZUNWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2015 


Überschrift 


Konzept Neuausrichtung Braunschweiger Versorgungs AG 


Beschlussvorschlag 


wird von der Verwaltung ausgefüllt 


Teilhaushalt/ Org.-Einheit 


} 0 ßb 


Produkt 


Die Verwaltung wird gebeten, in 2015 ein K
1


onzept zur Neuvergabe der Konzessionen im 
Energiebereich zu erstellen . Dabei ist der Schwerpunkt auf eine Vergabe der Konzessionen 
entweder an ein städtisches Unternehmen oder an ein zu gründendes Unternehmen 
kommunaler Gebietskörperschaften der Braunschweiger Region zu legen. 


Dieses Konzept ist dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen . 


Begründung 


Der derzeitige Konzessionsvertrag endet am 31.12.2020. Laut§ 46 Abs. 3 EnWG müssen 
Gemeinden spätestens zwei Jahre vor Ablauf der Konzessionsverträge das Vertragsende 
bekannt machen und anschließend ein lnteressenbekundungsverfahren durchführen. Für 
Braunschweig wäre also der späteste Bekanntmachungstermin der 31.12.2018. 


Zur Vorbereitungszeit der Gemeinden äußern sich Städtetag, Städte- und Gemeindebund und 
der Verband kommunaler Unternehmen in der Broschüre "Konzessionsverträge -
Handlungsoptionen für Kommunen und Stadtwerke" folgendermaßen: "Die Vorbereitungen für 
das Verfahren machen es notwendig, dass sich die Gemeinde schon deutlich früher als zwei 
Jahre vor Ablauf des Vertrages mit der Thematik auseinandersetzt. Nur eine frühzeitige 
Befassung mit der Thematik gewährleistet auch, dass die verschiedenen Optionen der 
Gemeinde gründlich geprüft werden können und ein Verfahren durchgeführt werden kann, das 
später keinen Beanstandungen ausgesetzt ist." 


Die Erstellung eines Grundkonzeptes der Verwaltung in 2015 bietet die Möglichkeit, dass in 
den Jahren 2016 - 2018 auch die mögliche Neugründung eines städtischen oder regionalen 
Unternehmens durchgeführt werden kann und die Stadt sich tatsächlich alle Optionen offen 
hält und im Energiebereich wieder handlungsfähig wird. 


Udo Sommerfeld 







Piraten-Fraktion wird von der Verwaltung ausgefüllt 


Antragsteller/in Teilhaushalt/ Org.-Einheit 


20 rß z_o 
Produkt 


FJNANZUNWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2015 


Überschrift 


Strategisches Ziel FB 20 Sockelbetrag liquide Mittel 


Beschlussvorschlag 


Es wird ein weiteres Strategisches Ziel des FB 20 Finanzen wie folgt eingefügt: 


"Erhalt bzw. Aufbau eines Sockels an liquiden Mitteln am Ende des Finanzplanungszeitraums 


in Höhe von 20 Mio. EUR" 


Begründung 


erfolgt mündlich 


~~ 
Unterschrift 


~ Fraktion der Piratenpartei 
\!:::) Im Rat der Stadt Braunschweig 


Platz der Deutschen Einheit 1 
38100 a ... unschweig 




























Anlage 2.1 


Anfragen/Anregungen zum Haushalt 2015 


und 
Stellungnahmen zu den 


finanzwirksamen Anträgen Nr. 78 und 82 


Die Beantwortung der Anfrage Nr. 170 erfolgte im 
nichtöffentlichen Teil der Sitzung des Finanz- und 
Personalausschusses und ist dieser Ratsvorlage


nachrichtlich beigefügt.


Stand: 4. Februar 2015 







FB 01 9. Jan. 2015 
0100.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2015 Nr. 1 der Fraktion DIE LINKE
             
Text: 
 
Unterstützung des OB 
Beim Produkt 1.11.1116.01 (Unterstützung des OB) sind in 2013 Kosten von 201.691 Euro 
entstanden. In 2015 sind Kosten von 342.871 Euro geplant. 
Was ist der Grund für den Kostenanstieg? 
 
Begründung:  
 
erfolgt mündlich 
 
Antwort: 
 
Der Kostenanstieg begründet sich vornehmlich durch zwei Faktoren: 
 
In der Personalkostenplanung 2015 sind auch die Kosten einer A14-Stelle für einen 
wissenschaftlichen Sachbearbeiter enthalten. Diese Stelle, die bisher die Funktion 
persönlicher Referent und stellv. Referatsleiter umfasste, war im Jahr 2013 nicht besetzt. Die 
Funktion des persönlichen Referenten wurde von einem Mitarbeiter, der eine andere 
Planstelle im Ref. 0100 besetzte, wahrgenommen. Somit sind im Jahresergebnis 2013 die 
Personalkosten dieser A 14-Stelle nicht enthalten. Hierdurch begründen sich Mehrkosten in 
Höhe von rd. 80.000 Euro. 
 
Weitere Mehrkosten in Höhe von 50.000 Euro ergeben sich durch Änderungen bei den 
Umlagen und Verteilungen. Nach dem Jahresabschluss 2013 wurden die Umlagen und 
Verteilungen angepasst, da aufgefallen war, dass insbesondere die Gebäudekosten des FB 
65 sowie die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung innerhalb des Referates 
0100 zuvor nicht korrekt auf die einzelnen Produkte verteilt worden waren. Insgesamt ist für 
diese Leistungen kein Anstieg zu verzeichnen, es kommt jedoch bei den Planwerten 2015 zu 
Verschiebungen innerhalb der Produkte gegenüber dem Jahresergebnis 2013. 
 
 
 
 
 
Gez. Kügler 
 
Unterschrift FBL 
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Dezernat 111 
FB 61 


19.01.2015 


Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2015 Nr. 169 der Fraktion der CDU 
NSG Riddagshausen I Besetzung Haus Entenfang 


1. Wie stellt sich die derzeitige personelle Ausstattung von Haus Entenfang dar? 


2. Waren die Anträge auf zwei Stellen nach dem Bundesfreiwilligendienst und/oder der 
Antrag für eine Einsatzstelle im Rahmen des Freiwilligen Ökologischen Jahres 
erfolgreich? 


3. Falls bisher keine personelle Entlastung erreicht werden konnte: wie will die Verwaltung 
den Betrieb sowie die Betreuung des Europa-Reservates in Zukunft sicherstellen? 


Begründung: 


In der Antwort auf unsere Anfrage vom 01 . April (DS-Nr. 10120/14) zur Nutzung von Haus 
Entenfang in Riddagshausen hatte die Verwaltung bezüglich der personellen Situation 
geschrieben, dass „Anträge" auf zwei Stellen nach dem Bundesfreiwilligendienst sowie für 
eine Einsatzstelle im Rahmen des „Freiwilligen ökologischen Jahres" gestellt wurden. 
Weiterhin hatte die Verwaltung geschrieben, dass die Unterstützung der hauptamtlichen 
Rangerin „durch weitere Personen" unerlässlich sei. 


Antwort: 


Das geplante Naturschutz-Informationszentrum Haus „Entenfang" ist noch nicht offiziell 
eröffnet und dem bestimmungsgemäßen Gebrauch (Anlaufstelle/Informationszentrum für die 
Bevölkerung) übergeben worden. Daher ist momentan noch keine spezielle personelle 
Ausstattung erforderlich. 
Die für die Betreuung des Gebietes angestellte Rangerin wird ab Eröffnung des Hauses 
Entenfang - neben ihren anderen Aufgaben - im Rahmen des zur Verfügung stehenden 
Zeitbudgets auch das Naturschutzinformationszentrum mit betreuen. 


Nein. 


Die intensiven Bemühungen der Verwaltung um eine möglichst „schlanke" Lösung zur 
Personalverstärkung durch Rückgriff auf die in der Anfrage genannten Instrumente sind 
bisher ohne konkreten Erfolg geblieben: 







Im Rahmen des Einsatzes von Freiwilligen (Bundesfreiwilligendienst) konnte beim hierfür 
zuständigen Bundesamt für Familien und zivilgesellschaftliche Aufgabe zwar <;lie 
grundsätzliche Anerkennung für zwei Stellen erreicht werden. Trotz der Anerkennung und 
der Versuche in zwei Bewerberrunden wurden jedoch noch keine konkreten Haushaltsmittel 
für die Besetzung der Stellen durch das Bundesamt freigegeben 


Die über mehrere Jahre erfolgreiche Unterstützung der Rangerin durch sogenannte 
„Bürgerarbeiter" ist nicht mehr möglich, weil der Bund zum 31 .03.2014 die Förderung dieser 
Kategorie eingestellt hat. Auch im Rahmen des freiwilligen ökologischen Jahres konnte 
bisher keine Besetzung erreicht werden. Ein entsprechender Antrag der Verwaltung beim 
Träger des FÖJ für Niedersachsen, der Alfred-Töpfer-Akademie, auf Einrichtung einer neuen 
Einsatzstelle im Haus Entenfang wurde bisher nicht beschieden. Zurzeit werden keine neuen 
Einsatzstellen anerkannt. 


Die Betreuung des Europareservates ist auch künftig durch die hierfür eingestellte Rangerin 
abgesichert. 
Die zusätzliche Aufgabe der Betreuung auch des Hauses Entenfang kann jedoch nicht allein 
von der Rangerin geleistet werden. 
Wenn bis zur Eröffnung des Hauses Entenfang keine Entscheidung über den Einsatz der 
unter Nummer 2 genannten Freiwilligen vorliegt, wird die Verwaltung daher andere 
Lösungsmöglichkeiten erarbeiten mit dem Ziel, angemessene Öffnungszeiten des 
Naturschutz-Informationszentrums zu erreichen. 















Der Oberbürgermeister 20. Januar 2015 
Dezernat für Kultur und Wissenschaft (Dez. IV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2015 Nr. 82 der Piraten-
Fraktion           
  
 
Text: 
 
„Stiftung Residenzschloss 
 
Die Förderung der Stiftung Residenzschloss wird bei 128.000 EUR belassen und nicht auf 
135.000 EUR erhöht. 
 
Eine Notwendigkeit für die Erhöhung der Förderung ist nicht erkennbar.“ 
 
Stellungnahme: 
 
In der letzten Sitzung des Ausschusses für Kultur und Wissenschaft am 12. Dezember 2014 
wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen 2015 zum finanzwirksamen Antrag Nr. 82 
(Förderung Stiftung Residenzschloss) von der Ratsfraktion Bündnis90/Die Grünen darum  
gebeten, die von der Verwaltung vorgeschlagene Erhöhung des Zuschusses an die Stiftung 
Residenzschloss Braunschweig zum Finanz- und Personalausschuss schriftlich zu erläutern 
und die entsprechende Passage des Stiftungsgeschäfts beizufügen. 
 
Die Verwaltung hat eine Erhöhung des Zuschusses an die Stiftung Residenzschloss um  
7.000 Euro vorgeschlagen. Mit der Erhöhung wird der Zuschuss an die Entwicklung der  
Bewachungskosten angepasst, die von der Stadt in voller Höhe übernommen werden. 
Die betreffende Kostenposition im Stiftungsgeschäft wurde damals mit „derzeit/ca.“ betitelt 
um deutlich zu machen, dass dieser Betrag aufgrund zu erwartender Tarifsteigerungen im 
Laufe der Zeit einer Dynamisierung unterliegt. 
 
Lt. Angaben der Stiftung werden Tariferhöhungen der Braunschweiger Wach- und 
Schließgesellschaft (ab Januar 2013 um 1,7%, ab Januar 2015 um weitere 3,15%) zu einer 
Erhöhung der Bewachungskosten führen. Diesen Mehrkosten wird mit der Erhöhung des 
Zuschusses nun Rechnung getragen. 
 
Das Stiftungsgeschäft ist zur Kenntnis beigefügt. 
 
I. V. 
 
gez. 
 
Dr. Hesse 
 
 
Anlage 




















Anlage 2.5 
Finanzhaushalt (inkl. IP) 







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Teilhaushalt Politische Gremien


27


Erwerb von beweglichem 


Sachvermögen


(Veränderungen)


15.000 15.000 0 0 0 0


133 5S.000001 Polit. Gremien: GVG-


Sammelprojekt 


Piraten-


partei


bisher 25.500 17.500 2.000 2.000 2.000 2.000 0


neu 40.500 17.500 17.000 2.000 2.000 2.000 0


Veränderung 15.000 15.000 0 0 0 0


FPA 15.000 15.000 0 0 0 0


angenommen 11/0/0


(mit der Bitte um Mitteilung des Sachstandes zu diesem 


Vorhaben)


Antragsteller /


Ausschuss


Mittel für die Beschaffung von IT Ausstattung


Es wird beantragt, im Jahr 2015 Mittel in Höhe von 15.000 


EUR für die Beschaffung von Endgeräten für die papierlose 


Gremienarbeit einzuplanen.


Anmerkung der Verw.:


Die papierlose Gremienarbeit soll mit dem neu beschafften 


Ratsinformationssystem erreicht werden. Es soll eine 


Einführungs- und Testphase dieses neuen Systems 


stattfinden. Die Verwaltung geht zum jetzigen Zeitpunkt von 


einem Mietkauf der Endgeräte aus. Eine abschließende 


Entscheidung wird nach Abschluss der Einführungsphase im 


Laufe des Jahres 2015 erfolgen.


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 1







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


Teilhaushalt 01 - Zentrale Steuerung


27


Erwerb von beweglichem 


Sachvermögen


(Veränderungen)


0 0 0 0 0 0


134 5S.000005 Ref. 0100: Global-Bauprojekte DIE LINKE.


bisher 72.000 0 0 72.000 0 0 0


neu 72.000 0 72.000 0 0 0 0


Veränderung 0 72.000 -72.000 0 0 0


BA abgelehnt 1/4/6


FPA abgelehnt **)


Vorziehen der geplanten Erneuerung der Tonanlage im 


großen Sitzungssaal;


Die geplante Erneuerung der veralteten Tonanlage im großen 


Sitzungssaal soll nicht in 2016, sondern in 2015 erfolgen, um 


den barrierefreien Umbau des Rathauses im nächsten Jahr 


abzuschließen.


Anmerkung der Verw.:


Eine vorgezogene Erneuerung der gesamten Tonanlage im 


Jahr 2015 ist technisch durch den FB 65 realisierbar. Ein 


vorzeitiger Einbau der Hörverstärkeranlage wäre jedoch 


unwirtschaftlich.


Von der SPD liegt ein entsprechender finanzunwirksamer 


Antrag (Nr. 22)  vor (Einbau einer Hörverstärkung im großen 


Sitzungssaal). Dem Antrag wurde im BA zugestimmt (3/0/8).


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 2







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


Teilhaushalt 20 - Finanzen


17


Summe der Auszahlungen 


aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


 0 0 0 0 0 0


3S.200001 FB 20: Planungskosten 


Vergabe v. L.


SB 211


bisher 1.320.007 460.007 260.000 200.000 200.000 200.000 0


neu 1.320.007 460.007 260.000 200.000 200.000 200.000 0


Veränderung 0 *) 0 0 0 0


siehe auch Liste der Ansatzveränderungen der Verwaltung 


(Mittel für die Schaffung von Schulkindbetreuungsplätzen)


BA abgelehnt 0/7/4


JHA
aufgrund der Anmerkungen der Verwaltung hat der JHA den 


Antrag des SBR 211 als erledigt angesehen


FPA abgelehnt **)


Schulkindbetreuung Leiferde / 


Planung


Planungsmittel für den Umbau von Räumlichkeiten zur 


Sicherstellung der Schulkindbetreuung in Leiferde


Die Verwaltung soll Planungskosten für einen Umbau von 


Räumlichkeiten, die für die Sicherstellung der 


Schulkindbetreuung benötigt werden, in den Haushalt 2015 


einstellen. 


Anmerkung der Verw.:


Nach dem Brand in der Kita Leiferde soll die 


Schulkindbetreuung weiterhin in Leiferde stattfinden. Es ist 


vorgesehen, dass mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 ein 


Pavillon (sog. Betreuungsraumcontainer) für zwei Gruppen mit 


insgesamt 32 Plätzen im direkten Umfeld der Grundschule in 


Leiferde dafür errichtet werden soll. Derzeit sind die Kinder in 


Räumen der Schule selbst untergebracht, dies ist aus 


organisatorischen Gründen nur eine Übergangslösung. 


Dennoch soll weiterhin der Grundsatz verfolgt werden, dass 


Schulkindbetreuung nicht in Kitas, sondern an Schulen 


stattfindet. Der neue Pavillon ist für eine ND von fünf Jahren 


gedacht. In diesem Zeitraum soll fundiert eine langfristige 


Lösung gesucht werden. Ein Umbau und Nutzung der beiden 


bestehenden Hausmeisterwohnungen für die 


Schulkindbetreuung ist im Dachgeschoss räumlich nicht 


integrierbar und würde im Erdgeschoss aufgrund der 


kleinteiligen Raumstruktur deutliche Einschränkungen an die 


Nutzung beinhalten.


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 3







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


4S.210058 Bauzuschüsse an Dritte SB 132


bisher 60.000 60.000 0 0 0 0 0


neu 60.000 60.000 *) *) *) *) *)


Veränderung 0 0 *) *) *) *) *)


BA abgelehnt 0/7/4


FPA abgelehnt **)


Mittel für die Erneuerung der Fenster der Katholischen Kapelle


Die Verwaltung wird gebeten, mit dem Verein, der die 


Friedensfahrt betreibt, die Kosten (Kath. Kapelle) für neue 


Fenster zu ermitteln und hierfür die Kosten übernehmen. Im 


Gegenzug hierzu soll der Pachtvertrag angemessen verlängert 


werden.


Gemeint ist die Gedenkstätte für Opfer von Krieg und 


Gewaltherrschaft, Braunschweiger Friedhöfe e. V.


Anmerkung der Verw.:


Kostenermittlung steht noch aus


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 4







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


BBS V Technikakademie / Sanierung


17


Summe der Auszahlungen 


aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


 0 0 0 0 0 0


135 - 


a


4E.210137 BBS V Technikakademie / 


Sanierung


Piraten-


partei


bisher 2.469.000 0 0 40.000 533.900 546.200 1.348.900


neu 2.469.000 0 0 0 40.000 533.900 1.895.100


Veränderung 0 0 -40.000 -493.900 -12.300 546.200


BA abgelehnt 1/7/3


SchA abgelehnt 0/15/0


FPA abgelehnt 1/10/0


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
0 0 0 0 0 0


135 - 


b


4E.210137 BBS V Technikakademie / 


Sanierung


Piraten-


partei


bisher 10.301.000 425.000 0 160.000 2.135.500 2.185.000 5.395.500


neu 10.301.000 425.000 0 0 160.000 2.135.500 7.580.500


Veränderung 0 0 -160.000 -1.975.500 -49.500 2.185.000


BA abgelehnt 1/7/3


SchA abgelehnt 0/15/0


FPA abgelehnt 1/10/0


Projekte die durch den FB 65 umgesetzt werden 


Teilhaushalt 20 - Finanzen  


Verschiebung der Finanzraten der Sanierung der BBS V 


Technikakademie um ein Jahr; 


Verschiebung zur Sicherstellung der mittelfristigen 


Handlungsfähigkeit der Stadt ohne Kreditaufnahmen und zur 


Ermöglichung des Haushaltsresteabbaus


Verschiebung der Finanzraten der Sanierung der BBS V 


Technikakademie um ein Jahr; 


Verschiebung zur Sicherstellung der mittelfristigen 


Handlungsfähigkeit der Stadt ohne Kreditaufnahmen und zur 


Ermöglichung des Haushaltsresteabbaus


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 5







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


Gymnasium Martino-Katharineum, Abteilung Echternstraße / Sanierung


17


Summe der Auszahlungen 


aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


 0 0 0 0 0 0


136 - 


a


4E.210141 GY MK, Abt. Echternstr. / 


Sanierung


Piraten-


partei


bisher 660.000 0 0 25.000 196.000 282.000 157.000


neu 660.000 0 0 0 25.000 196.000 439.000


Veränderung 0 0 -25.000 -171.000 -86.000 282.000


BA abgelehnt 1/7/3


SchA abgelehnt 0/15/0


FPA abgelehnt **)


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
0 0 0 0 0 0


136 - 


b


4E.210141 GY MK, Abt. Echternstr. / 


Sanierung


Piraten-


partei


bisher 2.640.000 0 0 100.000 784.000 1.128.000 628.000


neu 2.640.000 0 0 0 100.000 784.000 1.756.000


Veränderung 0 0 0 -100.000 -684.000 -344.000 1.128.000


BA abgelehnt 1/7/3


SchA abgelehnt 0/15/0


FPA abgelehnt **)


Verschiebung der Finanzraten der Sanierung des 


Gymnasiums Martino-Katharineum, Abteilung Echternstraße  


um ein Jahr; 


Verschiebung zur Sicherstellung der mittelfristigen 


Handlungsfähigkeit der Stadt ohne Kreditaufnahmen und zur 


Ermöglichung des Haushaltsresteabbaus


Verschiebung der Finanzraten der Sanierung des 


Gymnasiums Martino-Katharineum, Abteilung Echternstraße  


um ein Jahr; 


Verschiebung zur Sicherstellung der mittelfristigen 


Handlungsfähigkeit der Stadt ohne Kreditaufnahmen und zur 


Ermöglichung des Haushaltsresteabbaus


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 6







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


Grundschule Rühme / Sanierung


17


Summe der Auszahlungen 


aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


 0 0 0 0 0 0


137 - 


a


4E.210149 GS Rühme / Sanierung Piraten-


partei bisher 780.000 0 0 40.000 280.000 420.000 40.000


neu 780.000 0 0 0 40.000 280.000 460.000


Veränderung 0 0 -40.000 -240.000 -140.000 420.000


BA abgelehnt 1/7/3


SchA abgelehnt 0/15/0


FPA abgelehnt **)


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
0 0 0 0 0 0


137 - 


b


4E.210149 GS Rühme / Sanierung Piraten-


partei


bisher 3.120.000 0 0 160.000 1.120.000 1.680.000 160.000


neu 3.120.000 0 0 0 160.000 1.120.000 1.840.000


Veränderung 0 0 0 -160.000 -960.000 -560.000 1.680.000


BA abgelehnt 1/7/3


SchA abgelehnt 0/15/0


FPA abgelehnt **)


Verschiebung der Finanzraten der Sanierung der Grunschule 


Rühme um ein Jahr; 


Verschiebung zur Sicherstellung der mittelfristigen 


Handlungsfähigkeit der Stadt ohne Kreditaufnahmen und zur 


Ermöglichung des Haushaltsresteabbaus


Verschiebung der Finanzraten der Sanierung der Grunschule 


Rühme um ein Jahr; 


Verschiebung zur Sicherstellung der mittelfristigen 


Handlungsfähigkeit der Stadt ohne Kreditaufnahmen und zur 


Ermöglichung des Haushaltsresteabbaus


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 7







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


Amokprävention in Schulen


17


Summe der Auszahlungen 


aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


 0 0 0 0 0 0


138 - 


a


4S.210076 Amok-Anlagen in Schulen / 


Einbau


Piraten-


partei


bisher 340.000 0 300.000 40.000 0 0 0


neu 0 0 0 0 0 0 0


Veränderung -340.000 -300.000 -40.000 0 0 0


BA abgelehnt 1/7/3


SchA abgelehnt 0/15/0


FPA abgelehnt **)


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
0 0 0 0 0 0


138 - 


b


4S.210076 Amok-Anlagen in Schulen / 


Einbau


Piraten-


partei


bisher 700.000 0 450.000 250.000 0 0 0


neu 0 0 0 0 0 0 0


Veränderung -700.000 0 -450.000 -250.000 0 0 0


BA abgelehnt 1/7/3


SchA abgelehnt 0/15/0


FPA abgelehnt **)


Verschiebung der Finanzraten für den Einbau von 


Amokanlagen in Schulen auf unbestimmte Zeit


Verschiebung zur Sicherstellung der mittelfristigen 


Handlungsfähigkeit der Stadt ohne Kreditaufnahmen und zur 


Ermöglichung des Haushaltsresteabbaus


Verschiebung der Finanzraten für den Einbau von 


Amokanlagen in Schulen auf unbestimmte Zeit


Verschiebung zur Sicherstellung der mittelfristigen 


Handlungsfähigkeit der Stadt ohne Kreditaufnahmen und zur 


Ermöglichung des Haushaltsresteabbaus


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 8







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


sonstige Projekte


17


Summe der Auszahlungen 


aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


 0 0 0 0 0 0


4E.21NEU Schulzentrum Heidberg / 


Umgestaltung Außenanlagen


SB 212


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 125.000 0 125.000 0 0 0 0


Veränderung 125.000 125.000 0 0 0 0


Anmerkung der Verw.:


Im Zuge der Sanierung des Schulzentrums Heidberg als PPP-


Projekt wurde festgelegt, die Barrierefreiheit des 


Gebäudekomplexes durch Aufzüge und Rampen zu 


verbessern. Die Zugänglichkeit des Gebäudes von der Straße 


wurde aufgrund der vorhandenen Niveauunterschiede im 


Außenbereich jedoch durch eine seitliche Vorfahrt bis vor das 


Gebäude vorgesehen, um eine schnelle und direkte 


Erreichbarkeit zu ermöglichen. Das Konzept wurde, bestätigt 


durch die Baugenehmigung, vollständig so umgesetzt.


Der nun vorgelegte Antrag zielt auf einen ergänzenden 


barrierefreien Ausbau des fußläufigen Hauptzugangs zum 


Schulgrundstück und Gebäudekomplex von der Stettinstraße 


aus. Sollte dieser entsprechend ausgebildet werden, so wäre 


ergänzend eine seitliche Rampe erforderlich, um den 


Niveauunterschied von der Stettinstraße auf das Gelände des 


Schulzentrums zu ermöglichen. Weiterhin wäre als 


barrierefreier Zugang zum Gebäude im Bereich des Forums 


der Einbau einer außengeeigneten Aufzugsanlage notwendig. 


Der Einbau einer Rampe ist in diesem Bereich aufgrund der 


beengten Verhältnisse und des Höhenunterschiedes nicht 


möglich.


Die Maßnahmen wurden vom PPP-Partner Hochtief auf ca. 


125.000 € geschätzt.


BA abgelehnt 0/7/4


SchA 125.000 125.000 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


FPA abgelehnt **)


Mittel für die Herstellung der Barrierefreiheit des Schulgeländes 


des Schulzentrums Heidberg 


Die Verwaltung wird aufgefordert, im Haushalt des Jahres 


2015 Gelder bereitzustellen, damit die barrierefreien Gebäude 


des Schulzentrums Heidberg auch barrierefrei erreicht werden 


können. 


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 9







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


4E.21 NEU GS Mascheroder Holz / 


Sanierung


SB 213


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 1.800.000 0 1.800.000 0 0 0 0


Veränderung 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0


BA abgelehnt 0/7/4


SchA 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


FPA abgelehnt **)


4E.21 NEU Gemeinschaftshaus Geitelde / 


Sanierung


SB 222


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 260.000 0 260.000 0 0 0 0


Veränderung 260.000 260.000 0 0 0 0


BA abgelehnt 0/6/5


FPA abgelehnt **)


Mittel für die Sanierung städtischer Schulgebäude im 


Stadtbezirk


Es wird die Sanierung städtischer Schulgebäude im 


Stadtbezirk beantragt. Im Besonderen der Grundschule 


Mascheroder Holz (z. B. Sanierung der Unterrichtsräume und 


des Sanitärtraktes), deren im Jahr 2014 gepante Sanierung 


verschoben wurde ohne einen neuen Termin zu nennen . Der 


Rat der Stadt wird gebeten, hierfür die erforderlichen Mittel in 


den Haushalt einzustellen.


Anmerkung der Verw.:


Der FB 65 schätzt die Kosten grob auf 1,8 Mio. €.


Mittel für die Sanierung des Gemeinschaftshauses in Geitelde 


(Fenster und Dacheindeckung) in Höhe von 260.000 €


Der Stadtbezirksrat bittet die Verwaltung, die Fenster im 


Gemeinschaftshaus Geitelde zu erneuern und eine neue 


Dacheindeckung vorzunehmen und dafür die Kosten in Höhe 


von ca. 260.000 € in den Haushalt einzustellen.


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 10







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


4S.210034 FB 20: Global Instand. Allgem. 


Grundverm.


SB 213


bisher 4.103.800 2.753.800 450.000 300.000 300.000 300.000 0


neu 4.133.800 2.753.800 480.000 300.000 300.000 300.000 0


Veränderung 30.000 30.000 0 0 0 0


BA abgelehnt 0/7/4


FPA abgelehnt **)


4S.210034 FB 20: Global Instand. Allgem. 


Grundverm.


SB 223


bisher 4.103.800 2.753.800 450.000 300.000 300.000 300.000 0


neu 4.123.800 2.753.800 470.000 300.000 300.000 300.000 0


Veränderung 20.000 20.000 0 0 0 0


BA abgelehnt 0/7/4


FPA abgelehnt **)


Mittel für die Sanierung des Gemeinschaftshauses Broitzem 


(20.000 €)


Der Stadtbezirksrat 223 - Broitzem beantragt für das 


Haushaltsjahr 2015 die Einstellung von Haushaltsmitteln in 


Höhe von 20.000 € zur Sanierung des Gemeinschaftshauses 


Broitzem. Die Grobkostenermittlung in Höhe von 20.000 € 


ergibt sich nach Rücksprache mit Fachbereich Hochbau und 


Gebäudemanagement entsprechend dem Protokoll über die 


Ortsbegehung vom 11.11.2014.


Mittel für die Renovierung des Bürgersaals in Mascherode 


(Wände, Decke, Beleuchtung, Vorhänge etc.) in Höhe von 


30.000 € 


Es wird die Renovierung des Bürgersaals in Mascherode 


(Wände, Decke, Beleuchtung, Vorhänge etc.)  als Ergänzung 


zum Einbau des Personenaufzuges beantragt. Hierfür sollen 


30.000 € in den Haushalt 2015 eingestellt werden.


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 11







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


4S.210034 FB 20: Global Instand. Allgem. 


Grundverm.


SB 323


bisher 4.103.800 2.753.800 450.000 300.000 300.000 300.000 0


neu 4.103.800 2.753.800 450.000 300.000 300.000 300.000 0


Veränderung 0 0 0 0 0 0


BA abgelehnt 1/7/3


FPA abgelehnt **)


4S.210036 FB 20: Programm Instand. 


Städt.Kitas/San.


SB 323


bisher 10.101.344 6.721.344 845.000 845.000 845.000 845.000 0


neu 10.109.944 6.721.344 853.600 845.000 845.000 845.000 0


Veränderung 8.600 8.600 0 0 0 0


BA abgelehnt 1/7/3


JHA 8.600 8.600 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


FPA abgelehnt **)


Mittel für die Sanierung der sanitären Anlagen in der Bücherei 


Wenden


Der Stadtbezirksrat 323 beantragt, die sanitären Anlagen in 


der Bücherei Wenden im Zuge der Sanierung des 


Lessinggymnasiums zu erneuern und die 


Trinkwasserinstallation zum Schutz vor Verkeimung 


regelkonform und nach dem neuesten Stand der Technik 


auszuführen sowie die hierfür erforderlichen Finanzmittel in 


den Haushalt 2015 der Stadt Braunschweig einzustellen.


Anmerkung der Verw.:


Die sanitären Anlagen und das Trinkwassernetz der Bücherei 


werden im Zuge der Sanierung der Schule mit erneuert.


Mittel für ein zusätzliches Fenster in der ev. Kita Wenden


Der Stadbezirksrat beantragt diverse Mittel für die 


Betriebsträger-Kitas Wenden ("Sternschnuppe") und Thune 


("Schunterarche"). Die Mittel verteilen sich auf 5 verschiedene 


Projekte und betreffen 3 Teilhaushalte:


I   4S.210036 FB 20: Programm Instand. Städt.Kitas/San.


II  4S.510005 FB 51: Instandhaltung Betriebstr Kitas


III 5S.510008 FB 51: GVG Einricht. Betriebstr. Kita FW


IV 5S.510009 FB 51: Global-Sachanl. BetriebstrKita FW


V  5S.670032 FB 67: Global-Bau. Kitas-Betriebsträger


Hier:


Für den evangelischen Kindergarten Wenden 


("Sternschnuppe") soll in der Hasengruppe ein zusätzliches 


Fenster eingebaut werden.


Anmerkung der Verw.:


Nach Schätzung des Fachbereiches 65 betragen die Kosten 


für ein zusätzliches Fenster rund 8.600 €.


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 12







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


90 4S.210042 FB 20: Global.Instandh. 


Kulturinstitut


DIE LINKE.


bisher 125.000 50.000 75.000 0 0 0 0


neu 155.000 50.000 105.000 0 0 0 0


Veränderung 30.000 30.000 0 0 0 0


BA abgelehnt 1/5/5


AfKW Der Antrag wurde einstimmig an den AfSG verwiesen


AfSG 30.000 30.000 0 0 0 0 Über die Anträge 90 und 91 wurde gemeinsam abgestimmt.


ohne Beschlussempfehlung passieren lassen (dies gilt 


sowohl für den Antrag im IM als auch im EH)


FPA Der Antrag wurde zurückgezogen


91 4S.210042 FB 20: Global.Instandh. 


Kulturinstitut


Piraten-


partei


bisher 125.000 50.000 75.000 0 0 0 0


neu 155.000 50.000 105.000 0 0 0 0


Veränderung 30.000 30.000 0 0 0 0


BA Der Antrag wurde für erledigt erklärt.


AfKW Der Antrag wurde einstimmig an den AfSG verwiesen


AfSG 30.000 30.000 0 0 0 0
Über die Anträge 90 und 91 wurde gemeinsam abgestimmt.


Ergebnis siehe Antrag Nr. 90


FPA Der Antrag wurde zurückgezogen


Mittel für den Integrativen Betrieb im Kulturpunkt West 


(bauliche Maßnahmen)


Anmerkung der Verw.:


Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich auf 70.000 


€, siehe auch Liste des Ergebnishaushaltes.


Von der SPD liegt ein entsprechender finanzunwirksamer 


Antrag (Nr. 54)  vor (Einrichtung eines integrativen Betriebs im 


Kulturpunkt West). Der Antrag wurde im AfKW an den AfSG 


verwiesen und im AfSG mit 10/1/0 angenommen.


Mittel für den Integrativen Betrieb im Kulturpunkt West 


(bauliche Maßnahmen)


Anmerkung der Verw.:


Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich auf 70.000 


€, siehe auch Liste des Ergebnishaushaltes.


Von der SPD liegt ein entsprechender finanzunwirksamer 


Antrag (Nr. 54)  vor (Einrichtung eines integrativen Betriebs im 


Kulturpunkt West). Der Antrag wurde im AfKW an den AfSG 


verwiesen und im AfSG mit 10/1/0 angenommen.


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 13







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


4S.210065 FB 20:Global Instandhaltung 


Schulen


SB 120


bisher 6.770.000 2.120.000 1.200.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 0


neu 6.908.000 2.120.000 1.338.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 0


Veränderung 138.000 138.000 0 0 0 0


BA abgelehnt 0/6/5


SchA 138.000 138.000 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


FPA abgelehnt **)


4S.210065 FB 20:Global Instandhaltung 


Schulen


SB 213


bisher 6.770.000 2.120.000 1.200.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 0


neu 6.820.000 2.120.000 1.250.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 0


Veränderung 50.000 50.000 0 0 0 0


BA abgelehnt 0/7/4


SchA 50.000 50.000 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


FPA abgelehnt **)


Mittel für die Instandsetzung des Schulhofes an der 


Grundschule Mascheroder Holz (50.000 €)


Der Schulhof der Grundschule "Mascheroder Holz" bedarf 


einer neuen Decke. Hierfür sollen 50.000 € in den Haushalt 


2015 eingestellt werden.


Mittel für die Umgestaltung der IGS Franzsches Feld im 


Umfang von 138.000 €


Der Stadtbezirksrat 120 beantragt die Aufnahme der Mittel für 


die Umgestaltung der IGS Franzsches Feld im Umfang von 


138.000 €  im Haushalt 2015.


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 14







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


139 4S.210066 / 


4S. 21 NEU


FB 20: Städt. Geb./Schaffung 


Barrierefreih.


DIE LINKE.


bisher 295.000 295.000 0 0 0 0 0


neu 337.250 295.000 42.250 0 0 0 0


Veränderung 42.250 42.250 0 0 0 0


BA 42.250 42.250 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


AfSG abgelehnt: 2/8/1


FPA abgelehnt **)


Mittel für die Herstellung der Barierrefreiheit an und in den 


Seniorentagesstätten Querum, Böcklerstraße, Bürgerhaus 


Mascherode, Ottenroder Straße und Welfenplatz 


Auf Grundlage der Kostenberechnung durch den FB 65 soll 


der bereits begonnene Umbau der Seniorentagesstätten 


Querum, Böcklerstraße, Bürgerhaus Mascherode, Ottenroder 


Straße und Welfenplatz in 2015 abgeschlossen werden.


Anmerkung der Verw.:


Das Gebäude Böcklerstraße befindet sich nur im Teileigentum 


der Stadt und das Gebäude Welfenplatz ist lediglich 


angemietet. In beiden Fällen müssten Gespräche mit den 


Eigentümern stattfinden.


Von der SPD liegt ein entsprechender finanzunwirksamer 


Antrag (Nr. 35)  vor (Barrierefreiheit in Altentagesstätten 


fertigstellen). Dem Antrag wurde im AfSG zugstimmt 


(11/0/0). Der BA hat den Antrag passieren lassen.


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 15







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


140 4S.210066 / 


4S. 21 NEU


FB 20: Städt. Geb./Schaffung 


Barrierefreih.


Piraten-


partei


bisher 295.000 295.000 0 0 0 0 0


neu 339.250 295.000 44.250 0 0 0 0


Veränderung 44.250 44.250 0 0 0 0


BA 44.250 44.250 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


AfSG abgelehnt: 2/9/0


FPA abgelehnt **)


141 4S.210066 FB 20: Städt. Geb./Schaffung 


Barrierefreih.


Piraten-


partei


bisher 295.000 295.000 0 0 0 0 0


neu 305.500 295.000 10.500 0 0 0 0


Veränderung 10.500 10.500 0 0 0 0


BA 10.500 10.500 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


FPA abgelehnt 1/9/1


Mittel für die Herstellung der Barierrefreiheit an und in den 


Seniorentagesstätten Querum, Böcklerstraße, Bürgerhaus 


Mascherode, Ottenroder Straße und Welfenplatz 


Anmerkung der Verw.:


Das Gebäude Böcklerstraße befindet sich nur im Teileigentum 


der Stadt und das Gebäude Welfenplatz ist lediglich 


angemietet. In beiden Fällen müssten Gespräche mit den 


Eigentümern stattfinden.


Von der SPD liegt ein entsprechender finanzunwirksamer 


Antrag (Nr. 35)  vor (Barrierefreiheit in Altentagesstätten 


fertigstellen). Dem Antrag wurde im AfSG zugstimmt 


(11/0/0). Der BA hat den Antrag passieren lassen.


Mittel für die Herstellung der Barrierefreiheit an der Bücherei 


Wenden


Mittel in Höhe von 10.500 EUR sind für die Umsetzung eines 


barrierefreien Zugangs zur Bücherei Wenden gemäß 


Vorschlag des Stadtbezirksrates 323 einzustellen


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 16







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
0 0 0 0 0 0


142 5E.210140 Veranstaltungszentrum / 


Errichtung


DIE LINKE.


bisher 5.000.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0


neu 5.000.000 0 800.000 2.000.000 2.000.000 200.000 0


Veränderung 0 0 800.000 2.000.000 -500.000 -2.300.000 0


BA 0 800.000 2.000.000 -500.000 -2.300.000 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


AfKW ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


Anmerkung der Verw.:


Die Verwaltung sieht vor neben der Ansatzveränderung von 


den o. g. 195.000 € die Rate des Jahres  2018 in Höhe von 


2.500.000 € auf die Jahre 2015 / 2016 vorzuziehen. Diese 


Ansatzveränderung hat sich erst im Laufe der 


Ausschussberatungen ergeben.


FPA Der Antrag wurde zurückgezogen.


143 5E.21 NEU Schulsporthalle GS 


Schunteraue / Neubau


BIBS


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 4.400.000 0 4.400.000 0 0 0 0


Veränderung 4.400.000 0 4.400.000 0 0 0 0


BA abgelehnt 1/7/3


SchA 4.400.000 4.400.000 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


FPA abgelehnt **)


Vorziehen der Finanzraten für die Errichtung eines 


Veranstaltungszentrums; 


Mit der Realisierung des soziokulturellen Zentrums soll nicht 


erst ab 2017, sondern bereits im nächsten Jahr begonnen 


werden.


Anmerkung der Verw.:


Die Verwaltung sieht vor im Rahmen der Änderungsanträge 


der Verwaltung Planungskosten in Höhe von 195.000 € im 


Jahr 2015 für die Errichtung eines Veranstaltungszentrums 


erneut in den Haushalt aufzunehmen (3E.210003).


Errichtung einer Schulsporthalle an der Grundschule 


Schunteraue in Kralenriede


Anmerkung der Verw.:


In der Außenstelle Schuntersiedlung der GS Schunteraue 


können Sporthalle und Aula grundsätzlich mitbenutzt werden.


Der FB 65 schätzt die Kosten für den Neubau einer 


Schulsporthalle grob auf 4,4 Mio. €.


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 17







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


5E.21 NEU Schulsporthalle GS 


Schunteraue / Neubau


SB 332


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 4.400.000 0 4.400.000 0 0 0 0


Veränderung 4.400.000 0 4.400.000 0 0 0 0


BA Der Antrag wurde für erledigt erklärt.


SchA 4.400.000 4.400.000 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


FPA erledigt **)


5E.21 NEU Kinder-und Jugendplatz 


Peenestraße / Errichtung 


Toilettenkubus


SB 221


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 150.000 0 150.000 0 0 0 0


Veränderung 150.000 0 150.000 0 0 0 0


BA abgelehnt 0/7/4


FPA abgelehnt **)


Mittel für den Bau einer Schulsporthalle an der Grundschule 


Schunteraue in Kralenriede 


Der Stadtbezirk bittet, die erforderlichen Kosten für den Bau 


einer Schulsporthalle in Kralenriede in den Haushalt 2015 


einzustellen.


Anmerkung der Verw.:


In der Außenstelle Schuntersiedlung der GS Schunteraue 


können Sporthalle und Aula grundsätzlich mitbenutzt werden.


Der FB 65 schätzt die Kosten für den Neubau einer 


Schulsporthalle grob auf 4,4 Mio. €.


Mittel für die Errichtung eines Toilettenkubus an dem Kinder- 


und Jugendplatz Peenestraße (150.000 €)


Der Stadtbezirksrat 221- Weststadt beantragt, an dem auch 


von außerhalb des Stadtteils stark frequentierten Kinder- und 


Jugendplatz Peenestraße einen Toilettenkubus zu errichten. 


Die erforderlichen Mitteln hierfür von ca. 150.000 € sind in den 


Haushalt 2015 einzustellen. 


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 18







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


5E.21 NEU Feuerwehrhaus Timmerlah / 


Neubau


SB 222


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 800.000 0 800.000 0 0 0 0


Veränderung 800.000 0 800.000 0 0 0 0


BA 800.000 800.000 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


FwA abgelehnt im FwA am 22.01.2015 (0/7/4)


FPA abgelehnt **)


5S.210004 FB 20: Global-Baumaßnahmen SB 323


bisher 1.129.800 1.129.800 0 0 0 0 0


neu 1.135.800 1.129.800 6.000 0 0 0 0


Veränderung 6.000 0 6.000 0 0 0 0


BA abgelehnt 0/7/4


FwA abgelehnt im FwA am 22.01.2015 (0/7/4)


FPA abgelehnt **)


Mittel für den Neubau des Feuerwehrhauses Timmerlah 


(800.000 €)


Der Stadtbezirksrat bittet die Verwaltung, alle notwendigen 


Voraussetzungen zum Bau des Feuerwehrhauses Timmerlah 


wie Planung, Grundstückserwerb und Einholen der 


Baugenehmigung zu schaffen und dann die erforderlichen 


Finanzmittel in Höhe von ca. 800.000 € zum Bau des Hauses 


in den städtischen Haushalt einzustellen.


Anmerkung der Verw.:


Im Haushaltsjahr 2014 standen 50.000 € für die Planung des 


Neubaus zur Verfügung (3E.210004).


Von der SPD liegt ein entsprechender finanzunwirksamer 


Antrag (Nr. 36)  vor (Neubau Feuerwehrhaus Timmerlah). Der 


BA hat den Antrag passieren lassen.


Mittel für die Aufstellung einer Schranke auf dem Parkplatz des 


Feuerwehrgerätehauses Wenden


Der Stadtbezirksrat 323 - Wenden-Thune-Harxbüttel bittet um 


Einstellung der erforderlichen Haushaltsmittel, um den 


Parkplatz des Feuerwehrgerätehauses Wenden mit einer 


Schranke gegen Fremdparker abzusperren. Dem 


Stadtbezirksrat würde eine mechanische Schranke genügen.


Anmerkung der Verw.:


Nach Schätzung des Fachbereich 65 betragen die Kosten für 


eine Schranke rund 6.000 €.


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 19







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


Teilhaushalt 41 Kultur und Wissenschaft


17


Summe der Auszahlungen 


aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


 150.000 150.000 0 0 0 0


174 5S.410002 FB 41:Bücher der Bibliotheken CDU


bisher 1.308.000 0 327.000 327.000 327.000 327.000 0


neu 1.458.000 0 477.000 327.000 327.000 327.000 0


Veränderung 150.000 0 150.000 0 0 0 0


AfKW 150.000 150.000 0 0 0 0 angenommen: 11/0/0


FPA 150.000 150.000 0 0 0 0 angenommen **)


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
0 0 0 0 0 0


5S.41 NEU FB 41: Baumaßnahmen SB 331


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 3.800 0 3.800 0 0 0 0


Veränderung 3.800 0 3.800 0 0 0 0


AfKW 3.800 0 3.800 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


FPA abgelehnt 1/10/0


Mittel zur Anhebung des Erwerbungsetats auf das Niveau der 


vergangenen Jahre


In der Mitteilung 14006/14 ist der Erfolg der Stadtbibliothek seit 


Unterbringung im Schloss aufgeschrieben und Beleg für die 


Notwendigkeit der Erhöhung. Siehe hierzu auch den 


finanzunwirksamen Antrag (lfd. Nr. 172) zur 


erfolgsabhängigen Indexierung des Anwerbeansatzes.


Mittel für die Errichtung von zwei Bücherschränken in den 


Stadtteilen Siegfriedviertel und Schwarzer Berg


Der Stadtbezirk 331  - Nordstadt beantragt die Einstellung von 


3.800 €  für die Anschaffung von zwei Bücherschränken in den 


Stadtteilen Siegfriedviertel und Schwarzer Berg.


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 20







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


27


Erwerb von beweglichem 


Sachvermögen


(Veränderungen)


0 0 0 0 0 0


5S.410010 Ref. 0412: GVG-Bibliotheken 


(410-2200)


SB 113


bisher 71.600 0 17.900 17.900 17.900 17.900 0


neu 74.100 0 20.400 17.900 17.900 17.900 0


Veränderung 2.500 0 2.500 0 0 0 0


AfKW 2.500 0 2.500 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


FPA abgelehnt 1/10/0


5S.410013 FB 41:Global-Sachanl. FB 41 


intern


SB 211


bisher 16.500 0 9.000 2.500 2.500 2.500 0


neu 18.500 0 11.000 2.500 2.500 2.500 0


Veränderung 2.000 0 2.000 0 0 0 0


AfKW 2.000 0 2.000 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


FPA abgelehnt 0/10/1


Mittel für die Anschaffung von Rollregalen für die Ortsbücherei 


Hondelage (2.500 €)


Der Stadtbezirksrat beantragt Mittel in H. v. 2.500 € für die 


Anschaffung von Rollregalen anlässlich des Umzuge der 


Ortsbücherei Hondelage in das Naturerlebniszentrum. 


Mittel für die Errichtung zusätzlicher Gedenksteine auf den 


Friedhöfen in Stöckheim und Leiferde (2.000 €)


Der Stadtbezirksrat beantragt Mittel in H. v. 2.000 € für die 


Errichtung zusätzlicher Gedenksteine auf den Friedhöfen 


Stöckheim und Leiferde, um auch den Opfern aller Nationen 


zu gedenken. Eine entsprechende Inschrift ist mit dem 


Stadtbezirksrat abzustimmen. Ca. 2.000 €


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 21







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


Teilhaushalt 51 - Kinder, Jugend und Familie


17


Summe der Auszahlungen 


aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


0 0 0 0 0 0


4S.510005 FB 51: Instandhaltung Betriebstr 


Kitas


SB 323


bisher 625.400 395.400 57.500 57.500 57.500 57.500 0


neu 633.400 395.400 65.500 57.500 57.500 57.500 0


Veränderung 8.000 8.000 0 0 0 0


BA abgelehnt 1/7/3


JHA 8.000 8.000 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


FPA abgelehnt **)


Mittel für das Streichen von Schrankwandtüren in der Halle der 


ev. Kita Thune (8.000 €) 


Der Stadbezirksrat beantragt diverse Mittel für die 


Betriebsträger-Kitas Wenden ("Sternschnuppe") und Thune 


("Schunterarche"). Die Mittel verteilen sich auf 5 verschiedene 


Projekte und betreffen 3 Teilhaushalte:


I   4S.210036 FB 20: Programm Instand. Städt.Kitas/San.


II  4S.510005 FB 51: Instandhaltung Betriebstr Kitas


III 5S.510008 FB 51: GVG Einricht. Betriebstr. Kita FW


IV 5S.510009 FB 51: Global-Sachanl. BetriebstrKita FW


V  5S.670032 FB 67: Global-Bau. Kitas-Betriebsträger


Für die Kita Thune ("Schunterarche") werden folgende Mittel 


beantragt: 


8.000,00 €  Streichen der Schrankwandtüren       II 


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 22







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


5S.510008 FB 51: GVG Einricht. Betriebstr. 


Kita FW


SB 323


bisher 64.900 36.900 7.000 7.000 7.000 7.000 0


neu 67.100 36.900 9.200 7.000 7.000 7.000 0


Veränderung 2.200 2.200 0 0 0 0


BA abgelehnt 1/7/3


JHA 2.200 2.200 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


FPA abgelehnt **)


Mittel für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen der 


ev . Kita Wenden und der ev. Kita Thune (< 1.000 €)


Der Stadbezirksrat beantragt diverse Mittel für die 


Betriebsträger-Kitas Wenden ("Sternschnuppe") und Thune 


("Schunterarche"). Die Mittel verteilen sich auf 5 verschiedene 


Projekte und betreffen 3 Teilhaushalte:


I   4S.210036 FB 20: Programm Instand. Städt.Kitas/San.


II  4S.510005 FB 51: Instandhaltung Betriebstr Kitas


III 5S.510008 FB 51: GVG Einricht. Betriebstr. Kita FW


IV 5S.510009 FB 51: Global-Sachanl. BetriebstrKita FW


V  5S.670032 FB 67: Global-Bau. Kitas-Betriebsträger


Für die Kita Wenden ("Sternschnuppe") werden hier 


folgende Mittel beantragt:


  1)      500,00 €  Puppeneckenschrank                         III


  2)      200,00 €  Kindersofa                                           III


  3)      300,00 €  Materialschrank                                   III


  4)      250,00 €  Aufsatzschrank                                   III


  5)      400,00 €  Hängeschrank                                     III


  6)      300,00 €  Materialschrank                                   III


  7)      250,00 €  Bücherregal                                         III 


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 23







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


5S.510009 FB 51: Global-Sachanl. 


BetriebstrKita FW


SB 323


bisher 233.700 131.700 25.500 25.500 25.500 25.500 0


neu 259.700 131.700 51.500 25.500 25.500 25.500 0


Veränderung 26.000 26.000 0 0 0 0


BA abgelehnt 1/7/3


JHA 26.000 26.000 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


FPA abgelehnt **)


Mittel für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen der 


ev . Kita Wenden und der ev. Kita Thune (>1.000 €)


Der Stadbezirksrat beantragt diverse Mittel für die 


Betriebsträger-Kitas Wenden ("Sternschnuppe") und Thune 


("Schunterarche"). Die Mittel verteilen sich auf 5 verschiedene 


Projekte und betreffen 3 Teilhaushalte:


I   4S.210036 FB 20: Programm Instand. Städt.Kitas/San.


II  4S.510005 FB 51: Instandhaltung Betriebstr Kitas


III 5S.510008 FB 51: GVG Einricht. Betriebstr. Kita FW


IV 5S.510009 FB 51: Global-Sachanl. BetriebstrKita FW


V  5S.670032 FB 67: Global-Bau. Kitas-Betriebsträger


Für die Kita Wenden ("Sternschnuppe") werden hier 


folgende Mittel beantragt:


 1)   2.500,00 €  Hochebene                                          IV


 2)   2.500,00 €  Magnetwände                                      IV


Für die Kita Thune ("Schunterarche") werden hier folgende 


Mittel beantragt: 


  1)  12.000,00 € Sanierung der Küche                          IV


  2)    9.000,00 € Sonnenschutz vor Terrassen             IV


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 24







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


Teilhaushalt 0600 - Baureferat


17


Summe der Auszahlungen 


aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


0 0 0 0 0 0


4S.000011 Ref.0600:Instandh.Brunnen und 


Denkmäler


SB 323


bisher 747.000 448.600 74.600 74.600 74.600 74.600 0


neu 753.000 448.600 80.600 74.600 74.600 74.600 0


Veränderung 6.000 6.000 0 0 0 0


PlUA 6.000 6.000 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


BA abgelehnt 0/7/4


FPA abgelehnt **)


Mittel für die Sanierung und Reinigung der Denkmäler in 


Wenden an der Kirche und in Thune am Denkmalsweg


Der  Stadtbezirksrat 323 - Wenden-Thune-Harxbüttel - 


beantragt die Einstellung der notwendigen Haushaltsmittel für 


die Sanierung und Reinigung der Denkmäler in Wenden an 


der Kirche und in Thune am Denkmalsweg. Die Sanierung hat 


die Erneuerung der Buchstaben zu enthalten. Die notwendigen 


Kosten sind zu ermitteln und in den Haushalt 2015 


einzustellen.


Anmerkung der Verw.:


Kostenschätzung Ref. 0600: 6.000 €


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 25







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


Teilhaushalt 0610 - Stadtbild und Denkmalpflege


27


Erwerb von beweglichem 


Sachvermögen


(Veränderungen)


0 0 0 0 0 0


5S.000026 Ref.0610:Global-


Sachanl.Heimatpfl.u.BLIK


SB 321


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 0 0 0 0 0 0 0


Veränderung 0 0 0 0 0 0


PlUA 0 0 0 0 0 0 angenommen 5/4/2


FPA 0 0 0 0 0 0 angenommen **)


Mittel für die Erstellung von 2D Datamatrixcodes inklusive 


Internethintergrundinformationen zu den auf den Schautafeln 


zu vermittelnden Inhalten im Stadtbezirk


Die Verwaltung wird gebeten, die Haushaltsmittel für die 


Erstellung von 2 D-Datamatrixcodes inklusive 


Internethintergrundinformationen zu den auf den Schautafeln 


zu vermittlenden Inhalten im Stadtbezirk in den kommenden 


haushalt einzustellen.


Anmerkung der Verw.:


Für die im Beschluss genannten Tätigkeiten fallen keine 


Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik an.


1. DataMatrix- und QR-Codes können über kostenfreie 


Internetdienste kostenfrei erzeugt werden.


2. Die Benutzung von www.braunschweig.de als Ziel für die 


Hintergrundinformationen verursacht ebenfalls keine 


zusätzlichen Kosten.


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 26







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


Teilhaushalt 61 - Stadtplanung und Umweltschutz


17


Summe der Auszahlungen 


aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


0 0 0 0 0 0


3E.61 NEU Erfurtplatz / Planung 2. Phase SB 212


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 0 0 0 0 0 0 0


Veränderung 0 *) 0 0 0 0


Die Anträge bezüglich der Pacht wurden vereinfachungshalber 


in die Liste des Finanzhaushaltes aufgenommen. Es ist nicht 


bekannt, ob der Pächter überhaupt an einer Auflösung des 


Vertrages interessiert ist.


PlUA abgelehnt 0/8/3


FPA abgelehnt **)


Mittel für die Planung "Phase 2" Erfurtplatz 


Die Verwaltung wird gebeten, Geld im Haushalt 2015 zu 


aktivieren, um die Planung für die 2. Phase der Sanierung des 


EKZ Heidberg, basierend auf schon vorhandener Ideen der 


Fachverwaltung und des Stadtbezikrsrates wieder 


aufzunehmen.


Der Stadtbezirksrat beantragt zudem, dass auf Wunsch des 


Pächters des Kioskes der Pachtvertrag aufgelöst wird (sofern 


der Pächter mit dieser Bitte vorstellig wird) und die Stadt auch 


keinen neuen Pachtvertrag abschließen soll.


Anmerkung der Verw.:


Bei der angesprochenen "2. Phase der Sanierung des EKZ 


Heidberg" würde es sich aufgrund der aktuell vorhandenen 


Rahmenbedingungen um eine komplett neue 


Planungsaufgabe handeln, deren Grenze zunächst genau zu 


definieren wäre.


Sollte mit der angesprochenen "2. Phase" nur und 


ausschließlich der bisher noch nicht tangierte 


Übergangsbereich zum Sachsendamm gemeint sein und der 


legalisierte Parkplatzbereich (untere Ebene) nicht verändert 


werden, könnte eine weitere Umgestaltung zum jetzigen 


Zeitpunkt nur sehr grob (überschlägig) mit etwa 170.000 € 


brutto zzlg. HOAI 48.000 € angenommen werden (stark 


abhängig von den tatsächlichen Planungsinhalten, die aber 


erst noch genau zu definieren wären).


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 27







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
3.500.000 50.000 450.000 500.000 500.000 2.000.000


144 5E.61 NEU Ringgleis / Ausbau und 


Schließen


Bündnis 90 


/ Die 


Grünen bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 3.500.000 0 250.000 250.000 500.000 500.000 2.000.000


Veränderung 3.500.000 250.000 250.000 500.000 500.000 2.000.000


PlUA 3.500.000 50.000 450.000 500.000 500.000 2.000.000


VE 2016: 0 VE 2016 neu: 450.000 VE 2016 Veränderung: 450.000


FPA 3.500.000 50.000 450.000 500.000 500.000 2.000.000 angenommen **)


145 5E.61 NEU Ringgleis /Weiterführung BIBS


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 0 0 0 0 0 0 0


Veränderung 0 *) *) *) *) *)


PlUA erledigt durch Beschluss zu lfd. Nr. 144


FPA erledigt **)


Mittel für den Ringgleisausbau / "Ringgleis schließen" 


(Gesamtkosten: 3,5 Mio. €)


Anmerkung der Verw.:


Von der SPD liegt ein ähnlicher finanzunwirksamer Antrag (Nr. 


63)  vor (Weiterführung des Ringgleises bis zum "Nördlichen 


Ringgebiet"). Dem Antrag wurde im PlUA zugestimmt 


(11/0/0).


angenommen 6/1/4


Im Planungs- und Umweltausschuss wurden die Raten für die 


Jahre 2015 und 2016 abgeändert.


Weiterhin wurde eine VE für 2016 in Höhe von 450.000 € 


beantragt.


Mittel für die Weiterführung des Ringgleises


Das Ringgleis wird wie geplant anhand des Masterplans weiter 


ausgebaut. Die Verwaltung wird gebeten, die erforderlichen 


Mittel in den Haushaltsplan 2015 einzustellen.


Anmerkung der Verw.:


Von der SPD liegt ein ähnlicher finanzunwirksamer Antrag (Nr. 


63)  vor (Weiterführung des Ringgleises bis zum "Nördlichen 


Ringgebiet"). Dem Antrag wurde im PlUA zugestimmt 


(11/0/0).


Kostenermittlung steht noch aus


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 28







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


5E.61 NEU Hartriegelweg /Neubau 


Bolzplatz 


SB 321


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 0 0 0 0 0 0 0


Veränderung 0 *) *) *) *) *)


PlUA abgelehnt 0/8/2


FPA abgelehnt **)


5E.61 NEU Wanderweg Okerbrücke 


Wiesental zur Celler Heerstraße 


/ Neubau


SB 322


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 400.000 0 400.000 0 0 0 0


Veränderung 400.000 400.000 0 0 0 0


PlUA abgelehnt 0/7/4


FPA abgelehnt **)


Mittel für die Errichtung eines Bolzplatzes am Hartriegelweg in 


Völkenrode 


Die Verwaltung wird gebeten, die erforderlichen 


Haushaltsmittel zur Errichtung eines Bolzplatzes am 


Hartriegelweg in Völkenrode in den Haushalt einzustellen.


Anmerkung der Verw.:


Kostenermittlung steht noch aus


Mittel für den Bau eines Geh- und Wanderweges von der 


Okerbrücke Wiesental bis zur Celler Heerstraße


Die Verwaltung wird aufgefordert, die Kosten für einen Geh- 


und Wanderweg von der Okerbrücke Wiesental bis zur Celler 


Heerstraße in den Investitionsplan 2015 mit Aufzunehmen. 


Sollten die Haushaltsmittel für 2015 nicht komplett zur 


Verfügung stehen, können sie auch auf die Jahre 2015 und 


2016 aufgeteilt werden.


Anmerkung der Verw.:


Kostenschätzung FB 61: 400.000 €


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 29







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


5E.61 NEU Wiederherstellung Rasenfläche 


vor der Paulikirche


SB 120


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 220.100 0 220.100 0 0 0 0


Veränderung 220.100 220.100 0 0 0 0


PlUA 220.100 220.100 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


FPA abgelehnt 0/10/1


Der Stadtbezirksrat 120 - Östliches Ringgebiet -  beantragt die 


Aufnahme von entsprechenden Haushaltsmitteln für die 


Wiederherstellung der Rasenfläche vor der Paulikirche nach 


der Konzeption Winters im Haushalt 2015


Anmerkung der Verw.:


Zunächst muss eine qualifizierte und abgestimmte Planung 


erfolgen, auf deren Grundlage dann eine Massen- und 


Mengenermittlung zwecks Kostenschätzung aufbauen könnte, 


da es sich um eine facettenreiche Maßnahme handelt. Es wird 


jedoch grob geschätzt mit Kosten bis zu 220.100 € gerechnet.


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 30







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


Teilhaushalt 66 - Tiefbau und Verkehr


Erneuerung und Umgestaltung des Messewegs / Vorbemerkung zum Antrag der Piratenpartei


19


Zuwendungen für 


Investitionstätigkeit


(Veränderung)


0 0 0 0 0 0


154 - 


a


5E.660023 Messeweg/Erneuerung u. 


Umgestaltung 


Piraten-


partei


bisher 561.000 0 0 400.000 161.000 0 0


neu 561.000 0 0 0 0 0 561.000


Veränderung 0 0 -400.000 -161.000 0 561.000


BA abgelehnt 1/7/3


FPA abgelehnt **)


20


Beiträge u.ä. Entgelte für 


Investitionstätigkeit


(Veränderung)


0 0 0 0 0 0


154 - 


b


5E.660023 Messeweg/Erneuerung u. 


Umgestaltung 


Piraten-


partei


bisher 900.000 0 0 810.000 0 90.000 0


neu 900.000 0 0 0 0 0 900.000


Veränderung 0 0 -810.000 0 -90.000 900.000


BA abgelehnt 1/7/3


FPA abgelehnt **)


Verschiebung der Finanzraten für die Erneuerung und Umgestaltung des Messeweges  außerhalb des Finanzplanungszeitraums.


Verschiebung zur Sicherstellung der mittelfristigen Handlungsfähigkeit der Stadt ohne Kreditaufnahmen und zur Ermöglichung des Haushaltsresteabbaus


Anmerkung der Verw.:


Der Antrag berücksichtigt nicht die mit den Auszahlungen zusammenhängenden Einzahlungen aus Ausbaubeiträgen und Investitionszuweisungen vom Land. Diese sind dann ebenfalls in der Planung zu verringern. Außerdem sind in 


den Planbeträgen, welche im IP des Haushaltpanentwufs 2015 abgebildet sind, auch Personalkosten enthalten, die hier nicht aufgeführt sind.


Aus dem vorübergehenden Verzicht auf Straßensanierungsmaßnahmen resultiert, dass die heutige Qualität der städtischen Infrastruktur nicht mehr gehalten werden kann und die Unterhaltungskosten steigen könnten.


Die Verwaltung hat zum Forcieren der Maßnahme eine zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2016 vorgesehen (siehe Ansatzveränderungen der Verwaltung).


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 31







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
0 0 0 0 0 0


154 - 


c


5E.660023 Messeweg/Erneuerung u. 


Umgestaltung 


Piraten-


partei


bisher 2.000.000 0 0 1.200.000 800.000 0 0


neu 2.000.000 0 0 0 0 0 2.000.000


Veränderung 0 0 -1.200.000 -800.000 0 2.000.000


BA abgelehnt 1/7/3


FPA abgelehnt **)


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 32







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


Straßenerneuerung Lehndorf, 2. Bauabschnitt / Vorbemerkung zum Antrag der Piratenpartei


20


Beiträge u.ä. Entgelte für 


Investitionstätigkeit


(Veränderung)


0 0 0 0 0 0


155 - 


a


5S.660014 Lehndorf/Straßenerneuerung 


2.BA


Piraten-


partei


bisher 4.229.602 2.600.602 189.000 450.000 490.000 500.000 0


neu 3.731.702 2.600.602 0 350.000 381.100 400.000 0


Veränderung -497.900 -189.000 -100.000 -108.900 -100.000 0


BA abgelehnt 1/7/3


FPA abgelehnt **)


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
0 0 0 0 0 0


155 - 


b


5S.660014 Lehndorf/Straßenerneuerung 


2.BA


Piraten-


partei


bisher 9.450.407 6.230.407 420.000 900.000 900.000 1.000.000 0


neu 8.430.407 6.230.407 0 700.000 700.000 800.000 0


Veränderung -1.020.000 -420.000 -200.000 -200.000 -200.000 0


BA abgelehnt 1/7/3


FPA abgelehnt **)


Verschiebung der Finanzraten für die Straßenerneuerung Lehndorf 2. BA um ein Jahr sowie Verkürzung der Ausgaben um 1.020.000 € und der Einnahmen geschätzt um 497.000 €.


Verschiebung zur Sicherstellung der mittelfristigen Handlungsfähigkeit der Stadt ohne Kreditaufnahmen und zur Ermöglichung des Haushaltsresteabbaus


Anmerkung der Verw.:


Der Antrag berücksichtigt nicht die mit den Auszahlungen zusammenhängenden Einzahlungen aus Ausbaubeiträgen und Investitionszuweisungen vom Land. Diese sind dann ebenfalls in der Planung zu verringern. Außerdem sind in 


den Planbeträgen, welche im IP des Haushaltpanentwufs 2015 abgebildet sind, auch Personalkosten enthalten, die hier nicht aufgeführt sind.


Die Sanierungsquartiere (z. B. Lehndorf/Straßenerneuerung) wurde eingerichtet, um mit den Leitungsverwaltungen (Stadtentwässerung Braunschweig GmbH, BS|Energy) abgestimmte gemeinsame Erneuerungen durchführen zu 


können. SE|BS ist zur Erneuerung der Doppelstocksysteme verpflichtet und die BS|Energy muss ihre Graugussleitungen austauschen. Daher werden sämtliche Maßnahmen abgestimt, um möglichst viele Synergieeffekte erzielen zu 


können. Eine Reduzierung und Verschiebung der Mittel des Projektes Lehndorf/Straßenerneuerung (5S.660014) würde die gemeinsamen Planungen durcheinander bringen. Außerdem ist es für die Anlieger von großem finanziellem 


Vorteil, wenn alle Maßnahmen gleichzeitig erledigt werden, da die Leitungsverwaltungen die Straßenbaukosten im Bereich der Leitungsgräben übernehmen. Zudem entfällt ein mehrmaliges Aufbrechen der Straßen und somit auch die 


damit verbundenen Immissionen (Lärm, Schmutz, etc.) für die Anlieger.


Die Verwaltung hat zum Forcieren der Maßnahme eine zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2016 vorgesehen (siehe Ansatzveränderungen der Verwaltung).


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 33







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


Straßenerneuerung Östliches Ringgebiet / Vorbemerkung zum Antrag der Piratenpartei


20


Beiträge u.ä. Entgelte für 


Investitionstätigkeit


(Veränderung)


0 0 0 0 0 0


156 - 


a


5S.660015 Östliches 


Ringgebiet/Straßenerneuerung


Piraten-


partei


bisher 6.287.952 4.178.952 450.000 593.000 450.000 616.000 0


neu 5.438.152 4.178.952 0 461.200 350.000 448.000 0


Veränderung -849.800 -450.000 -131.800 -100.000 -168.000 0


BA abgelehnt 1/7/3


FPA abgelehnt **)


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
0 0 0 0 0 0


156 - 


b


5S.660015 Östliches 


Ringgebiet/Straßenerneuerung


Piraten-


partei


bisher 20.823.738 16.673.738 1.250.000 900.000 900.000 1.100.000 0


neu 18.873.738 16.673.738 0 700.000 700.000 800.000 0


Veränderung -1.950.000 -1.250.000 -200.000 -200.000 -300.000 0


BA abgelehnt 1/7/3


FPA abgelehnt **)


Verschiebung der Finanzraten für die Straßenerneuerung Östliches Ringgebiet um ein Jahr sowie Verkürzung der Ausgaben um 1.950.000 € und der Einnahmen geschätzt um 849.800 €


Verschiebung zur Sicherstellung der mittelfristigen Handlungsfähigkeit der Stadt ohne Kreditaufnahmen und zur Ermöglichung des Haushaltsresteabbaus


Anmerkung der Verw.:


Der Antrag berücksichtigt nicht die mit den Auszahlungen zusammenhängenden Einzahlungen aus Ausbaubeiträgen und Investitionszuweisungen vom Land. Diese sind dann ebenfalls in der Planung zu verringern.  Außerdem sind in 


den Planbeträgen, welche im IP des Haushaltpanentwufs 2015 abgebildet sind, auch Personalkosten enthalten, die hier nicht aufgeführt sind.


Die Sanierungsquartiere (z. B. Östliches Ringgebiet/Straßenerneuerung) wurde eingerichtet, um mit den Leitungsverwaltungen (Stadtentwässerung Braunschweig GmbH, BS|Energy) abgestimmte gemeinsame Erneuerungen 


durchführen zu können. SE|BS ist zur Erneuerung der Doppelstocksysteme verpflichtet und die BS|Energy muss ihre Graugussleitungen austauschen. Daher werden sämtliche Maßnahmen abgestimt, um möglichst viele Synergieeffekte 


erzielen zu können. Eine Reduzierung und Verschiebung der Mittel des Projektes Östliches Ringgebiet/Straßenerneuerung (5S.660015) würde die gemeinsamen Planungen durcheinander bringen. Außerdem ist es für die Anlieger von 


großem finanziellem Vorteil, wenn alle Maßnahmen gleichzeitig erledigt werden, da die Leitungsverwaltungen die Straßenbaukosten im Bereich der Leitungsgräben übernehmen. Zudem entfällt ein mehrmaliges Aufbrechen der Straßen 


und somit auch die damit verbundenen Immissionen (Lärm, Schmutz, etc.) für die Anlieger.


Die Verwaltung hat zum Forcieren der Maßnahme eine zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2016 vorgesehen (siehe Ansatzveränderungen der Verwaltung).


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 34







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


Straßenerneuerung Petritor / Vorbemerkung zum Antrag der Piratenpartei


20


Beiträge u.ä. Entgelte für 


Investitionstätigkeit


(Veränderung)


0 0 0 0 0 0


157 - 


a


5S.660016 Petritor/Straßenerneuerung Piraten-


partei


bisher 2.853.621 1.153.621 400.000 450.000 450.000 400.000 0


neu 2.153.621 1.153.621 0 350.000 350.000 300.000 0


Veränderung -700.000 -400.000 -100.000 -100.000 -100.000 0


BA abgelehnt 1/7/3


FPA abgelehnt **)


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
0 0 0 0 0 0


157 - 


b


5S.660016 Petritor/Straßenerneuerung Piraten-


partei


bisher 8.029.972 4.929.972 500.000 900.000 900.000 800.000 0


neu 6.929.972 4.929.972 0 700.000 700.000 600.000 0


Veränderung -1.100.000 -500.000 -200.000 -200.000 -200.000 0


BA abgelehnt 1/7/3


FPA abgelehnt **)


Verschiebung der Finanzraten für die Straßenerneuerung Petritor um ein Jahr sowie Verkürzung der Ausgaben um 1.100.000 € und der Einnahmen geschätzt um 700.000 €


Verschiebung zur Sicherstellung der mittelfristigen Handlungsfähigkeit der Stadt ohne Kreditaufnahmen und zur Ermöglichung des Haushaltsresteabbaus


Anmerkung der Verw.:


Der Antrag berücksichtigt nicht die mit den Auszahlungen zusammenhängenden Einzahlungen aus Ausbaubeiträgen und Investitionszuweisungen vom Land. Diese sind dann ebenfalls in der Planung zu verringern. Außerdem sind in 


den Planbeträgen, welche im IP des Haushaltpanentwufs 2015 abgebildet sind, auch Personalkosten enthalten, die hier nicht aufgeführt sind.


Die Sanierungsquartiere (z. B. Straßenerneuerung Petritor) wurde eingerichtet, um mit den Leitungsverwaltungen (Stadtentwässerung Braunschweig GmbH, BS|Energy) abgestimmte gemeinsame Erneuerungen durchführen zu können. 


SE|BS ist zur Erneuerung der Doppelstocksysteme verpflichtet und die BS|Energy muss ihre Graugussleitungen austauschen. Daher werden sämtliche Maßnahmen abgestimt, um möglichst viele Synergieeffekte erzielen zu können. 


Eine Reduzierung und Verschiebung der Mittel des Projektes Straßenerneuerung Petritior (5S.660016) würde die gemeinsamen Planungen durcheinander bringen.Außerdem ist es für die Anlieger von großem finanziellem Vorteil, wenn 


alle Maßnahmen gleichzeitig erledigt werden, da die Leitungsverwaltungen die Straßenbaukosten im Bereich der Leitungsgräben übernehmen. Zudem entfällt ein mehrmaliges Aufbrechen der Straßen und somit auch die damit 


verbundenen Immissionen (Lärm, Schmutz, etc.) für die Anlieger.


Die Verwaltung hat zum Forcieren der Maßnahme eine zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2016 vorgesehen (siehe Ansatzveränderungen der Verwaltung).


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 35







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


Straßenerneuerung Hauptbahnhof -  Mastbruch / Vorbemerkung zum Antrag der Piratenpartei


20


Beiträge u.ä. Entgelte für 


Investitionstätigkeit


(Veränderung)


0 0 0 0 0 0


158 - 


a


5S.660020 Hauptbahnhof/Mastbruch/Straß


enerneuerung


Piraten-


partei


bisher 1.466.017 689.017 72.000 175.000 280.000 250.000 0


neu 1.200.617 689.017 0 125.000 186.600 200.000 0


Veränderung -265.400 -72.000 -50.000 -93.400 -50.000 0


BA abgelehnt 1/7/3


FPA abgelehnt **)


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
0 0 0 0 0 0


158 - 


b


5S.660020 Hauptbahnhof/Mastbruch/Straß


enerneuerung


Piraten-


partei


bisher 2.885.215 1.275.215 160.000 350.000 600.000 500.000 0


neu 2.344.215 1.275.215 0 250.000 400.000 419.000 0


Veränderung -541.000 -160.000 -100.000 -200.000 -81.000 0


BA abgelehnt 1/7/3


FPA abgelehnt **)


Verschiebung der Finanzraten für die Straßenerneuerung Hauptbahnhof/ Mastbruch um ein Jahr sowie Verkürzung der Ausgaben um 541.000 € und der Einnahmen geschätzt um 265.400 €


Verschiebung zur Sicherstellung der mittelfristigen Handlungsfähigkeit der Stadt ohne Kreditaufnahmen und zur Ermöglichung des Haushaltsresteabbaus


Anmerkung der Verw.:


Der Antrag berücksichtigt nicht die mit den Auszahlungen zusammenhängenden Einzahlungen aus Ausbaubeiträgen und Investitionszuweisungen vom Land. Diese sind dann ebenfalls in der Planung zu verringern. Außerdem sind in 


den Planbeträgen, welche im IP des Haushaltpanentwufs 2015 abgebildet sind, auch Personalkosten enthalten, die hier nicht aufgeführt sind.


Die Sanierungsquartiere (z. B. Straßenerneuerung Hauptbahnhof-Mastbruch) wurde eingerichtet, um mit den Leitungsverwaltungen (Stadtentwässerung Braunschweig GmbH, BS|Energy) abgestimmte gemeinsame Erneuerungen 


durchführen zu können. SE|BS ist zur Erneuerung der Doppelstocksysteme verpflichtet und die BS|Energy muss ihre Graugussleitungen austauschen. Daher werden sämtliche Maßnahmen abgestimt, um möglichst viele Synergieeffekte 


erzielen zu können. Eine Reduzierung und Verschiebung der Mittel des Projektes Straßenerneuerung Hauptbahnhof-Mastbruch (5S.660020) würde die gemeinsamen Planungen durcheinander bringen.Außerdem ist es für die Anlieger 


von großem finanziellem Vorteil, wenn alle Maßnahmen gleichzeitig erledigt werden, da die Leitungsverwaltungen die Straßenbaukosten im Bereich der Leitungsgräben übernehmen. Zudem entfällt ein mehrmaliges Aufbrechen der 


Straßen und somit auch die damit verbundenen Immissionen (Lärm, Schmutz, etc.) für die Anlieger.


Die Verwaltung hat zum Forcieren der Maßnahme eine zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2016 vorgesehen (siehe Ansatzveränderungen der Verwaltung).


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 36







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


Straßenerneuerung Innenstadt / Vorbemerkung zum Antrag der Piratenpartei


20


Beiträge u.ä. Entgelte für 


Investitionstätigkeit


(Veränderung)


0 0 0 0 0 0


159 - 


a


5S.660024 Innenstadt/Straßenerneuerung Piraten-


partei


bisher 2.939.074 2.123.074 239.000 150.000 127.000 300.000 0


neu 2.415.374 2.123.074 0 0 42.300 250.000 0


Veränderung -523.700 -239.000 -150.000 -84.700 -50.000 0


BA abgelehnt 1/7/3


FPA abgelehnt **)


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
0 0 0 0 0 0


159 - 


b


5S.660024 Innenstadt/Straßenerneuerung Piraten-


partei


bisher 8.020.777 5.350.777 970.000 800.000 300.000 600.000 0


neu 6.050.777 5.350.777 0 0 200.000 500.000 0


Veränderung -1.970.000 -970.000 -800.000 -100.000 -100.000 0


BA abgelehnt 1/7/3


FPA abgelehnt **)


Verschiebung der Finanzraten für die Straßenerneuerung Innenstadt um zwei Jahr sowie Verkürzung der Ausgaben um 1.970.000 € und der Einnahmen geschätzt um 523.700 €


Verschiebung zur Sicherstellung der mittelfristigen Handlungsfähigkeit der Stadt ohne Kreditaufnahmen und zur Ermöglichung des Haushaltsresteabbaus


Anmerkung der Verw.:


Der Antrag berücksichtigt nicht die mit den Auszahlungen zusammenhängenden Einzahlungen aus Ausbaubeiträgen und Investitionszuweisungen vom Land. Diese sind dann ebenfalls in der Planung zu verringern. Außerdem sind in 


den Planbeträgen, welche im IP des Haushaltpanentwufs 2015 abgebildet sind, auch Personalkosten enthalten, die hier nicht aufgeführt sind.


Die Sanierungsquartiere (z. B. Straßenerneuerung Innenstadt) wurde eingerichtet, um mit den Leitungsverwaltungen (Stadtentwässerung Braunschweig GmbH, BS|Energy) abgestimmte gemeinsame Erneuerungen durchführen zu 


können. SE|BS ist zur Erneuerung der Doppelstocksysteme verpflichtet und die BS|Energy muss ihre Graugussleitungen austauschen. Daher werden sämtliche Maßnahmen abgestimt, um möglichst viele Synergieeffekte erzielen zu 


können. Eine Reduzierung und Verschiebung der Mittel des Projektes Straßenerneuerung Innenstadt (5S.660024) würde die gemeinsamen Planungen durcheinander bringen. Außerdem ist es für die Anlieger von großem finanziellem 


Vorteil, wenn alle Maßnahmen gleichzeitig erledigt werden, da die Leitungsverwaltungen die Straßenbaukosten im Bereich der Leitungsgräben übernehmen. Zudem entfällt ein mehrmaliges Aufbrechen der Straßen und somit auch die 


damit verbundenen Immissionen (Lärm, Schmutz, etc.) für die Anlieger.


Die Verwaltung hat zum Forcieren der Maßnahme eine zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2016 vorgesehen (siehe Ansatzveränderungen der Verwaltung).


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 37







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


sonstige Projekte des Teilhaushaltes 66


17


Summe der Auszahlungen 


aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


150.000 150.000 0 0 0 0


3E. 66 NEU Radwegeausbau Ackerweg / 


Tiefe Straße / Planung


SB 113


bisher 821.255 821.255 0 0 0 0 0


neu 829.255 821.255 8.000 0 0 0 0


Veränderung 8.000 8.000 0 0 0 0


BA abgelehnt 0/7/4


FPA abgelehnt **)


3E.66 NEU Umbau Bushaltestelle IGS 


Volkmarode / Planung


SB 114


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 15.000 0 15.000 0 0 0 0


Veränderung 15.000 15.000 0 0 0 0


BA abgelehnt 0/7/4


SchA 15.000 15.000 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


FPA abgelehnt **)


Planungsmittel in Höhe von 8.000 € für den Radwegeausbau 


Ackerweg/Tiefe Straße


Der Stadtbezirksrat 113 beantragt, für das Haushaltsjahr 2015 


Planungskosten in Höhe von 8.000 € für den Radwegeausbau 


des Trampelfades in der Verlängerung Ackerweg bis zur 


Kreuzung Tiefe Straße (L635) einzustellen.


Anmerkung der Verw.:


Das Grundstück, auf dem der Trampelpfad verläuft, befindet 


sich nicht im Eigentum der Stadt Braunschweig.


Planungsmittel für den Umbau der Bushaltestelle IGS 


Volkmarode (15.000 €)


Der Stadtbezirksrat bittet den Rat der Stadt Braunschweig, die 


nötigen Finanzmittel in Höhe von ca. 15.000 € für die Planung 


des Umbaus der Bushaltestelle inklusive der Zu- und 


Abfahrten an der IGS Volkmarode zur Verfügung zu stellen.


Anmerkung der Verw.:


Die Beauftragung eines Ingenieurbüros zur Planung des 


Vorhabens würde etwa 25.000 € kosten. Mittel für die 


Umsetzung der Planung stünden nicht zur Verfügung.


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 38







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


4E.66 NEU Straßengräben Möncheweg SB 213


/Verrohrung bisher 349.600 0 87.400 87.400 87.400 87.400 0


neu 1.989.600 0 1.727.400 87.400 87.400 87.400 0


Veränderung 1.640.000 1.640.000 0 0 0 0


BA abgelehnt 0/7/4


FPA abgelehnt **)


4S.660006 FB 66: Instandhaltungen SB 112


Gemeindestraßen bisher 5.316.400 0 1.329.100 1.329.100 1.329.100 1.329.100 0


neu 5.349.400 0 1.362.100 1.329.100 1.329.100 1.329.100 0


Veränderung 33.000 33.000 0 0 0


BA abgelehnt 0/7/4


FPA abgelehnt **)


Mittel für die Ausstattung des Kreisverkehrs Querum mit 


Fußgängerüberwegen (33.000 €)


Der Stadtbezirksrat beantragt, die erforderlichen 


Haushaltsmittel für die Ausstattung des Kreisverkehrs Querum 


mit Fußgängerüberwegen in Höhe von 33.000 € im Entwurf 


des Haushaltsplanes 2015 einzuplanen und zur Verfügung zu 


stellen (7.000 € für geringfügige bauliche Veränderungen und 


26.000 € für die Beleuchtung der Fußgängerüberwege).


Anmerkung der Verw.:


Aufwandsanteil: 7.000 € und Investitionsanteil: 26.000 €


Mittel für die Verrohrung der Straßengräben des Mönchewegs 


und der Stöckheimstraße (Aufnahme der Straßengräben und 


Vorfluter in den Hochwasserschutz) 


Es wird beantragt, Straßengräben des Mönchewegs und der 


Stöckheimstraße zu verrohren, da sie für die Südstadt, 


Lindenbergsiedlung und Mascherode als Vorfluter dienen. Der 


Rat der Stadt wird gebeten, hierfür die erforderlichen Mittel in 


den Haushalt einzustellen. 


Anmerkung der Verw.:


Für die Verrohrung der Gräben ist ein 


Planfeststellungsverfahren mit Umweltverträglichkeitsprüfung 


erforderlich. Aus fachlicher Sicht wäre ein Erfolg eines solchen 


Verfahrens sehr unwahrscheinlich. Die Baukosten würden 


voraussichtlich 1.400.000 € (teilweise beidseitige Gräben am 


Möncheweg) betragen, wobei der Start und das Ende nicht 


benannt sind und es daher noch zu erheblichen 


Veränderungen kommen könnte. Dazu kommen 


Planungsleistungen und weitere Kosten in Höhe von rund 


240.000 €.


Die Gesamtkosten liegen nach grober Schätzung bei ca. 


1.640.000 €.


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 39







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


4S.660006 FB 66: Instandhaltungen 


Gemeindestraßen 


SB 114


bisher 5.316.400 0 1.329.100 1.329.100 1.329.100 1.329.100 0


neu 5.320.400 0 1.333.100 1.329.100 1.329.100 1.329.100 0


Veränderung 4.000 4.000 0 0 0 0


BA abgelehnt 0/7/4


FPA abgelehnt **)


4S.660006 FB 66: Instandhaltungen 


Gemeindestraßen 


SB 212


bisher 5.316.400 0 1.329.100 1.329.100 1.329.100 1.329.100 0


neu 5.320.400 0 1.333.100 1.329.100 1.329.100 1.329.100 0


Veränderung 4.000 4.000 0 0 0 0


BA abgelehnt 0/7/4


FPA abgelehnt **)


Mittel für die Untersuchung zur Realisierung einer 


Fahrbahndeckensanierung Volkmarsweg (4.000 €)


In den Haushaltsplan 2015 sollen für das jahr 2015 die 


benötigten 4.000 € für die Untersuchung zur Realisierung einer 


Fahrbahndeckensanierung im Volkmarsweg in Volkmarode 


eingestellt werden.


Anmerkung der Verw.:


Mittel für die Untersuchung stehen bereits im Teilhaushalt 66 


bereit. Die Verwaltung wird die Untersuchung veranlassen.


Mittel für Absperrmaßnahmen bei Fußballspielen auf der 


Bezirkssportanlage Melverode


Es wird darum gebeten, dass bei Fußballspielen auf der 


Bezirkssportanlage Melverode der Bereich vor dem Spielplatz 


(Fußweg) durch Absperrmaßnahmen vor dem Zuparken 


geschützt wird. Hierfür sollen Haushaltsmittel in den Haushalt 


2015 eingestellt werden.


Anmerkung der Verw.:


Eine Maßnahme wäre das Aufstellen von Pollern. Dafür 


würden etwa 15 Poller benötigt. Die Kosten würden sich auf 


rund 4.000 € belaufen.


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 40







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


4S.660006 FB 66: Instandhaltungen 


Gemeindestraßen 


SB 212


bisher 5.316.400 0 1.329.100 1.329.100 1.329.100 1.329.100 0


neu 5.324.400 0 1.337.100 1.329.100 1.329.100 1.329.100 0


Veränderung 8.000 8.000 0 0 0 0


BA abgelehnt 0/7/4


FPA abgelehnt **)


4S.660006 FB 66: Instandhaltungen 


Gemeindestraßen 


SB 213


bisher 5.316.400 0 1.329.100 1.329.100 1.329.100 1.329.100 0


neu 5.326.400 0 1.339.100 1.329.100 1.329.100 1.329.100 0


Veränderung 10.000 10.000 0 0 0 0


BA abgelehnt 0/7/4


FPA abgelehnt **)


Mittel für die Bordsteinabsenkung a) Görlitzstraße links / 


Einmündung Coselweg und b) Görlitzstraße links / 


Einmündung Beuthenstraße (8.000 €)


Die Verwaltung wird gebeten, zur Umsetzung des 


einstimmigen Bezirksratsbeschlusses vom 17.10.2012, 


Bordsteinabsenkungen im Melverode, Mittel in den städtischen 


Haushalt für 2015 von ca. 8.000 € einzustellen. Hierbei handelt 


es sich um a) Görlitzstraße links / Einmündung Coselweg und 


b) Görlitzstraße links / Einmündung Beuthenstraße.


Anmerkung der Verw.:


Die Maßnahmen sind bereits umgesetzt.


Mittel für die Bordsteinabsenkungen an den 


Straßenmündungen zum Rautheimer Weg in Mascherode 


(10.000 €)


Der Stadtbezirksrat beantragt die Umsetzung der 


Bordsteinabsenkungen an den Straßenmündungen, die noch 


keine Absenkungen aufweisen (Buchenkamp / Alter 


Rautheimer Weg auf beiden Seiten 4 Stellen; Riekenkamp 2 


Stellen; Förster Langheld Straße 2 Stellen; Am Spitzen Hay 1 


Stelle; Hinter den Hainen / Alter Rautheimer Weg / Am 


Steintore 2 Stellen; Schmiedeweg/ Am Steintore 1 Stelle).


Hierfür sollen 10.000 € in den Haushalt 2015 eingestellt 


werden.


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 41







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


4S.660006 FB 66: Instandhaltungen 


Gemeindestraßen 


SB 221


bisher 5.316.400 0 1.329.100 1.329.100 1.329.100 1.329.100 0


neu 5.366.400 0 1.379.100 1.329.100 1.329.100 1.329.100 0


Veränderung 50.000 50.000 0 0 0 0


BA abgelehnt 0/7/4


FPA abgelehnt **)


4S.660006 FB 66: Instandhaltungen 


Gemeindestraßen 


SB 224


bisher 5.316.400 0 1.329.100 1.329.100 1.329.100 1.329.100 0


neu 5.341.400 0 1.354.100 1.329.100 1.329.100 1.329.100 0


Veränderung 25.000 25.000 0 0 0 0


BA abgelehnt 0/7/4


FPA abgelehnt **)


Mittel für die Verkehrsberuhigung in der Ortsdurchfahrt 


Rüningen


Der Stadtbezirksrat 224 - Rüningen beantragt für das 


Haushaltsjahr 2015 die Einstellung von Haushaltsmitteln zur 


Verkehrsberuhigung in der Ortsdurchfahrt Rüningen (z.B. für 


Fahrbahnmarkierungen).


Anmerkung der Verw.:


Eine Planung für eine Verkehrsberuhigung liegt bereits vor. Die 


Umsetzung würde etwa Kosten in Höhe von 25.000 € 


verursachen. 


Mittel für die Gehwegsanierung in der Weststadt (50.000 €)


Die Verwaltung wird gebeten 50.000 € für die Sanierung der 


Gehwege in der Weststadt in den Haushalt 2015 einzustellen.


Anmerkung der Verw.:


Die Gehwege sind insgesamt verkehrssicher. Der Zustand der 


Gehwege ist lediglich altersbedingt. Großflächigere 


Instandhaltungsmaßnahmen von Gehwegen lösen 


gegebenenfalls eine Straßenausbaubeitragspflicht aus.


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 42







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


4S.660008 FB 66: Instandhaltungen 


Kreisstraßen


SB 112


bisher 1.003.600 0 250.900 250.900 250.900 250.900 0


neu 1.021.600 0 268.900 250.900 250.900 250.900 0


Veränderung 18.000 18.000 0 0 0


BA abgelehnt 1/7/3


FPA abgelehnt **)


4S.660008 FB 66: Instandhaltungen 


Kreisstraßen


SB 112


bisher 1.003.600 0 250.900 250.900 250.900 250.900 0


neu 1.013.600 0 260.900 250.900 250.900 250.900 0


Veränderung 10.000 10.000 0 0 0 0


BA abgelehnt 1/7/3


FPA abgelehnt **)


Mittel für verkehrsberuhigende Maßnahmen in der 


Ortsdurchfahrt Waggum 


hier: Umbau des Ortseingangs am Friedhof Bienroder Straße 


einschl. Querung für Radfahrer und Fußgänger - 


Gesamtkosten 18.000 €


Der Antrag des Stadtbezirksrates beinhaltet diverse 


verkehrsberuhigende Maßnahmen (siehe hierzu auch Zeile 26 - 


Baumaßnahmen)


Mittel für verkehrsberuhigende Maßnahmen in der 


Ortsdurchfahrt Waggum


hier: Die Kosten für die Errichtung einer Wartehalle an der 


Bushaltestelle Bechtsbütteler Weg in Fahrtrichtung Bevenrode 


in Abstimmung mit der Verkehrs-GmbH sind zu ermitteln und 


einzustellen. Alternativ sind für die dort dringend benötigte 


Sitzbank 3.000 € vorzusehen.


Anmerkung der Verw.:


Die Wartehalle kostet ca. 10.000 €.


Der Antrag des Stadtbezirksrates beinhaltet diverse 


verkehrsberuhigende Maßnahmen (siehe hierzu auch Zeile 26 - 


Baumaßnahmen)


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 43







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


4S.660008 FB 66: Instandhaltungen 


Kreisstraßen


SB 112


bisher 1.003.600 0 250.900 250.900 250.900 250.900 0


neu 1.010.600 0 257.900 250.900 250.900 250.900 0


Veränderung 7.000 7.000 0 0 0


BA abgelehnt 1/7/3


FPA abgelehnt **)


4S.660008 FB 66: Instandhaltungen 


Kreisstraßen


SB 114


bisher 1.003.600 0 250.900 250.900 250.900 250.900 0


neu 1.041.600 0 288.900 250.900 250.900 250.900 0


Veränderung 38.000 38.000 0 0 0 0


BA abgelehnt 0/7/4


FPA abgelehnt **)


4S.660008 FB 66: Instandhaltungen 


Kreisstraßen


SB 211


bisher 1.003.600 0 250.900 250.900 250.900 250.900 0


neu 1.023.600 0 270.900 250.900 250.900 250.900 0


Veränderung 20.000 20.000 0 0 0


BA abgelehnt 0/6/5


FPA abgelehnt **)


Mittel für verkehrsberuhigende Maßnahmen in der 


Ortsdurchfahrt Waggum


Hier: Ortseingang Rabenrodestraße - Einstellen der Kosten 


von 7.000 € für Querungsnasen (Höhe Bushaltestelle) "Am 


Oberstiege" in Richtung Bevenrode (zuerst) und an der 


Einmündung "In den Grashöfen" 


Anmerkung der Verw.:


Der Antrag des Stadtbezirksrates beinhaltet diverse 


verkehrsberuhigende Maßnahmen (siehe hierzu auch Zeile 26 - 


Baumaßnahmen)


Mittel für die Umsetzung einer Querungshilfe Schapenstraße 


Der Stadtbezirksrat bittet den Rat der Stadt Braunschweig, die 


nötigen Finanzmittel in Höhe von voraussichtlich 38.000 € für 


die Querungshilfe der Schapenstraße in Höhe Seikenkamp zur 


Verfügung zu stellen.


Mittel für die Errichtung einer Querungshilfe Leipziger Straße 


Höhe Bertha-von-Suttner-Straße


Es wird beantragt, im Haushalt Mittel für die Errichtung einer 


Querungshilfe an der Leipziger Straße in Höhe Bertha-von-


Suttner-Straße einzustellen.


Ca. 20.000 €


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 44







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


4S.660008 FB 66: Instandhaltungen 


Kreisstraßen


SB 221


bisher 1.003.600 0 250.900 250.900 250.900 250.900 0


neu 1.003.600 0 250.900 250.900 250.900 250.900 0


Veränderung 0 0 0 0 0 0


BA abgelehnt 0/6/5


FPA abgelehnt **)


4S.660009 FB 66: Instandhaltungen 


Landesstraßen 


SB 114


bisher 349.600 0 87.400 87.400 87.400 87.400 0


neu 376.600 0 114.400 87.400 87.400 87.400 0


Veränderung 27.000 27.000 0 0 0 0


BA abgelehnt 0/6/5


FPA abgelehnt **)


Mittel für flankierende Maßnahmen hinsichtlich des Verbots 


des Linksabbiegens von der Traunstraße in die Lichtenberger 


Straße


Die Verwaltung wird gebeten, die Kosten für eine flankierende 


Baumaßnahme hinsichtlich des Verbots des Linksabbiegens 


von der Traunstraße in die Lichtenberger Straße zu ermitteln 


und in den Haushalt 2015 einzustellen.


Anmerkung der Verw.:


Um Erkenntnisse über den erforderlichen Umfang der 


baulichen Maßnahmen und darüber, ob zur Reduzierung des 


Durchgangsverkehrs auf der Traunstraße ein Verbot des 


Linksabbiegens tatsächlich ausreichend ist, zu gewinnen, 


schlägt die Verwaltung vor, das Linksabbiegeverbot 


einzurichten und mit Markierung und fest eingebauten Baken 


abzusichern. Die Kosten wären von der BELLIS GmbH als 


städtischem Dienstleister zu tragen.


Sollte sich herausstellen, dass sich durch ein Verbot des 


Linksabbiegens keine Reduzierung des Durchgangsverkehrs 


einstellt, muss für spätere Jahre darüber nachgedacht werden, 


die Durchgängigkeit der Traunstraße an geeigneter Stelle 


durch bauliche Maßnahmen zu unterbinden. Für derartige 


bauliche Maßnahmen wären dann erfahrungsgemäß Kosten in 


einer Größenordnung von ca. 25.000 € erforderlich.


Mittel für die Umsetzung einer Querungshilfe Hordorfer Straße


Der Stadtbezirksrat bittet den Rat der Stadt Braunschweig, die 


nötigen Finanzmittel in Höhe von voraussichtlich 27.000 € für 


die Querungshilfe der Hordorfer Straße am östlichen Ortsrand 


zur Verfügung zu stellen.


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 45







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


4S.660009 FB 66: Instandhaltungen 


Landesstraßen 


SB 213


bisher 349.600 0 87.400 87.400 87.400 87.400 0


neu 349.600 0 87.400 87.400 87.400 87.400 0


Veränderung 0 *) 0 0 0 0


BA abgelehnt 0/7/4


FPA abgelehnt **)


4S.660009 FB 66: Instandhaltungen 


Landesstraßen 


SB 213


bisher 349.600 0 87.400 87.400 87.400 87.400 0


neu 399.600 0 137.400 87.400 87.400 87.400 0


Veränderung 50.000 50.000 0 0 0 0


BA abgelehnt 0/7/4


FPA abgelehnt **)


Mittel für die Entschärfung der Verkehrssituation Kreuzung 


Möncheweg/Alte Kirchstraße


Die Verwaltung wird gebeten, dem Rat einen Vorschlag zu 


unterbreiten, wie die Situation entschärft werden kann. Der Rat 


wird gebeten, die erforderlichen Mittel in den Haushalt 


einzustellen.


Anmerkung der Verw.:


Eine Planung liegt nicht vor. Denkbar sind ein Kreisverkehr, 


eine LSA oder eine geänderte Verkehrsführung. Dafür wären 


zunächst Planungsmittel in Höhe von 20.000 € amzusetzen. 


Eine bauliche Umsetzung der Maßnahme in 2015 ist nicht 


realistisch.


Mittel für den Bau einer Verkehrsinsel Stöckheimstraße, 


Ortseingang Mascherode


Der Stadtbezirksrat schlägt vor, am Ortseingang eine 


Verkehrsinsel zu bauen, die so groß ist, dass die Fahrzeuge 


bremsen müssen und die Insel leicht umfahren werden muss. 


Der Fahrradweg auf der linken Seite stadtauswärts müsste 


dann verlängert werden. So könnte man die Geschwindigkeit 


senken und einen guten Überweg zum Fuß- und Radweg 


nach Stöckheim schaffen.


Anmerkung der Verw.:


Der Ortseingangsbereich liegt in der Baulast des Landes 


Niedersachsen. Für eine Mittelinsel gibt es keine Planung. Die 


Kosten belaufen sich auf geschätzt 50.000 €. Es müsste eine 


Genehmigung des Landes Niedersachsen eingeholt werden. 


Aufgrund der Vorlaufzeit ist ein Bau in 2015 unrealistisch.


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 46
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Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


4S.660009 FB 66: Instandhaltungen 


Landesstraßen 


SB 213


bisher 349.600 0 87.400 87.400 87.400 87.400 0


neu 361.600 0 99.400 87.400 87.400 87.400 0


Veränderung 12.000 12.000 0 0 0 0


BA abgelehnt 0/7/4


FPA abgelehnt **)


146 4S.660012 FB 66- Programm 


Radwege/Neubau


SPD


bisher 821.255 821.255 0 0 0 0 0


neu 921.255 821.255 100.000 0 0 0 0


Veränderung 100.000 100.000 0 0 0 0


BA 100.000 100.000 0 0 0 0 angenommen 4/0/7


FPA 100.000 100.000 0 0 0 0 angenommen **)


Mittel für die Umsetzung einer Querungshilfe für Fußgänger 


zum Lebensmittelmarkt in Mascherode (Alte Kirchstraße / 


Möncheweg) - Gesamtkosten: 12.000 €


Es wird beantragt gerade auch für jüngere und ältere 


Mitbürger, eine Querungshilfe zu installieren, die der 


Verkehrssicherheit Rechnung trägt und ein gesichertes 


Überqueren der stark frequentierten Straßen (Alte Kirchstraße 


/ Möncheweg) zum Lebensmittelmarkt in Mascherode 


ermöglicht.


Anmerkung der Verw.:


Eine separate Querung zu planen ohne Berücksichtigung der 


angrenzenden Kreuzung, zu der ebenfalls ein Antrag zur 


Überplanung vorliegt (4S.660009), ist nicht sinnvoll. Die 


Kosten können sich auf bis zu 30.000 € belaufen.


Mittel für die Sanierung von Radwegen (100.000 €)


Der Haushaltsansatz für die Sanierung von Radwegen wird 


um 100.000 € erhöht.


Anmerkung der Verw.:


Es stehen jährliche Investitionsmittel von 150 TEUR zur 


Verfügung.


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 47
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Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
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Gesamt-
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Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


147 4S.660016 Aufwandszuschüsse Verkehrs-


AG


SPD


bisher 50.000 50.000 0 0 0 0 0


neu 100.000 50.000 50.000 0 0 0 0


Veränderung 50.000 50.000 0 0 0 0


BA 50.000 50.000 0 0 0 0 angenommen 7/0/4


FPA 50.000 50.000 0 0 0 0 angenommen **)


152 4S.660016 Aufwandszuschüsse Verkehrs-


AG


Bündnis 90 


/ Die 


Grünen bisher 50.000 50.000 0 0 0 0 0


neu 150.000 50.000 100.000 0 0 0 0


Veränderung 100.000 100.000 0 0 0 0


BA abgelehnt 3/4/4


FPA abgelehnt **)


Mittel für den Neubau von Fahrradabstellanlagen (50.000 €);


Für das Aufgabenfeld "Einrichtung von Fahrradabstellanlagen 


an besonders frequentierten ÖPNV-Haltestellen und sonstigen 


geeigneten Stellen und Einrichtungen" werden zusätzliche 


Mittel in Höhe von 50.000 € in den Haushalt eingestellt.


Anmerkung der Verw.:


Es stehen noch Restmittel aus 2014 für diesen Zweck zur 


Verfügung.


1. Von der SPD liegt ein ähnlicher finanzunwirksamer Antrag 


(Nr. 66)  vor (Umgestaltung des Bahnumfeldes - Neuordnung 


der Abstellanlagen für Fahrräder). Dem Antrag wurde im BA 


zugestimmt (7/0/4).


2. Von der CDU liegt ein ähnlicher finanzunwirksamer Antrag 


(Nr. 173)  vor (Radstellplätze am Hauptbahnhof). Dem Antrag 


wurde im BA zugestimmt (10/0/1).


Mittel für Fahrradparkplätze am Hauptbahnhof (100.000 €);


Anmerkung der Verw.:


Ein Standort auf Bahngelände für zusätzliche überdachte 


Fahrradständer auf der Südseite des Hauptbahnhofs wird mit 


der DB AG derzeit geprüft.


1. Von der SPD liegt ein ähnlicher finanzunwirksamer Antrag 


(Nr. 66)  vor (Umgestaltung des Bahnumfeldes - Neuordnung 


der Abstellanlagen für Fahrräder). Dem Antrag wurde im BA 


zugestimmt (7/0/4).


2. Von der CDU liegt ein ähnlicher finanzunwirksamer Antrag 


(Nr. 173)  vor (Radstellplätze am Hauptbahnhof). Dem Antrag 


wurde im BA zugestimmt (10/0/1).


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 48
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Lfd. 


Nr.
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Projekt-Nr.
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Plan und


Ist


Vorjahre
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Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


148 4S.66 NEU Partnerschaftsradweg 


Braunschweig-Magdeburg 


/neue Beschilderung


SPD


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 30.000 0 30.000 0 0 0 0


Veränderung 30.000 30.000 0 0 0 0


BA Der Antrag wurde für erledigt erklärt.


FPA erledigt **)


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
550.000 550.000 0 0 0 0


4E.66 NEU Rautheimer Straße / Neubau 


Radweg


SB 213


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 350.000 0 350.000 0 0 0 0


Veränderung 350.000 350.000 0 0 0 0


BA abgelehnt 0/7/4


FPA abgelehnt **)


Mittel für den beidseitigen Ausbau mit einem Radweg vom 


Rautheimer Kreisel bis zur Ecke Rautheimer Straße / 


Braunschweiger Straße 


Anmerkung der Verw.:


Derzeit ist auf der Nordseite der Braunschweiger Straße in 


diesem Abschnitt keine Nutzung gegeben. Ein Investor 


versucht seit längerer Zeit, ein tragfähiges Konzept für die 


Nachnutzung des Kasernengeländes zu erstellen. Die 


Straßenparzelle ist überwiegend zu schmal zur Anlage eines 


regelkonformen Radweges auf der Nordseite. Grunderwerb 


und teilweise die Beräumung des Geländestreifens wären 


erforderlich. Wegen der derzeit unklaren Entwicklung der 


Nutzungen auf den Flächen ist es nicht sinnvoll, bereits im 


Vorfeld einen Weg zusätzlich zum vorhandenen Weg auf der 


anderen Straßenseite anzulegen. Dies muss auf das 


zukünftige Nutzungskonzept abgestimmt werden. Die Kosten 


werden auf ca. 350.000 € (incl. Planungskosten und 


Grunderwerb) geschätzt.


Mittel für die Beschilderung eines Einheits- und 


Partnerschaftsradweges zwischen Braunschweig und 


Magdeburg.


Es sollen entsprechend einer Grobkostenschätzung einmalige 


Finanzmittel von 60 TEUR erforderlich sein; die Kosten sollen 


sich hälftig auf die Städte Braunschweig und Magdeburg 


verteilen


Anmerkung der Verw.:


Die Finanzierung kann noch aus vorhandenen Mitteln 


gesichert werden.


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 49
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Antragsteller /


Ausschuss


149 5E.660021 Okerbrücke Leiferde/Neubau Piraten-


partei bisher 2.050.000 0 0 250.000 1.800.000 0 0


neu 2.000.000 0 0 0 0 0 2.000.000


Veränderung -50.000 0 -250.000 -1.800.000 0 2.000.000


BA abgelehnt 1/7/3


FPA abgelehnt **)


5E.660088 Okerbrücke Biberweg/ Neubau SB 321


bisher 630.000 0 0 0 80.000 550.000 0


neu 630.000 0 80.000 550.000 0 0 0


Veränderung 0 80.000 550.000 -80.000 -550.000 0


BA abgelehnt 0/7/4


FPA abgelehnt **)


Verschiebung der Finanzraten für den Neubau der Okerbrücke 


Leiferde außerhalb des Finanzzeitraumes sowie Verkürzung 


der Mittel um 50 TEUR


Verschiebung zur Sicherstellung der mittelfristigen 


Handlungsfähigkeit der Stadt ohne Kreditaufnahmen und zur 


Ermöglichung des Haushaltsresteabbaus


Anmerkung der Verw.:


Der Bauwerkszustand der Brücke ist schlecht.


Vorziehen der Finanzraten für die Ersatz der Okerbrücke 


Biberweg auf das Jahr 2015 ff.


Es wird beantragt, die Haushaltsmittel für die Planung und 


Ausschreibung für den Ersatz der derzeitig notdürftig 


gesicherten Fußgängerbrücke über die Oker in Ölper 


(Biberweg) in den Haushalt für das Jahr 2015 einzustellen und 


mit der Planung und Ausschreibung im nächsten Jahr zu 


beginnen.


Anmerkung der Verw.:


Die Brücke ist standsicher. Andere Brücken haben höhere 


Priorität. Nächstes Jahr wird die Okerbrücke Feuerwehrstraße 


fertig gestellt, so dass südlich der Brücke Biberweg eine 


Querungsmöglichkeit der Oker vorhanden sein wird.


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 50
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5E.660088 Okerbrücke Biberweg/ Neubau SB 331


bisher 630.000 0 0 0 80.000 550.000 0


neu 630.000 0 80.000 550.000 0 0 0


Veränderung 0 80.000 550.000 -80.000 -550.000 0


BA Der Antrag wurde für erledigt erklärt.


FPA erledigt **)


5E.66 NEU Brücke über die Schunter am 


Gieseberg /Neubau 


SB 112


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 300.000 0 300.000 0 0 0 0


Veränderung 300.000 300.000 0 0 0 0


BA abgelehnt 0/7/4


FPA abgelehnt **)


Vorziehen der Finanzraten für den Neubau der Brücke 


Biberweg 


Der Stadtbezirksrat 331 - Norstadt- beantragt, die Planungs- 


und Baukosten für die Brücke Biberweg, im 


Investitionsprogramm für 2017 vorgesehen, vorzuziehen.


Anmerkung der Verw.:


Die Brücke ist standsicher. Andere Brücken haben höhere 


Priorität. Nächstes Jahr wird die Okerbrücke Feuerwehrstraße 


fertig gestellt, so dass südlich der Brücke Biberweg eine 


Querungsmöglichkeit der Oker vorhanden sein wird.


Mittel für die Planung und Errichtung der Brücke über die 


Schunter am Gieseberg (300.000 €)


Der Stadtbezirksrat bittet den Rat der Stadt Braunschweig, die 


nötigen Finanzmittel in Höhe von 300.000 € für die weitere 


Planung und Errichtung der Brücke über die Schunter am 


Gieseberg und für die Klärung eigentumsrechtlicher Fragen 


zur Verfügung zu stellen.


Anmerkung der Verw.:


Ein ähnlicher Antrag wurde bereits durch SB 113 und SB 114 


gestellt.


Die Prioritätensetzung im Brückenbauprogramm sieht vor, 


dass Brückenbaumaßnahmen im Bestand mit höherer 


Frequentierung Vorrang haben. Vorgesehen ist die Planung 


der Brücke für 2018.


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 51







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


5E.66 NEU Brücke über die Schunter am 


Gieseberg /Neubau 


SB 113


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 300.000 0 300.000 0 0 0 0


Veränderung 300.000 300.000 0 0 0 0


BA Der Antrag wurde für erledigt erklärt.


FPA erledigt **)


5E.66 NEU Brücke über die Schunter am 


Gieseberg / Neubau 


SB 114


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 300.000 0 300.000 0 0 0 0


Veränderung 300.000 300.000 0 0 0 0


BA Der Antrag wurde für erledigt erklärt.


FPA erledigt **)


Mittel für die Planung und Errichtung einer Brücke über die 


Schunter am Gieseberg (300.000 €)


Der Stadtbezirksrat bittet die Stadt Braunschweig, die nötigen 


Finanzmittel in Höhe von 300.000 € für die weitere Planung 


und Errichtung der Brücke über die Schunter am Gieseberg 


und die Klärung eigentumsrechtlicher Fragen da zur 


Verfügung zu stellen.


Anmerkung der Verw.:


Ein ähnlicher Antrag wurde bereits durch SB 112 und SB 113 


gestellt.


Die Prioritätensetzung im Brückenbauprogramm sieht vor, 


dass Brückenbaumaßnahmen im Bestand mit höherer 


Frequentierung Vorrang haben. Vorgesehen ist die Planung 


der Brücke für 2018.


Mittel für die Planung und Errichtung einer Brücke über die 


Schunter am Gieseberg (300.000 €)


Der Stadtbezirksrat bittet die Stadt Braunschweig, die nötigen 


Finanzmittel in Höhe von 300.000 € für die weitere Planung 


und Errichtung der Brücke über die Schunter am Gieseberg 


und die Klärung eigentumsrechtlicher Fragen da zur 


Verfügung zu stellen.


Anmerkung der Verw.:


Ein ähnlicher Antrag wurde bereits durch SB 112 und SB 114 


gestellt.


Die Prioritätensetzung im Brückenbauprogramm sieht vor, 


dass Brückenbaumaßnahmen im Bestand mit höherer 


Frequentierung Vorrang haben. Vorgesehen ist die Planung 


der Brücke für 2018.


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 52
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Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
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Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


5E.66 NEU Kreisverkehr Kreuzung 


Schapenstr.  - Hordorfer Str. / 


Neubau


SB 114


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 500.000 0 500.000 0 0 0 0


Veränderung 500.000 500.000 0 0 0 0


BA abgelehnt 0/7/4


FPA abgelehnt **)


5E.66 NEU Hennebergbrücke  / Sanierung SB 132


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 830.000 0 830.000 0 0 0 0


Veränderung 830.000 830.000 0 0 0 0


BA abgelehnt 0/7/4


FPA abgelehnt **)


Mittel für die Errichtung eines Kreisverkehrs in Schapen 


(500.000 €)


Der Stadtbezirksrat bittet den Rat der Stadt Braunschweig, die 


nötigen Finanzmittel in Höhe von voraussichtlich 500.000 € für 


die Errichtung eines Kreisverkehrs an der Kreuzung 


Schapenstraße/Hordorfer Straße zur Verfügung zu stellen.


Anmerkung der Verw.:


Es ist kein Planungsrecht vorhanden. Ein Bau ist in 2015 so 


nicht möglich. 


Mittel für die Sanierung der "Hennebergbrücke" (SPD)


Der Stadtbezirksrat bittet, Mittel für die Sanierung der 


"Hennebergbrücke" im Haushalt 2015 bereit zu stellen und mit 


den Bauarbeiten zu beginnen.


Anmerkung der Verw.:


Die Finanzmittel für den Bau der Hennebergbrücke wurden im 


Rahmen der Ansatzveränderungen der Verwaltung ebenfalls 


vom FB 66 zum Haushalt 2015 angemeldet. Kostenschätzung 


des FB 66: 830.000 €


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 53
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Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
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Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


5E.66 NEU Kreisel Senefelderstraße / 


Neubau 


SB 211


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 200.000 0 200.000 0 0 0 0


Veränderung 200.000 200.000 0 0 0 0


BA abgelehnt 3/4/4


FPA abgelehnt **)


Mittel für die Errichtung eines Kreisels an der Senefelderstraße


Es wird beantragt, für den Haushalt 2015 die Mittel für die 


Errichtung eines Kreisels an der Senefelderstraße 


bereitzustellen, um somit auch die Erschließung der 


Trakehnenstraße zu unterstützen.


Ca. 200.000,00 €


Anmerkung der Verw.:


Die Kosten wären wesentlich höher. Die Umsetzung 2015 ist 


nicht möglich. Das Planungsrecht muss ggf. geändert werden. 


Grunderwerb ist erforderlich.


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 54
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Lfd. 


Nr.


Position / 
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in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


175 5E.66 NEU Lamme / Verlängerung der 


Buslinie 418


CDU


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 340.000 0 340.000 0 0 0 0


Veränderung 340.000 340.000 0 0 0 0


BA 340.000 340.000 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


FPA 340.000 340.000 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


Zur Sitzung des FPA wurde die Mitteilung "Verlängerung der 


Buslinie 418 nach Lamme - Sachstandsbericht -" (DS 


14205/15) vorgelegt. Nach den neusten Erkenntnissen 


belaufen sich die Gesamtkosten für den Straßenbau auf rund 


550.000 €. Die von der Verkehrs-GmbH kalkulierten 


Betriebskosten von rund 200.000 € sind hier nicht 


berücksichtigt.


Aufgrund der Komplexität der Sach- und Kostenlage wurde 


vereinbart eine Beschlussfassung erst im VA vorzunehmen.


Mittel zur Weiterführung der Buslinie 418 nach Lamme


Realisierung der Variante 1 aus der Mitteilung der Verwaltung 


(DS-Nr. 13202/13) zur Weiterführung  der Buslinie 418 nach 


Lamme.


Anmerkung der Verw.:


Soweit die noch ausstehende Planung unproblematisch 


verläuft, könnte die Maßnahme mit Rechtskraft des 


Haushaltes 2015 ausgeschrieben werden. Der Baubeginn 


wäre damit etwa ab September möglich, hängt aber 


maßgeblich von der Freibadsaison ab. Die Umsetzung der 


Maßnahme zum Schuljahresbeginn 2015/2016 ist somit nicht 


möglich. Der Bau der Haltestelle wäre zuwendungsbedingt erst 


in 2016 möglich. Die Höhe der zu erwartenden Zuwendungen 


liegt bei etwa 25.000 €. Die genaue Höhe ist erst im Verlauf 


der weiteren Planung abschätzbar. Die Gesamtkosten von 


600.000 € (2015: 400.000 €, 2016: 200.000 €) beziehen sich 


auf die Lösungsvariante mit Busschleuse und Busbetrieb von 


7 bis 19 Uhr. Sie beinhaltet die Verstärkung und Verbreiterung 


der derzeit nur ca. 4m breiten Straße zwischen B1 und 


Raffteichbad.


Die im CDU-Antrag genannten Gesamtkosten sind jedoch 


nicht auskömmlich. Es wird mit Gesamtkosten von 


550.000 € gerechnet. Die Verkehrs-GmbH hat 


Betriebskosten für die Verlängerung der Buslinie in Höhe 


von jährlich 200.000 € angegeben. 


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 55
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Nr.
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in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


5E.66 NEU Lamme / Verlängerung der 


Buslinie 418


SB 321


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 600.000 0 400.000 200.000 0 0 0


Veränderung 600.000 400.000 200.000 0 0 0


BA 600.000 400.000 200.000 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


FPA 550.000 550.000 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


Zur Sitzung des FPA wurde die Mitteilung "Verlängerung der 


Buslinie 418 nach Lamme - Sachstandsbericht -" (DS 


14205/15) vorgelegt. Nach den neusten Erkenntnissen 


belaufen sich die Gesamtkosten für den Straßenbau auf rund 


550.000 €. Die von der Verkehrs-GmbH kalkulierten 


Betriebskosten von rund 200.000 € sind hier nicht 


berücksichtigt.


Aufgrund der Komplexität der Sach- und Kostenlage wurde 


vereinbart eine Beschlussfassung erst im VA vorzunehmen.


Mittel für die Umsetzung der Verlängerung der Buslinie 418 


nach Lamme;  die Umsetzung der Maßnahme soll mit Beginn 


des Schuljahres 2015/2016 abgeschlossen sein.


Anmerkung der Verw.:


Soweit die noch ausstehende Planung unproblematisch 


verläuft, könnte die Maßnahme mit Rechtskraft des 


Haushaltes 2015 ausgeschrieben werden. Der Baubeginn 


wäre damit etwa ab September möglich, hängt aber 


maßgeblich von der Freibadsaison ab. Die umsetzung der 


Maßnahme zum Schuljahresbeginn 2015/2016 ist somit nicht 


möglich. Der Bau der Haltestelle wäre zuwendungsbedingt erst 


in 2016 möglich. Die Höhe der zu erwartenden Zuwendungen 


liegt bei etwa 25.000 €. DIe genaue Höhe ist erst im Verlauf 


der weiteren Planung abschätzbar. Die Gesamtkosten von 


600.000 € (2015: 400.000 €, 2016: 200.000 €) beziehen sich 


auf die Lösungsvariante mit Busschleuse und Busbetrieb von 


7 bis 19 Uhr. Sie beinhaltet die Verstärkung und Verbreiterung 


der derzeit nur ca. 4m breiten Straße zwischen B1 und 


Raffteichbad.


Die Verkehrs-GmbH hat Betriebskosten für die 


Verlängerung der Buslinie in Höhe von jährlich 200.000 € 


angegeben. 


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 56
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in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


5S.660039 FB 66: Global-Baumaßnahmen SB 112


bisher 200.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0


neu 260.000 0 110.000 50.000 50.000 50.000 0


Veränderung 60.000 60.000 0 0 0 0


BA abgelehnt 1/7/3


FPA abgelehnt **)


5S.660039 FB 66: Global-Baumaßnahmen SB 112


bisher 200.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0


neu 260.000 0 110.000 50.000 50.000 50.000 0


Veränderung 60.000 60.000 0 0 0


BA abgelehnt 1/7/3


FPA abgelehnt **)


Mittel für verkehrsberuhigende Maßnahmen in der 


Ortsdurchfahrt Waggum


hier: Die Kosten für die Befestigung eines dort dringend 


benötigten begehbaren Seitenstreifens von dieser Haltestelle 


zum Edeka-Markt sind festzustellen und einzustellen. Für den 


Investitionshaushalt sind die Kosten eines Gehweges zu 


ermitteln.


Anmerkung der Verw.:


Die Kosten belaufen sich auf rund 60.000 €.


Der Antrag des Stadtbezirksrates beinhaltet diverse 


verkehrsberuhigende Maßnahmen (siehe hierzu auch Zeile 17 - 


lfd. Verwaltungstätigkeit)


Mittel für verkehrsberuhigende Maßnahmen in der 


Ortsdurchfahrt Waggum


hier: Nach Feststellung der Kosten für die Erstellung eines 


Gehweges an der Bienroder Straße gegenüber dem Friedhof 


(von der Haltestelle zum Edeka-Markt) Einstellung in das 


Investitionsprogramm.


Anmerkung der Verw.:


Die Kosten belaufen sich auf rund 60.000 € (identische 


Maßnahme wie oben zum Gehweg).


Der Antrag des Stadtbezirksrates beinhaltet diverse 


verkehrsberuhigende Maßnahmen (siehe hierzu auch Zeile 17 - 


lfd. Verwaltungstätigkeit)


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 57
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Lfd. 


Nr.
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Projekt-Nr.
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Ist
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2015 2016 2017 2018
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Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


5S.660039 FB 66: Global-Baumaßnahmen SB 112


bisher 200.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0


neu 237.000 0 87.000 50.000 50.000 50.000 0


Veränderung 37.000 37.000 0 0 0


BA abgelehnt 1/7/3


FPA abgelehnt **)


5S.660039 FB 66: Global-Baumaßnahmen SB 112


bisher 200.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0


neu 310.000 0 160.000 50.000 50.000 50.000 0


Veränderung 110.000 110.000 0 0 0


BA abgelehnt 1/7/3


FPA abgelehnt **)


Mittel für verkehrsberuhigende Maßnahmen in der 


Ortsdurchfahrt Waggum


hier: Rabenrodestraße nördlich Breitenhop Gehweg 


verbreitern mit Kosten von 37.000 €; die Beitragspflicht ist 


vorher zu klären.


Anmerkung der Verw.:


Die Maßnahme wäre beitragspflichtig. Die Verteilung erfolgt 


auf sämtliche Anlieger der OD Waggum.


Der Antrag des Stadtbezirksrates beinhaltet diverse 


verkehrsberuhigende Maßnahmen (siehe hierzu auch Zeile 17 - 


lfd. Verwaltungstätigkeit)


Mittel für verkehrsberuhigende Maßnahmen in der 


Ortsdurchfahrt Waggum


hier: Gehwegverbreiterung Rabenrodestraße nördl. 


Breitenhop auf der Ostseite einschl. der Klärung der 


Beitragspflicht und des Grunderwerbs mit Kosten von 110.000 


€ und evtl. Einbeziehung des Investors des neuen 


Baugebietes.


Anmerkung der Verw.:


Die Maßnahme wäre beitragspflichtig. Die Verteilung erfolgt 


auf sämtliche Anlieger der OD Waggum.


Der Antrag des Stadtbezirksrates beinhaltet diverse 


verkehrsberuhigende Maßnahmen (siehe hierzu auch Zeile 17 - 


lfd. Verwaltungstätigkeit)


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 58
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Lfd. 
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Ist
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in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


5S.660039 FB 66: Global-Baumaßnahmen SB 112


bisher 200.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0


neu 280.000 0 130.000 50.000 50.000 50.000 0


Veränderung 80.000 80.000 0 0 0


BA abgelehnt 1/7/3


FPA abgelehnt **)


5S.660039 FB 66: Global-Baumaßnahmen SB 112


bisher 200.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0


neu 290.000 0 140.000 50.000 50.000 50.000 0


Veränderung 90.000 90.000 0 0 0


BA abgelehnt 1/7/3


FPA abgelehnt **)


Mittel für verkehrsberuhigende Maßnahmen in der 


Ortsdurchfahrt Waggum


hier: Gehwegverbreiterung Bienroder Straße/Einmündung 


Erlenbruch mit Kosten von 80.000 € und Klärung der 


Beitragspflicht.


Anmerkung der Verw.:


Die Maßnahme wäre beitragspflichtig. Die Verteilung erfolgt 


auf sämtliche Anlieger der OD Waggum.


Der Antrag des Stadtbezirksrates beinhaltet diverse 


verkehrsberuhigende Maßnahmen (siehe hierzu auch Zeile 17 - 


lfd. Verwaltungstätigkeit)


Mittel für den Bau eines Fuß- und Radweges zum 


Feuerwehrgerätehaus von der Einmündung "Schulweg" 


Im Zuge des Bebauungsplanes Bevenrode "Am Pfarrgarten" 


sollte der Fuß- und Radweg zum Feuerwehrgerätehaus von 


der Einmündung "Schulweg" gebaut werden. Der Bezirksrat 


fordert die Verwaltung auf, die Kosten für den ca. 50 Meter 


Fußweg von der Einmündung Schulweg bis zur Feuerwehr zu 


ermitteln und diese Summe in den Haushaltsplan 2015 


aufzunehmen.


Anmerkung der Verw.:


Eine Kostenschätzung hat ergeben, dass sich die Baukosten 


für diese Maßnahme auf etwa 90.000 € belaufen.


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 59
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in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


5S.660039 FB 66: Global-Baumaßnahmen SB 211


bisher 200.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0


neu 330.000 0 180.000 50.000 50.000 50.000 0


Veränderung 130.000 130.000 0 0 0 0


BA abgelehnt 0/7/4


FPA abgelehnt **)


150 5S.660043 FB 66: Projekt Sachanl. Graffiti Piraten-


partei


bisher 298.500 198.500 25.000 25.000 25.000 25.000 0


neu 198.500 198.500 0 0 0 0 0


Veränderung -100.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 0


BA abgelehnt 1/7/3


FPA abgelehnt **)


Mittel für die Anbindung des Okeraltarms in Höhe von 130.000 


€ für den Neubau einer Brücke Wilhelm-Bornstedt-Weg


Es wird beantragt, den südlichen Okeraltarm am Wilhelm-


Bornstedt-Weg anstelle eines Rohres wieder oberirdisch an 


die Oker anzuschließen und den Wilhelm-Bornstedt-Weg an 


dieser Stelle mit einer Brücke zu versehen. Hierfür sind 


130.000 € Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen.


Anmerkung der Verw.:


Die beantragten Mittel können nicht in 2015 verausgabt 


werden, da ein Brückenprojekt mit Planung und 


Bauvorbereitung einen erheblichen Zeitbedarf vor einer 


Realisierung hat. Des Weiteren müsste geprüft werden, ob die 


Maßnahme auch unter dem Gesichtspunkt des 


Umweltschutzes sinnhaft wäre.


Verschiebung der Finanzraten für die Beschaffung von 


Sachanlagen für die Graffiti-Beseitigung auf unbestimmte Zeit


Verschiebung zur Sicherstellung der mittelfristigen 


Handlungsfähigkeit der Stadt ohne Kreditaufnahmen und zur 


Ermöglichung des Haushaltsresteabbaus


Anmerkung der Verw.:


Es wird davon ausgegangen, dass durch die Arbeit zur 


Beseitigung illegaler Graffiti verschlissene Maschinen auch 


kurzfristig vollständig ersetzt werden müssen. Dies betrifft 


Kompressoren und Strahlgeräte, Generatoren und 


gegebenenfalls Druckluftkühler und Dampfreiniger. Zeitpunkt 


und Umfang sind nicht einzuschätzen. Um die 


Handlungsfähigkeit zu gewährleisten, sind Mittel in Höhe von 


10.000 € erforderlich. Der Ersatz von Fahrzeugen, der höhere 


Investitionsmittel erfordern würde, ist derzeit nicht geplant.


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 60
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Antragsteller /
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151 5S.660044 Innenstadtwehre / Umbau Piraten-


partei


bisher 5.890.221 3.470.221 0 1.270.000 400.000 750.000 0


neu 5.890.221 3.470.221 0 0 1.270.000 400.000 750.000


Veränderung 0 0 -1.270.000 870.000 -350.000 750.000


BA abgelehnt 1/7/3


FPA abgelehnt **)


5S.660050 FB 66:Global-Neue 


Invest.(Bellis)


SB 323


bisher 1.500.900 790.900 642.500 22.500 22.500 22.500 0


neu 1.517.900 790.900 659.500 22.500 22.500 22.500 0


Veränderung 17.000 17.000 0 0 0 0


BA abgelehnt 0/7/4


Der Beschluss ist ohne Information über die Baukosten erfolgt.


FPA abgelehnt **)


Verschiebung der Finanzraten für den Umbau der 


Innenstadtwehr um ein Jahr


Verschiebung zur Sicherstellung der mittelfristigen 


Handlungsfähigkeit der Stadt ohne Kreditaufnahmen und zur 


Ermöglichung des Haushaltsresteabbaus


Anmerkung der Verw.:


In den IP-Zahlen sind in den Vorjahreswerten auch 


Personalkosten des FB 66 enthalten. Hier wurden nur die 


Sachkosten abgebildet.


In Abhängigkeit einer Fördermittelzusage kann es zwingend 


erforderlich sein, die ökologische Durchgängigkeit für das 


Wehr in 2016 zu schaffen. Dafür ist der bisherige 


Haushaltsansatz in vollem Umfang erforderlich.


Mittel für die Ausleuchtung der Zufahrt zum 


Feuerwehrgerätehaus Wenden sowie die Errichtung einer 


Beleuchtung zwischen der Straße "Am Wasserwerk" und der 


Zufahrt zum Feuerwehrgerätehaus Wenden 


Der Stadtbezirksrat 323 - Wenden-Thune-Harxbüttel - bittet 


darum, die erforderlichen noch zu ermittelnden Kosten für die 


Ausleuchtung der Zufahrt zum Feuerwehrgerätehaus Wenden 


sowie die Errichtung einer Beleuchtung zwischen der Straße 


Am Wasserwerk und der Zufahrt zum Feuerwehrgerätehaus 


Wenden in den Haushalt 2015 einzustellen.


Anmerkung der Verw.:


grobe Kostenschätzung für die  Ausleuchtung der Zufahrt: 


6.000 €; Die Kosten für die öffentliche Beleuchtung betragen 


rund 11.000 €.


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 61
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Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


27


Erwerb von beweglichem 


Sachvermögen


(Veränderungen)


0 0 0 0 0 0


153 5S.660003 FB 66: Global-Sachanl. 


Gemeindestr.


BIBS


bisher 858.200 630.200 57.000 57.000 57.000 57.000 0


neu 870.000 630.200 68.800 57.000 57.000 57.000 0


Veränderung 11.800 11.800 0 0 0 0


BA abgelehnt 1/7/3


(Im BA ist der Antrag des EH ebenfalls mit 1/7/3 abgelehnt 


worden.)


FPA abgelehnt **)


Mittel für die Anschaffung und den Betrieb von 2 


Geschwindigkeitsmesstafeln in Waggum


Anmerkung der Verw.:


Die Kosten für die Beschaffung und Errichtung von zwei 


Geschwindigkeitsmesstafeln mit Solarmodul für die Waggumer 


Ortsdurchfahrt werden auf 11.800 € geschätzt. Kosten für 


Wartung, Störungsbeseitigung, Ersatzbeschaffung z. B. infolge 


von Vandalismus, können nicht beziffert werden. Es steht kein 


Personal für den Betrieb von zusätzlichen Messgeräten zur 


Verfügung.


Hier werden nur die Aufstellungskosten dargestellt. Hinsichtlich 


der Betriebskosten wird auf die Liste der Fraktionen und 


Stadtbezirksräte des EH verwiesen.


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 62
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Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-
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Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


5S.660003 FB 66: Global-Sachanl. 


Gemeindestr.


SB 112


bisher 858.200 630.200 57.000 57.000 57.000 57.000 0


neu 870.000 630.200 68.800 57.000 57.000 57.000 0


Veränderung 11.800 11.800 0 0 0 0


BA Der Antrag wurde für erledigt erklärt.


FPA erledigt **)


Mittel für die Anschaffung und den Betrieb von 2 


Geschwindigkeitsmesstafeln in Waggum 


Der Stadtbezirksrat stellt den Antrag, die Kosten für die 


Anschaffung und den Betrieb von zwei 


Geschwindigkeitsmesstafeln in Höhe von 5.200 € für die 


Waggumer Ortsdurchfahrt in den Haushalt einzustellen.


Anmerkung der Verw.:


Die Kosten für die Beschaffung und Errichtung von zwei 


Geschwindigkeitsmesstafeln mit Solarmodul für die Waggumer 


Ortsdurchfahrt werden auf 11.800 € geschätzt. Kosten für 


Wartung, Störungsbeseitigung, Ersatzbeschaffung z. B. infolge 


von Vandalismus, können nicht beziffert werden. Es steht kein 


Personal für den Betrieb von zusätzlichen Messgeräten zur 


Verfügung.


Hier werden nur die Aufstellungskosten dargestellt. Hinsichtlich 


der Betriebskosten wird auf die Liste der Fraktionen und 


Stadtbezirksräte des EH verwiesen.


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 63







Anlage  2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.
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2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


Teilhaushalt 67 - Stadtgrün und Sport


10


Summe der Einzahlungen 


aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


0 0 0 0 0 0


160 4S.670008 FB 67: Grünpflege für städt. 


Gesellschaften - BgA


Piraten-


partei


bisher 2.943.500 1.723.500 305.000 305.000 305.000 305.000 0


neu 3.143.500 1.723.500 355.000 355.000 355.000 355.000 0


Veränderung 200.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0


GA
Der Antrag wurde im Grünflächenausschuss 


zurückgezogen.


Erhöhung der Erstattungen von verbundenen Unternehmen, 


Beteiligungen und Sondervermögen für Serviceleistungen 


(Ansatz und die Planung für das Konto 348523 sollen 


angeglichen werden)


Betreffend S. 177 des Haushaltes sind Einnahmen auf dem 


Konto 348523 IM Erst. verb.Unt.,Betei.+Sond. Service in 


Fortsetzung der Ergebnisse der letzten Jahre auch für die 


Folgejahre in vorsichtiger Höhe von 50.000 € anzunehmen. 


Anmerkung der Verw.:


Bis zum Haushaltsjahr 2014 wurden auf dem Konto 348523 IM 


Erst. verb.Unt.,Betei.+Sond. Service die Erträge für die Pflege 


der Grünflächen der Niwo vereinnahmt. Die Niwo hat den 


Auftrag zur Pflege der Grünanlagen nicht verlängert, so dass 


ab dem Haushalt 2015 keine Erträge mehr erzielt werden.


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 64
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in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


17


Summe der Auszahlungen 


aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


0 0 0 0 0 0


161 4S.670007 FB 67: Unterhaltung von Grün- 


und Spielanlagen


Piraten-


partei


bisher 11.477.900 6.519.500 1.256.700 1.233.900 1.233.900 1.233.900 0


neu 10.519.500 6.519.500 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0


Veränderung -958.400 -256.700 -233.900 -233.900 -233.900 0


GA abgelehnt 0/11/0


FPA abgelehnt **)


166 4S.670007 FB 67: Unterhaltung von Grün- 


und Spielanlagen


DIE LINKE.


Disc-Golf-Parcour bisher 11.477.900 6.519.500 1.256.700 1.233.900 1.233.900 1.233.900 0


neu 11.637.900 6.519.500 1.296.700 1.273.900 1.273.900 1.273.900 0


Veränderung 160.000 40.000 40.000 40.000 40.000 0


GA 160.000 40.000 40.000 40.000 40.000 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


FPA abgelehnt 0/9/2


Reduzierung der Finanzraten für die Unterhaltung von Grün- 


und Spielanlagen auf jährlich 1 Mio. € 


Reduzierung zur Sicherstellung der mittelfristigen 


Handlungsfähigkeit der Stadt ohne Kreditaufnahmen und zur 


Ermöglichung des Haushaltsresteabbaus


Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen des Disc-Golf-Parcours im 


Westpark von jährlich 40.000 €


Anmerkung der Verw.:


In Abstimmung mit dem Antragsteller erfolgt die Abbildung im 


Bereich der Instandhaltung und nicht wie im Antrag zunächst 


angegeben bei den Aufwendungen für aktives Personal.


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 65
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in € in € in € in € in € in € in €
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Ausschuss


4S.670007 FB 67: Unterhaltung von Grün- 


und Spielanlagen


SB 213


Begrünung der Kreisel bisher 11.477.900 6.519.500 1.256.700 1.233.900 1.233.900 1.233.900 0


neu 11.480.900 6.519.500 1.259.700 1.233.900 1.233.900 1.233.900 0


Veränderung 3.000 3.000 0 0 0 0


GA abgelehnt 0/5/6


FPA abgelehnt **)


4S.670007 FB 67: Unterhaltung von Grün- 


und Spielanlagen


SB 213


bisher 11.477.900 6.519.500 1.256.700 1.233.900 1.233.900 1.233.900 0


neu 13.057.900 6.519.500 1.651.700 1.628.900 1.628.900 1.628.900 0


Veränderung 1.580.000 395.000 395.000 395.000 395.000 0


GA abgelehnt 0/5/6


FPA abgelehnt **)


Mittel für die Begrünung der Kreisel im Neubaugebiet 


Rautheim im Bereich Weststraße / Braunschweiger Str. (3.000 


€)


Es wird beantragt, die Kreisel mit einer pflegeleichten Boden 


deckenden und dauerhaften Begrünung auszustatten. Hierfür 


sollen 3.000 € in den Haushalt 2015 eingestellt werden.


Anmerkung der Verw.:


Für die vom Stadtbezirksrat 213 beantragte Begrünung der 


Kreisel im Neubaugebiet Rautheim wären einschließlich der 


erforderlichen Fertigstellungspflege Haushaltsmittel in Höhe 


von 7.000 € zusätzlich im Haushalt zu veranschlagen. 


Weiterhin wären dauerhaft ab 2016 pro Jahr für die Pflege der 


neu geschaffenen Vegetationsflächen ca. 800 € zusätzlich im 


Haushalt zu veranschlagen.


Veränderung des 


Pflegezykluses an die 


Vegetationsperioden


Mittel für die Veränderung des Pflegezykluses des öffentlichen 


Grüns im Stadtbezirk


Eine Anpassung des Pflegezyklus an die Vegetationsperioden 


von derzeit 1 X im Jahr auf 3 X im Jahr und zwar Anfang Mai, 


Mitte Juli und Ende September eines jeden Jahres, würde das 


Erscheinungsbild stark verbessern. Dieses ist 


ausgabewirksam. Es müssen die Personal und Sachmittel für 


den Fachbereich Stadtgrün um ca. 50 Prozent erhöht werden.


Anmerkung der Verw.:


Die vom Stadtbezirksrat beantragte Anpassung der Häufigkeit 


der Pflegegänge würde die zusätzliche dauerhafte 


Veranschlagung von ca. 395.000 € Vergabemittel oder die 


dauerhafte Einrichtung von 9 Vollzeitstellen in der manuellen 


Grünflächenpflege voraussetzen.


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 66
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in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


4S.670007 FB 67: Unterhaltung von Grün- 


und Spielanlagen


SB 112


bisher 11.477.900 6.519.500 1.256.700 1.233.900 1.233.900 1.233.900 0


neu 11.492.900 6.519.500 1.271.700 1.233.900 1.233.900 1.233.900 0


Veränderung 15.000 15.000 0 0 0 0


GA abgelehnt 0/4/7


FPA abgelehnt **)


4S.670044 Grünanl.-/ Hochbau-


unterh.Friedhöfe StBezR


SB 212


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 1.000 0 250 250 250 250 0


Veränderung 1.000 250 250 250 250 0


GA 1.000 250 250 250 250 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


FPA abgelehnt 0/11/0


Pflege und Instandhaltung 


Ehrenmal in Melverode


dauerhafte Mittelaufstockung von jährlich 250 € zur Pflege und 


Instandhaltung des Ehrenmals in Melverode


Die Verwaltung der Stadt Braunschweig wird gebeten, jährlich 


250 € zusätzlich zur Pflege und Instandhaltung des Ehrenmals 


in Melverode in die Haushaltsposition 


"Grünanlagenunterhaltung" des Stadtbezirkes Heidberg-


Melverode einzustellen.


Sanierung Jugendbolzplatz 


Dibbesdorfer Straße


Mittel für die Sanierung (Rasen- und Spielfläche, Aufstellung 


eines Abfallbehälters) des Jugendbolzplatzes Dibbesdorfer Str. 


(15.000 €)


Der Stadtbezirksrat beantragt für die Sanierung (Rasen- und 


Spielfläche, Abfallbehälter) des Jugendbolzplatzes 


Dibbesdorfer Straße 15.000 € Haushaltsmittel für das Jahr 


2015 einzustellen.


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 67
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Antragsteller /


Ausschuss


162 4S.670011 FB 67:Instandh.Krematorium 


BgA


Piraten-


partei


bisher 1.511.800 1.015.800 124.000 124.000 124.000 124.000 0


 1.015.800 1.015.800 0 0 0 0 0


Veränderung -496.000 0 -124.000 -124.000 -124.000 -124.000 0


GA
Der Antrag wurde im Grünflächenausschuss 


zurückgezogen.


4S.670021 FB 67: Grüninstand. 


Kinderspielplätze


SB 323


bisher 1.574.700 1.082.300 273.100 73.100 73.100 73.100 0


neu 1.576.700 1.082.300 275.100 73.100 73.100 73.100 0


Veränderung 2.000 2.000 0 0 0 0


GA abgelehnt 0/4/7


FPA abgelehnt **)


Wegfall der Finanzraten für die Instandhaltung des 


Krematoriums (jährlich 124.000 €)


Mit der Privatisierung ist diese Investition nicht mehr durch die 


Stadt zu tätigen.


Anmerkung der Verw.:


Die Einsparung der Haushaltsmittel (bis auf einen Betrag von 


15.500 € für Restarbeiten) ist bereits von der Verwaltung als 


Ansatzveränderung vorgesehen (siehe Liste 


Ansatzveränderung zum Finanzhaushalt).


Basketballkörbe auf dem 


Bolzplatz Lindenstraße


Mittel für die Erneuerung der Fundamente der beiden 


Basketballkörbe auf dem Bolzplatz an der Lindenstraße


Der Stadtbezirksrat bittet um Einstellung der notwendigen 


Haushaltsmittel zur Erneuerung der Fundamente der beiden 


Basketballkörbe auf dem Bolzplatz an der Lindenstraße.


Anmerkung der Verw.:


Die Kosten für die Erneuerung der Fundamente der beiden 


Basketballkörbe betragen zusammen ca. 2.000 €.


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 68
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Antragsteller /
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4S.670021 Grüninstandhaltung 


Kinderspielplätze


SB 310


bisher 1.574.700 1.082.300 273.100 73.100 73.100 73.100 0


neu 1.844.700 1.082.300 340.600 140.600 140.600 140.600 0


Veränderung 270.000 67.500 67.500 67.500 67.500 0


GA
Der Antrag wurde im Grünflächenausschuss 


zurückgezogen.


FPA abgelehnt 0/11/0


Spielplatzsanierungen Mittel für die Spielplatzsanierungen im Stadtbezirk (2015-2018: 


270.000 €)


Alle erforderlichen Spielplatzsanierungen im Stadtbezirk 


werden nach einer Prioritätenliste angegangen. Insgesamt ist 


dafür eine Summe von ca. 270.000 € zu veranschlagen. 


Entsprechende Raten sollen in das Investitionsprogramm 


2014 - 2018 eingestellt werden.


Anmerkung der Verw.:


Die Finanzmittel sind gleichmäßig auf die Jahre 2015-2018 


verteilt worden.


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 69
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26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
0 0 0 0 0 0


163 5E.670041 Grunderneuerung Ofenlinie 


Krematorium


Piraten-


partei


bisher 1.000.000 200.000 300.000 500.000 0 0 0


neu 200.000 200.000 0 0 0 0 0


Veränderung -800.000 0 -300.000 -500.000 0 0 0


GA
Der Antrag wurde im Grünflächenausschuss 


zurückgezogen.


5E.670043 Sportanlage Waggum / Neubau 


Funktionsgebäude


SB 112


bisher 325.000 0 0 0 325.000 0 0


neu 325.000 0 0 325.000 0 0 0


Veränderung 0 0 325.000 -325.000 0 0


SpA abgelehnt 0/8/3


FPA abgelehnt **)


Wegfall der Finanzraten für die Grunderneuerung der Ofenlinie 


des Krematoriums (800.000 € ab 2015)


Mit der Privatisierung ist diese Investition nicht mehr durch die 


Stadt zu tätigen.


Anmerkung der Verw.:


Die Einsparung der Investition ist bereits von der Verwaltung 


als Ansatzveränderung vorgesehen (siehe Liste 


Ansatzveränderung zum Finanzhaushalt).


Vorziehen der Finanzraten für den Anbau an das Sportheim 


Waggum 


Der Stadtbezirksrat 112 fordert wegen der vom Verein 


dargestellten Lage das Vorziehen der Mittel für den Neubau 


des Funktionsgebäudes auf der Sportanlage Waggum auf 


mindestens 2016.   


Anmerkung der Verw.:


In den Gesamtkosten gemäß IP sind auch Personalkosten des 


Fachbereiches 67 in Höhe von 42.300 € enthalten.


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 70
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5E.67 NEU Sportplatz Bienrode - 


Kunstrasenplatz - Neubau


SB 112


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 535.000 0 535.000 0 0 0 0


Veränderung 535.000 535.000 0 0 0 0


SpA abgelehnt 0/9/2


FPA abgelehnt **)


5E.67 NEU Sportplatz SC 


Victoria/Kunstrasenplatz


SB 221


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 430.000 0 430.000 0 0 0 0


Veränderung 430.000 430.000 0 0 0 0


SpA abgelehnt 0/9/2


FPA abgelehnt **)


Mittel für die Umwandlung des Hartplatzes in einen 


Kunstrasenplatz (535.000 €)


Der Stadtbezirksrat fordert die Einstellung der Mittel von 


535.000 €  zur Umwandlung des Hartplatzes in einen 


Kunstrasenplatz in den städtischen Haushalt 2015.


Mittel für die Umwandlung des Tennenplatzes in einen 


Kunstrasenplatz auf dem Sportgelände des SC Victoria 


(430.000 €)


Der Stadtbezirksrat Weststadt beantragt, auf dem 


Sportgelände des SC Victoria den Tennenplatz in einen 


Kunstrasenplatz umzuwandeln. Die erforderlichen Mittel hierfür 


in Höhe von ca. 430.000 € sind in den Haushalt 2015 


einzustellen.


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 71
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Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


5E.67 NEU Sportanlage TSV Germania 


Lamme / Erweiterung


SB 321


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 375.000 0 375.000 0 0 0 0


Veränderung 375.000 375.000 0 0 0 0


SpA abgelehnt 0/9/2


FPA abgelehnt **)


Mittel für die Planung und Realisierung der Erweiterung der 


Sportanlage Lamme


Die Verwaltung wird gebeten, die notwendigen Haushaltsmittel 


für die Planung und Realisierung der in Absprache mit dem 


TSV Germania Lamme erforderliche Erweiterung der 


Sportanlage Lamme in den Haushalt 2015 und in das 


Investitionsprogramm einzustellen. 


Anmerkung der Verw.:


Der FB 65 hat zur Haushaltlesung 2014 mitgeteilt, dass für die 


Erweiterung des Funktionsgebäudes der Sportanlage Lamme 


um Umkleide- und Sanitärräume die Kosten auf ca. 375.000 € 


geschätzt werden.


1. Von der SPD liegt ein entsprechender finanzunwirksamer 


Antrag (Nr. 72)  vor (Erweiterung des Umkleidegebäudes und 


Umwandlung des C-Platzes in einen Kunstrasenplatz auf der 


städtischen Sportanlage Lamme). Dem Antrag wurde im SpA 


zugestimmt (10/1/0).


2. Von der Partei DIE LINKE liegt ein entsprechender 


finanzunwirksamer Antrag (Nr. 73)  vor (Konzept 


Umgestaltungen TSV Germania Lamme). Dem Antrag wurde 


im SpA zugestimmt (10/1/0).


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 72
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Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


5S.670032 FB 67: Global-Bau. Kitas-


Betriebsträger


SB 323


bisher 319.698 119.698 50.000 50.000 50.000 50.000 0


neu 326.698 119.698 57.000 50.000 50.000 50.000 0


Veränderung 7.000 0 7.000 0 0 0 0


GA abgelehnt 0/5/6


JHA 7.000 0 7.000 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


FPA abgelehnt **)


5S.670048 FB 67: Global-


Baum.Grünflächen-Abt.67.2


SB 120


bisher 1.482.400 1.002.400 120.000 120.000 120.000 120.000 0


neu 1.536.400 1.002.400 174.000 120.000 120.000 120.000 0


Veränderung 54.000 54.000 0 0 0 0


GA abgelehnt 0/4/7


FPA abgelehnt **)


Außenspielgeräte ev. Kita 


Wenden und ev. Kita Thune


Mittel für die Anschaffung von Außenspielgeräten an der ev. 


Kita Wenden und der ev. Kita Thune (7.000 €)


Der Stadbezirksrat beantragt diverse Mittel für die 


Betriebsträger-Kitas Wenden ("Sternschnuppe") und Thune 


("Schunterarche"). Die Mittel verteilen sich auf 5 verschiedene 


Projekte und betreffen 3 Teilhaushalte:


Für die Kita Wenden ("Sternschnuppe") werden hier 


folgende Mittel beantragt:


   2.000,00 €  Sonnensegel


  


Für die Kita Thune ("Schunterarche") werden hier folgende 


Mittel beantragt: 


   5.000,00 € Kletter- Rutschenkombi - Außenbereich


Mittel für die Einrichtung der Gehwegbeleuchtung zwischen 


PSV-Stadion und der Georg-Westermann-Allee (54.000 €)


Der Stadtbezirksrat 120 - Östliches Ringgebiet - beantragt die 


Aufnahme der Mittel im Umfang von 54.000 € für die 


Herstellung einer Gehwegbeleuchtung zwischen dem PSV-


Stadion und der Georg-Westermann-Allee im Haushalt 2015.


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 73
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Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


5S.670048 FB 67: Global-


Baum.Grünflächen-Abt.67.2


SB 211


Bootsanleger an der Oker bisher 1.482.400 1.002.400 120.000 120.000 120.000 120.000 0


neu 1.492.400 1.002.400 130.000 120.000 120.000 120.000 0


Veränderung 10.000 10.000 0 0 0 0


GA Die Verwaltung hat im Grünflächenausschuss mitgeteilt, 


dass die Stege an der Oker aus Restmitteln fianziert 


werden. Der Antrag wurde daraufhin für erledigt erklärt.


FPA erledigt **)


5S.670049 FB 67: Global-


Baum.Kinderspielplätze


SB 310


bisher 2.777.500 1.827.500 237.500 237.500 237.500 237.500 0


neu 2.877.500 1.827.500 337.500 237.500 237.500 237.500 0


Veränderung 100.000 0 100.000 0 0 0 0


GA abgelehnt 1/4/6


FPA abgelehnt **)


Ersatz von Spieleinrichtungen Mittel für die Anschaffung von Spieleinrichtungen auf den 


städtischen Spielplätzen (100.000 €)


Alle abgängigen und bereits entfernten Spieleinrichtungen auf 


den städtischen Spielflächen im Stadtbezirk werden ersetzt. 


Die Kosten dafür betragen ca. 100.000 €


Mittel für die Errichtung von zwei Bootsanlegern an der Oker 


im Stadtbezirk 211 (10.000 €)


Es wird beantragt, im Haushalt Mittel für die Errichtung von 


zwei Bootsanlegern an der Oker, analog der Bootsanleger in 


Melverode, bereitzustellen. Die Kosten betragen ca. 10.000 €.


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 74
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Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


5S.670049 FB 67: Global-


Baum.Kinderspielplätze


SB 114


bisher 2.777.500 1.827.500 237.500 237.500 237.500 237.500 0


neu 2.780.500 1.827.500 240.500 237.500 237.500 237.500 0


Veränderung 3.000 3.000 0 0 0 0


GA abgelehnt 1/4/6


FPA abgelehnt **)


168 5S.670049 FB 67 : Global- Baum. 


Kinderspielplätze


SPD


bisher 2.777.500 1.827.500 237.500 237.500 237.500 237.500 0


neu 3.177.500 1.827.500 337.500 337.500 337.500 337.500 0


Veränderung 400.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0


GA
Der Antrag wurde im Grünflächenausschuss 


zurückgezogen.


Mittel für die Sanierung von Kinderspielplätzen und die 


Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (100.000 €)


Der Haushaltsansatz für die Sanierung von Kinderspielplätzen 


und die Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten wird um 


100.000 € erhöht. 


Anmerkung der Verw.:


Die Verwaltung hat bereits, um den Sanierungsstau 


abzuarbeiten, für die Jahre 2015 und 2016 eine 


Ansatzveränderung von jeweils 294.500 € vorgesehen (siehe 


Liste der Ansatzveränderungen zum Finanzhaushalt). 


Der Antrag der SPD wurde als Antrag auf jährliche 


Mittelaufstockung gewertet.


Beschaffung einer Nestschaukel Mittel für die Beschaffung und Anbringung einer Nestschaukel 


auf dem Spielplatz an der Spandauer Straße in Dibbesdorf 


(3.000 €)


Der Stadtbezirksrat bittet den Rat der Stadt Braunschweig, die 


nötigen Finanzmittel in Höhe von voraussichtlich 3.000 € für 


die Beschaffung und Anbringung einer Nestschaukel auf dem 


Spielplatz an der Spandauer Straße in Dibbesdorf zur 


Verfügung zu stellen. 


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 75
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Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
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Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


5S.670049 FB 67 : Global- Baum. 


Kinderspielplätze


SB 323


bisher 2.777.500 1.827.500 237.500 237.500 237.500 237.500 0


neu 2.819.000 1.827.500 277.500 238.000 238.000 238.000 0


Veränderung 41.500 40.000 500 500 500 0


GA abgelehnt 0/4/7


FPA abgelehnt **)


5S.670049 FB 67: Global-


Baum.Kinderspielplätze


SB 221


bisher 2.777.500 1.827.500 237.500 237.500 237.500 237.500 0


neu 2.827.500 1.827.500 287.500 237.500 237.500 237.500 0


Veränderung 50.000 50.000 0 0 0 0


GA abgelehnt 0/4/7


FPA abgelehnt **)


Mittel für die Aufstellung eines multifunktionalen Spielgerätes 


auf dem Kinderspielplatz an der Thunstraße


Der Stadtbezirksrat bittet um Einstellung der erforderlichen 


Haushaltsmittel zur Aufstellung eines multifunktionalen 


Spielgerätes auf dem Kinderspielplatz an der Thunstraße 


analog dem Bürgervorschlag Nr. 1269.


Anmerkung der Verw.:


Für die Erneuerung sind Haushaltsmittel von ca. 40.000 € 


sowie ca. 500 € jährlich für Kontrolle und Wartung bereit zu 


stellen.


Die Folgekosten von 500 € wären im Aufwandsbereich im 


Projekt 4S.670021 darzustellen. Zur Vereinfachung werden 


diese Kosten zunächst hier mit abgebildet. 


Beschaffung von Spielgeräten Mittel für die Anschaffung neuer Spielgeräte auf städtischen 


Spielplätzen in der Weststadt


Der Stadtbezirksrat Weststadt beschließt im Interesse der 


Kinder in der Weststadt Spielgeräte anzuschaffen und zu 


installieren. Dafür beantragt der Stadtbezirksrat, einen 


entsprechenden finanziellen Betrag in Höhe von 50.000 € für 


das Haushaltsjahr 2015 im Haushalt der Stadt Braunschweig 


bereitzustellen und zu berücksichtigen.


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 76
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Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
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Gesamt-
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Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


5S.670049 FB 67 : Global- Baum. 


Kinderspielplätze


SB 112


bisher 2.777.500 1.827.500 237.500 237.500 237.500 237.500 0


neu 2.862.500 1.827.500 322.500 237.500 237.500 237.500 0


Veränderung 85.000 85.000 0 0 0 0


GA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   abgelehnt 0/4/7


FPA abgelehnt **)


Veränderungen Erträge (Zeile 10) 0 0 0 0 0


Veränderungen Aufwendungen (Zeile 17) 300.000 0 0 0 0


Ergebnisveränderung: (+) Belastung / (-) Entlastung 300.000 0 0 0 0


Verändungen Investitionseinzahlungen (Zeilen 19 - 23) 0 0 0 0 0


Veränderungen Investitionsauszahlungen (Zeilen  25-30) 615.000 450.000 500.000 500.000 2.000.000


Investitionsveränderung: (+) Belastung / (-) Entlastung 615.000 450.000 500.000 500.000 2.000.000


Gesamtveränderung: (+) Belastung / (-) Entlastung 915.000 450.000 500.000 500.000 2.000.000


nachrichtlich:


Verpflichtungsermächtigungen: 2016 450.000


2017 0


2018 0


Sanierung Jugendbolzplatz 


Röhrfeld


Mittel für die Umgestaltung des Spiel- und Bolzplatzes Röhrfeld 


in Querum (85.000 €)


Der Stadtbezirksrat beantragt, ein Konzept zur Umgestaltung 


des Spiel-/Bolzplatzes Röhrfeld in Querum zu erstellen und 


dieses umzusetzen, da Spielgeräte und Sitzgelegenheiten 


fehlen. Hierbei soll insbesondere darauf geachtet werden, das 


die Querumer Kinder und Jugendlichen und ggf. deren Eltern 


bei der Gestaltung beteiligt werden und deren Vorschläge 


Beachtung finden. Die Kosten zur Umgestaltung sind im Jahr 


2013 auf 85.000 € geschätzt worden). 


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor


**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt. 77
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Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Teilhaushalt 10 - Zentrale Dienste


17


Summe der Auszahlungen aus 


laufender Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


215.000 0 215.000 0 0 0 0


1 4E.10 Neu Rathaus / Sanierung der Heizungsanlagen, etc.  


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 345.000 0 345.000 0 0 0 0


Veränderung 345.000 345.000 0 0 0 0


BA 345.000 345.000 0 0 0 0 angenommen 11/0/0


FPA 345.000 345.000 0 0 0 0 angenommen 10/0/1


2 4S.100005 Global- Maßnahmen  IT FB 10  


bisher 9.760.138 6.460.338 805.600 831.400 831.400 831.400 0


neu 9.630.138 6.460.338 675.600 831.400 831.400 831.400 0


Veränderung -130.000 -130.000 0 0 0 0


BA -130.000 -130.000 0 0 0 0 angenommen 11/0/0


FPA -130.000 -130.000 0 0 0 0 angenommen 10/0/1


Teilhaushalt 20 - Finanzen


Brandschutzmaßnahmen (incl. Deckungsmaßnahmen)


17


Summe der Auszahlungen aus 


laufender Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


600.000 0 600.000 0 0 0 0


3 4S.210013 FB 20: Instandhaltungen Grundvermögen


NEU bisher 7.902.500 4.859.200 749.500 764.600 764.600 764.600 0


neu 7.802.500 4.859.200 649.500 764.600 764.600 764.600 0


Veränderung -100.000 -100.000 0 0 0 0


FPA -100.000 -100.000 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


Ausschuss


Haushaltsmittel für die Erneuerung der wärme- und lufttechnischen 


Anlagen und der Regelungstechnik im Rathaus-Alt-, Neu- und 


Zusatzbau


Mittelumsetzung in Höhe von 130.000 € zum neuen Projekt 


"Gesundheitsamt / Sanierung Daten- und Elektronetz" zur 


Teildeckung der Kosten der Erneuerung des Datennetzes im 


Gebäude des Gesundheitsamtes Hamburger Straße 226. Die 


Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich auf 468.400 €.


Reduzierung der Mittel für Hochbauinstandhaltungen für städtische 


Gebäude zur Finanzierung von Brandschutzmaßnahmen


 1
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Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


4 4S.210051 MP- FB 20: Brandschutzmaßnahmen


NEU bisher 11.644.100 1.012.000 293.000 293.000 293.000 293.000 9.460.100


neu 12.844.100 1.012.000 1.493.000 293.000 293.000 293.000 9.460.100


Veränderung 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0


FPA 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 angenommen 10/0/1


5 4S.210036 FB 20: Programm Instand. Städt. Kitas / San.


NEU bisher 13.354.471 9.974.471 845.000 845.000 845.000 845.000 0


neu 13.254.471 9.974.471 745.000 845.000 845.000 845.000 0


Veränderung -100.000 -100.000 0 0 0 0


FPA -100.000 -100.000 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


6 4S.210065 FB 20: Global Instandhaltung Schulen


NEU bisher 6.770.000 2.120.000 1.200.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 0


neu 6.670.000 2.120.000 1.100.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 0


Veränderung -100.000 -100.000 0 0 0 0


FPA -100.000 -100.000 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


7 4S.400024 FB 40: Global - Umbauten an Schulen


NEU bisher 3.017.500 977.500 510.000 510.000 510.000 510.000 0


neu 2.917.500 977.500 410.000 510.000 510.000 510.000 0


Veränderung -100.000 -100.000 0 0 0 0


FPA -100.000 -100.000 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


8 4S.660006 FB 66: Instandhaltungen Gemeindestraßen


NEU bisher 15.394.200 10.077.800 1.329.100 1.329.100 1.329.100 1.329.100 0


neu 15.294.200 10.077.800 1.229.100 1.329.100 1.329.100 1.329.100 0


Veränderung -100.000 -100.000 0 0 0 0


FPA -100.000 -100.000 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


Reduzierung der Mittel für Hochbauinstandhaltungen für städtische 


Gebäude zur Finanzierung von Brandschutzmaßnahmen an 


städtischen Gebäuden


Reduzierung der Mittel für funktionale Umbauten in Schulen zur 


Finanzierung von Brandschutzmaßnahmen an städtischen 


Gebäuden


Reduzierung der Mittel für Straßenunterhaltungen zur Finanzierung 


von Brandschutzmaßnahmen an städtischen Gebäuden


Aufstockung der Mittel für Brandschutzmaßnahmen in städtischen 


Gebäuden (Brandschutztüren, 2. Rettungsweg, etc.)


Reduzierung der Mittel für Hochbauinstandhaltungen für städtische 


Gebäude zur Finanzierung von Brandschutzmaßnahmen


 2
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Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


9 4S.670007 FB 67: Unterh. v. Grün- und Spielanlagen


NEU bisher 11.478.585 6.520.185 1.256.700 1.233.900 1.233.900 1.233.900 0


neu 11.378.585 6.520.185 1.156.700 1.233.900 1.233.900 1.233.900 0


Veränderung -100.000 -100.000 0 0 0 0


FPA -100.000 -100.000 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


sonstige Projekte des FB 20


17


Summe der Auszahlungen aus 


laufender Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


347.300 0 0 347.300 0 0 0


10 - a 4E.21 Neu Erschließungsbeiträge Donaustr. Süd-Ost  - 


Aufwand


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 198.100 0 0 198.100 0 0 0


Veränderung 198.100 0 198.100 0 0 0


BA 198.100 0 198.100 0 0 0 angenommen 11/0/0


FPA 198.100 0 198.100 0 0 0 angenommen 10/0/1


11 - a 4E.21 Neu Erschließungsbeiträge Donaustr. Süd-Ost - Kita 


Helene-Künne-Allee - Aufwand


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 149.200 0 0 149.200 0 0 0


Veränderung 149.200 0 149.200 0 0 0


BA 149.200 0 149.200 0 0 0 angenommen 11/0/0


FPA 149.200 0 149.200 0 0 0 angenommen 10/0/1


Reduzierung der Mittel für Grüninstandhaltungen zur Finanzierung 


von Brandschutzmaßnahmen an städtischen Gebäuden


Haushaltsneutrale Mittelaufstockung für zu leistende 


Erschließungsbeiträge für die verkauften Grundstücke an die 


Zeugen Jehovas; entsprechend werden zusätzliche Einzahlungen 


beim FB 66 (siehe 4E. 66 Neu) veranschlagt 


Haushaltsneutrale Mittelaufstockung für zu leistende 


Erschließungsbeiträge für das Grundstück "städt. Kita Helene-Künne-


Allee"; entsprechend werden zusätzliche Einzahlungen beim FB 66 


(siehe 4E. 66 Neu) veranschlagt 
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Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


25


Erwerb von Grundstücken und 


Gebäuden


(Veränderungen)


1.025.100 0 0 701.100 324.000 0 0


12 - a 5S.210008 Global-Ankauf von Grundstücken  


bisher 29.276.131 20.858.531 2.213.000 2.206.300 1.938.500 2.059.800 0


neu 29.977.231 20.858.531 2.213.000 2.907.400 1.938.500 2.059.800 0


Veränderung 701.100 0 701.100 0 0 0


BA 701.100 0 701.100 0 0 0 angenommen 11/0/0


FPA 701.100 0 701.100 0 0 0 angenommen 10/0/1


13 5S.210008 Global-Ankauf von Grundstücken  


NEU bisher 29.977.231 20.858.531 2.213.000 2.907.400 1.938.500 2.059.800 0


neu 30.301.231 20.858.531 2.213.000 2.907.400 2.262.500 2.059.800 0


Veränderung 324.000 0 0 324.000 0 0


BA 324.000 0 0 324.000 0 0 angenommen im BA am 20.01.2015 (10/0/0)


FPA 324.000 0 0 324.000 0 0 angenommen 10/0/1


Schulkindbetreuung / Ausbau auf 60 % 


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
0 0 80.000 0 0 0 -80.000


14 4S.210077 Schulkindbetreuung / Ausbau auf 60%  Stufe 2


bisher 1.320.000 0 220.000 220.000 220.000 220.000 440.000


neu 1.320.000 0 300.000 220.000 220.000 220.000 360.000


0 80.000 0 0 0 -80.000


BA 0 80.000 0 0 0 -80.000 angenommen 11/0/0


JHA 0 80.000 0 0 0 -80.000 angenommen 13/0/0


FPA 0 80.000 0 0 0 -80.000 angenommen 10/0/1


Haushaltsneutrale Mittelaufstockung für zu leistende 


Erschließungsbeiträge für Grundstücke im Bereich der Hansestraße 


West (Anforderung des FB 66), entsprechend werden zusätzliche 


Einzahlungen beim FB 66 (siehe 5E.660029) veranschlagt 


Zusätzliche Mittel zum Ankauf von Grundstücken im Rahmen der 


Umsetzung des Wohnbaugebietes Nördliches Ring-gebiet / 


Taubenstraße; die Fläche ist für die Herstellung des Nordparks 


bestimmt


Projekte, die durch den FB 65 umgesetzt werden 


Teilhaushalt 20 - Finanzen  


Zusätzliche Mittelbereitstellung für die Mehrkosten für die 


Beschaffung von zwei Containern in 2015 zur Unterbringung von 


Schulkindbetreuungsgruppen (Mehrkosten von 40.000 € pro 


Container)
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Anlage 2.5.2.1


Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


Schulkindbetreuung in Leiferde


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
280.000 0 280.000 0 0 0 0


15 5S.210025 FB 20: Anschaffung von Schulcontainern


bisher 1.141.267 1.141.267 0 0 0 0 0


neu 1.421.267 1.141.267 280.000 0 0 0 0


280.000 280.000 0 0 0 0


BA 280.000 280.000 0 0 0 0 angenommen 11/0/0


JHA 280.000 280.000 0 0 0 0 angenommen 13/0/0


FPA 280.000 280.000 0 0 0 0 angenommen 10/0/1


Neubau der Kita Lamme-Ost II 


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
155.000 0 155.000 0 0 0 0


16 5E.21 NEU Kita Lamme-Ost II / Neubau


NEU bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 155.000 0 155.000 0 0 0 0


155.000 155.000 0 0 0 0


FPA 155.000 155.000 0 0 0 0 angenommen 10/0/1


Zusätzliche Mittelbereitstellung für die Beschaffung von zwei 


Containern bzw. für mögliche Umbaukosten auf dem Schulgelände 


der GS Stöckheim in Leiferde für die Unterbringung von 2 


Hortgruppen (32 Plätze). Nach dem Brand in der Kindertagesstätte 


Leiferde sind die beiden Hortgruppen befristet in den Klassenräumen 


der Außenstelle der Grundschule Stöckheim in Leiferde 


untergebracht.


siehe hierzu auch Kosten für die Möblierung der Container in Höhe 


von 10.000 € im Teilhaushalt FB 40, Projekt 5S.400044


Zusätzliche Haushaltsmittel für die Planung des Neubaus der Kita 


Lamme-Ost II (155.000 €)
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Anlage 2.5.2.1


Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


Sanierung Evangelische Kita Rüningen, St. Petri


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
-115.000 0 -115.000 0 0 0 0


17 5E.210139 Kita St. Petri, Rüningen / Sanierung


bisher 650.800 0 650.800 0 0 0 0


neu 535.800 0 535.800 0 0 0 0


-115.000 -115.000 0 0 0 0


BA -115.000 -115.000 0 0 0 0 angenommen 11/0/0


JHA -115.000 -115.000 0 0 0 0 angenommen 13/0/0


FPA -115.000 -115.000 0 0 0 0 angenommen 10/0/1


Absenkung der Finanzrate 2015 für die geplante Sanierung der 


evangelischen Kindertagesstätte Rüningen in Höhe von 115.000 €;


dringend notwendige Teilsanierungen wie z. B. die Nachrüstung 


eines Fettabscheiders, die Erneuerung des Blitzschutzes und der 


Elektroinstallation mussten bereits auf das Jahr 2014 vorgezogen 


werden
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Anlage 2.5.2.1


Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


Schulsanierung Grund- und Hauptschule Rüningen (Paket 1)


17


Summe der Auszahlungen aus 


laufender Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


 -15.300 0 -40.000 0 24.700 0 0


18 - a 4E.210130 GS/HS Rüningen / Sanierung


bisher 957.000 0 500.000 400.000 57.000 0 0


neu 941.700 0 460.000 400.000 81.700 0 0


Veränderung -15.300 -40.000 0 24.700 0 0


BA 0 -40.000 0 40.000 0 0 angenommen 11/0/0


SchA 0 -40.000 0 40.000 0 0 angenommen 17/0/0


BA -15.300 0 0 -15.300 0 0 angenommen im BA am 20.01.2015 (10/0/0)


FPA -15.300 -40.000 0 24.700 0 0 angenommen 10/0/1


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
-61.300 0 -160.000 0 98.700 0 0


18 - b 4E.210130 GS/HS Rüningen / Sanierung


bisher 4.061.023 232.823 2.000.000 1.600.000 228.200 0 0


neu 3.999.723 232.823 1.840.000 1.600.000 326.900 0 0


Veränderung -61.300 -160.000 0 98.700 0 0


BA 0 -160.000 0 160.000 0 0 angenommen 11/0/0


SchA 0 -160.000 0 160.000 0 0 angenommen 17/0/0


BA -61.300 0 0 -61.300 0 0 angenommen im BA am 20.01.2015 (10/0/0)


FPA -61.300 -160.000 0 98.700 0 0 angenommen 10/0/1


1. Anpassung der Finanzraten an den lfd. bzw. geplanten Bauablauf


2. Nach der aktualisierten Planung ergibt sich eine Reduzierung der 


Gesamtkosten für die Sanierung der Schule von 5.018.023 Euro auf 


4.941.423 Euro (ausschließlich Sanierungsleistungen ohne 


Maßnahmen wie z. B. Campuslösung etc.).


1. Anpassung der Finanzraten an den lfd. bzw. geplanten Bauablauf


2. Nach der aktualisierten Planung ergibt sich eine Reduzierung der 


Gesamtkosten für die Sanierung der Schule von 5.018.023 Euro auf 


4.941.423 Euro (ausschließlich Sanierungsleistungen ohne 


Maßnahmen wie z. B. Campuslösung etc.).
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Anlage 2.5.2.1


Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


Schulsanierung Hauptschule Sophienstraße (Paket 1)


17


Summe der Auszahlungen aus 


laufender Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


 -13.200 0 145.000 0 -158.200 0 0


19 - a 4E.210136 HS Sophienstraße / Sanierung


bisher 543.600 0 174.000 200.000 169.600 0 0


neu 530.400 0 319.000 200.000 11.400 0 0


Veränderung -13.200 145.000 0 -158.200 0 0


BA 0 145.000 0 -145.000 0 0 angenommen 11/0/0


SchA 0 145.000 0 -145.000 0 0 angenommen 17/0/0


BA -13.200 0 0 -13.200 0 0 angenommen im BA am 20.01.2015 (10/0/0)


FPA -13.200 145.000 0 -158.200 0 0 angenommen 10/0/1


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
-53.000 0 580.000 0 -633.000 0 0


19 - b 4E.210136 HS Sophienstraße / Sanierung


bisher 2.257.600 83.000 696.000 800.000 678.600 0 0


neu 2.204.600 83.000 1.276.000 800.000 45.600 0 0


Veränderung -53.000 580.000 0 -633.000 0 0


BA 0 580.000 0 -580.000 0 0 angenommen 11/0/0


SchA 0 580.000 0 -580.000 0 0 angenommen 17/0/0


BA -53.000 0 0 -53.000 0 0 angenommen im BA am 20.01.2015 (10/0/0)


FPA -53.000 580.000 0 -633.000 0 0 angenommen 10/0/1


1. Anpassung der Finanzraten an den lfd. bzw. geplanten Bauablauf


2. Nach der aktualisierten Planung ergibt sich eine Reduzierung der 


Gesamtkosten für die Sanierung der Schule von 2.801.200 Euro auf 


2.735.000 Euro (ausschließlich Sanierungsleistungen ohne 


Maßnahmen wie z. B. Campuslösung etc.); siehe auch Vorlage 


16931/14.


1. Anpassung der Finanzraten an den lfd. bzw. geplanten Bauablauf


2. Nach der aktualisierten Planung ergibt sich eine Reduzierung der 


Gesamtkosten für die Sanierung der Schule von 2.801.200 Euro auf 


2.735.000 Euro (ausschließlich Sanierungsleistungen ohne 


Maßnahmen wie z. B. Campuslösung etc.); siehe auch Vorlage 


16931/14.
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Anlage 2.5.2.1


Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


Schulsanierung Realschule John-F.-Kennedy-Platz (Paket 1)


17


Summe der Auszahlungen aus 


laufender Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


322.600 0 0 62.000 -68.900 0 329.500


20 - a 4E.210139 RS John-F.-Kennedy-Platz / Sanierung


bisher 706.600 0 313.000 313.000 80.600 0 0


neu 1.029.200 0 313.000 375.000 11.700 0 329.500


Veränderung 322.600 0 62.000 -68.900 0 329.500


BA 72.000 0 72.000 0 0 0 angenommen 11/0/0


SchA 72.000 0 72.000 0 0 0 angenommen 17/0/0


BA 250.600 0 -10.000 -68.900 0 329.500 angenommen im BA am 20.01.2015 (10/0/0)


FPA 322.600 0 62.000 -68.900 0 329.500 angenommen 10/0/1


1. Erhöhung der Gesamtkosten für die Sanierung der Realschule 


John-F.-Kennedy-Platz um rd. 360.000 €. 


Es hat sich gezeigt, dass zusätzliche und/oder umfangreichere 


Arbeiten (Grundleitungssanierung, Wärmeverteilnetz, zusätzliche 


Maler- und Tischlerarbeiten) erforderlich sind. Die jetzt vorgelegte 


Kostenberechnung liegt um rd. 360.000 € über der 


Kostenschätzung. 


2. Nach der aktualisierten Planung ergibt sich eine Erhöhung der 


Gesamtkosten für die Sanierung der Schule von 3.728.000 Euro auf 


5.340.700 Euro (ausschließlich Sanierungsleistungen ohne 


Maßnahmen wie z. B. Campuslösung etc.); die Maßnahmen mit der 


Priorität 2 werden in einen zweiten Bauabschnitt ab dem Jahr 2019 


verschoben.


Die Kosten für 1.BA belaufen sich auf rd. 3.693.300 Euro;


die Kosten für 2. BA ab 2019 ff. belaufen sich auf rd. 1.647.400 Euro.
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Anlage 2.5.2.1


Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
1.290.100 0 0 248.000 -275.800 0 1.317.900


20 - b 4E.210139 RS John-F.-Kennedy-Platz / Sanierung


bisher 3.021.400 195.000 1.252.000 1.252.000 322.400 0 0


neu 4.311.500 195.000 1.252.000 1.500.000 46.600 0 1.317.900


Veränderung 1.290.100 0 248.000 -275.800 0 1.317.900


VE 2016: 1.252.000 VE 2016 neu: 1.500.000 VE 2016 Veränderung: 248.000


BA 288.000 0 288.000 0 0 0 angenommen 11/0/0


SchA 288.000 0 288.000 0 0 0 angenommen 17/0/0


BA 1.002.100 0 -40.000 -275.800 0 1.317.900 angenommen im BA am 20.01.2015 (10/0/0)


FPA 1.290.100 0 248.000 -275.800 0 1.317.900 angenommen 10/0/1


1. Erhöhung der Gesamtkosten für die Sanierung der Realschule 


John-F.-Kennedy-Platz um rd. 360.000 €. 


Es hat sich gezeigt, dass zusätzliche und/oder umfangreichere 


Arbeiten (Grundleitungssanierung, Wärmeverteilnetz, zusätzliche 


Maler- und Tischlerarbeiten) erforderlich sind. Die jetzt vorgelegte 


Kostenberechnung liegt um rd. 360.000 € über der 


Kostenschätzung. Zuzsätzlich ist eine Verpflichtungsermächtigung 


zu Lasten 2016 in Höhe von 248.000 € erforderlich.


2. Nach der aktualisierten Planung ergibt sich eine Erhöhung der 


Gesamtkosten für die Sanierung der Schule von 3.728.000 Euro auf 


5.340.700 Euro (ausschließlich Sanierungsleistungen ohne 


Maßnahmen wie z. B. Campuslösung etc.); die Maßnahmen mit der 


Priorität 2 werden in einen zweiten Bauabschnitt ab dem Jahr 2019 


verschoben.


Die Kosten für 1.BA belaufen sich auf rd. 3.693.300 Euro;


die Kosten für 2. BA ab 2019 ff. belaufen sich auf rd. 1.647.400 Euro.
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Anlage 2.5.2.1


Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


Schulsanierung Gymnasium Martino-Katharineum (Paket 1)


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
0 0 0 0 0 0 0


21 4E.210140 GY Martino-Katharineum / Sanierung


bisher 4.797.700 910.000 1.040.000 2.439.000 408.700 0 0


neu 4.797.700 910.000 1.040.000 2.439.000 408.700 0 0


0 0 0 0 0 0


VE 2016: 1.200.000 VE 2016 neu: 2.000.000 VE 2016 Veränderung: 800.000


BA 0 0 0 0 0 0 angenommen 11/0/0


SchA 0 0 0 0 0 0 angenommen 17/0/0


FPA 0 0 0 0 0 0 angenommen 10/0/1


Schulsanierung Integrierte Gesamtschule Franzsches Feld (Paket 1)


17


Summe der Auszahlungen aus 


laufender Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


546.000 0 0 0 300.000 202.000 44.000


99 - a 4E.210144 IGS Franzsches Feld / Sanierung


NEU bisher 2.920.200 0 615.800 1.506.200 388.900 409.300 0


neu 3.466.200 0 615.800 1.506.200 688.900 611.300 44.000


Veränderung 546.000 0 0 300.000 202.000 44.000


BA 546.000 0 0 300.000 202.000 44.000 angenommen im BA am 20.01.2015 (10/0/0)


FPA 546.000 0 0 300.000 202.000 44.000 angenommen 10/0/1


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
2.183.900 0 0 0 1.200.000 808.000 175.900


99 - b 4E.210144 IGS Franzsches Feld / Sanierung


NEU bisher 8.200.900 285.000 2.463.000 2.260.000 1.555.700 1.637.200 0


neu 10.384.800 285.000 2.463.000 2.260.000 2.755.700 2.445.200 175.900


Veränderung 2.183.900 0 0 1.200.000 808.000 175.900


BA 2.183.900 0 0 1.200.000 808.000 175.900 angenommen im BA am 20.01.2015 (10/0/0)


FPA 2.183.900 0 0 1.200.000 808.000 175.900 angenommen 10/0/1


Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2016


Nach der aktualisierten Planung ergibt sich eine Erhöhung der 


Gesamtkosten für die Sanierung der Schule von 11.121.100 Euro 


auf 13.851.000 Euro (ausschließlich Sanierungsleistungen ohne 


Maßnahmen wie z. B. Campuslösung etc.). Entsprechend ist eine 


Aufstockung der Finanzraten ab dem Jahr 2017 erforderlich.


Nach der aktualisierten Planung ergibt sich eine Erhöhung der 


Gesamtkosten für die Sanierung der Schule von 11.121.100 Euro 


auf 13.851.000 Euro (ausschließlich Sanierungsleistungen ohne 


Maßnahmen wie z. B. Campuslösung etc.). Entsprechend ist eine 


Aufstockung der Finanzraten ab dem Jahr 2017 erforderlich.
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Anlage 2.5.2.1


Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


Schulsanierung Gymnasium Hoffmann-von-Fallersleben-Schule (Paket 1)


17


Summe der Auszahlungen aus 


laufender Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


 193.700 0 0 0 62.800 130.900 0


100 - a 4E.210145 GY HvF / Sanierung


NEU bisher 1.890.200 0 723.500 702.000 464.700 0 0


neu 2.083.900 0 723.500 702.000 527.500 130.900


Veränderung 193.700 0 0 62.800 130.900 0


BA 193.700 0 0 62.800 130.900 0 angenommen im BA am 20.01.2015 (10/0/0)


FPA 193.700 0 0 62.800 130.900 0 angenommen 10/0/1


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
774.700 0 0 0 251.200 523.500 0


100 - b 4E.210145 GY HvF / Sanierung


NEU bisher 6.835.800 115.000 2.894.100 2.808.000 1.018.700 0 0


neu 7.610.500 115.000 2.894.100 2.808.000 1.269.900 523.500


Veränderung 774.700 0 0 251.200 523.500 0


BA 774.700 0 0 251.200 523.500 0 angenommen im BA am 20.01.2015 (10/0/0)


FPA 774.700 0 0 251.200 523.500 0 angenommen 10/0/1


Schulsanierung Grundschule Völkenrode (Paket 2)


17


Summe der Auszahlungen aus 


laufender Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


 0 0 -20.000 -100.000 60.000 60.000 0


22 - a 4E.210148 GS Völkenrode / Sanierung


bisher 200.000 0 20.000 120.000 60.000 0 0


neu 200.000 0 0 20.000 120.000 60.000 0


Veränderung 0 -20.000 -100.000 60.000 60.000 0


BA 0 -20.000 -100.000 60.000 60.000 0 angenommen 11/0/0


SchA 0 -20.000 -100.000 60.000 60.000 0 angenommen 17/0/0


FPA 0 -20.000 -100.000 60.000 60.000 0 angenommen 10/0/1


Nach der aktualisierten Planung ergibt sich eine Erhöhung der 


Gesamtkosten für die Sanierung des Schulgebäudes und der 


Sporthalle von 8.726.000 Euro auf 9.694.400 Euro (ausschließlich 


Sanierungsleistungen ohne Maßnahmen wie z.B. Campuslösung 


etc.).


Verschiebung der Sanierung der Grundschule Völkenrode zur 


Kompensation der aufgrund des Bauablaufs notwendigen 


vorgezogenen Raten der Sanierung der Hauptschule Sophienstraße


Nach der aktualisierten Planung ergibt sich eine Erhöhung der 


Gesamtkosten für die Sanierung des Schulgebäudes und der 


Sporthalle von 8.726.000 Euro auf 9.694.400 Euro (ausschließlich 


Sanierungsleistungen ohne Maßnahmen wie z.B. Campuslösung 


etc.).


 12


04.02.2015







Anlage 2.5.2.1


Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
0 0 -80.000 -400.000 240.000 240.000 0


22 - b 4E.210148 GS Völkenrode / Sanierung


bisher 800.000 0 80.000 480.000 240.000 0 0


neu 800.000 0 0 80.000 480.000 240.000 0


Veränderung 0 -80.000 -400.000 240.000 240.000 0


BA 0 -80.000 -400.000 240.000 240.000 0 angenommen 11/0/0


SchA 0 -80.000 -400.000 240.000 240.000 0 angenommen 17/0/0


FPA 0 -80.000 -400.000 240.000 240.000 0 angenommen 10/0/1


Schulsanierung Grundschule Rühme (Paket 2)


17


Summe der Auszahlungen aus 


laufender Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


0 0 0 0 0 -40.000 40.000


101 - a 4E.210149 GS Rühme / Sanierung


NEU bisher 780.000 0 0 40.000 280.000 420.000 40.000


neu 780.000 0 0 40.000 280.000 380.000 80.000


Veränderung 0 0 0 0 -40.000 40.000


BA 0 0 0 0 -40.000 40.000 angenommen im BA am 20.01.2015 (10/0/0)


FPA 0 0 0 0 -40.000 40.000 angenommen 10/0/1


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
0 0 0 0 0 -160.000 160.000


101 - b 4E.210149 GS Rühme / Sanierung


NEU bisher 3.120.000 0 0 160.000 1.120.000 1.680.000 160.000


neu 3.120.000 0 0 160.000 1.120.000 1.520.000 320.000


Veränderung 0 0 0 0 -160.000 160.000


BA 0 0 0 0 -160.000 160.000 angenommen im BA am 20.01.2015 (10/0/0)


FPA 0 0 0 0 -160.000 160.000 angenommen 10/0/1


Verschiebung der Sanierung der Grundschule Völkenrode zur 


Kompensation der aufgrund des Bauablaufs notwendigen 


vorgezogenen Raten der Sanierung der Hauptschule Sophienstraße


Anpassung der Raten an den geplanten Bauablauf


Anpassung der Raten an den geplanten Bauablauf


 13


04.02.2015
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Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


Schulsanierung Grundschule Stöckheim (Paket 2)


17


Summe der Auszahlungen aus 


laufender Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


0 0 0 0 -20.000 20.000 0


102 - a 4E.210150 GS Stöckheim / Sanierung


NEU bisher 780.000 0 0 40.000 300.000 360.000 80.000


neu 780.000 0 0 40.000 280.000 380.000 80.000


Veränderung 0 0 0 -20.000 20.000 0


BA 0 0 0 -20.000 20.000 0 angenommen im BA am 20.01.2015 (10/0/0)


FPA 0 0 0 -20.000 20.000 0 angenommen 10/0/1


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
0 0 0 0 -80.000 80.000 0


102 - b 4E.210150 GS Stöckheim / Sanierung


NEU bisher 3.120.000 0 0 160.000 1.200.000 1.440.000 320.000


neu 3.120.000 0 0 160.000 1.120.000 1.520.000 320.000


Veränderung 0 0 0 -80.000 80.000 0


BA 0 0 0 -80.000 80.000 0 angenommen im BA am 20.01.2015 (10/0/0)


FPA 0 0 0 -80.000 80.000 0 angenommen 10/0/1


Schulsanierung Gymnasium Kleine Burg (Paket 2)


17


Summe der Auszahlungen aus 


laufender Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


0 0 0 0 -73.800 0 73.800


103 - a 4E.210132 GY Kleine Burg / Sanierung


NEU bisher 1.100.000 0 0 39.000 422.400 363.400 275.200


neu 1.100.000 0 0 39.000 348.600 363.400 349.000


Veränderung 0 0 0 -73.800 0 73.800


BA 0 0 0 -73.800 0 73.800 angenommen im BA am 20.01.2015 (10/0/0)


FPA 0 0 0 -73.800 0 73.800 angenommen 10/0/1


Anpassung der Raten an den geplanten Bauablauf


Anpassung der Raten an den geplanten Bauablauf


Anpassung der Raten an den geplanten Bauablauf
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Anlage 2.5.2.1


Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
0 0 0 0 -295.400 0 295.400


103 - b 4E.210132 GY Kleine Burg / Sanierung


NEU bisher 4.400.000 0 0 156.000 1.689.600 1.453.600 1.100.800


neu 4.400.000 0 0 156.000 1.394.200 1.453.600 1.396.200


Veränderung 0 0 0 -295.400 0 295.400


BA 0 0 0 -295.400 0 295.400 angenommen im BA am 20.01.2015 (10/0/0)


FPA 0 0 0 -295.400 0 295.400 angenommen 10/0/1


Schulsanierung Gymnasium Martino-Katharineum, Abt. Echternstraße (Paket 2)


17


Summe der Auszahlungen aus 


laufender Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


0 0 0 -25.000 -156.000 -82.000 263.000


104 - a 4E.210141 GY MK, Abt. Echternstraße / Sanierung


NEU bisher 660.000 0 0 25.000 196.000 282.000 157.000


neu 660.000 0 0 0 40.000 200.000 420.000


Veränderung 0 0 -25.000 -156.000 -82.000 263.000


BA 0 0 -25.000 -156.000 -82.000 263.000 angenommen im BA am 20.01.2015 (10/0/0)


FPA 0 0 -25.000 -156.000 -82.000 263.000 angenommen 10/0/1


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
0 0 0 -100.000 -624.000 -328.000 1.052.000


104 - b 4E.210141 GY MK, Abt. Echternstraße / Sanierung


NEU bisher 2.640.000 0 0 100.000 784.000 1.128.000 628.000


neu 2.640.000 0 0 0 160.000 800.000 1.680.000


Veränderung 0 0 -100.000 -624.000 -328.000 1.052.000


BA 0 0 -100.000 -624.000 -328.000 1.052.000 angenommen im BA am 20.01.2015 (10/0/0)


FPA 0 0 -100.000 -624.000 -328.000 1.052.000 angenommen 10/0/1


Anpassung der Raten an den geplanten Bauablauf


Verschiebung des Vorhabenbeginns von 2016 nach 2017


Verschiebung des Vorhabenbeginns von 2016 nach 2017
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Anlage 2.5.2.1


Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


Schulsanierung Wilhelm-Gymnasium (Paket 2)


17


Summe der Auszahlungen aus 


laufender Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


0 0 0 0 0 -80.000 80.000


105 - a 4E.210142 Wilhelm-Gymnasium / Sanierung


NEU bisher 1.194.000 0 0 40.000 320.000 460.000 374.000


neu 1.194.000 0 0 40.000 320.000 380.000 454.000


Veränderung 0 0 0 0 -80.000 80.000


BA 0 0 0 0 -80.000 80.000 angenommen im BA am 20.01.2015 (10/0/0)


FPA 0 0 0 0 -80.000 80.000 angenommen 10/0/1


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
0 0 0 0 0 -320.000 320.000


105 - b 4E.210142 Wilhelm-Gymnasium / Sanierung


NEU bisher 4.776.000 0 0 160.000 1.280.000 1.840.000 1.496.000


neu 4.776.000 0 0 160.000 1.280.000 1.520.000 1.816.000


Veränderung 0 0 0 0 -320.000 320.000


BA 0 0 0 0 -320.000 320.000 angenommen im BA am 20.01.2015 (10/0/0)


FPA 0 0 0 0 -320.000 320.000 angenommen 10/0/1


Schulsanierung BBS V / Technikakademie (Paket 2)


17


Summe der Auszahlungen aus 


laufender Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


0 0 0 25.000 -105.000 -80.000 160.000


106 - a 4E.210137 BBS V Technikakademie / Sanierung


NEU bisher 2.469.000 0 0 40.000 533.900 546.200 1.348.900


neu 2.469.000 0 0 65.000 428.900 466.200 1.508.900


Veränderung 0 0 25.000 -105.000 -80.000 160.000


BA 0 0 25.000 -105.000 -80.000 160.000 angenommen im BA am 20.01.2015 (10/0/0)


FPA 0 0 25.000 -105.000 -80.000 160.000 angenommen 11/0/0


Anpassung der Raten an den geplanten Bauablauf


Anpassung der Raten an den geplanten Bauablauf


Anpassung der Raten an den geplanten Bauablauf
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Anlage 2.5.2.1


Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
0 0 0 100.000 -420.000 -320.000 640.000


106 - b 4E.210137 BBS V Technikakademie / Sanierung


NEU bisher 9.876.000 0 0 160.000 2.135.500 2.185.000 5.395.500


neu 9.876.000 0 0 260.000 1.715.500 1.865.000 6.035.500


Veränderung 0 0 100.000 -420.000 -320.000 640.000


BA 0 0 100.000 -420.000 -320.000 640.000 angenommen im BA am 20.01.2015 (10/0/0)


FPA 0 0 100.000 -420.000 -320.000 640.000 angenommen 11/0/0


Erweiterung der Grundschule Isoldestraße


17


Summe der Auszahlungen aus 


laufender Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


 260.000 0 0 0 130.000 130.000 0


23 - a 4E.21 NEU GS Isoldestraße / Erweiterung


NEU bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 260.000 0 0 0 130.000 130.000 0


Veränderung 260.000 0 0 130.000 130.000 0


BA 260.000 0 0 130.000 130.000 angenommen im BA am 20.01.2015 (10/0/0)


FPA 260.000 0 0 130.000 130.000 0 angenommen 10/0/1


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
1.040.000 0 0 0 520.000 520.000 0


23 - b 4E.21 NEU GS Isoldestraße / Erweiterung


NEU bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 1.040.000 0 0 0 520.000 520.000 0


Veränderung 1.040.000 0 0 520.000 520.000 0


BA 1.040.000 0 0 520.000 520.000 0 angenommen im BA am 20.01.2015 (10/0/0)


FPA 1.040.000 0 0 520.000 520.000 0 angenommen 10/0/1


Anpassung der Raten an den geplanten Bauablauf


Erweiterung der Grundschule Isoldestraße im Rahmen der 


Erschließung des Nördlichen Ringgebietes / Taubenstraße


Erweiterung der Grundschule Isoldestraße im Rahmen der 


Erschließung des Nördlichen Ringgebietes / Taubenstraße
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Anlage 2.5.2.1


Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


Inklusionsmaßnahmen an Schulen


10


Summe der Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


 900.000 0 150.000 250.000 250.000 250.000 0


24 4S.210071 Schwerpunktschulen / Inklusionsmaßnahmen


NEU bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 900.000 0 150.000 250.000 250.000 250.000 0


Veränderung 900.000 150.000 250.000 250.000 250.000 0


FPA 900.000 150.000 250.000 250.000 250.000 angenommen 10/0/1


17


Summe der Auszahlungen aus 


laufender Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


 0 0 -310.000 310.000 0 0 0


25 4S.210071 Schwerpunktschulen / Inklusionsmaßnahmen


bisher 1.250.000 940.000 310.000 0 0 0 0


neu 1.250.000 940.000 0 310.000 0 0 0


Veränderung 0 -310.000 310.000 0 0 0


BA 0 -310.000 310.000 0 0 0 angenommen 11/0/0


SchA 0 -310.000 310.000 0 0 0 angenommen 17/0/0


FPA 0 -310.000 310.000 0 0 0 angenommen 10/0/1


zusätzliche Einnahmen vom Land für inklusionsbedingte Kosten


Verschiebung der Schlussrate von 2015 nach 2016 wegen späteren 


Baubeginns (GY HvF und GHS Rüningen)
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Anlage 2.5.2.1


Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


Sanierung des Rathaus-Neubau


17


Summe der Auszahlungen aus 


laufender Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


 397.000 0 397.000 0 0 0 0


26 - a 4E.21 NEU Sanierung Dachflächen / Rathaus Neubau


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 397.000 0 397.000 0 0 0 0


Veränderung 397.000 397.000 0 0 0 0


BA 397.000 397.000 0 0 0 0 angenommen 11/0/0


FPA 397.000 397.000 0 0 0 0 angenommen 10/0/1


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
-397.000 0 0 0 0 0 -397.000


26 - b 5E.210116 Rathausneubau / Sanierung


bisher 15.000.000 355.000 200.000 500.000 2.500.000 4.000.000 7.445.000


neu 14.603.000 355.000 200.000 500.000 2.500.000 4.000.000 7.048.000


Veränderung -397.000 0 0 0 0 -397.000


BA -397.000 0 0 0 0 -397.000 angenommen 11/0/0


FPA -397.000 0 0 0 0 -397.000 angenommen 10/0/1


Für die ganzheitliche Sanierung des Rathaus-Neubau sind in 2015 


Planungsmittel in Höhe von 200.000 € vorgesehen. Darüber hinaus 


muss in 2015 bereits die dringend notwendige Teilsanierung der 


Dachflächen erfolgen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 


397.000 €. Die Mittel im Projekt 5E.210116 können entsprechend 


abgesenkt werden.


Für die ganzheitliche Sanierung des Rathaus-Neubau sind in 2015 


Planungsmittel in Höhe von 200.000 € vorgesehen. Darüber hinaus 


muss in 2015 bereits die dringend notwendige Teilsanierung der 


Dachflächen erfolgen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 


397.000 €. Die Mittel im Projekt 5E.210116 können entsprechend 


abgesenkt werden.
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Anlage 2.5.2.1


Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


Sanierung der Städtischen Tiefgaragen


17


Summe der Auszahlungen aus 


laufender Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


 -400.000 0 -400.000 0 0 0 0


27 4E.210153 Tiefgarage Packhof / Sanierung


bisher 425.000 0 425.000 0 0 0 0


neu 0 0 0 0 0 0 0


Veränderung -425.000 -425.000 0 0 0 0


BA -425.000 -425.000 0 0 0 0 angenommen 11/0/0


FPA -425.000 -425.000 0 0 0 0 angenommen 10/0/1


28 4S.210030 FB 20:Global-Instand. Parkhäuser BgA


bisher 955.300 955.300 0 0 0 0 0


neu 980.300 955.300 25.000 0 0 0 0


Veränderung 25.000 25.000 0 0 0 0


BA 25.000 25.000 0 0 0 0 angenommen 11/0/0


Zum Zeitpunkt des Bauausschusses wurde noch von einem Bedarf 


von 425.000 € (z. B. für die Tiefgarage Magni) ausgegangen.


FPA 25.000 25.000 0 0 0 0 angenommen 10/0/1


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
1.475.000 0 1.475.000 0 0 0 0


29 4E.210156 TG Magni / Sanierung nach Brand


NEU bisher 850.000 850.000 0 0 0 0 0


neu 2.325.000 850.000 1.475.000 0 0 0 0


Veränderung 1.475.000 1.475.000 0 0 0 0


FPA 1.475.000 1.475.000 0 0 0 0 angenommen 10/0/1


In 2015 sind Mittel in Höhe von 425.000 € für die Sanierung von 


Brandschutztoren in der Tiefgarage Packhof vorgesehen. Es hat 


sich jedoch herausgestellt, dass eine Sanierung der Brandschutztore 


bereits in 2014 beauftragt werden muss. Die Mittel hierfür sind vom 


Rat in seiner Sitzung am 30.09.2014 außerplanmäßig bereitgestellt 


worden. Die für 2015 vorgesehene Rate kann damit entfallen.


Mittel für die Kleinstreparaturen an den Städtischen Tiefgaragen 


zusätzliche Haushaltsmittel für die Sanierung der Tiefgarage Magni 


nach dem Brandschaden und die Einführung von Digitalfunk; von 


den  rd. 1,5 Mio. € werden 166 TEUR für Asphaltarbeiten 


gesperrt, da diese aus dem Ansatz für Unvorhergesehenes 


finanziert werden sollen


 20


04.02.2015







Anlage 2.5.2.1


Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


Gebäude des Gesundheitsamtes Hamburger Straße 226


17


Summe der Auszahlungen aus 


laufender Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


 468.400 0 468.400 0 0 0 0


30 4E.21 Neu Gesundheitsamt / Sanierung Daten- und 


Elektronetz


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 468.400 0 468.400 0 0 0 0


Veränderung 468.400 468.400 0 0 0 0


BA 468.400 468.400 0 0 0 0 angenommen 11/0/0


FPA 468.400 468.400 0 0 0 0 angenommen 10/0/1


Erweiterung und Erneuerung des bestehenden 


Elektroversorgungsnetzes nach dem geltenden Stand der Technik 


und Sanierung des Datennetzes im Gebäude des 


Gesundheitsamtes Hamburger Straße 226 (468.400 €) 


Die Kosten für die Sanierung des Datennetzes in Höhe von 130.000 


€ können aus Mitteln des FBs 10 finanziert werden. Diese werden 


haushaltsneutral zu diesem Projekt umgesetzt.
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Anlage 2.5.2.1


Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


IGS Querum / Inklusion


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
250.000 0 250.000 0 0 0 0


31 4E.210097 Sanierung / Erweiterung RS Nibelungen / IGS 


Querum


bisher 8.849.838 5.457.238 1.496.000 1.212.000 684.600 0 0


neu 9.099.838 5.457.238 1.746.000 1.212.000 684.600 0 0


Veränderung 250.000 0 250.000 0 0 0 0


BA 250.000 250.000 0 0 0 0 angenommen 11/0/0


Zum Zeitpunkt des Bauausschusses waren die Kosten noch nicht 


bekannt.


SchA 250.000 250.000 0 0 0 0 angenommen 17/0/0


Zum Zeitpunkt des Bauausschusses waren die Kosten noch nicht 


bekannt. Der Schulausschuss hat darum gebeten, dass die 


Kosteninformationen nachgereicht werden.


FPA 250.000 250.000 0 0 0 0 angenommen 10/0/1


Mittel für den Einbau eines Vertikalaufzuges in der IGS Querum, Abt. 


Ortwinstraße 2


Die IGS Querum beschult derzeit sechs Schülerinnen und Schüler, 


die auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Ein Schüler besucht die 


Oberstufe und wird in der Abt. Ortwinstraße 2 beschult. Dieser 


Schüler kann den im ersten Geschoss liegenden EDV-Raum und die 


Schülerbibliothek nicht erreichen.


Nach einer groben Schätzung belaufen sich die Kosten für den 


Einbau des Aufzuges auf 250.000 €.


Es ist beabsichtigt, diese Mittel mit einem Sperrvermerk zu 


versehen, da die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens nach Vorlage der 


groben Kostenschätzung sowie mögliche Alternativen zu prüfen 


sind.
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Anlage 2.5.2.1


Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


Errichtung eines soziokulturellen Zentrums und einer neuen Veranstaltungshalle


17


Summe der Auszahlungen aus 


laufender Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


 195.000 0 195.000 0 0 0 0


32 3E.210003 FB 20: Vorplanung Soziokulturelles Zentrum


bisher 200.000 200.000 0 0 0 0 0


neu 395.000 200.000 195.000 0 0 0 0


Veränderung 195.000 195.000 0 0 0 0


BA 195.000 195.000 0 0 0 0 angenommen 11/0/0


AfKW 195.000 195.000 0 0 0 0 angenommen 11/0/0


FPA 195.000 195.000 0 0 0 0 angenommen 10/0/1


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
0 0 500.000 2.000.000 0 -2.500.000 0


33 5E.210140 Veranstaltungszentrum / Errichtung


NEU bisher 5.000.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0


neu 5.000.000 0 500.000 2.000.000 2.500.000 0 0


 Veränderung 0 500.000 2.000.000 0 -2.500.000 0


FPA 0 500.000 2.000.000 0 -2.500.000 0 angenommen 10/0/1


Planungsmittel für die Realisierung eines neuen 


Veranstaltungszentrums und eines soziokulturellen Zentrums;


Im Haushaltsjahr 2013 wurden bereits Mittel in Höhe von 200.000 € 


veranschlagt, hiervon stehen in 2014 noch rd. 195.000 € als 


Haushaltsreste zur Verfügung, die jedoch in 2014 nicht mehr 


abfließen. Eine weitere Übertragung der Mittel in das Haushaltsjahr 


2015 ist rechtlich nicht möglich, daher erfolgt eine 


Neuveranschlagung.


Vorziehen der Finanzraten für die Errichtung eines soziokulturellen 


Zentrums und eines neuen Veranstaltungszentrums entsprechend 


des tatsächlichen Finanzbedarfs 
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Anlage 2.5.2.1


Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


Berufsfeuerwehr / Neubauten


19
Zuwendungen für Investitionstätigkeit


(Veränderungen)
-6.175.000 0 -750.000 -1.850.000 -2.150.000 -1.425.000 0


34 5E.210113 Berufsfeuerwehr / Neubauten


NEU bisher 6.250.000 75.000 750.000 1.850.000 2.150.000 1.425.000 0


neu 75.000 75.000 0 0 0 0


Veränderung -6.175.000 -750.000 -1.850.000 -2.150.000 -1.425.000 0


FwA -6.175.000 -750.000 -1.850.000 -2.150.000 -1.425.000 0 angenommen im FwA am 22.01.2015 (11/0/0)


FPA -6.175.000 -750.000 -1.850.000 -2.150.000 -1.425.000 0 angenommen 10/0/1


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
7.500.000 0 0 0 0 0 7.500.000


35 5E.210113 Berufsfeuerwehr / Neubauten


NEU bisher 25.000.000 1.400.000 1.500.000 3.710.000 4.300.000 4.340.000 9.750.000


neu 32.500.000 1.400.000 1.500.000 3.710.000 4.300.000 4.340.000 17.250.000


Veränderung 7.500.000 0 0 0 0 7.500.000


FwA 7.500.000 0 0 0 0 7.500.000 angenommen im FwA am 22.01.2015 (11/0/0)


FPA 7.500.000 0 0 0 0 7.500.000 angenommen 10/0/1


Sanierung der Hauptfeuerwache


17


Summe der Auszahlungen aus 


laufender Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


 250.000 0 250.000 0 0 0 0


36 4E.21 Neu Hauptfeuerwache / Sanierung 


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 250.000 0 250.000 0 0 0 0


Veränderung 250.000 250.000 0 0 0 0


BA 250.000 250.000 0 0 0 0 angenommen 11/0/0


FwA 250.000 250.000 0 0 0 0 angenommen im FwA am 22.01.2015 (11/0/0)


FPA 250.000 250.000 0 0 0 0 angenommen 10/0/1


Minderung der Einzahlungen für den Neubau der Integrierten 


Leitstelle; nach derzeitigem Kenntnisstand wird sich das Land 


Niedersachsen wohl nicht am Neubau einer Integrierten Leitstelle 


beteiligen. 


Erhöhung der Gesamtkosten von 25 Mio. € auf 32,5 Mio. € - die 


Finanzrate 2019 wird entsprechend um 7,5 Mio. € erhöht  - s. a. 


Ratsvorlage 17380/15


Mittel für die Sanierung der Fenster in der Hauptfeuerwache sowie 


für die Beschaffung von neuen Betten
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Anlage 2.5.2.1


Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


Anbau Feuerwehrhaus Harxbüttel


17


Summe der Auszahlungen aus 


laufender Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


 -222.500 0 -222.500 0 0 0 0


37 4S.210017 FB 20: Global-Instand. Freiwill. Feuerw.


bisher 1.518.000 268.000 500.000 250.000 250.000 250.000 0


neu 1.295.500 268.000 277.500 250.000 250.000 250.000 0


Veränderung -222.500 -222.500 0 0 0 0


BA -222.500 -222.500 0 0 0 0 angenommen 11/0/0


FwA -222.500 -222.500 0 0 0 0 angenommen im FwA am 22.01.2015 (11/0/0)


FPA -222.500 -222.500 0 0 0 0 angenommen 10/0/1


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
222.500 0 222.500 0 0 0 0


38 5S.210024 Feuerwehr-Anb. Timmerlah/Harxb./Stöck.


bisher 277.500 177.500 100.000 0 0 0 0


neu 500.000 177.500 322.500 0 0 0 0


Veränderung 222.500 222.500 0 0 0 0


BA 222.500 222.500 0 0 0 0 angenommen 11/0/0


FwA 222.500 222.500 0 0 0 0 angenommen im FwA am 22.01.2015 (11/0/0)


FPA 222.500 222.500 0 0 0 0 angenommen 10/0/1


Deckung für die Kostenerhöhung um 222.500 € für den Anbau des 


Feuerwehrhauses Harxbüttel


Kostenerhöhung für den Anbau des Feuerwehrhauses Harxbüttel 


um 222.500 €


Die Deckung erfolgt aus Projekt 4S.210017.
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Anlage 2.5.2.1


Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


Beschilderung / Beleuchtung Städtisches Museum


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
100.000 0 0 100.000 0 0 0


39 5S.210004 Städtisches Museum / Herstellung Leitsystem


NEU bisher 1.124.800 1.124.800 0 0 0 0 0


neu 1.224.800 1.124.800 0 100.000 0 0 0


Veränderung 100.000 0 100.000 0 0 0


VE 2016: 0 VE 2016 neu: 100.000 VE 2016 Veränderung: 100.000


BA 100.000 0 100.000 0 0 0 angenommen im BA am 20.01.2015 (10/0/0)


FPA 100.000 0 100.000 0 0 0 angenommen 10/0/1


Zusätzliche Mittel für die Herstellung eines Leitsystems und die 


Gebäudekennzeichnung Städtisches Museum
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Anlage 2.5.2.1


Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


Teilhaushalt 40 - Schule


Heinrich-Büssing-Schule / Schaufenster Elektromobilität


10


Summe der Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


 85.000 0 85.000 0 0 0 0


40 - a 4E.40 Neu Heinrich-Büssing-Schule / Schaufenster 


Elektromobilität


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 85.000 0 85.000 0 0 0 0


Veränderung 85.000 85.000 0 0 0 0


SchA 85.000 85.000 0 0 0 0 angenommen 17/0/0


Im Schulausschuss ist die Höhe der Erträge und Aufwendungen 


noch nicht bekannt gewesen.


FPA 85.000 85.000 0 0 0 0 angenommen 10/0/1


17


Summe der Auszahlungen aus 


laufender Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


 85.000 0 85.000 0 0 0 0


40 - b 4E.40 Neu Heinrich-Büssing-Schule / Schaufenster 


Elektromobilität


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 85.000 0 85.000 0 0 0 0


Veränderung 85.000 85.000 0 0 0 0


SchA 85.000 85.000 0 0 0 0 angenommen 17/0/0


Im Schulausschuss ist die Höhe der Erträge und Aufwendungen 


noch nicht bekannt gewesen.


FPA 85.000 85.000 0 0 0 0 angenommen 10/0/1


Als eine von vier berufsbildenden Schulen des Landes Niedersachsen nimmt die Heinrich-Büssing-Schule am Schaufenster Elektromobilität, Projekt 11.1 ZieLE (Zielgruppenorientierte Lehr- und Lernmittelinfrastruktur für die Elektromobilität) als ein Teilprojekt des 


Nds. Kultusministeriums teil. Die Stadt erhält hierfür im Rahmen der Projektförderung als 100%-Förderung einen nicht rückzahlbaren Zuschuss aus Mitteln des Bundes. Dies soll der Qualifikation von Lehrkräften und der Entwicklung, Erprobung und Evaluierung 


von Lehr- und Lerninfrastrukturen zum Kompetenzaufbau im Bereich Elektromobilität für Schülerinnen und Schüler dienen.


Ausgaben und Einnahmen werden in gleicher Höhe angesetzt.


Die Ausgabeermächtigung in der veranschlagten Höhe darf nur in Anspruch genommen werden, wenn die Generierung der Einnahmen in gleicher Höhe gewährleistet ist. 


 27


04.02.2015







Anlage 2.5.2.1


Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


Inklusion


10


Summe der Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


 825.000 0 125.000 225.000 225.000 250.000 0


41 - a 4S.40 Neu Inklusion


NEU bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 900.000 0 150.000 250.000 250.000 250.000 0


Veränderung 900.000 150.000 250.000 250.000 250.000 0


FPA 900.000 150.000 250.000 250.000 250.000 0 angenommen 10/0/1


42 - a 5S.400051 FB 40: Inklusive Beschulung/Ausstattung


NEU bisher 75.000 0 25.000 25.000 25.000 0 0


neu 0 0 0 0 0 0 0


Veränderung -75.000 -25.000 -25.000 -25.000 0 0


FPA -75.000 -25.000 -25.000 -25.000 0 0 angenommen 10/0/1


17


Summe der Auszahlungen aus 


laufender Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


 825.000 0 125.000 225.000 225.000 250.000 0


41 - b 4S.40 Neu Inklusion


NEU bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 900.000 0 150.000 250.000 250.000 250.000 0


Veränderung 900.000 150.000 250.000 250.000 250.000 0


FPA 900.000 150.000 250.000 250.000 250.000 0 angenommen 10/0/1


42 - b 5S.400051 FB 40: Inklusive Beschulung/Ausstattung


NEU bisher 75.000 0 25.000 25.000 25.000 0 0


neu 0 0 0 0 0 0 0


Veränderung -75.000 -25.000 -25.000 -25.000 0 0


FPA -75.000 -25.000 -25.000 -25.000 0 0 angenommen 10/0/1


Zusätzliche Einzahlungen vom Land für inklusionsbedingte Kosten


Das Projekt "Inklusive Beschulung/Ausstattung" kann zukünftig 


entfallen. Die hier veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen 


gehen in dem neuen Projekt "4S.40NEU Inklusion" auf.


zusätzliche Mittel zur Umsetzung von Inklusionsmaßnahmen (z. B. 


notwendige bauliche Maßnahmen, Beschaffung von 


Ausstattungsgegenständen etc.)


Das Projekt "Inklusive Beschulung/Ausstattung" kann zukünftig 


entfallen. Die hier veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen 


gehen in dem neuen Projekt "4S.40NEU Inklusion" auf.
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Anlage 2.5.2.1


Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


sonstige Projekte


17


Summe der Auszahlungen aus 


laufender Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


 110.000 0 35.000 25.000 25.000 25.000 0


43 5S.400044 FB 40: Einrichtung für Schulkindbetreuung


bisher 214.000 139.000 15.000 10.000 15.000 10.000 25.000


neu 224.000 139.000 25.000 10.000 15.000 10.000 25.000


Veränderung 10.000 10.000 0 0 0 0


BA 10.000 10.000 0 0 0 0 angenommen 11/0/0


JHA 10.000 10.000 0 0 0 0 angenommen 13/0/0


FPA 10.000 10.000 0 0 0 0 angenommen 10/0/1


44 5S.400048/


5S.400049


FB 40: GVG Nord Schulen/


FB 40: GVG Süd Schulen


bisher 647.400 355.400 73.000 73.000 73.000 73.000 0


neu 747.400 355.400 98.000 98.000 98.000 98.000 0


Veränderung 100.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0


BA 100.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 angenommen 11/0/0


SchA 100.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 angenommen 17/0/0


FPA 100.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 angenommen 10/0/1


Zusätzliche Mittelbereitstellung für die Beschaffung von zwei 


Containern bzw. für mögliche Umbaukosten auf dem Schulgelände 


der GS Stöckheim in Leiferde für die Unterbringung von 2 


Hortgruppen (32 Plätze). Nach dem Brand in der Kindertagesstätte 


Leiferde sind die beiden Hortgruppen befristet in den Klassenräumen 


der Außenstelle der Grundschule Stöckheim in Leiferde 


untergebracht.


Die Kosten für die Möblierung der Container belaufen sich auf 5.000 


€ je Gruppe.


siehe hierzu auch Kosten für die Containerbeschaffung in Höhe von 


280.000 € im Teilhaushalt FB 20, Projekt 5S.210025


zusätzliche Mittel für Einrichtungsgegenstände (z. B. Mobiliar, 


Sonnenschutzvorhänge etc.)


Durch die Bündelung von Schulsanierungen besteht ein erhöhter 


Bedarf an Beschaffungen von Mobiliar etc. in diesen 


Sanierungsobjekten. Für andere städtische Schulen stehen daher 


entsprechend geringere Mittel zur Verfügung.
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Anlage 2.5.2.1


Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


27


Erwerb von beweglichem 


Sachvermögen


(Veränderungen)


858.000 0 0 648.000 0 210.000 0


45 5E.40 Neu Johannes-Selenka-Schule / Erneuerung der 


Drucktechnik


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 858.000 0 0 648.000 0 210.000 0


Veränderung 858.000 0 648.000 0 210.000 0


VE 2016: 0 VE 2016 neu: 648.000 VE 2016 Veränderung: 648.000


BA 858.000 0 648.000 0 210.000 0 angenommen 11/0/0


SchA 858.000 0 648.000 0 210.000 0 angenommen 17/0/0


FPA 858.000 0 648.000 0 210.000 0 angenommen 10/0/1


Teilhaushalt 51 - Kinder, Jugend und Familie


27


Erwerb von beweglichem 


Sachvermögen


(Veränderungen)


13.000 0 13.000 0 0 0 0


46 5S.510002 FB 51: Globale Sachanlagen


bisher 229.086 49.086 45.000 45.000 45.000 45.000 0


neu 242.086 49.086 58.000 45.000 45.000 45.000 0


Veränderung 13.000 13.000 0 0 0 0


JHA 13.000 13.000 0 0 0 0 angenommen 13/0/0


FPA 13.000 13.000 0 0 0 0 angenommen 10/0/1


Mittel für die Erneuerung der Drucktechnik in der Johannes-Selenka-


Schule (Beschaffung von Druckmaschinen, Drehheftmaschine, 


Messgeräten zur Druckkontrolle, CTP-Workflowsystem etc.)


Beschaffung eines Dienstfahrzeuges für 51.1/ASD: Fortsetzung der 


planmäßigen Beschaffung/Ausstattung zur Optimierung der 


Flexibilität des ASD-Teams, 


Die "Deckung" erfolgt über 1.36.3630.16.05 Sozialraumarbeit, SK 


427140 Veranstaltungen
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Anlage 2.5.2.1


Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


Teilhaushalt 61 - Stadtplanung und Umweltschutz


Neues Sanierungsprojekt "Nationale Projekte des Städtebaus"


10


Summe der Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


0 0 0 0 0 0 0


47 - a 4S.00 Neu Nationale Projekte des Städtebaus


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 1.063.200 0 160.000 584.600 318.600 0 0


Veränderung 1.063.200 0 160.000 584.600 318.600 0 0


PlUA 1.063.200 160.000 584.600 318.600 0 0 angenommen 10/0/0


FPA 1.063.200 160.000 584.600 318.600 0 0 angenommen 10/0/1


47 - b 4S.610025 Städtebaulicher Denkmalschutz


bisher 2.470.000 0 590.000 594.700 468.000 113.300 704.000


neu 1.406.800 0 430.000 10.100 149.400 113.300 704.000


Veränderung -1.063.200 0 -160.000 -584.600 -318.600 0 0


PlUA -1.063.200 -160.000 -584.600 -318.600 0 0 angenommen 10/0/0


FPA -1.063.200 -160.000 -584.600 -318.600 0 0 angenommen 10/0/1


17


Summe der Auszahlungen aus 


laufender Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


0 0 0 0 0 0 0


47 - c 4S.00 Neu Nationale Projekte des Städtebaus


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 1.595.000 0 240.000 877.000 478.000 0 0


Veränderung 1.595.000 240.000 877.000 478.000 0 0


PlUA 1.595.000 240.000 877.000 478.000 0 0 angenommen 10/0/0


FPA 1.595.000 240.000 877.000 478.000 0 0 angenommen 10/0/1


Haushaltsneutrale Mittelumsetzung für das Förderprogramm 


"Nationale Projekte des Städtebaus"  beim Ref. 0610 - Die 


einzuplanenden Budgetmittel 2015 ff. werden aus dem Projekt 


4S.610025 FB 61 "Städtebaulicher Denkmalschutz" haushaltsneutral 


zur Verfügung gestellt. Es werden in den Jahren 2015 ff. insgesamt 


Erträge in Höhe von 1.063.000 EUR generiert. Details siehe DS 


17102/14


Haushaltsneutrale Mittelumsetzung für das Förderprogramm 


"Nationale Projekte des Städtebaus" - Die einzuplanenden 


Budgetmittel 2015 ff. werden aus dem Projekt 4S.610025 FB 61 


"Städtebaulicher Denkmalschutz" haushaltsneutral zur Verfügung 


gestellt. Es werden in den Jahren 2015 ff. insgesamt Einzahlungen 


in Höhe von 1.063.000 EUR generiert. Details siehe DS 17102/14


Haushaltsneutrale Mittelumsetzung für das Förderprogramm 


"Nationale Projekte des Städtebaus" - Die einzuplanenden 


Budgetmittel 2015 ff. werden aus dem Projekt 4S.610025 FB 61 


"Städtebaulicher Denkmalschutz" haushaltsneutral zur Verfügung 


gestellt. Es werden in den Jahren 2015 ff. insgesamt Erträge in Höhe 


von 1.063.000 EUR generiert. Details siehe DS 17102/14
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Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


47 - d 4S.610025 Städtebaulicher Denkmalschutz


bisher 3.705.000 0 885.000 892.000 702.000 170.000 1.056.000


neu 2.110.000 0 645.000 15.000 224.000 170.000 1.056.000


Veränderung -1.595.000 -240.000 -877.000 -478.000 0 0


PlUA -1.595.000 -240.000 -877.000 -478.000 0 0 angenommen 10/0/0


FPA -1.595.000 -240.000 -877.000 -478.000 0 0 angenommen 10/0/1


Neues Sanierungsprojekt "Weststadt - Soziale Stadt"


10


Summe der Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


226.600 0 -400.000 89.900 -9.400 326.700 219.400


48 - a 4S.610025 Städtebaulicher Denkmalschutz


bisher 2.470.000 0 590.000 594.700 468.000 113.300 704.000


neu 1.063.200 0 160.000 584.600 318.600 0 0


Veränderung -1.406.800 -430.000 -10.100 -149.400 -113.300 -704.000


PlUA -1.406.800 -430.000 -10.100 -149.400 -113.300 -704.000 angenommen 10/0/0


FPA -1.406.800 -430.000 -10.100 -149.400 -113.300 -704.000 angenommen 10/0/1


48 - b 4S.61 Neu Weststadt - Soziale Stadt


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 1.633.400 0 30.000 100.000 140.000 440.000 923.400


Veränderung 1.633.400 30.000 100.000 140.000 440.000 923.400


PlUA 1.633.400 30.000 100.000 140.000 440.000 923.400 angenommen 10/0/0


FPA 1.633.400 30.000 100.000 140.000 440.000 923.400 angenommen 10/0/1


Mittelumsetzung zum neuen Sanierungsprojekt "Weststadt- Soziale 


Stadt"


Zusätzliche Mittelbereitstellung für die Durchführung eines 


städtebaulichen Erneuerungsvorhabens "Soziale Stadt" (neues 


Sanierungsprojekt Weststadt - Soziale Stadt)


Die genaue Höhe der Jahresraten sowie das Gesamtvolumen 


können derzeit noch nicht final bestimmt werden. Die Finanzierung 


der genannten Jahresraten erfolgt haushaltsneutral anhand der nicht 


mehr benötigten Mittel des Projekts 4S.610025 Städtebaulicher 


Denkmalschutz (Vorgehen: Planansätze 2015 ff. abzgl. des 


Mittelbedarfs des neuen Förderprogramms "Nationale Projekte des 


Städtebaus"); Gesamtvolumen: 2,650 Mio. € (incl. NFK-Mittel von 


jährlich 20 TEUR); Gesamteinzahlungen: 1,6334 Mio. €


Haushaltsneutrale Mittelumsetzung für das Förderprogramm 


"Nationale Projekte des Städtebaus" - Die einzuplanenden 


Budgetmittel 2015 ff. werden aus dem Projekt 4S.610025 FB 61 


"Städtebaulicher Denkmalschutz" haushaltsneutral zur Verfügung 


gestellt. Es werden in den Jahren 2015 ff. insgesamt Erträge in Höhe 


von 1.063.000 EUR generiert. Details siehe DS 17102/14
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Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


17


Summe der Auszahlungen aus 


laufender Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


540.000 0 -600.000 155.000 6.000 510.000 469.000


48 - c 4S.610025 Städtebaulicher Denkmalschutz


bisher 3.705.000 0 885.000 892.000 702.000 170.000 1.056.000


neu 1.595.000 0 240.000 877.000 478.000 0 0


Veränderung -2.110.000 -645.000 -15.000 -224.000 -170.000 -1.056.000


PlUA -2.110.000 -645.000 -15.000 -224.000 -170.000 -1.056.000 angenommen 10/0/0


FPA -2.110.000 -645.000 -15.000 -224.000 -170.000 -1.056.000 angenommen 10/0/1


48 - d 4S.61 Neu Weststadt - Soziale Stadt


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 2.650.000 0 45.000 170.000 230.000 680.000 1.525.000


Veränderung 2.650.000 45.000 170.000 230.000 680.000 1.525.000


PlUA 2.650.000 45.000 170.000 230.000 680.000 1.525.000 angenommen 10/0/0


FPA 2.650.000 45.000 170.000 230.000 680.000 1.525.000 angenommen 10/0/1


Sanierungsprojekt "Soziale Stadt"


10


Summe der Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


-93.300 0 -250.000 -60.000 -150.000 366.700 0


49 - a 4S.610009 FB 61- Soziale Stadt-westl. Ringgeb.


bisher 7.633.300 0 990.000 940.000 790.000 390.000 4.523.300


neu 7.373.300 0 740.000 880.000 640.000 590.000 4.523.300


Veränderung -260.000 -250.000 -60.000 -150.000 200.000 0


PlUA -260.000 -250.000 -60.000 -150.000 200.000 0 angenommen 10/0/0


FPA -260.000 -250.000 -60.000 -150.000 200.000 0 angenommen 10/0/1


Mittelumsetzung zum neuen Sanierungsprojekt "Weststadt- Soziale 


Stadt"


Zusätzliche Mittelbereitstellung für die Durchführung eines 


städtebaulichen Erneuerungsvorhabens "Soziale Stadt" (neues 


Sanierungsprojekt Weststadt - Soziale Stadt)


Die genaue Höhe der Jahresraten sowie das Gesamtvolumen 


können derzeit noch nicht final bestimmt werden. Die Finanzierung 


der genannten Jahresraten erfolgt haushaltsneutral anhand der nicht 


mehr benötigten Mittel des Projekts 4S.610025 Städtebaulicher 


Denkmalschutz (Vorgehen: Planansätze 2015 ff. abzgl. des 


Mittelbedarfs des neuen Förderprogramms "Nationale Projekte des 


Städtebaus"); Gesamtvolumen: 2,650 Mio. € (incl. NFK-Mittel von 


jährlich 20 TEUR); Gesamteinzahlungen: 1,6334 Mio. €


Anpassung der erwarteten Ausgleichsbeträge
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Anlage 2.5.2.1


Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


50 - a 4S.610009 FB 61 - Soziale Stadt-westl. Ringgeb.


bisher 7.373.300 0 740.000 880.000 640.000 590.000 4.523.300


neu 7.540.000 0 740.000 880.000 640.000 756.700 4.523.300


Veränderung 166.700 0 0 0 166.700 0


PlUA 166.700 0 0 0 166.700 0 angenommen 10/0/0


FPA 166.700 0 0 0 166.700 0 angenommen 10/0/1


17


Summe der Auszahlungen aus 


laufender Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


-610.000 0 -250.000 -60.000 -150.000 -150.000 0


49 - b 4S.610009 FB 61 - Soziale Stadt-westl. Ringgeb.


bisher 9.770.000 0 1.685.000 1.610.000 1.460.000 1.210.000 3.805.000


neu 9.310.000 0 1.435.000 1.550.000 1.310.000 1.210.000 3.805.000


Veränderung -460.000 -250.000 -60.000 -150.000 0 0


PlUA -460.000 -250.000 -60.000 -150.000 0 0 angenommen 10/0/0


FPA -460.000 -250.000 -60.000 -150.000 0 0 angenommen 10/0/1


50 - b 4S.610009 FB 61 - Soziale Stadt-westl. Ringgeb.


bisher 9.310.000 0 1.435.000 1.550.000 1.310.000 1.210.000 3.805.000


neu 9.160.000 0 1.435.000 1.550.000 1.310.000 1.060.000 3.805.000


Veränderung -150.000 0 0 0 -150.000 0


PlUA -150.000 0 0 0 -150.000 0 angenommen 10/0/0


FPA -150.000 0 0 0 -150.000 0 angenommen 10/0/1


19
Zuwendungen für Investitionstätigkeit


(Veränderungen)
-167.000 0 0 0 0 -167.000 0


50 - c 4S.610009 FB 61 - Soziale Stadt-westl. Ringgeb.


bisher 1.590.000 0 360.000 410.000 410.000 410.000 0


neu 1.423.000 0 360.000 410.000 410.000 243.000 0


Veränderung -167.000 0 0 0 -167.000 0


PlUA -167.000 0 0 0 -167.000 0 angenommen 10/0/0


FPA -167.000 0 0 0 -167.000 0 angenommen 10/0/1


Anpassung der Aufwendungen entsprechend der Aktualisierung der 


Ausgleichsbeträge


Anpassung der Jahresraten an den tatsächlichen Bedarf


Anpassung der erwarteten Landeszuschüsse


Anpassung der erwarteten Landeszuschüsse


 34


04.02.2015







Anlage 2.5.2.1


Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
-250.600 0 0 0 0 -250.600 0


50 - d 4S.610009 FB 61 - Soziale Stadt-westl. Ringgeb.


bisher 1.885.100 0 358.300 416.600 555.100 555.100 0


neu 1.634.500 0 358.300 416.600 555.100 304.500 0


Veränderung -250.600 0 0 0 -250.600 0


PlUA -250.600 0 0 0 -250.600 0 angenommen 10/0/0


FPA -250.600 0 0 0 -250.600 0 angenommen 10/0/1


Neues Erschließungsgebiet "Nördliches Ringgebiet" / Taubenstraße


17


Summe der Auszahlungen aus 


laufender Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


55.000 0 0 35.000 0 20.000 0


51 4S.610013 FB 61.4: Umsetzung von Ausgleichsmaßn.


NEU bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 55.000 0 0 35.000 0 20.000 0


Veränderung 55.000 0 35.000 0 20.000 0


BA 55.000 0 35.000 0 20.000 0 angenommen im BA am 20.01.2015 (10/0/0)


FPA 55.000 0 35.000 0 20.000 0 angenommen 10/0/1


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
-70.000 0 0 0 -400.000 -350.000 680.000


52 5E.610007 Volkmarode Nord / Erschließung


NEU bisher 413.187 213.187 100.000 100.000 0 0 0


neu 343.187 213.187 30.000 100.000 0 0 0


Veränderung -70.000 -70.000 0 0 0 0


BA -70.000 -70.000 0 0 0 0 angenommen im BA am 20.01.2015 (10/0/0)


FPA -70.000 -70.000 0 0 0 0 angenommen 10/0/1


 


Anpassung der Jahresraten an den tatsächlichen Bedarf


Zusätzliche Mittel für Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der 


Erschließung des Nördlichen Ringgebietes / Taubenstraße 


(Ausgleichsmaßnahmen für Planstraßen)


Reduzierung des Ansatzes 2015 für die Schaffung von Grünanlagen 


für das Erschließungsgebiet "Volkmarode-Nord"; die Haushaltsmittel 


werden nicht mehr benötigt und können zur Deckung der 


Mehrkosten zur Erschließung des Wohnbaugebietes Nördliches 


Ringgebiet / Taubenstraße verwendet werden


 35


04.02.2015







Anlage 2.5.2.1


Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


53 5E.610029  Baugebiet Taubenstr/Erschließung


NEU bisher 1.330.000 0 0 0 400.000 400.000 530.000


neu 1.330.000 0 70.000 0 0 50.000 1.210.000


Veränderung 0 0 70.000 0 -400.000 -350.000 680.000


BA 0 70.000 0 -400.000 -350.000 680.000 angenommen im BA am 20.01.2015 (10/0/0)


FPA 0 70.000 0 -400.000 -350.000 680.000 angenommen 10/0/1


sonstige Projekte


19
Zuwendungen für Investitionstätigkeit


(Veränderungen)
7.800 0 7.800 0 0 0 0


54 5S.610033 Global Grünflächen


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 7.800 0 7.800 0 0 0 0


Veränderung 7.800 7.800 0 0 0 0


PlUA 7.800 7.800 0 0 0 0 angenommen 10/0/0


FPA 7.800 7.800 0 0 0 0 angenommen 10/0/1


27


Erwerb von beweglichem 


Sachvermögen


(Veränderungen)


0 0 20.000 -20.000 0 0 0


55 5S.610013 FB 61:Global-Sachanl Umweltschutz.


bisher 20.000 0 0 20.000 0 0 0


neu 20.000 0 20.000 0 0 0 0


Veränderung 0 20.000 -20.000 0 0 0


PlUA 0 20.000 -20.000 0 0 0 angenommen 10/0/0


FPA 0 20.000 -20.000 0 0 0 angenommen 10/0/1


Anpassung der Finanzraten zur Erschließung des Baugebietes 


Nördliches Ringgebiet / Taubenstraße an den tatsächlichen 


Finanzbedarf 


Zusätzliche Erträge durch Dritte gemäß § 9 (2) des Städtebaulichen 


Vertrages "Breites Bleek"


Vorziehen der Finanzrate 2016 für die Beschaffung von 


Sachanlagen für den Umweltschutz in Höhe von 20 TEUR auf das 


Jahr 2015;   


Grund: Die Neuanschaffung eines Dienstwagens ist jetzt zwingend 


notwendig
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Anlage 2.5.2.1


Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


Teilhaushalt 66 - Tiefbau und Verkehr


Neues Erschließungsgebiet "Nördliches Ringgebiet" / Taubenstraße


17


Summe der Auszahlungen aus 


laufender Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


115.000 0 0 0 115.000 0 0


56 5S.660039 FB 66: Global-Baumaßnahmen 


NEU bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 115.000 0 0 0 115.000 0 0


Veränderung 115.000 0 0 115.000 0 0


BA 115.000 0 0 115.000 0 0 angenommen im BA am 20.01.2015 (10/0/0)


FPA 115.000 0 0 115.000 0 0 angenommen 10/0/1


20


Beiträge u.ä. Entgelte für 


Investitionstätigkeit


(Veränderungen)


567.000 0 0 0 567.000 0 0


57 5E.66 Neu Nördliches Ringgebiet / Planstraße S1


NEU bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 567.000 0 0 0 567.000 0 0


Veränderung 567.000 0 0 567.000 0 0


BA 567.000 0 0 567.000 0 0 angenommen im BA am 20.01.2015 (10/0/0)


FPA 567.000 0 0 567.000 0 0 angenommen 10/0/1


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
1.517.000 0 52.000 300.000 100.000 650.000 415.000


58 5E.66 Neu Nördliches Ringgebiet / Planstraße S1


NEU bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 752.000 0 52.000 300.000 0 400.000 0


Veränderung 752.000 52.000 300.000 0 400.000 0


BA 752.000 52.000 300.000 0 400.000 0 angenommen im BA am 20.01.2015 (10/0/0)


FPA 752.000 52.000 300.000 0 400.000 0 angenommen 10/0/1


Zusätzliche Mittel für Einfriedungen / Hofbefestigungen im Rahmen 


der Erschließung des Nördlichen Ringgebietes / Taubenstraße 


Zusätzliche Erschließungsbeiträge im Rahmen der Erschließung 


Nördliches Ringgebiet / Taubestraße für die Herstellung der 


Planstraße S1


Zusätzliche Mittel für die Schaffung der Planstraße S1 im Rahmen 


der Erschließung des Nördlichen Ringgebietes / Taubenstraße 
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Anlage 2.5.2.1


Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


59 5E.66 Neu Nördliches Ringgebiet / Planstraße D


NEU bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 600.000 0 0 0 0 250.000 350.000


Veränderung 600.000 0 0 0 250.000 350.000


BA 600.000 0 0 0 250.000 350.000 angenommen im BA am 20.01.2015 (10/0/0)


FPA 600.000 0 0 0 250.000 350.000 angenommen 10/0/1


60 5E.66 Neu Nördliches Ringgebiet / Planstraßen R1 und P


NEU bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 65.000 0 0 0 0 0 65.000


Veränderung 65.000 0 0 0 0 65.000


BA 65.000 0 0 0 0 65.000 angenommen im BA am 20.01.2015 (10/0/0)


FPA 65.000 0 0 0 0 65.000 angenommen 10/0/1


61 5E.66 Neu Nördliches Ringgebiet / Herrichtung 


Fußgängerbrücke


NEU bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 100.000 0 0 0 100.000 0 0


Veränderung 100.000 0 0 100.000 0 0


BA 100.000 0 0 100.000 0 0 angenommen im BA am 20.01.2015 (10/0/0)


FPA 100.000 0 0 100.000 0 0 angenommen 10/0/1


Zusätzliche Mittel für die Schaffung der Planstraße D im Rahmen 


der Erschließung des Nördlichen Ringgebietes / Taubenstraße 


Zusätzliche Mittel für die Schaffung der Planstraßen R 1 und P im 


Rahmen der Erschließung des Nördlichen Ring-gebietes / 


Taubenstraße 


Zusätzliche Mittel für die Herrichtung der alten Fußgängerbrücke 


Nördliches Ringgebiet im Rahmen der Erschließung des Nördlichen 


Ringgebietes / Taubenstraße 
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Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


sonstige Projekte


10


Summe der Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


-347.300 0 0 -347.300 0 0 0


10 - b 4E.66 Neu Erschließungsbeiträge Donaustr. Süd-Ost


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu -198.100 0 0 -198.100 0 0 0


Veränderung -198.100 0 -198.100 0 0 0


BA -198.100 0 -198.100 0 0 0 angenommen 11/0/0


FPA -198.100 0 -198.100 0 0 0 angenommen 10/0/1


11 - b 4E.66 Neu Erschließungsbeiträge Donaustr. Süd-Ost - Kita 


Helene-Künne-Allee


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu -149.200 0 0 -149.200 0 0 0


Veränderung -149.200 0 -149.200 0 0 0


BA -149.200 0 -149.200 0 0 0 angenommen 11/0/0


FPA -149.200 0 -149.200 0 0 0 angenommen 10/0/1


19
Zuwendungen für Investitionstätigkeit


(Veränderungen)
-60.000 0 200.000 200.000 -320.000 -140.000 0


62 - a 5E.660065 Salzdahlumer Str. / Grundsanierung 


NEU bisher 1.200.000 400.000 0 0 500.000 300.000 0


neu 400.000 400.000 0 0 0 0 0


Veränderung -800.000 0 0 -500.000 -300.000 0


FPA -800.000 0 0 0 -500.000 -300.000 0 angenommen 10/0/1


63 - a 5E.660072 DB-Verknüpfungspunkt Leiferde/Umgestalt


NEU bisher 60.000 0 0 0 20.000 40.000 0


neu 0 0 0 0 0 0 0


Veränderung -60.000 0 0 -20.000 -40.000 0


FPA -60.000 0 0 0 -20.000 -40.000 0 angenommen 10/0/1


Anpassung der Finanzraten für die Umgestaltung des DB-


Verknüpfungspunktes Leiferde an den tatsächlichen Finanzbedarf


Haushaltsneutrale Mittelaufstockung für zu leistende 


Erschließungsbeiträge für die verkauften Grundstücke an die 


Zeugen Jehovas; entsprechend sind zusätzliche Aufwendungen 


beim Projekt 4E.21Neu eingeplant worden


Haushaltsneutrale Mittelaufstockung für zu leistende 


Erschließungsbeiträge für das Grundstück "städt. Kita Helene-Künne-


Allee"; entsprechend sind zusätzliche Aufwendungen beim Projekt 


4E.21Neu eingeplant worden


Anpassung der Finanzraten für die Grundsanierung der 


Salzdahlumer Straße an den tatsächlichen Finanzbedarf
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Anlage 2.5.2.1


Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


64 5S.660067 Bushaltestellen/Umgestaltung 5. BA


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 800.000 0 200.000 200.000 200.000 200.000 0


Veränderung 800.000 200.000 200.000 200.000 200.000 0


BA 800.000 200.000 200.000 200.000 200.000 0 angenommen 11/0/0


FPA 800.000 200.000 200.000 200.000 200.000 0 angenommen 10/0/1


20


Beiträge u.ä. Entgelte für 


Investitionstätigkeit


(Veränderungen)


-1.898.900 0 0 701.100 -240.000 -4.100.000 1.740.000


12 - b 5E.660029 Hansestraße West/Erschließung


bisher 177.431 177.431 0 0 0 0 0


neu 878.531 177.431 0 701.100 0 0 0


Veränderung 701.100 0 701.100 0 0 0


BA 701.100 0 701.100 0 0 0 angenommen 11/0/0


FPA 701.100 0 701.100 0 0 0 angenommen 10/0/1


62 - b 5E.660065 Salzdahlumer Str. /Grundsanierung 


NEU bisher 2.330.000 530.000 0 0 240.000 800.000 760.000


neu 530.000 530.000 0 0 0 0 0


Veränderung -1.800.000 0 0 -240.000 -800.000 -760.000


FPA -1.800.000 0 0 -240.000 -800.000 -760.000 angenommen 10/0/1


65 - a 5E.660078 Friedrich-Seele-Straße/Straßenerneuerung


NEU bisher 800.000 0 0 0 0 800.000 0


neu 0 0 0 0 0 0 0


Veränderung -800.000 0 0 0 -800.000 0


FPA -800.000 0 0 0 -800.000 0 angenommen 10/0/1


Zusätzliche Einzahlungen für die Umgestaltung der Bushaltestellen 


im 5. Bauabschnitt (Fördergelder); aufgrund der Erfahrungen aus der 


Vergangenheit werden daher pauschal jährlich 50% der 


Investitionskosten als Fördermittel eingeplant. Somit ergeben sich im 


Plan für die Jahre 2015 bis 2018 Investitionszuweisungen vom Land 


i. H. v. 200.000 € jährlich.


Haushaltsneutrale Einplanung von zusätzlichen Einzahlungen für zu 


leistende Erschließungsbeiträge für Grundstücke im Bereich der 


Hansestraße West, entsprechend werden zusätzliche Auszahlungen 


beim FB 20 (siehe 5S.210008) veranschlagt 


Anpassung der Finanzraten für die Grundsanierung der 


Salzdahlumer Straße an den tatsächlichen Finanzbedarf


Anpassung der Finanzraten für die Straßenerneuerung Friedrich-


Seele-Straße an den tatsächlichen Finanzbedarf
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Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


66 5E.660097 Gewerbegebiet Waller See / Erschließung


bisher 3.500.000 0 0 0 0 3.500.000 0


neu 3.500.000 0 0 0 0 1.000.000 2.500.000


Veränderung 0 0 0 0 -2.500.000 2.500.000


BA 0 0 0 0 -2.500.000 2.500.000 angenommen 11/0/0


FPA 0 0 0 0 -2.500.000 2.500.000 angenommen 10/0/1


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
-985.000 0 -5.000 -200.000 -550.000 -3.616.000 3.386.000


67 4S.66 Neu Zuschuss Verkehrs GmbH 


Stadtbahnausbaukonzept


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 175.000 0 175.000 0 0 0 0


Veränderung 175.000 175.000 0 0 0 0


BA 175.000 175.000 0 0 0 0 angenommen 11/0/0


FPA 175.000 175.000 0 0 0 0 angenommen 10/0/1


62 - c 5E.660065 Salzdahlumer Str. / Grundsanierung 


NEU bisher 4.800.000 1.700.000 200.000 0 400.000 1.500.000 1.000.000


neu 1.700.000 1.700.000 0 0 0 0 0


Veränderung -3.100.000 -200.000 0 -400.000 -1.500.000 -1.000.000


FPA -3.100.000 -200.000 0 -400.000 -1.500.000 -1.000.000 angenommen 10/0/1


Der Rat der Stadt Braunschweig hat die Verwaltung beauftragt, das 


Stadtbahnnetz unter Beteiligung der braunschweiger Bevölkerung 


auf sinnvolle Erweiterungen und Ergänzungen zu untersuchen.


Die Verkehrs-GmbH soll für vier Planfälle 


(Stadtbahnausbaumaßnahmen) jeweils eine Bewertung nach der 


Methodik der Standardisierten Bewertung beauftragen. Dabei soll 


unter wirtschaftlichen Aspekten eine abschließende Reihenfolge der 


Projekte ermittelt werden und für die betrachteten Korridore die 


jeweils wirtschaftlichste Trasse festgelegt werden.


Die Kosten in Höhe von 175.000 € sollen der Verkehrs-GmbH in 


Form eines Investitionszuschusses erstattet werden, bei unterstellter 


Bauausführung können diese dort aktiviert werden.


Anpassung der Finanzraten für die Grundsanierung der 


Salzdahlumer Straße an den tatsächlichen Finanzbedarf


siehe Begründung zu Zeile 26, Projekt 5S.660021
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Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


63 - b 5E.660072 DB-Verknüpfungspunkt Leiferde/Umgestalt


NEU bisher 300.000 0 0 0 100.000 200.000 0


neu 0 0 0 0 0 0 0


Veränderung -300.000 0 0 -100.000 -200.000 0


FPA -300.000 0 0 -100.000 -200.000 0 angenommen 10/0/1


65 - b 5E.660078 Friedrich-Seele-Straße/Straßenerneuerung


NEU bisher 1.900.000 0 0 0 0 1.900.000 0


neu 0 0 0 0 0 0 0


Veränderung -1.900.000 0 0 0 -1.900.000 0


FPA -1.900.000 0 0 0 -1.900.000 0 angenommen 10/0/1


68 5S.660021 Sammelprojekt Brückenerneuerung


bisher 8.383.898 4.233.898 1.100.000 1.100.000 1.100.000 850.000


neu 5.293.898 4.233.898 330.000 190.000 290.000 250.000 0


Veränderung -3.090.000 0 -770.000 -910.000 -810.000 -600.000 0


BA -3.090.000 -770.000 -910.000 -810.000 -600.000 0 angenommen 11/0/0


FPA -3.090.000 -770.000 -910.000 -810.000 -600.000 0 angenommen 10/0/1


Anpassung der Finanzraten für die Umgestaltung des DB-


Verknüpfungspunktes Leiferde an den tatsächlichen Finanzbedarf


Anpassung der Finanzraten für die Straßenerneuerung Friedrich-


Seele-Straße an den tatsächlichen Finanzbedarf


Im Zuge der fortschreitenden Konkretisierung des 


Brückenbauprogrammes sind gegenüber dem aktuellen 


Haushaltsplanentwurf aus fachlicher Sicht mehr Mittel erforderlich 


als bisher veranschlagt. Den umfangreichen Sanierungsbedarf an 


Brücken in der Unterhaltungslast der Stadt Braunschweig hat der 


Stadtbaurat in einer Stellungnahme zu der Anfrage Nr. 3145/14 in 


der Ratssitzung vom 30. September 2014 dargestellt. Aktuell sind für 


die Jahre 2015 bis 2017 in dem Projekt 5S.660021 pauschal jeweils 


1,1 Mio. € eingeplant. Für 2018 sind 850.000 € veranschlagt.


Maßnahmen mit einem Kostenvolumen über 150.000 € sollen 


zukünftig als Einzelmaßnahmen dargestellt werden. Daher werden 


die Mittel aus dem Projekt 5S.660021 auf diverse neue Projekte 


verteilt.


Des Weiteren ergibt sich über den gesamten Betrachtungszeitraum 


ein höherer Bedarf für den Brückenbau in Höhe von 1,83 Mio. €. Die 


Deckung soll durch die Verschiebung der folgenden Projekte 


erfolgen:


5E.660065 "Salzdahlumer Str. / Grundsanierung


5E.660068 "Hamburger Str./Straßenerneuerung


5E.660097 "Gewerbegebiet Waller See/ Erschl."
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in € in € in € in € in € in € in €
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69 5E.66 Neu Hennebergbrücke / Ersatzneubau


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 830.000 0 80.000 750.000 0 0 0


Veränderung 830.000 80.000 750.000 0 0 0


BA 830.000 80.000 750.000 0 0 0 angenommen 11/0/0


FPA 830.000 80.000 750.000 0 0 0 angenommen 10/0/1


70 5E.66 Neu Sidonienbrücke / Ersatzneubau


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 630.000 0 0 0 80.000 0 550.000


Veränderung 630.000 0 0 80.000 0 550.000


BA 630.000 0 0 80.000 0 550.000 angenommen 11/0/0


FPA 630.000 0 0 80.000 0 550.000 angenommen 10/0/1


71 5E.66 Neu Okerbrücke Grund / Ersatzneubau


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 1.100.000 0 100.000 0 1.000.000 0 0


Veränderung 1.100.000 100.000 0 1.000.000 0 0


BA 1.100.000 100.000 0 1.000.000 0 0 angenommen 11/0/0


FPA 1.100.000 100.000 0 1.000.000 0 0 angenommen 10/0/1


72 5E.66 Neu Ringgleisbrücke Marienberger Str./ Sanierung


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 250.000 0 0 250.000 0 0 0


Veränderung 250.000 0 250.000 0 0 0


BA 250.000 0 250.000 0 0 0 angenommen 11/0/0


FPA 250.000 0 250.000 0 0 0 angenommen 10/0/1


siehe Begründung zu Zeile 26, Projekt 5S.660021


siehe Begründung zu Zeile 26, Projekt 5S.660021


siehe Begründung zu Zeile 26, Projekt 5S.660021


siehe Begründung zu Zeile 26, Projekt 5S.660021
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73 5E.66 Neu Mühlenbrücke Bienrode über Schunter / 


Ersatzneubau


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 300.000 0 50.000 250.000 0 0 0


Veränderung 300.000 50.000 250.000 0 0 0


BA 300.000 50.000 250.000 0 0 0 angenommen 11/0/0


FPA 300.000 50.000 250.000 0 0 0 angenommen 10/0/1


74 5E.66 Neu Neubau Schunterbrücke Butterberg / 


Ersatzneubau


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 580.000 0 80.000 0 500.000 0 0


Veränderung 580.000 80.000 0 500.000 0 0


BA 580.000 80.000 0 500.000 0 angenommen 11/0/0


FPA 580.000 80.000 0 500.000 0 0 angenommen 10/0/1


75 5E.66 Neu Fischgrabenbrücke NSG Riddagsh. / 


Ersatzneubau


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 220.000 0 0 40.000 180.000 0 0


Veränderung 220.000 0 40.000 180.000 0 0


BA 220.000 0 40.000 180.000 0 0 angenommen 11/0/0


FPA 220.000 0 40.000 180.000 0 0 angenommen 10/0/1


76 5E.66 Neu Brücke Friedrich-Seele-Str. Ringgleis / 


Sanierung


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 430.000 0 0 0 50.000 380.000 0


Veränderung 430.000 0 0 50.000 380.000 0


BA 430.000 0 0 50.000 380.000 0 angenommen 11/0/0


FPA 430.000 0 0 50.000 380.000 0 angenommen 10/0/1


siehe Begründung zu Zeile 26, Projekt 5S.660021


siehe Begründung zu Zeile 26, Projekt 5S.660021


siehe Begründung zu Zeile 26, Projekt 5S.660021


siehe Begründung zu Zeile 26, Projekt 5S.660021
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77 5E.66 Neu Wabebrücke Klostergang/Möller / Ersatzneubau


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 400.000 0 0 0 50.000 0 350.000


Veränderung 400.000 0 0 50.000 0 350.000


BA 400.000 0 0 50.000 0 350.000 angenommen 11/0/0


FPA 400.000 0 0 50.000 0 350.000 angenommen 10/0/1


78 5E.66 Neu Ferdinandbrücke / Sanierung


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 330.000 0 0 0 0 30.000 300.000


Veränderung 330.000 0 0 0 30.000 300.000


BA 330.000 0 0 0 30.000 300.000 angenommen 11/0/0


FPA 330.000 0 0 0 30.000 300.000 angenommen 10/0/1


79 5E.66 Neu Brücke Hüttenwerke Schrotweg / Ersatzneubau


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 950.000 0 0 0 0 100.000 850.000


Veränderung 950.000 0 0 0 100.000 850.000


BA 950.000 0 0 0 100.000 850.000 angenommen 11/0/0


FPA 950.000 0 0 0 100.000 850.000 angenommen 10/0/1


80 5E.66 Neu Eisenbütteler Kraftwerkbrücke  / Sanierung


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 450.000 0 0 0 50.000 400.000 0


Veränderung 450.000 0 0 50.000 400.000 0


BA 450.000 0 0 50.000 400.000 0 angenommen 11/0/0


FPA 450.000 0 0 50.000 400.000 0 angenommen 10/0/1


siehe Begründung zu Zeile 26, Projekt 5S.660021


siehe Begründung zu Zeile 26, Projekt 5S.660021


siehe Begründung zu Zeile 26, Projekt 5S.660021


siehe Begründung zu Zeile 26, Projekt 5S.660021
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81 5E.66 Neu Eisenbütteler Wehrbrücke  / Sanierung


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 450.000 0 0 0 50.000 400.000 0


Veränderung 450.000 0 0 50.000 400.000 0


BA 450.000 0 0 50.000 400.000 0 angenommen 11/0/0


FPA 450.000 0 0 50.000 400.000 0 angenommen 10/0/1


82 5E.66 Neu Sandbachbrücke Schunter  / Neubau (noch 


keine Brücke vorhanden)


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 310.000 0 0 0 0 50.000 260.000


Veränderung 310.000 0 0 0 50.000 260.000


BA 310.000 0 0 0 50.000 260.000 angenommen 11/0/0


FPA 310.000 0 0 0 50.000 260.000 angenommen 10/0/1


83 5E.660065 Salzdahlumer Str. /Grundsanierung


bisher 4.870.526 1.770.526 200.000 0 400.000 1.500.000 1.000.000


neu 4.870.526 1.770.526 0 200.000 400.000 1.500.000 1.000.000


Veränderung 0 -200.000 200.000 0 0 0


BA 0 -200.000 200.000 0 0 0 angenommen 11/0/0


FPA Der Antrag wurde von der Verwaltung zurückgezogen.


84 5E.660068 Hamburger Straße/Straßenerneuerung


bisher 4.037.336 1.787.336 1.680.000 570.000 0 0 0


neu 4.037.336 1.787.336 2.060.000 190.000 0 0 0


Veränderung 0 380.000 -380.000 0 0 0


BA 0 380.000 -380.000 0 0 0 angenommen 11/0/0


FPA 0 380.000 -380.000 0 0 0 angenommen 10/0/1


siehe Begründung zu Zeile 26, Projekt 5S.660021


siehe Begründung zu Zeile 26, Projekt 5S.660021


siehe Begründung zu Zeile 26, Projekt 5S.660021


siehe Begründung zu Zeile 26, Projekt 5S.660021
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85 5E.660097 Gewerbegebiet Waller See / Erschließung


bisher 4.390.571 1.014.571 200.000 200.000 1.200.000 1.776.000 0


neu 4.390.571 1.014.571 300.000 0 0 1.000.000 2.076.000


Veränderung 0 100.000 -200.000 -1.200.000 -776.000 2.076.000


BA 0 100.000 -200.000 -1.200.000 -776.000 2.076.000 angenommen 11/0/0


FPA 0 100.000 -200.000 -1.200.000 -776.000 2.076.000 angenommen 10/0/1


86 5S.660014 Lehndorf/Straßenerneuerung 2.BA


NEU bisher 9.450.407 6.230.407 420.000 900.000 900.000 1.000.000 0


neu 9.450.407 6.230.407 420.000 900.000 900.000 1.000.000 0


Veränderung 0 0 0 0 0 0


VE 2016: 0 VE 2016 neu: 150.000 VE 2016 Veränderung: 150.000


FPA 0 0 0 0 0 0 angenommen 10/0/1


87 5S.660015 Östliches Ringgebiet/Straßenerneuerung


NEU bisher 20.823.738 16.673.738 1.250.000 900.000 900.000 1.100.000 0


neu 20.823.738 16.673.738 1.250.000 900.000 900.000 1.100.000 0


Veränderung 0 0 0 0 0 0


VE 2016: 0 VE 2016 neu: 800.000 VE 2016 Veränderung: 800.000


FPA 0 0 0 0 0 0 angenommen 10/0/1


88 5S.660016 Petritor/Straßenerneuerung


NEU bisher 8.029.972 4.929.972 500.000 900.000 900.000 800.000 0


neu 8.029.972 4.929.972 500.000 900.000 900.000 800.000 0


Veränderung 0 0 0 0 0 0


VE 2016: 0 VE 2016 neu: 400.000 VE 2016 Veränderung: 400.000


FPA 0 0 0 0 0 0 angenommen 10/0/1


zusätzliche Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 


2016, um rechtzeitig mit der Baumaßnahme in 2015 starten zu 


können


siehe Begründung zu Zeile 26, Projekt 5S.660021


zusätzliche Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 


2016, um rechtzeitig mit der Baumaßnahme in 2015 starten zu 


können


zusätzliche Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 


2016, um rechtzeitig mit der Baumaßnahme in 2015 starten zu 


können
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89 5S.660020 Hauptbahnhof / Mastbruch / Straßenerneuerung


NEU bisher 2.885.215 1.275.215 160.000 350.000 600.000 500.000 0


neu 2.885.215 1.275.215 160.000 350.000 600.000 500.000 0


Veränderung 0 0 0 0 0 0


VE 2016: 0 VE 2016 neu: 200.000 VE 2016 Veränderung: 200.000


FPA 0 0 0 0 0 0 angenommen 10/0/1


90 5S.660024 Innenstadt/Straßenerneuerung


NEU bisher 8.020.777 5.350.777 970.000 800.000 300.000 600.000 0


neu 8.020.777 5.350.777 970.000 800.000 300.000 600.000 0


Veränderung 0 0 0 0 0 0


VE 2016: 0 VE 2016 neu: 500.000 VE 2016 Veränderung: 500.000


FPA 0 0 0 0 0 0 angenommen 10/0/1


91 5S.660067 Bushaltestellen/Umgestaltung 5.BA


NEU bisher 1.600.000 0 400.000 400.000 400.000 400.000 0


neu 1.600.000 0 400.000 400.000 400.000 400.000 0


Veränderung 0 0 0 0 0 0


VE 2016: 0 VE 2016 neu: 400.000 VE 2016 Veränderung: 400.000


FPA 0 0 0 0 0 0 angenommen 10/0/1


zusätzliche Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 


2016, um rechtzeitig mit der Baumaßnahme in 2015 starten zu 


können


zusätzliche Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 


2016, um rechtzeitig mit der Baumaßnahme in 2015 starten zu 


können


zusätzliche Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 


2016, um rechtzeitig mit der Baumaßnahme in 2015 starten zu 


können
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Teilhaushalt 67 - Stadtgrün und Sport


Ortsteilfriedhof Broitzem


25


Erwerb von Grundstücken und 


Gebäuden


(Veränderungen)


46.400 0 46.400 0 0 0 0


92 - a 5E.670035 Ortsteilfriedhof Broitzem


bisher 46.400 46.400 0 0 0 0 0


neu 92.800 46.400 46.400 0 0 0 0


Veränderung 46.400 46.400 0 0 0 0


GA 46.400 46.400 0 0 0 0 angenommen 11/0/0


FPA 46.400 46.400 0 0 0 0 angenommen 10/0/1


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
289.000 0 289.000 0 0 0 0


92 - b 5E.670035 Ortsteilfriedhof Broitzem


bisher 289.000 289.000 0 0 0 0 0


neu 578.000 289.000 289.000 0 0 0 0


Veränderung 289.000 289.000 0 0 0 0


GA 289.000 289.000 0 0 0 0 angenommen 11/0/0


FPA 289.000 289.000 0 0 0 0 angenommen 10/0/1


Die zum Haushalt 2012 eingeplanten Haushaltsmittel von 46.400 € 


für den Ankauf des Grundstückes für die Erweiterung des Friedhofes 


in Broitzem können nicht erneut übertragen werden. Da der Kauf in 


2015 tatsächlich vollzogen werden soll, sind die Finanzmittel neu zu 


veranschlagen.


Die zum Haushalt 2012 eingeplanten Haushaltsmittel von 289 TEUR 


für die Erweiterung des Friedhofes in Broitzem können nicht erneut 


übertragen werden. Da die Erweiterung tatsächlich umgesetzt 


werden, sind die Finanzmittel neu zu veranschlagen.


 49


04.02.2015







Anlage 2.5.2.1


Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


Privatisierung Krematorium


17


Summe der Auszahlungen aus 


laufender Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


-480.500 0 -108.500 -124.000 -124.000 -124.000 0


93 - a 4S.670011 FB 67:Instandh.Krematorium BgA


bisher 1.511.800 1.015.800 124.000 124.000 124.000 124.000 0


neu 1.031.300 1.015.800 15.500 0 0 0 0


Veränderung -480.500 -108.500 -124.000 -124.000 -124.000 0


GA -480.500 -108.500 -124.000 -124.000 -124.000 0 angenommen 11/0/0


FPA -480.500 -108.500 -124.000 -124.000 -124.000 0 angenommen 10/0/1


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
-804.800 0 -301.200 -501.200 -1.200 -1.200 0


93 - b 5S.670028 FB 67: GVG-BgA Krematorium


bisher 19.500 14.700 1.200 1.200 1.200 1.200


neu 14.700 14.700 0 0 0 0


Veränderung -4.800 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 0


GA -4.800 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 0 angenommen 11/0/0


FPA -4.800 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 0 angenommen 10/0/1


93 - c 5E.670041 Grunderneuerung Ofenlinie Krematorium


bisher 1.000.000 200.000 300.000 500.000 0 0 0


neu 200.000 200.000 0 0 0 0 0


Veränderung -800.000 -300.000 -500.000 0 0 0


GA -800.000 -300.000 -500.000 0 0 0 angenommen 11/0/0


FPA -800.000 -300.000 -500.000 0 0 0 angenommen 10/0/1


Das Krematorium wird mit Wirkung vom 1.1.2015 privatisiert. Die 


bisher eingeplanten Finanzmittel können bis auf einen Betrag von 


15.500 € für die Restabwicklung des Betriebes eingespart bzw. für 


die Sanierung der Trinkwasserleitungen in der Sporthalle Südklint 


verwendet werden.


Das Krematorium wird mit Wirkung vom 1.1.2015 privatisiert. Die 


bisher eingeplanten Finanzmittel können eingespart werden.


Durch die Privatisierung des Krematoriums können die eingeplanten 


Finanzmittel von insgesamt 800 TEUR für den Umbau des 


ehemaligen Nordbades in eine Gymnastikhalle verwendet werden.
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Sporthalle Südklint


17


Summe der Auszahlungen aus 


laufender Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


75.000 0 75.000 0 0 0 0


94 4E.670006 Sporthalle Südklint/Sanierung


bisher 25.000 25.000 0 0 0 0 0


neu 100.000 25.000 75.000 0 0 0 0


Veränderung 75.000 75.000 0 0 0 0


SpA 75.000 75.000 0 0 0 0 angenommen 11/0/0


FPA 75.000 75.000 0 0 0 0 angenommen 10/0/1


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
-350.000 -350.000 0 0 0 0


95 4E.670006 Sporthalle Südklint/Sanierung


bisher 350.000 0 350.000 0 0 0 0


neu 0 0 0 0 0 0 0


Veränderung -350.000 -350.000 0 0 0 0


SpA -350.000 -350.000 0 0 0 0 angenommen 9/0/2


FPA -350.000 -350.000 0 0 0 0 angenommen 10/0/1


Sonstige Projekte


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
664.000 369.500 294.500 0 0 0


96 5S.670049 FB 67: Global Kinderspielplätze


bisher 2.777.500 1.827.500 237.500 237.500 237.500 237.500


neu 3.366.500 1.827.500 532.000 532.000 237.500 237.500


Veränderung 589.000 294.500 294.500 0 0 0


GA 589.000 294.500 294.500 0 0 0 angenommen 11/0/0


FPA 589.000 294.500 294.500 0 0 0 angenommen 10/0/1


Teilsanierung der Trinkwasserleitungen in der Sporthalle Südklint


Der Umbau der ehemaligen Lehrküche in einen Gymnastikraum 


entfällt im Einvernehmen mit dem MTV. Die Finanzmittel sollen 


daher für den Umbau des ehemaligen Nordbades in eine 


Gymnastikhalle (275.000 €) verwendet werden.


Die restlichen 75.000 € werden für die Sanierung von Sportanlagen 


(5S.670059) verwendet.


Bei den städtischen Spielplätzen ist ein erheblicher Sanierungsstau 


zu verzeichnen. Viele Spielgeräte müssen wegen Baufälligkeit 


abgebaut bzw. stillgelegt werden. Der Betrag von 589 TEUR 


verzeichnet eine Teilliste von 16 Spielplätzen bzw. Spielgeräten. 
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97 5S.670059 Bezirkssportanlagen / Sanierung


bisher 2.586.121 1.449.621 458.500 226.000 226.000 226.000


neu 2.661.121 1.449.621 533.500 226.000 226.000 226.000


Veränderung 75.000 75.000 0 0 0 0


SpA 75.000 75.000 0 0 0 0 angenommen 11/0/0


FPA 75.000 75.000 0 0 0 0 angenommen 10/0/1


Gesamtstädtisch   


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
1.275.000 0 775.000 500.000 0 0 0


98 5E.Neu ehemaliges Nordbad / Umbau zu 


Gymnastikhalle 


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 1.275.000 0 775.000 500.000 0 0 0


Veränderung 1.275.000 775.000 500.000 0 0 0


VE 2016: 0 VE 2016 neu: 500.000 VE 2016 Veränderung: 500.000


SpA 1.275.000 775.000 500.000 0 0 0 angenommen 9/1/1


FPA 1.275.000 775.000 500.000 0 0 0 angenommen 10/0/1


Veränderungen Erträge (Zeile 10) -290.000 157.600 315.600 1.193.400 219.400


Veränderungen Aufwendungen (Zeile 17) 639.400 875.300 92.600 791.900 1.459.300


Ergebnisveränderung: (+) Belastung / (-) Entlastung 929.400 717.700 -223.000 -401.500 1.239.900


Verändungen Investitionseinzahlungen (Zeilen 19 - 23) -542.200 -948.900 -2.143.000 -5.832.000 1.740.000


Veränderungen Investitionsauszahlungen (Zeilen  25-30) 4.096.200 3.670.400 -545.500 -4.814.300 15.465.200


Investitionsveränderung: (+) Belastung / (-) Entlastung 4.638.400 4.619.300 1.597.500 1.017.700 13.725.200


Gesamtveränderung: (+) Belastung / (-) Entlastung 5.567.800 5.337.000 1.374.500 616.200 14.965.100


nachrichtlich:


Verpflichtungsermächtigungen: 2016 4.746.000


2017 0


2018 0


zusätzliche Finanzmittel für die Sanierung der städtischen 


Sportanlagen


Das ehemalige Nordbad soll in eine 3 gliedrige Gymnastikhalle 


umgebaut werden.


Die Finanzierung erfolgt aus den freiwerdenen Mitteln für die 


Ofenlinie des  Krematoriums (5E.670041) in Höhe von 1.000.000 € 


(inkl. Haushaltsreste aus dem Jahr 2014 in Höhe von 200.000 €) 


und der Nichtrealisierung des Umbaus der Lehrküche in der 


Sporthalle Südklint (4E.670006) in Höhe von 275.000 €.
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Die Liste wurde im FPA insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 10 / 0 / 1


Dauer


 bisher  neu Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen


Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft


16 Sonst. haushaltswirksame 
Auszahlungen 0 1.950.000  +        0 0 0 0 0 0 


FS6120 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft


        2.266.000   1.950.000    +      


Gesamt (+) mehr/(-) weniger 0  1.950.000    +      0  0  0  0  0  0  


(-) Entlastung/(+) Belastung 1.950.000    +      0  0  0  


Bei der Stadt Braunschweig liegen Widersprüche von Beamtinnen und Beamten gegen die Bemessung der Besoldung nach dem Besoldungsdienstalter vor. In Urteilen des 
Bundesverwaltungsgerichts wurden Beamtinnen und Beamten, die sich mit Klage gegen diese Form der Besoldung gewandt haben, Entschädigungsansprüche zugesprochen. In 
Sachsen und Sachsen-Anhalt wurde das Besoldungsrecht bereits geändert. In Niedersachsen ist noch keine Anpassung erfolgt. Dies wird jedoch im Laufe des nächsten Jahres 
erwartet. In Folge der Anpassung  bestünden gegen die Stadt Entschädigungsansprüche von rd. 1,95 Mio. €. Für diesen Sachverhalt ist eine Rückstellungsbildung im 
Jahresabschluss 2014 vorgesehen. Um auch die notwendigen Finanzmittel für eine mögliche Auszahlung der Entschädigung verfügbar zu haben, sollen diese Mittel in der 
Deckungsreserve Personal für das Jahr 2015  im Finanzhaushalt eingeplant werden.


762110 Deckungsreserven Personalaufwand


Art der Einzahlung/Auszahlung2015 2016 2017 2018


Veränderungen in €


Nr.
Teilhaushalt


Zeile
Finanzstelle


Haushaltsansatz-
bezeichnung


Bezeichnung der 
Finanzstelle


 Planansatz 2015
   in  € 


Seite 1







Anlage 2.5.3.1


Haushaltslesung 2015 - Haushaltsneutrale Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Teilhaushalt 20 - Finanzen


17


Summe der Auszahlungen aus 


laufender Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


0 0 0 0 0 0


1 - a 4S.210013 FB 20: Instandhaltungen Grundvermögen


bisher 6.773.670 3.730.370 749.500 764.600 764.600 764.600 0


neu 6.826.070 3.730.370 762.600 777.700 777.700 777.700 0


Veränderung 52.400 13.100 13.100 13.100 13.100 0


FPA 52.400 13.100 13.100 13.100 13.100 0 angenommen 11/0/0


1 - b 4S.210020 FB 20.2: Instandh. R.-Wagner-Str. BgA


bisher 171.885 119.485 13.100 13.100 13.100 13.100 0


neu 119.485 119.485 0 0 0 0 0


Veränderung -52.400 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100 0


FPA -52.400 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100 0 angenommen 11/0/0


Ausschuss


Umsetzung der Instandhaltungsmittel für das 


Grundstück Richard-Wagner-Straße (Projekt 


4S.210020) zum (Sammel-) Projekt 4S.210013 


(Instandhaltungen Grundvermögen) 


Grund: Der bisherige Betrieb gewerblicher Art 


(Vermietung Richard-Wagner-Straße) wurde 


aufgelöst.   


Umsetzung der Instandhaltungsmittel für das 


Grundstück Richard-Wagner-Straße (Projekt 


4S.210020) zum (Sammel-) Projekt 4S.210013 


(Instandhaltungen Grundvermögen) 


Grund: Der bisherige Betrieb gewerblicher Art 


(Vermietung Richard-Wagner-Straße) wurde 


aufgelöst.   


1 Stand: 04.02.2015
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Haushaltslesung 2015 - Haushaltsneutrale Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


17


Summe der Auszahlungen aus 


laufender Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


0 0 0 0 0 0


2 - a 4E.210130 GS/HS Rüningen / Sanierung


bisher 957.000 0 500.000 400.000 57.000 0 0


neu 976.800 0 500.000 419.800 57.000 0 0


Veränderung
19.800 0 0 19.800 0 0


0


FPA 19.800 0 19.800 0 0 0 angenommen 11/0/0


2 - b 4E.210136 HS Sophienstraße / Sanierung


bisher 543.600 0 174.000 200.000 169.600 0 0


neu 557.700 0 174.000 214.100 169.600 0 0


Veränderung
14.100 0 0 14.100 0 0


0


FPA 14.100 0 14.100 0 0 0 angenommen 11/0/0


2 - c 4E.210139 RS John-F.-Kennedy-Platz / Sanierung


bisher 706.600 0 313.000 313.000 80.600 0 0


neu 734.100 0 313.000 330.100 91.000 0 0


Veränderung
27.500 0 0 17.100 10.400 0


0


FPA 27.500 0 17.100 10.400 0 0 angenommen 11/0/0


2 - d 4E.210140 GY Martino-Katharineum / Sanierung


bisher 972.000 0 260.000 609.800 102.200 0 0


neu 1.061.000 0 260.000 698.800 102.200 0 0


Veränderung


89.000 0 0 89.000 0 0


0


FPA 89.000 0 89.000 0 0 0 angenommen 11/0/0


Mehrkosten für die Realisierung der Campuslösung 


für die GS/HS Rüningen, Umsetzung von Mitteln 


aus dem Projekt 4S.400006 "Instandh. MEP 


Schulen"


Mehrkosten für die Realisierung der Campuslösung 


für die HS Sophienstraße, Umsetzung von Mitteln 


aus dem Projekt 4S.400006 "Instandh. MEP 


Schulen"


Teilhaushalt 20 - Finanzen


Projekte, die durch FB 65 umgesetzt werden


Mehrkosten für die Realisierung der Campuslösung 


für die RS John-F.-Kennedy-Platz, Umsetzung von 


Mitteln aus dem Projekt 4S.400006 "Instandh. MEP 


Schulen"


Mehrkosten für die Realisierung der Campuslösung 


für das GY Martino-Katharineum, Umsetzung von 


Mitteln aus dem Projekt 4S.400006 "Instandh. MEP 


Schulen"


Einrichtung von Campuslösungen im Rahmen der Schulsanierungen (Teilhaushalt 20 und Teilhaushalt 40)


2 Stand: 04.02.2015
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Haushaltslesung 2015 - Haushaltsneutrale Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


2 - e 4E.210144 IGS Franzsches Feld / Sanierung


bisher 2.920.200 0 615.800 1.506.200 388.900 409.300 0


neu 3.127.700 0 615.800 1.506.200 456.400 549.300 0


Veränderung


207.500 0 0 0 67.500 140.000


0


FPA 207.500 0 0 67.500 140.000 0 angenommen 11/0/0


2 - f 4E.210145 GY HvF / Sanierung


bisher 1.890.200 0 723.500 702.000 464.700 0 0


neu 1.952.300 0 723.500 702.000 526.800 0 0


Veränderung


62.100 0 0 0 62.100 0


0


FPA 62.100 0 0 62.100 0 0 angenommen 11/0/0


2 - g 4S.400006 FB 40: Instandh. MEP Schulen


bisher 4.595.594 3.915.594 170.000 170.000 170.000 170.000 0


neu 4.175.594 3.915.594 170.000 30.000 30.000 30.000 0


Veränderung -420.000 0 0 -140.000 -140.000 -140.000 0


FPA -420.000 0 -140.000 -140.000 -140.000 0 angenommen 11/0/0


Mehrkosten für die Realisierung der Campuslösung 


für die IGS Franzsches Feld, Umsetzung von 


Mitteln aus dem Projekt 4S.400006 "Instandh. MEP 


Schulen"


Mehrkosten für die Realisierung der Campuslösung 


für das GY Hoffmann-von-Fallersleben-Schule, 


Umsetzung von Mitteln aus dem Projekt 4S.400006 


"Instandh. MEP Schulen"


Mehrkosten für die Realisierung der Campuslösung 


für die Schulen des Schulsanierungspaketes 1, 


Umsetzung zu den jeweiligen Sanierungsprojekten


3 Stand: 04.02.2015







Anlage 2.5.3.1


Haushaltslesung 2015 - Haushaltsneutrale Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


17


Summe der Auszahlungen aus 


laufender Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


0 0 0 0 0 0


3  - a 4E.21 NEU BBS V / Sanierung NTW-Raum 115


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 100.000 0 100.000 0 0 0 0


Veränderung 100.000 0 100.000 0 0 0 0


FPA 100.000 100.000 0 0 0 0 angenommen 11/0/0


3 - b 4S.210065 FB 20: Global Instandhaltung Schulen


bisher 6.770.000 2.120.000 1.200.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 0


neu 6.670.000 2.120.000 1.100.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 0


Veränderung -100.000 0 -100.000 0 0 0 0


FPA -100.000 -100.000 0 0 0 0 angenommen 11/0/0


Sanierung des NTW-Raumes 115 der BBS V


Sanierung des NTW-Raumes 115 der BBS V; die 


Deckung der Festwertbeschaffungen erfolgt aus 


dem Projekt 4S.210065


Sanierung des NTW-Raumes 115 der BBS V; die 


Deckung der Festwertbeschaffungen erfolgt aus 


dem Projekt 4S.210065


Hinweis: Für die Aufstockung von Mitteln für 


Brandschutzmaßnahmen wird von der Verwaltung 


vorgeschlagen, die Mittel des Projektes 4S.210065 


um 100 TEUR zu kürzen.
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Haushaltslesung 2015 - Haushaltsneutrale Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


17


Summe der Auszahlungen aus 


laufender Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


0 0 0 0 0 0


4 - a 4S.210036 FB 20:Programm Instand. Städt.Kitas/San.


bisher 13.354.471 9.974.471 845.000 845.000 845.000 845.000 0


neu 13.279.471 9.974.471 770.000 845.000 845.000 845.000 0


Veränderung -75.000 0 -75.000 0 0 0 0


FPA -75.000 -75.000 0 0 0 0 angenommen 11/0/0


4 - b 4S.610009 FB 61: Soziale Stadt-westl. Ringgeb.


bisher 9.160.000 0 1.435.000 1.550.000 1.310.000 1.060.000 3.805.000


neu 9.235.000 0 1.510.000 1.550.000 1.310.000 1.060.000 3.805.000


Veränderung 75.000 0 75.000 0 0 0 0


FPA 75.000 75.000 0 0 0 0 angenommen 11/0/0


Mittelumsetzung zur Sanierung der Kita 


Schwedenheim im Rahmen des 


Sanierungsgebietes Soziale Stadt; die Deckung 


erfolgt tw. durch das Kita-Sanierungsprogramm 


(4S.210036)


Sanierung der Kita Schwedenheim


Mittelumsetzung zur Sanierung der Kita 


Schwedenheim im Rahmen des 


Sanierungsgebietes Soziale Stadt; die Deckung 


erfolgt tw. durch das Kita-Sanierungsprogramm 


(4S.210036)
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Haushaltslesung 2015 - Haushaltsneutrale Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


Teilhaushalt 37 - Feuerwehr


27


Erwerb von beweglichem 


Sachvermögen


(Veränderungen)


0 0 0 0 0 0


5 - a 5E.370008 Beschaffung HLF 10 OF Timmerlah


bisher 232.500 0 85.000 147.500 0 0 0


neu 285.000 0 85.000 200.000 0 0 0


Veränderung 52.500 0 52.500 0 0 0


VE 2016: 147.500 VE 2016 neu: 200.000 VE 2016 Veränderung: 52.500


FPA 52.500 0 52.500 0 0 0 angenommen 11/0/0


5 - b 5S.370010 Global-Spezialfahrzeuge freiwillige 


Feuerwehr


bisher 4.387.315 2.959.315 122.500 325.500 490.000 490.000 0


neu 4.334.815 2.959.315 122.500 273.000 490.000 490.000 0


Veränderung -52.500 0 0 -52.500 0 0 0


VE 2016: 170.000 VE 2016 neu: 117.500 VE 2016 Veränderung: -52.500


FPA -52.500 0 -52.500 0 0 0 angenommen 11/0/0


Mittelumsetzung vom Projekt Global-


Spezialfahrzeuge freiwillige Feuerwehr in Höhe von 


52.500 € zur Finanzierung der Beschaffung des 


HLF 10 für die OF Timmerlah; entsprechend sind 


auch die Verpflichtungsermächtigungen 


anzupassen 


Mittelumsetzung vom Projekt Global-


Spezialfahrzeuge freiwiliige Feuerwehr in Höhe von 


52.500 € zur Finanzierung der Beschaffung des 


HLF 10 für die OF Timmerlah; entsprechend sind 


auch die Verpflichtungsermächtigungen 


anzupassen 
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Haushaltslesung 2015 - Haushaltsneutrale Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


Teilhaushalt 51 - Kinder, Jugend und Familie


17


Summe der Auszahlungen aus 


laufender Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


0 0 0 0 0 0


6 - a 4S.510008 FB 51: Instandhaltungen KTK' s


bisher 183.580 103.580 20.000 20.000 20.000 20.000 0


neu 103.580 103.580 0 0 0 0 0


Veränderung -80.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 0


FPA -80.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 0 angenommen 11/0/0


6 - b 4S.510023 FB 51: Instandhaltung SKB in OGS


NEU bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 20.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 0


Veränderung 20.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 0


FPA 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 angenommen 11/0/0


6 - c 4S.510024 FB 51: Instandhaltung in KTK einschl SKB


NEU bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 20.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 0


Veränderung 20.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 0


FPA 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 angenommen 11/0/0


6 - d 4S.510025 FB 51: Instandhaltung SKB in Schulen


NEU bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 20.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 0


Veränderung 20.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 0


FPA 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 angenommen 11/0/0


Neuaufteilung des Projektes 4S.510008 - 


s. o.


Neuaufteilung des Projektes 4S.510008 - 


s. o.


Neuaufteilung des Projektes 4S.510008 - 


s. o.


Neuordnung und Neueinrichtung von Projekten für 


die Schulkindbetreuung in KTK's


altes Projekt


4S.510008 Instandhaltungen KTK' s


neue Projekte


4S.510023  Instandhaltung SKB in OGS


4S.510024  Instandhaltung in KTK einschl SKB


4S.510025  Instandhaltung SKB in Schulen


4S.510026  Instandhalt. SKB außerh. Schulen
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Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


6 - e 4S.510026 FB 51: Instandh. SKB außerh. Schulen


NEU bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 20.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 0


Veränderung 20.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 0


FPA 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 angenommen 11/0/0


FB 61 - Stadtplanung und Umweltschutz


10


Summe der Einzahlungen aus 


laufender Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


11.300 11.300 0 0 0 0


7 - a 4S.610013 FB 61.4: Umsetzung von Ausgleichsmaßn.


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 7.900 0 7.900 0 0 0 0


Veränderung 7.900 0 7.900 0 0 0 0


FPA 7.900 7.900 0 0 0 0 angenommen 11/0/0


8 - a 4S.61 NEU FB 61.7: Umsetzung von Ausgleichsmaßn.


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 3.400 0 3.400 0 0 0 0


Veränderung 3.400 0 3.400 0 0 0 0


FPA 3.400 3.400 0 0 0 0 angenommen 11/0/0


Neuaufteilung des Projektes 4S.510008 - 


s. o.


Zusätzliche Erträge für die Ausgleichsmaßnahmen 


"Städtebauliche Verträge Lammer Busch - Ost LA 


31" (Abteilung 61.7)


Kapitalisierte Folgekosten für Maßnahmeflächen


Zusätzliche Erträge für die Ausgleichsmaßnahmen 


Städtebauliche Verträge Lammer Busch - Ost LA 


31 und Roselies Süd RA 27


Kapitalisierte Folgekosten für Maßnahmeflächen 


(Abteilung 61.4)
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Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


17


Summe der Auszahlungen aus 


laufender Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


11.300 11.300 0 0 0 0


7 - b 4S.610013 FB 61.4: Umsetzung von Ausgleichsmaßn.


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 7.900 0 7.900 0 0 0 0


Veränderung


7.900 0 7.900 0 0 0 0


FPA 7.900 7.900 0 0 0 0 angenommen 11/0/0


8 - b 4S.61 NEU FB 61.7: Umsetzung von Ausgleichsmaßn.


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 3.400 0 3.400 0 0 0 0


Veränderung


3.400 0 3.400 0 0 0 0


FPA 3.400 3.400 0 0 0 0 angenommen 11/0/0


Teilhaushalt 67 - Stadtgrün und Sport


17


Summe der Auszahlungen aus 


laufender Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


0 0 0 0 0 0


9 - a 4S.670035 FB 67: Instandhaltung Sportbereich


bisher 125.700 68.100 14.400 14.400 14.400 14.400 0


neu 68.100 68.100 0 0 0 0 0


Veränderung -57.600 0 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 0


FPA -57.600 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 0 angenommen 11/0/0


Die Instandhaltungsprojekte für Sportanlagen 


(Kategorien Global und Instandh. EH) 4S.670035, 


4S670036, 4S.670037 und 4S.670038 werden zur 


Vereinfachung zu einem neuen Projekt 4S.670048 


zusammengefasst. 


Zusätzliche Aufwendungen für 


Ausgleichsmaßnahmen Städtebauliche Verträge 


Lammer Busch - Ost LA 31 und Roselies Süd RA 


27


Kapitalisierte Folgekosten für Maßnahmeflächen 


(Abteilung 61.4)


Zusätzliche Aufwendungen für die 


Ausgleichsmaßnahmen "Städtebauliche Verträge 


Lammer Busch - Ost LA 31" (Abteilung 61.7)


Kapitalisierte Folgekosten für Maßnahmeflächen
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Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


9 - b 4S.670036 FB 67: Global-Instandhaltung - Sportbereich


bisher 1.212.500 762.500 112.500 112.500 112.500 112.500 0


neu 762.500 762.500 0 0 0 0 0


Veränderung -450.000 0 -112.500 -112.500 -112.500 -112.500 0


FPA -450.000 -112.500 -112.500 -112.500 -112.500 0 angenommen 11/0/0


9 - c 4S.670037 FB 67: Instandhaltung sonstige 


Sportanlagen


bisher 520.000 312.000 52.000 52.000 52.000 52.000 0


neu 312.000 312.000 0 0 0 0 0


Veränderung -208.000 0 -52.000 -52.000 -52.000 -52.000 0


FPA -208.000 -52.000 -52.000 -52.000 -52.000 0 angenommen 11/0/0


9 - d 4S.670038 FB 67: Global-Instandhaltung sonstige 


Sportanlagen


bisher 1.442.500 792.500 162.500 162.500 162.500 162.500 0


neu 792.500 792.500 0 0 0 0 0


Veränderung -650.000 0 -162.500 -162.500 -162.500 -162.500 0


FPA -650.000 -162.500 -162.500 -162.500 -162.500 0 angenommen 11/0/0


9 - e 4S.670048 FB 67: Instandhaltung Sportstätten


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 1.365.600 0 341.400 341.400 341.400 341.400


Veränderung 1.365.600 0 341.400 341.400 341.400 341.400 0


FPA 1.365.600 341.400 341.400 341.400 341.400 0 angenommen 11/0/0


Die Instandhaltungsprojekte für Sportanlagen 


(Kategorien Global und Instandh. EH) 4S.670035, 


4S670036, 4S.670037 und 4S.670038 werden zur 


Vereinfachung zu einem neuen Projekt 4S.670048 


zusammengefasst. 


Die Instandhaltungsprojekte für Sportanlagen 


(Kategorien Global und Instandh. EH) 4S.670035, 


4S670036, 4S.670037 und 4S.670038 werden zur 


Vereinfachung zu einem neuen Projekt 4S.670048 


zusammengefasst. 


Die Instandhaltungsprojekte für Sportanlagen 


(Kategorien Global und Instandh. EH) 4S.670035, 


4S670036, 4S.670037 und 4S.670038 werden zur 


Vereinfachung zu einem neuen Projekt 4S.670048 


zusammengefasst. 


Die Instandhaltungsprojekte für Sportanlagen 


(Kategorien Global und Instandh. EH) 4S.670035, 


4S670036, 4S.670037 und 4S.670038 werden zur 


Vereinfachung zu einem neuen Projekt 4S.670048 


zusammengefasst. 


10 Stand: 04.02.2015







Anlage 2.5.3.1


Haushaltslesung 2015 - Haushaltsneutrale Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


4S.670002 FB 67:Instandh. Abt. 67.3 (allgemein)


10 - a bisher 130.400 104.000 6.600 6.600 6.600 6.600 0


neu 164.400 104.000 15.100 15.100 15.100 15.100 0


Veränderung 34.000 0 8.500 8.500 8.500 8.500 0


FPA 34.000 8.500 8.500 8.500 8.500 0 angenommen 11/0/0


10 - b 4S.670002 FB 67:Instandh. Abt. 67.3 (allgemein)


bisher 302.500 192.500 27.500 27.500 27.500 27.500 0


neu 268.500 192.500 19.000 19.000 19.000 19.000 0


Veränderung -34.000 0 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 0


FPA -34.000 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 0 angenommen 11/0/0


Veränderungen Erträge (Zeile 10) 11.300 0 0 0 0


Veränderungen Aufwendungen (Zeile 17) 11.300 0 0 0 0


Ergebnisveränderung: (+) Belastung / (-) Entlastung 0 0 0 0 0


Verändungen Investitionseinzahlungen (Zeilen 19 - 23) 0 0 0 0 0


Veränderungen Investitionsauszahlungen (Zeilen  25-30) 0 0 0 0 0


Investitionsveränderung: (+) Belastung / (-) Entlastung 0 0 0 0 0


Gesamtveränderung: (+) Belastung / (-) Entlastung 0 0 0 0 0


Bei der Maßnahme 4S.670002.01.505 sollen von 


der Kostenart 445526 - Erst. Von verbundenen 


Unternehmen / Servicekosten 17.200 € auf die 


Kostenart 421110 - Grundst. + bauliche Anlagen - 


Instandhaltungen verschoben werden.


Bei der Maßnahme 4S.670002.01.505 sollen von 


der Kostenart 445526 - Erst. Von verbundenen 


Unternehmen / Servicekosten 17.200 € auf die 


Kostenart 421110 - Grundst. + bauliche Anlagen - 


Instandhaltungen verschoben werden.


11 Stand: 04.02.2015







Anlage 2.5.3.1


Haushaltslesung 2015 - Anbringung von Haushaltsvermerken -


Teilergebnishaushalt FB 67


Art des Vermerkes Text des Vermerkes Bemerkung


Deckungsvermerk Die Projekte mit der Budgetzuordnung -Gl 67 - (Global FB 67) - und GVG FB 67 


sind gegenseitig deckungsfähig. Voraussetzung hierfür ist, dass es sich um 


Aufwand aus dem Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert) handelt.


Im Teilfinanzhaushalt des FB 67 besteht bereits die Deckungsmöglichkeit zwischen investiven 


Auszahlungen bei Projekten der Kategorien Global und GVG. Dies soll zur flexibleren Handhabung nun 


auch für die Aufwendungen aus dem Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert) nachgezogen 


werden.


FPA angenommen 11/0/0


Seite 1 04.02.2015







Haushaltslesung 2015 - Finanzhaushalt - Haushaltsneutrale Umsetzungen Anlage 2.5.3.2


Die Liste wurde im FPA insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 0 / 0


Dauer


 bisher  neu Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen


Teilhaushalt FB 20 - Finanzen


16 / 18 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen/Auszahlungen 20.677.300              20.474.100 101.600    -          101.600    -          9.600    -              9.600    -              9.600    -              9.600    -              9.600    -              9.600    -              


FS1165 Immobilienmanagement dauerh.


9.600    -              9.600    -              9.600    -              9.600    -              9.600    -              9.600    -              9.600    -              9.600    -              


FS5461 Parkhäuser FB 20 (Verpachtung) einmalig


92.000    -            92.000    -            


Teilergebnis


Belastung 0  0  0  0  


Tiefgaragen
Enfall der  Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer sowie der Umsatzsteuer-Zahllast aufgrund der anteiligen Schließung der Tiefgarage Eiermarkt sowie der kompletten Schließung 
der Tiefgarage Magni im Jahr 2015. (Die geringeren Pachterträge sind in der Liste "Haushaltslesung 2015 - Ergebnishaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung" aufgeführt.)


652210 Einzahlungen aus erhaltener 
Umsatzsteuer
744310 Umsatzsteuer-Zahllast


2015 2016 2017 2018


Veränderungen in €


Einstellung des Betriebs gewerblicher Art Richard-Wagner-Str. 1-2
Durch die Einstellung des BgA entfallen die Einzalungen erhaltener Umsatzsteuer (7.600 €) sowie aus Erstattungen von Vorsteuern (2.000 €) und die entsprechenden Auszahlungen der 
Umsatzsteuer-Zahllast (7.600 €) bzw. der abzugsfähihgen Vorsteuer (2.000 €).


652210 Einzahlungen aus erhaltener 
Umsatzsteuer
652310 Einzahlungen aus der Erstattung 
von Vorsteuern
744310 Umsatzsteuer-Zahllast
744210 Abzugsfähige Vorsteuer


Art der Einzahlung/AuszahlungNr.
Teilhaushalt


Zeile
Finanzstelle


Haushaltsansatz-bezeichnung
Bezeichnung der Finanzstelle


 Planansatz 2015
   in  € 


Seite 1
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XVIII. Beteiligungsbericht


über die städtischen Gesellschaften 
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Dieser Beteiligungsbericht ist Anlage zum Haushaltsplan 2015 der Stadt Braunschweig 
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Die Stadt Braunschweig nimmt einen Teil ihrer Aufgaben und Leistungen außerhalb der Kernverwaltung durch 
Unternehmen des privaten Rechts in Form von städtischen Eigengesellschaften und städtischen Beteiligungen 
wahr. 


Mit diesem Beteiligungsbericht informiert die Stadt Braunschweig nunmehr zum 18. Mal in Folge über ihre 
Eigengesellschaften, Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen und stellt das umfangreiche Leistungsspektrum 
dieser Unternehmen des privaten Rechts dar.  


Hierbei dient der Beteiligungsbericht insbesondere als Informationsinstrument über die wirtschaftliche Entwick-
lung im Geschäftsjahr 2013 – nicht nur für die Entscheidungsträger der Stadt Braunschweig, sondern auch der 
interessierten Öffentlichkeit. 


Zum Stichtag 31.12.2013 ist die Stadt Braunschweig Eigentümerin von sieben Eigengesellschaften und an 16 
weiteren Unternehmen indirekt oder zu mindestens 25 % beteiligt. Im Jahr 2013 beschäftigten diese Unter-
nehmen insgesamt rund 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Gesamtumsatz dieser Unternehmen lag 
bei 1.370.000 T€ und stellt somit einen bedeutenden Wertschöpfungsfaktor für die Region Braunschweig dar. 


Dieser Beteiligungsbericht enthält erstmalig auch Aussagen zu weiteren Aufgabenträgern, die zum bilanziellem 
Konsolidierungskreis der Stadt Braunschweig gehören, um Ihnen damit einen verbesserten Überblick über den 
Konzern Stadt Braunschweig zu ermöglichen. 


Über Ihr Interesse an diesem Beteiligungsbericht freue ich mich und wünsche Ihnen eine erkenntnisreiche 
Lektüre. 


Braunschweig, im Januar 2015 


Gez.
Christian A. Geiger 


Erster Stadtrat und Finanz-, Stadtgrün- und Sportdezernent 


Vorwort 
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Die Stadt Braunschweig erbringt eine Vielzahl an Leistungen für ihre Bürgerinnen und Bürger. Ein Teil dieser 
Aufgaben wird von städtischen Fachbereichen und Referaten erledigt. Gleichzeitig ist die Stadt Braunschweig 
(wie andere Städte auch) dazu übergegangen, Unternehmen des privaten Rechts zu gründen oder sich daran 
zu beteiligen. Diese Unternehmen leisten in den verschiedensten Bereichen wie Bildung, Medizin, Kultur, 
Stadtmarketing, Verkehr, Versorgung, Wirtschaftsförderung und Wohnungsbau einen wichtigen Beitrag zur 
kommunalen Daseinsvorsorge.  


Rechtliche Rahmenbedingungen 


Die Führung von Unternehmen und die Beteiligung der Stadt Braunschweig an Unternehmen des privaten 
Rechts nimmt am verfassungsrechtlichen Schutz der kommunalen Selbstverwaltung aus Artikel 28 Absatz 2 
des Grundgesetzes teil und wird ferner durch die §§ 136 ff. Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz 
(NKomVG) konkretisiert. So ermächtigt § 137 Abs. 1 NKomVG die Stadt Braunschweig Unternehmen zu füh-
ren oder sich daran zu beteiligen. Bei den Unternehmen muss allerdings insbesondere der öffentliche Zweck 
das Führen oder die Beteiligung an einem Unternehmen rechtfertigen und die Art und der Umfang des Unter-
nehmens in einem angemessenem Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Stadt und zum voraussichtlichen 
Bedarf stehen (§ 136 Abs. Nr. 1 und 2 NKomVG). 


Beteiligungsbericht 


Das niedersächsische Kommunalrecht schreibt den Kommunen in Niedersachsen seit dem 1. November 1996 
vor, zur Verbesserung der Transparenz einen Bericht über die Unternehmen und Einrichtungen in der Rechts-
form des privaten Rechts und ihrer Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und 
jährlich fortzuschreiben. Am 1. November 2011 ist das NKomVG in Kraft getreten und regelt in § 151 die An-
forderungen an den Beteiligungsbericht.  


Mit dem Beteiligungsbericht stellt die Stadt Braunschweig nunmehr zum 18. Mal in Folge ein Informations-
instrument über die Unternehmen der Stadt Braunschweig zur Verfügung. Der Beteiligungsbericht ist Anlage 
zum Haushaltsplan 2015. Die Einsicht in den Beteiligungsbericht ist jedermann gestattet. 


Abgrenzung zum konsolidierten Gesamtabschluss 


Die Stadt hat nicht von der Möglichkeit nach § 128 Abs. 6 Satz 4 NKomVG Gebrauch gemacht, den Beteili-
gungsbericht durch den konsolidierten Gesamtabschluss zu ersetzen, um nicht auf den hohen Nutzen des 
Beteiligungsberichtes als langjährig bewährte Informationsquelle zu verzichten. Neben dem konsolidierten 
Gesamtabschluss wird somit weiter der Beteiligungsbericht veröffentlicht, der – begründet u.a. durch die Tat-
sache, dass unterschiedliche Ausgliederungen in die jeweiligen Berichte aufgenommen werden müssen – in 
einzelnen Darstellungen abweichen kann. Da der Beteiligungsbericht den Konsolidierungsbericht des konsoli-
dierten Gesamtabschlusses ergänzt, wurden dieses Jahr ab Seite 107 erstmals weitere Aufgabenträger in den 
Beteiligungsbericht aufgenommen. Im Ergebnis liefert die Kombination des konsolidierten Gesamtabschlusses 
und des dort beigefügten Beteiligungsberichtes ein umfassendes Bild des Konzerns Stadt Braunschweig.  


Beteiligungssteuerung 


In der Stadt Braunschweig wird die Beteiligungssteuerung nach Maßgabe des § 150 NKomVG im Hinblick auf 
die Einhaltung des zu erfüllenden öffentlichen Zwecks durch den Fachbereich Finanzen wahrgenommen. In 
diesem Zusammenhang wurde ein Berichtswesen implementiert. Zudem finden regelmäßige Gespräche zu 
Unternehmenszielen und -aufgaben statt. Das Ziel, zu überprüfen, ob die städtischen Unternehmen die von 
der Stadt verfolgten öffentlichen Zwecke erfüllen, wird regelmäßig durch Sichtung, Wertung und ggf. Steue-
rung und Regelung sowie durch Gespräche mit dem Unternehmen im Wirtschaftsplan- und Jahresabschluss-
verfahren der jeweiligen Gesellschaft erreicht. Ergänzend werden die Entscheidungsunterlagen der Gremien 
der Gesellschaften ebenfalls durch die Beteiligungssteuerung ausgewertet und Mitteilungen an die städtischen 
Mandatsträger verfasst, falls sich ein Steuerungsbedarf ergibt. Ein quartalsweises und zum Teil monatliches 
Berichtswesen der Gesellschaften an den Fachbereich Finanzen liefert weitere Daten zur Analyse der Unter-
nehmen und ist Grundlage für Gespräche mit der jeweiligen Geschäftsführung. Weiterhin verwaltet die Beteili-
gungssteuerung die Geldanlagen eines Großteils der Gesellschaften im Rahmen des städtischen Cashpools. 
Schließlich erstellt die Beteiligungssteuerung den Beteiligungsbericht und bearbeitet die Entsendung von städ-
tischen Vertretern in die Gremien der Gesellschaften. 


1. Einleitung
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Die Kapitalanteile der Stadt Braunschweig an privatrechtlichen Gesellschaften können der folgenden Übersicht 
entnommen werden. Zur Klarstellung sei darauf hingewiesen, dass bei den zum SBBG-Konzern gehörenden 
Gesellschaften eine direkte und 100 %ige Beteiligung der Stadt Braunschweig nur an der Holdinggesellschaft 
Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH (SBBG) besteht. Die großen mittelbaren Beteiligungen 
sind ‘eingerückt’ und Töchter der über ihnen stehenden direkten Beteiligung. Sonstige Unterbeteiligungen wer-
den bei der Darstellung der einzelnen Gesellschaften aufgeführt. 
 
Stand: Dezember 2014, Anteile in Nominalwerten, siehe auch die Fußnoten 


Gesellschaft Stamm/ 


Grund-


kapital in € 


Anteil 


in% 


Anteil 


Stamm-/Grund-


kapital in Euro 
Stadt Braunschweig Beteiligungsgesellschaft mbH  32.723.000,00 100,00 32.723.000,00 
          Kraftverkehr Mundstock GmbH  312.000,00 100,00 312.000,00 
          Braunschweiger Verkehrs-GmbH **** 17.938.432,00 100,00 17.938.432,00 
          Braunschweiger Bus- und Bahnbetriebsgesell- 
          schaft mbH 


26.000,00 100,00 26.000,00 


          Stadtbad Braunschweig S+F GmbH (s.u.) * 1.022.600,00 * 94,90 970.400,00 
          Stadthalle Braunschweig Betriebs-GmbH (s.u.) * 26.000,00  * 94,81 24.650,00 
          Nibelungen-Wohnbau-GmbH Brg. (s.u.) ** 7.670.000,00  ** 44,10 3.382.500,00 
          Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG 61.440.000,00 25,10 15.421.440,00 
          Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG  1.600.000,00 25,10 401.600,00 


Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH 1.481.212,58 100,00 1.481.212,58 


Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig ** 7.670.000,00 ** 45,90 3.520.500,00 
          Wohnstätten-GmbH 520.000,00 100,00 520.000,00 


Struktur-Förderung Braunschweig GmbH 500.000,00 100,00 500.000,00 


Braunschweig Zukunft GmbH  26.000,00 51,15 13.300,00 


Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH 25.000,00 100,00 25.000,00 


Volkshochschule Braunschweig GmbH  25.000,00 100,00 25.000,00 
          VHS Arbeit und Beruf GmbH  25.000,00 100,00 25.000,00 
          Haus der Familie GmbH 25.000,00 100,00 25.000,00 


Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH 18.450.000,00  100,00 18.450.000,00 
          Klinikum Braunschweig Klinikdienste GmbH 25.650,00 100,00 25.650,00 
          Klinikum Braunschweig Textilservice GmbH 26.000,00 100,00 26.000,00 
          Medizinische Versorgungszentren am   
          Städtischen Klinikum Braunschweig GmbH 300.000,00 100,00 300.000,00 
          Bistro Klinikum Braunschweig GmbH 25.000,00 100,00 25.000,00 


Braunschweig Stadtmarketing GmbH  25.000,00 100,00 25.000,00 
          Haus der Wissenschaft GmbH 25.000,00 25,20 6.300,00 


Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH *** 608.400,00 42,64 259.400,00 


Allianz für die Region Braunschweig GmbH  27.600,00 13,41 3.700,00 


Stadthalle Braunschweig Betriebs-GmbH * 26.000,00        *  5,19 1.350,00 


Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH * 1.022.600,00        *  5,10 52.200,00 


Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen 
Wolfsburg GmbH 


25.000,00 5,20 1.300,00  


Nordzucker AG 118.630.126,08  378,88 


Nordzucker Holding AG (ehemals Zucker AG Uelzen-
Braunschweig) 


90.803.266,60  28.152,40 


 


* An der Stadthalle Braunschweig Betriebs-GmbH und der Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH halten die 
Stadt Braunschweig und die Stadt Braunschweig Beteiligungsgesellschaft mbH insgesamt jeweils 100 %. 


** Anteile Stadt Braunschweig und Stadt Braunschweig Beteiligungsgesellschaft mbH an der Nibelungen-Wohnbau-GmbH 
Braunschweig zusammen: 90 %. Die restlichen 10 % werden von der Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig selbst 
gehalten („eigene Anteile“). 


***  Abzgl. der eigenen Anteile der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH hält die Stadt Braunschweig rechnerisch 
66,173 %. 


**** Umwandlung der Braunschweiger Verkehrs-AG in eine GmbH mit Wirkung vom 28. Juli 2014 


2. Gesellschaften und Beteiligungen 


der Stadt Braunschweig im Überblick  
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Hafenbetriebsgesellschaft


Braunschweig mbH 


Struktur-Förderung 


Braunschweig GmbH


Grundstücksgesellschaft


Braunschweig  mbH


‚Konzern‘  Stadt Braunschweig
Teil 1 


Städtische Eigengesellschaften
Direktbeteiligung der Stadt: 100 %


Stadt Braunschweig 


Beteiligungs-Gesellschaft mbH


Braunschweiger


Bus- und Bahnbetriebs-


gesellschaft mbH


100 %


Stand der Struktur:


Dez. 2014


Kraftverkehr


Mundstock GmbH


Braunschweiger 


Versorgungs-


Verwaltungs-AG 


Stadtbad Braunschweig


Sport u. Freizeit GmbH 


(5,1 % Stadt) 


94,9 %


Braunschweiger 


Verkehrs-GmbH  


Stadt-


verwaltung
(Kernverwaltung)


Regiebetriebe
(‚Sonderrechnungen‘)


Städtisches Klinikum


Braunschweig  gGmbH


Klinikum  Braunschweig 


Klinikdienste GmbH


Klinikum  Braunschweig 


Textilservice GmbH


100 %


100 %


Med. Versorgungszentren


am Städt. Klinikum Brg. GmbH


100 %


Braunschweiger 


Versorgungs-
AG&CoKG 


25,1% Stadtentwässerung 


Braunschweig 


GmbH


100 %


Bellis GmbH


Stadthalle Braunschweig 


Betriebs-Gesellschaft mbH


(5,2 % Stadt)


94,8 %


Mundstock-Reisen


GmbH


Magdeburg


Nutzfahrzeug Service


GmbH


Peiner Verkehrs-


gesellschaft mbH


100 %


50,96 %


100 %


25,1 %


Sowie weitere 
Töchter


Braunschweig 


Stadtmarketing GmbH


Haus der Wissenschaft GmbH


25,2 %


Volkshochschule 


Braunschweig GmbH


VHS Arbeit 


und Beruf GmbH


100 %


Haus der 


Familie GmbH


100 %


* Nibelungen-Wohnbau-GmbH:


45,9 % Anteile Stadt Braunschweig


44,1 % Anteile SBBG


10,0 % Eigene Anteile.


Somit direkt und indirekt 


Eigengesellschaft der Stadt


Wohnstätten GmbH


100 %


Nibelungen -Wohnbau -


GmbH Braunschweig *


51 %


Sonderrechnung 


Stadtentwässerung


Sonderrechnung


Fachbereich 
Gebäudemanagement


Sonderrechnung 


Abfallwirtschaft 


Braunschweiger


Netz GmbH


100 %


100 %


100 %


Bistro Klinikum 


Braunschweig GmbH


100 %
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Stand der Struktur:


Dez. 2014


Braunschweig Zukunft


GmbH  (51 %)


Städtische 
Mehrheitsbeteiligungen


Städtische 


Minderheits-


beteiligungen


(über 25 %)


Städtische 


Minderheits-


beteiligungen


(unter 25 %)


Allianz für die Region 


GmbH


(13,4%)


Nordzucker AG


Geringer Aktienbesitz 


(378,88 €)


Nordzucker Holding AG


Geringer Aktienbesitz 


(28.152,40 €)


‚Konzern‘  Stadt Braunschweig
Teil 2


Metropolregion 


Hannover Braunschweig  


Göttingen Wolfsburg GmbH


(5,2 %)


Flughafen  


Braunschweig-


Wolfsburg GmbH *


Nibelungen-Wohnbau-


GmbH Braunschweig *


* Nibelungen-Wohnbau-GmbH:


45,9 % Anteile Stadt Braunschweig


44,1 % Anteile SBBG


10,0 % Eigene Anteile.


Somit direkt und indirekt 


Eigengesellschaft der Stadt


* Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH:


42,636 % Anteile Stadt Braunschweig


35,569 % Eigene Anteile.


Somit rechnerisch Beteiligung der Stadt 66,173 %


Stadthalle Braunschweig 


Betriebsgesellschaft mbH


(5,2 % Stadt; 94,8 % SBBG)


Stadtbad Braunschweig


Sport  und Freizeit GmbH


(5,1 % Stadt; 94,9 % 


SBBG)







Stadt Braunschweig  XVIII. Beteiligungsbericht der Stadt Braunschweig Seite 8 
Fachbereich Finanzen Anlage zum Haushaltsplan 2015 


Im Folgenden werden die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen der Beteiligungsgesellschaften erläutert.  
In diesem Rahmen werden ebenfalls einige Begriffserklärungen zu den Besonderheiten bei den Bilanzdaten 
sowie den Daten der Gewinn- und Verlustrechnung gegeben, die von der üblichen Aufschlüsselung teilweise 
abweichen. 


Begriffserläuterungen zu den Bilanzdaten der Einzelübersichten: 


Forderungen 


Die Forderungen beinhalten die Rechnungsabgrenzung auf der Aktivseite. 


Liquide Mittel 


Der Begriff Liquide Mittel umfasst den Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten. 


Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten 


Dieser Posten enthält grundsätzlich die Summe aller Verbindlichkeiten, deren Laufzeit mehr als 1 Jahr beträgt. 


Kurzfristige Verbindlichkeiten 


Die kurzfristigen Verbindlichkeiten umfassen alle Schuldbeträge, die innerhalb eines Jahres getilgt werden 
müssen. Zusätzlich wurden bei den nachfolgenden Übersichten die passiven Rechnungsabgrenzungsposten 
eingerechnet. 


Begriffserläuterungen zu den Daten der Gewinn- und Verlustrechnung der 


Einzelübersichten 


Sonstige betriebliche Erträge 


Grundsätzlich sind die sonstigen betrieblichen Erträge gemäß § 275 (2) Nr. 4 Handelsgesetzbuch (HGB) ge-
meint. Zu beachten ist, dass in den Tabellen der Einzelübersichten dieser Posten schon um die Posten „Erhö-
hung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen“ (§ 275 (2) Nr. 2 HGB) sowie „an-
dere aktivierte Eigenleistungen“ (§ 275 (2) Nr. 3 HGB) erweitert wurde, soweit diese vorkommen. 


Betriebserträge 


Dieser Posten beinhaltet die Umsatzerlöse (§ 275 (2) Nr. 1 HGB) und die o.g. „sonstigen betrieblichen 
Erträge“ (§ 275 (2) Nr. 2, 3, 4 HGB). 


Betriebsaufwand 


Dieser Posten beinhaltet den Materialaufwand, den Personalaufwand, die Abschreibungen und die sonstigen 
betrieblichen Aufwendungen (§ 275 (2) Nr. 5, 6, 7, 8 HGB). 


Betriebsergebnis 


Das Betriebsergebnis ist der Saldo aus Betriebserträgen und Betriebsaufwand. 


Finanzergebnis 


Das Finanzergebnis ist die Zusammenrechnung der Posten „Erträge aus Beteiligungen“, „Erträge aus anderen 
Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens“, „sonstige Zinsen und ähnliche Erträge“, „Zin-
sen und ähnliche Aufwendungen“ sowie “Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Um-
laufvermögens” (§ 275 (2) Nr. 9, 10, 11, 12, 13 HGB). 


3. Erläuterungen zu den Kennzahlen
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Unternehmensergebnis 
 
Das Finanzergebnis und das Betriebsergebnis ergeben das “Unternehmensergebnis” oder “Ergebnis der ge-
wöhnlichen Geschäftstätigkeit” (§ 275 (2) Nr. 14 HGB). 
 


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 


 
Unter Hinzuziehung des „außerordentlichen Ergebnisses“ sowie der Steuern ergibt sich das Jahresergebnis. 
 


Bei der ‚Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH’ ergeben sich aus der Anwendung der Krankenhaus-
buchführungsverordnung (KHBV) und dem Krankenhausgesetz (KHG) in der Bilanz und der GuV Sonderstruk-
turen. 
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Die folgende Grafik stellt die Finanzströme zwischen der Stadt Braunschweig und ihren Eigengesellschaften 
sowie den wesentlichen Beteiligungsunternehmen dar.  
 
Die Finanzströme werden in Form der Brutto-Gewinnausschüttungen (+) und der allgemeinen Betriebsmittel-
zuschüsse (-) bzw. Verlustausgleichszahlungen (-) dargestellt. 
 
Gesellschaften, die nicht aufgeführt wurden, haben in den genannten Jahren weder Zuschüsse der Stadt er-
halten noch Überschüsse/Gewinnausschüttungen an sie abgeführt. 
 


Wirtschaftsjahre 2012 und 2013 
 


 
*Nur anteilige Verlustausgleichszahlungen der Stadt Braunschweig, da der restliche Verlustausgleich in den Wirtschafts-
jahren 2012 und 2013 durch die SBBG aus deren Gewinnvortrag geleistet wurde. Verlustausgleichzahlungen an die Ver-
kehrs-AG erfolgten zu 100 % durch die SBBG und deren Gewinnvortrag, sodass der städtische Haushalt nicht belastet 
wurde. 


 


Gewinnausschüttungen 
 
Aufgrund eines Beschlusses des Rates der Stadt Braunschweig erfolgt bei der Nibelungen-Wohnbau-GmbH 
keine Gewinnausschüttung in den Jahren 2012 und 2013. 
 
Die in der Grafik nicht enthaltene Konzessionsabgabe (für das Wirtschaftsjahr 2012 waren von der Braun-
schweiger-Versorgungs-AG & Co. KG rd. 13,3 Mio. €, für das Wirtschaftsjahr 2013 rd. 13,5 Mio. € an die Stadt 
Braunschweig zu entrichten) stellt ein privatrechtliches Entgelt dar und beruht auf dem zwischen der Stadt 
Braunschweig und der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG abgeschlossenen Konzessionsvertrag, der 
unabhängig von den Beteiligungsverhältnissen ist. 


4. Finanzströme zwischen  


der Stadt und den Gesellschaften 
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Verlustausgleich/Betriebsmittelzuschüsse/Einlagen (negative Werte) 
 


Die Stadt Braunschweig hält 5,1923 % der Anteile an der Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft 


mbH (Stadthalle) sowie 5,1046 % der Anteile an der Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH 
(Stadtbad). Dargestellt werden demgemäß nur die von der Stadt Braunschweig anteilig zu leistenden Beträge  
für das jeweilige Wirtschaftsjahr. Die übrigen Beiträge wurden von der Stadt Braunschweig Beteiligungs-
Gesellschaft mbH übernommen und im Jahr 2013 aus deren Gewinnvortrag finanziert. 
 


Bei der Struktur-Förderung Braunschweig GmbH (SFB) beziehen sich die jeweiligen Angaben auf das  
Ergebnis des Vorjahres, da der jeweilige Jahresverlust im Folgejahr im Rahmen der Behandlung des Jahres-
abschlusses übernommen wird. 
 


Die im Wirtschaftsjahr 2012 und 2013 an die Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH (Flughafen) ge-
zahlten Zuschüsse stellen die Zahlungen für den laufenden Betrieb, den ‘Flugverkehrskontrolldienst’ und seit 
2000 auch für die durch die erhöhten Anforderungen an den Brandschutz entstandenen Kosten dar und ent-
sprechen dem Gesellschaftsanteil der Stadt Braunschweig. 
 


Der dargestellte Zuschuss an die Braunschweig Zukunft GmbH (BZG) entspricht dem Fehlbetrag des jewei-
ligen Wirtschaftsjahres, der von der Stadt Braunschweig übernommen wird. 
 


Die Volkshochschule Braunschweig GmbH (VHS) erhielt für das Wirtschaftsjahr 2013 einen Verlustaus-
gleich in Höhe von 707,1 T€. Darüber hinaus erhält die „VHS Haus der Familie GmbH“ einen pauschalen jähr-
lichen Festzuschuss in Höhe von 153,2 T€, der, ebenso wie eine Zuführung zu einer Kapitalrücklage, in obiger 
Übersicht enthalten ist. Ab dem Wirtschaftsjahr 2013 wird durch die Tochtergesellschaft „VHS Arbeit und Be-
ruf“ die Aufgabe „Kommunale Beschäftigungsförderung“ wahrgenommen. Dadurch erfolgen erstmalig Verlust-
ausgleichzahlungen durch die Stadt in Höhe von 1.633 T€ für das Wirtschaftsjahr 2013. Hieraus ergibt sich die 
Steigerung im Vergleich zum Jahr 2012. 
 


Die Braunschweig Stadtmarketing GmbH (Stadtmarketing) erhält einen gesellschaftsvertraglich bestimmten 
Betrag, der während des Wirtschaftsjahres (monatlich) an die Gesellschaft geleistet wurde. 
 


Die Allianz für die Region GmbH erhält seit 2010 einen festen Betriebsmittelzuschuss in Höhe von 180 T€. 
 
 


Haushalt 2014 der Stadt Braunschweig 
 
Zur weiteren Information erfolgt eine kurze Übersicht über die im Entwurf des Haushalts 2015 (Ergebnishaus-
halt) der Stadt Braunschweig veranschlagten Aufwandsposten (Betriebsmittelzuschüsse etc. (-)) und Ertrags-
positionen (Gewinnausschüttungen (+)). Nachrichtlich werden zum Vergleich die Mittelansätze im Haushalt 
2014 dargestellt. 
 


Gesellschaft


Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH 0 € 0 €


Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH -22.503.000 € -16.510.000 €


Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig 643.900 € 643.900 €


Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH -217.200 € -502.600 €


Braunschweiger Verkehrs-GmbH* -55.800 € -55.200 €


Stadtbad Braunschweig GmbH -306.100 € -325.700 €


Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH 0 € 0 €


Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH -1.457.000 € -1.099.900 €


Braunschweig Zukunft GmbH -1.429.400 € -1.389.900 €


Volkshochschule Braunschweig GmbH ** -2.814.600 € -2.728.400 €


Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH 0 € 0 €


Braunschweig Stadtmarketing GmbH -1.338.300 € -1.181.500 €


Struktur-Förderung Braunschweig GmbH -25.100 € -22.600 €


Allianz für die Region GmbH -180.000 € -180.000 €


Metropolregion H BS Gö WOB GmbH -50.000 € -50.000 €


2015 2014


 
* Weiterleitung der vom ZGB erhaltenen Kostenerstattung für die Regiobuslinie 480 
** inkl. der Zuschüsse für VHS Arbeit und Beruf und Haus der Familie GmbH 
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Im Folgenden wird ein Überblick über alle Eigengesellschaften und die bedeutendsten Beteiligungsunterneh-
men (Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen über 25%) gegeben. 
 
Dargestellt werden jeweils die Ergebnisse und Daten der Jahresabschlüsse 2013 (Bilanzstichtag 
31. Dezember 2013, Geschäftsjahr entspricht Kalenderjahr 2013), da dies im Moment der letzte festgestellte 
und offengelegte Jahresabschluss ist. Ferner wird auf die aktuellen Planungen und Prognosen des Jahres 
2014 hingewiesen. Soweit über die Planungen der Gesellschaften für das Wirtschaftsjahr 2014 bis zum Re-
daktionsschluss abschließend in den Beschlussgremien der Gesellschaften und der Gesellschafterin Stadt 
Braunschweig entschieden wurde, werden auch Angaben über die Wirtschaftsplanung für 2015 aufgeführt. 
 
Der vorliegende Bericht beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesell-
schaften im Wirtschaftsjahr 2013 (und zum Vergleich Vorjahr 2012), so beziehen sich die jeweiligen Bilanz-
kennzahlen und die Gewinn- und Verlustrechnungen in den Einzelübersichten auf dieses Wirtschaftsjahr.  
 
Zudem enthält der Bericht Informationen über die Beteiligungen, die Aufsichtsratsmandate und die sonstigen 
Daten und aktuellen Situationen. 
 
Schließlich findet sich eine Kurzdarstellung der sonstigen kleineren städtischen Beteiligungen. 
 


5. Einzelübersichten zu den Gesellschaften  
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Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 5. Dezember 2008 wurde die Stadtwerke Braunschweig 
GmbH in Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH (SBBG) umfirmiert. Die Eintragung der neuen 
Firma ins Handelsregister (und damit die nach außen rechtswirksame Umsetzung) erfolgte am 15. Januar 
2009. Hintergrund der Umfirmierung ist die Anpassung des Gesellschaftsnamens an die von der Gesellschaft 
tatsächlich wahrgenommenen Aufgaben. 


Gegenstand des Unternehmens 


Der gesellschaftsvertragliche Gegenstand und zentrale Aufgabenschwerpunkt des Unternehmens ist das Hal-
ten, Verwalten und die Steuerung von Beteiligungsunternehmen, die insbesondere im Bereich der Daseinsvor-
sorge tätig sind, sowie die Wahrnehmung von allen in diesem Zusammenhang relevanten Aufgaben (Beteili-
gungsmanagement). Unternehmensgegenstand ist außerdem die Steuerung von Bauvorhaben sowohl der 
Beteiligungsunternehmen als auch der Gesellschafterin Stadt Braunschweig. Weiterhin erbringt die Gesell-
schaft kaufmännische Dienstleistungen für die Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) und nimmt immobi-
lienwirtschaftliche Aufgaben durch die Vermietung eigener Gewerbeimmobilien wahr. 


Die Gesellschaft kann sich außerdem durch Beschluss der Gesellschafterversammlung weitere, auf ihren bis-
herigen Aktivitäten aufbauende Geschäftsfelder erschließen. 


Das Unternehmen ist grundsätzlich marktorientiert zu führen, soweit dadurch die Erfüllung der Aufgaben der 
Daseinsvorsorge nicht beeinträchtigt wird. Daneben ist die Gesellschaft zu allen Maßnahmen berechtigt, die 
mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen und ihn fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
anderer Unternehmen bedienen oder solche Unternehmen erwerben, errichten oder pachten und Unterneh-
mensverträge mit ihnen abschließen. 


Öffentlicher Zweck des Unternehmens 


Die Gesellschaft verwaltet und hält entsprechend dem Gegenstand des Unternehmens Anteile an verschiede-
nen Beteiligungsunternehmen (vgl. Übersicht Seite 14) im Bereich der Daseinsvorsorge und unterstützt die 
Gesellschafterin Stadt Braunschweig in ihren Zielen im Bereich der Daseinsvorsorge durch Bereitstellung und 
Betrieb von sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der Holding. Die 
Gesellschaft handelt grundsätzlich im Interesse der Förderung des gemeinsamen Wohls der Einwohnerinnen 
und Einwohner der Stadt Braunschweig. Durch die Beteiligungssteuerung der Stadt Braunschweig wird über-
prüft, dass der öffentliche Zweck durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft im Geschäfts-
jahr tatsächlich erfüllt wird. 


Stammkapital 


Das Stammkapital beträgt 32.723.000 €. 


Gesellschafter 


Die Stadt Braunschweig ist alleinige Gesellschafterin. 


Organe der Gesellschaft 


Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung. 


Stadt  Braunschweig Betei l igungs-Gesel lschaft -mbH 
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Aufsichtsrat 


Stand: Dezember 2014 


Name Funktion 
Ulrich Markurth Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig, Vorsitzender (ab 1. Juli 2014) 


Dr. Gert Hoffmann Oberbürgermeister a.D. der Stadt Braunschweig, Vorsitzender (bis 30. Juni 2014) 


Günther Jakob Arbeitnehmervertreter, stellv. Vorsitzender 


Klaus Wendroth Ratsherr der Stadt Braunschweig 


Carsten Müller Ratsherr der Stadt Braunschweig 


Frank Graffstedt Ratsherr der Stadt Braunschweig 


Annegret Ihbe Bürgermeisterin der Stadt Braunschweig 


Karl-Heinz Kubitza Ratsherr der Stadt Braunschweig (bis 28.08.2013) 


Gerald Heere Ratsherr der Stadt Braunschweig (ab 28.08.2013) 


Andreas Heims Arbeitnehmervertreter 


Julia Retzlaff Arbeitnehmervertreterin 


Neben den 6 vom Rat der Stadt Braunschweig entsandten Mitgliedern sind nach den Bestimmungen des Drit-
telbeteiligungsgesetzes 3 Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat vertreten. 


Geschäftsführung 


Christian Alexander Geiger Vorsitzender der Geschäftsführung (ab 1. Februar 2013) 


Joachim Roth Vorsitzender der Geschäftsführung (bis 31. Januar 2013) 


Maren Sommer 


Wichtige Verträge 


Es bestehen Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge mit der BSVAG, der Braunschweiger Bus- und 
Bahnbetriebsgesellschaft mbH (BBBG) und der Kraftverkehr Mundstock GmbH (KVM), die die Organgesell-
schaften verpflichten, ihren Gewinn in voller Höhe an die SBBG abzuführen. Für die SBBG besteht die Ver-
pflichtung, Verluste der BSVG auszugleichen. Mit Wirkung vom 1. Januar 2012 hat die SBBG einen bisher von 
der Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig an der damaligen Braunschweiger Verkehrs-AG gehaltenen 
Anteil in Höhe von 1,3 % erworben und ist somit ab diesem Zeitpunkt alleinige Gesellschafterin der jetzigen 
BSVG.  


Ferner besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit der BSVG, nach dem die SBBG kaufmännische Dienst-
leistungen und Verwaltungsleistungen für die BSVG übernimmt (s.o.). 


Seit 2004 bestehen mit der Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH (Stadthalle GmbH) und der 
Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH (Stadtbad GmbH) Vereinbarungen über die Ergebnisüber-
nahme und die Liquiditätssicherung. 


Ferner partizipiert die Gesellschaft an den Ergebnissen der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG 
(BVAG) und der Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig (Niwo). 


Zwischen der SBBG, der Braunschweiger Versorgungs AG, der Veolia Stadtwerke Braunschweig Beteiligungs-
GmbH und der Veolia Water Deutschland GmbH wurde ein Konsortialvertrag zur Regelung der partnerschaftli-
chen Zusammenarbeit der Anteilseigner der BVAG geschlossen. 


Im Juli 2012 wurde die SBBG sowie ihre Beteiligungsunternehmen mit der Erbringung von Dienstleistungen 
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zwecks Bereitstellung und Betrieb von sozialen, kulturellen und 
wirtschaftlichen öffentlichen Einrichtungen in der Stadt Braunschweig seitens der Stadt Braunschweig öffent-
lich-rechtlich betraut. Dies erfolgte aufgrund einer einseitigen Erklärung der Stadt Braunschweig, durch die der 
hoheitliche Charakter der Betrauung unterstrichen, aber keine Zahlungsverpflichtung der Stadt begründet wur-
de. Die Betrauung erfolgte ab dem 1. Juli 2012 mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Eine Betrauung ist notwendig, 
um die Finanzierung der Gesellschaft an die Vorgaben des europäischen Beihilferechts anzupassen. 


Anzahl der Arbeitnehmer 


Im Jahresdurchschnitt beschäftigte der Konzern SBBG 951 Mitarbeiter (Vorjahr: 922). In der SBBG-GmbH lag 
die Zahl im Durchschnitt bei 11 Beschäftigten (Vorjahr: 11). Die beiden Mitglieder der Geschäftsführung neh-
men die Geschäftsführungstätigkeit bei der SBBG nebenamtlich wahr. 
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Konzernstruktur der SBBG  


Übersicht über die Beteiligungen des Unternehmens 


In der Grafik wird die Konzernstruktur der SBBG dargestellt. Die Prozentangabe bezieht sich auf die jeweiligen Geschäftsanteile. Stand: Dezember 2014 


 


 


S T A D T  B R A U N S C H W E I G


S T A D T  B R A U N S C H W E I G  B E T E I L I G U N G S - G E S E L L S C H A F T  M B H


Geschäftsanteile 100 % 


Braunschweiger 
Versorgungs-


Verwaltungs-AG 


25,1 % Aktien 


Braunschweiger 


Versorgungs-AG & Co. KG 


25,1 % Aktien 


Braunschweiger 
Netz-GmbH 
100 % 


BELLIS GmbH 
51 % 


Stadtentwässerung 
Braunschweig GmbH 
100 % 


Braunschweig Zukunft GmbH 


24,4 %


BS Partnerwerk GmbH  
100 % 


Stadtwerke Thale GmbH  


100 % 


Stadtwerke Pulheim Netz GmbH 


100 % 


Phantoms Basketball Brg. GmbH 


28 % 


Weitere Beteiligungen  


und sonst. Geschäftsanteile 


Einkaufs- und Wirtschaftsges. für 
Verkehrsbetriebe mbH 
1,0 %


Braunschweiger Bus- und 


Bahnbetriebsgesellschaft mbH 


100 % Geschäftsanteile 


Braunschweiger 


Verkehrs-GmbH 


Connect Fahrplanauskunft 
Beteiligungs-GmbH 


20 %


Reisepartner Fuhrmann-
Mundstock International GmbH 
50 % 


Mundstock-Magdeburg Nutz- 
fahrzeug-Service GmbH  
50,96 %


Mundstock Reisen GmbH 
100 %


Peiner Verkehrsgesell- 
schaft mbH 
100 %  


Verbundgesellschaft 
Region Braunschweig mbH


Kraftverkehr Mundstock GmbH 


Nibelungen-Wohnbau-GmbH 


Braunschweig 


Stadthalle Braunschweig 


Betriebsgesellschaft mbH 


Stadtbad Braunschweig 


Sport und Freizeit GmbH 


100 % Geschäftsanteile 94,9 % Geschäftsanteile 


94,8 % Geschäftsanteile 44,1 % Geschäftsanteile 


0,5 %  


1,9 % 


23,17 % 


100 % Geschäftsanteile 
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Geschäftsverlauf  
 


Die SBBG wies im Wirtschaftsjahr 2013 einen Jahresfehlbetrag von rund 21,84 Mio. € aus. Dieser Jahresfehl-
betrag wurde mit dem Gewinnvortrag aus Vorjahren in Höhe von 28,23 Mio. € verrechnet, sodass ein Bilanz-
gewinn in Höhe von 6,39 Mio. € verblieb, der auf neue Rechnung vorgetragen wurde. Wie in den Vorjahren war 
das Ergebnis der SBBG stark durch die Entwicklung ihrer Tochter- und Beteiligungsgesellschaften geprägt. 
Siehe hierzu die untenstehende Übersicht zum Beteiligungsergebnis. 
 


Das Beteiligungsergebnis 2013 (- 19.406 T€) verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahr (- 5.584 T€) um 
13.822 T€. Ursächlich hierfür ist – wie aus der unten stehenden Tabelle ersichtlich – neben dem Ausfall der 
Dividendenausschüttung der Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig (- 735 T€), den höheren Verlustaus-
gleichszahlungen an die Stadtbad GmbH (- 667 T€) und die Stadthalle GmbH (- 226 T€), einem verbesserten 
Ergebnis der BSVG (+ 931 T€) vor allem die reduzierte Gewinnausschüttung der Braunschweiger Versor-
gungs-AG Co. KG (BVAG) (- 13.156 T€). 
 


Die Verluste der Stadtbad GmbH und der Stadthalle GmbH wurden zu 94,9 % bzw. 94,8 % im selben Ge-
schäftsjahr übernommen. Am Ergebnis der BVAG ist die SBBG mit 25,1 % beteiligt. 
 


Zur Ergebnisentwicklung der einzelnen Beteiligungsgesellschaften wird auf die Ausführungen zur jeweiligen 
Gesellschaft verwiesen. 
 


Neben dem Jahresabschluss der SBBG ist auch ein Konzernabschluss aufzustellen. Hierbei werden in einer 
Konzernbilanz, einer Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung und einem Konzern-Anlagespiegel alle entspre-
chenden Daten der Konzerngesellschaften addiert. Zusätzlich werden die Leistungsbeziehungen zwischen den 
Konzerngesellschaften eliminiert. Im Geschäftsjahr 2013 wurden neben der SBBG die BSVG, die KVM mit 
ihren Tochtergesellschaften Mundstock Reisen GmbH und Peiner Verkehrsgesellschaft mbH, die BBBG, die 


Stadthalle GmbH und die Stadtbad GmbH als vollkonsolidierte Unternehmen in den Konzernabschluss 
einbezogen. Als assoziierte Unternehmen wurden die BVAG und die Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braun-
schweig im Konzernabschluss 2013 berücksichtigt. 
 


Für 2013 ergibt sich ein Konzernjahresfehlbetrag in Höhe von 25,03 Mio. €. Unter Berücksichtigung des be-
stehenden Gewinnvortrages (22,42 Mio. €) und der Verlustausgleichszahlungen anderer Gesellschafter – ins-
besondere der Stadt Braunschweig für die gehaltenen Gesellschaftsanteile an der Stadthalle GmbH und der 


Stadtbad GmbH – in Höhe von 0,5 Mio. € ergibt sich ein Konzernbilanzverlust von 2,10 Mio. €. 
 


Beteiligungsergebnis 
Die Zahlen in nachfolgender Übersicht beziehen sich auf die jeweilige Verlustübernahme der SBBG (-), bzw. 
die Gewinnzuführung an die SBBG (+). 


SBBG Ergebnis 2013 Veränderung Ergebnis 2012


(GmbH-GuV-Rechnung) in T€ in T€ in T€


Betriebsergebnis SBBG -951 -706 -245


Erträge aus Beteiligungen/ Aufwendungen aus 


VerlustübernahmenBVAG (BS|ENERGY) 7.095 -13.156 20.251


Braunschweiger Verkehrs-GmbH -17.799 931 -18.730


KVM 253 31 222


KVG mbH * 0 0 0


BBBG 1 0 1


Nibelungen-Wohnbau-GmbH BS ** 0 -735 735


Stadtbad GmbH -5.708 -667 -5.041


Stadthalle GmbH -3.248 -226 -3.022


Beteiligungsergebnis -19.406 -13.822 -5.584


Zins/Finanzergebnis -1.370 107 -1.477


Außerordentliches Ergebnis -67 0 -67


Steuern vom Einkommen und Ertrag -17 -233 216


Steuern 61 -2 63


Jahresergebnis -21.838 -14.186 -7.652


Gewinnvortrag 28.227 -7.652 35.879


Bilanzgewinn 6.389 -21.838 28.227
 


* Ausgleichszahlung 
** Ausschüttungen erfolgen um ein Jahr zeitversetzt, da kein Ergebnisabführungsvertrag besteht 
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Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung 
 
Auch in Zukunft wird das Ergebnis der SBBG hauptsächlich durch die Entwicklung ihrer Tochter- und Beteili-
gungsgesellschaften geprägt. Mit dem Aufbrauchen des restlichen Gewinnvortrags im Jahr 2014 wird voraus-
sichtlich ein dauerhafter Verlustausgleich des Konzernverlusts durch die Stadt Braunschweig erforderlich. 
 
Der von der Gesellschafterversammlung beschlossene Wirtschaftsplan 2014 der SBBG sieht unter Berück-
sichtigung der Ergebnisse der Tochter- und Beteiligungsgesellschaften ein Jahresergebnis von -22.155 T€ vor.  
 
Am 28. Juli 2014 wurde ein Formwechsel der Braunschweiger Verkehrs-AG in die Braunschweiger Verkehrs-
GmbH vollzogen. 
 


Bilanzdaten der SBBG 
 


BILANZ AKTIVA


T€ % T€ % T€ %


Immaterielle Vermögensgegenstände 6 0,0 0 0,0 0 0,0


Sachanlagen 4.674 4,7 4.920 4,2 6.242 5,0


Finanzanlagen 86.847 86,9 88.778 75,5 89.880 72,1


Langfristig gebundenes Vermögen 91.527 91,6 93.698 79,7 96.122 77,2


Vorräte 0 0,0 0 0,0 0 0,0


Forderungen 8.148 8,2 23.688 20,1 28.080 22,5


Liquide Mittel 257 0,3 187 0,2 372 0,3


Kurzfristig gebundenes Vermögen 8.405 8,4 23.875 20,3 28.452 22,8


Bilanzsumme 99.932 100,0 117.573 100,0 124.574 100,0


BILANZ PASSIVA


T€ % T€ % T€ %


Eigenkapital 43.326 43,4 65.164 55,4 72.816 58,5


Rückstellungen 3.995 4,0 4.422 3,8 4.330 3,5


Mittel- und langfristige 


Verbindlichkeiten


26.683 26,7 32.140 27,3 38.029 30,5


Kurzfristige Verbindlichkeiten 25.928 25,9 15.847 13,5 9.399 7,5


Bilanzsumme 99.932 100,0 117.573 100,0 124.574 100,0


Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH


2013 2012 2011


2013 2012 2011
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GuV-Daten der SBBG 


 


2013 Veränderung 2012 2011


T€ T€ T€ T€


Umsatzerlöse 1.576 -208 1.784 2.596


Sonstige betriebliche Erträge 303 -492 795 900


Betriebserträge 1.879 -700 2.579 3.496


Materialaufwand 493 -340 833 753


Personalaufwand 887 288 599 916


Abschreibungen 557 -35 592 670


Sonstige betriebliche Aufwendungen 893 93 800 852


Betriebsaufwand 2.830 6 2.824 3.191


Betriebsergebnis -951 -706 -245 305


Beteiligungsergebnis (inkl. Finanzergebnis) -20.776 -13.715 -7.061 -6.441


Unternehmensergebnis -21.727 -14.421 -7.306 -6.136


Außerordentliches Ergebnis -67 0 -67 -67


Steuern vom Einkommen und Ertrag -17 -233 216 435


Sonstige Steuern 61 -2 63 76


Jahresüberschuss (+)-fehlbetrag (-) -21.838 -14.186 -7.652 -6.714


Gewinn-(+),Verlustvortrag(-) 28.227 -7.652 35.879 42.593


Bilanzgewinn (+), -verlust (-) 6.389 -21.838 28.227 35.879


Gewinn- und Verlustrechnung
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Konzern - Bilanzdaten der SBBG 


BILANZ AKTIVA


T€ % T€ % T€ %


Immaterielle Vermögensgegenstände 233 0,1 357 0,1 282 0,1


Sachanlagen 160.950 67,0 141.289 58,3 128.816 54,6


Finanzanlagen 58.341 24,3 61.121 25,2 65.691 27,8


Langfristig gebundenes Vermögen 219.524 91,4 202.767 83,6 194.789 82,5


Vorräte 2.366 1,0 2.294 0,9 1.857 0,8


Forderungen 15.373 6,4 34.734 14,3 35.869 15,2


Liquide Mittel 2.950 1,2 2.734 1,1 3.500 1,5


Kurzfristig gebundenes Vermögen 20.689 8,6 39.762 16,4 41.226 17,5


Bilanzsumme 240.213 100 242.529 100 236.015 100


BILANZ AKTIVA


T€ % T€ % T€ %


Eigenkapital 48.833 20,3 73.378 30,3 84.805 35,9


Sonderposten für Zuwendungen 340 0,1 537 0,2 765 0,3


Rückstellungen 15.960 6,6 17.619 7,3 16.530 7,0


Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten 134.237 55,9 120.041 49,5 107.240 45,4


Kurzfristige Verbindlichkeiten 40.843 17,0 30.954 12,8 26.675 11,3


Bilanzsumme 240.213 100 242.529 100 236.015 100


2013 2012 2011


Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH - KONZERN


2013 2012 2011
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Konzern-GuV-Daten der SBBG 


 


2013 Veränderung 2012 2011


T€ T€ T€ T€


Umsatzerlöse 53.801 1.897 51.904 50.528


Sonstige betriebliche Erträge 3.653 165 3.488 4.327


Betriebserträge 57.454 2.062 55.392 54.855


Materialaufwand 17.283 528 16.755 16.328


Personalaufwand 41.604 1.837 39.767 39.401


Abschreibungen 11.874 -221 12.095 11.627


Sonstige betriebliche Aufwendungen 10.325 396 9.929 9.809


Betriebsaufwand 81.086 2.540 78.546 77.165


Betriebsergebnis -23.632 -478 -23.154 -22.310


Finanzergebnis -1.005 -13.946 12.941 12.160


Unternehmensergebnis -24.637 -14.424 -10.213 -10.150


Außerordentliches Ergebnis -85 792 -877 -85


Steuern vom Einkommen und Ertrag -17 -236 219 442


Sonstige Steuern 325 24 301 315


Jahresüberschuss/-fehlbetrag(-) -25.030 -13.420 -11.610 -10.992


Konzerngewinnvortrag aus Vorjahr 22.421 -11.151 33.572 44.105


Auf andere Gesellschafter entfallender Verlust 507 48 459 459


Gewinn- und Verlustrechnung - KONZERN
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Gegenstand des Unternehmens 
 
Die bisherige Braunschweiger Verkehrs-AG wurde mit Wirkung vom 28. Juli 2014 durch Formwechsel in die 
Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) umfirmiert. 
 
Gegenstand des Unternehmens ist der öffentliche Personennahverkehr im Stadtgebiet sowie teilweise im 
Großraum Braunschweig zusammen mit anderen Verkehrsunternehmen innerhalb des Verbundtarifs Region 
Braunschweig (VRB). Zu diesem Zweck unterhält die BSVG insgesamt 35 Bus- sowie 5 Straßenbahnlinien. 
Die Beförderungsleistungen werden durch die Gesellschaft im Wesentlichen selbst übernommen. Darüber 
hinaus beauftragt sie Busunternehmen als Subunternehmer. Zur Wartung und Reparatur unterhält die Gesell-
schaft zurzeit 2 Betriebshöfe. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem 
genannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbe-
triebe errichten, erwerben oder pachten und Unternehmensverträge mit ihnen abschließen.  
 


Die Linien-Verkehrsgenehmigungen sind befristet. Die für die Stadtbahn bestehenden Linienkonzessionen 
laufen bis 2028 aus. Hingegen sind die Laufzeiten der Konzessionen für die Buslinien im Rahmen der Geneh-
migungsverfahren harmonisiert und einheitlich bis zum 30. September 2015 verlängert worden. Anschließend 
soll eine Direktvergabe an die BSVG  nach den Vorgaben der EU-Verordnung 1370/2007 erfolgen. Die ab 1. 
Oktober 2015 beabsichtigte Direktvergabe an die BSVG als interner Betreiber ist im EU-Amtsblatt am 26. Sep-
tember 2014 veröffentlicht worden.  
 
Die Beförderungsentgelte beruhen auf dem VRB. Darüber hinaus hat die Gesellschaft in 2009 ein vom Ver-
bundtarif unabhängigen Braunschweiger Stadttarif eingeführt, der zwischenzeitlich für das gesamte Ticketsor-
timent angeboten wird. Die Feststellung der Beförderungsentgelte und die Änderung der Tarifbestimmungen 
unterliegen einem behördlichen Zustimmungserfordernis.  
 
Die Gesellschaft erhält zudem Ausgleichszahlungen nach § 45 a PBefG für die rabattierte Beförderung von 
Schülern sowie Erstattungen nach § 148 SGB IX für die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter. 
 
Durch den bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Obergesellschaft Stadt Braun-
schweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH (SBBG) ist der Ausgleich des strukturell bedingten jährlichen Fehlbe-
trages und dadurch die Erhaltung des Eigenkapitals der BSVG zurzeit gesichert. 
 
 


Öffentlicher Zweck des Unternehmens 
 
Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem o. g. Gegenstand des Unternehmens. Im Rahmen der Daseinsvor-
sorge obliegt der BSVG die Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs im Stadtgebiet sowie die 
verkehrliche Anbindung von Nachbargemeinden. Auf Basis des VRB ist sie zur Erbringung der Beförderungs-
leistungen einschließlich der Fahrzeugvorhaltung und des Netzmanagements (Fahrplanung, Marketing und 
Vertrieb) sowie zur Vorhaltung der ortsfesten Schieneninfrastruktur verpflichtet. Durch die Beteiligungssteue-
rung der Stadt Braunschweig wird überprüft, dass der öffentliche Zweck durch die entsprechende Aufgabener-
ledigung der Gesellschaft im Geschäftsjahr tatsächlich eingehalten wird. 
 


Stammkapital 
 
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 17.938.432 € 
 


Gesellschafter 
 
Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH (SBBG). 
 


Organe der Gesellschaft 
 
Nach dem Formwechsel sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung Or-
gane der Gesellschaft. 


Braunschweiger  Verkehrs -Akt iengesel lschaft                   


Braunschweiger  Verkehrs -GmbH (ab 28.  Jul i  2014)  
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Aufsichtsrat 


 
Stand: Dezember 2014 


Name Funktion 
Carsten Müller  Ratsherr der Stadt Braunschweig, Vorsitzender 


Günther Jakob Arbeitnehmervertreter, 1. stellv. Vorsitzender 


Manfred Pesditschek  Ratsherr der Stadt Braunschweig, 2. stellv. Vorsitzender 


Heinz-Georg Leuer Stadtbaurat der Stadt Braunschweig (ab 1. Februar 2014) 


Joachim Roth Wirtschaftsdezernent der Stadt Braunschweig (bis 31. Januar 2014) 


Kurt Schrader Ratsherr der Stadt Braunschweig 


Reinhard Manlik  Ratsherr der Stadt Braunschweig 


Manfred Dobberphul  Ratsherr der Stadt Braunschweig 


Gerald Heere Ratsherr der Stadt Braunschweig (bis September 2013) 


Holger Herlitschke Ratsherr der Stadt Braunschweig (ab September 2013) 


Jürgen Beyer Arbeitnehmervertreter 


Dirk Riemenschneider Arbeitnehmervertreter 


Volker Tanger Arbeitnehmervertreter 


Stefan Zander Externes Mitglied 


 


Geschäftsführung 
 


Jörg Reincke Geschäftsführer (ab 1. September 2014)  


   


Dirk Fischer Interimsgeschäftsführer /-vorstand (vom 1. April 2014 bis 31. August 2014)  


Georg Hohmann Vorstand (bis 31. März 2014)  


 


Wichtige Verträge 
 
Es besteht ein gewerbe- und körperschaftsteuerliches Organschaftsverhältnis zur Obergesellschaft SBBG. 
 
Mit der SBBG wurden ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag sowie ein Geschäftsbesorgungsver-
trag abgeschlossen, nach dem die SBBG diverse Verwaltungsleistungen für die BSVG übernimmt. Ferner 
besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG, nach dem letzte-
re die Dienstleistung EDV für die Braunschweiger Verkehrs-GmbH erbringt. 
 
Zwischen der damaligen Verkehrs-AG und verschiedenen Verkehrsunternehmen der Region Braunschweig 
wurde in 2005 der Kooperationsvertrag zur Fortentwicklung des Verbundtarifes Region Braunschweig ge-
schlossen. Auf der Grundlage dieses Vertrages haben die Vertragspartner  einen Einnahmenaufteilungs- und 
Ausgleichsvertrag abgeschlossen, der die Einzelheiten der Einnahmeaufteilung und des Ausgleichs der ver-
bundbedingten Mindereinnahmen regelt. Zudem besteht zur Durchsetzung von Restrukturierungszielen die 
Vereinbarung zur Anwendung des Spartentarifvertrages für Nahverkehrsbetriebe. 
 
Zur EuGH-rechtskonformen Finanzierung und gleichzeitig als Nachfolgeregelung des bisherigen Restrukturie-
rungsvertrages wurde in 2008 seitens der Stadt Braunschweig die Betrauung der BSVG mit der Erbringung der 
Linienverkehrsleistung auf Basis aktueller Konzessionen für das Stadtgebiet Braunschweigs ab 1. Januar 2008 
beschlossen. Die Betrauung erfolgte aufgrund einer einseitigen Erklärung der Stadt Braunschweig, durch die 
der hoheitliche Charakter der Betrauung unterstrichen, aber keine Zahlungsverpflichtung der Stadt Braun-
schweig begründet wurde.  
 


Anzahl der Arbeitnehmer 
 
Im Geschäftsjahr 2013 waren bei der BSVG durchschnittlich 575 Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr: 526). Ur-
sächlich für die Personalerhöhung ist insbesondere die Überführung von Fahrpersonal von der Kraftverkehr 
Mundtstock GmbH zur BSVG. Ferner hat die BSVG 2013 15 Auszubildende beschäftigt. 
 


Geschäftsverlauf 
 
Im Geschäftsjahr 2013 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 17,80 Mio. € ausgewiesen, der gemäß dem 
bestehenden Gewinnabführungsvertrag von der Obergesellschaft SBBG ausgeglichen wurde. Dies stellt eine 
Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr (- 18,73 Mio. €) dar, welche auf einer höheren Ticketnachfrage 
und ergänzend auf einer Aktivierung des Schienenersatzverkehrs Wolfenbütteler Straße und Elbestraße be-
ruht. Für den Fahrstrom und sonstige Energie ergaben sich trotz chargenweiser Beschaffung an der Energie-
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börse Preissteigerungen von rd. 9 %. Weiterhin stieg die Inanspruchnahme von Werkstattleistungen an, die 
zudem mit Preissteigerungen bei der Beschaffung von Ersatzteilen verbunden war. 
 
Das Investitionsvolumen der BSVG betrug im Geschäftsjahr 2013 rd. 15,2 Mio. €. Investitionsschwerpunkte 
bildeten vor allem die Beschaffung von 18 neuen Stadtbahnfahrzeugen sowie Gleissanierungen und Gleisum-
baumaßnahmen im Bereich der Wolfenbütteler Straße sowie der Elbestraße. 2013 wurde in die Beschaffung 
moderner, klimatisierter Gelenk- und Solo-Omnibusse 2,5 Mio. € investiert. 
 


Besondere Kennzahlen 
 
 


Jahr Verlust in €


2004 23.457.699


2005 20.916.109


2006 19.836.001


2007 19.574.963


2008 17.932.876


2009 18.800.343


2010 16.211.051


2011 17.586.026


2012 18.729.719


2013 17.799.102  
 
 


Stadtbahn Bus Stadtbahn Bus


Zahl der Linien 5 35 5 35


Länge des Liniennetzes in km 51,1 434,38 51,1 426,1


Angebotene Leistung in Nutz-km 2.519.295 7.480.884 2.682.683 7.272.479


Betriebsmittel Anzahl:


Triebwagen/Bus 50 150 50 142


Beiwagen 26 0 26 0


Sonderfahrzeuge 11 1 11 1


Gesamtanzahl 87 151 87 143


Erlöse aus Personenbeförderung* (T€)


2013 2012


35.393 34.623  
 
* Tarifeinnahmen aus Linien- und Gelegenheitsverkehr (Fahrgastbeförderung) nach Verbundausgleich sowie 
   übrige Einnahmen inkl. Ausgleichszahlungen und Erstattungen (z.B. für Schwerbehinderte, Schüler) 


 


 


Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung 
 
Für das Wirtschaftsjahr 2014 wird ein Ergebnis in Höhe von -18,90 Mio. € erwartet, welches aufgrund des be-
stehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages von der SBBG ausgeglichen wird. Einer positiven 
Umsatzentwicklung stehen insbesondere ein Mehrbedarf im Bereich des Fahrpersonals durch eine höhere 
Zahl eingesetzter Busse (z.B. Schienenersatzverkehr Hamburger Straße) und ein Mehrbedarf im Werkstattbe-
reich durch gestiegene technische Anforderungen (z.B. Klimatisierung) und eine Belastung durch eine Neube-
rechnung von Altersteilzeitverpflichtungen gegenüber, sodass sich eine Verschlechterung zum Vorjahr ergibt.  
Zur Finanzierung der geplanten Investitionen im Gesamtumfang von 36,05 Mio. € ist neben dem Erhalt von 
Fördermitteln die Aufnahme von Fremdmitteln in Höhe von 18,10 Mio. € vorgesehen. 
 
Als Investitionsschwerpunkte 2014 sind vor allem Stadtbahn- und Busbeschaffungen (18,69 Mio. €), neben 
den Gleisbaumaßnahmen Hamburger Straße und Wendenstraße (5,28 Mio. €) sowie dem Projekt E-Mobilität 
(2,87 Mio. €) zu nennen. 
 
Im Rahmen des Projekts „Elektromobilität mittels induktiver Ladung“, bei dem die BSVAG Projektträger ist und 
das in Zusammenarbeit mit der TU Braunschweig und der Firma Bombardier umgesetzt wird, wird seit dem 27. 
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März 2014 der erste Elektro-Solo-Bus im regulären Betrieb auf der Linie M19 eingesetzt. Zudem ist der Einsatz 
von drei bereits beschafften E-Gelenkbussen auf der Ringlinie M19 geplant. 
 
Weiterhin wurden Ende November 2014 die Nachtlinien – zunächst probeweise für ein Jahr - neu eingeführt. 
Hiermit wurde der Fahrplan ergänzt, sodass Busse und Bahnen nunmehr rund um die Uhr fahren. Die mit dem 
Probebetrieb verbundenen Kosten betragen 438 T€. 
 


Bilanzdaten der Braunschweiger Verkehrs-AG 


 


BILANZ AKTIVA


T€ % T€ % T€ %


Immaterielle Vermögensgegenstände 152 0,1 176 0,1 107 0,1


Sachanlagen 107.470 89,5 100.429 83,6 93.369 84,2


Finanzanlagen 80 0,1 130 0,1 1.266 1,1


Langfristig gebundenes Vermögen 107.702 89,7 100.735 83,9 94.742 85,5


Vorräte 2.126 1,8 2.076 1,7 1.693 1,5


Forderungen 9.507 7,9 10.042 8,4 12.825 11,6


Liquide Mittel 789 0,7 1.557 1,3 1.611 1,5


Kurzfristig gebundenes Vermögen 12.422 10,3 13.675 11,4 16.129 14,5


Bilanzsumme 120.124 100,0 114.410 95,2 110.871 100,0


BILANZ AKTIVA


T€ % T€ % T€ %


Eigenkapital 19.578 16,3 19.578 16,3 19.578 17,7


Rückstellungen 9.896 8,2 11.808 9,8 10.749 9,7


Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten 81.239 67,6 72.003 59,9 62.499 56,4


Kurzfristige Verbindlichkeiten 9.411 7,8 11.021 9,2 18.045 16,3


Bilanzsumme 120.124 100,0 114.410 95,2 110.871 100,0


2013 2012 2011


Braunschweiger Verkehrs-AG


2013 2012 2011
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GuV-Daten der Braunschweiger Verkehrs-AG 
 


2013 Veränderung 2012 2011


T€ T€ T€ T€


Umsatzerlöse 37.166 740 36.426 35.078


Sonstige betriebliche Erträge 1.970 659 1.311 1.949


Betriebserträge 39.136 1.399 37.737 37.027


Materialaufwand 16.271 -838 17.109 17.233


Personalaufwand 26.515 2.104 24.411 23.930


Abschreibungen 8.144 87 8.057 7.828


Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.755 -563 3.318 2.702


Betriebsaufwand 53.685 790 52.895 51.693


Betriebsergebnis -14.549 609 -15.158 -14.666


Finanzergebnis -3.177 -471 -2.706 -2.839


Unternehmensergebnis -17.726 138 -17.864 -17.505


Außerordentliches Ergebnis -18 792 -810 -18


Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 0 0 3


Sonstige Steuern 55 -1 56 60


Erträge aus Verlustübernahme            
(entspricht der Höhe des Jahresverlustes)


17.799 -931 18.730 17.586


Jahresergebnis nach 


Verlustübernahme


0 0 0 0


Gewinn- und Verlustrechnung
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Gegenstand des Unternehmens 
 
Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Verkehrsleistungen mit Bussen und Bahnen, Planung 
und Bau von Bahn- und Betriebsanlagen sowie die Erbringung von Werkstattleistungen. 
 


Stammkapital 
 
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt unverändert 26.000 €. 
 


Gesellschafter 
 
Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH (SBBG). 
 


Organe der Gesellschaft 
 
Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. Ein Aufsichtsrat ist 
nicht konstituiert. 
 


Geschäftsführung 
 


Andreas Ruhe  


 


Wichtige Verträge 
 
Mit der SBBG als Obergesellschaft besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. 
 


Geschäftsverlauf 
 
Die Braunschweiger Bus- und Bahnbetriebsgesellschaft mbH (BBBG) wies für 2013 einen Jahresüberschuss 
in Höhe von 978 € aus, der entsprechend dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag in voller Höhe 
an die SBBG abgeführt wurde. 
 


Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft 
 
Auch in Zukunft wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. 
 
Die Gesellschaft hat zurzeit ihre aktive Geschäftstätigkeit eingestellt und beschäftigt kein eigenes Personal. 
 


Braunschweiger  Bus-  und Bahnbetr iebsgesel lschaft  mbH 
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Gegenstand des Unternehmens 


Gegenstand des Unternehmens ist in erster Linie die Durchführung von Auftragsverkehren auf dem Gebiet des 
öffentlichen Personennahverkehrs. Dazu stellt die Gesellschaft insbesondere der Braunschweiger  
Verkehrs-GmbH (BSVG) Fahrer und Fahrzeuge zur Verfügung, die im Linienverkehr eingesetzt werden. Basie-
rend auf einer geschlossenen Anwendungsvereinbarung verringert sich die Anmietquote von Fahrleistungen 
bei der Kraftverkehr Mundstock GmbH (KVM). Im Wirtschaftsjahr 2013 sind dementsprechend rd. 30 Fahrkräf-
te von der KVM auf die BSVAG übergegangen. 


Neben diesen Auftragsverkehren betreibt die Gesellschaft eigene Linien und vermietet Fahrzeuge an Tochter-
unternehmen. 


Öffentlicher Zweck des Unternehmens 


Der Öffentliche Zweck des Unternehmens ergibt sich aus dem oben genannten Gegenstand des Unterneh-
mens und wird durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft im Geschäftsjahr erfüllt. Der 
Betrieb und die Bereitstellung von Ressourcen für den öffentlichen Personennahverkehr fördern diesen und 
dienen damit dem gemeinsamen Wohl der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Braunschweig. 


Stammkapital 


Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 312.000 €. 


Gesellschafter 


Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH (SBBG). 


Organe der Gesellschaft 


Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung. 


Aufsichtsrat 


Stand: Dezember 2014 


Name Funktion 
Carsten Müller Ratsherr der Stadt Braunschweig, Vorsitzender 


Manfred Pesditschek Ratsherr der Stadt Braunschweig, stellv. Vorsitzender 


Christian Geiger Erster Stadtrat der Stadt Brg. (von 01.02.2014 bis 31.12.2014) 


Heinz-Georg Leuer Stadtbaurat der Stadt Braunschweig (ab 01.01.2015) 


Joachim Roth Wirtschaftsdezernent der Stadt Braunschweig (bis 31.01.2014) 


Kurt Schrader Ratsherr der Stadt Braunschweig 


Manfred Dobberphul Ratsherr der Stadt Braunschweig 


Gerald Heere Ratsherr der Stadt Braunschweig (bis August 2013) 


Holger Herlitschke Ratsherr der Stadt Braunschweig (ab August 2013) 


Daneben hat ein Betriebsratsmitglied das Recht, an den Aufsichtsratssitzungen als Gast ohne Stimmrecht 
teilzunehmen.  


Geschäftsführung 


Jörg Reincke Geschäftsführer (ab 1. September 2014) 


Frank Brandt Interimsgeschäftsführer (vom 1. April 2014 bis 31. August 2014) 


Georg Hohmann Geschäftsführer (bis 31. März 2014) 


Wichtige Verträge 


Es besteht ein gewerbe- und körperschaftsteuerliches Organschaftsverhältnis zur Obergesellschaft SBBG. 
Zwischen der SBBG als Obergesellschaft und der KVM besteht außerdem ein Beherrschungs- und Gewinnab-


Kraftverkehr  Mundstock GmbH 
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führungsvertrag. Daneben besteht ein Ergebnis- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der KVM als Ober-
gesellschaft und der Mundstock Reisen GmbH. Die Ausschüttung der Magdeburg Nutzfahrzeug-Service 
GmbH erfolgt erst nach Feststellung des jeweiligen Jahresabschlusses und somit um ein Jahr zeitversetzt. 
 


Des Weiteren besteht eine Beteiligung der KVM an der Verbundgesellschaft Region Braunschweig mbH.  
 


zudem hat die Gesellschaft mit der BSVG einen Vertrag abgeschlossen, auf dessen Grundlage der BSVG 
Fahrer und Fahrzeuge für den Linienverkehr zur Verfügung gestellt werden (s.o.). 
 


Struktur der Unternehmensgruppe Mundstock   (Stand: Oktober 2014) 
 


 
 


Anzahl der Arbeitnehmer 
 


Die Gesellschaft beschäftigte in 2013 durchschnittlich 127 Mitarbeiter (Vorjahr: 161). Die Mitarbeiterzahl redu-
zierte sich hauptsächlich durch die erfolgte Überführung von Fahrpersonal zur BSVG auf Grundlage der oben 
genannten Anwendungsvereinbarung. In der ‚Unternehmensgruppe’ Mundstock (also einschließlich der Toch-
tergesellschaften, s.o.) hatte die Gesellschaft in 2013 im Durchschnitt 217 Mitarbeiter (Vorjahr: 246). 
 


Geschäftsverlauf 
 


Im Geschäftsjahr 2013 erzielte die KVM einen Jahresüberschuss von 252 T€, der gemäß dem Beherrschungs- 
und Gewinnabführungsvertrag an die SBBG als Obergesellschaft abgeführt wurde. Im Ergebnis 2013 sind ein 
Ertrag aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der Mundstock Reisen GmbH in Höhe von 140 T€ und eine 
Gewinnausschüttung der Magdeburg Nutzfahrzeug-Service GmbH in Höhe von 32 T€ enthalten. 
 


Das positive Ergebnis der Peiner Verkehrsgesellschaft mbH (144 T€), mit der kein Ergebnisabführungsvertrag 
besteht, wird im Wesentlichen durch die Zahlung eines Ausgleichsbetrages im Rahmen der sog. „Allgemeinen 
Vorschrift“ gemäß der EU-VO 1370/2007 durch Zahlungen des Zweckverbands Großraum Braunschweig si-
chergestellt. Die entsprechenden Refinanzierungsverträge mit den Gebietskörperschaften wurden bis zum 
31.12.2017 verlängert. 
 


Die KVM ist von der Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses befreit, da sie selbst und ihre Töchter in 
den Konzernabschluss der Obergesellschaft SBBG einbezogen sind (§ 291 HGB). 
 


Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft 
 


Die wirtschaftliche Situation und Entwicklung der Gesellschaft wird überwiegend durch den Umfang der Leis-
tungen für die BSVG sowie die bei der Abrechnung der Leistungen vereinbarten Modalitäten bestimmt. Des 
Weiteren bestehen Risiken aufgrund der schwer zu kalkulierenden Energiekostenentwicklung und im Reisebe-
reich aufgrund der allgemeinen Wirtschaftslage. 
 


Bei weiterhin unveränderten Rahmenbedingungen und Beibehaltung eines straffen Kostenmanagements wird 
für 2014 ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 101 T€ geplant. Unter Berücksichtigung einer erwarteten Er-
gebnisabführung der Tochtergesellschaften ergibt sich ein Überschuss von rd. 212 T€. 
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Bilanzdaten der Kraftverkehr Mundstock GmbH 
Jahresabschluss nur der GmbH, ein Konzernabschluss wird nicht aufgestellt (s.o.). 
 


 
 
 
 
 


 
 
 


BILANZ AKTIVA


T€ % T€ % T€ %


Immaterielle Vermögensgegenstände 7 0,1 1 0,0 1 0,0


Sachanlagen 3.206 42,1 3.100 40,7 2.890 37,1


Finanzanlagen 2.894 38,0 2.894 37,9 3.001 38,5


Langfristig gebundenes Vermögen 6.107 80,2 5.995 78,6 5.892 75,6


Vorräte 139 1,8 119 1,6 83 1,1


Forderungen 1.158 15,2 1.368 17,9 1.585 20,3


Liquide Mittel 212 2,8 144 1,9 230 3,0


Kurzfristig gebundenes Vermögen 1.509 19,8 1.631 21,4 1.898 24,4


Bilanzsumme 7.616 100,0 7.626 100,0 7.790 100,0


BILANZ PASSIVA


T€ % T€ % T€ %


Eigenkapital 3.872 50,8 3.872 50,8 3.872 49,7


Rückstellungen 198 2,6 301 3,9 298 3,8


Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten 1.438 18,9 1.250 16,4 1.350 17,3


Kurzfristige Verbindlichkeiten 2.108 27,7 2.203 28,9 2.270 29,1


Bilanzsumme 7.616 100,0 7.626 100,0 7.790 100,0


2013 2012 2011


Kraftverkehr Mundstock GmbH


2013 2012 2011
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GuV-Daten der Kraftverkehr Mundstock GmbH 
Jahresabschluss nur der GmbH, ein Konzernabschluss wird nicht aufgestellt (s.o.). 
 


2013 Veränderung 2012 2011


T€ T€ T€ T€


Umsatzerlöse 7.010 -1.179 8.189 8.170


Sonstige betriebliche Erträge 586 -11 597 771


Betriebserträge 7.596 -1.190 8.786 8.941


Materialaufwand 2.048 78 1.970 1.887


Personalaufwand 4.522 -1.178 5.700 5.869


Abschreibungen 349 -52 401 403


Sonstige betriebliche Aufwendungen 507 42 465 501


Betriebsaufwand 7.426 -1.110 8.536 8.660


Betriebsergebnis 170 -80 250 281


Finanzergebnis 105 117 -12 -54


Unternehmensergebnis 275 37 238 227


Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0


Steuern 23 7 16 16


Aufgrund des Gewinnabführungsvertrages 


abgeführte Gewinne 252 30 222 211


Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 0 0 0 0


Gewinn- und Verlustrechnung


 
 
 


 
 
 







Stadt Braunschweig   XVIII. Beteiligungsbericht der Stadt Braunschweig    Seite 31 
Fachbereich Finanzen  Anlage zum Haushaltsplan 2015 


 


Gegenstand des Unternehmens 
 
Gegenstand des Unternehmens ist die Betriebsführung der Stadthalle Braunschweig und der im Septem-
ber 2000 eröffneten Volkswagen-Halle sowie seit 2006 auch des Eintracht-Stadions.  
 
Beide Hallen werden von der Gesellschaft an Dritte für Veranstaltungen, Kongresse und Ähnliches vermietet. 
Der Abschluss von Mietverträgen kommt durch Initiative der Gesellschaft und durch Veranstaltungsagenturen 
zustande. Zudem erfolgt eine Kooperation mit der Braunschweig Stadtmarketing GmbH. 
 
Auch das Eintracht-Stadion wird seitens der Gesellschaft an Dritte für Veranstaltungen, vor allem Sportveran-
staltungen, vermietet. 
 


Öffentlicher Zweck des Unternehmens 


 
Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens (s.o.) und wird durch die Erfüllung 
des öffentlichen Versorgungsauftrages im Rahmen der Daseinsvorsorge durch Vorhaltung und Betrieb von 
insbesondere der Kultur, dem Sport und der Fortbildung dienender öffentlicher Veranstaltungsorte innerhalb 
des Stadtgebietes Braunschweig im Geschäftsjahr erfüllt. Durch die Beteiligungssteuerung der Stadt Braun-
schweig wird überprüft, dass der öffentliche Zweck durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesell-
schaft tatsächlich eingehalten wird (s. Einleitung). 


 


Stammkapital 
 


Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 26.000 €.  
 


Gesellschafter 
 


Gesellschafter Euro %


Stadt Braunschweig 1.350 5,1923


Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH 24.650 94,8077


26.000 100  
 


Organe der Gesellschaft 
 


Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung. 
 


Aufsichtsrat 
 


Stand: Dezember 2014 


Name Funktion 
Manfred Pesditschek Ratsherr der Stadt Braunschweig, Vorsitzender  


Reinhard Manlik Ratsherr der Stadt Braunschweig, stellv. Vorsitzender 


Klaus Wendroth Ratsherr der Stadt Braunschweig 


Hennig Brandes Ratsherr der Stadt Braunschweig (bis 21.10.2014) 


Thorsten Köster Ratsherr der Stadt Braunschweig (ab 21.10.2014) 


Anke Kaphammel Ratsfrau der Stadt Braunschweig 


Frank Flake Ratsherr der Stadt Braunschweig 


Tanja Pantazis Ratsfrau der Stadt Braunschweig 


Andrea Stahl Ratsfrau der Stadt Braunschweig (bis 01.08.2013) 


Karl-Heinz Kubitza Ratsherr der Stadt Braunschweig (ab 27.08.2013) 


Klaus Krauth Mandat der Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 


Ulrich Stegemann Stadtrat der Stadt Braunschweig (bis 31.01.2014) 


Christian Geiger Erster Stadtrat der Stadt Braunschweig (ab 01.02.2014) 
 
Daneben hat ein Betriebsratsmitglied das Recht, an den Aufsichtsratssitzungen als Gast ohne Stimmrecht 
teilzunehmen. 
 


Geschäftsführung 
 


Stephan Lemke  


Stadthal le  Braunschweig Betr iebsgesel lschaft  mbH  
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Wichtige Verträge 


 
Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH 
 
Ab dem 1. August 2012 ist die Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH mit der Erbringung von 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zwecks Bereitstellung und Betrieb von sozialen, 
kulturellen und wirtschaftlichen öffentlichen Einrichtungen in der Stadt Braunschweig seitens der Stadt Braun-
schweig öffentlich-rechtlich betraut worden. Die Betrauung ist notwendig, um die Finanzierung der Gesellschaft 
an die Vorgaben des europäischen Beihilferechts anzupassen. 
 
Betriebsteil Stadthalle 


 
Zum 1. Januar 2008 wurde zwischen der Stadt Braunschweig und der Gesellschaft ein neuer Pachtvertrag 
über Grundstück und Gebäude der Stadthalle abgeschlossen. Hiernach hat die Gesellschaft einen jährlichen 
Pachtzins zzgl. Umsatzsteuer an die Stadt zu entrichten. Daneben besteht ein Pachtvertrag für die Stadthallen-
Gastronomie. 
 
Zum 1. Januar 2013 wurde zwischen der Stadt Braunschweig und der Gesellschaft ein Pachtvertrag über die 
Straße „An der Stadthalle“ und das Parkdeck an der Stadthalle im Hinblick auf die Umsetzung des Parkraum-
bewirtschaftungskonzeptes abgeschlossen.  
 
Betriebsteil VW-Halle 
 
Auf Basis des Ratsbeschlusses vom 17. Dezember 2013 wurde das Erbbaurecht der Volkswagen Halle von 
der bisherigen Eigentümerin, der Stiftung Sport und Kultur für Braunschweig, mit Wirkung vom 30. Juni 2014 
auf die Gesellschaft übertragen. Der Kaufpreis einschließlich Notar- und Gerichtskosten betrug 12,13 Mio. € 
und wurde über eine Darlehensaufnahme am Kreditmarkt finanziert. 
  
Mit einer Gastronomiegesellschaft besteht ein Pachtvertrag bezüglich der Gastronomie in der VW-Halle. 
 
Betriebsteil Eintracht-Stadion 
 
Zwischen der Gesellschaft und der Stadt Braunschweig als Eigentümerin des Stadions besteht ein Vertrag zur 
Regelung der Nutzung und Bewirtschaftung des Stadions. Daneben bestehen Nutzungsverträge, vor allem mit 
dem Hauptnutzer, der Eintracht Braunschweig GmbH & Co. KGaA. Dieser Vertrag wurde in 2011 vor dem 
Hintergrund des Stadionausbaus vorzeitig mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2022 neu geschlossen. 
 
Das Eintracht-Stadion verfügt über ein Fußballspielfeld mit einer Größe von 105 x 68 m, eine achtbahnige 
Laufbahn und Leichtathletikeinrichtungen sowie zwei Video-Matrixtafeln. Nach erfolgtem Ausbau der Nordkur-
ve und der Westtribüne bietet das Eintracht-Stadion Platz für rd. 24.400 Zuschauer und stellt  insbesondere 
dem Profisport von Eintracht Braunschweig und den NewYorker Lions, aber auch für Leichtathletikwettkämpfe 
auf nationaler und internationaler Ebene optimale Rahmenbedingungen zur Verfügung. Zudem wird das Stadi-
on von Schulen genutzt und dient u.a. auch als Veranstaltungsort. 
 


Geschäftsverlauf 
 
Betriebsteil Stadthalle 
 
Die Gesamtanzahl der Veranstaltungen in der Stadthalle im Jahr 2013 hat sich im Vergleich zum Vorjahr ge-
ringfügig um 6 auf 411 Veranstaltungen erhöht. Die Besucherzahlen liegen mit 213.351 liegen leicht unter Vor-
jahresniveau (225.363). 
 
In den Bereichen Tagungen, Kongresse und Gesellschaftliche Veranstaltungen blieb die Gesamtzahl der Ver-
anstaltungen konstant, während die Teilnehmer. bzw. Besucherzahlen unter denen des Vorjahres lagen. Bei 
den Gesellschaftlichen Veranstaltungen hat sich eine Verlagerung vom Großen Saal in den Congress Saal 
ergeben. Eine weiterhin gute Auslastung zeigt sich in den Bereichen Kulturelle Veranstaltungen und Ausstel-
lungen. 
 
Nach Abschluss der Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten im Rahmen des „Projekts 2009“ kann die lang-
fristige und zukunftsorientierte Wettbewerbsfähigkeit der Stadthalle als Veranstaltungsort gewährleistet wer-
den. Neben einer optischen und architektonischen Aufwertung erfolgten eine Modernisierung der Veranstal-
tungstechnik und der funktionalen Ausstattung sowie eine Sanierung von haustechnischen Anlagen. 
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Der Betriebsteil Stadthalle  wies für das Geschäftsjahr 2013 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.591 T€ aus, 
der anteilig von den Gesellschaftern entsprechend ihrem Beteiligungsverhältnis getragen wurde. 


Betriebsteil VW -Halle 


Insgesamt wurden im Jahr 2013 91 (Vorjahr 100) Veranstaltungen mit rund 210.265 (Vorjahr 220.274) Besu-
chern durchgeführt. Die Umsatzerlöse konnten trotz dieses Rückgangs deutlich gegenüber dem Vorjahr und 
dem Planansatz gesteigert werden. 


Im Betriebsteil Volkswagen Halle ergab sich ein Verlust von 1.239 T€, der von den Gesellschaftern ausgegli-
chen wurde. 


Betriebsteil Eintracht-Stadion 


Die Stadt Braunschweig hat über den 30. Juni 2013 hinaus für weitere zwei Jahre die Namensrechte für das 
„Stadion an der Hamburger Straße“ auf die Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH bis zum 
30. Juni 2015 übertragen. Mittels eines Sponsorenvertrages zur Vermarktung der Namensrechte wurde das
Benennungsrecht an die Volkswagen Financial Services AG veräußert. Die Stadthallen GmbH erhält hierfür 
unverändert einen jährlichen Betrag von netto 300 T€. Auf Wunsch des Sponsors wird der Name „Eintracht-
Stadion“ für die Dauer der Vertragslaufzeit beibehalten.  


Im Jahr 2013 wurden im Eintracht-Stadion 39 Veranstaltungen (Vorjahr:43) mit 425.915 Besuchern (Vorjahr: 
415.221) durchgeführt. Es handelt sich hierbei hauptsächlich um die Heimspiele des BTSV Eintracht Braun-
schweig sowie der New Yorker Lions (American Football). Der Aufstieg der Eintracht in die 1. Bundesliga zum 
1. Juli 2013 hat zu Mehreinnahmen in Höhe von rund 250 T€ gesorgt.


Für den Betriebsteil Eintracht-Stadion wurde im Wirtschaftsjahr 2013 ein von den Gesellschaftern übernom-
mener Fehlbetrag von 596 T€ ausgewiesen. 


Gesamtergebnis 


Der Jahresfehlbetrag 2013 der Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH für die drei Betriebsteile 
beträgt 3.840 T€ (Vorjahr: 3.612 T€). Hiervon wurden 414 T€ (Vorjahr: 425 T€) durch Entnahmen aus der Ka-
pitalrücklage für die erfolgten Sanierungen im Rahmen des „Projekts 2009“ ausgeglichen. Der verbleibende 
Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.426 T€ (Vorjahr: 3.187 T€) wurde von den Gesellschaftern gezahlt. 
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Besondere Kennzahlen 
 
 


Betriebsteil Stadthalle - Großer Saal und Congress Saal 
 


Veranstaltungs- und


Besucherstatistik


Großer 


Saal


Congress 


Saal


Großer   


Saal


Congress 


Saal


Großer 


Saal


Congress 


Saal


Großer 


Saal


Congress 


Saal


Kulturelle 


Veranstaltungen 86 12 106.169 3.860 84 14 104.668 3.699


Gesellschaftl. 


Veranstaltungen 27 17 29.619 3.567 34 8 36.840 2.242


Tagungen, Kongresse 38 57 25.307 10.899 38 63 33.668 13.087


Ausstellungen 4 8 20.635 7.126 4 11 16.745 9.339


Sonstiges 46 13 0 0 43 11 0 0


201 107 181.730 25.452 203 107 191.921 28.367


Gesamt 308 207.182 310 220.288


2013 2012


Veranstaltungen Besucher Veranstaltungen Besucher


 
 


Betriebsteil Stadthalle - Vortragssaal und Konferenzräume 
 


Veranstaltungs- und


Besucherstatistik


Vortrags-


saal


Konferenz-


räume


Vortrags-


saal


Konferenz-


räume


Vortrags-


saal


Konferenz-


räume


Vortrags-


saal


Konferenz-


räume


Kulturelle 


Veranstaltungen 7 0 970 0 1 0 25 0


Gesellschaftl. 


Veranstaltungen 8 4 563 240 9 4 650 214


Tagungen, Kongresse 63 21 3.228 1.168 57 19 3.405 781


Ausstellungen 0 0 0 0 0 0 0 0


Sonstiges 0 0 0 0 2 1 0 0


78 25 4.761 1.408 69 24 4.080 995


Gesamt 103 6.169 93 5.075


2013 2012


Veranstaltungen Besucher Veranstaltungen Besucher


 
 


Betriebsteil Stadthalle – Gesamt 
 


Veranstaltungs- und


Besucherstatistik


Kulturelle 


Veranstaltungen


Gesellschaftl. 


Veranstaltungen 


Tagungen, Kongresse


Ausstellungen


Sonstiges


Gesamt 411 213.351 403 225.363


2013 2012


Veranstaltungen Besucher Veranstaltungen Besucher


99


55


177


15


57


108.392


39.946


50.941


26.084


0


105


56


179


12


59


110.999


33.989


40.602


27.761


0
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Betriebsteil Volkswagen-Halle – “Arena” 
 


Veranstaltungs- und


Besucherstatistik Besucher Veranstaltungen Besucher


Kulturelle Veranstaltungen 42.465 13 65.809


Gesellschaftliche 


Veranstaltungen 10.040 1 1.800


Tagungen, Kongresse 8.197 9 16.971


Sportliche Veranstaltungen 121.204 33 112.850


Ausstellungen 23.473 5 11.560


Summe 205.379 61 208.990


Sonstiges (Training, Proben 


etc) 0 102 0


Gesamt 205.379 163 208.99061


7


7


2013 2012


Veranstaltungen


5


35


7


61


0


 
 
 


Betriebsteil Volkswagen-Halle – Foyer/Restaurant 
 


Veranstaltungs- und


Besucherstatistik Besucher Veranstaltungen Besucher


Kulturelle Veranstaltungen 0 0 0


Gesellschaftliche 


Veranstaltungen 1.310 10 4.809


Tagungen, Kongresse 2.575 22 2.725


Sportliche Veranstaltungen 0 5 0


Ausstellungen 1.001 2 3.750


Summe 4.886 39 11.284


Sonstiges (Training, Proben 


etc) 0 2 0


Gesamt 4.886 41 11.28430


0


5


2013 2012


Veranstaltungen


24


0


1


30


0


 
 
 


Betriebsteil Eintracht-Stadion 
 


Veranstaltungs- und


Besucherstatistik Besucher Veranstaltungen Besucher


Kulturelle Veranstaltungen 0 41 421.361


Sportliche Veranstaltungen 411.289 2 2.860


Sonstige Veranstaltungen 14.626 0 0


Summe 425.915 43 424.221


Sonstiges (Training, Proben 


etc) 0 0 0


Gesamt 425.915 43 424.22139


0


2013 2012


Veranstaltungen


35


4


39


0


 
 
 


Anzahl der Arbeitnehmer 
 
In 2013 waren bei der Gesellschaft durchschnittlich 41 Mitarbeiter (davon 6 Halbtagsstellen) beschäftigt (Vor-
jahr: 39 bzw. 6). 
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Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung 
 
Mit offizieller Übergabe der ausgebauten Haupttribüne am 1. November 2013 ist der Ausbau des Eintracht-
Stadions abgeschlossen. Zusammen mit dem bereits erfolgten Ausbau der Nordkurve ist eine moderne Spiel-
stätte entstanden, die Platz für rd. 24.400 Zuschauer bietet.  
 
Nach dem Umbau erfüllt das Eintracht-Stadion die Vorgaben des Deutschen Fußballbundes bzw. der Deut-
schen Fußballliga (Funktionsräume, Mixed Zone, Pressebereich). Zudem wurden die Business-, VIP- und 
Funktionsbereiche zusammen mit dem Stadion-Vorplatz incl. Kassen- und Eingangsbereich neu gestaltet. 
Weiterhin wurde ein Aufenthalts-, Tagungs- und Gastronomiebereich in zwei Ebenen geschaffen. Durch den 
Rückbau der oberen Tribünenreihen der Westtribüne konnten 20 Logen erstellt werden. Zusätzlich verfügt das 
Stadion nun über rd. 1.300 Business-Seats. Durch die Überbauung der beiden Marathon-Tore wurde ein kom-
plett geschlossenes Stadion mit ausschließlich überdachten Plätzen geschaffen. Eine erhebliche Aufwertung 
der städtebaulichen Situation konnte durch die Neugestaltung des Vorplatzes und eine zeitgemäße neue Fas-
sade der Westtribüne erreicht werden. 
 
Das wirtschaftliche Ergebnis des Eintracht-Stadions wird auch weiterhin insbesondere durch die sportlichen 
Erfolge der Eintracht in der Bundesliga und der NewYorker Lions bestimmt.  
 
Die Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH war Ausrichter der Leichtathletik-Team-
Europameisterschaft 2014 (European Athletics Team Championships - EATCH). Die Wettkämpfe fanden am 
21. und 22. Juni 2014 vor 27.000 Zuschauern im Eintracht-Stadion statt. Die positive Resonanz von Besu-
chern, Sportlern und Journalisten bestätigt den Erfolg der Veranstaltung und den hohen Marketingwert für die 
Stadt Braunschweig. 
 
Weiterhin ist im Jahr 2013 nach erfolgter Entwidmung der Straße „An der Stadthalle“ sowie nach Übertragung 
des Parkdecks auf die Gesellschaft die Umsetzung eines Parkraumbewirtschaftungskonzepts an der Stadthal-
le erfolgt. Seit dem 1. September 2013 ist das Parken an der Stadthalle nun kostenpflichtig. 
 
Im Rahmen der Kooperation mit der Stadtmarketing GmbH zur Stärkung des Tagungs- und Kongressstand-
ortes Braunschweig soll die Entwicklung eines sogenannten Convention Bureaus Braunschweig (CBBS) fort-
gesetzt werden.  
 
Darüber hinaus wurde die Geschäftsführung in 2011 mit der Durchführung der Projektplanung für die Realisie-
rung eines Hotels am Standort Leonhardplatz beauftragt, um in unmittelbarer räumlicher Nähe zur Stadthalle 
das bestehende Hotelangebot sinnvoll zu ergänzen. Ziel ist die Ansiedlung eines Kongresshotels der 3-Sterne 
oder 3-Sterne Superior Kategorie mit 170 Zimmern. Das europaweite Ausschreibungsverfahren hat die Nibe-
lungen-Wohnbau GmbH aufgrund ihrer Kenntnisse der Baubranche für die Stadthalle 2013 erfolgreich durch-
geführt und führt derzeit die dazugehörigen Verhandlungen. 
 
Für 2014 wird ein Jahresergebnis in Höhe von -3.653 T€ erwartet. 
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Bilanzdaten der Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH 
 


BILANZ AKTIVA


T€ % T€ % T€ %


Immaterielle Vermögensgegenstände 32 0,3 153 1,8 157 1,7


Sach- und Finanzanlagen 8.320 82,3 7.565 89,7 7.655 84,8


Langfristig gebundenes Vermögen 8.352 82,6 7.718 91,5 7.812 86,5


Forderungen 868 8,6 663 7,9 941 10,4


Liquide Mittel 886 8,8 55 0,7 279 3,1


Kurzfristig gebundenes Vermögen 1.754 17,4 718 8,5 1.220 13,5


Bilanzsumme 10.106 100,0 8.436 100,0 9.032 100,0


BILANZ PASSIVA


T€ % T€ % T€ %


Eigenkapital 3.905 38,6 4.319 51,2 4.745 52,5


Sonderposten aus Zuwendungen 340 3,4 537 6,4 765 8,5


Rückstellungen 385 3,8 237 2,8 399 4,4


Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten 935 9,3 1.022 12,1 1.181 13,1


Kurzfristige Verbindlichkeiten 4.541 44,9 2.321 27,5 1.942 21,5


Bilanzsumme 10.106 100,0 8.436 100,0 9.032 100,0


2013 2012 2011


Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH


2013 2012 2011
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GuV-Daten der Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH - Gesamtbetrieb 
 
 


2012 Veränderung 2012 2011


T€ T€ T€ T€


Umsatzerlöse 4.235 466 3.769 3.647


Sonstige betriebliche Erträge 665 -8 673 776


Betriebserträge 4.900 458 4.442 4.423


Personalaufwand 2.033 12 2.021 1.890


Abschreibungen 1.474 92 1.382 1.259


Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.003 568 4.435 4.989


Betriebsaufwand 8.510 672 7.838 8.138


Betriebsergebnis -3.610 -214 -3.396 -3.715


Finanzergebnis -77 -1 -76 -88


Unternehmensergebnis -3.687 -215 -3.472 -3.803


außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0


Steuern 153 13 140 140


Entnahme aus der Kapitalrücklage 414 -11 425 492


Jahresergebnis* -3.426 -239 -3.187 -3.451


Gewinn- und Verlustrechnung


 
 


*In den Gewinn- und Verlustrechnungen der Gesellschaft wird die Verlustübernahme der Stadt Braunschweig und der Stadt  


Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH in Höhe des Jahresfehlbetrages als “Ertrag aus Verlustübernahme” gebucht,  
sodass das formelle Ergebnis “0,00 €” beträgt. 
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Gegenstand des Unternehmens 


Gegenstand des Unternehmens sind die Erstellung und der Betrieb von öffentlichen Schwimmbädern und me-
dizinischen Bädern und anderer dem Sport, der Erholung oder der Volksgesundheit dienender Anlagen sowie 
der damit verbundenen Einrichtungen. In dieser Eigenschaft betreibt die Gesellschaft Hallen- und Freibäder in 
Braunschweig.  


Die Gesellschaft dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken i. S. d. Abschnitts “Steuerbe-
günstigte Zwecke” der Abgabenordnung. Sie ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaft-
liche Zwecke.  


Öffentlicher Zweck des Unternehmens 


Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens (s.o.) und wird durch die entspre-
chende Aufgabenerledigung der Gesellschaft im Geschäftsjahr erfüllt. Der Betrieb und die Bereitstellung von 
Hallen- und Freibädern dienen dem öffentlichen Gesundheitswesen und fördern den Sport. Hierdurch wird das 
gemeinsame Wohl der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Braunschweig gefördert. Durch die Beteili-
gungssteuerung der Stadt Braunschweig wird überprüft, dass der öffentliche Zweck durch die entsprechende 
Aufgabenerledigung der Gesellschaft tatsächlich erfüllt wird (s. Einleitung). 


Stammkapital 


Das Stammkapital beträgt 1.022.600 €. 


Gesellschafter 


Gesellschafter Euro %


Stadt Braunschweig 52.200 5,1046


Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH 970.400 94,8954


1.022.600 100


Organe der Gesellschaft 


Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung. 


Aufsichtsrat 


Stand: Dezember 2014 


Name Funktion 
Frank Graffstedt Ratsherr der Stadt Braunschweig, Vorsitzender 


Klaus Wendroth Ratsherr der Stadt Braunschweig, stellv. Vorsitzender 


Björn Hinrichs Ratsherr der Stadt Braunschweig 


Jürgen Wendt Ratsherr der Stadt Braunschweig 


Kate Grigat Ratsfrau der Stadt Braunschweig 


Burkhard Plinke Ratsherr der Stadt Braunschweig 


Manfred Pesditschek Ratsherr der Stadt Braunschweig (zusätzlich ab 21.03.2014) 


Dr. Sebastian Kretschmann Ratsherr der Stadt Braunschweig (zusätzlich ab 21.03.2014) 


Dr. Elke Flake Ratsfrau der Stadt Braunschweig (zusätzlich ab 21.03.2014) 


Christian Geiger Erster Stadtrat der Stadt Braunschweig (ab 01.02.2014) 


Ulrich Stegemann Stadtrat der Stadt Braunschweig (bis 31.01.2014) 


Franz Matthies * Vertreter des Stadtsportbundes 


Bernd Volker * Arbeitnehmervertreter 


* Teilnahme an den Sitzungen als Sachverständiger/Gast (ohne Stimmrecht)


Mit Gesellschafterbeschluss vom 16. Januar 2014 wurde der Aufsichtsrat ab 2014 um drei auf insgesamt zehn stimmbe-
rechtigte Mitglieder aufgestockt. 


Stadtbad Braunschweig Sport  und Freizei t  GmbH
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Geschäftsführung 


 
Jürgen Scharna  


 


Wichtige Vereinbarungen und Verträge 


 
Gemäß dem Gesellschaftsvertrag verpflichten sich die Gesellschafter, Jahresverluste der Stadtbad Braun-
schweig Sport und Freizeit GmbH (Stadtbad GmbH) bis zur Höhe von 4 Mio. € abzudecken. Die zusätzlich 
erforderliche Verlustabdeckung erfolgt durch die Gesellschafter im Rahmen ihrer Gesellschaftsanteile. 
 
Für die Schwimmbadgrundstücke, die nicht im Eigentum der Gesellschaft stehen, bestehen verschiedene 
Überlassungsverträge mit der Stadt Braunschweig als Grundstückseigentümerin. 
 
In 1999 wurde die ‚Unterstützungskasse der Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH e.V.’ gegrün- 
det. Die Gesellschaft zahlt hier für alle nach dem 1. Januar 1997 in die Gesellschaft eingetretenen Mitarbeiter 
in entsprechende Rückdeckungsversicherungsverträge ein, aus denen zukünftig für diese Mitarbeiter im Falle 
der Erwerbsunfähigkeit, Berufsunfähigkeit, bei Sterbefällen und im Altersruhestand die zugesagte finanzielle 
Unterstützung geleistet wird. Zudem besteht zur Absicherung betrieblicher Rentenansprüche eine Mitglied-
schaft der Gesellschaft beim Pensions-Sicherungs-Verein aG. 
 
Die Tätigkeiten der Stadtbad GmbH sind durch die „Betrauung der Stadt Braunschweig Beteiligungs-
Gesellschaft mbH sowie ihrer Beteiligungsunternehmen mit der Durchführung gemeinwirtschaftlicher Verpflich-
tungen“ erfasst. Die Betrauung erfolgte am 1. Juli 2012 für die Dauer von zehn Jahren. 
 


Anzahl der Arbeitnehmer 
 
Im Jahr 2013 waren bei der Stadtbad Sport und Freizeit GmbH durchschnittlich 120 Mitarbeiter (Vorjahr: 113) 
beschäftigt (ohne. 15 Auszubildende).  
 


Geschäftsverlauf 
 
Im Wirtschaftsjahr 2013 hielt die Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH für die Öffentlichkeit fol-
gende Einrichtungen – teilweise durch Dritte betrieben – vor: 
 
5 Hallenbäder 
3 Sommerbäder  
5 Saunen 
1 Gemeinschaftseinrichtung (‚Treffpunkt im Sportbad‘) 
 
Ferner verpachtet oder vermietet die Gesellschaft in ihren Objekten und Räumlichkeiten: 
 
1 Gymnastikraum 
1 Rehazentrum 
3 Gaststätten 
1 Friseursalon 
2 Kioske 
 
Die Gewinn- und Verlustrechnung 2013 der Stadtbad GmbH wies vor Verlustübernahme durch die Gesell-
schafterinnen einen Jahresfehlbetrag von 6.015 T€ aus. Das im Wirtschaftsplan 2013 vorgesehene Budget 
von 5.942 T€ wurde damit um rd. 73 T€ überschritten. Hiervon wurden von den Gesellschafterinnen 4 Mio. € 
aufgrund der gesellschaftsvertraglichen Regelung (s.o.) ausgeglichen und der verbleibende Fehlbetrag im 
Rahmen des Jahresabschlussverfahrens. 
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Besondere Kennzahlen 
 


Umsatzerlöse und 


Besucherstatistik


in T€ Nutzer in T€ Nutzer


Hallenbäder 1.461 538.910 1.414 533.718


Sommerbäder 336 142.751 250 113.680


Andere Bäder und Leistungen * 434 48.710 411 47.498


Sonstige Umsätze ** 436 71.158 416 75.129


Umsatzerlöse, 


Gesamtfrequentierung 2.667 801.529 2.491 770.025


2013 2012


 
 


*   Medizinische Abteilung, Dampf- und Saunabäder 


** Gymnastik- und Krafträume, Besucher der Schwimm- und Fitnesskurse 
 


Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung 
 
Die Stadtbad GmbH wurde im Jahre 1932 im Zusammenhang mit der Planung und dem Bau des Hallenbades 
im Bürgerpark gegründet. Während des Bestehens der Gesellschaft wurde das Angebot an Dienstleistungen 
ständig vergrößert und verbessert; u. a. durch den Bau bzw. Umbau der Bezirkshallenbäder (Nordbad und 
Heidbergbad), des Badezentrums Gliesmarode, des Sportbades Heidberg, der Sauna im Sportbad Heidberg, 
des BürgerBadeParks und zuletzt des Freizeit- und Erlebnisbades „Wasserwelt Braunschweig“. 
 
Zu Beginn des Jahres 1996 hat der Rat der Stadt Braunschweig die „Bestandsanalyse und Konzeption für den 
künftigen Bau und Betrieb der Braunschweiger Bäder“ (Bäderkonzeption) verabschiedet. Bei der Aufstellung 
der Bäderkonzeption war zu berücksichtigen, dass die Stadtbad GmbH in den Folgejahren Beiträge zur Haus-
haltskonsolidierung erwirtschaften sollte.  
 
Die Bäderkonzeption wurde im Zusammenhang mit den Vorgaben der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 
bis 2005 dahingehend modifiziert, dass der Bau eines neuen Freizeit- und Erlebnisbad bei gleichzeitiger 
Schließung von alten Standorten erfolgen soll. Der Rat der Stadt Braunschweig hat am 29. September 2004 
einen entsprechenden Grundsatzbeschluss gefasst.  
 
Am 27. Februar 2007 hat der Rat der Stadt Braunschweig mit großer Mehrheit beschlossen, an der Hamburger 
Straße nördlich des Schützenplatzes ein neues Freizeit-und Erlebnisbad zu bauen. Mit dem Bau des Freizeit- 
und Erlebnisbades wurde Ende August 2011 begonnen, eine Inbetriebnahme ist am 14. Juli 2014 erfolgt. Die 
„Wasserwelt Braunschweig“ steht seit dem als Bad u. a. mit attraktiver Saunalandschaft den Besuchern zur 
Verfügung. Das aktuelle Projektbudget der Wasserwelt beträgt rd. 32 Mio. € (ohne mögliche Regressforderun-
gen) zuzüglich rd. 3,7 Mio. € für den Grunderwerb. Die zur Umsetzung des 3-Bäder-Konzepts erforderliche 
Schließung der Bäderstandorte Wenden, Nordbad und Badezentrum Gliesmarode ist zwischenzeitlich erfolgt.  
 
Im Hinblick auf das Badezentrum Gliesmarode ist eine Fortführung und Wiedereröffnung durch einen privaten 
Betreiber beabsichtigt. Der Rat der Stadt Braunschweig hat in seiner Sitzung am 21. Oktober 2014 die Ausga-
be eines Erbbaurechtes an die durch den privaten Betreiber gegründete Badezentrum Gliesmarode Betriebs-
gesellschaft mbH beschlossen. Mit Beurkundung des Erbbaurechtsvertrages am 11. November 2014 sind 
Besitz und Nutzung des Erbbaugrundstücks auf die Badezentrum Gliesmarode Betriebsgesellschaft mbH 
übergegangen. Diese will das geschlossene Badezentrum Gliesmarode sanieren und ohne städtische Zu-
schüsse wieder als öffentliches Bad betreiben. 
 
Zudem wurde vom Rat der Stadt Braunschweig am 19.02.2012 die Fortführung des Sommerbades Waggum 
nach erfolgter Sanierung beschlossen. Die Eröffnung erfolgt mit Beginn der Freibadsaison 2015. 
 
Für das Wirtschaftsjahr 2014 geht die Gesellschaft in ihrem Wirtschaftsplan von einem Jahresfehlbetrag in 
Höhe von rd. 6.380 T€ aus.  
 
Investitionsschwerpunkte 2014 bilden die Restabwicklung des neuen Freizeit- und Erlebnisbades „Wasserwelt“ 
sowie Investitionen in den Bäderbestand, insbesondere für das Sommerbad Waggum. 
 
Aufgrund der Eigenfinanzierung der „Wasserwelt“ stiegen die langfristigen Verbindlichkeiten Ende 2013 auf 
30,3 Mio. € an.  
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Bilanzdaten der Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH 


BILANZ AKTIVA


T€ % T€ % T€ %


Immaterielle Vermögensgegenstände 36 0,1 27 0,1 16 0,1


Sachanlagen 36.433 96,2 24.100 88,9 17.306 93,1


Langfristig gebundenes Vermögen 36.469 96,2 24.127 89,0 17.322 93,2


Vorräte 38 0,1 28 0,1 31 0,2


Forderungen 998 2,6 2.478 9,1 538 2,9


Liquide Mittel 385 1,0 481 1,8 689 3,7


Kurzfristig gebundenes Vermögen 1.421 3,8 2.987 11,0 1.258 6,8


Bilanzsumme 37.890 100,0 27.114 100,0 18.580 100,0


BILANZ PASSIVA


T€ % T€ % T€ %


Eigenkapital 1.524 4,0 1.524 5,6 1.524 8,2


Rückstellungen 1.274 3,4 614 2,3 561 3,0


Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten 30.264 79,9 21.210 78,2 12.847 69,1


Kurzfristige Verbindlichkeiten 4.828 12,7 3.766 13,9 3.648 19,6


Bilanzsumme 37.890 100,0 27.114 100,0 18.580 100,0


2013 2012 2011


Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH


2013 2012 2011
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GuV-Daten der Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH 
(ohne die gesellschaftsvertraglich zugesicherte Verlustübernahme i. H. v. 4 Mio. €) 


2013 Veränderung 2012 2011


T€ T€ T€ T€


Umsatzerlöse 2.667 176 2.491 2.348


Sonstige betriebliche Erträge 309 -1 310 354


Betriebserträge 2.976 175 2.801 2.702


Materialaufwand 1.480 177 1.303 1.335


Personalaufwand 4.567 299 4.268 4.193


Abschreibungen 641 -58 699 741


Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.338 161 1.177 1.176


Betriebsaufwand 8.026 579 7.447 7.445


Betriebsergebnis -5.050 -404 -4.646 -4.743


Finanzergebnis -961 -298 -663 -575


Unternehmensergebnis -6.011 -702 -5.309 -5.318


außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0


Steuern 4 1 3 3


Jahresergebnis -6.015 0 -5.312 -5.321


Gewinn- und Verlustrechnung







Stadt Braunschweig   XVIII. Beteiligungsbericht der Stadt Braunschweig    Seite 44 
Fachbereich Finanzen  Anlage zum Haushaltsplan 2015 


 


„BS|ENERGY“ fungiert als Markt- und Dachmarke („Corporate Design“) für die  „Braunschweiger Versor-


gungs-AG & Co. KG“ sowie die  „Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG“. 
 


Struktur 
 


 
 
Die Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG ist die geschäftsführende, persönlich haftende Gesellschaf-
terin der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG.  
 


Gegenstand des Unternehmens 
 


Gegenstand des Unternehmens der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG ist die Erzeugung, der 
Vertrieb und die Verteilung von sowie der Handel mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme sowie Tätigkeiten 
im Bereich der Telekommunikation. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die 
mit dem genannten Gesellschaftsgegenstand zusammenhängen oder ihn fördern. Sie kann sich zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie 
Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten und Unternehmensverträge schließen. 
 


Gegenstand des Unternehmens der Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG ist der Erwerb und die 
Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei 
Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschaf-
terin an der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG. 
 


Öffentlicher Zweck des Unternehmens 


 
Der öffentliche Zweck ergibt sich jeweils aus dem Gegenstand des Unternehmens (s.o.) und wird durch die 
entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft im Geschäftsjahr erfüllt. Die Sicherung der Versorgung 
der Bevölkerung vornehmlich der Stadt Braunschweig mit Energie und Wasser dient der Daseinsvorsorge und 
dem gemeinsamen Wohl der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Braunschweig. Durch die Beteili-
gungssteuerung der Stadt Braunschweig wird überprüft, dass der öffentliche Zweck durch die entsprechende 
Aufgabenerledigung der Gesellschaft tatsächlich erfüllt wird (s. Einleitung). Darüber hinaus kommt der 
BS|ENERGY als Arbeit- und Auftraggeber im Bereich der Stadt Braunschweig eine wesentliche wirtschaftliche 
Bedeutung zu.  
 


Grundkapital 
 


Das Grundkapital der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG beträgt 61.440.000 €. 
 


Das Grundkapital der Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG beträgt 1.600.000 €. 


BS|ENERGY 
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Gesellschafter 


 


Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG 


 


Gesellschafter Euro % 


Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG Komplementärin; keine nominellen Anteile 


Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH 15.421.440 25,1 


Veolia Stadtwerke Braunschweig Beteiligungs-GmbH 46.018.560 74,9 


 61.440.000 100,0 


 


Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG 
 


Gesellschafter Euro % 


Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH 401.600 25,1 


Veolia Stadtwerke Braunschweig Beteiligungs-GmbH 1.198.400 74,9 


 1.600.000 100,0 


 


Organe der Gesellschaft 
 


Organe der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG sind die Gesellschafterversammlung und die 
Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG als Geschäftsführung (s.o.) 
 


Organe der Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG sind die Hauptversammlung, der Aufsichtsrat 
und der Vorstand. 
 


Aufsichtsrat der Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG 
 


Stand: Dezember 2014 


Name Funktion 
Ulrich Markurth Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig, Vorsitzender  


(ab 01.07.2014) 


Dr. Gert Hoffmann Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig, Vorsitzender  
(bis 30.06.2014) 


Phillippe Guitard Veolia, 1. stellv. Vorsitzender 


Uwe Lagosky Arbeitnehmervertreter, 2. stellv. Vorsitzender  


Manfred Pesditschek Ratsherr der Stadt Braunschweig 


Klaus Wendroth Ratsherr der Stadt Braunschweig 


Etienne Petit Veolia 


Michel Cunnac Veolia 


Marc Weissgerber Veolia  


Dr. Bernd Huck Veolia 


Uwe Schnepel Arbeitnehmervertreter 


Klaus-Dieter Künne Arbeitnehmervertreter 


Jens Runge Arbeitnehmervertreter 
  


 


Vorstand der Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG 


 
Stand: Dezember 2014 
 


Kai Uwe Krauel Vorsitzender  


Paul Anfang stellv. Vorsitzender  


Julien Mounier  
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Wichtige Verträge 


 
Zwischen der Stadt Braunschweig und der Gesellschaft besteht ein Konzessionsvertrag vom 29. März/ 
17. April 2001, der seit Beginn des Jahres 2001 Wirkung hat. Danach ist für Strom, Wasser und Gas eine 
Konzessionsabgabe zu zahlen, die sich auf Cent-Beträge je Kilowattstunde bzw. beim Wasser auf Prozentbe-
träge der Roheinnahmen beläuft. Der Konzessionsvertrag räumt als Gegenleistung der Gesellschaft das Recht 
ein, im Gebiet der Stadt die öffentlichen Grundstücke zur Verlegung und zum Betrieb von Leitungen zu benut-
zen. 
 
Daneben bestehen diverse Liefer- und Bezugsverträge für Steinkohle, Gas, Strom und Wasser. 
 
Im Herbst 2005 erhielt das Konsortium aus Braunschweiger Versorgungs-AG und Siemens AG den Zuschlag 
für den Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen in der Stadt Braunschweig. Hierfür 
gründete das Konsortium eine gemeinsame Gesellschaft, die BELLIS GmbH, an der die Braunschweiger Ver-
sorgungs-AG & Co. KG mit 51 % beteiligt ist. Der Vertrag wurde zunächst für eine Laufzeit von 20 Jahren ge-
schlossen. Die hoheitlichen Befugnisse verbleiben bei der Stadt. 
 
Am 1. Januar 2006 trat der zwischen der Veolia Wasser GmbH und der Stadt Braunschweig geschlossene 
Vertrag über die Stadtentwässerung Braunschweig in Kraft. Auf Wunsch der Stadt Braunschweig hat die 
Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG von der Veolia Wasser GmbH die Verantwortung für die Abwas-
serentsorgung übernommen. Die Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG ist somit 100%-ige Gesellschaf-
terin der Stadtentwässerung Braunschweig GmbH, die im Bereich der Stadt Braunschweig für die umweltge-
rechte Entsorgung der Abwässer verantwortlich ist. Der Vertrag wurde über eine Laufzeit von 30 Jahren ge-
schlossen. 
 
Mit Wirkung vom 1. Januar 2009 ist es der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG per Lizenzvertrag ge-
stattet, die Bezeichnung "Stadtwerke Braunschweig” zu nutzen. 
 
Zum 1. Januar 2010 wurde die Verschmelzung der 100%igen Tochter der Braunschweiger Versorgungs-AG & 
Co. KG, der BS Energy Netz GmbH, auf die Energienetze Braunschweig GmbH (EN|BS, ebenfalls 100%ige 
Tochter der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co.KG) vorgenommen. In diesem Zusammenhang wurde die 
Abteilung ‚Technisches Management und Anlagenwirtschaft‘ der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG 
auf die EN|BS übertragen. Mit der Verschmelzung nach dem Umwandlungsgesetz wurden auch die gesamten 
Verträge der BS Energy Netz GmbH einschließlich des Pachtvertrages im Wege der sogenannten Gesamt-
rechtsnachfolge auf die EN|BS übergeleitet. Im Anschluss wurde die EN|BS in die Braunschweiger Netz GmbH 
(BS|Netz) umfirmiert. 
 
Zu den weiteren Tochtergesellschaften siehe Seite 14 dieses Berichtes (Beteiligungsdiagramm der Stadt 
Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH). 
 


Anzahl der Arbeitnehmer 
 


Im Jahresdurchschnitt 2013 wurden bei der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG 631 Arbeitnehmer 
(Vorjahr: 630) beschäftigt. Vorrübergehender Mehrbedarf im Bereich Dienstleistung/Abrechnung wurde über-
wiegend durch befristeten Personaleinsatz abgedeckt. 
 


Anzahl der Mitarbeiter im Durchschnitt 2013 2012 Veränderungen


Arbeiter 151 155 -4


Angestellte 480 475 5


Gesamt 631 630 1  
 
 
Darüber hinaus beschäftigte die Gesellschaft in 2013 durchschnittlich 75 Auszubildende (Vorjahr: 73). 
 


In der Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG wird kein weiteres Personal eingesetzt. 
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Geschäftsverlauf 
 
Die Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG (BVAG) erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2013 einen Jahres-
überschuss von 28.267 T€. Es wurde ein Umsatz von 846,1 Mio. € erreicht. 
 
Im Geschäftsjahr investierte die Gesellschaft rd. 23,8 Mio. €. Hiervon entfielen allein rd. 13,6 Mio. € auf die 
Erneuerung und Erweiterung der Leitungsnetze und des Zählerbestandes. Weiterhin wurden in immaterielle 
Wirtschaftsgüter und für Betriebs- und Geschäftsausstattung 4,3 Mio. €, in Erzeugungsanlagen 2,6 Mio. € so-
wie in Umspannungs- und Speicherungsanlagen 1,6 Mio. € investiert. Für Anlagen in Bau wurden 1,4 Mio. € 
ausgewiesen. 
 
Die Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG, die lediglich als geschäftsführende Komplementärin auftritt 
(s. o.), wies für das Geschäftsjahr 2013 einen Jahresüberschuss von 28,9 T€ und einen Bilanzgewinn von 
234,0 T€ aus. Investitionen wurden durch die Gesellschaft nicht getätigt. 
 


Konzessionsabgabe an die Stadt Braunschweig 
 


2013* Veränderung 2012*


T€ T€ T€


Konzessionsabgabe an die Stadt abgeführt 13.549 230 13.319
 


* Die Jahreszahl bezieht sich auf das Geschäftsjahr, die Zahlungsströme selbst laufen mittels Abschlagszah-
lungen. 
 
Die an die Stadt zu zahlende Konzessionsabgabe der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG richtet sich 
nach den Umsatzerlösen bzw. nach den abgesetzten Mengen an Strom, Gas und Wasser und ist der Sache 
nach ein finanzieller Ausgleich für die ‚Erlaubnis’ der Stadt, Durchleitungen (Wasserrohre, Stromleitungen etc.) 
auf dem Gebiet der Stadt zu errichten. 
 


Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung 
 
Für das Wirtschaftsjahr 2014 ging die Gesellschaft in der Wirtschaftsplanung von einem Jahresüberschuss 
von rd. 30,3 Mio. € aus, wovon 25,1 % an die Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH (SBBG) 
aufgrund ihres Beteiligungsanteils abgeführt werden. Nach der aktuell vorliegenden Ergebnisprognose der 
Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG wird das Ergebnis 2014 voraussichtlich bei 21 bis 23 Mio. € liegen. 
Dementsprechend wird sich die Gewinnausschüttung auch für die SBBG von rd. 7,6 Mio. € auf ca. 5,3 Mio. € 
bis 5,7 Mio. € reduzieren. Entsprechendes gilt für die von der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG an 
die Stadt zu zahlende Gewerbesteuer. Der Vorstand der Gesellschaft begründet die Zurücknahme der prog-
nostizierten Jahresüberschüsse mit dem außergewöhnlich milden Winter und Frühjahr, was zu entsprechen-
den Absatzrückgängen bei Fernwärme, Gas und Strom geführt hat. Ausgleichspositionen zur Erreichung des 
bisher geplanten Ergebnisses gibt es nicht. 
 
Ergebnisbelastend wirken ergänzend die durch die Energiewende entstandenen negativen Auswirkungen 
durch die sinkenden Börsenstrompreise sowie die kostenpflichtige Zuteilung der CO2-Zertifikate ab 2013. 
 
Tiefgreifende Veränderungen sorgen weiterhin für erschwerende regulatorische und ökonomische Rahmenbe-
dingungen. Angesichts dessen wird für 2014 damit gerechnet, dass Produktion und Umsatz unter den Werten 
des Vorjahres liegen werden.  
 
Durch ungewöhnlich warme Wetterperioden in den Herbst- und Wintermonaten können sich im Absatzbereich 
für Strom, Gas und Wärme stets Absatzrisiken ergeben. 
 
In allen Vertriebsbereichen soll die Strategie zur Gewinnung von Neukunden außerhalb des Grundversor-
gungsgebietes fortgesetzt werden. 
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Bilanzdaten der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG 
 


 


 


 


 
 


BILANZ AKTIVA


T€ % T€ % T€ %


Immaterielle Vermögensgegenstände 5.055 1,1 2.950 0,7 1.210 0,3


Sachanlagen 256.920 57,9 254.705 60,7 251.744 60,8


Finanzanlagen 46.719 10,5 47.563 11,3 48.220 11,7


Langfristig gebundenes Vermögen 308.694 69,6 305.218 72,7 301.174 72,8


Vorräte 21.769 4,9 13.647 3,3 24.017 5,8


Forderungen 110.895 25,0 98.371 23,4 87.046 21,0


Wertpapiere 0 0,0 0 0,0 0 0,0


Liquide Mittel 2.161 0,5 2.272 0,5 1.164 0,3


Aktiver Unterschiedsbetrag aus der 


Vermögensverrechnung


208 0,0 340 0,1 431 0,1


Kurzfristig gebundenes Vermögen 135.033 30,4 114.630 27,3 112.658 27,2


Bilanzsumme 443.727 100,0 419.848 100,0 413.832 100,0


BILANZ PASSIVA


T€ % T€ % T€ %


Eigenkapital 155.832 35,1 155.832 37,1 155.832 37,7


Empfangene Ertragszuschüsse 12.605 2,8 13.327 3,2 14.048 3,4


Rückstellungen 126.029 28,4 98.590 23,5 92.697 22,4


Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten 406 0,1 76 0,0 374 0,1


Kurzfristige Verbindlichkeiten 148.855 33,5 152.023 36,2 150.881 36,5


Bilanzsumme 443.727 100,0 419.848 100,0 413.832 100,0


2013 2012 2011


Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG


2013 2012 2011
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GuV-Daten der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG 
 


2013 Veränderung 2012 2011


T€ T€ T€ T€


Umsatzerlöse * 846.073 89.278 756.795 731.527


Sonstige betriebliche Erträge 59.162 -2.931 62.093 59.533


Betriebserträge 905.235 86.347 818.888 791.060


Materialaufwand 766.075 146.783 619.292 586.925


Personalaufwand 45.412 1.446 43.966 46.353


Abschreibungen 19.387 -510 19.897 19.297


Sonstige betriebliche Aufwendungen 42.234 3.770 38.464 40.704


Betriebsaufwand 873.108 151.489 721.619 693.279


Betriebsergebnis 32.127 -65.142 97.269 97.781


Finanzergebnis 2.856 6.064 -3.208 -2.557


Unternehmensergebnis 34.983 -59.078 94.061 95.224


außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0


Steuern 6.716 -6.665 13.381 15.366


Jahresergebnis 28.267 -52.413 80.680 79.858


Entnahmen aus Rücklagen 0 0 0 0


Abgeführte Gewinne 28.267 -52.413 80.680 79.858


Bilanzgewinn 0 0 0 0


Gewinn- und Verlustrechnung


 
* abzgl. Strom- und Gassteuer 
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Gegenstand des Unternehmens 
 
Gegenstand des Unternehmens sind der Betrieb des Hafens und der Hafenbahn der Stadt Braunschweig, der 
Erwerb und die Verwaltung von Grundstücken, die Errichtung von Lagerhäusern und sonstigen für den Hafen-
betrieb erforderlichen Gebäuden und Anlagen sowie alle mit vorstehenden Geschäftszweigen zusammenhän-
gende Geschäfte jeder Art. 
 
Die Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH betreibt den öffentlichen Binnenhafen und die Hafen- und 
Industriebahn der Stadt Braunschweig. Die Hafenanlagen bestehen aus einem Hafenbecken von 550 m x 70 
m (3,5 m tief), zwei Parallelhäfen von 500 m x 20 m und 100 m x 20 m mit zusammen 1.700 m senkrechtem 
Ufer (4 m tief), sieben Krananlagen (bis 35 t), einer Bandanlage (bis 100t/Std.), einer Mineralölumschlagstelle, 
einer 60 t Straßenfahrzeugwaage, der Möglichkeit zum Flüssiggüter- und Mineralölumschlag und einer trimo-
dalen Containerumschlaganlage. Die Hafen- und Industriebahn mit einer Gleislänge von 15 km hat einen An-
schluss an die Deutsche Bahn AG und wird mit zwei Diesellokomotiven betrieben. Ferner steht eine 100 t-
Gleiswaage zur Verfügung. Dem LKW-Verkehr stehen 2.000 m hafeneigene öffentliche Straßen und 1.000 m 
Ladestraßen zur Verfügung. Ferner verfügt die Gesellschaft über ein Gelände von 62,6 ha, welches zum Teil 
an Umschlaggesellschaften oder an hafengebundene Industrien verpachtet ist. 
 


Öffentlicher Zweck des Unternehmens 


 
Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens (s.o.) und wird durch die entspre-
chende Aufgabenerledigung der Gesellschaft im Geschäftsjahr erfüllt. Der Betrieb und die Bereitstellung von 
Hafenkapazitäten und der dazugehörigen Transportleistungen stellt eine Infrastruktur für Unternehmen insbe-
sondere im Bereich der Stadt Braunschweig zur Verfügung. Hierdurch wird als öffentlicher Zweck die wirt-
schaftliche Attraktivität der Stadt Braunschweig gefördert. Neben der Wirtschaftsförderung, die dem Gemein-
wohl dient, ergibt sich ein umweltschützender Aspekt, da der Transport von Gütern auf dem umweltfreundli-
chen Schiffs- und Bahnweg als Alternative zum LKW-Güterverkehr ermöglicht wird. Durch die Beteiligungs-
steuerung der Stadt Braunschweig wird überprüft, dass der öffentliche Zweck durch die entsprechende Aufga-
benerledigung der Gesellschaft tatsächlich erfüllt wird (s. Einleitung). 
 


Stammkapital 
 
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 1.481.212,58 €. 
 


Gesellschafter 
 
Die Stadt Braunschweig ist alleinige Gesellschafterin. 
 


Organe der Gesellschaft 
 
Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung. 
 


Aufsichtsrat 
 


Stand: Dezember 2014 


Name Funktion 
Gerold Leppa Wirtschaftsdezernent der Stadt Braunschweig, Vorsitzender 


(ab 01.02.2014, Vorsitz ab 27.03.2014)  
Joachim Roth Wirtschaftsdezernent der Stadt Braunschweig, Vorsitzender 


(bis 31.01.2014) 
Detlef Kühn Ratsherr der Stadt Braunschweig, stellv. Vorsitzender 
Fritz Bosse Ratsherr der Stadt Braunschweig 
Fred Maul Ratsherr der Stadt Braunschweig 
Jürgen Wendt Ratsherr der Stadt Braunschweig 
Annegret Ihbe Bürgermeisterin der Stadt Braunschweig 
Hans-Georg Halupczok Mandat der Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 


Daneben hat ein Betriebsratsmitglied das Recht, an den Aufsichtsratssitzungen als Gast ohne Stimmrecht 
teilzunehmen. 


Hafenbetr iebsgesel lschaft  Braunschweig mbH 
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Geschäftsführung 
Jens Hohls  


 


Wichtige Verträge 
 
Mit den im Hafengebiet ansässigen Firmen sind Miet- oder Pachtverträge über die Nutzung der Geländeflä-
chen geschlossen. Über den Anschluss des Hafens an den Mittellandkanal und die Nutzung über die am Kanal 
liegenden Umschlag- und Liegestellen wurden Verträge mit der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung vereinbart. 
Außerdem ist ein Vertrag über den Anschluss an die Gleisanlage mit der Deutschen Bahn AG abgeschlossen. 
 


Anzahl der Arbeitnehmer 
 
Im Berichtsjahr 2013 waren inkl. Geschäftsführer und Auszubildende durchschnittlich 34 Mitarbeiter (Vorjahr: 
35) bei der Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH beschäftigt. 
 


Anzahl der Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt 2013 2012 Veränderungen


Gewerbliche Mitarbeiter 16 16 0


Angestellte 14 15 -1


Teilzeitbeschäftigte 4 4 0


Gesamt 34 35 -1  
 
Die Gesellschaft beschäftigte in 2013 durchschnittlich 2 Auszubildende (Vorjahr: 3). 
 


Geschäftsverlauf 
 
Im Geschäftsjahr 2013 erwirtschaftete die Gesellschaft einen Jahresüberschuss von rd. 256,5 T€, welcher auf 
neue Rechnung vorgetragen wurde. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Ergebnis um rd. 36,2 T€ verbessert. 
 
Die Verkehrsinfrastruktur konnte zuverlässig genutzt werden und saisonale Aufkommensschwankungen sind 
weitestgehend ausgeblieben. 
 
Die in 2012 umgesetzten Maßnahmen aus der wirtschaftlichen Analyse des Containerumschlags sind in 2013 
wirksam geworden und haben zu dem guten Ergebnis beigetragen. 
 
Der Schiffsgüterumschlag und Hafenbahnverkehr betrug im Hafen Braunschweig insgesamt 823.499 t und lag 
damit um 1,4 % über dem Ergebnis des Vorjahres. Im Schiffsgüterverkehr wurden durchschnittlich ca. 57.969 t 
im Monat umgeschlagen.  
 
Der Schiffsgüterumschlag hat im Vergleich zum Vorjahr um 47.697 t oder 7,4 % zugenommen, wohingegen 
die beförderte Gütermenge im Bereich der Hafenbahn um 36.372 T oder 22,1 % abgenommen hat. Die Zu-
nahme des wasserseitigen Güterumschlags und der rückläufige Bahnumschlag ergeben sich insbesondere 
aus dem Fehlen der witterungsbedingten Sperrungen der Wasserstraßen im Winter 2012/2013. Besonders 
deutlich ist die Verlagerung im Mineralölumschlag. 
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Besondere Kennzahlen 
 


Der Gesamtgüterumschlag (‚Massegut’) ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 % gestiegen und hat sich in den 
letzten 8 Jahren wie folgt entwickelt: 
 


Jahr Hafenbahn Schiff Gesamtumschlag Veränderung


t t t t %


2006 111.059 740.925 851.984 119.165 16,3


2007 158.436 852.607 1.011.043 159.059 18,7


2008 211.014 723.159 934.173 -76.870 -7,6


2009 175.378 660.693 836.071 -98.102 -10,5


2010 140.682 623.029 763.711 -170.462 -8,7


2011 167.267 612.064 779.331 -56.740 2,0


2012 164.236 647.938 812.174 32.843 4,2


2013 127.864 695.635 823.499 11.325 1,4  
 
Dabei stellen sich der Empfang und der Versand der umgeschlagenen Güter wie folgt dar: 
 


2013 Veränderung 2012


Schiffsgüter in t Empfang 455.419 110.637 344.782


Versand 240.216 -62.940 303.156


695.635 47.697 647.938


Bahngüter in t Empfang 50.953 -38.902 89.855


Versand 76.911 2.530 74.381


127.864 -36.372 164.236  
 


Beim Containerumschlag ist folgende Entwicklung zu verzeichnen: 
 


Containerumschlag


2006 54.774 119 0,2


2007 59.556 4.782 8,7


2008 64.180 4.624 7,8


2009 57.787 -6.393 -10,0


2010 56.844 -943 -1,6


2011 62.436 5.592 9,8


2012 58.954 -3.482 -5,6


2013 60.543 1.589 2,7


TEU (twenty-foot-


equivalent unit)


Veränderung zum 


Vorjahr in TEU


Veränderung zum 


Vorjahr in %


 
 
Für den Umschlag der Güter und für die Lagerplatzbedienung finden sich am Hafen Braunschweig neben der 
Containerbrücke Krananlagen (auch Schwergutkrane), eine Pumpanlage, Verladerohre sowie eine Flüs-
sigdüngeranlage. 
 


Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung 
 
Das Umschlagsgeschäft der Gesellschaft unterliegt den üblichen saisonalen Schwankungen und Einflüssen. 
Durch eine Ausweitung des Dienstleistungsangebots über den reinen Umschlag und Transport von Containern 
hinaus versucht die Gesellschaft, die Ladungsmengen weiter zu steigern.  
 
Durch Baumaßnahmen und witterungsbedingte Sperrungen der Verkehrswege sind Risiken für die Gesell-
schaft erkennbar.  
 
Für das Jahr 2014 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 231,8 T€ prognostiziert.  
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Bilanzdaten der Hafenbetriebsgesellschaft mbH 
 


BILANZ AKTIVA


T€ % T€ % T€ %


Immaterielle Vermögensgegenstände 13 0,1 19 0,2 39 0,4


Sach- und Finanzanlagen 8.193 78,2 8.418 82,4 8.760 81,9


Langfristig gebundenes Vermögen 8.206 78,3 8.437 82,6 8.799 82,2


Vorräte 118 1,1 107 1,0 163 1,5


Forderungen 1.857 17,7 1.544 15,1 1.686 15,8


Liquide Mittel 294 2,8 127 1,2 51 0,5


Kurzfristig gebundenes Vermögen 2.269 21,7 1.778 17,4 1.900 17,8


Bilanzsumme 10.475 100,0 10.215 100,0 10.699 100,0


BILANZ PASSIVA


T€ % T€ % T€ %


Eigenkapital 3.775 36,0 3.519 34,4 3.298 30,8


Sonderposten für Investitionszuschüsse 4.933 47,1 5.213 51,0 5.608 52,4


Rückstellungen 583 5,6 204 2,0 133 1,2


Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten 258 2,5 314 3,1 370 3,5


Kurzfristige Verbindlichkeiten 926 8,8 965 9,4 1.290 12,1


Bilanzsumme 10.475 100,0 10.215 100,0 10.699 100,0


2013 2012 2011


Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH


2013 2012 2011
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GuV-Daten der Hafenbetriebsgesellschaft mbH 


 


2012 Veränderung 2012 2011


T€ T€ T€ T€


Umsatzerlöse 10.682 476 10.206 10.331


Sonstige betriebliche Erträge 758 175 583 794


Betriebserträge 11.440 651 10.789 11.125


Materialaufwand 7.564 263 7.301 8.179


Personalaufwand 1.463 -62 1.525 1.479


Abschreibungen 513 -55 568 640


Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.518 425 1.093 869


Betriebsaufwand 11.058 571 10.487 11.167


Betriebsergebnis 382 80 302 -42


Finanzergebnis -3 2 -5 -2


Unternehmensergebnis 379 82 297 -44


außerordentliches Ergebnis * 0 0 0 142


Steuern 123 46 77 34


Jahresergebnis 256 36 220 64


Gewinnvortrag aus Vorjahr 991 220 771 708


Bilanzgewinn ** 1.247 256 991 772


Gewinn- und Verlustrechnung


 
*   bedingt durch BilMoG 
** vor Ausschüttung der Dividende; der verbleibende Bilanzgewinn wurde auf neue Rechnung vorgetragen 
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Gegenstand des Unternehmens 
 
Aufgabe der Gesellschaft Struktur-Förderung Braunschweig GmbH ist die Initiierung, Durchführung und Ab-
wicklung von Projekten der Forschung, Entwicklung und Produktion und die Schaffung von angemessenen 
Rahmenbedingungen hierfür. Gegenstand des Unternehmens sind auch Vorhaben zur Sicherung, zur Entwick-
lung und zum Ausbau der regionalen Forschung und Wirtschaft sowie damit im Zusammenhang stehende 
Geschäfte. 
 
Die Gesellschaft ist Maßnahmenträgerin des Förderprojektes „Ausbau des Avionik-Cluster am Forschungs-
flughafen Braunschweig-Wolfsburg“. Dieses Förderprojekt ist eines der wichtigsten Infrastrukturvorhaben in 
Niedersachsen und für die Stadt Braunschweig und das Land Niedersachsen von besonderer Bedeutung. 
Hierbei handelt es sich um die Erschließung dreier Gewerbe- bzw. Sondergebiete in unmittelbarer Nähe des 
Forschungsflughafens zur Ansiedlung weiterer Betriebe und Forschungseinrichtungen (insbesondere im luft-
fahrtaffinen und avioniknahen Bereich) nebst baulicher Ertüchtigung der Hermann-Blenk-Straße sowie um den 
Ausbau des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg (Verlängerung der Start- und Landebahn auf 2.300 m und 
Verbreiterung auf 45 m). Die Erschließung der Gewerbegebiete erfolgt in Zusammenarbeit mit der Stadt 
Braunschweig (Bauverwaltung und Beteiligungsverwaltung). Mit der Durchführung des Teilprojekts „Ausbau 
des Flughafens“ ist die Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH betraut (s. u.). Das Land Niedersachsen 
(Investitions- und Förderbank Niedersachsen - NBank - ) hat hierfür mit Bewilligungsbescheid vom 28. No-
vember 2012 bei Gesamtkosten lt. Bewilligungsbescheid von ca. 47,5 Mio. € Fördermittel von rd. 18 Mio. € 
bewilligt (hiervon 14,20 Mio. € für den Flughafenausbau). 
 


Öffentlicher Zweck des Unternehmens 


 
Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens (s.o.) und wird durch die entspre-
chende Aufgabenerledigung der Gesellschaft im Geschäftsjahr erfüllt. Durch die Sicherung und Entwicklung 
der regionalen Forschung und Wirtschaft wird die Leistungsfähigkeit der Stadt Braunschweig gefördert. Die 
Wirtschafts- und Wissenschaftsentwicklung dient dem Gemeinwohl, da insbesondere auch neue Beschäfti-
gungsmöglichkeiten geschaffen werden. Der positive Einfluss auf die Stadt Braunschweig wird insbesondere 
durch die Wissens- und Wertschöpfung des Avionik-Clusters am Forschungsflughafen deutlich. Durch die 
Beteiligungssteuerung der Stadt Braunschweig wird überprüft, dass der öffentliche Zweck durch die entspre-
chende Aufgabenerledigung der Gesellschaft tatsächlich erfüllt wird (s. Einleitung). 
 


Stammkapital 
 
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 500.000 €. 
 


Gesellschafter 
 
Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Braunschweig. 
 


Organe der Gesellschaft 
 
Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung. 
 


Aufsichtsrat 
 


Stand: Dezember 2014 


Name Funktion 
Christian Geiger Erster Stadtrat der Stadt Braunschweig, Vorsitzender (ab 01.02.2014) 


Ulrich Stegemann Stadtrat der Stadt Braunschweig, Vorsitzender (bis 31.01.2014) 


Frank Täubert Ratsherr der Stadt Braunschweig, stellv. Vorsitzender 


Gabriele Schön Ratsfrau der Stadt Braunschweig 


Kai Florysiak Ratsherr der Stadt Braunschweig 


Dr. Helmut Blöcker Ratsherr der Stadt Braunschweig 
  
 


Geschäftsführung 
 


Dr. Bernhard Niehoff  


Struktur -Förderung Braunschweig GmbH 
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Anzahl der Arbeitnehmer 
 
Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Der Geschäftsführer Herr Dr. Niehoff ist Beschäftigter der 
Stadt Braunschweig und nimmt die Geschäftsführung nebenamtlich wahr. 
 


Wichtige Verträge 
 
Im Rahmen der Veräußerung des Bio-Tec-Gründerzentrums im Jahre 2004 wurde mit der Käuferin, der Ge-
sellschaft für Biotechnologische Forschung mbH (GBF), jetzt Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung 
GmbH (HZI), ein Betreibervertrag geschlossen, nachdem die Vermarktung und Vermietung von Räumlichkei-
ten für Gründerunternehmen im Bereich der Biotechnologie der Struktur-Förderung Braunschweig GmbH 
(SFB) obliegen. 
 
Aufgrund einer mit der städtischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft Braunschweig Zukunft GmbH geschlos-
senen Vereinbarung wurde die Vermarktung der Gründerflächen auf diese Gesellschaft übertragen. Das Bio-
Tec-Gründerzentrum ist gedacht als erste Möglichkeit der Betriebsansiedlung für junge Unternehmer im Be-
reich der Biotechnologie und soll langfristig mithelfen, den Forschungsstandort Braunschweig weiter auszu-
bauen. 
 
Die SFB hat am 6. Januar 2010 mit der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH einen Vertrag über die 
Verlängerung der Start- und Landebahn des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg einschließlich Anlagen der 
technischen Ausrüstung und Neubau der östlichen Umfahrung sowie landschaftspflegerische Kompensations-
maßnahmen geschlossen. 
 
Darüber hinaus existiert ein städtebaulicher Vertrag vom 14. Mai 2010 nebst Änderungs- und Ergänzungsver-
trägen zwischen der Gesellschaft, der Stadt Braunschweig und der Stadtentwässerung Braunschweig GmbH 
(SEBS), in dem die öffentliche Erschließung diverser Gebiete des „Avionik-Cluster“ am Forschungsflughafen 
Braunschweig auf die Gesellschaft übertragen wurde.  
 
Mit der Stadt Braunschweig hat die SFB ferner am 10. bzw. 14. Januar 2011 eine Finanzierungs- und Durch-
führungsvereinbarung abgeschlossen, mittels der die „Kofinanzierung“ (d. h. Restfinanzierung der Maßnahme 
abzgl. der erhaltenen Fördermittel) der im Rahmen des Ausbaus des Avionik-Cluster zu erschließenden Ge-
werbegebiete gesichert wird. 
 
Die drei letztgenannten Verträge stehen im Zusammenhang mit o.g. Förderprojekt „Ausbau des Avionik-
Cluster am Forschungsflughafen Braunschweig-Wolfsburg“. 
 


Geschäftsverlauf 
 
Im Jahresabschluss 2013 der Struktur-Förderung Braunschweig GmbH (SFB) wird ein Fehlbetrag in Höhe von 
20.901,78 € ausgewiesen (Vorjahr: -17.121,02 €), der von der Gesellschafterin Stadt Braunschweig ausgegli-
chen wurde. 
 
Im Wirtschaftsjahr 2013 wurde der (erfolgreiche) Abschluss des Projektes „Ausbau des Avionik-Cluster am 
Forschungsflughafen Braunschweig-Wolfsburg“ vollzogen. Hierbei handelt es sich um die Erschließung dreier 
Gewerbe- bzw. Sondergebiete in unmittelbarer Nähe des Forschungsflughafens zur Ansiedlung weiterer Be-
triebe und Forschungseinrichtungen (insbesondere im luftfahrtaffinen und avioniknahen Bereich) nebst bauli-
cher Ertüchtigung der Hermann-Blenk-Straße sowie um den Ausbau des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg 
(Erweiterung der Start- und Landebahn). Die Erschließung der Gewerbegebiete erfolgte in Zusammenarbeit 
mit der Stadt Braunschweig (Bauverwaltung und Beteiligungsverwaltung); mit der Durchführung des Teilprojek-
tes Ausbau des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg wurde die Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH 
betraut. 
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Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung 
 
Im Geschäftsjahr 2014 werden durch den Projektabschluss „Avionik-Cluster“ nur noch im eingeschränkten 
Umfang Aufgaben anfallen. Die geplanten Aufwendungen betreffen neben Beraterleistungen vorwiegend Ver-
pflichtungen aus steuer- und handels- bzw. gesellschaftsrechtlichen Verpflichtungen und den Aufwand für den 
Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Braunschweig Zukunft GmbH. Das Geschäftsjahr 2014 wird voraussicht-
lich mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 25,1 T€ abschließen. Die Durchführung neuer Projekte durch die 
Gesellschaft ist zurzeit nicht geplant. 
 
Zum Ausbau des Avionik-Clusters und zum Flughafenausbau siehe auch die diesbezüglichen Anmerkungen 
bei der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH und der Braunschweig Zukunft GmbH. 
 







Stadt Braunschweig   XVIII. Beteiligungsbericht der Stadt Braunschweig    Seite 58 
Fachbereich Finanzen  Anlage zum Haushaltsplan 2015 


Bilanzdaten der Struktur-Förderung Braunschweig GmbH 
 


BILANZ AKTIVA


T€ % T€ % T€ %


Immaterielle Vermögensgegenstände 0 0,0 0 0,0 0 0,0


Sachanlagen 2 0,0 3 0,0 4 0,1


Langfristig gebundenes Vermögen 2 0,0 3 0,0 4 0,1


Vorräte 0 0,0 4.172 38,5 2.434 41,9


Forderungen 4.164 96,9 6.472 59,7 3.090 53,2


Liquide Mittel 130 3,0 195 1,8 283 4,9


Kurzfristig gebundenes Vermögen 4.294 100,0 10.839 100,0 5.807 99,9


Bilanzsumme 4.296 100,0 10.842 100,0 5.811 100,0


BILANZ AKTIVA


T€ % T€ % T€ %


Eigenkapital 537 12,5 542 5,0 559 9,6


Rückstellungen 7 0,2 6 0,1 6 0,1


Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten 0 0,0 0 0,0 0 0,0


Kurzfristige Verbindlichkeiten 3.752 87,3 10.294 94,9 5.246 90,3


Bilanzsumme 4.296 100,0 10.842 100,0 5.811 100,0


2013 2012 2011


Struktur-Förderung-Braunschweig GmbH


2013 2012 2011
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GuV-Daten der Struktur-Förderung Braunschweig GmbH 
 


2013 Veränderung 2012 2011


T€ T€ T€ T€


Umsatzerlöse 0 0 0 0


Sonstige betriebliche Erträge 1.051 -2.281 3.332 1.331


Betriebserträge 1.051 -2.281 3.332 1.331


Materialaufwand 1.023 -2.291 3.314 1.297


Personalaufwand 0 0 0 0


Abschreibungen 1 0 1 1


Sonstige betriebliche Aufwendungen 64 12 52 60


Betriebsaufwand 1.088 -2.279 3.367 1.358


Betriebsergebnis -37 -2 -35 -27


Finanzergebnis 16 -2 18 37


Unternehmensergebnis -21 -4 -17 10


außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0


Steuern 0 0 0 0


Jahresergebnis -21 -4 -17 10


Gewinn- und Verlustrechnung
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Gegenstand des Unternehmens 
 
Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, der Tausch und der Verkauf sowie die Verwaltung und die 
Bewirtschaftung von unbebauten und bebauten Grundstücken innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes 
Braunschweig mit dem Ziel der Deckung eines konkreten Flächenbedarfs oder der vorausschauenden Flä-
chenvorsorge für Wohnen, Wohnfolgeeinrichtungen, Kultur, Forschung/Lehre und Gewerbe/Industrie im Stadt-
gebiet Braunschweig. Außerdem gehört das Anbieten der Baugrundstücke mit geeigneten Werbemaßnahmen 
auf dem Grundstücksmarkt und deren Verkauf zum Gegenstand des Unternehmens.  
 
Aufgrund aktueller Rechtsprechung (s.u.) wird derzeit die Erschließung der Flächen der Grundstücksgesell-
schaft nicht mehr durch die Gesellschaft sondern durch die Stadt Braunschweig durchgeführt. 
 
Um den Verkauf von Baugrundstücken und die Verwirklichung der damit verknüpften Zielsetzungen zu fördern, 
ist das Unternehmen berechtigt, materielle Anreize zu setzen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, 
die unmittelbar oder mittelbar dem Gegenstand des Unternehmens dienen, die ihn fördern oder wirtschaftlich 
berühren. Dazu gehört auch die Aufnahme von Darlehen. 
 


Öffentlicher Zweck des Unternehmens 
 
Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens (s.o.), und wird durch die entspre-
chende Aufgabenerledigung der Gesellschaft im Geschäftsjahr erfüllt. Die Gesellschaft stellt Bauland zur Ver-
fügung und dient damit dem Gemeinwohl, zum einen durch die Deckung des Wohnbedarfs der Bevölkerung 
und zum anderen durch Tätigwerden als Wirtschaftsförderung. 
 
Beim Verkauf von Grundstücken zum Zwecke der Wohnbebauung steht die Bereitstellung von erschwingli-
chem Bauland zur Deckung des Wohnbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung und zur Förderung des kinder- 
und familienfreundlichen Wohnstandortes Braunschweig im Vordergrund. Daneben sollen durch ein vielseiti-
ges Angebot hinsichtlich räumlicher Verteilung, Standortqualität und Eignung für unterschiedliche Bauweisen 
möglichst viele Nachfragewünsche erfüllt und so Abwanderungsabsichten ins Umland entgegengewirkt wer-
den. 
 
Der Verkauf von Baugrundstücken zum Zwecke der Bebauung für gewerbliche, industrielle, wissenschaftliche 
oder kulturelle Nutzungen soll der Stärkung und Weiterentwicklung des Wirtschafts-, Wissenschafts-, For-
schungs-, Technologie- und Kulturstandortes Braunschweig dienen. Im Vordergrund stehen dabei grundsätz-
lich die nachhaltige Sicherung von vorhandenen Arbeitsplätzen und die Schaffung neuer dauerhafter Arbeits-
plätze in Unternehmen, in Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen und in der Kreativwirtschaft. Hierzu 
bedarf es nicht nur eines ausreichenden und differenzierten Flächenangebotes für Neuansiedlungen, sondern 
gerade auch der Bereitstellung von Ansiedlungsflächen für Expansion und ggf. Verlagerung ansässiger Unter-
nehmen. 
 
Durch die Beteiligungssteuerung der Stadt Braunschweig wird überprüft, dass der öffentliche Zweck durch die 
entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft tatsächlich erfüllt wird (s. Einleitung). 
 


Stammkapital 
 
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €. 
 


Gesellschafter 
 
Die Stadt Braunschweig ist alleinige Gesellschafterin. 


Grundstücksgesel lschaft  Braunschweig mbH  
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Organe der Gesellschaft 
 
Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung. 
 


Aufsichtsrat 
 
Stand: Dezember 2014 


Name Funktion 
Reinhard Manlik Ratsherr der Stadt Braunschweig, Vorsitzender 


Detlef Kühn Ratsherr der Stadt Braunschweig, stellv. Vorsitzender 


Kai-Uwe Bratschke Ratsherr der Stadt Braunschweig (ab 21.10.2014) 


Hennig Brandes Ratsherr der Stadt Braunschweig (bis 21.10.2014) 


Holger Herlitschke Ratsherr der Stadt Braunschweig 


Heinz-Georg Leuer Stadtbaurat der Stadt Braunschweig 
 


Geschäftsführung 
 
Dr. Bernhard Niehoff  


Matthias Heilmann  


 


Wichtige Verträge 
 
In einem Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stadt Braunschweig sind die entgeltliche Bereitstellung des 
Personals, der Büroräume und deren Ausstattung sowie verschiedener Dienstleistungen (z.B. Postversand, 
Telefon oder EDV) geregelt. 
 
Daneben hat die Stadt Braunschweig mit der Gesellschaft einen Vertrag abgeschlossen über die Zusammen-
arbeit bei der Erschließung von Baugebieten. 
 
Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 1. Dezember 2010 entschieden, dass der Abschluss von 
Erschließungsverträgen gemäß § 124 BauGB zwischen einer Kommune und ihrer Eigengesellschaft nicht zu-
lässig ist. Aus diesem Grund erschließt die Stadt Braunschweig Baugebiete der Gesellschaft bis auf weiteres 
selbst und erhebt hierfür Erschließungsbeträge sowie Kostenerstattungsbeiträge von der Gesellschaft. 
 
Im Dezember 2011 wurde die Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH (GGB) mit der Durchführung der 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen der Bereitstellung von Bauland ab 1. Januar 2012 mit einer Laufzeit 
von 10 Jahren seitens der Stadt Braunschweig öffentlich-rechtlich betraut, um die Finanzierung der Gesell-
schaft an die Vorgaben des europäischen Beihilferechts anzupassen. Die Betrauung erfolgte aufgrund einer 
einseitigen Erklärung der Stadt Braunschweig, durch die der hoheitliche Charakter der Betrauung unterstri-
chen, aber keine Zahlungsverpflichtung der Stadt begründet wurde. 
 


Anzahl der Beschäftigten 
 
Die Gesellschaft hat wie im Vorjahr 2 Mitarbeiter. Die Geschäftsführer üben ihre Tätigkeit nebenamtlich aus. 
 


Geschäftsverlauf 
 
Die GGB wies in ihrer Gewinn- und Verlustrechnung 2013 einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.505,5 T€ 
aus und lag somit um rd. 1.503,8 T€ über dem Planergebnis 2013. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Jah-
resergebnis um rd. 1.442,3 T€ verbessert. 
 
Die Verbesserung des Jahresergebnisses um rd. 1.504 T€ gegenüber der Planung resultiert im Wesentlichen 
aus höheren Umsatzerlösen und höheren Erträgen aus der Auflösung von Teilen der Rückstellung für Er-
schließungskosten, sowie aus stabilen Verkaufspreisen für Gewerbegrundstücke. 
 
Der Jahresüberschuss 2013 in Höhe von 1.505,5 T€ ist bei der Gesellschaft verblieben und wurde auf neue 
Rechnung vorgetragen. 
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Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung 
 
Für das Geschäftsjahr 2014 hat die Grundstücksgesellschaft im Wirtschaftsplan mit einem Jahresüberschuss 
von 415 T€ gerechnet. Nach aktueller Prognose wird das Ergebnis bei rd. 1.300 T€ liegen. 
 
Für die Gesellschaft gilt die Zielsetzung, kontinuierlich preisgünstige Wohnbauplätze und/oder Wohnbauplätze 
mit lagebedingten Vorteilen auf dem Grundstücksmarkt anzubieten. Grundsätzlich sollten die neuen Wohn-
baugebiete oder Erschließungsabschnitte zwar vergleichsweise klein gehalten werden, um die Attraktivität der 
Wohnbauplätze zu steigern, das Vermarktungsrisiko zu reduzieren und zusätzliche Infrastrukturlasten (Schule, 
Kindertagesstätte usw.) möglichst zu vermeiden. Allerdings ließen sich derzeit aufgrund der andauernden 
überdurchschnittlich hohen Nachfrage nach Wohnbauplätzen für Ein- und Zweifamilienhäuser in allen Preisla-
gen auch Wohnbaugebiete mit mehr als 100 Bauplätzen ohne nennenswerte Risiken vermarkten. 
 
In den Wirtschaftsjahren 2014 und 2015 wird die Grundstücksgesellschaft die Vermarktung der insgesamt 145 
Wohnbauplätze in den neuen Wohnbaugebieten „Im großen Raffkampe / Lamme“ (ca. 74 Bauplätze), „Am 
Pfarrgarten / Bevenrode“ (ca. 37 Bauplätze) und „Meerberg / Leiferde“ (ca. 34 Bauplätze) abschließen und die 
Ersterschließungen dieser Baugebiete fachlich begleiten. 
 
Weitere Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit in den Wirtschaftsjahren 2014 und 2015 werden die Flächen-
vorsorge für neue potenzielle Wohngebietsstandorte und die fachliche Begleitung der Bauleitplanung der Stadt 
Braunschweig für neue Wohngebietsstandorte sein. 
 
Wegen der beständigen Nachfrage nach Gewerbebauflächen im Stadtgebiet Braunschweig und weil die 
Grundstücksgesellschaft in der Lage sein muss, die Nachfrage von Unternehmen nach Flächen für eine Neu-
ansiedlung, Expansion oder Verlagerung unabhängig von der nachgefragten Größe der Baufläche kurzfristig 
zu decken, muss die Grundstücksgesellschaft kontinuierlich Gewerbebauflächen in größerem Umfang zur 
Vermarktung bereithalten. 
 
In den Wirtschaftsjahren 2014 und 2015 wird die Grundstücksgesellschaft die Vermarktung der verfügbaren 
Gewerbebauflächen fortsetzen und die Umlegungsverfahren „Waller See-Braunschweig/2. Bauabschnitt“, 
„Braunstraße-Süd“, „Forschungsflughafen-West“ und „Forschungsflughafen-Nordwest“ sowie etwaige Er-
schließungsmaßnahmen der Stadt Braunschweig in diesen Baugebieten fachlich begleiten. Weiterer Schwer-
punkt wird die Flächenvorsorge für neue potenzielle Gewerbegebietsstandorte sein. 
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Daten und Kennzahlen 
 


BILANZ AKTIVA


T€ % T€ % T€ %


Sachanlagen 3 0,0 4 0,0 4 0,0


Langfristig gebundenes Vermögen 3 0,0 4 0,0 4 0,0


Vorräte 14.703 58,4 18.692 79,5 16.568 65,3


Forderungen 10.269 40,8 4.313 18,3 8.695 34,3


Liquide Mittel 200 0,8 515 2,2 112 0,4


Kurzfristig gebundenes Vermögen 25.172 100,0 23.520 100,0 25.375 100,0


Bilanzsumme 25.175 100,0 23.524 100,0 25.379 100,0


BILANZ PASSIVA


T€ % T€ % T€ %


Eigenkapital 2.970 11,8 1.465 6,2 1.401 5,5


Rückstellungen 8.830 35,1 7.040 29,9 9.149 36,0


Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten 12.522 49,7 12.656 53,8 12.792 50,4


Kurzfristige Verbindlichkeiten 853 3,4 2.363 10,0 2.037 8,0


Bilanzsumme 25.175 100,0 23.524 100,0 25.379 100,0


Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH


2013 2012 2011


2013 2012 2011
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2013 Veränderung 2012 2011


T€ T€ T€ T€


Umsatzerlöse 12.501 9.206 3.295 3.403


Sonstige betriebliche Erträge 1.128 -171 1.299 1.264


Betriebserträge 13.629 9.035 4.594 4.667


Materialaufwand 10.836 7.550 3.286 2.966


Personalaufwand 146 6 140 138


Abschreibungen 0 -250 250 55


Sonstige betriebliche Aufwendungen* 298 10 288 415


Betriebsaufwand 11.280 7.316 3.964 3.574


Betriebsergebnis 2.349 1.719 630 1.093


Finanzergebnis -707 -178 -529 -868


Unternehmensergebnis 1.642 1.541 101 225


außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0


Steuern 136 98 38 40


Erträge aus Verlustübernahme 0 0 0 0


Jahresergebnis 1.506 0 63 185


Gewinn- und Verlustrechnung


 
 


*) In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind auch die sonstigen Grundstücksaufwendungen enthalten. 
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Gegenstand des Unternehmens 
 


Gegenstand der Gesellschaft ist der gemeinnützige Betrieb des Städtischen Klinikums Braunschweig als 
Krankenhaus der Maximalversorgung sowie aller damit zusammenhängenden Einrichtungen, Nebeneinrich-
tungen und Hilfsbetriebe. Zweck der Gesellschaft ist der ärztliche, pflegerische, technische und kaufmännische 
Betrieb dieser Einrichtungen mit dem Ziel einer bestmöglichen und zugleich wirtschaftlichen Versorgung der 
Bevölkerung sowie die Ausbildung in eigenen Ausbildungsstätten sowie im Rahmen eines Akademischen 
Lehrkrankenhauses der Medizinischen Hochschule Hannover.  
 
Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen des Gesellschaftsver-
trages alle Geschäfte und sonstigen Maßnahmen vornehmen, die dieser Zweckbestimmung unmittelbar und 
mittelbar dienlich sind. Sie ist insbesondere berechtigt, Betriebe oder Einrichtungen zu gründen, zu überneh-
men und sich an solchen zu beteiligen, wenn es dem Zweck des Unternehmens dient. 
 


Öffentlicher Zweck des Unternehmens 
 


Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens (s.o.) und wird durch die entspre-
chende Aufgabenerledigung der Gesellschaft im Geschäftsjahr erfüllt. Die Gesellschaft stellt mit ihren Kliniken 
medizinische Infrastruktur der Maximalversorgung zur Verfügung. Damit wird dem Gemeinwohl im Rahmen 
der Daseinsvorsorge durch eine ausgeprägte Gesundheitsversorgung gedient. Durch die Beteiligungssteue-
rung der Stadt Braunschweig wird überprüft, dass der öffentliche Zweck durch die entsprechende Aufgabener-
ledigung der Gesellschaft tatsächlich erfüllt wird (s. Einleitung). Darüber hinaus kommt dem Klinikum Braun-
schweig mit seinen fast 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als Arbeitgeber im Bereich der Stadt Braun-
schweig eine wesentliche wirtschaftliche Bedeutung zu.  
 
Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Vorschriften des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung und ist ein Tendenzbetrieb im Sinne von § 1 Abs. 
4 Ziff. 1 Mitbestimmungsgesetz. Erzielte Gewinne verbleiben zur Optimierung der Patientenversorgung in der 
Gesellschaft und werden nicht ausgeschüttet. 
 


Stammkapital 
 


Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 18.450.000 €  
 


Gesellschafter 
 


Die Stadt Braunschweig ist alleinige Gesellschafterin. 


 


Organe der Gesellschaft 
 


Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung. 
 


Aufsichtsrat 
 
Stand: Dezember 2014 


Name Funktion 
Ulrich Markurth Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig, Vorsitzender 


Anke Kaphammel Ratsfrau der Stadt Braunschweig, stellv. Vorsitzende 


Friederike Harlfinger Bürgermeisterin der Stadt Braunschweig 


Annette Schütze Ratsfrau der Stadt Braunschweig 


Dr. Christa Karras Mandat der Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 


Uwe R. Hoffmann * Betriebswirt 


Prof. Dr. Dirk Heinz * Wissenschaftlicher Geschäftsführer HZI 


Martina Lüer ** Arbeitnehmervertreterin 


Norbert Kohlmeyer ** Arbeitnehmervertreter 
 
* Gemäß § 10 (1) des Gesellschaftsvertrages müssen zwei im Krankenhausbereich erfahrene Persönlichkeiten, die nicht 


dem  Rat der Stadt angehören und auf Vorschlag der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters vom Rat der Stadt 
entsandt werden, dem Aufsichtsrat angehören. 


** Zwei Aufsichtsratsmitglieder werden von der Belegschaft entsandt.  


Städt isches Kl inikum Braunschweig gGmbH  
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Geschäftsführung 
 


Helmut Schüttig Geschäftsführer 


 


Anzahl der Arbeitnehmer 
 
Im Jahresdurchschnitt 2013 wurden 2.744 Vollkräfte beschäftigt (Vorjahr: 2.769), dies bedeutet insgesamt 
3.495 aktive Mitarbeiter (Vorjahr: 3.524). 
 


Klinikum GmbH, Stellen - "Vollkräfte" 2013 2012


Ärztlicher Dienst, Funktionsdienst, med.-techn. Dienst 1.225 1.213


Pflegedienst und klinisches Hauspersonal 1.095 1.113


Wirtschafts-, Versorgungs-, Verwaltungsdienst u. techn. Dienst 291 298


Sonderdienst, Personal der Ausbildungsstätten 77 75


Sonstiges Personal 56 70


Gesamt 2.744 2.769  
 


Klinikum GmbH‚ Konzern, Stellen - "Vollkräfte" 2013 2012


3.200 3.228  
 


Beim Klinikum und Konzern liegen die Mitarbeiterzahlen aufgrund einer hohen Teilzeitbeschäftigungsquote 
weit über der Anzahl der Stellen bzw. Vollkräfte. 
 


Klinikum GmbH‚ "Mitarbeiterzahl" 2013 2012


„Kopfzahl“ (aktive Mitarbeiter) 3.495 3.524  
 


Klinikum GmbH‚ Konzern - "Mitarbeiterzahl" 2013 2012


„Kopfzahl“ (aktive Mitarbeiter) 4.058 4.092  
 
Im Konzern (städtisches Klinikum plus Tochtergesellschaften siehe Organigramm unten) wurden 3.200 Voll-
kräfte (Vorjahr: 3.228) im Jahresdurchschnitt 2013 beschäftigt. Die aktive Mitarbeiterzahl betrug 4.058 (Vor-
jahr: 4.092). 
 


Konzernstruktur der Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH 


 
Die Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH hat vier Tochtergesellschaften: 
 


 
 
Unternehmensgegenstand der Klinikum Braunschweig Textilservice GmbH ist die Erbringung von Wäscherei- 
und Berufsbekleidungsdiensten, insbesondere die Reinigung von Berufsbekleidung und Wäsche für Kranken-
häuser. 
 
Die Bistro Klinikum Braunschweig GmbH betreibt Gastronomie-Einheiten und Kioskbetriebe in den Klinik-
Standorten des Städt. Klinikums Braunschweig, insbesondere zur Versorgung von Patienten, Besuchern und 
Mitarbeitern des Städt. Klinikums Braunschweig mit Speisen, Getränken und anderen Gütern des täglichen 
Bedarfs sowie Speisenbelieferung und Catering-Service und alle damit verbundenen Dienstleistungen. 
 
Aufgabe der Klinikum Braunschweig Klinikdienste GmbH ist die Reinigung von Kliniken und Gebäuden jeder 
Art und der Gebäudeservice sowie Transportleistungen und Dienstleistungen ähnlicher Art. 
 
Die Medizinische Versorgungszentren am Städtischen Klinikum Braunschweig GmbH betreibt medizinische 
Versorgungszentren im Sinne des § 95 SGB V zur Erbringung ambulanter ärztlicher Leistungen. 
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Besondere Kennzahlen 
 
Die Gesamtbettenzahl des Klinikums beläuft sich auf 1.401 vollstationäre und 24 teilstationäre Planbetten. Das 
Klinikum ist mit dieser Gesamtbettenzahl lt. Bescheid des Landes Niedersachsen in den niedersächsischen 
Krankenhausplan aufgenommen. 
 


Bettenkapazität 2013 2012


Vollstationär 1.401 1.401


Teilstationär 24 24


Gesamt 1.425 1.425  
 


Leistungszahlen


Stationär


vollstationäre Fallzahl (ohne interne Verlegungen) 55.444 55.301


voll- und teilstationäre Pflegetage 447.339 454.722


Stationäre Verweildauer (vollstationär in Tagen) 7,66 7,81


Nutzungsgrad in % (vollstationär aufgestellte Betten) 82,4 83,6


2013 2012


 
 
Das Klinikum verteilt sich derzeit auf 3 Standorte in Braunschweig (Holwedestraße, Salzdahlumer Straße, Cel-
ler Straße) und setzt sich zusammen aus 16 hauptamtlichen Abteilungen (Augen, Allgemeine Chirurgie, Frau-
enheilkunde und Geburtshilfe, HNO, Herzchirurgie, Innere Medizin, Kinderchirurgie, Kinderheilkunde, Mund-
Kiefer-Gesichtschirurgie, Neurochirurgie, Neurologie, Nuklearmedizin, Plastische Chirurgie, Strahlentherapie, 
Urologie, Allgemeine Psychiatrie) und zwei teilstationären Abteilungen (Kinderheilkunde sowie Tages- und 
Nachtklinik Psychiatrie).  
 


Geschäftsverlauf 
 
Im Wirtschaftsplan 2013 der Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH ist ein Ergebnis von 21 T€  
prognostiziert worden. Tatsächlich hat die Gewinn- und Verlustrechnung 2013 mit dem Überschuss in Höhe 
von 954 T€ abgeschlossen. Das Vorjahresergebnis wurde um rd. 268 T€ überschritten. 
 
Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 7,8 Mio. € (3,0 %) gestiegen. Dies resultiert neben 
Leistungssteigerungen im Wesentlichen aus den positiven Ergebnissen der Budgetverhandlungen, nach de-
nen der Landesbasisfallwert angehoben wurde und das bisherige Casemix-Volumen auch für 2013 vereinbart 
werden konnte. Korrespondierend haben die Materialaufwendungen zugenommen. Der Anstieg entspricht dem 
Zuwachs des Casemix-Volumens. Die Materialaufwandsquote konnte nahezu gehalten werden. Der Personal-
aufwand ist im Vergleich zum Vorjahr infolge tariflicher Veränderungen und der Bildung von Rückstellungen 
gestiegen, obwohl die Zahl der Vollkräfte um 25 von 2.769 auf 2.744 reduziert wurde. 
 
Die Bilanzsumme des Klinikums ist in 2013 um ca. 17,97 Mio. € auf 282.601.907,1 € gestiegen. Dieser Anstieg 
ist ganz überwiegend auf den im November 2013 eingegangenen Förderbescheid des Landes für den 2. Bau-
abschnitt mit einer Finanzierungszusage von 17 Mio. € zurückzuführen.  
 
In den Konzernabschluss des Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH wurden im Geschäftsjahr 2013 drei 
Tochtergesellschaften einbezogen. 
 
Die Klinikum Braunschweig Klinikdienste GmbH (Klinikdienste GmbH) erwirtschaftete in 2013 einen Jahres-
überschuss von 4,7 T€, der auf neue Rechnung vorgetragen wurde. 
 
Die Klinikum Braunschweig Textilservice GmbH (Textilservice GmbH) schloss das Geschäftsjahr 2013 mit 
einem Jahresüberschuss von 4,2 T€ ab, der ebenfalls auf neue Rechnung vorgetragen wurde. 
 
Die Medizinische Versorgungszentren am Städtischen Klinikum Braunschweig GmbH (MVZ GmbH) verzeich-
nete einen Jahresüberschuss von 260,3 T€, der der Gewinnrücklage zugeführt wurde. 
 
Die Bistro Klinikum Braunschweig GmbH ist in 2013 noch nicht in den Konzernabschluss eingeflossen, da sie 
ihren Geschäftsbetrieb erst zum 1. Januar 2014 aufgenommen hat. 
 
Mit Wirkung vom 1. Januar 2013 ist die Klinikum Braunschweig Rehabilitations-GmbH aus wirtschaftlichen 
Gründen auf die Muttergesellschaft verschmolzen worden. Dabei wurde das Vermögen und die Verbindlichkei-







Stadt Braunschweig   XVIII. Beteiligungsbericht der Stadt Braunschweig    Seite 68 
Fachbereich Finanzen  Anlage zum Haushaltsplan 2015 


ten der Reha-GmbH auf das Klinikum im Wege der Gesamtrechtsnachfolge übertragen und gleichzeitig die 
Reha-GmbH aufgelöst. Auf die Erbringung von Rehabilitationsleistungen hatte die Verschmelzung keine Aus-
wirkungen.  
 
Der Konzernabschluss ist aufgrund der Größenverhältnisse der Tochtergesellschaften entscheidend von der 
Muttergesellschaft geprägt. Die Gesellschaft hat einen Konzernabschluss vorgelegt, der die Städtisches Klini-
kum Braunschweig gGmbH mit ihren Tochtergesellschaften konsolidiert. Hier wird ein Konzerngewinn von 
721,4 T€ (Vorjahr: 875,2 T€) ausgewiesen. Die Konzernbilanzsumme des Klinikums ist in 2013 um ca. 
17,74 Mio. € auf 271.674.964,39 € gestiegen.  
 
Da die Gesellschaft gemeinnützig ist, sind Ausschüttungen an die Gesellschafterin Stadt Braunschweig nicht 
möglich. 
 


Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung 
 
Die Gesellschaft konnte bislang seit Gründung der GmbH 2003 durchweg Jahresabschlüsse mit positiven 
Ergebnissen vorlegen. Der Wirtschaftsplan 2014 der Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH sieht einen 
Überschuss von 506,0 T€ vor.  
 
Investitionen sind im Wesentlichen für das Zwei-Standorte-Konzept geplant. Damit wird das Ziel verfolgt, die 
Standorte des Klinikums von ehemals vier auf die zwei in der Celler Straße und der Salzdahlumer Straße zu 
reduzieren. Der Standort Gliesmaroder Straße ist bereits geschlossen. Die Standorte Holwedestraße sowie 
Freisestraße als reiner Verwaltungsstandort sollen mit Fortsetzung des Projektes entfallen. 
 
Das Investitionsprogramm 2014 bis 2018 bildet im Wesentlichen die Umsetzung des Zwei-Standorte-
Konzeptes ab. Für den 1. Bauabschnitt wurden Mittel in Höhe von 76,2 Mio. € eingeplant. Der 2. Bauabschnitt 
wurde aus förderrechtlichen Gründen in zwei Abschnitte 2A und 2B unterteilt. Im Wirtschaftsplan 2014 wurde 
für Abschnitt 2A ein Volumen von 104,3 Mio. € kalkuliert. 
 
Der konsolidierte Wirtschaftsplan 2014 sieht einen Überschuss von 0,68 Mio. € vor. 
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Bilanzdaten der Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH 
 


BILANZ AKTIVA


T€ % T€ % T€ %


Immaterielle Vermögensgegenstände 1.020 0,4 1.089 0,4 1.247 0,5


Sachanlagen 147.946 52,4 148.963 56,3 144.251 54,1


Finanzanlagen 599 0,2 548 0,2 576 0,2


Langfristig gebundenes Vermögen 149.565 52,9 150.600 56,9 146.074 54,8


Vorräte 7.331 2,6 7.171 2,7 7.759 2,9


Forderungen 109.982 38,9 92.011 34,8 99.343 37,3


Liquide Mittel 3.925 1,4 3.092 1,2 1.643 0,6


Ausgleichsposten nach KHG * 11.799 4,2 11.762 4,4 11.726 4,4


Kurzfristig gebundenes Vermögen 133.037 47,1 114.036 43,1 120.471 45,2


Bilanzsumme 282.602 100,0 264.636 100,0 266.545 100,0


BILANZ PASSIVA


T€ % T€ % T€ %


Eigenkapital 113.524 40,2 112.570 42,6 111.884 42,0


Sonderposten aus Zuwendungen 88.465 31,3 92.473 34,9 93.362 35,0


Rückstellungen 33.962 12,0 33.064 12,5 32.431 12,2


Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten 0 0,0 0 0,0 0 0,0


Kurzfristige Verbindlichkeiten 46.376 16,4 26.219 9,9 28.522 10,7


Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 275 0,1 310 0,1 346 0,1


Bilanzsumme 282.602 100,0 264.636 100,0 266.545 100,0


2013 2012 2011


Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH


2013 2012 2011


  
* Krankenhausgesetz 
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GuV-Daten der Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH 


 


2013 Veränderung 2012 2011


T€ T€ T€ T€


Umsatzerlöse * 262.278 7.751 254.527 247.963


Sonstige betriebliche Erträge ** 43.093 11.951 31.142 27.511


Betriebserträge 305.371 19.702 285.669 275.474


Materialaufwand 72.032 2.405 69.627 67.388


Personalaufwand 170.406 6.416 163.990 160.655


Abschreibungen 11.865 292 11.573 12.046


Sonstige betriebliche Aufwendungen *** 49.902 10.065 39.837 33.534


Betriebsaufwand 304.205 19.178 285.027 273.623


Betriebsergebnis 1.166 524 642 1.851


Finanzergebnis -479 -478 -1 193


Unternehmensergebnis 687 46 641 2.044


außerordentliches Ergebnis 468 468 0 0


Steuern 201 246 -45 588


Jahresergebnis 954 268 686 1.456


Gewinn- und Verlustrechnung


 
 
Gesonderte Struktur der GuV nach Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV): 


* Krankenhauserlöse (Krankenhausleistungen, Wahlleistungen, ambulante Leistungen), Nutzungsentgelte der Ärzte, 
Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen, andere aktivierte Eigenleistungen, öffentliche Zuwei-
sungen und Zuschüsse 


**  Sonstige betriebliche Erträge, Erträge aus Zuwendungen für Investitionen, Erträge aus der Einstellung von Ausgleichs-


posten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung, Erträge aus der Auflösung von Sonderpos-
ten/Verbindlichkeiten auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens, Erträge aus der Auflö-
sung des  Ausgleichsposten für Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung 


***  Sonstiger betriebl. Aufwand, Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach KHG und aufgrund 


sonstiger Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens, Aufwand für die nach dem KHG geförderte Nutzung von 
Anlagegegenständen 
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Bilanzdaten des KONZERNS Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH 
 


BILANZ AKTIVA


T€ % T€ % T€ %


Immaterielle Vermögensgegenstände 1.477 0,5 1.546 0,6 1.248 0,5


Sachanlagen 148.278 54,6 149.275 58,8 144.648 56,6


Finanzanlagen 81 0,0 30 0,0 58 0,0


Langfristig gebundenes Vermögen 149.836 55,2 150.851 59,4 145.954 57,1


Vorräte 7.392 2,7 7.263 2,9 7.849 3,1


Forderungen 110.344 40,6 92.541 36,4 99.615 39,0


Liquide Mittel 4.103 1,5 3.282 1,3 1.973 0,8


Kurzfristig gebundenes Vermögen 121.839 44,8 103.086 40,6 109.437 42,9


Bilanzsumme 271.675 100,0 253.937 100,0 255.391 100,0


BILANZ AKTIVA


T€ % T€ % T€ %


Eigenkapital 103.582 38,1 102.860 40,5 101.985 39,9


Sonderposten aus Zuwendungen 88.465 32,6 92.473 36,4 93.362 36,6


Rückstellungen 34.386 12,7 33.461 13,2 32.765 12,8


Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten 0 0,0 0 0,0 0 0,0


Kurzfristige Verbindlichkeiten 44.967 16,6 24.833 9,8 26.933 10,5


Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 275 0,1 310 0,1 346 0,1


Bilanzsumme 271.675 100,0 253.937 100,0 255.391 100,0


2013 2012 2011


Konzern Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH


2013 2012 2011
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GuV-Daten des KONZERNZ Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH  
 


2013 Veränderung 2012 2011


T€ T€ T€ T€


Umsatzerlöse* 266.766 7.271 259.495 252.504


Sonstige betriebliche Erträge ** 43.692 12.156 31.536 27.369


Betriebserträge 310.458 19.427 291.031 279.873


Materialaufwand 62.510 1.999 60.511 59.067


Personalaufwand 184.086 6.523 177.563 172.285


Abschreibungen 11.951 280 11.671 12.147


Sonstige betriebliche Aufwendungen *** 50.497 10.063 40.434 34.149


Betriebsaufwand 309.044 18.865 290.179 277.648


Betriebsergebnis 1.414 562 852 2.225


Finanzergebnis -472 -473 1 215


Unternehmensergebnis 942 89 853 2.440


außerordentliches Ergebnis 0 5 -5 0


Steuern 221 248 -27 612


Konzern-Jahresergebnis 721 -154 875 1.828


Gewinn- und Verlustrechung


 
 
Gesonderte Struktur der GuV nach Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV): 


* Krankenhauserlöse (Krankenhausleistungen, Wahlleistungen, ambulante Leistungen), Nutzungsentgelte der 
Ärzte, Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen, andere aktivierte Eigenleistungen, 
öffentliche Zuweisungen und Zuschüsse 


**  Sonstige betriebliche Erträge, Erträge aus Zuwendungen für Investitionen, Erträge aus der Einstellung von 
Ausgleichsposten aus Darlehensförderung, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten 
nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 


***  Sonstiger betriebl. Aufwand, Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach KHG, 
Aufwand für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen 
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Gegenstand des Unternehmens 
 
Gegenstand des Unternehmens ist die Vorbereitung und Durchführung von Konzepten und Maßnahmen zur 
Förderung der Attraktivität und des Images der Stadt Braunschweig, u.a. als Teilraum der Metropolregion 
Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg. Die Aktivitäten umfassen sowohl alle städtisch relevanten Funk-
tionen, insbesondere wirtschaftlicher, kultureller und stadtmarketingbezogener Art, als auch die inhaltliche und 
personelle Unterstützung der Ziele der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH. 
 
Daneben ist die Gesellschaft berechtigt, die ihr zur Förderung des Unternehmenszweckes zufließenden Mittel 
bzw. Zuschüsse zu verwalten und diese auf der Grundlage gesellschaftseigener und nicht gesellschafts-
eigener Mittel- und Zuschussvergaberichtlinien an Drittempfänger weiterzuleiten. 
 
Die Gesellschaft kann außerdem sonstige von der Gesellschafterin bzw. von Dritten erteilte Aufträge im Rah-
men ihres Gesellschaftszweckes ausführen. Dieses Geschäftsfeld umfasst insbesondere die Durchführung 
von eigenen Veranstaltungen und die Mitwirkung bei Veranstaltungen Dritter. 
 
Gegenstand des Unternehmens ist ferner die Förderung, die Betreuung und das Betreiben von Einrichtungen 
und Veranstaltungen im Bereich des Fremdenverkehrs und der damit im Zusammenhang stehenden Geschäf-
te. Dazu gehören insbesondere die Verbesserung des touristischen Angebots, die Besucher- und Gästebe-
treuung, Zimmervermittlungen sowie die Durchführung von Stadtführungen, der Betrieb eines Informationsbü-
ros sowie der Vertrieb von touristischen Produkten und Dienstleistungen. 
 
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die unmittelbar oder mittelbar dem Gegenstand des Unter-
nehmens dienen, die ihn fördern oder wirtschaftlich berühren. Sie kann sich unter dieser Einschränkung auch 
an anderen Unternehmen mit dem gleichen oder einem ähnlichen Gegenstand beteiligen, solche erwerben 
oder veräußern. 
 
Darüber hinaus hat die Gesellschaft zwecks Konzentration der Aufgaben die Aufgaben und das Personal so-
wie Aktiva und Passiva des Braunschweiger ‚Städtischen Verkehrsvereins eV’ (SVV) übernommen. 
 


Öffentlicher Zweck des Unternehmens 
 
Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens (s.o.) und wird durch die entspre-
chende Aufgabenerledigung der Gesellschaft im Geschäftsjahr erfüllt. Sämtliche Aufgaben der Gesellschaft im 
Rahmen der Wirtschaftsförderung, insbesondere Marketingmaßnahmen, touristische Produkte und Conven-
tions liegen im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse. Darüber hinaus nimmt die Gesellschaft Aufgaben der 
Daseinsvorsorge, wie z.B. die Durchführung des Weihnachtsmarktes und die Beteiligung am Haus der Wis-
senschaft wahr. Durch die Beteiligungssteuerung der Stadt Braunschweig wird überprüft, dass der öffentliche 
Zweck durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft tatsächlich erfüllt wird (s. Einleitung). 
 


Stammkapital 
 
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €. 
 


Gesellschafter 
 
Die Stadt Braunschweig ist alleinige Gesellschafterin. 
 


Organe der Gesellschaft 
 
Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung. 
 


Braunschweig Stadtmarket ing GmbH  
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Aufsichtsrat 
 


Stand: Dezember 2014 


Name Funktion 
Christian Geiger Erster Stadtrat der Stadt Braunschweig, Vorsitzender  


(ab 01.02.2014) 


Joachim Roth Wirtschaftsdezernent der Stadt Braunschweig, Vorsitzender  
(bis 31.01.2014) 


Friederike Harlfinger Bürgermeisterin der Stadt Braunschweig, stellv. Vorsitzende 


Anke Kaphammel Ratsfrau der Stadt Braunschweig 


Kai Florysiak Ratsherr der Stadt Braunschweig (bis 29.05.2013) 


Cornelia Seiffert Ratsfrau der Stadt Braunschweig (ab 30.05.2013) 


Andrea Stahl Ratsfrau der Stadt Braunschweig (bis 27.08.2013) 


Thorsten Herla Mandat der Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen (ab 27.08.2013) 


 


Geschäftsführung 
 


Gerold Leppa  


 


Wichtige Verträge 
 
Aufgrund des Beschlusses des Verwaltungsausschusses der Stadt Braunschweig vom 16. Oktober 2007 hat 
sich die Braunschweig Stadtmarketing GmbH mit 25,2 % nominalem Stammkapitalanteil an der „Haus der 
Wissenschaft Braunschweig GmbH“ beteiligt. Die Gesellschaft wurde am 24. Oktober 2007 gegründet. Weite-
re Gesellschafter sind: 
 
• Innovationsgesellschaft Technische Universität mbH (25,2 %) 
• Arbeitgeberverband Region Braunschweig e. V. (25,2 %) 
• ForschungsRegion Braunschweig e. V. (19,6 %) 
• UNION Kaufmännischer Verein von 1818 e. V. (4,8 %) 
 
Das gesamte Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €.  
 


http://www.hausderwissenschaft.org            
 
Gegenstand des Unternehmens ist die Schaffung einer Plattform für den Dialog zwischen Wissenschaft, Wirt-
schaft, Kultur und Gesellschaft, welche die Idee „Stadt der Wissenschaft 2007“ weiterträgt. Neben der Kom-
munikation wissenschaftlicher Inhalte soll vor allem die Vernetzung der Wissenschaft mit den verschiedenen 
gesellschaftlichen Gruppen gefördert werden. Zu den wichtigsten Zielen gehören weiterhin die Nachwuchsför-
derung und -werbung, die Imagebildung für Stadt und Region sowie der Wissens- und Technologietransfer. 
 
Das Haus der Wissenschaft führt vielfältige Veranstaltungen durch, die sich sowohl einem breiten Publikum 
zuwenden, als auch den wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Dialog fördern. 
 
Gemäß dem Beschluss des Rates der Stadt Braunschweig vom 25. September 2007 ist die Braunschweig 
Stadtmarketing GmbH ermächtigt, zur Unterstützung der „Haus der Wissenschaft Braunschweig GmbH“ jähr-
lich 150.000 € zur Verfügung zu stellen. 
 
Geschäftsführerin der Haus der Wissenschaft Braunschweig GmbH ist Frau Dr. Karen Minna Oltersdorf.  
 
Am 29./30. Januar 2012 wurde mit der Stadt Braunschweig ein Vertrag bezüglich der Nutzung von Werberech-
ten auf öffentlichem Grund (Außenwerbung auf städtischen Grundstücken) abgeschlossen. Am 19. Juli 2012 
hat die Gesellschaft mit der DSM – Ströer Deutsche Städte Medien GmbH – einen Vertag über die Überlas-
sung der Nutzung dieser Werbeflächen geschlossen. Der Vertrag begann am 1. Juli 2012 und wurde für die 
Dauer von 12 Jahren geschlossen. 
 
Zum 1. Januar 2013 wurde die Braunschweig Stadtmarketing GmbH mit der Erbringung von Dienstleistungen 
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse in Form der Wirtschaftsförderung sowie in Form der Erledigung 
bestimmter Aufgaben der Daseinsvorsorge in der Stadt Braunschweig seitens der Stadt Braunschweig öffent-
lich-rechtlich betraut. Dies erfolgte aufgrund einer einseitigen Erklärung der Stadt Braunschweig, durch die der 
hoheitliche Charakter der Betrauung unterstrichen, aber keine Zahlungsverpflichtung der Stadt begründet wur-
de. Die Betrauung erfolgte mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Eine Betrauung ist notwendig, um die Finanzie-
rung der Gesellschaft an die Vorgaben des europäischen Beihilferechts anzupassen. 



http://www.hausderwissenschaft.org/
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Anzahl der Beschäftigten 


Im Geschäftsjahr 2013 waren in der Braunschweig Stadtmarketing GmbH durchschnittlich 34 Mitarbeiter (Vor-
jahr: 33) beschäftigt. 


Zum 1. Februar 2014 hat der Geschäftsführer der Gesellschaft, Herr Gerold Leppa, das Amt des Wirtschafts-
dezernenten in Personalunion mit der Geschäftsführung der Braunschweig Zukunft GmbH übernommen. Die 
Geschäftsführung der BSM wird durch Herrn Leppa weiterhin wahrgenommen.  


Die Haus der Wissenschaft Braunschweig GmbH beschäftigte 2013 durchschnittlich 4 Mitarbeiter (Vorjahr: 3). 


Geschäftsverlauf 


Das Geschäftsjahr 2013 der Braunschweig Stadtmarketing GmbH wurde mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 
1.378,0 T€ abgeschlossen und ist damit um 264,5 T€ höher ausgefallen als im Wirtschaftsplan 2013 prognos-
tiziert. Die Verschlechterung resultiert insbesondere aus zusätzlichen Aufwendungen, die für das „Projekt 
1913“ entstanden sind. Darüber hinaus wirken eine Umsatzsteuernachforderung für 2006 bis 2009 in Höhe von 
rd. 134 T€ und die Rückstellung für die Folgejahre in Höhe von rd. 41 T€ ergebnisverschlechternd. 
Das umfangreiche Projekt des Umzugs der Touristinfo vom Standort „Vor der Burg 1“ zum neuen Standort 
„Kleine Burg 14“ konnte mit Eröffnung des neuen Standortes am 25. März 2014 abgeschlossen werden. 


Bei der Haus der Wissenschaft Braunschweig GmbH wurde für das Geschäftsjahr 2013 ein Jahresfehlbetrag 
von 187,7 T€ ausgewiesen. Dieser wurde durch die Kapitalrücklage, in die das Stadtmarketing und andere 
Gesellschafter jährlich einzahlen, ausgeglichen. 


Die Braunschweig Stadtmarketing GmbH versteht Stadtmarketing als Gemeinschaftsaufgabe, die nur unter 
Einbeziehung möglichst vieler Akteure in Braunschweig ausreichende Wirkung entfalten kann. Die Gesell-
schaft dient in diesem Prozess als Initiatorin und Konzeptlieferantin, als gemeinsame Plattform zum Austausch 
der Akteure sowie schließlich als Dienstleister und Träger der Umsetzung gemeinsamer Maßnahmen. Auf-
grund dieser Aufgabenstellung sind die Indikatoren für die Wirtschaftlichkeit und den Unternehmenserfolg nicht 
allein in einer positiven Entwicklung von Absatzzahlen, Umsätzen und Jahresergebnis zu finden. Vielmehr sind 
die Schaffung, Stabilisierung und der Ausbau ausgeprägter Kooperationsnetzwerke und die darauf aufbauende 
Umsetzung schlagkräftiger Stadtmarketingmaßnahmen maßgebliche Tragsäulen mittel- und langfristigen Er-
folgs der Gesellschaft. 


Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung 


Die Aufgabenstellung der Braunschweig Stadtmarketing GmbH erfordert die laufende Zuführung von Finanz-
mitteln für den laufenden Geschäftsbetrieb durch die Gesellschafterin Stadt Braunschweig. Hierzu stehen der 
Gesellschaft gemäß Regelung des Gesellschaftsvertrages Einlagen der Stadt Braunschweig in monatlichen 
Teilbeträgen sowie eine variable Einlage bei Bedarf auf Anforderung zur Verfügung. Die Rahmenbedingungen 
der Geschäftstätigkeit des Unternehmens schränken die Erzielung von Erlösen zur vollständigen Deckung der 
anstehenden Aufwendungen ein. 


Die Gesellschaft finanziert ihre Aktivitäten im Wesentlichen über Einlagen der Stadt Braunschweig, Spon-
soringleistungen und Erträge aus sonstigen Dienstleistungen im Bereich des Marketings sowie aus der Ver-
marktung von touristischen Produkten, Sondernutzungsflächen und Überlassung der Werbeflächen. 


Der vorgelegte Wirtschaftsplan 2014 der Braunschweig Stadtmarketing GmbH weist einen Jahresfehlbetrag in 
Höhe von 1.181,5 T€ aus.  


Die Gesellschaft wird Braunschweiger Marketingthemen weiterentwickeln und die Positionierung Braun-
schweigs als Kongress- und Tagungsort ausbauen. Hierzu wurde ein Kooperationsvertrag mit der Stadthalle 
Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH geschlossen und das Congress Bureau Braunschweig (CBBS) als 
Organisationseinheit bei der Gesellschaft eingerichtet. Der Kooperationsvertrag soll um weitere Kooperationen 
ergänzt werden. Ein weiteres Ziel ist es, in Kooperation mit Wirtschaftsunternehmen das Standortmarketing 
mit der Fragestellung der Anwerbung von Fach- und Führungskräften voranzutreiben. Hierzu wird eine 
Standortmarketingkampagne entwickelt. Die Zusammenarbeit mit dem Handel in Innenstadt und Peripherie, 
der Hotellerie, Gastronomie und anderen touristischen Leistungsträgern soll über die Mitarbeit im Beirat, der 
zusammen mit dem Aufsichtsrat tagt, weiter ausgebaut werden. Die Vertiefung der Partnerschaften mit Unter-
nehmen und Institutionen als Projektsponsoren, die damit verbundene Ausweitung und Stärkung der Stadt-
marketingmaßnahmen sowie die weitere Steigerung der Umsätze und Deckungsbeiträge sind weiterhin zentra-
le Ziele der Gesellschaft. 
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Bilanzdaten der Braunschweig Stadtmarketing GmbH 


BILANZ AKTIVA


T€ % T€ % T€ %


Immaterielle Vermögensgegenstände 3 0,3 2 0,3 3 0,5


Sachanlagen 160 18,0 164 24,4 197 33,3


Finanzanlagen 6 0,7 6 0,9 6 1,0


Langfristig gebundenes Vermögen 169 19,1 172 25,6 206 34,8


Vorräte 73 8,2 65 9,7 78 13,2


Forderungen 438 49,4 415 61,7 225 38,0


Liquide Mittel 207 23,3 21 3,1 83 14,0


Kurzfristig gebundenes Vermögen 718 80,9 501 74,4 386 65,2


Bilanzsumme 887 100,0 673 100,0 592 100,0


BILANZ PASSIVA


T€ % T€ % T€ %


Eigenkapital 78 8,8 82 12,2 73 12,3


Rückstellungen 517 58,3 376 55,9 328 55,4


Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten 0 0,0 0 0,0 0 0,0


Kurzfristige Verbindlichkeiten 292 32,9 215 31,9 191 32,3


Bilanzsumme 887 100,0 673 100,0 592 100,0


2013 2012 2011


Braunschweig Stadtmarketing GmbH


2013 2012 2011
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GuV-Daten der Braunschweig Stadtmarketing GmbH 


 


2013 Veränderung 2012 2011


T€ T€ T€ T€


Umsatzerlöse 2.941 511 2.430 1.783


Sonstige betriebliche Erträge 79 21 58 109


Betriebserträge 3.020 532 2.488 1.892


Materialaufwand 2.227 276 1.951 1.963


Personalaufwand 1.461 30 1.431 1.323


Abschreibungen 32 -2 34 42


Sonstige betriebliche Aufwendungen 503 -13 516 477


Betriebsaufwand 4.223 291 3.932 3.805


Betriebsergebnis -1.203 241 -1.444 -1.913


Finanzergebnis -17 -18 1 4


Unternehmensergebnis -1.220 223 -1.443 -1.909


außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0


Steuern 158 157 1 4


Jahresergebnis -1.378 66 -1.444 -1.913


Gewinn- und Verlustrechnung
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Gegenstand des Unternehmens 
 
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb der Braunschweiger Volkshochschule. Sie dient der Allgemein-
bildung, Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung und Berufsvorbereitung von Erwachsenen und Jugendlichen 
und bietet zusätzlich Bildungsberatung und andere bildungsnahe Dienstleistungen an. Sie ist konfessionell und 
parteipolitisch unabhängig.  
 
Die Gesellschaft ist zur Durchführung aller den Gesellschaftszwecken dienenden Tätigkeiten befugt, insbe-
sondere zur Durchführung von Arbeitsgemeinschaften, Kursen, Vorlesungen, Einzelvorträgen und Studienfahr-
ten, Auftragsmaßnahmen und Projekten mit dem Ziel, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Selbstbildung 
und zur Mitarbeit am demokratischen Staatsleben anzuregen und ihnen Kenntnisse für Leben und Beruf zu 
vermitteln. 
 
Der Zugang zu den Veranstaltungen der Gesellschaft ist jedermann ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, 
gesellschaftliche oder berufliche Stellung sowie politische und weltanschauliche Zugehörigkeit offen. 
 


Öffentlicher Zweck des Unternehmens 
 
Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens (s.o.) und wird durch die entspre-
chende Aufgabenerledigung der Gesellschaft im Geschäftsjahr erfüllt. Die Bereitstellung von unabhängiger 
Bildung aus den Bereichen Allgemeinbildung, Politik, Kultur, Gesundheit und Beruf gibt den Bürgerinnen und 
Bürgern die Möglichkeit, erforderliche Kenntnisse zu erwerben und zu erweitern. Hierdurch wird eine freie Per-
sönlichkeitsentwicklung gefördert und dem Allgemeinwohl gedient. Durch die Beteiligungssteuerung der Stadt 
Braunschweig wird überprüft, dass der öffentliche Zweck durch die entsprechende Aufgabenerledigung der 
Gesellschaft tatsächlich erfüllt wird (s. Einleitung). 
 
Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Vorschriften des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Sie ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster 
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 


Struktur der Volkshochschule Braunschweig GmbH 
 
Die Volkshochschule Braunschweig GmbH hat zwei 100 %ige Tochtergesellschaften. Dabei handelt es sich  
um die VHS Arbeit und Beruf GmbH sowie die Haus der Familie GmbH (s.u.). 
 


 
 


Stammkapital 
 
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €. 


 


Gesellschafter 
 
Die Stadt Braunschweig ist alleinige Gesellschafterin. 


 


Organe der Gesellschaft 
 
Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat, die Geschäftsführung und der 
Bildungsbeirat. 
 


Volkshochschule Braunschweig GmbH 
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Aufsichtsrat 


Stand: Dezember 2014 


Name Funktion 
Ulrich Markurth Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig, Vorsitzender 


Thorsten Köster Ratsherr der Stadt Braunschweig, stellv. Vorsitzender 


Uwe Jordan Ratsherr der Stadt Braunschweig 


Daneben nehmen der Vorsitzende des Bildungsbeirates und ein vom Betriebsrat der Gesellschaft zu benen-
nender Belegschaftsvertreter an den Sitzungen des Aufsichtsrates ohne Stimmrecht teil. 


Geschäftsführung 


Hans-Peter Lorenzen 


Bildungsbeirat 


Der Bildungsbeirat der Gesellschaft besteht aus 9 stimmberechtigten Personen: 


1 Vertreter/in der Kursleiter/innen 
1 Vertreter/in der Teilnehmer/innen 
2 Vertreter/innen aus dem für die Erwachsenenbildung zuständigen Ausschuss 
 des Rates der Stadt Braunschweig 
1 Vertreter/in des Deutschen Gewerkschaftsbundes 
1 Vertreter/in des Arbeitgeberverbandes Region Braunschweig 
1 Vertreter/in der Industrie- und Handelskammer Braunschweig 
1 Vertreter/in der Kreishandwerkerschaft Braunschweig 
1 Vertreter/in der Technischen Universität Braunschweig 


Weitere Personen können vom Bildungsbeirat beratend hinzugezogen werden. 


Dem Bildungsbeirat obliegt die Beschlussfassung über das Semesterprogramm, er schlägt dem Aufsichtsrat 
Gebühren und Honorare vor, ferner soll der Bildungsbeirat als Mittlerorgan zwischen Gesellschafterin, Teil-
nehmerschaft und Kursleiterschaft fungieren. 


Wichtige Verträge 


Mit der Stadt Braunschweig bestehen Mietverträge für die städtischen Objekte Heydenstr. 2 und 
Alte Waage 15. 


Mit notariellem Vertrag vom 11. Juni 2004 und Eintragung ins Handelsregister am 22. September 2004 wurde 
die VHS Arbeit und Beruf GmbH gegründet. Gegenstand der Gesellschaft ist die ideelle und finanzielle Förde-
rung der Erwachsenenbildung und beruflichen Weiterbildung. Ergänzt wurde der Gegenstand der Gesellschaft 
um die Schulessensversorgung und die „Kommunale Beschäftigungsförderung“. Mit Wirkung vom 1. Januar 
2013 wurde die Aufgabe „Kommunale Beschäftigungsförderung“ vom städtischen Beschäftigungsbetrieb auf 
die VHS Arbeit und Beruf GmbH übertragen. In diesem Zusammenhang war eine Anpassung des Gesell-
schaftsvertrages erforderlich. Die entsprechende Eintragung ins Handelsregister ist am 12. Dezember 2012 
erfolgt. 


Auf Basis des geänderten Gesellschaftsvertrages wurde die VHS Arbeit und Beruf GmbH mit der Erbringung 
von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse - in Form kommunaler Beschäftigungsförde-
rung gem. den derzeit in § 16 SGB II genannten Bereichen sowie in Form der Förderung der Bildung und Er-
ziehung von Schülerinnen/Schülern und Jugendlichen einschließlich der Schulessensversorgung - in der Stadt 
Braunschweig ab dem 12. Dezember 2012 (Eintragung der Neufassung des Gesellschaftsvertrages) mit einer 
Laufzeit von 10 Jahren seitens der Stadt Braunschweig öffentlich-rechtlich betraut. Die Betrauung war notwen-
dig, um die Finanzierung der Gesellschaft an die Vorgaben des europäischen Beihilferechts anzupassen. Sie 
erfolgte aufgrund einer einseitigen Erklärung der Stadt Braunschweig, durch die der hoheitliche Charakter der 
Betrauung unterstrichen, aber keine Zahlungsverpflichtung der Stadt begründet wird. 


Mit notariellem Vertrag vom 8. März 2005 und Eintragung ins Handelsregister am 27. April 2005 wurde die 
Haus der Familie GmbH gegründet. Gegenstand der Gesellschaft ist vor allem der Betrieb der Familienbil-
dungsstätte ‚Haus der Familie’ in Braunschweig. 







Stadt Braunschweig   XVIII. Beteiligungsbericht der Stadt Braunschweig    Seite 80 
Fachbereich Finanzen  Anlage zum Haushaltsplan 2015 


VHS Arbeit und Beruf GmbH


Haus der Familie GmbH


Tochtergesellschaften Stammkapital gesamt 


in Euro


Anteil VHS GmbH


25.000


in Euro in Prozent


25.000


25.000


25.000


100%


100%  
 


Anzahl der Beschäftigten 
 
Im Jahr 2013 waren durchschnittlich 188 (Vorjahr: 151) Mitarbeiter im Unterricht, in der pädagogischen Orga-
nisation und im Kundenservice (inkl. Hausorganisation und Reinigung) beschäftigt. 
 
Darüber hinaus waren 682 (Vorjahr: 632) freie Kursleiterinnen und Kursleiter auf Honorarbasis bei der VHS 
tätig. 
 
Diese Zahlen gelten einschließlich der Beschäftigten bei den Tochtergesellschaften. 
 


Geschäftsverlauf 
 
In 2013 führte die VHS (inkl. der Tochtergesellschaften) 1.966 Veranstaltungen mit insgesamt 76.391 Unter-
richtsstunden, die 21.979 Teilnehmer besuchten, durch. Daneben fanden 49 Sonderveranstaltungen mit ins-
gesamt 155 Unterrichtsstunden und 989 Teilnehmern statt. 
 
Die VHS schloss das Wirtschaftsjahr 2013 mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 707,1 T€ ab (Vorjahr:  
rd. -687,0 T€). Im Rahmen des Jahresabschlussverfahrens wurde dieser Fehlbetrag von der Stadt übernom-
men. 
 
Das Land Niedersachsen überwies in 2013 Zuschüsse in Höhe von 632,3 T€. Diese Leistungen sind im Ab-
schluss schon als Ertrag gebucht. 
 
Die VHS Arbeit und Beruf GmbH erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2013 einen Überschuss von rd. 7,2 T€ (Vor-
jahr: 12,2 T€). 
 
Die Haus der Familie GmbH schloss 2013 mit einem positivem Ergebnis von 2,5 T€ ab (Vorjahr: 1,8 T€). Die 
Stadt Braunschweig leistete in 2013 reguläre Betriebsmittelzuschüsse in Höhe von 153,2 T€. Das Land Nie-
dersachsen zahlte 51,9 T€ Zuschüsse. Diese Leistungen sind im Abschluss ebenfalls schon als Ertrag ge-
bucht. 
 
Zur Stärkung der Eigenkapitalausstattung der VHS wurde im Jahr 2013 ein Betrag in Höhe von rd. 130,3 T€ 
der Kapitalrücklage zugeführt. 
 
Das Arbeitsvolumen der VHS-Gruppe hat sich vergrößert, sodass die Anzahl der hauptberuflichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter um 37 gestiegen ist. Diese Entwicklung bezieht sich insbesondere auf drei Bereiche: 
• Die Haus der Familie GmbH wurde von der Stadt Braunschweig mit der Durchführung eines Sprachförde-


rungs- und Sprachbildungsprogramms in allen Kindertagesstätten beauftragt. 
• Der bei der VHS-Mutter angesiedelte Bereich „Berufsbezogenes Deutsch“ hat weitere Zuwächse zu ver-


zeichnen. 
• Bei der VHS Arbeit und Beruf GmbH haben sich erweiterte Zuständigkeiten für arbeitsmarktpolitische 


Programme im Rahmen der kommunalen Beschäftigungsföderung ergeben. 


 


Besondere Kennzahlen 
 


Belegungen Sonderveranst./


Teilnehmer Ausstellungen


2006 2.143 71.046 24.369 57


2007 2.154 78.254 22.176 42


2008 2.520 80.192 25.683 63


2009 2.338 81.756 27.255 56


2010 2.566 79.308 27.197 63


2011 2.158 75.414 24.601 33


2012 1.956 67.663 21.859 37


2013 1.966 76.391 21.979 49


Jahr Anzahl 


Veranstaltungen


Unterrichtsstunden
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Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung 
 
In den vergangenen zehn Jahren konnte die VHS ihre Stellung in der kommunalen und regionalen Bildungs-
landschaft ausbauen. Das strukturelle Defizit der klassischen Volkshochschule wurde kontinuierlich abgebaut 
und die Geschäftsentwicklung der Unternehmensgruppe ist stabil. Bei den klassischen VHS-Angeboten wie 
Kursen zur „Persönlichkeitsentwicklung“, „Kommunikation“, „Pädagogik“, aber auch dem Kreativbereich „Ma-
len“, „Zeichnen“, „Kunsthandwerk“ ist eine konstante Nachfrage zu beobachten, während die Nachfrage bei 
den Sprachen, insbesondere „Deutsch als Fremdsprache“, zunimmt. Mehr als die Hälfte der Einnahmen wur-
den in 2013 durch den Sprachenbereich erwirtschaftet. Ziel ist es, die Anmeldequoten weiter zu stabilisieren 
und dort, wo es möglich ist, noch zu steigern. Weiterhin hat sich die VHS-Gruppe das Ziel gesetzt, die Qualität 
der Lehre durch Maßnahmen der Kundenbindung (Rabattsysteme, verbesserte Ausstattung und Service) zu 
verbessern. 
 
In der niedersächsischen Erwachsenenbildung ist in den vergangenen Jahren der Anteil der institutionellen 
Förderung gesunken, während insbesondere die großstädtischen Volkshochschulen ihre Einnahmen aus mit 
Drittmitteln geförderten Projekten gesteigert haben. Dabei ist z. B. die Bundesagentur für Arbeit ein wichtiger 
Partner geworden. Deshalb wird die zukünftige Geschäftsentwicklung u. a. davon geprägt sein, in welcher 
Größenordnung in den nächsten Jahren sich die im Bundeshaushalt vorgesehenen Kürzungen der Mittel für 
Arbeitsmarktpolitik auf die Auftragslage auswirken. Ferner wird es wichtig sein, zusätzlich Drittmittel aus Bil-
dungsprogrammen der Bundes- und Landesministerien, häufig in Kombination mit Europageldern, einzuwer-
ben. 
 
Besonders hervorzuheben ist die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) erteilte Zuständigkeit 
als Koordinationspunkt und Träger für Maßnahmen zur berufsbezogenen Sprachförderung in Braunschweig 
und der Region. Seit 2011 finden mehrere Kurse statt, an denen VHS-Teams administrativ und operativ betei-
ligt sind. 
 
Zu beobachten ist, dass die VHS wieder zunehmend als Ort der Teilhabe, der Begegnung, des interkulturellen 
Austauschs genutzt wird. Die Nachfrage nimmt nach Veranstaltungen zu, die einen erhöhten Freizeitwert be-
sitzen, wie z. B. Kurse in der Gesundheitsbildung, internationale Filme, gesellschaftspolitische Gesprächskrei-
se. 
 
Auch auf dem Geschäftsfeld Firmenkurse sind Einnahmezuwächse zu erzielen. Die VHS hat sich in den letz-
ten Jahren in der beruflichen Bildung profiliert und deshalb mehr „Wirtschaftsnähe“ herstellen können. Diese 
Kontakte sollen genutzt werden, um verstärkt Aufstiegsqualifizierungen und Fortbildungen für Betriebe durch-
zuführen. Zu den großen Firmenkunden zählt die VHS auch den Konzern Stadt Braunschweig. 
 
Das Privatkundengeschäft ist leicht rückläufig und folgt damit dem Bundestrend, selbst wenn es in Braun-
schweig in den letzten Jahren gelungen ist, die Gebühreneinnahmen stabil zu halten. Hier wird es auch in Zu-
kunft darum gehen, mindestens den Status Quo zu wahren und damit den Braunschweiger Bürgerinnen und 
Bürgern ein vielfältiges, hochwertiges und bedarfsgerechtes Angebot an Erwachsenen- und Familienbildung zu 
garantieren. 
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Bilanzdaten der Volkshochschule Braunschweig GmbH 


BILANZ AKTIVA


T€ % T€ % T€ %


Immaterielle Vermögensgegenstände 7 0,3 1 0,1 1 0,1


Sachanlagen 145 6,6 125 7,4 165 11,5


Finanzanlagen 50 2,3 50 3,0 50 3,5


Langfristig gebundenes Vermögen 202 9,2 176 10,4 216 15,0


Vorräte 1 0,0 2 0,1 2 0,1


Forderungen 1.486 67,6 1.382 82,0 870 60,5


Liquide Mittel 509 23,2 126 7,5 350 24,3


Kurzfristig gebundenes Vermögen 1.996 90,8 1.510 89,6 1.222 85,0


Bilanzsumme 2.198 100,0 1.686 100,0 1.438 100,0


BILANZ PASSIVA


T€ % T€ % T€ %


Eigenkapital 747 34,0 617 36,6 617 42,9


Rückstellungen 961 43,7 810 48,0 657 45,7


Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten 0 0,0 0 0,0 0 0,0


Kurzfristige Verbindlichkeiten 490 22,3 259 15,4 164 11,4


Bilanzsumme 2.198 100,0 1.686 100,0 1.438 100,0


2013 2012 2011


Volkshochschule Braunschweig GmbH


2013 2012 2011
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GuV-Daten der Volkshochschule Braunschweig GmbH 


2013 Veränderung 2012 2011


T€ T€ T€ T€


Umsatzerlöse 3.485 212 3.273 2.997


Sonstige betriebliche Erträge 1.476 323 1.153 1.143


Betriebserträge 4.961 535 4.426 4.140


Materialaufwand 2.247 227 2.020 1.845


Personalaufwand 2.340 248 2.092 2.027


Abschreibungen 122 18 104 79


Sonstige betriebliche Aufwendungen 959 70 889 923


Betriebsaufwand 5.668 563 5.105 4.874


Betriebsergebnis -707 -28 -679 -734


Finanzergebnis 0 -1 1 1


Unternehmensergebnis -707 -29 -678 -733


außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0


Steuern 0 0 0 0


Erträge aus Verlustübernahme 707 29 678 733


Jahresergebnis 0 0 0 0


Gewinn- und Verlustrechnung
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Die Aufnahme der Bilanz- und GuV-Daten der VHS Arbeit und Beruf GmbH in den Beteiligungsbericht ab dem 
Wirtschaftsjahr 2013 erfolgt, da seit dem 1. Januar 2013 durch die Gesellschaft die Aufgabe „Kommunale Be-
schäftigungsförderung“ wahrgenommen wird und dadurch erstmalig ab 2013 Verlustausgleichzahlungen durch 
die Stadt erfolgen. 
 


Bilanzdaten der VHS Arbeit und Beruf GmbH 


 


BILANZ AKTIVA


T€ %


Immaterielle Vermögensgegenstände 0 0,0


Sachanlagen 30 3,3


Finanzanlagen 0 0,0


Langfristig gebundenes Vermögen 30 3,3


Vorräte 27 3,0


Forderungen 477 52,1


Liquide Mittel 381 41,6


Kurzfristig gebundenes Vermögen 885 96,7


Bilanzsumme 915 100,0


BILANZ PASSIVA


T€ %


Eigenkapital 373 40,8


Rückstellungen 152 16,6


Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten 0 0,0


Kurzfristige Verbindlichkeiten 390 42,6


Bilanzsumme 915 100,0


2013


VHS Arbeit und Beruf GmbH


2013


 


 
GuV-Daten der VHS Arbeit und Beruf GmbH 
 


2013


T€


Umsatzerlöse 3.042


Zuschuss Stadt Braunschweig


"Kommunale Beschäftigungsförderung" 1.633


Sonstige betriebliche Erträge 144


Betriebserträge 4.819


Materialaufwand 1.489


Personalaufwand 2.322


Abschreibungen 30


Sonstige betriebliche Aufwendungen 967


Betriebsaufwand 4.808


Betriebsergebnis 11


Finanzergebnis 0


Unternehmensergebnis 11


außerordentliches Ergebnis 0


Steuern 4


Jahresergebnis 7


Gewinn- und Verlustrechnung
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Gegenstand des Unternehmens 


Gegenstand des Unternehmens ist die Weiterentwicklung und die Sicherung des Wirtschafts-, Forschungs- 
und Technologiestandortes Braunschweig, insbesondere durch die Betriebsführung entsprechender Einrich-
tungen wie beispielsweise des Technologieparks sowie durch Erwerb und Veräußerung von Grundstücken. 


Öffentlicher Zweck des Unternehmens 


Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens (s.o.) und wird durch die entspre-
chende Aufgabenerledigung der Gesellschaft im Geschäftsjahr erfüllt. Durch die Sicherung und Weiterentwick-
lung des regionalen Wirtschafts-, Forschungs- und Technologiestandortes Braunschweig wird die Leistungsfä-
higkeit der Stadt Braunschweig gefördert. Die Wirtschafts- und Wissenschaftsentwicklung dient dem Gemein-
wohl, da insbesondere auch neue Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen und gehalten werden. Der positive 
Einfluss auf die Stadt Braunschweig wird durch die Werbung für den Wirtschaftsstandort Braunschweig und 
der damit verbundenen Haltung und Anwerbung von Unternehmen im Stadtgebiet deutlich. Durch die Beteili-
gungssteuerung der Stadt Braunschweig wird überprüft, dass der öffentliche Zweck durch die entsprechende 
Aufgabenerledigung der Gesellschaft tatsächlich erfüllt wird (s. Einleitung). 


Stammkapital 


Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 26.000 €. 


Gesellschafter 


Gesellschafter Euro %


Stadt Braunschweig 13.300 51,154


Braunschweig GmbH (Nord/LB) 6.350 24,423


Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG 6.350 24,423


26.000 100


Wirtschaftsförderung Braunschweig 


Die Braunschweig Zukunft GmbH versteht sich als Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Stadt. Sie agiert als 
"Clearing-Stelle" für unternehmerische Anfragen und Probleme. Dazu bietet sie allgemeine einzelbetriebliche 
Beratungen und Beratungen bei Finanzierungfragen an. Wichtige Instrumente der Wirtschaftsförderung sind 
der Gründerfonds und die kommunale Richtlinie zur Förderung von kleinen und mittelständischen Unterneh-
men. 


Mit ihrer Arbeit trägt sie dazu bei, in Braunschweig ein wirtschaftsfreundliches Klima zu schaffen, und initiiert 
diesem Ziel dienende Projekte und Veranstaltungen. Dabei kommt dem Standortmarketing durch Öffentlich-
keitsarbeit und Werbemaßnahmen große Bedeutung zu. 


Wichtigste Zielgruppe der Wirtschaftsförderung sind die Braunschweiger Unternehmen. Die Pflege des Be-
stands an Unternehmen hat vorrangige Bedeutung. Anwerbung neuer Unternehmen und Existenzgründungs-
förderung sind darüber hinaus weitere Aufgabenschwerpunkte. Der umfassende Service der Gesellschaft als 
zentraler Ansprechpartner für die Wirtschaft reicht vom Genehmigungsmanagement bis zur Projektleitung bei 
großen Einzelvorhaben. 


In einem ganzheitlichen Ansatz werden Anliegen und Probleme der Wirtschaft gemeinsam mit den Fachberei-
chen der Stadt Braunschweig und bei Bedarf mit anderen Behörden, Verbänden und Institutionen thematisiert 
und nach Lösungen für Verbesserungen gesucht, die sich häufig auf stadtplanerische Aspekte beziehen, aber 
auch globale Themen wie den Fachkräftemangel betreffen können. 


Im Mittelpunkt der Aktivitäten steht die Positionierung Braunschweigs als eine der führenden europäischen 
Forschungsregionen. Durch seine in Europa herausragende Position und eine Vielzahl renommierter, interna-
tional ausgerichteter Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen hat Braunschweig viele Kompetenzfelder, 
etwa auf den Gebieten der Mobilitäts-, der Gesundheits- oder der Finanzwirtschaft. In einem sich verschärfen-


Braunschweig Zukunft  GmbH 
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den europäischen Wettbewerb misst die Braunschweig Zukunft GmbH daher der Vernetzung von Wissen-
schaft, Forschung und Wirtschaft in der gesamten Region große Bedeutung bei. Sie nutzt daher ihre Förderin-
strumente, um bestehende und sich bildende Netzwerke gezielt zu unterstützen und vermittelt geeignete 
Netzwerkpartner. Dabei spielt der Forschungsflughafen Braunschweig eine wichtige Rolle. Der Forschungs-
flughafen entwickelt sich zum herausragenden Kompetenzzentrum für Mobilitätsfragen in den Bereichen 
,Aviation‘, Automotive und Schiene. Die Stadt hat durch die Ausweisung neuer Gewerbegebiete im Umfang 
von 29 ha die Standortentwicklung weiter unterstützt. Wie Wirtschaftsunternehmen insgesamt steht sie den 
Anrainern des Forschungsflughafens als Schnittstelle zur Stadtverwaltung zur Seite und berät in Standortfra-
gen bis zur Vermittlung von Gewerbeflächen. 
 
Durch den Betrieb eines Technologieparks werden technisch innovativen Gründern optimale Startbedingungen 
geboten. Andere Gründer finden ähnlich gute Voraussetzungen im Rollei Gründerzentrum vor. 
 
Ferner vermarktet die Braunschweig Zukunft GmbH das BioTec Gründerzentrum. Es verfolgt das Ziel, die 
Start- und Entwicklungschancen von jungen Unternehmen zu verbessern, die auf dem Gebiet der Biotechnolo-
gie forschend und entwickelnd tätig sind und aufgrund der langen Vorlaufzeit bis zur Fertigungsreife solcher 
Technologien ein hohes Risiko auf sich nehmen. Das Gründerzentrum ist eingebunden in die benachbarte 
Biotechnologie-, Forschungs- und Wirtschaftslandschaft. Es befindet sich in direkter Nähe zum Helmholtz-
Zentrum für Infektionsforschung. Ein flexibles Raumkonzept ermöglicht jederzeit Anpassungen an den indivi-
duellen Raumbedarf. 
 


Anzahl der Beschäftigten 
 
Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt 2013 neben den Geschäftsführern 11 Mitarbeiter (Vorjahr: 
10), darunter 6 von der Stadt Braunschweig der Gesellschaft zugewiesene Mitarbeiter.  
 
Die Geschäftsführung wird durch Herrn Leppa wahrgenommen, welcher gleichzeitig in Personalunion das Amt 
des Wirtschaftsdezernenten der Stadt Braunschweig innehat. 


 


Organe der Gesellschaft 
 
Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung. 


 


Aufsichtsrat 
 
Stand: Dezember 2014 


Name Funktion 
Ulrich Markurth  Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig, Vorsitzender, ab 15.07.2014 


Dr. Gert Hoffmann Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig, Vorsitzender, bis 30.06.2014 


Paul Anfang ** 
Vorstandsmitglied Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG,  
stellv. Vorsitzender 


Werner Schilli * Nord/LB / Brg. Landessparkasse, bis 30.06.2013 


Dirk Ziegler* Nord/LB / Brg. Landessparkasse, 01.07.2013 bis 31.10.2014 


Manfred Borchardt* Nord/LB / Brg. Landessparkasse, ab 01.11.2014 


Aykut Günderen  Ratsherr der Stadt Braunschweig 


Claas Merfort Ratsherr der Stadt Braunschweig 


Matthias Disterheft Ratsherr der Stadt Braunschweig 


Karl-Heinz Kubitza Ratsherr der Stadt Braunschweig 


Helmut Streiff * Streiff & Helmold GmbH 


Freddy Pedersen ** Stellv. Bezirksgeschäftsführer ver.di Bezirk Region Süd-Ost-Niedersachsen 


 
* Vom Mitgesellschafter Braunschweig GmbH/Nord/LB entsandt. 
** Vom Mitgesellschafter Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG entsandt. 


 


Geschäftsführung 
 


Gerold Leppa ab 1. Februar 2014 


Joachim Roth bis 31. Januar 2014 


 


Wichtige Vereinbarungen und Verträge 
 
Nach dem Betriebsführungsvertrag, den die Gesellschaft (damals noch als Technologiepark Braunschweig 
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GmbH) mit der Stadt Braunschweig abgeschlossen hat, überlässt die Stadt als Eigentümerin des Technologie-
parks Rebenring 33 diesen mit Gebäuden und Nebenanlagen sowie dem vorhandenen Inventar der Gesell-
schaft zur Betriebsführung. 
 
Daneben übernimmt die Braunschweig Zukunft GmbH gemäß der am 9. März 2005 mit der Struktur-Förderung 
Braunschweig GmbH geschlossenen Vereinbarung die Vermarktung der Gründerflächen des BioTec Gründer-
zentrums. 
 
Mit der Forschungsflughafen Braunschweig GmbH, der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH und dem 
Forschungsflughafen Braunschweig e. V. hat die Braunschweig Zukunft GmbH mit Datum vom 7. Juni 2010 
eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Kooperationsgegenstand ist das regionale Wachstumsprojekt 
„Forschungsflughafen Braunschweig“, das der Entwicklung eines Clusters dienen soll. Der Vertrag, beginnend 
rückwirkend zum 1. Januar 2010 hatte eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2013. Ferner wurde ein weiterer 
Vertrag mit der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH abgeschlossen, der dem Ausbau des Clusterma-
nagements am Forschungsflughafen dienen soll. 
 


Geschäftsverlauf 
 
Die Braunschweig Zukunft GmbH schloss das Geschäftsjahr 2013 mit einem Jahresfehlbetrag von rund 
1.111,1 T€ ab (Planergebnis 2013: -1.157,5 T€), der von der Stadt Braunschweig ausgeglichen wurde.  
 


Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung 
 
Der Erfolg der Braunschweig Zukunft GmbH lässt sich nicht mit üblichen betriebswirtschaftlichen Kennziffern 
belegen, sondern zeigt sich in erfolgreichen Bemühungen, bestehende Unternehmen am Standort Braun-
schweig zu halten und neue anzusiedeln sowie Gründungsunternehmen am Standort zu einem erfolgreichen 
und auf Nachhaltigkeit ausgelegten Start zu verhelfen. 
 
Das Jahr 2013 am Wirtschaftsstandort Braunschweig war verbunden mit hohen Investitionen von öffentlicher 
Hand und privater Wirtschaft, begleitet von Tiefstständen der Arbeitslosigkeit. Weitere Aufwertungen der Stadt 
werden durch den wachsenden BraWo-Park (hochwertiger Bürostandort, Gewerbeflächen und ein Hotel) am 
Hauptbahnhof, durch das Kontorhaus, durch die Betriebsaufnahme des 4-Sterne-Superior Hotel am Bürger-
park hat im Spätsommer 2013, durch die neue Druckerei und die neuen Geschäftsräume der Braunschweiger 
Zeitung und durch Erweiterungen in der Automobilproduktion deutlich. Diese privaten Investitionen sind als 
eindeutiges Bekenntnis der Wirtschaft zum Standort Braunschweig zu sehen.  
 
Der Erfolg des Standorts Braunschweig spiegelt sich auch in Vergleichsstudien wider. Im Städteranking 2014 
von Wirtschaftswoche, IW Consult und Immobilenscout24, in dem 69 Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern 
untersucht wurden, erwies sich Braunschweig auf Platz 6 im Dynamik-Ranking als eine der deutschen Städte, 
die sich am dynamischsten entwickelte und punktete unter anderem bei Kinderbetreuung und starken wirt-
schafts- und Beschäftigungsdaten. 
 
Im Jahr 2013 wurden aus dem Gründerfonds 18 Unternehmen mit einer Gesamtsumme von 102.436 € geför-
dert und 40 Vollarbeitsplätze neu geschaffen bzw. erhalten. Untersützt wurden Existenzgründungen aus den 
Bereichen Dienstleistungen, Handel, Handwerk, Produktion und Kultur und Kreativwirtschaft. 
 
Mit Inbetriebnahme des ausgebauten Flughafens hat Braunschweig weiter Profil als eines der Innovativsten 
Wirtschafts- und Wissenschaftscluster Europas gewonnen. Für den Ausbau des Flughafens, dem Bau der drei 
anliegenden Gewerbegebiete und des Campus Forschungsflughafen und dem Baubeginn des Niedersächsi-
schen Forschungszentrum Fahrzeugtechnik sind seit 2007 rund 235 Mio. € in die Forschungsstruktur investiert 
worden.  
 
Der Wirtschaftsplan 2014 der Gesellschaft geht von einem Zuschussbedarf durch die Stadt Braunschweig in 
Höhe von 1.389.900 € aus. So sind bspw. 313.000 € veranschlagt für das Projekt „Berufsorientierung Braun-
schweig“ (BOBS) Im Rahmen dieses Projektes werden Jugendlichen an Schulen in Braunschweig in einem 
schulübergreifenden Ansatz eine vertiefte Berufsorientierung entsprechend ihrer Neigungen und Fähigkeiten 
angeboten (siehe hierzu auch die Erläuterungen bei der Allianz für die Region GmbH).  
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Bilanzdaten der Braunschweig Zukunft GmbH 


 


BILANZ AKTIVA


T€ % T€ % T€ %


Immaterielle Vermögensgegenstände 0 0,0 0 0,0 0 0,0


Sachanlagen 45 15,0 52 12,6 61 29,8


Langfristig gebundenes Vermögen 45 15,0 52 12,6 61 29,8


Forderungen 239 79,4 269 65,0 104 50,7


Liquide Mittel 17 5,6 93 22,5 40 19,5


Kurzfristig gebundenes Vermögen 256 85,0 362 87,4 144 70,2


Bilanzsumme 301 100,0 414 100,0 205 100,0


BILANZ AKTIVA


T€ % T€ % T€ %


Eigenkapital 26 8,6 26 6,3 26 12,7


Sonderposten für Investitionszuschüsse 0 0,0 0 0,0 1 0,5


Rückstellungen 152 50,5 199 48,0 148 72,2


Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten 0 0,0 0 0,0 0 0,0


Kurzfristige Verbindlichkeiten 123 40,9 189 45,7 30 14,6


Bilanzsumme 301 100,0 414 100,0 205 100,0


2013 2012 2011


Braunschweig Zukunft GmbH


2013 2012 2011
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GuV-Daten der Braunschweig Zukunft GmbH 
 


2013 Veränderung 2012 2011


T€ T€ T€ T€


Umsatzerlöse 147 3 144 133


Sonstige betriebliche Erträge 428 -103 531 530


Betriebserträge 575 -100 675 663


Materialaufwand 43 4 39 38


Personalaufwand 516 -32 548 548


Abschreibungen 17 -7 24 25


Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.099 -30 1.129 935


Betriebsaufwand 1.675 -65 1.740 1.546


Betriebsergebnis -1.100 -35 -1.065 -883


Finanzergebnis 0 0 0 0


Unternehmensergebnis -1.100 -35 -1.065 -883


Steuern 11 1 10 14


Erträge aus Verlustübernahme 1.111 36 1.075 897


Jahresergebnis 0 0 0 0


Gewinn- und Verlustrechnung
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Gegenstand des Unternehmens 
 
Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten 
Schichten der Bevölkerung (§ 3 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages). In diesem Sinne errichtet, betreut, bewirt-
schaftet und verwaltet die Gesellschaft Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter auch Eigenhei-
me und Eigentumswohnungen. Ferner betreibt die Gesellschaft sonstige Geschäfte, die diesem o.g. Gesell-
schaftszweck dienlich sind. 
 
Zu den Aufgaben der Gesellschaft gehören weiterhin auch „Bau, Sanierung, Bereitstellung, Bewirtschaftung 
und Unterhaltung öffentlicher Gebäude, insbesondere Schulgebäude, nebst den erforderlichen Grundstücks-
geschäften“. Die Gesellschaft kann „insbesondere Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erb-
baurechte ausgeben und erwerben“ (vgl. § 3 Abs. 2 S. 3 und 4 des Gesellschaftsvertrages). 
 


Öffentlicher Zweck des Unternehmens  
 
Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens (s.o.) und wird durch die entspre-
chende Aufgabenerledigung der Gesellschaft im Geschäftsjahr erfüllt. Die Nibelungen-Wohnbau-GmbH 
Braunschweig stellt dem Braunschweiger Wohnungsmarkt entsprechende Wohnraumressourcen zur Verfü-
gung. Hierdurch wird eine sozial verantwortbare Versorgung der Bevölkerung der Stadt Braunschweig mit 
Wohnraum gesichert. Die Gesellschaft stellt somit ein wesentliches Element der kommunalen Wohnungspoli-
tik dar. Weiterhin errichtet, verpachtet und/oder vermietet die Gesellschaft Gebäude, die einem öffentlichem 
Zweck dienen (z.B. Schulen und Feuerwehrgebäude). Hierdurch wird ebenfalls ein öffentlicher Zweck selbst 
verfolgt und dem Gemeinwohl gedient. Durch die Beteiligungssteuerung der Stadt Braunschweig wird über-
prüft, dass der öffentliche Zweck durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft tatsächlich 
erfüllt wird. 
 


Stammkapital 
 
Das Stammkapital beläuft sich auf 7.670.000 €. 
 


Gesellschafter 
 


Gesellschafter Stammkapital-


anteil in %


Stadt Braunschweig 3.520.500 45,9


Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH 3.382.500 44,1


Eigene Anteile 767.000 10,0


7.670.000 100


Stammkapital-


anteil in Euro


 
 
Die Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig (Niwo) hält selbst 10 % der Anteile („Eigene Anteile“). Die 
Rechte und Pflichten aus den eigenen Anteilen, insbesondere das Stimmrecht, das Bezugsrecht und der Ge-
winnanteil ruhen. Unter Herausrechnung dieser Anteile besitzt die Stadt Braunschweig einen Anteil von 51 % 
und die Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH einen Anteil von 49 %. 


 


Organe der Gesellschaft 
 
Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung. 
 


Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig  
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Aufsichtsrat 
 


Stand: Dezember 2014 


Name Funktion 
Nicole Palm Ratsfrau der Stadt Braunschweig (Vorsitzende) 


Peter Edelmann Ratsherr der Stadt Braunschweig (stv. Vorsitzender) 


Karl Grziwa Ratsherr der Stadt Braunschweig 


Kai-Uwe Bratschke Ratsherr der Stadt Braunschweig 


Oliver Schatta Ratsherr der Stadt Braunschweig 


Annette Schütze Ratsfrau der Stadt Braunschweig 


Christoph Bratmann Ratsherr der Stadt Braunschweig  


Dr. Sven Wöhler Mandat der Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 


Jutta Plinke Ratsfrau der Stadt Braunschweig  


Heinz-Georg Leuer Stadtbaurat der Stadt Braunschweig (ab 01.02.2014) 


Ulrich Stegemann Stadtrat der Stadt Braunschweig (bis 31.01.2014) 
 
Daneben hat ein Betriebsratsmitglied das Recht, an den Aufsichtsratssitzungen als Gast ohne Stimmrecht 
teilzunehmen. 
 


Geschäftsführung 
 
Rüdiger Warnke Vorsitzender der GF 


Maren Sommer  
 


Wichtige Verträge 
 
Die Niwo hält 100 % an der Wohnstätten-GmbH, Braunschweig. Weitere Tochtergesellschaften hat die Niwo 
nicht. Die Wohnstätten-GmbH besitzt 235 Wohnungen sowie 3 Garagen. 
 


 
 
Durch den mit dieser Tochtergesellschaft abgeschlossenen Betreuungsvertrag übernimmt die Niwo sämtliche 
der Wohnstätten-GmbH nach Gesetz und Gesellschaftsvertrag obliegenden Aufgaben der Verwaltung und 
Bewirtschaftung dieser Objekte. Eigene Mitarbeiter hat die Wohnstätten-GmbH somit nicht. 
 
Für die Niwo und Wohnstätten-GmbH besteht eine Betrauung, die die Finanzierung beider Unternehmen an 
die Vorgaben des europäischen Beihilferechts anpasst. Die Neufassung der Betrauung trat am 1. März 2012 
mit einer Laufzeit von 10 Jahren in Kraft. Sie erfolgte wiederum durch einseitige Erklärung seitens der Stadt 
Braunschweig, die den hoheitlichen Charakter der Betrauung unterstreicht, aber keine Zahlungsverpflichtung 
begründet. 
 
Am 29. Februar 2012 hat die Stadt Braunschweig mit der Gesellschaft einen Rahmenvertrag, genannt Baube-
treuungsvertrag, abgeschlossen. Nach Maßgaben dieses Vertrags ist die Gesellschaft mit der Durchführung 
einschließlich Projektsteuerung, Projektleitung und Wahrnehmung definierter delegierbarer Bauherrenaufga-
ben für ausgewählte Investitionsprojekte beauftragt. 
 
Am 16. Oktober 2012 wurde mit der Stadt Braunschweig ein Projektvertrag zur Errichtung und Bewirtschaftung 
eines Neubaus für die Wilhelm-Bracke-Gesamtschule sowie Umbaus der Sporthalle abgeschlossen. Der Ver-
tag hat eine Laufzeit vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2039. Die Nibelungen Wohnbau GmbH er-
richtet für rd. 39 Millionen Euro die Wilhelm-Bracke-Gesamtschule, als dreigeschossigen Schulneubau für ca. 
1.400 Schüler und saniert die bestehende Sporthalle und wird anschließend beide dann bis mindestens 2039 
bewirtschaften und unterhalten. Grundlage des Projekts ist neben dem Projektvertrag ein Erbbaurechtsvertrag, 
mit dem die Stadt Braunschweig der Niwo das Grundstück zum Neubau der Schule überlässt. Am Ende der 
Vertragslaufzeit im Jahr 2039 erhält die Stadt Braunschweig das Grundstück einschließlich der neuen Schule 
und der Sporthalle zurück und betreibt diese dann selbst weiter. 
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Anzahl der Arbeitnehmer 


 
Während des Geschäftsjahres 2013 beschäftigte die Niwo durchschnittlich 89 (Vorjahr: 85) Mitarbeiter. 
 


Anzahl der Mitarbeiter im 


Jahresdurchschnitt


2013 2012 Veränderungen


Kaufmännische Mitarbeiter 53 49 4


Technische Mitarbeiter 24 19 5


Mitarbeiter im Regiebetrieb, Hauswarte 12 13 -1


Gesamt 89 81 8  
 
Daneben waren im Geschäftsjahr 2013 durchschnittlich 6 Auszubildende und 2 Mitarbeiter in geringfügigem 
Umfang beschäftigt. 


 


Geschäftsverlauf 
 
Im Geschäftsjahr 2013 erwirtschaftete die Niwo einen Jahresüberschuss von 3.431 T€. Abzüglich der Einstel-
lung in die Bauerneuerungsrücklage in Höhe von 1.931 T€ ergab sich ein Bilanzgewinn von 1.500 T€, der ur-
sprünglich zur Ausschüttung an die Gesellschafterinnen Stadt Braunschweig und SBBG vorgesehen war. Auf-
grund eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung auf Anweisungsbeschluss des Rates der Stadt 
Braunschweig vom 1. April 2014 wurde auf eine Dividendenzahlung für 2013 verzichtet, um stattdessen wie im 
Vorjahr eine Rücklage zur Errichtung von preisgünstigen Mietwohnungen zu bilden. 
 
Im Geschäftsjahr 2013 beliefen sich die Gesamtinvestitionen für Instandhaltung und Modernisierung in den 
Bestand auf 12,5 Mio. €. Ergänzend sind der Bilanz zum 31. Dezember 2013 für das Projekt Wilhelm-Bracke-
Gesamtschule Sachanlagen von 13.467 T€ aktiviert, davon 13.387 T€ Anlagen im Bau (Vorjahr: Bauvorberei-
tungskosten von 2.195 T€). 
 
Die marktbedingte Leerstandsquote der Gesellschaft lag im Geschäftsjahr 2013 bei 1,0 % (Vorjahr: 2,3 %). 
 


Besondere Kennzahlen Überblick über die bewirtschafteten Einheiten 


 


Bewirtschaftete Einheiten 2013 2012 Veränderungen


Eigene Objekte:


Wohnungen 7.176 7.176 0


Garagen und Einstellplätze 981 939 42


Sonst. Mieteinheiten/ Gewerbliche Objekte 113 113 0


Summe 8.270 8.228 42


Wohn- und Nutzfläche der Grundstücke im 


eigenen Bestand
466.874 m² 464.161 m² -587


Betreute Objekte :


Verwaltete Wohnungen und Garagen f. Dritte 358 358 0


Objekte der Wohnstätten-GmbH 238 238 0


Summe 596 596 0  
 
Die Abteilung Gartenwesen der Gesellschaft betreute rd. 618.000 m² eigene Freiflächen sowie rd. 46.000 m², 
die für die Wohnstätten-GmbH, andere Wohnungsunternehmen sowie Eigentümer von in Vorjahren veräußer-
ten Objekten bewirtschaftet wurden. 
 
Die Tochtergesellschaft Wohnstätten-GmbH erwirtschaftete in 2013 einen Überschuss von rd. 277,2 T€ (Vor-
jahr: 67,1 T€). Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrages aus den Vorjahren (1.036,6 T€) wurde ein Bilanz-
gewinn von rd. 1.313,8 T€ ausgewiesen, der in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen wurde. 


 


Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung 
 
Der Wirtschaftsplan 2014 geht von einem Jahresüberschuss von 2.920 T€ aus. Im Jahr 2014 sind Immobilien-
verkäufe nicht vorgesehen. Erneut erfolgen umfangreiche Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen, 
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um die Bestandsqualität kontinuierlich und nachhaltig zu verbessern und weiterhin den Geschäftserfolg zu 
sichern. In der Planung 2014 sind Gesamtinvestitionen in Höhe von rd. 13,5 Mio. € für den vorhandenen Woh-
nungsbestand vorgesehen, die voraussichtlich in Höhe von rd. 3,9 Mio. € Aktivierungen in das Sachanlage-
vermögen und in Höhe von 9,6 Mio. € Instandhaltungsaufwand darstellen werden. Schwerpunkte bilden – ne-
ben diversen Einzelmodernisierungen – erneut die Stadtteile Weststadt, Siegfriedviertel, Heidberg und Bebel-
hof. 
 
Mit der Übernahme des Projektes „Wilhelm-Bracke-Gesamtschule“ hat sich das Geschäftsfeld der Gesell-
schaft erweitert.  
 
Die durch die Nibelungen-Wohnbau für die Stadt Braunschweig zur Entlastung der stadteigenen Bauverwal-
tung seit dem Jahr 2012 betreuten Baumaßnahmen werden im Geschäftsjahr 2015 fertiggestellt und abge-
rechnet sein. Derzeit gibt es keine Vereinbarungen über weitere Projekte im Rahmen der Baubetreuung. 
 
Weiterhin wurde die Niwo von der Stadt beauftragt, die Errichtung eines Kongresshotels nördlich der Stadthalle 
europaweit auszuschreiben. Das europaweite Ausschreibungsverfahren hat die Nibelungen-Wohnbau GmbH 
in 2013 erfolgreich durchgeführt und führt derzeit die dazugehörigen Verhandlungen.  
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Bilanzdaten der Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig 
 


BILANZ AKTIVA


T€ % T€ % T€ %


Immaterielle Vermögensgegenstände 141 0,1 164 0,1 127 0,1


Sachanlagen 149.178 89,0 138.357 89,9 137.198 90,8


Finanzanlagen 566 0,3 566 0,4 566 0,4


Langfristig gebundenes Vermögen 149.885 89,5 139.087 90,4 137.891 91,3


Zum Verkauf best. Grundstücke, Vorräte 10.486 6,3 9.705 6,3 9.481 6,3


Forderungen und sonst. 


Vermögensgegenstände


1.355 0,8 1.135 0,7 1.228 0,8


Wertpapiere 0 0,0 0 0,0 0 0,0


Liquide Mittel 5.798 3,5 3.905 2,5 2.459 1,6


Kurzfristig gebundenes Vermögen 17.639 10,5 14.745 9,6 13.168 8,7


Bilanzsumme 167.524 100,0 153.832 100,0 151.059 100,0


BILANZ PASSIVA


T€ % T€ % T€ %


Eigenkapital 32.369 19,3 28.938 18,8 26.636 17,6


davon Gewinnrücklagen 20.046 12,0 16.615 10,8 14.313 9,5


Rückstellungen 16.654 9,9 15.906 10,3 14.851 9,8


Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten 99.903 59,6 91.491 59,5 92.291 61,1


Kurzfristige Verbindlichkeiten 18.598 11,1 17.497 11,4 17.281 11,4


Bilanzsumme 167.524 100,0 153.832 100,0 151.059 100,0


Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig


2013 2012 2011


2013 2012 2011
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GuV-Daten der Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig 
 


2013 Veränderung 2012 2011


T€ T€ T€ T€


Umsatzerlöse 41.420 1.735 39.685 38.778


Sonstige betriebliche Erträge 2.699 714 1.985 1.534


Betriebserträge 44.119 2.449 41.670 40.312


Materialaufwand 21.994 1.658 20.336 19.654


Personalaufwand 6.119 915 5.204 5.193


Abschreibungen 5.039 197 4.842 4.616


Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.875 86 1.789 1.660


Betriebsaufwand 35.027 2.856 32.171 31.123


Betriebsergebnis 9.092 -407 9.499 9.189


Finanzergebnis -4.492 36 -4.528 -4.700


Unternehmensergebnis 4.600 -371 4.971 4.489


außerordentliches Ergebnis * 0 0 0 -629


Steuern 1.169 0 1.169 1.119


Jahresergebnis 3.431 -371 3.802 2.741


Gewinnvortrag aus Vorjahren 0 0 0 0


Zuführung zu den Rücklagen 1.931 -371 2.302 1.241


Bilanzgewinn 1.500 0 1.500 1.500


Gewinn- und Verlustrechnung


 
 
* BilMoG bedingt 
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Gegenstand des Unternehmens 
 
Gegenstand des Unternehmens mit Sitz in Braunschweig ist der Betrieb des Flughafens Braunschweig-
Wolfsburg. 
 


Öffentlicher Zweck des Unternehmens  
 
Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens (s.o.). Die Erfüllung des öffentli-
chen Zwecks ergibt sich aus der entsprechenden Aufgabenerledigung der Gesellschaft. Der Betrieb und die 
Bereitstellung von Flughafenkapazitäten stellt eine Infrastruktur für Unternehmen und Forschungseinrichtun-
gen zur Verfügung. Hierdurch wird als öffentlicher Zweck die wirtschaftliche Attraktivität der Stadt Braun-
schweig gefördert und ein wichtiger Wirtschafts- und Standortfaktor für die Stadt Braunschweig geschaffen. 
Durch die Beteiligungssteuerung der Stadt Braunschweig wird überwacht, dass der öffentliche Zweck durch die 
entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft tatsächlich eingehalten wird. 
 


Stammkapital 
 
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 608.400 €. 
 


Gesellschafter 
 


Gesellschafter Euro %


Stadt Braunschweig 259.400 42,638


Stadt Wolfsburg 108.200 17,784


Landkreis Gifhorn 12.200 2,005


Landkreis Helmstedt 12.200 2,005


Eigene Anteile 216.400 35,568


608.400 100


 
Unter Herausrechnung der „Eigenen Anteile“, die nicht stimmberechtigt sind, besitzt die Stadt Braunschweig 
einen Anteil von rd. 66,175 % am stimmberechtigten Kapital. 
 


Organe der Gesellschaft 
 
Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung. 
 


Aufsichtsrat 
 
Stand: Dezember 2014 


Name Funktion 
Reinhard Manlik Ratsherr der Stadt Braunschweig, Vorsitzender 


Matthias Disterheft Ratsherr der Stadt Braunschweig 


Frank Gundel Mandat der Ratsfraktion Bündnis 90/ Die Grünen der Stadt Braunschweig 


Christan Geiger Erster Stadtrat der Stadt Braunschweig (ab 01.02.2014) 


Ulrich Stegemann Stadtrat der Stadt Braunschweig (bis 31.01.2014) 


Sabah Enversen Ratsherr der Stadt Wolfsburg, stellv. Vorsitzender 


Thomas Muth Stadtrat der Stadt Wolfsburg 


Fredegar Henze Kreistagsabgeordneter Landkreis Gifhorn (ab 26.02.2014) 


Matthias Wunderling-Weilbier Landrat des Landkreises Helmstedt (bis 25.02.2014) 
 
Der Aufsichtsrat besteht aus bis zu 11 Mitgliedern. Die Anzahl der Mitglieder ist abhängig davon, inwiefern die 
Gesellschafter jeweils ihre folgenden Entsenderechte ausüben: vier Mitglieder werden von der Stadt Braun-
schweig, zwei Mitglieder von der Stadt Wolfsburg entsandt; ein weiteres Mitglied wird von den Gesellschaftern 
Landkreis Gifhorn und Landkreis Helmstedt einvernehmlich entsandt. Daneben können dem Aufsichtsrat bis 
zu vier Persönlichkeiten aus der regionalen Wirtschaft angehören. Dies ist im Moment nicht der Fall. 


Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH 
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Geschäftsführung 


Boris Gelfert 


Wichtige Verträge 


Die Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH hat in 2007 mit der ‚Austro Control GmbH’ (ACG) einen Vertrag 
geschlossen zur Erbringung von Flugsicherungsdienstleistungen sowie mit der ‚BAN 2000 GmbH’ einen Ver-
trag über die Erbringung von CNS-Dienstleistungen („Communication-Navigation-Surveillance“; Flugsiche-
rungstechnik). 


Mit dem Land Niedersachsen (Staatliches Baumanagement Braunschweig) wurde ein Vertrag zur Übernahme 
der baulichen Betreuung am Flughafen (Instandhaltung und Unterhaltung der vorhandenen Baulichkeiten und 
Außenanlagen einschließlich aller künftigen Um- und Neubauten nebst baufachlicher Beratung) abgeschlos-
sen. 


Mit der Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS) und dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bestehen Verträge 
über die Nutzung von Radardaten und die Bereitstellung meteorologischer Daten.  


Mit der Stadt Braunschweig wurde 1999 vereinbart, dass zusätzlich dauerhaft Personal der Berufsfeuerwehr 
der Stadt Braunschweig den Brandschutz des Flughafens ergänzt, um den gestiegenen Anforderungen an den 
Brandschutz gerecht zu werden. 


Mit der Struktur-Förderung Braunschweig GmbH hat die Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH am 
6. Januar 2010 einen Vertrag über die Verlängerung der Start- und Landebahn des Flughafens Braunschweig-
Wolfsburg einschließlich Anlagen der technischen Ausrüstung und Neubau der östlichen Umfahrung sowie 
landschaftspflegerische Kompensationsmaßnahmen geschlossen. 


Daneben wurden Kooperationsvereinbarungen mit der Braunschweig Zukunft GmbH und der Forschungsflug-
hafen Braunschweig GmbH zum Wachstumsprojekt „Forschungsflughafen Braunschweig“ abgeschlossen. 
Ferner wurde ein weiterer Vertrag mit der Braunschweig Zukunft GmbH geschlossen, der dem Ausbau des 
Clustermanagements am Forschungsflughafen dienen soll. 


Darüber hinaus existieren diverse Erbbaurechts- und Grundstücksverträge. 


Anzahl der Arbeitnehmer 


Der durchschnittliche Personalbestand lag im Geschäftsjahr 2013 bei 49 Beschäftigten (Vorjahr: 47). 


Anzahl der Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt 2013 2012 Veränderungen


Vollzeitmitarbeiter 49 47 2


davon Teilzeitbeschäftigte 3 3 0


Gesamt 49 47 2


Geschäftsverlauf 


Im Geschäftsjahr 2013 erwirtschaftete die Gesellschaft unter Einbeziehung der Betriebsmittelzuschüsse in 
Höhe von 2.392 T€ der Gesellschafter der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH einen Jahresüber-
schuss in Höhe von 1.382,1 T€. Im Rahmen der Beschlussfassung der Gesellschafter über die Feststellung 
des Jahresabschlusses wurde entscheiden, diesen Überschuss auf neue Rechnung vorzutragen. 


Bei den Umsatzerlösen konnte erneut ein Anstieg verzeichnet werden, der aus erhöhten Start-, Lande- und 
Abstellgebühren sowie auf einem erhöhten Flugverkehrsaufkommen im Bereich des Geschäfts- und Werks-
verkehrs resultiert.  


Im Geschäftsjahr 2013 wurden Investitionen in Höhe von rd. 10,0 Mio. € getätigt, hiervon rd. 8,4 Mio. € für die 
Erweiterung der Start- und Landebahn. Diese wird finanziert über Fördermittel des Landes (NBank) nebst Kofi-
nanzierungsbeiträgen der Städte Braunschweig und Wolfsburg sowie der Volkswagen-AG.  
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Besondere Kennzahlen 


Aufkommen/Flugbewegungen


Ein- und mehrmotorige Flächenflugzeuge 31.858 32.876


Hubschrauber 654 660


UL-Luftfahrzeuge 1.826 2.689


Segelflugzeuge 5.132 5.708


Fallschirmsportsprünge 4 5


Fluggäste (kommerziell und 


nichtkommerziell) 183.130 167.815


2013 2012


Im Geschäftsjahr 2013 hat das DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. 561 Flüge (Vorjahr: 590) 
durchgeführt; das Luftfahrt-Bundesamt (LBA) mit dem eigenen Flugzeug 220 Starts und Landungen (Vorjahr: 
209). 


Am Braunschweiger Flughafen sind 208 Luftfahrzeuge (Vorjahr: 200) beheimatet. 


Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung 


Beim Forschungsflughafen Braunschweig-Wolfsburg handelt es sich um einen Verkehrsflughafen mit einer 
besonderen Ausrichtung für Forschungszwecke und der Ansiedlung flughafenbezogener Betriebe und For-
schungseinrichtungen (daher der Begriff „Forschungsflughafen“). Die kommunalen Gesellschafter profitieren 
insofern vom Steueraufkommen der am Flughafen ansässigen Unternehmen und Forschungseinrichtungen. 


Inzwischen ist dort ein einzigartiges Netzwerk von namhaften Forschungsinstitutionen angesiedelt, die als 
Campus zusammenarbeiten. Gemeinsam mit hoch spezialisierten kleineren Unternehmen bilden sie ein au-
ßergewöhnliches Avionik-Cluster. 


In den Jahren 2004 bis 2013 ist die Zahl der hochqualifizierten Arbeitsplätze am Forschungsflughafen von rund 
1.600 auf rund 2.500 gestiegen. Die gute Entwicklung setzt sich fort. Weiterhin stehen rund 4.000 Arbeitsplätze 
in der Umgebung im Zusammenhang mit dem Forschungsflughafen. 


Mit Inbetriebnahme der Verlängerung der Start- und Landebahn auf 2300 m und der Verbreiterung der Bahn 
auf der ganzen Länge von 30 auf 45 m am 18. Oktober 2012 werden kann die Flughafengesellschaft auch 
zukünftig eine angemessene Flughafeninfrastruktur zur Verfügung stellen und so die Weiterentwicklung des 
Forschungsflughafens sichern.  


Das Bekenntnis zum Forschungsflughafen und seinem Ausbau ist eine Zukunftsinvestition für Braunschweig. 
Dieser ist eines der innovativsten Wirtschafts- und Wissenschaftscluster Europas. Mit seinem verkehrsträger-
übergreifenden Portfolio entwickelt sich hier Europas führendes Kompetenzzentrum für Mobilitätsfragen; so-
wohl bei der Forschung und Entwicklung rund um die Luft- und Raumfahrt, die Mobilität mit Auto oder Bahn 
sowie künftig auch der Elektromobilität. 


Um den Flughafen herum wurden und werden außerdem drei Gewerbegebiete durch die Stadt Braunschweig 
mit Hilfe von Fördermitteln des Landes Niedersachsen erschlossen, um luftfahrtaffinen Firmen und Instituten 
die Möglichkeit zu eröffnen, sich in das Netzwerk Forschungsflughafen Braunschweig einzuklinken. Zum Aus-
bau des Avionik-Clusters und zum Flughafenausbau siehe auch die diesbezüglichen Anmerkungen bei der 
Struktur-Förderung Braunschweig GmbH und der Braunschweig Zukunft GmbH. 


Für das Wirtschaftsjahr 2014 hat die Gesellschaft einen Betriebsmittelzuschussbedarf in Höhe von 2.476 T€ 
(2.392 T€ im Vorjahr) veranschlagt. Unter Einbeziehung dieser Betriebsmittelzuschüsse erwartet die Gesell-
schaft ein ausgeglichenes Jahresergebnis von +/- 0 €.  
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Bilanzdaten der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH 
 


BILANZ AKTIVA


T€ % T€ % T€ %


Immaterielle Vermögensgegenstände 34 0,1 39 0,1 32 0,1


Sachanlagen 42.536 91,1 35.534 84,5 32.490 82,6


Langfristig gebundenes Vermögen 42.570 91,1 35.573 84,6 32.522 82,7


Vorräte 94 0,2 80 0,2 107 0,3


Forderungen 879 1,9 2.762 6,6 3.173 8,1


Liquide Mittel 3.163 6,8 3.648 8,7 3.537 9,0


Kurzfristig gebundenes Vermögen 4.136 8,9 6.490 15,4 6.817 17,3


Bilanzsumme 46.706 100,0 42.063 100,0 39.339 100,0


BILANZ PASSIVA


T€ % T€ % T€ %


Eigenkapital 6.834 14,6 7.030 16,7 5.452 13,9


Sonderposten für Investitionszuschüsse 34.879 74,7 30.033 71,4 29.694 75,5


Rückstellungen 3.089 6,6 3.112 7,4 3.396 8,6


Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten 66 0,1 76 0,2 72 0,2


Kurzfristige Verbindlichkeiten 1.838 3,9 1.812 4,3 725 1,8


Bilanzsumme 46.706 100,0 42.063 100,0 39.339 100,0


2013 2012 2011


Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH


2013 2012 2011
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GuV-Daten der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH 


 


2013 Veränderung 2012 2011


T€ T€ T€ T€


Umsatzerlöse 4.926 303 4.623 4.126


Betriebsmittelzuschüsse * 2.392 -888 3.280 3.280


Sonstige betriebliche Erträge 3.301 1.677 1.624 832


Betriebserträge 10.619 1.092 9.527 8.238


Materialaufwand 3.460 638 2.822 2.519


Personalaufwand 3.498 483 3.015 3.599


Abschreibungen 2.998 1.780 1.218 585


Sonstige betriebliche Aufwendungen 782 -49 831 690


Betriebsaufwand 10.738 2.852 7.886 7.393


Betriebsergebnis -119 -1.760 1.641 845


Finanzergebnis -50 -6 -44 -6


Unternehmensergebnis -169 -1.766 1.597 839


außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0


Steuern 28 10 18 18


Jahresergebnis -197 -1.776 1.579 821


Gewinn- und Verlustrechnung


 
*   Die notwendigen Betriebsmittelzuschüsse werden vorab als „Ertrag“ gebucht. 
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Gegenstand des Unternehmens 


Gegenstand des Unternehmens sind Projektmanagement und -umsetzung, Marketing sowie Forschung und 
Wissensmanagement für die Region Braunschweig, die aus den Städten Braunschweig, Salzgitter und Wolfs-
burg und den Landkreisen Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel gebildet wird. 


Die Gesellschaft soll über Aktivitäten auf den regionalen Handlungsfeldern Energie, Bildung, Gesundheit, Ver-
kehr und Freizeit auf eine Stärkung der regionalen Wirtschaft und die Förderung nachhaltigen Wirtschafts-
wachstums hinwirken, um hierdurch bestehende Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen.  


Die Gesellschaft ist zu allen Zwecken und Maßnahmen berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck 
unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen und sich an 
anderen Unternehmen, die den Gesellschaftszweck fördern, beteiligen. 


Die Gesellschaft wurde am 9. Februar 2005 gegründet. Zum Jahreswechsel 2012/2013 erfolgte eine Neuposi-
tionierung und -ausrichtung der Gesellschaft. So erfolgte u. a. eine Umfirmierung von der „projekt REGION 


BRAUNSCHWEIG GMBH“  zur „Allianz für die Region GmbH“ und die Aufnahme einer neuen Gesellschafte-
rin (Wolfsburg AG) durch Erhöhung des Stammkapitals in gleicher Höhe (2.600 €). Seit dem 1. Januar 2013 ist 
die Gesellschaft mit dem Namen Allianz für die Region GmbH tätig. 


Öffentlicher Zweck des Unternehmens 


Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens (s.o.) und wird durch die entspre-
chende Aufgabenerledigung der Gesellschaft im Geschäftsjahr erfüllt. Die Gesellschaft sichert bestehende 
Arbeitsplätze, baut neue Beschäftigung auf und verbessert die Lebensqualität der Region nachhaltig. Damit 
wird dem Allgemeinwohl gedient. 


Stammkapital 


Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt seit Anfang 2013 27.600 € (bisher 25.000 €). 
Die Eintragung über die Kapitalerhöhung über 2.600 € im Handelsregister erfolgte am 20. Februar 2013. 


Gesellschafter 


Gesellschafter sind zur Hälfte Städte und Landkreise der Region sowie der Zweckverband Großraum Braun-
schweig; die andere Hälfte der Anteile werden gehalten von Unternehmen der Region sowie der IG Metall und 
dem Arbeitgeberverband der Region Braunschweig. Daneben wurde mit Beginn 2013 die Wolfsburg AG Ge-
sellschafterin der Gesellschaft mit einem Stammkapitalanteil von 2.600 €. Da die Anteile der Wolfsburg AG zu 
50 % in der Hand der Stadt Wolfsburg und zu 50 % in der Hand der Volkswagen AG sind, bleibt es indirekt bei 
dem oben erwähnten Verhältnis von 50 : 50 zwischen Gebietskörperschaften und Unternehmen. 


All ianz für  die Region GmbH 
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Gesellschafter Euro %


Stadt Braunschweig 3.700 13,41


Stadt Salzgitter 1.100 3,99


Stadt Wolfsburg 1.100 3,99


Landkreis Gifhorn 1.100 3,99


Landkreis Goslar 1.100 3,99


Landkreis Helmstedt 1.100 3,99


Landkreis Peine 1.100 3,99


Landkreis Wolfenbüttel 1.100 3,99


Zweckverband Großraum Braunschweig 1.100 3,99


VW Financial Services AG 2.150 7,79


Salzgitter AG 2.050 7,43


Öffentliche Sachversicherung Braunschweig 2.050 7,43


Arbeitgeberverband Braunschweig 2.050 7,43


IG Metall Deutschland 2.050 7,43


E.ON Avacon AG 2.150 7,79


Wolfsburg AG 2.600 9,42


Summe 27.600 100  
 


Organe der Gesellschaft 
 
Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat, die Gesellschafterversammlung und der 
Regionalbeirat. 


 


Aufsichtsrat 
 
Stand: Dezember 2014 


Name Funktion 
Prof. Dr. Horst Neumann Aufsichtsratsvorsitzender, Volkswagen AG/Wolfsburg AG 


Ulrich Markurth Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender, Stadt Braunschweig 


Christiane Hesse VW-Financial Services AG 


Wolfgang Niemsch Arbeitgeberverband Region Braunschweig e.V. 


Michael Kieckbusch Salzgitter AG 


Michael Doering Öffentliche Sachversicherung Braunschweig 


Wolfgang Schneider Zweckverband Großraum Braunschweig  


Bernd Osterloh IG Metall 


Dr. Stephan Tenge E.ON Avacon AG 


Dr. Andreas Ebel Landkreis Gifhorn 


Frank Klingebiel Stadt Salzgitter 


Hans Werner Schlichting Landkreis Helmstedt 


Franz Einhaus Landkreis Peine 


Thomas Brych Landkreis Goslar 


Christina Steinbrügge Landkreis Wolfenbüttel 


Klaus Mohrs Stadt Wolfsburg  


 


Geschäftsführung 
 
Oliver Syring  


Julius von Ingelheim  
 


Anzahl der Arbeitnehmer 
 
Im Jahresdurchschnitt 2013 wurden neben der Geschäftsführung 38 Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr: 33). 
 


Wichtige Verträge 
 
Die Finanzierung durch Gesellschafter und Sponsorenbeiträge ist durch Verträge fixiert. 







Stadt Braunschweig   XVIII. Beteiligungsbericht der Stadt Braunschweig    Seite 103 
Fachbereich Finanzen  Anlage zum Haushaltsplan 2015 


Geschäftsverlauf 
 
Das Geschäftsjahr 2013 war durch die Weiterentwicklung der zusammen mit der Wolfsburg AG festgelegten 
regionalen sechs Handlungsfelder und der damit verbundenen Umsetzung von Projekten geprägt. Die Gesell-
schaft realisierte, unter der Maßgabe der Gesellschafter 40% weniger Finanzmittel zur Verfügung zustellen, 
einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 683 T€ (Vorjahr 772 T€). Durch die weiterhin erfolgreiche Einwerbung von 
Förder- und Drittmitteln in den Handlungsfeldern und den Start neuer Projekte konnte 2013 eine Steigerung 
der Einnahmen gebucht werden. 
 
Die sechs Handlungsfelder der Gesellschaft sind:  • Bildung 
       • Energie, Umwelt und Ressourcen 
       • Gesundheit 
       • Freizeit 
       • Wirtschaftsförderung und Ansiedlung 
       • Automobilwirtschaft & -forschung | Verkehr 
 
Für ein Projekt ist beispielhaft ist das Projekt „BOBS“ zu nennen (Berufsorientierung in Braunschweig), wel-
ches in 2011 begonnen wurde. Zur Durchführung von Betriebspraxistagen stellten mehr als 800 Betriebe Prak-
tika zur Verfügung, sodass insgesamt rund 28.000 Betriebspraxistage absolviert werden konnten. Rund 4.700 
Schüler/innen nahezu aller Braunschweiger Schulen haben bereits an diesem Projekt teilgenommen. Die Pra-
xistage wurden vom BOBS-Team und sogenannten Arbeitsweltlotsen an den Schulen vor- und nachbereitet. 
Die BOBS-Programme werden in Zusammenarbeit mit Braunschweiger Weiterbildungsträgern durchgeführt. 
Dem BOBS-Projektkonsortium gehören neben der Allianz für die Region GmbH, die Agentur für Arbeit Braun-
schweig-Goslar, die Braunschweigische Landessparkasse und die Stadt Braunschweig an. 
 


Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung 
 


Mit der Umfirmierung von der „projekt REGION BRAUNSCHWEIG GMBH“ zur „Allianz für die Region 


GmbH“ und der Aufnahme der Wolfsburg AG als neue Gesellschafterin wurde die im Jahr 2009 beschlossene 


Zusammenführung der ‚Regionalen Aufgaben‘ beider Gesellschaften unter dem Dach der „Allianz für die 


Region GmbH“ abgeschlossen. Durch die gesellschaftsrechtliche Einbindung des bisherigen Kooperations-


partners Wolfsburg AG wurden der „Allianz für die Region GmbH“ zusätzlich finanzielle Mittel und personelle 
Ressourcen zur Verfügung gestellt. 
 
Die Vereinigung dient insbesondere der Stärkung der Region in den sechs oben genannten Handlungsfeldern.  
 
www.allianz-fuer-die-region.de 
 
Aufgrund der Finanzierungszusagen werden die Gesellschafter- und Sponsorenbeiträge im Wirtschaftsjahr 
2014 stabil bleiben. Es wird 2014 von einem Verlust in Höhe von 169 T€ ausgegangen, der dem vorhanden 
Gewinnvortrag entnommen und durch die vorhandene Liquidität gedeckt wird. 



http://www.allianz-fuer-die-region.de/
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Gegenstand des Unternehmens 
 
Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Entwicklung der Teilräume Hannover, Braunschweig, Göt-
tingen und Wolfsburg zu einer Metropolregion von europäischer Bedeutung. Die Etablierung dieser Metropol-
region soll einen Beitrag leisten, um die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit im nationalen und internationalen 
Kontext langfristig zu sichern. 
 
Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Hannover. 
 


Öffentlicher Zweck des Unternehmens  
 
Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens (s.o.) und wird durch die entspre-
chende Aufgabenerledigung der Gesellschaft im Geschäftsjahr erfüllt. Die Gesellschaft zielt mit ihrer Tätigkeit 
auf eine Aufwertung der Metropolregion und ihrer Teilbereiche sowie der Herausbildung einer gemeinsamen 
regionalen Identität. Hierdurch soll die Einbindung in europäische Entwicklungsstrategien erleichtert werden 
und die Kooperation von Kommunen, Hochschulen, Unternehmen in der Metropolregion sowie dem Land aus-
gebaut werden. Damit wird insgesamt dem Gemeinwohl an einer wirtschaftlich wettbewerbsfähigen Metropol-
region gedient. 
 


Stammkapital 
 
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €. Die Stadt Braunschweig hält hiervon einen nominellen 
Stammkapitalanteil von 1.300 € (5,2 %). 
 


Gesellschafter 
 


Gesellschafter Euro %


Stadt Braunschweig 1.300 5,2


Verein Kommunen * 6.400 25,6


Verein Hochschulen und wissenschaftliche Einrichtungen ** 5.750 23,0


Verein Wirtschaft *** 5.750 23,0


Land Niedersachsen 1.900 7,6


Landeshauptstadt Hannover 1.300 5,2


Stadt Göttingen 1.300 5,2


Stadt Wolfsburg 1.300 5,2


Summe 25.000 100  
 
*  Dem „Verein Kommunen in der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg e.V.“ gehören  
insgesamt zur Zeit 55 Städte, Landkreise, Gemeinden, die Region Hannover, der Zweckverband Großraum  
Braunschweig und weitere kommunale Verbünde dieser Region an. 
 
**  Mitglieder des „Vereins Hochschulen und wissenschaftliche Einrichtungen in der Metropolregion Hannover 
Braunschweig Göttingen Wolfsburg e.V.“ sind diverse Hochschulen und wissenschaftliche Einrichtungen der 
Region. 
 
***  Der „Verein Wirtschaft in der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg e.V.“ wurde 
von Unternehmen und wirtschaftsnahen Verbänden der Region gegründet, um als Gesellschafter der Metropo-
lregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH dessen Arbeit zu unterstützen. 
 


Organe der Gesellschaft 
 
Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat, die Geschäftsführung sowie 
der Parlamentarische Beirat (beratende Funktion). 


Metropolregion Hannover Braunschweig  


Göttingen Wolfsburg GmbH 
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Aufsichtsrat 
 
Der Aufsichtsrat besteht aus bis zu 18 Mitgliedern. Im Vorsitz wechseln sich die Oberbürgermeister der Städte 
Hannover und Braunschweig alle zwei Jahre ab. Der Oberbürgermeister, der nicht den Vorsitz innehat, ist 
stellvertretender Vorsitzender. Der letzte Wechsel hat am 13. November 2013 stattgefunden. Der Oberbür-
germeister der Stadt Hannover, Herr Stefan Schostok, ist derzeit turnusgemäß Aufsichtsratsvorsitzender.  
 
Stand: Dezember 2014 


Name Funktion 
Stefan Schostok Oberbürgermeister der Stadt Hannover, Aufsichtsratsvorsitzender 


Ulrich Markurth Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig, stv. Aufsichtsratsvorsitzender 


Birgit Honé Staatssekretärin Niedersächsische Staatskanzlei 


Rolf-Georg Köhler Oberbürgermeister der Stadt Göttingen 


Klaus Mohrs Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg 


Dirk-Ulrich Mende Oberbürgermeister der Stadt Celle 


Hauke Jagau Regionspräsident der Region Hannover 


Dr. Ingo Meyer Oberbürgermeister der Stadt Hildesheim 


Klaus Becker Bürgermeister der Stadt Osterode am Harz 


Prof. Dr. Erich Barke Präsident der Leibniz Universität Hannover 


Prof. Dr. Ulrike Beisiegel Präsidentin der Georg-August-Universität Göttingen 


Prof. Dr. Thomas Hanschke Präsident der Technischen Universität Clausthal 


Dr. Christian Welzbacher Institutsleiter des Heinz-Piest-Instituts für Handwerkstechnik 


Julius von Ingelheim Leiter Regionalentwicklung Volkswagen AG 


Dr. Volker Müller Hauptgeschäftsführer Unternehmerverbände Niedersachsen e. V. 


Hartmut Meine Bezirksleiter IG Metall Niedersachsen/Sachsen-Anhalt 


Christoph Schulz Vorstandsvorsitzender Braunschweigische Landessparkasse 


Dr. Horst Schrage Hauptgeschäftsführer IHK Hannover 


 


Geschäftsführung 
 
Raimund Nowak  


Gerold Leppa (bis 31. August 2013) 


Kai Florysiak (ab 1. September 2013) 


 


Anzahl der Arbeitnehmer 
 
Die Gesellschaft beschäftigte in 2013 durchschnittlich 7 Mitarbeiter (Vorjahr: 7).   


 


Parlamentarischer Beirat 
 
Der Parlamentarische Beirat besteht aus bis zu 20 Parlamentariern aus dem Niedersächsischen Landtag, dem 
Deutschen Bundestag und dem Europäischen Parlament. Der Parlamentarische Beirat berät Geschäfts-
führung und Aufsichtsrat bei der strategischen Ausrichtung der Gesellschaft. Die Mitglieder werden durch den 
Aufsichtsrat im Benehmen mit den Vorsitzenden der im Niedersächsischen Landtag vertretenen Fraktionen 
benannt. Im Parlamentarischen Beirat sollen sich die Stärkeverhältnisse des Niedersächsischen Landtages 
widerspiegeln. 
 
Der Aufsichtsrat beruft den Parlamentarischen Beirat mindestens jährlich zur Beratung ein. 
 


Wichtige Verträge 
 
Zwischen den Gesellschaftern der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH wurde 
ein Kooperationsvertrag abgeschlossen, auf dessen Grundlage der Gesellschaft zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
Kapital bzw. Personal zur Verfügung gestellt wird.  


 


Geschäftsverlauf 
 
Nach gut fünfeinhalbjähriger Existenz der Gesellschaft hat sich diese zu einem gut akzeptierten Akteur entwi-
ckelt. In den Geschäftsjahren 2012 und 2013 hat sich die Gesellschaft verstärkt auf die Themenfelder Mobilität 
und Energie konzentriert. Für das Geschäftsjahr 2013 weist die Gesellschaft einen Jahresüberschuss von 8,4 
T€ aus, der auf neue Rechnung vorgetragen wurde. 
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Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung 
 
Der Wirkungskreis der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg umfasst eine Fläche von 
19.000 km² mit rund vier Millionen Einwohnern, große, mittlere und kleine Städte, urbane und ländliche Räu-
me, auch Gebirge. Das Gebiet reicht von Nienburg (Weser) im Norden bis zur hessischen Landesgrenze und 
den Harz. Es sind in erster Linie die wirtschaftliche Stärke, die exzellente Wissenschaftslandschaft und die 
Lage an bedeutenden europäischen Verkehrsachsen, die die Region um die Städte Hannover, Braunschweig, 
Göttingen und Wolfsburg zur Metropolregion von europäischer Bedeutung machen. 
 
Als eines von vier Schaufenstern für Elektromobilität in Deutschland demonstriert die Gesellschaft seit Herbst 
2012 in Demonstrations- und Pilotvorhaben die innovativsten Elemente der Elektromobilität an der Schnittstelle 
von Energiesystem, Fahrzeug und Verkehrssystem. Dazu passt das Modellvorhaben der Stadt-Land-
Kooperation zum Umstieg auf 100%-erneuerbare Energie. Als erste Metropolregion in Deutschland wird das 
Ziel verfolgt, die Energieversorgung für Strom, Wärme und Mobilität vollständig aus erneuerbaren Energiequel-
len zu decken. Im Rahmen des Schaufensters für Elektromobilität soll der Umfang der Geschäftstätig in 2014 
und 2015 deutlich gesteigert werden.  
 
Daneben wird die Bahnstrecke zwischen Hamburg und Kassel zur Kunstschiene entwickelt. Ferner bietet die 
Metropolregion eine Plattform für Messeauftritte mit nationaler und internationaler Ausstrahlung und betreibt 
das Internetportal www.metropolregion.de 
 
Schaufenster für Elektromobilität 
 
Rund 120 Unternehmen, 30 wissenschaftliche Einrichtungen, das Land Niedersachsen und über 50 Kommu-
nen beteiligen sich in dem Gebiet der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg an dem 
Schaufenster Elektromobilität "Unsere Pferdestärken werden elektrisch. E-Mobilität in Niedersachsen". In rund 
30 Einzelprojekten wird in den Jahren 2012 bis 2016 ein Finanzvolumen von rund 120 Mio. € eingesetzt. Rund 
ein Drittel stammt aus einem mit 180 Mio. € ausgestatteten Fördertopf, der von der Bundesregierung für vier 
nationale Schaufenster bereitgestellt wurde und einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Elektromobilität in 
Deutschland leisten soll. 
Als ,Schaufenster' sind groß angelegte Demonstrations- und Pilotvorhaben ausgewählt worden, in denen die 
innovativsten Elemente der Elektromobilität an der Schnittstelle von Energiesystem, Fahrzeug und Verkehrs-
system gebündelt und sichtbar gemacht werden. Als Projektbeispiel in Braunschweig kann die Freigabe der 
ersten Station im öffentlichen Raum für induktive Ladung von Elektro-Linienbussen am 10. September 2013 
genannt werden. Ein erster rein elektrisch betriebener Linienbus im ÖPNV verkehrt in Braunschweig seit dem 
27. März 2014. 
 
Kunstschiene 
 
... macht die Bahnstrecke zwischen Hamburg und Kassel zu einer besonderen Verbindung. Die 300 Kilometer 
lange Eisenbahnstrecke verbindet Hamburg mit der Mitte Deutschlands. Entlang dieser Strecke bieten Bahn-
hofsgebäude, das Bahnhofsumfeld und Züge Plattformen für die unterschiedlichsten kulturellen Aktivitäten. 
Die Kunstschiene stärkt die überregionale und regionale Kooperation und fördert eine zukunftsfähige Mobilität: 
Mehr Verkehr auf der Schiene und eine intelligente Vernetzung der Verkehrsträger. 
Die Kunstschiene wird von der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg in Zusammenar-
beit der norddeutschen Länder und der Metropolregion Hamburg realisiert.  
 
Im Haushalt der Stadt Braunschweig sind für 2014 und für die Folgejahre Zuschüsse in Höhe von 50 T€ p. a. 
eingeplant.  



http://www.metropolregion.de/
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Die Beteiligung an der Nordzucker Holding AG, respektive der früheren Zucker AG Uelzen-Braunschweig, 
entspringt gewachsenen und historischen Strukturen. 
 
Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an anderen Unternehmen, die  
 


- Zucker, zuckerhaltige Erzeugnisse, Lebens- und Genussmittel, Erzeugnisse für die Lebens-
mittelindustrie und Futtermittel herstellen, 
 


- landwirtschaftliche Erzeugnisse verwerten, 
 


- mit allen vorgenannten Erzeugnissen handeln. 
 


Die Nordzucker Holding AG fungiert somit als reine Holdinggesellschaft, namentlich der unten genannten 
Nordzucker AG. 
 
Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft liegt bei 90.803 T€. Die Stadt Braunschweig hält einen nominellen 
Anteil in Höhe von 28.152,40 € (ca. 0,031 %).  
 
Die Stadt Braunschweig erhält auf die von ihr gehaltenen Aktienanteile geringe Dividendenausschüttungen, die 
dem Haushalt der Stadt Braunschweig zugute kommen. 
 


 
 
 


 
 
Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung von Zucker und zuckerhaltigen Erzeugnissen, die Herstel-
lung von Lebens- und Genussmitteln und Erzeugnissen für die Lebensmittelindustrie, die Herstellung von Fut-
termitteln, die sonstige Verwertung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, Handel mit allen vorgenannten Erzeug-
nissen sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen des vorbezeichneten Unternehmensgegenstan-
des. 
 
Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt zurzeit 123.651 T€. Die Stadt Braunschweig hat hieran einen 
geringen Anteil in Höhe von 378,88 €. 
 
Die Stadt Braunschweig erhält auf die von ihr gehaltenen Aktienanteile geringe Dividendenausschüttungen, die 
dem Haushalt der Stadt Braunschweig zugute kommen. 


Nordzucker  Holding AG 


Nordzucker  AG 
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Ergänzend zu den Aufgabenträgern des Beteiligungskreises gemäß § 151 Niedersächsisches Kommunalver-
fassungsgesetz, die auf den vorausgehenden Seiten unter Einzelübersichten zu den Gesellschaften dargestellt 
werden, wird im Folgenden über Aufgabenträger berichtet, die gemäß § 58 Gemeindehaushalts- und -
kassenverordnung in den Konsolidierungsbericht aufgenommen werden müssen. Da der Beteiligungsbericht 
den Konsolidierungsbericht ergänzt, werden die weiteren Aufgabenträger in den Beteiligungsbericht aufge-
nommen (s. Einleitung).  
 
 
 
 


Weitere Aufgabenträger 
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Gegenstand der Sonderrechnung 


Der Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement ist ein optimierter Regiebetrieb mit Sonderrechnung 
(§ 139 Abs. 1 i.V.m. § 136 Abs. 3 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz – NKomVG). 


Gegenstand des Hochbau und Gebäudemanagements ist seit dem 1. Januar 2005 die gesamte Gebäudebe-
wirtschaftung der städtischen Immobilien. Ausgenommen sind die Immobilien, die aufgrund des PPP-
Vertrages vom 27.11.2011 von Hochtief PPP Schulpartner Braunschweig GmbH bewirtschaftet werden. Die 
Gebäudebewirtschaftung umfasst neben der Verpachtung/Vermietung alle gebäudewirtschaftlichen Leistun-
gen, die für die Einrichtung des Betriebszwecks der Gebäude notwendig sind. Hierzu zählen insbesondere 
Bauinstandhaltungsmaßnahmen sowie Hausmeister- und Reinigungsleistungen.  


Neben der Bewirtschaftung gehört die Sanierung, der Neu- und Umbau von öffentlichen Gebäuden der Stadt 
Braunschweig zu den Aufgaben des Hochbau und Gebäudemanagements. 


Öffentlicher Zweck der Sonderrechnung 


Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand der Sonderrechnung (s.o.) und wird durch die entspre-
chende Aufgabenerledigung der Sonderrechnung im Haushaltsjahr erfüllt. Die Gebäudebewirtschaftung der 
Stadt Braunschweig stellt die für die Verwaltung der Stadt Braunschweig notwendigen Gebäuderessourcen zur 
Verfügung und unterstützt diese damit in ihrer Aufgabenerledigung. Hierdurch wird dem Allgemeinwohl ge-
dient. 


Beteiligungsverhältnisse 


Der Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement ist ein Fachbereich der Stadt Braunschweig. Weitere 
Beteiligungen liegen nicht vor. 


Leitungs- und Kontrollfunktion 


Die Aufgaben der Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement werden seit dem 1. Januar 2005 von 
dem Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement wahrgenommen.  


Die Leitung des Fachbereichs 65 Hochbau und Gebäudemanagement obliegt Frau Michaela Springhorn. 


Der Rat, der Verwaltungsausschuss und die sonstigen Ratsausschüsse sind für die in den §§ 58, 71, 76 des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) genannten Aufgaben zuständig, soweit sie das 
Hochbau und Gebäudemanagement betreffen. 


Anzahl der Arbeitnehmer 


2013 waren für die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement im Jahresdurchschnitt 24 Beamte 
und 265 Angestellte/Arbeiter tätig. Darüber hinaus wurden 13 Auszubildende beschäftigt. 


Geschäftsverlauf* 


Für das Haushaltsjahr 2013 ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 297.715,02 € (Vorjahr 246.893,61 €). 


Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung* 


In 2014 und den Folgejahren müssen Investitionen der Stadt Braunschweig mit einem Volumen von 16,0 Mio. 
€ (Vorjahr 23,7 Mio. €) aus dem Vorjahr abgewickelt werden. Konstanten Erträgen werden steigende Energie-
kosten und zusätzlicher Personalbedarf gegenüber stehen. Weiterhin belasten steigende Instandhaltungsrück-
stellungen das ordentliche Ergebnis. Für 2014 ist ein Überschuss in Höhe von 600 € im Haushalt veranschlagt. 


*) eine detailliertere Aufschlüsselung ist im Band 2 XII. Anlage 3 des Haushaltsplanes der Stadt Braunschweig 
abgebildet. 


Sonderrechnung  


Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement
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Gegenstand der Sonderrechnung 
 
Die Abfallwirtschaft der Stadt Braunschweig ist ein optimierter Regiebetrieb mit Sonderrechnung (§ 139 Abs.1 
i.V.m. § 136 Abs. 3 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz - NKomVG). 
 
Die operativen Aufgaben der Abfallwirtschaft sind zum 1. Januar 2001 weitestgehend der damaligen Stadtrei-
nigung Braunschweig GmbH (SRB) übertragen worden, die sich zum 1. Januar 2005 in ALBA Braunschweig 
GmbH (ALBA-BS) umbenannt hat. Die Beziehungen zwischen der Stadt Braunschweig und ALBA-BS sind in 
den Leistungsverträgen, Klarstellungsvereinbarungen „Straßenreinigung“ und „Abfall“ und in den Ergänzungs-
vereinbarungen zu den Leistungsverträgen geregelt. Die Leistungen von ALBA-BS werden mit verschiedenen 
Leistungsentgelten abgegolten. 
 
Die Entsorgung und Verwertung der Abfälle erfolgt ebenfalls durch beauftragte Dritte. Bei den Restabfällen 
erfolgt die thermische Behandlung seit dem 1. Februar 2007 bei REMONDIS. Der Bio- und Grünabfall wird bei 
der ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH (ehem. Braunschweiger Kompost GmbH) verwertet. 
 
Des Weiteren werden Aufgaben der Deponiebewirtschaftung ab dem 1. Januar 2006 durch die Stadtentwässe-
rung Braunschweig GmbH (SE|BS) ausgeführt (s. Sonderrechnung Stadtentwässerung). Zudem führt die 
SE|BS seit 2009 auch den Einlagerungsbetrieb auf Schüttfeld III durch. Die Sickerwasserkläranlage gehört 
dem Abwasserverband Braunschweig (AVB) und wird im Rahmen des Betriebsführungsvertrages und des 
Abwasserentsorgungsvertrages ebenfalls von der SEBS betrieben. 
 
Bei der Stadt sind die hoheitlichen Aufgaben der Abfallbeseitigung (Gebührenkalkulation und Satzungsvollzug) 
verblieben. Daneben ist dem Regiebetrieb der Deponiebetrieb und das Vertragscontrolling übertragen worden. 
Hinzu kommt die Durchführung des Projektes „Unser sauberes Braunschweig“. 
 


Öffentlicher Zweck der Sonderrechnung 
 
Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand der Sonderrechnung (s.o.) und wird durch die entspre-
chende Aufgabenerledigung der Sonderrechnung im Haushaltsjahr erfüllt. Die Gebührenkalkulation und der 
Satzungsvollzug dienen als hoheitliche Aufgaben unmittelbar einem öffentlichen Zweck. Durch den Deponiebe-
trieb und das Vertragscontrolling behält die Stadt Braunschweig Einfluss auf den Bereich der Abfallwirtschaft 
und stellt damit sicher, dass die Abfallwirtschaft am Maßstab des Allgemeinwohls orientiert ist. 
 


Beteiligungsverhältnisse 
 
Die Sonderrechnung Abfallwirtschaft ist eine rechtlich unselbstständige Sonderrechnung der Stadt Braun-
schweig. Beteiligungen liegen nicht vor. 
 


Leitungs- und Kontrollfunktion 
 
Die Aufgaben des Regiebetriebes "Abfallwirtschaft" werden seit dem 1. Januar 2006 von den Fachbereichen 
20 Finanzen und 66 Tiefbau und Verkehr wahrgenommen. 
 
Die Leitung des Fachbereichs 20 Finanzen obliegt Herrn Markus Schlimme. 
Die Leitung des Fachbereichs 66 Tiefbau und Verkehr obliegt Herrn Klaus Benscheidt. 
 
Der Rat, der Verwaltungsausschuss und die sonstigen Ratsausschüsse sind für die in den §§ 58, 71, 76 des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetztes (NKomVG) genannten Aufgaben zuständig, soweit sie die 
Abfallwirtschaft betreffen. Dies betrifft insbesondere die Satzungshoheit (Abfallentsorgungssatzung, die Ab-
fallentsorgungsgebührensatzung, die Straßenreinigungsverordnung, die Straßenreinigungssatzung und die 
Straßenreinigungsgebührensatzung). 
 


Anzahl der Arbeitnehmer 
 
2013 waren für die Sonderrechnung Abfallwirtschaft 3 Beamte in Vollzeit, 3 Beamte in Teilzeit 
und 2 Beschäftigte in Vollzeit tätig. 


Sonderrechnung  


Abfallwirtschaft  
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Geschäftsverlauf* 
 
Für das Haushaltsjahr 2013 ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 640.544,19 € (Vorjahr - 469.809,55 €). Auf-
grund einer neuen Verfahrensweise beim Gebührenausgleich ist das Ergebnis nicht direkt mit dem Vorjahr 
vergleichbar.  
 


Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung* 
 
Das wirtschaftliche Ergebnis der Gebührenbereiche der Sonderrechnung Abfallwirtschaft wird im Bereich Abfall 
sowohl hinsichtlich der Umsatzerlöse als auch hinsichtlich der Aufwendungen im Wesentlichen beeinflusst 
durch das für die Abfallsammlung zur Verfügung gestellte Abfallbehältervolumen und durch die eingesammelte 
bzw. am Abfallentsorgungszentrum (AEZ) angenommene Abfallmenge. Im Jahr 2014 ist hier durch die Einfüh-
rung der Wertstofftonne mit spürbaren Veränderungen zu rechnen. Weiterhin beeinflussen insbesondere die 
Aufwendungen für die Deponie das wirtschaftliche Ergebnis. Im Bereich der Straßenreinigung ergeben sich nur 
geringe Mengenschwankungen. 
 
Für 2014 ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 393 T€ im Haushalt veranschlagt. 
 


*) eine detailliertere Aufschlüsselung ist im Band 2 XII. Anlage 2 des Haushaltsplanes der Stadt Braunschweig 
abgebildet. 
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Gegenstand der Sonderrechnung 
 
Die Stadtentwässerung der Stadt Braunschweig ist ein optimierter Regiebetrieb mit Sonderrechnung (§ 139 
Abs. 1 i.V.m. § 136 Abs. 3 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz - NKomVG). 
 
Hauptaufgabe im Bereich der Stadtentwässerung ist die schadlose Ableitung und Behandlung von Abwässern 
bis hin zur landwirtschaftlichen Verwertung durch den Abwasserverband Braunschweig (AVB) einschließlich 
der Klärschlammbehandlung und -beseitigung. Daneben obliegen der Stadtentwässerung weitere Entsor-
gungsaufgaben: 
Inhalte aus abflusslosen Sammelgruben, Kleinkläranlagen und Leichtflüssigkeitsabscheidern sind aufzuneh-
men und schadlos zu beseitigen. Für die Stadt werden zusätzlich die Aufgabenbereiche Sinkkastenreinigung, 
Tierkadaverannahmestelle, Gewässerdienst und wasserrechtliche Aufgaben des übertragenen Wirkungskrei-
ses nach Wasserhaushaltsgesetz und Nds. Wassergesetz gegen Kostenerstattung wahrgenommen. 
 
Die Aufgaben im Bereich der Stadtentwässerung werden weitestgehend durch Dritte 
wahrgenommen: 
 


1. Die Stadt ist Mitglied im Abwasserverband Braunschweig (AVB). Dieser ist zuständig für 
die Abwasserreinigung, die Verregnung, die Verrieselung, die Klärschlammverwertung 
und das Labor. Die Aufgaben des AVB sowie Regelungen zur Erhebung der 
Mitgliedsbeiträge sind in dessen Satzung enthalten. 


2. Die Betriebsführung für das Klärwerk Steinhof, das dem AVB gehört, obliegt der Stadt auf 
Basis des mit dem AVB geschlossenen Betriebsführungsvertrages. Die Stadt hat die 
Stadtentwässerung Braunschweig GmbH (SE|BS) mit der Erfüllung dieser Aufgaben 
beauftragt. Die für die Betriebsführung des Klärwerks entstehenden Aufwendungen 
werden vom AVB erstattet, der sich wiederum über die Mitgliedsbeiträge refinanziert. 


3. Die operativen Aufgaben im Bereich der Stadtentwässerung werden auf Basis des 
Abwasserentsorgungsvertrages von der SE|BS wahrgenommen. Die Leistungen der 
SE|BS werden mit den vertraglich festgelegten Betriebsentgelten und 
Kapitalkostenentgelten abgegolten. 


4. Für einige Ortsteile wird das Schmutzwasserkanalnetz durch den Wasserverband 
Weddel-Lehre (WWL) betrieben. Hierfür entrichtet die Stadt einen Verbandsbeitrag. 


5. Der Gebühreneinzug wird durch BS|ENERGY, den WWL und die SE|BS durchgeführt. 
Hierfür wird ein Entgelt entrichtet bzw. beim WWL eine Kostenerstattung vorgenommen. 
 


Bei der Stadt sind die hoheitlichen Aufgaben der Abwasserbeseitigung (Gebührenkalkulation, Satzungsvollzug 
sowie Teilaufgaben der Grundstücksentwässerung), die strategische Ausrichtung der Stadtentwässerung und 
das Vertragscontrolling verblieben. 
 


Öffentlicher Zweck der Sonderrechnung 
 
Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand der Sonderrechnung (s.o.) und wird durch die entspre-
chende Aufgabenerledigung der Sonderrechnung im Haushaltsjahr erfüllt. Die Gebührenkalkulation, Grund-
stücksentwässerung und der Satzungsvollzug der Abwasserbeseitigung dienen als hoheitliche Aufgaben un-
mittelbar einem öffentlichen Zweck. Durch ein Strategie- und Vertragscontrolling behält die Stadt Braun-
schweig Einfluss auf den Bereich der Abwasserbeseitigung und stellt damit sicher, dass die Abwasserbeseiti-
gung am Maßstab des Allgemeinwohls orientiert ist. 
 


Beteiligungsverhältnisse 
 
Die Sonderrechnung Stadtentwässerung ist eine rechtlich unselbstständige Sonderrechnung der Stadt Braun-
schweig. Beteiligungen liegen nicht vor. 
 


Leitungs- und Kontrollfunktion 
 
Die Aufgaben der Stadtentwässerung sind zum 1. Januar 2006 mit den bei der Stadt verbliebenen Aufgaben 
auf die Fachbereiche 20 Finanzen und 66 Tiefbau und Verkehr aufgeteilt worden. 


Sonderrechnung  


Stadtentwässerung 
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Die Leitung des Fachbereichs 20 Finanzen obliegt Herrn Markus Schlimme. 
Die Leitung des Fachbereichs 66 Tiefbau und Verkehr obliegt Herrn Klaus Benscheidt. 
 
Der Rat, der Verwaltungsausschuss und die sonstigen Ratsausschüsse sind für die in den §§ 58, 71, 76 des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetztes (NKomVG) genannten Aufgaben zuständig, soweit sie die 
Stadtentwässerung betreffen. Dies betrifft insbesondere die Satzungshoheit (Abwassersatzung, Abgabensat-
zung für die Abwasserbeseitigung). 
 


Anzahl der Arbeitnehmer 
 
2013 waren für die Sonderrechnung Stadtentwässerung 1 Beamter in Vollzeit, 1 Beamtin in Teilzeit und 5 Be-
schäftigte in Vollzeit tätig. 
 


Geschäftsverlauf* 
 
Für das Haushaltsjahr 2013 ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 207.477,47 € (Vorjahr - 646.534,37 €). Auf-
grund einer neuen Verfahrensweise beim Gebührenausgleich ist das Ergebnis nicht direkt mit dem Vorjahr 
vergleichbar.  
 


Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung* 
 
Das operative Geschäft hinsichtlich der Abwasserableitung wird im Wesentlichen von der Stadtentwässerung 
Braunschweig GmbH (SE|BS) durchgeführt. Hierfür werden auf Basis des Abwasserentsorgungsvertrages 
Betriebs- und Kapitalkostenentgelte gezahlt. Zu den Tätigkeiten der SE|BS gehört insbesondere die Erneue-
rung und Erweiterung des Kanalnetzes. Dazu gibt es detaillierte Vorgaben aus dem Abwasserentsorgungsver-
trag (Einzelheiten hierzu siehe Band 2 des Haushaltsplanes der Stadt Braunschweig). 
 
Die Aufgaben der Abwasserreinigung werden durch den Abwasserverband Braunschweig (AVB) wahrgenom-
men. Die Stadt ist Mitglied im AVB und verfügt seit dem 9. April 2008 grundsätzlich über die Mehrheit der 
Stimmen im Vorstand und Verbandsausschuss des AVB. Für die Leistungen des AVB werden Mitgliedsbeiträ-
ge gezahlt, die auf Basis der Wirtschaftsplanung des AVB festgesetzt werden. 
 
Die zu reinigende Abwassermenge für Braunschweig lag 2013 bei rd. 20,6 Mio. m³ (2012: 18,2 Mio. m³). Der 
Anstieg ist in erster Linie auf witterungsbedingte Einflüsse zurückzuführen. Die Betriebsführung des Klärwer-
kes obliegt der Stadt auf Basis des mit dem AVB geschlossenen Betriebsführungsvertrages. Die Stadt hat 
wiederum die SE|BS mit der Erfüllung dieser Aufgaben beauftragt. Aktuell erfolgt eine Überarbeitung des aus 
dem Jahr 1979 stammenden Vertrages. Zur ergänzenden Kontrolle der vertraglichen Erfüllung der übertrage-
nen Aufgaben durch die SE|BS wurde auch für den Bereich des Betriebes des Klärwerkes Steinhof ein Gut-
achten beauftragt. Dieses Gutachten wurde 2013 abgeschlossen. Dabei wird der SE|BS bei der Betriebsfüh-
rung ein einwandfreies Vorgehen bestätigt. Das Gutachten wird zusammen mit den Gutachten zum Kanalnetz 
in ein umfassendes Rahmengutachten einbezogen.  
 
Für 2014 ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.236 T€ im Haushalt veranschlagt. 
 


*) eine detailliertere Aufschlüsselung ist im Band 2 XII. Anlage 4 des Haushaltsplanes der Stadt Braunschweig 
abgebildet. 
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Gegenstand des Verbands 
 
Der Abwasserverband Braunschweig (AVB) ist zuständig für die Abwasserreinigung, die Verregnung, die Ver-
rieselung, die Klärschlammverwertung, Gasverwertung und Deponiesickerwasserreinigung, Gewässerausbau 
und -pflege und die dazugehörige Unterhaltung der Wirtschaftswege. Zur Durchführung seiner Aufgaben kann 
der Verband Anlagen für die Abwassersammlung, -fortleitung, -behandlung, -verwertung bzw. -beseitigung 
übernehmen, halten, herstellen, betreiben und unterhalten. Er kann sich zur Durchführung dieser Aufgaben, 
insbesondere auch zur Betriebsführung, Dritter bedienen. Der Verband ist Eigentümer oder Inhaber eines Nut-
zungsrechts an den vorbezeichneten Anlagen.  
 


Öffentlicher Zweck des Verbands  
 
Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Verbands (s.o.) und wird durch die entsprechende 
Aufgabenerledigung der Verbands im Geschäftsjahr erfüllt. Der Verband dient gemäß § 1 Abs. 3 seiner Sat-
zung dem öffentlichen Wohl sowie dem Nutzen seiner Mitglieder. Er verwaltet sich im Rahmen der Gesetze 
selbst und strebt nicht an, Gewinne zu erzielen. 
 


Verbandsmitglieder 
 
Stand: Dezember 2014 


Mitglieder


Stadt Braunschweig


Wasserverband Gifhorn mit der Samtgemeinde Papenteich, der Gemeinde 


Wendeburg und der Samtgemeinde Meinersen (Gemeinde Hillerse)


Landwirtschaftliche Mitglieder als die jeweiligen Eigentümer und 


Erbbauberechtigten der im Mitgliederverzeichnis aufgeführten Grundstücke und 


Anlagen


 


Organe des Verbands 
 
Der Verband hat einen Verbandsausschuss, einen Vorstand und eine Geschäftsführung. 
 


Verbandsausschuss 
 
Der Verbandsausschuss besteht aus landwirtschaftlichen Mitgliedern, Mitgliedern der Stadt Braunschweig und 
des Wasserverbandes Gifhorn. Jedes Ausschussmitglied hat grundsätzlich eine Stimme. Die zwei von der 
Stadt Braunschweig benannten Ausschussmitglieder haben zusammen jedoch eine Stimme mehr als alle übri-
gen Mitglieder.  
 
Für jedes Mitglied im Verbandsausschuss ist zusätzlich ein Stellvertreter gewählt oder benannt. Die Stadt 
Braunschweig hat folgende Vertretungsregelungen vorgesehen: 
 
Stellvertreterin für Frau Städt. Ltd. Direktorin Hilde Volk ist Frau Städt. Direktorin Kerstin Gebhardt. Herr Rats-
herr Klaus Wendroth wird durch Herrn Ratsherrn Uwe Jordan vertreten. 
 
 
 


Abwasserverband Braunschweig  
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Stand: Dezember 2014 


Verbandsausschuss 


Olaf Genter Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Schwülper


Hans-Dieter Dralle Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Schwülper


Heinrich Rautmann Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Wendeburg


Andreas Feldmann Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Wendeburg


Rolf Heine Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Wendeburg


Eckbert Bösche Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Didderse


Heiko Bosse Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Didderse


Jochen Blickwende Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Hillerse


Götz Büttner Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Hillerse


Axel Busse Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Hillerse


Richard Hering Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Hillerse


Heinz-Robert Köhler jun. Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Hillerse


Heiko Sonnenberg Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Edemissen


Henning Gödecke Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Edemissen


Herbert Munzel sen. Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Edemissen


Hermann Lüer jun. Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Edemissen


Ernst-August Bunkenburg Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Meinersen


Friedhelm Brand Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Meinersen


Ludwig Thiemann Wasserverband Gifhorn


Stefan Skupin Wasserverband Gifhorn


Hilde Volk Stadt Braunschweig 


Klaus Wendroth Stadt Braunschweig 


 


Vorstand 


 
Die Stadt Braunschweig stellt drei ordentliche und drei stellvertretende Vorstandsmitglieder. 
 
Stand: Dezember 2014 


Vorstand 


Wolfgang Sehrt Verbandsvorsteher, Stadt Braunschweig


Dr. Günter Olfe stellv. Verbandsvorsteher, Gemeinde Hillerse OT Volkse


Dirk Asche-Baumgarten Gemeinde Hillerse


Heinrich Krüger Gemeinde Edemissen OT Wipshausen


Thedor Eggers Samtgemeinde Papenteich Gemeinde Meine


Helmut Holzapfel Samtgemeindebürgermeister Papenteich 


Frank Flake Ratsherr der Stadt Braunschweig


Heinz-Georg Leuer Stadtbaurat der Stadt Braunschweig


 
Als Stimmvertreter für Herrn Wolfgang Sehrt hat die Stadt Braunschweig Herrn Ratsherrn Kurt Schrader vor-
geschlagen. Die Vertretung für Herrn Ratsherrn Frank Flake wird durch Frau Ratsfrau Gabriele Hübner wahr-
genommen. Vertreter für Herrn Stadtbaurat Leuer ist Herr Ltd. Baudirektor Klaus Benscheidt. 
 


Geschäftsführung 
 
Bernhard Teiser  


  


 


Anzahl der Arbeitnehmer 
 
Der Verband beschäftigte in 2013 durchschnittlich 76 Mitarbeiter (Vorjahr: 77).   
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Geschäftsverlauf 
 
Der AVB hat für das Wirtschaftsjahr 2013 einen Beitrag in Höhe von 30.010.43,82 € von der Stadt Braun-
schweig erhalten. Dieser setzt sich zusammen aus einem Mitgliedsbeitrag für Abwasserreinigung i.H.v. 
15,96 Mio. €, einem Mitgliedsbeitrag für das Nutzungsrecht für die Kanalnutzung i.H.v. 13,08 Mio. € – beide 
aus der Sonderrechnung Stadtentwässerung – und 0,97 Mio. € der Sonderrechnung Abfallwirtschaft für Leis-
tungen im Bereich der Sickerwasserreinigung. 
 


Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung 
 
Für das Wirtschaftsjahr 2014 sind im Haushaltsplan 2014 der Sonderrechnung Stadtentwässerung Mitglieds-
beiträge der Stadt Braunschweig an den AVB i.H.v. 17,02 Mio. € für die Abwasserreinigung, 12,90 Mio. € für 
die Nutzungsrechte des Kanalnetzes und 1,04 Mio. € der Sonderrechnung Abfallwirtschaft für Leistungen im 
Bereich der Sickerwasserreinigung veranschlagt. Somit ergibt sich eine Beitragszahlung der Stadt Braun-
schweig in Höhe von voraussichtlich 30,96 Mio. € für das Wirtschaftsjahr 2014. 
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Gegenstand des Verbands 
 
Der Wasserverband Weddel-Lehre (WWL) ist zuständig Trink- und Brauchwasser zu beschaffen, zu verteilen 
und Schmutz- und Niederschlagswasser zu sammeln, abzuführen, zu verwerten oder zu reinigen. Der Verband 
hat die Geschäfts- und Betriebsführung für Verbandsmitglieder durchzuführen. Zur Durchführung seiner Auf-
gaben baut, betreibt und unterhält der Verband die notwendigen Anlagen und Einrichtungen. Der Verband 
bezieht Wasser von Wasserlieferanten, soweit eigene Wassergewinnungs- und Wasseraufbereitungsanlagen 
nicht ausreichen. 
 


Öffentlicher Zweck des Verbands  
 
Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Verbands (s.o.) und wird durch die entsprechende 
Aufgabenerledigung des Verbands im Geschäftsjahr erfüllt. Der Verband dient gemäß § 1 Abs. 5 seiner Sat-
zung dem öffentlichen Interesse. Er ist gemeinnützig und Gewinne werden nicht erzielt. Der Verband ist gehal-
ten, nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu arbeiten.  
 


Verbandsmitglieder 
 
Stand: Dezember 2014 


Mitglieder


Stadt Braunschweig


Gemeinde Cremlingen


Stadt Königslutter am Elm


Gemeinde Lehre


Samtgemeinde Nord-Elm


Stadt Wolfsburg


Samtgemeinde Sickte


Wasserverband Gifhorn


Wasserverband Elm


 


Organe des Verbands 
 
Der Verband hat eine Verbandsversammlung, einen Vorstand und eine Geschäftsführung. 
 


 


 


 


Wasserverband Weddel -Lehre 
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Verbandsversammlung 
 
Die Verbandsversammlung repräsentiert die Einwohner des Verbandsgebietes. Insgesamt betreut der WWL 
zurzeit rund 80.000 Einwohner, die durch 82 Stimmen in der Verbandsversammlung repräsentiert werden. 
 
Bei der Stadt Braunschweig werden die Ortsteile Bevenrode, Dibbesdorf, Hondelage, Mascherode, Rautheim, 
Schapen, Stöckheim, Volkmarode und Waggum durch den WWL betreut. Die 29.277 Einwohner dieser Ort-
steile werden durch fünf Delegierte, welche zusammen 30 Stimmen haben, vertreten. In den Ortsteilen Dib-
besdorf, Hondelage, Schapen und Stöckheim übernimmt die WWL die Schmutzwasserentsorgung und Gebüh-
renerhebung Schmutzwasser. In den übrigen Oben genannten Ortsteilen wird nur die Gebührenerhebung für 
Schmutzwasser durch den WWL übernommen. 
 
Stand: Dezember 2014 


Verbandsversammlung Stimmen


Manfred Bähre Stadt Braunschweig


Thorsten Köster Stadt Braunschweig


Horst Dieter Steinert Stadt Braunschweig


Gerhard Stülten Stadt Braunschweig


Frank Täubert Stadt Braunschweig


Hans-Peter Albrecht Gemeinde Cremlingen


Joachim Eichenlaub Gemeinde Cremlingen


Gudrun Hock Gemeinde Cremlingen


Hilmar Mittendorf Gemeinde Cremlingen


Burkhard Wittberg Gemeinde Cremlingen


Uwe Lagosky Gemeinde Cremlingen


Helmut Bauwe Gemeinde Lehrte


Michael Fitzke Gemeinde Lehrte


C. David Markgraf Gemeinde Lehrte


Andreas Busch Gemeinde Lehrte


Bernd Krüger Gemeinde Lehrte


Heinrich Köther Gemeinde Lehrte


Detlef Gottschalt Samtgemeinde Nord-Elm


Klaus-Dieter Groß Samtgemeinde Nord-Elm


Harald Schulze Samtgemeinde Nord-Elm


Sabine Siegmund Samtgemeinde Nord-Elm


Silvia Liebermann Samtgemeinde Nord-Elm


Erich Gröll Samtgemeinde Nord-Elm


Karlheinz Pfeiff Samtgemeinde Sickte


Dieter Lorenz Samtgemeinde Sickte


Konrad Gramatte Samtgemeinde Sickte


Claus Harmsen Samtgemeinde Sickte


Lutz Coordes Samtgemeinde Sickte


Christian Müller Samtgemeinde Sickte


Michael Ratzkowsky Samtgemeinde Sickte


Marco Kelb Samtgemeinde Sickte


Thorsten Thied Samtgemeinde Sickte


Friedrich Segger Samtgemeinde Sickte


Dr. Heike Rupp-Brunswig Samtgemeinde Sickte


Dr. Gerhard Meier Stadt Wolfsburg


Regina Zimmermann Stadt Wolfsburg


Christian Seidenkranz Stadt Königslutter am Elm 4


Andreas Schmidt Wasserverband Gifhorn 1


Alexander Hoppe Wasserverband Elm 1


6


5


30


13


12


11
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Vorstand 


 
Die Stadt Braunschweig hat das Vorschlagsrecht für drei Vorstandsmitglieder. Für jedes Vorstandsmitglied 
wird ein Stellvertreter gewählt. Der Vorstandsvorsitzende ist der Verbandsvorsteher. 
 
Stand: Dezember 2014 


Vorstand 


Uwe Jordan Stadt Braunschweig, stv. Verbandsvorsteher


Dr. Bernd Hoppe-Dominik Stadt Braunschweig


Claas Merfort Stadt Braunschweig


Günter Eichenlaub Gemeinde Cremlingen, Verbandsvorsteher


Wolfgang Röper Gemeinde Cremlingen


Detlef Kaatz Gemeinde Cremlingen


Klaus Westphal Gemeinde Lehre


Burkhard Beese Gemeinde Lehre


Hans-Joachim Gottschlich Gemeinde Lehre


Matthias Lorenz Samtgemeinde Nord-Elm


Klaus Röhr Samtgemeinde Nord-Elm


Hubert Friehe Samtgemeinde Nord-Elm


Petra Eickmann-Riedel Samtgemeinde Sickte


Uwe Schäfer Samtgemeinde Sickte


Dunja Kreiser Samtgemeinde Sickte


Dr. Gerhard Meier Stadt Wolfsburg


Alexander Hoppe Stadt Königslutter am Elm


 
Als Vertreter für Herrn Ratsherrn Uwe Jordan ist Herr Bezirksbürgermeister Jürgen Meeske gewählt. Die Ver-
tretung für Herrn stv. Bezirksbürgermeister Dr. Hoppe-Dominik wird durch Herrn Stadtbezirksrat Dr. Richard 
Goedecke wahrgenommen. Vertreter für Herrn Ratsherr Claas Merfort ist Herr Stadtbaurat Heinz-Georg Leu-
er. 
 


Geschäftsführung 
 
Lutz Tietz  


  
 


Anzahl der Arbeitnehmer 
 
Der Verband beschäftigte in 2013 durchschnittlich 68 Mitarbeiter (Vorjahr: 68).  
 


Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung 


 
In dem Haushaltsplan 2013 der Sonderrechnung Stadtentwässerung ist ein Mitgliedsbeitrag in Höhe von 
1,35 Mio. € an den WWL für die Leistungen im Bereich der Schmutzwasserentsorgung enthalten. 
 
Für 2014 sieht der Haushaltsplan der Sonderrechnung Stadtentwässerung einen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 
1,33 Mio. € vor. 
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Gegenstand des Zweckverbands 
 
Der Zweckverband Großraum Braunschweig (ZGB) ist Träger der Regionalplanung für den Verbandsbereich. 
Der ZGB soll in Zusammenarbeit mit den Aufgabenträgern des öffentlichen Personennahverkehrs im Bereich 
des Landkreises Osterode am Harz eine einheitliche Nahverkehrskonzeption für den Harz entwickeln und ei-
nen Tarifverbund “Harz” schaffen. Zudem ist der ZGB für den Verbandsbereich Aufgabenträger des öffentli-
chen Personennahverkehrs im Sinne des § 4 Abs. 1 des Niedersächsischen Nahverkehrsgesetzes.  
 


Öffentlicher Zweck des Verbands  
 
Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gesetz über die Bildung des Zweckverbandes „Großraum Braun-
schweig“ vom 27. November 1991. 
 


Verbandsglieder 
 
Stand: Dezember 2014 


Verbandsglieder


Stadt Braunschweig


Stadt Salzgitter


Stadt Wolfsburg


Landkreis Gifhorn


Landkreis Goslar


Landkreis Helmstedt


Landkreis Peine


Landkreis Wolfenbüttel


 


Organe des Verbands 
 
Der Verband hat eine Verbandsversammlung, einen Verbandsausschuss und einen Verbandsdirektor. 


Zweckverband Großraum Braunschweig  
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Verbandsversammlung 
 
Die Verbandsversammlung hat 59 ehrenamtlich tätige Mitglieder aus allen Teilen des Verbandsgebietes. Vor-
sitzender der Verbandsversammlung ist Detlef Tanke, sein erster Vertreter Michael Kramer und seine zweite 
Vertreterin Sabine Sewella. 
 
Stand: Dezember 2014 


Vertreter der Stadt Braunschweig in der Verbandsversammlung


Wolfgang Sehrt


Reinhard Manlik


Karl Grziwa


Frank-Peter Schild


Kurt Schrader


Manfred Dobberphul


Manfred Pesditschek


Christoph Bratmann


Annette Schütze


Klaus-Peter Bachmann


Hermann Hane


Dennis Egbers-Schoger


Sabine Sewella


Ingo Schramm


Hans-J. Volkmann


Oliver Schönemann  
 


 


Verbandsausschuss 


 
Der Verbandsausschuss gibt Empfehlungen zu anstehenden Beschlüssen der Verbandsversammlung und 
kann auch eigenständig Beschlüsse fassen. Neben dem oder der Vorsitzenden und weiteren zwölf Mitgliedern 
der Verbandsversammlung gehören ihm die Hauptverwaltungsbeamten der acht Verbandsglieder mit beraten-
der Stimme an.  
 
Zur fachlichen Vorbereitung der Beschlüsse der Verbandsversammlung sind zwei Fachausschüsse eingerich-
tet worden, und zwar für Regionalplanung und für Regionalverkehr. 
 


Verbandsdirektor 
 
Hennig Brandes  


  
 


Anzahl der Arbeitnehmer 
 
Der ZGB beschäftigte in 2013 durchschnittlich 34 Mitarbeiter. 
 


Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung 


 
Im Haushaltsplan 2013 der Stadt Braunschweig weist Transferaufwendungen an den ZGB in Höhe von 
1.372.000 € aus. Der vorläufige Jahresabschluss geht von Transferaufwendungen in Höhe von 1.359.148,76 € 
aus. 
 
Im Haushaltsplan 2014 der Stadt Braunschweig sind ebenfalls Transferaufwendungen in Höhe von  
1.372.000 € veranschlagt. Aktuelle Prognosen für das Jahr 2014 gehen von einem Transferaufwand in Höhe 
von 1.606.000 € an den ZGB aus. 







Stadt Braunschweig  XVIII. Beteiligungsbericht der Stadt Braunschweig Seite 122 
Fachbereich Finanzen Anlage zum Haushaltsplan 2015 


Gegenstand des Sondervermögens und Öffentlicher Zweck 


Beim Pensionsfonds der Stadt Braunschweig handelt sich um ein Sondervermögen nach § 130 Abs. 1 Nr. 5 
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), für das ein besonderer Haushaltsplan aufgestellt 
wird. Der Zweck der Einrichtung des Pensionsfonds ist die Sicherstellung der Finanzierung künftiger Versor-
gungsleistungen. Neben der Bildung einer Versorgungsrücklage ist es aufgrund des zu erwartenden starken 
Anstiegs der Versorgungsverpflichtungen zur Entlastung der städtischen Haushaltswirtschaft erforderlich, ei-
nen Fonds zur dauerhaften Finanzierung künftiger Versorgungslasten für ab dem 1. Januar 2000 neu einge-
stellte Beamtinnen und Beamte zu bilden. 


Beteiligungsverhältnisse 


Der Pensionsfonds der Stadt Braunschweig ist ein Sondervermögen, welches durch den Fachbereich Zentrale 
Dienste verwaltet wird. Beteiligungen liegen nicht vor. 


Leitungsfunktion 


Leiter des Pensionsfonds der Stadt Brauschweig ist der Organisations-, Personal- und Ordnungsdezernent der 
Stadt Braunschweig, Herr Stadtrat Claus Ruppert. 


Geschäftsverlauf* 


Aufgrund versicherungsmathematischer Berechnungen wurden Prozentsätze der jeweiligen ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge ermittelt, deren jeweilige Höhe abhängig ist vom aktuellen Zinsniveau sowie von der Entwicklung 
der Besoldung. Durch die aktuelle Zinssituation ergab sich im Wirtschaftsjahr ein Nachfinanzierungsbedarf, 
welcher durch eine Zusatzprämie von 0,5 % (0,2 % bei Feuerwehrbeamten) gedeckt wurde. Für das Haus-
haltsjahr 2013 ergaben sich somit folgende Prozentsätze der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge: 


Beamte des mittleren Dienstes 23 % (+0,5 %) 
Beamte des gehobenen Dienstes 25 % (+0,5 %) 
Beamte des höheren Dienstes 34 % (+0,5 %) 
Feuerwehrbeamte 33 % (+0,2 %) 


Der sich hieraus insgesamt ergebende Betrag in Höhe von 3,321 Mio. € wird zur zukünftigen Finanzierung der 
Beamtenversorgung dem Pensionsfonds aus dem städtischen Haushalt zugeführt. Die Mittel des Pensions-
fonds werden eigenständig mündelsicher angelegt. Darüber hinaus sind die Auswirkungen nach dem Versor-
gungslastenteilungs-Staatsvertrag für Beamte zu berücksichtigen. Danach sind für erworbene Versorgungs-
anwartschaften beim Dienstherrenwechsel von abgebenden Dienstherren pauschale Abfindungen zu zahlen, 
die dem Pensionsfonds zugeführt bzw. entnommen werden. Diese Beträge sind nur schätzbar und werden 
jeweils bei Zuführung und Entnahme mit 300.000 € veranschlagt. Inklusive dieser Abfindungen wurde insge-
samt ein Betrag in Höhe von 3,530 Mio. € aus dem städtischen Haushalt dem Sondervermögen zugeführt. 


Der vorläufige Jahresabschluss des Pensionsfonds weist für das Jahr 2013 einen Jahresüberschuss in Höhe 
von 3.616.663 € aus. Der vorläufige Bestand an Zahlungsmitteln zum Jahresende 2013 nach der Finanzrech-
nung beträgt 26.293.574,98 €. 


Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung* 


Bei anhaltender Kapitalmarktsituation werden die Zinserträge aufgrund des aktuellen besonders niedrigen 
Zinsniveaus geringer als ursprünglich geplant ausfallen. Der Haushaltsplan 2014 des Pensionsfonds weist im 
Ergebnis- und Finanzhaushalt einen Überschuss in Höhe von 3.600.600 € aus. Der voraussichtliche Bestand 
an Zahlungsmitteln zum Jahresende 2014 beträgt 29.805.434 €. 


*) eine detailliertere Darstellung ist im Band 2 Anlage XIII. des Haushaltsplanes der Stadt Braunschweig abge-
bildet. 


Sondervermögen  


Pensionsfonds der Stadt Braunschweig












  


Anlage 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Finanzunwirksame Anträge zum Haushalt 2015 
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Stand: 4. Februar 2015 
  







   


 
Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 21 
 
 
Teilhaushalt: alle 
 
 
 
Angabe von Kennzahlen mit 3 Ist-Werten (ab 2016) 
 
„Die Angabe von Kennzahlen wird ab dem Haushalt 2016 mit drei Ist-Werten erfolgen - 
sofern diese vorhanden sind.“ 
 
Begründung: 
 
Anderenfalls lassen sich Trends nicht sinnvoll erkennen. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


PluA am 10.12.2015 1 4 5  X 


AfKW am 12.12.2014 an den FPA verwiesen 


FPA am 29.01.2015     X 


 







  


Antrag der SPD-Fraktion - Nr. 22 
 
 
Teilhaushalt: FB 01 
Projekt: 5S.000005 
 
 
 
Einbau einer Hörverstärkung im großen Sitzungssaal 
 
„Die Stadt Braunschweig baut, wie geplant, in den großen Sitzungssaal des Rathauses eine 
Hörverstärkeranlage ein.“ 
 
Begründung: 
 
Das Vorhaben "Barrierefreies Rathaus" sollte fortgesetzt werden. Wie geplant, sollte im 
großen Sitzungsaal des Rathauses eine Hörverstärkeranlage eingebaut werden, um auch 
Menschen mit Hörbeeinträchtigungen die Verfolgung von Sitzungen im Rathaus zu 
ermöglichen. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


BA am 08.12.2014 3 0 8 X  


FPA am 29.01.2015    X  


 







  


Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 23 
 
 
Teilhaushalt: FB 01 
Produkt: 1.11.1116.XX 
 
 
Wesentliche Produkte - FB 01 
 
„Betreffend die Produkte auf S. 267 werden folgende Änderungen vorgenommen: 
Die Produkte 1116.01 und 1116.02 sind ab 2016 nicht länger wesentlich, die Produkte 
1116.04 und 1116.08 sind ab 2016 wesentlich.“ 
 
Begründung: 
 
Die direkte Zuarbeit des Oberbürgermeisters kann durch den Rat ohnehin nicht im Detail 
weiter geplant werden und bedarf daher auch keiner Detaildarstellung. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


FPA am 29.01.2015 4 7 0  X 


 







  


Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 24 
 
 
Teilhaushalt: FB 01 
Produkt: 1.11.1116.03 
 
 
Neue Kennzahlen - Ideen- und Beschwerdemanagement 
 
„Betreffend das Produkt 1116.03 Ideen- und Beschwerdemanagement wird die Kennzahl 
Bürgerkontakte um 4 Differenzierungen als neue Kennzahlen ergänzt: 
• "davon Verbesserungsvorschläge" 
• "davon umgesetzt (Ziel: hoch)" 
• "davon Anzahl Beschwerden (Ziel: niedrig)" 
• "davon abgeholfen (Ziel: hoch)"“ 
 
Begründung: 
 
Die bisherigen Kennzahlen erlauben nicht ausreichend Rückschlüsse auf den Erfolg dieses 
Produktes. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


FPA am 29.01.2015 7 0 4 X  


 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Bisher existiert für das IuBM lediglich die Kennzahl „Bürgerkontakte“. 
 
Die geforderten vier Differenzierungen lassen sich ohne großen Aufwand mit Hilfe der einge-
setzten Software auswerten.







  


Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 25 
 
 
Teilhaushalt: FB 01 
Produkt: 1.11.1130.01 
 
 
Neue Kennzahl - Medienarbeit 
 
„Betreffend das Produkt 1.11.1130.01 Medienarbeit werden als neue Kennzahlen ergänzt: 
• "Anteil abgedruckter Pressemitteilungen (Ziel: hoch)" 
• "Zugriffe Homepage (Ziel: hoch)"“ 
 
Begründung: 
 
Die bisherigen Kennzahlen erlauben nicht ausreichend Rückschlüsse auf den Erfolg dieses 
Produktes. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


FPA am 29.01.2015 zurückgezogen 


 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Pressemitteilungen werden in der Regel nicht vollständig abgedruckt; oft destillieren die Me-
dien daraus nur einzelne Fakten oder Zitate. Manchmal ist eine Pressemitteilung tatsächlich 
nur der Ausgangspunkt einer Recherche und ein direkter Zusammenhang zu einem Artikel 
lässt sich gar nicht herstellen. Zudem wäre die Ermittlung, welche Pressemitteilungen in den 
zahlreichen Braunschweiger Print-, online- oder elektronischen Medien Verwendung finden 
(bei ca. 1.000 Pressemitteilungen im Jahr), ausgesprochen aufwändig und personell nicht zu 
leisten. 
 
Die Ermittlung der Zugriffe auf die städtische Homepage erfolgt bereits aktuell durch den 
FB 10 innerhalb des Produktes 1.11.1155.03 (Städtische Veröffentlichungen). Eine Auswei-
sung im Haushaltsplan erfolgt jedoch nicht, da es sich hierbei nicht um ein wesentliches Pro-
dukt handelt. 







  


Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 26 
 
 
Teilhaushalt: Ref. 0140 
Produkt: 1.11.1120.01/04 
 
 
Wesentliche Produkte - Ref. 0140 
 
„Folgende Produkte der S. 303 sind ab 2016 wesentlich: 
• Produkt 1.11.1120.01 Prüfung allgemeiner Verwaltungsabläufe 
• Produkt 1.11.1120.04 Prüfung von Vergaben“ 
 
Begründung: 
 
Die Prüfung der allgemeinen Verwaltungsabläufe ist aus politischer Sicht besonders 
interessant. Bei den Vergaben gab es im letzten Jahr mindestens eine Vergabe, bei der 
mathematische Fehler enthalten waren, trotz Prüfung durch den FB und das RPA. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


FPA am 29.01.2015 1 9 1 X  


 







  


Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 27 
 
 
Teilhaushalt: Ref. 0150 
Produkt: 1.11.1135.01 
 
 
Neue Kennzahlen - Herstellung der Geschlechtergerechtigkeit 
 
„Betreffend das Produkt 1.11.1135.01 Herstellung d. Geschlechtergerechtigkeit werden als 
neue Kennzahlen ergänzt: 
• "Abweichung des Durchschnittsgehalts der Beamtinnen ggü. Durchschnittsgehalt der 
Beamte und Beamtinnen in Prozent (Ziel: niedrig)" 
• "dito für Angestellte (Ziel: niedrig)" 
• "Anteil Frauen in Stellen >=A13 
• "Anteil Frauen in Stellen <A13“ 
 
Begründung: 
 
Die bisherigen Kennzahlen erlauben nicht ausreichend Rückschlüsse auf den Erfolg dieses 
Produktes. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


FPA am 29.01.2015 2 7 2  X 


 







  


Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 28 
 
 
Teilhaushalt: PersV 
Produkt: 1.11.1140.01 
 
 
Neues wesentliches Produkt - Personalvertretung 
 
„Folgendes Produkt auf S. 337 ist ab 2016 wesentlich: 
• Produkt 1.11.1140.01 Personalvertretung“ 
 
Begründung: 
 
Das Produkt ist als einziges Produkt dieses Teilhaushalts dann wohl auch wesentliches 
Produkt dieses Teilhaushalts. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


FPA am 29.01.2015 5 6 0  X 


 







  


Antrag der SPD-Fraktion - Nr. 29 
 
 
Teilhaushalt: FB 10, FB 20, FB 37 
 
 
 
Telefonanschlüsse in den Feuerwehrhäusern mit DSL-Technik ausstatten 
 
„Die 30 Feuerwehrhäuser der Freiwilligen Feuerwehr sind mit DSL-Technik auszustatten.“ 
 
Begründung: 
 
Die 30 Feuerwehrhäuser der Freiwilligen Feuerwehr sind bereits alle mit einem 
herkömmlichen Telefonanschluss ausgestattet. Diese Telefonanschlüsse sollen jetzt auch 
netzwerkfähig gemacht werden, um den Ortsfeuerwehren auch den Zugang zu den 
städtischen Datennetzen zu ermöglichen. Im heutigen Zeitalter wird auch bei den 
Feuerwehren mit moderner Datentechnik gearbeitet. Um hier die Arbeit vor Ort zu 
erleichtern, ist eine DSL-Versorgung dringender notwendig. Diese DSL-Anschlüsse können 
über den Telefonanbieter kostenneutral hergestellt werden. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


BA am 08.12.2014 7 0 4 X  


FwA am 22.01.2015 11 0 0 X  


FPA am 29.01.2015    X  


 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Ausstattung der Feuerwehrhäuser mit Computern zwecks eines Zugriffs auf zentral ge-
führte Datenbestände ist eine Forderung der Freiwilligen Feuerwehr die von der Verwaltung 
ausdrücklich unterstützt wird. Deshalb läuft bereits seit September 2014 ein entsprechendes 
Projekt, das in enger Abstimmung zwischen den Fachbereichen 10 und 37 derzeit umgesetzt 
wird. 
 
Derzeit werden in den Feuerwehrhäusern PC installiert und bei der Berufsfeuerwehr alle 
Führungskräfte der FF hinsichtlich des Zugriffs auf eine zentral geführte Datenbank und auf 
eine Kommunikationssoftware geschult. 
 
Mit Blick auf ein geändertes Kommunikationsverhalten, auch im Bereich der Mitglieder der 
Freiwilligen Feuerwehr, wird die Stadt dieses Informations- und Kommunikationssystem wei-
ter ausbauen. Darüber wird der Feuerwehrausschuss weiterhin bedarfsorientiert informiert. 
 







  


Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 30 
 
 
Teilhaushalt: FB 10 
 
 
 
Strategische Ziele - FB  10 
 
„Die Strategischen Ziele des FB 10 werden wie folgt geändert: 
a) In Ziel 2 wird vor dem Wort "über" das Wort "auch" eingefügt. 
b) In Ziel 3 wird "Qualitätssicherung" durch "Qualitätssteigerung" ersetzt.“ 
 
Begründung: 
 
a) Effizienzsteigerungen innerhalb der Verwaltung sind mindestens genauso wichtig, wie die 
effiziente Erreichbarkeit von außen. 
b) Folgt zwingend aus Stellungnahme DS 10665/14 zur Frage der Umsetzung der IT-
Strategie 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


FPA am 29.01.2015 4 7 0  X 


 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
zu b): 
Mit den im Haushaltsplanentwurf 2015 eingeplanten Haushaltsmitteln kann die Qualität der 
städt. Informationstechnik zwar gesichert, jedoch nicht gesteigert werden. 







  


Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 31 
 
 
Teilhaushalt: FB 10 
Produkt: 1.11.1145.01 
 
 
Neue Kennzahl - Allg. Service / Steuerungsunterstützung 
 
„Betreffend das Produkt 1.11.1145.01 Allg. Service/ Steuerungsunterstützung wird die 
Kennzahl "Bürgertelefon" um Differenzierungen als neue Kennzahlen ergänzt: 
Bürgertelefon: "davon Beschwerden (Ziel: niedrig)" 
sowie um folgende neue Kennzahlen ergänzt: 
• "Angenommene Poststücke (Ziel: niedrig)" 
• "Abgesendete Poststücke (Ziel: niedrig)" 
• "Anteil Strafanzeigen, deren Verfahren die Staatsanwaltschaft nicht eingestellt hat (Ziel: 
hoch)" 
• "Gesamtsumme der begründeten Schadensersatzansprüche gegenüber der Stadt (Ziel: 
niedrig)"“ 
 
Begründung: 
 
Die bisherigen Kennzahlen erlauben nicht ausreichend Rückschlüsse auf den Erfolg dieses 
Produktes. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


FPA am 29.01.2015 zurückgezogen 


 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die in den Anträgen vorgeschlagenen Kennzahlen erlauben keinen Rückschluss im Hinblick 
auf die Erreichung der angestrebten Ziele bzw. sind nur mit einem erheblichen manuellen 
Aufwand zu ermitteln. Exemplarisch seien hier nur die Begründungen zu folgenden Ände-
rungsvorschlägen genannt: 
 
„Eingang Beschwerden beim Bürgertelefon": 
Zuständig für Beschwerden ist das Ideen- und Beschwerdemanagement (Produkt 
1.11.1116.03) im FB 01 Zentrale Steuerung mit einer eigenen Service-Rufnummer. Ziel des 
Bürgertelefons ist die Verbesserung der telefonischen Erreichbarkeit und die abschließende 
Information der Bürgerinnen und Bürger über alle häufig nachgefragten Leistungen. Eine 
inhaltliche Bewertung der eingehenden Anrufe erfolgt nicht und kann auch nicht geleistet 
werden. 
 
„Angenommene Poststücke":  
Die Poststelle erhält täglich tausende Poststücke von den verschiedenen Postdienstleistern, 
durch Abholung, im Austausch (extern und intern) und über Sammelpost. Eine manuelle Er-
mittlung wäre mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand verbunden.  
 
 







   


„Abgesendete Poststücke": 
Eine elektronische Erfassung erfolgt lediglich bei den frankierten Poststücken. Die Anzahl 
aller weiteren abgesendeten Poststücke (Austauschpost, Sammelpost etc.) müsste mit ei-
nem unverhältnismäßig großen Aufwand manuell ermittelt werden. 
 
„Anteil Strafanzeigen, deren Verfahren die Staatsanwaltschaft nicht eingestellt hat": 
Die Stadt Braunschweig erstattet bei einer Vielzahl von Offizialdelikten Strafanzeige, wie z.B. 
Urkundenfälschung, Betrug, Diebstahl, Amtsanmaßung und Unterschlagung. Die Strafanzei-
ge wird immer - unabhängig von den Erfolgsaussichten - erstattet. Jeder Straftatbestand 
eines Offizialdeliktes wird angezeigt. Wird eine Vielzahl von Urkundenfälschungen oder an-
deren Delikten von Bürgern begangen, dann ist auch die Anzahl der erfolgreichen Verfahren 
hoch. Die Anzahl der nichteingestellten Strafverfahren ist also (bei zahlenmäßiger Darstel-
lung) abhängig von der Anzahl der begangenen Straftaten und von dem Grad der erfolgrei-
chen Ermittlungstätigkeit der Polizei.







  


Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 32 
 
 
Teilhaushalt: FB 10 
Produkt: 1.11.1150.03 
 
 
Neue Kennzahl - Personalbetreuung 
 
„Betreffend das Produkt 1.11.1150.03 "Personalbetreuung" werden die Kennzahlen um 
Differenzierungen als neue Kennzahlen ergänzt: 
• "Anteil ausgefallener Arbeitsstunden wg. Krankheit (Ziel: niedrig)" 
• "davon wg. psychischer Probleme (Ziel: noch niedriger)" 
• "Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Reisekostenvergütung (Ziel: niedrig)" 
• "Dito: 95%-perzentil"“ 
 
Begründung: 
 
Die bisherigen Kennzahlen erlauben nicht ausreichend Rückschlüsse auf den Erfolg dieses 
Produktes 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
Der Antrag wurde aufgrund der Stellungnahme der Verwaltung im FPA angepasst und ge-
trennt abgestimmt: 
 
Der Teil "davon wg. psychischer Probleme (Ziel: noch niedriger)" wird zurückgezogen. 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


FPA am 29.01.2015 


"Anteil ausgefallener Arbeitsstunden wg. Krankheit (Ziel: niedrig)" 


4 7 0  X 


"Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Reisekostenvergütung 
(Ziel: niedrig)" und  "Dito: 95%-perzentil"“ 


0 9 2  X 


 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die in den Anträgen vorgeschlagenen Kennzahlen erlauben keinen Rückschluss im Hinblick 
auf die Erreichung der angestrebten Ziele bzw. sind nur mit einem erheblichen manuellen 
Aufwand zu ermitteln. Exemplarisch sei hier nur die Begründung zum folgenden Änderungs-
vorschlag genannt: 
 
„Anteil ausgefallener Arbeitsstunden wegen Krankheit, davon wegen psychischer Problem": 
Die Stadt Braunschweig hat als Arbeitgeber bzw. Dienstherr aus Gründen des Datenschut-
zes keinen Anspruch darauf, dass bei der Anzeige von Arbeitsunfähigkeiten Diagnosen ge-
nannt werden, insoweit ist die Kennzahl für die Verwaltung nicht ermittelbar.







  


Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 33 
 
 
Teilhaushalt: FB 10 
Produkt: 1.11.1153.01 
 
 
Neue Kennzahl - Personalwirtschaft/-entw., Organisation 
 
„Betreffend das Produkt 1.11.1153.01 Personalwirtschaft/-entw., Organisation wird die 
Kennzahl 
• "Fortbildungsmaßnahmen" gestrichen 
sowie folgende Kennzahlen hinzugefügt: 
• "Mitarbeiteranteil mit 21-30 Jahren an der Gesamtverwaltung" 
• "Mitarbeiteranteil mit 31-40 Jahren an der Gesamtverwaltung" 
• "Mitarbeiteranteil mit 41-50 Jahren an der Gesamtverwaltung" 
• "Mitarbeiteranteil mit 51-60 Jahren an der Gesamtverwaltung" 
• "Anzahl Mitarbeiter, die fortgebildet wurden"“ 
 
Begründung: 
 
Die bisherigen Kennzahlen erlauben nicht ausreichend Rückschlüsse auf den Erfolg dieses 
Produktes 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


FPA am 29.01.2015 4 7 0  X 


 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die in den Anträgen vorgeschlagenen Kennzahlen erlauben keinen Rückschluss im Hinblick 
auf die Erreichung der angestrebten Ziele bzw. sind nur mit einem erheblichen manuellen 
Aufwand zu ermitteln. Exemplarisch sei hier nur die Begründung zum folgenden Änderungs-
vorschlag genannt: 
 
„Mitarbeiteranteil in vier unterschiedlichen Altersgruppen von 21 bis 60 Jahre": 
Der Mitarbeiteranteil in den unterschiedlichen Altersgruppen lässt keinen Rückschluss auf  
den Erfolg des Produktes zu, da im Rahmen von Stellenbesetzungen keine Möglichkeit  be-
steht das Alter der auszuwählenden Kräfte zu berücksichtigen. Eine Berücksichtigung des  
Alters würde sowohl gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz als auch gegen den  
Grundsatz der Bestenauslese aus Art. 33 Abs. 2 GG verstoßen. Im Übrigen ist die  vorge-
schlagene Aufteilung unvollständig, da sowohl die unter 20 Jährigen als auch die über  60 
Jährigen nicht berücksichtigt würden. 
 
 







  


Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 34 
 
 
Teilhaushalt: FB 10 
Produkt: 1.11.1155.02 
 
 
Neue Kennzahlen - IT-Leistungen 
 
„Betreffend das Produkt 1.11.1155.02 IT-Leistungen werden als neue Kennzahlen ergänzt: 
• "Durchschnittliche Zeit bis zur Fehlerbehebung" 
• "Gedruckte Seiten (Ziel: niedrig)"“ 
 
Begründung: 
 
Die bisherigen Kennzahlen erlauben nicht ausreichend Rückschlüsse auf den Erfolg dieses 
Produktes. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


FPA am 29.01.2015 zurückgezogen 


 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die in den Anträgen vorgeschlagenen Kennzahlen erlauben keinen Rückschluss im Hinblick 
auf die Erreichung der angestrebten Ziele bzw. sind nur mit einem erheblichen manuellen 
Aufwand zu ermitteln. Exemplarisch sei hier nur die Begründung zum folgenden Änderungs-
vorschlag genannt: 
 
„Gedruckte Seiten": 
Erhebliche Teile der Druck-Infrastruktur können das Druckaufkommen nicht automatisiert 
ermitteln. Eine manuelle Ermittlung wäre mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand ver-
bunden. 







  


Antrag der SPD-Fraktion - Nr. 35 
 
 
Teilhaushalt: FB 20 
Projekt: 4S.210066 
 
 
Barrierrefreiheit in Altentagesstätten fertigstellen 
 
„Die Stadt Braunschweig stellt die Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit in 
Altentagesstätten wie geplant fertig.“ 
 
Begründung: 
 
Laut Planung sollen alle Altentagesstätten in Braunschweig barrierefrei werden. Dazu 
wurden in den letzten Jahren Mittel im Haushalt zur Verfügung gestellt. Die Maßnahmen sind 
nach Aussagen des Behindertenbeirats noch nicht vollständig abgeschlossen und müssen 
daher fortgeführt werden. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


BA am 08.12.2014 Ohne Beschlussvorschlag passieren lassen. 


AfSG am 18.12.2014 11 0 0 X  


FPA am 29.01.2015    X  


 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Unter der Position/Projektdefinition 4S.210066 - Barrierefreiheit - wurden erstmalig zum 
Haushalt 2012 für die Schaffung von Barrierefreiheit u. a. in Altentages-/Begegnungsstätten 
300.000 Euro bereitgestellt. Für die Jahre 2013 und 2014 folgten weitere 100.000 Euro und 
125.000 Euro. Diese Mittel standen jedoch ausdrücklich nur für taktile Maßnahmen im Ge-
sundheitsamt und im Rathaus zur Verfügung. 
 
Mit den Mitteln aus 2012 in Höhe von 300.000 Euro wurden mehrere große Projekte, u. a. 
der Bau eines Aufzuges und taktile Maßnahmen im Bürgerhaus Mascherode 
(158.814,71 Euro), der Einbau eines Treppenliftes im Gebäude Welfenplatz 17 
(20.987,11 Euro), eine Induktionsanlage für Hörgeschädigte im Louise-Schroeder-Haus, Ho-
hetorwall 10 (3.956,31 Euro), Behinderten-WC und Rampe in der Bezirksgeschäftsstelle 
Stöckheim (67.142,67 Euro) und Behinderten-WC/Umbau Gesundheitsamt (40.360,61 Euro) 
finanziert. Weiterhin konnten aus globalen Baumaßnahmemitteln die Toiletten im Erdge-
schoss des Kulturzentrums Waggum behindertengerecht ausgebaut werden. 
 
Zur Verbesserung der barrierefreien Zugänglichkeit und Ausstattung in Altentagesstätten/ 
Begegnungsstätten wurde in Abstimmung mit dem Behindertenbeirat eine Prioritätenliste - 
die nach wie vor Bestand hat - von kleineren Einzelmaßnahmen festgelegt. Verschiedene 
Maßnahmen aus dieser Liste wurden zwischenzeitlich umgesetzt. 
 
Maßnahmen zur Herrichtung von Barrierefreiheit gemäß der UN-Konvention für die im nicht 
städtischen Gebäude Welfenplatz 17 untergebrachte Begegnungsstätte sind eingeplant. 
 







   


Für die noch offenen Maßnahmen wurde im September 2014 die Kostenermittlung in Höhe 
von 44.250 Euro gemeinsam vom Fachbereich Hochbau mit dem Behindertenbeirat erstellt 
(s. Anlage). 
 
Die Bedarfssituation wurde zwischen dem Behindertenbeirat und dem Fachbereich 50 eben-
falls abgestimmt. Die Finanzierung soll aus vorhandenen Ansätzen erfolgen. Die aufgeführ-
ten Maßnahmen haben weiterhin Bestand, um die Arbeiten in den benannten Objekten ab-
schließen zu können. 
 







  


Antrag der SPD-Fraktion - Nr. 36 
 
 
Teilhaushalt: FB 20 
 
 
 
Neubau Feuerwehrhaus Timmerlah 
 
„Mit dem Neubau des Feuerwehrhauses Timmerlah ist zeitnah zu beginnen, um die in der 
Begründung genannten Bedingungen zu erfüllen.“ 
 
Begründung: 
 
Im Zuge der Begehungen durch die FUK ist für das Feuerwehrhaus Timmerlah ein Neubau 
vorgesehen. Die Grundstücksfrage ist geklärt, und eine Gebäudeplanung ist entsprechend 
den Vorgaben der letzten Neubauten in Lamme und Querum vorhanden. Für die 
Ortsfeuerwehr Timmerlah ist im Haushaltsplanentwurf 2015 die Anschaffung eines neuen 
Fahrzeugs vorgesehen, das den Standard eines Hilfslöschfahrzeugs erfüllt, sodass die 
Hilfsfristen eingehalten werden können. Da das jetzige Feuerwehrhaus keinen 
ausreichenden Stellplatz für das neue Fahrzeug hat, ist ein Neubau schnell umzusetzen. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


BA am 08.12.2014 Ohne Beschlussvorschlag passieren lassen. 


FwA am 22.01.2015 Keine Einzelabstimmung erfolgt 


FPA am 29.01.2015 Erledigt. 


 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Das für den Neubau des Feuerwehrhauses vorgesehene Grundstück liegt am äußersten 
Ortsrand von Timmerlah und besitzt zurzeit kein Baurecht. Aus diesem Grunde wurde in 
2014 ein Bebauungsplanverfahren angestoßen, das voraussichtlich im Sommer 2015 so weit 
Planungssicherheit bieten wird, dass mit der konkreten Bauplanung begonnen werden 
könnte. 
 
Aufgrund der spezifischen Randbedingungen des Grundstücks können Entwürfe bisheriger 
Feuerwehrhäuser nur nach Überarbeitung und Anpassung übernommen werden. Es ist 
vorgesehen, dass sich der Feuerwehrausschuss in der zweiten Jahreshälfte 2015 mit dem 
Projekt befassen wird. 
 







  


Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 37 
 
 
Teilhaushalt: FB 20 
 
 
 
Papierlose Haushaltsanträge (ab 2016) 
 
„Für die Haushaltsberatungen 2016 ist ein Verfahren zu entwickeln, das eine papierlose 
Antragseinreichung zum Haushalt ermöglicht.“ 
 
Begründung: 
 
Im Zuge der Umstellung auf papierlose Gremienarbeit ist es angebracht, auch die 
Haushaltsberatungen auf moderne Medien umzustellen. Der Papierverbrauch des 
derzeitigen Vorgehens kann eingespart werden. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


FPA am 29.01.2015 10 0 0 X  


 







  


Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 38 
 
 
Teilhaushalt: FB 20 
 
 
 
Streichungen in § 6 Haushaltssatzung 
 
„In Par. 6 der Haushaltssatzung werden die Worte "zur Deckung von Kosten der 
Geldbeschaffung, zur Tilgung von Darlehen" gestrichen.“ 
 
Begründung: 
 
Es sind keine Kreditaufnahmen geplant. Sollten dennoch Mittel zur Liquiditätsbeschaffung 
notwendig werden, wäre dieser Vorgang so außergewöhnlich , dass er nicht als 
Verwaltungshandeln eingestuft werden sollte. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


FPA am 29.01.2015 1 8 1  X 


 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Es ist zutreffend, dass derzeit keine neuen Kreditaufnahmen geplant sind. Entsprechende 
Kosten können allerdings auch bei der Aufnahme von Krediten im Rahmen von Umschuldun-
gen anfallen. Hierzu ist es zwar seit etlichen Jahren nicht mehr gekommen. Aber angesichts 
der Tatsache, dass einige Banken für Geldanlagen mittlerweile „Strafzinsen“ erheben, kann 
die „Wiedereinführung“ solcher Kosten für die Zukunft auch nicht völlig ausgeschlossen wer-
den. 
 
Sofern der o. g. Passus gestrichen wird, könnte folgender Fall eintreten: 
 
Das im Rahmen einer Umschuldung mit einem Volumen von 5 Mio. EUR für die Stadt wirt-
schaftlichste Angebot einer Bank beinhaltet zusätzliche Kosten in Höhe von einmalig 1,5 % 
(75.000 EUR). Die Annahme dieses Angebotes wäre erst nach Genehmigung einer ent-
sprechenden außerplanmäßigen Ausgabe durch den Rat möglich. 
 
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Angebote der Banken grund-
sätzlich indikativ erfolgen und erfahrungsgemäß nur wenige Stunden gültig sind. Je schneller 
die Zusage der Stadt erfolgt, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Angebot noch unver-
ändert Gültigkeit besitzt. 
 
Die erforderliche schnelle Zusage ist jedoch dann nicht mehr zu gewährleisten, wenn zuvor 
über eine außerplanmäßige Ausgabe entschieden werden muss. 
 
Da ein zeitliches Verschieben der Umschuldung nicht möglich ist, müsste die Stadt folglich 
das Angebot mit dem niedrigsten Zinssatz ohne zusätzliche Kosten annehmen. Dies würde 
wiederum zu höheren Ausgaben führen und kann daher nicht gewollt sein. 
 
Die Verwaltung empfiehlt daher, den Antrag abzulehnen. 







  


Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 39 
 
 
Teilhaushalt: FB 20 
 
 
 
Zahlenabschätzung angeben bei voraussichtlichem Schuldenstand 
 
„Auf S. 155 werden die fehlenden Zahlen abgeschätzt und angegeben. Eine Angabe der 
Gesamtschulden je Einwohner wird ergänzt.“ 
 
Begründung: 
 
Die derzeitige Darstellung stellt die Lage der Stadt positiver dar, als sie ist. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


FPA am 29.01.2015 1 6 3  X 


 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 in Verbindung mit § 6 Nr. 1 Buchstabe e der Gemeindehaushalts- 
und Kassenverordnung soll unter anderem die Entwicklung der Schulden einschließlich der 
Liquiditätskredite dargestellt werden. Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der 
Schulden entspricht somit den gesetzlichen Vorgaben. 
 
Die Darstellung im Vorbericht wurde von der Kommunalaufsichtsbehörde im Rahmen des 
erforderlichen Haushalts-Genehmigungsverfahrens bisher nicht beanstandet. Darüber hin-
aus sind auch keine Hinweise bzgl. einer entsprechenden Anpassung ergangen. 
 
Im Übrigen wäre eine verlässliche Schätzung der fehlenden Zahlen auch nicht möglich. 
Deut-lich wird dies insbesondere am Beispiel der „sonstigen Verbindlichkeiten“. Der Betrag 
setzt sich aus elf Positionen zusammen. Größter Einzelposten sind die „Verbindlichkeiten 
aus Cashpool“. Auf der Basis der Wirtschaftspläne der am Cashpool teilnehmenden Gesell-
schaften lässt sich keine Schlussfolgerung ziehen, wie hoch die dem Cashpool zum Bilanz-
stichtag (31.12.) zur Verfügung gestellte Liquidität ist. Ungeachtet dessen besteht auch im-
mer die Möglichkeit, dass die Cashpool-Teilnehmer zur Sicherstellung ihrer Liquidität größe-
re Beträge kurzfristig wieder entnehmen. 
 
Die Verwaltung empfiehlt daher, den Antrag abzulehnen. 
 







  


Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 40 
 
 
Teilhaushalt: FB 20 
 
 
 
Strategisches Ziel - FB 20 
 
„Das Strategische Ziel 1 des FB 20 wird wie folgt gefasst: 
"Erreichen eines ausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalts zur Vermeidung einer 
Neuverschuldung"“ 
 
Begründung: 
 
Die derzeitige Finanzplanung ist nicht ausgeglichen, die Neuverschuldung nur im 
Planungszeitraum noch nicht sichtbar. Je früher hier gegen gesteuert wird, desto besser 
insbesondere für die zukünftige Handlungsfähigkeit der Stadt Braunschweig. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


FPA am 29.01.2015 zurückgezogen 


 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Gemäß § 110 Abs. 4 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)  
soll der Haushalt in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Dies ist nach § 110 Abs. 4 
S.2 der Fall, wenn der Gesamtbeträge der ordentlichen und außerordentlichen Erträge den 
jeweiligen Aufwendungen entsprechen. Somit ist in Bezug auf den Haushaltsausgleich auf 
den Ergebnishaushalt abzustellen, was in der derzeitigen Formulierung des obengenannten 
Zieles geschehen ist. 
 
Der Ausgleich des Finanzhaushaltes ist dagegen gesetzlich nicht definiert und gibt auch 
nicht zwangsläufig Aufschluss über die finanzielle Leistungs- und Handlungsfähigkeit einer 
Kommune. Wenn z.B. der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreicht, um 
einen negativen Saldo aus Investitionstätigkeit auszugleichen, könnte eine Tilgung alter Kre-
dite bei der Finanzierungstätigkeit insgesamt zu einem negativen Saldo im Finanzhaushalt 
führen. 
 
Dagegen könnte ein Finanzmittelfehlbetrag aus den Salden von Verwaltungs- und Investiti-
onstätigkeit bei gleichzeitiger Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen insgesamt 
zu einem Finanzmittelüberschuss im Finanzhaushalt führen. Somit wäre der Finanzhaushalt 
quasi „ausgeglichen“, obwohl die finanzielle Lage sich hier wesentlich ungünstiger darstellt 
als im ersten Beispiel. 
 
Die derzeitige Formulierung des Strategischen Zieles 1 des Fachbereiches 20 das „Errei-
chen eines ausgeglichenen Ergebnishaushaltes und Vermeidung einer Neuverschuldung“ ist 
daher uneingeschränkt geeignet, die Zielsetzung einer ausgeglichenen Haushaltsplanung 
unter Vermeidung einer Neuverschuldung zum Ausdruck zu bringen. 
 







  


Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 41 
 
 
Teilhaushalt: FB 20 
 
 
 
Vorberichtsergänzung zum Rest Überschussrücklage 
 
„Auf S. 72 wird der Vorbericht unter 1.1.3 ergänzt um einen Absatz zum Rest der 
Überschussrücklage, der sich ergäbe, wenn das Basisreinvermögen seit Beginn der 
doppelten Buchführung mit den jeweils jährlichen erreichbaren Kapitalzinsen verzinst worden 
wäre.“ 
 
Begründung: 
 
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen legen fest, wie die Überschussrücklage zu berechnen 
ist. Sie verheimlichen jedoch einen inflationsbegründeten Bestandsschwund am städtischen 
Vermögen, der durch diesen Antrag zumindest nachrichtlich im Haushaltsvorbericht 
dargestellt wäre. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


FPA am 29.01.2015 1 8 1  X 


 







  


Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 42 
 
 
Teilhaushalt: FB 20 
Produkt: 1.11.1165.20 
 
 
Kennzahlen - Grundstücksverkehr 
 
„Betreffend das Produkt 1.11.1165.20 Grundstücksverkehr werden 
• alle Kennzahlen in m2 angegeben“ 
 
Begründung: 
 
Die bisherigen Kennzahlen erlauben nicht ausreichend Rückschlüsse auf den Erfolg dieses 
Produktes. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


FPA am 29.01.2015 1 7 2  X 


 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die in Quadratmeter angegebenen Kennzahlen betreffen den Verkauf von Industrie- und 
Gewerbegrundstücken. Anders als beim Verkauf von untereinander vergleichbaren Grund-
stücken, z.B. Wohnbauland (hier entspricht die Kennzahl der Anzahl der geschlossenen 
Grundstückskaufverträge), bestimmt der Bedarf des Gewerbetreibenden, welche Größe sein 
Grundstück haben muss. Es könnten in einem Jahr z.B. fünf Grundstücke zu je 3.000 m2 
verkauft werden oder ein Grundstück zu 100.000 m². Beim Verkauf von Gewerbebauland ist 
die Angabe der Quadratmeter daher aussagekräftiger. Hierdurch wird der tatsächliche Flä-
chenverbrauch deutlich.







  


Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 43 
 
 
Teilhaushalt: FB 20 
Produkt: 1.11.1165.21 
 
 
Neue Kennzahlen - Verwaltung v. städt. Grundvermögen, Fremdanmietungen 
 
„Betreffend das Produkt 1.11.1165.21 Verwalt. v. städt. Grundvermögen, Fremdanmietungen 
werden 
• alle Kennzahlen in m2 angegeben 
und als neue Kennzahlen ergänzt: 
• „Leerstand" (Ziel: niedrig) 
• „Gesamtverwaltete Fläche"“ 
 
Begründung: 
 
Die bisherigen Kennzahlen erlauben nicht ausreichend Rückschlüsse auf den Erfolg dieses 
Produktes. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


FPA am 29.01.2015 1 7 2  X 


 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Produktbeschreibung lautet: 
 
Immobilienmanagement, Verwaltung des städtischen fiskalischen unbebauten und bebauten 
Grundbesitzes. In diesem Zusammenhang u. a. Abschluss, laufende Abwicklung und Been-
digung von Miet-, Pacht-, Nutzungs- und Erbbaurechtsverträgen mit interessierten Dritten z. 
B. Landwirten, Sportvereinen, Gewerbetreibenden, Wohnungssuchenden etc. Anmietung/ 
Untervermietung von Liegenschaften oder Teilen davon zur Erfüllung städtischer Aufgaben, 
laufende Abwicklung und Beendigung. 
 
Die Kennzahlen beziehen sich bei diesem Produkt auf die Anzahl der Verträge der an Dritte 
vermieteten bebauten und Gewerbegrundstücken und die Anzahl der Verträge der angemie-
teten Objekte. Die Kennzahlen wurden gebildet, um den quantitativen Arbeitsaufwand abzu-
bilden, der mit der Verwaltung dieser Verträge einhergeht. 
 
Eine Angabe von Flächen beinhaltet aus Sicht der Verwaltung keinen Steuerungsaspekt, da 
allein die Fläche auf den Verwaltungsaufwand eines Vertrages kaum Auswirkungen hat. Die 
Verwaltung eines Vertrages über ein Objekt mit kleiner Fläche kann u. U. zeitintensiver sein, 
als die Verwaltung eines Vertrages eines großen Objektes. 
 
Der hohe Arbeitsaufwand, der mit der erforderlichen manuellen Ermittlung und Fortschrei-
bung der m²-Angaben aus den einzelnen Verträgen ggf. einherginge, steht aus Sicht der 
Verwaltung in keinem sinnvollen Verhältnis zum Nutzen, der aus dieser Angabe gewonnen 
werden kann.







  


Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 44 
 
 
Teilhaushalt: FB 32 
Produkt: 1.12.1221.11/13 
 
Wesentliche Produkte und neue Kennzahl - FB 32 
 
„Betreffend der Produkte auf S. 433 werden folgende Änderungen vorgenommen: 
• Produkt 1.12.1221.13 Schwarzarbeit.ist ab 2016 nicht länger wesentlich. 
• Produkt 1.12.1221.11 Allgemeine Gefahrenabwehr ist ab 2016 wesentlich. 
Für Produkt 1.12.1221.11 wird folgende Kennzahl erhoben: 
• 'Tote durch äußere Einflüsse pro 1000 Einwohner (Ziel: Niedrig)"“ 
 
Begründung: 
 
Die Detailgenauigkeit der Produktdarstellung von 1221.13 ist derzeit unnötig. Im Bereich 
Gefahrenbekämpfung gibt es stärkere Quervernetzung mit anderen Bereichen der Politik, 
wie z.B. Hochbau- oder Stadtbauplanung, daher ist dort eine genauere Aufschlüsselung 
sinnvoller. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


FPA am 29.01.2015 1 8 1  X 


 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
FB 32 spricht sich gegen den beantragten Austausch der oben genannten wesentlichen Pro-
dukte und die Einführung der neuen Kennzahl aus. 
 
Auch nach der vorgetragenen Begründung erschließt sich FB 32 weder der Steuerungs- und 
Informationswert der Kennzahl noch der Bezug zum Produkt 1.12.1221.11 Allgemeine Ge-
fahrenabwehr und dessen Leistungen. 
 
Zudem stehen die notwendigen Informationen (Werte) zu der beantragten Kennzahl nicht zur 
Verfügung. Das beim Standesamt (Abt. 32.6) geführte Sterberegister dokumentiert die ein-
zelnen Sterbefälle jeweils ohne Angabe der Todesursache. Diese Informationen sind für das 
Personenstandswesen nicht relevant. Sie müssten daher aufwendig bei anderen, auch ex-
ternen Stellen, abgefragt werden. 
 
Sollte die Fraktion der Piratenpartei mit ihrem Antrag die Idee der Unfallprävention verfolgen, 
wird auf die diesbezügliche Zuständigkeit des Staatlichen Gewerbeaufsichtsamtes und der 
Berufsgenossenschaften hingewiesen. 







  


Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 45 
 
 
Teilhaushalt: FB 32 
Produkt: 1.12.121.36 
 
 
Neue Kennzahl - Zulassungen 
 
„Betreffend das Produkt 1.12.1221.36 Zulassungen wird als neue Kennzahl ergänzt: 
• "Gesamtbestand zugelassener Fahrzeuge"“ 
 
Begründung: 
 
Die bisherigen Kennzahlen erlauben nicht ausreichend Rückschlüsse auf den Erfolg dieses 
Produktes. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


FPA am 29.01.2015 6 4 0 X  







  


Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 46 
 
 
Teilhaushalt: FB 32 
Produkt: 1.12.1221.42 
 
 
Neue Kennzahl - Personalausweis- und Passangelegenheiten 
 
„Betreffend das Produkt 1.12.1221.42 Personalausweis- und Passangelegenheiten wird als 
neue Kennzahl ergänzt: 
• "Prozentsatz mit Ausweis versorgter Bürger"“ 
 
Begründung: 
 
Die bisherigen Kennzahlen erlauben nicht ausreichend Rückschlüsse auf den Erfolg dieses 
Produktes. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


FPA am 29.01.2015 2 8 0  X 


 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Verwaltung spricht sich gegen die beantragte zusätzliche Kennzahl aus, da diese eben-
falls keinen Rückschluss auf den Erfolg des Produktes zulässt.  
 
Der zuständige FB 32 wäre kaum in der Lage, das Erreichen der in einem Planwert zu dieser 
Kennzahl ausgedrückten Zielsetzung aktiv zu beeinflussen. Eine hundertprozentige Versor-
gung der Bürgerinnen und Bürger mit Personalausweisen wäre schon deshalb nicht möglich, 
weil Inhaber gültiger Reisepässe damit schon ihrer Ausweispflicht genügen. 
 







  


Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 47 
 
 
Teilhaushalt: FB 32 
Produkt: 1.53.5372 
 
 
Änderung Bezeichnung Produktbereich/Produktgruppe 5372 
 
„Der Produktbereich bzw. die Produktgruppe wird umbenannt in "Ordnungsaufgaben nach 
Abfallrecht"“ 
 
Begründung: 
 
In der Beantwortung unserer Fragen zum Haushaltsplanentwurf 2014, S. 39 heißt es, dass 
dieser Produktbereich/Produktgruppe 5372 "Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht" heißen 
muss. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


FPA am 29.01.2015 6 4 0 X  


 







  


Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 48 
 
 
Teilhaushalt: FB 37 
Produkt: 1.12.1260.X1 
 
 
Neue Kennzahl - Gefahrenabwehr 
 
„Betreffend das Produkt 1.12.1260.Xl Gefahrenabwehr werden als neue Kennzahlen 
ergänzt: 
• "Tote durch Brand (Ziel: niedrig)" 
• "Sachschaden durch Brand (Ziel: niedrig)" 
• "Hilfsfrist 95% Perzentil"“ 
 
Begründung: 
 
Die bisherigen Kennzahlen erlauben nicht ausreichend Rückschlüsse auf den Erfolg dieses 
Produktes. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
Vor der Abstimmung im FwA wurde der Antrag entsprechend der Stellungnahme der Verwal-
tung abgeändert. 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


FwA am 22.01.2015 11 0 0 X  


FPA am 29.01.2015    X  


 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
a) Tote durch Brand (Ziel: niedrig) 
Die Kennzahl „Tote durch Brand“ wird von der Feuerwehr in den Einsatzberichten erfasst. 
Insofern kann diese Kennzahl erhoben werden. Das aber nur unter Berücksichtigung folgen-
der Eckpunkte: 
 


 Als Brandtote werden auch Personen gezählt, die nicht infolge der Brandverletzung, 
sondern infolge einer Rauchgasintoxikation am Einsatzort versterben. 


 Es können keine Personen erfasst werden, die im Nachgang einer Rettung durch die 
Feuerwehr im späteren Verlauf z.B. im Krankhaus versterben. 


 
Die Aufnahme dieser Kennzahl wird daher empfohlen. 
 
b) Sachschaden durch Brand (Ziel: niedrig) 
Brandschadenssummen werden von der Feuerwehr nicht erfasst. 
Zwar machen Einsatzleiter vereinzelt in ihren Einsatzberichten Angaben zur Schadenssum-
me, jedoch sind diese nur „Schätzangaben“, die eine sehr breite Fehlertoleranz beinhalten. 
Auch kann es durch spätere Brandschadensgutachten der Polizei oder der Eigentümer zu 
sehr unterschiedlichen Wertangaben kommen. 
 
Die Aufnahme dieser Kennzahl ist, da entsprechendes Zahlenmaterial nicht vorliegt, nicht 
möglich.  







   


 
c) Hilfsfrist 95 % Perzentil 
Die Erfassung dieser Kennzahl macht aus Verwaltungssicht keinen Sinn. Stattdessen 
schlägt die Verwaltung vor, den so genannten Schutzzielerreichungsgrad 1 zu erfassen. 
Dieser ist auch für die Feuerwehrbedarfsplanung (dazu liegt bereits ein Ratsauftrag vor) 
relevant. 
 







  


Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 49 
 
 
Teilhaushalt: FB 37 
Produkt: 1.12.1260.13 
 
 
Neue Kennzahlen - Leitstelle 
 
„Betreffend das Produkt 1.12.1260.13 Leitstelle werden als neue Kennzahlen ergänzt: 
• "Durchschnittliche Zeit bis zum Ausrücken Löschzug" 
• "95%-perzentil Zeit bis zum Ausrücken Löschzug" 
• "Durchschnittliche Zeit bis zum Ausrücken Rettungswagen" 
• "95%-perzentil Zeit bis zum Ausrücken Rettungswagen"“ 
 
Begründung: 
 
Die bisherigen Kennzahlen erlauben nicht ausreichend Rückschlüsse auf den Erfolg dieses 
Produktes. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
Vor der Abstimmung im FwA wurde der Antrag entsprechend der Stellungnahme der Verwal-
tung abgeändert. 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


FwA am 22.01.2015 11 0 0 X  


FPA am 29.01.2015    X  


 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Ausweisung der gewünschten Kennzahlen ist grundsätzlich möglich. Formell ist eine 
Zuordnung zur Leitstelle jedoch nicht richtig, die Leistelle liefert lediglich die Zahlen. Die 
Kennzahlen sind vielmehr dem Produkt 1.12.1260.X1 zuzuordnen. 
 
Um eine geeignete Verwertbarkeit dieser Kennzahlen sicherzustellen, bedarf es zunächst 
einer Definition der Ausrückzeit. Die Übertragung der Zeiten erfolgt mittels Statuswechsel der 
Einsatzfahrzeuge am Funkhörer (Funkmeldesystem) von „2“ (einsatzbereit auf Wache) auf 
„3“ (Einsatz übernommen). 
 
a) Durchschnittliche Zeit bis zum Ausrücken des Löschzuges 
Die Aufnahme dieser Kennzahl wird empfohlen. 
Dazu wird die Ausrückzeit des Löschzuges, bestehend aus einem Führungsfahrzeug und 
drei Großfahrzeugen wie folgt definiert: Zeitspanne zwischen Notrufannahme und dem 
Statuswechsel der ersten beiden ausgerückten Fahrzeuges von „2“ auf „3“. 
 
b) 95 %-perzentil bis zum Ausrücken des Löschzuges 
Die Aufnahme dieser Kennzahl ist möglich. Um das Kennzahlensystem aber nicht zu 
überfrachten hält die Verwaltung die Aufnahme der durchschnittlichen Zeit bis zum 
Ausrücken des Löschzuges für ausreichend – siehe a). 
 







   


c) Durchschnittliche Zeit bis zum Ausrücken des Rettungswagen 
Die Aufnahme der Kennzahl wird empfohlen. 
Dazu wird die Ausrückzeit wie unter a) dargestellt definiert. 
 
d) 95%-perzentil bis zum Ausrücken des Rettungswagen 
Empfehlung wie unter b). 
 
 







  


Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 50 
 
 
Teilhaushalt: FB 37 
Produkt: 1.12.1270.11 
 
 
Neue Kennzahlen - Notfallrettung 
 
„Betreffend das Produkt 1.12.1270.11 Notfallrettung werden als neue Kennzahlen ergänzt: 
• "Sterbewahrscheinlichkeit nach Notfallrettung (Ziel: niedrig)" 
• "Durchschnittliche Zeit bis zum Eintreffen am Patienten (Ziel: niedrig)" 
• "95%-perzentil Zeit bis zum Eintreffen am Patienten (Ziel: niedrig)"“ 
 
Begründung: 
 
Die bisherigen Kennzahlen erlauben nicht ausreichend Rückschlüsse auf den Erfolg dieses 
Produktes. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


FwA am 22.01.2015 zurückgezogen 


FPA am 29.01.2015 zurückgezogen 


 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
a) Sterbewahrscheinlichkeit nach Notfallrettung 
Patienten werden vom Rettungsdienst vielfach noch lebend ins Krankenhaus eingeliefert und 
versterben dort. Darüber hat die Feuerwehr keine Kenntnis. Die Feuerwehr dokumentiert 
lediglich, ob Patienten am Einsatzort verstorben sind oder tot aufgefunden worden sind. 
 
Diese Kennzahl kann von der Feuerwehr nicht erhoben werden. 
 
b) Durchschnittliche Zeit bis zum Eintreffen am Patienten (Ziel: niedrig) 
Auch die Eintreffzeit des Rettungsdienstes am Patienten kann nicht dokumentiert werden; 
lediglich der Zeitpunkt, zu dem der Rettungswagen an der Zieladresse eintrifft. Mittels 
Funkmeldesystem meldet der Fahrzeugführer das Fahrzeug am Ort (Status 4 – dieser 
Statuswechsel wird im Einsatzleitrechner mit Zeitstempel dokumentiert). Beispielsweise in 
einem hohen Haus vergeht dann noch eine Zeitspanne, bis der Rettungsdienst einen 
Patienten in einem Obergeschoss erreicht hat. 
 
Diese Kennzahl kann von der Feuerwehr nicht erhoben werden. 
 
c) 95 %-perzentil bis zum Eintreffen am Patienten 
Diese Kennzahl kann von der Feuerwehr nicht erhoben werden – siehe b). 
 







  


Antrag der Fraktion DIE LINKE. - Nr. 51 
 
 
Teilhaushalt: FB 40 
 
 
 
Vergleichbare Essenspreise für Gymnasien Ricarda-Huch und NO 
 
„Die Verwaltung wird gebeten in 2015 ein Konzept zu erstellen, das darauf abzielt, die Preise 
für das Mittagessen der Schülerinnen und Schüler der Gymnasien Richarda-Huch und NO 
auf den Durchschnittswert der Preise der anderen Gymnasien zu reduzieren. Dieses 
Konzept ist dem Schulausschuss zur Beratung vorzulegen.“ 
 
Begründung: 
 
erfolgt mündlich 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


SchA am 19.12.2014 16 0 0 X  


FPA am 29.01.2015    X  


 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
In der Mitteilung Drs. 13822/14 zum Schulausschuss am 12. Sept. 2014 ist dargestellt wor-
den, dass eine Reduzierung des Mittagessenpreises in der Mensa der TU nur zu erreichen 
wäre, wenn die Stadt Braunschweig das Mittagessen durch einen Zuschuss subventionieren 
würde. Die Verwaltung geht davon aus, dass mit dem im Antrag genannten Konzept die Vo-
raussetzungen und die Höhe der Bezuschussung gemeint sind. 
 
Haushaltsmittel für einen Zuschuss stehen bisher nicht zur Verfügung. Der Schulausschuss 
ist kein beschließender Ausschuss, so dass nach § 76 Abs. 2 S. 1 NKomVG eine Beschluss-
fassung des Verwaltungsausschuss erforderlich wäre.







  


Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 52 
 
 
Teilhaushalt: FB 40 
Produkt: 1.21.2410.13 
 
 
Neue Kennzahlen - Schülerbeförderung 
 
„Betreffend das Produkt 1.21.2410.13 Schülerbeförderung werden als neue Kennzahlen 
ergänzt: 
• "Kosten pro Kind" 
• "Durchschnitt Schulweg (hin- und rück-) in Minuten" 
• "90%-perzentil Schulweg (hin- und rück-) in Minuten"“ 
 
Begründung: 
 
Die bisherigen Kennzahlen erlauben nicht ausreichend Rückschlüsse auf den Erfolg dieses 
Produktes. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


SchA am 19.12.2014 0 14 2  X 


FPA am 29.01.2015     X 


 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
1. Kosten pro Kind 
Bei den Kosten pro Kind ist nur ein Durchschnittswert aus den Gesamtkosten für die Schü-
lerbeförderung und der Anzahl aller zu befördernden Braunschweiger Schülerinnen und 
Schüler ermittelbar. 
 
Aufgrund der unterschiedlichen Schulwege und der verschiedenen Beförderungsarten (frei-
gestellter Schülerverkehr mit Kraftomnibussen, Individualbeförderung mit Pkw und Kleinbus-
sen und öffentliche Verkehrsmittel) ist dieser Durchschnittswert allerdings nicht aussagekräf-
tig. 
 
2. Durchschnitt Schulweg (hin- und rück-) in Minuten und 90%-perzentil Schulweg (hin- und 
rück-) in Minuten 
 
Auswertbare Daten über die durchschnittlichen Schulwegzeiten liegen der Verwaltung nicht 
vor. Die Schülerinnen und Schüler entscheiden eigenverantwortlich, wie sie zum Schulbe-
ginn von der Wohnung zur Schule und zum Schulschluss von der Schule zurück zur Woh-
nung gelangen. Ob sie zu Fuß gehen, mit dem Fahrrad fahren oder andere (öffentliche) Ver-
kehrsmittel zu welchen Zeiten nutzen, ist nicht ermittelbar. Gemäß der Ratsbeschlüsse vom 
17. März 1982 und 7. März 1984 und den von der Rechtsprechung entwickelten Grundsät-
zen soll die Wegezeit in einer Richtung im Primarbereich nicht mehr als 45 Minuten, im Se-
kundarbereich I nicht mehr als 75 Minuten und im berufsbildenden Schulwesen nicht mehr 
als 90 Minuten betragen. Diese Höchstwerte werden eingehalten. 







  


Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 53 
 
 
Teilhaushalt: FB 40 
Produkt: 1.21.2430.11 
 
 
Neue Kennzahlen - Schulentwicklung und -organisation 
 
„Betreffend das Produkt 1.21.2430.11 Schulentwicklung und -organisation werden als neue 
Kennzahlen ergänzt: 
• "Schülerzuordnung außerhalb des Erstwunsches" 
• "Schülerzuordnung außerhalb des Erst- oder Zweitwunsches"“ 
 
Begründung: 
 
Die bisherigen Kennzahlen erlauben nicht ausreichend Rückschlüsse auf den Erfolg dieses 
Produktes. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


SchA am 19.12.2014 0 13 3  X 


FPA am 29.01.2015     X 


 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Nur bei den Aufnahmeverfahren in den fünften Jahrgang der Integrierten Gesamtschulen 
werden Erst- und Zweitwünsche genannt. Darüber hinaus können aber auch Dritt-, Viert- 
oder Fünftwünsche angegeben werden. Die beantragten Kennzahlen sind deshalb aus Sicht 
der Verwaltung nicht plausibel. Im Übrigen ist die Elternentscheidung zur Wahl einer Schule 
weder planbar noch steuerbar und die Attraktivität einer Schule der gewählten Schulform 
vom Schulträger nur sehr begrenzt beeinflussbar. 
 







  


Antrag der SPD-Fraktion - Nr. 54 
 
 
Teilhaushalt: Kultur und Wissenschaft 
 
 
 
Einrichtung eines integrativen Betriebs im Kulturpunkt West 
 
„Die Verwaltung möge alle Möglichkeiten ausschöpfen, einen integrativen Betrieb 
(Restaurant/Cafe) im Kulturpunkt West zu ermöglichen.“ 
 
Begründung: 
 
Der Behindertenbeirat Braunschweig e. V. hat angeregt, einen integrativen 
Beschäftigungsbetrieb Restaurant & Cafe im Kulturpunkt West zu gründen. Der Betrieb soll 
sozialversicherungspflichtige Ausbildungsplätze für Menschen mit Handicap bieten. 
Die Akquise von Fördermitteln (z. B. über die Aktion Mensch) scheint möglich zu sein. Ein 
solcher integrativer Betrieb wäre ein wichtiges Angebot für Menschen mit Handicap in 
Braunschweig. Nach Aussage des Behindertenbeirats gibt es in der Region einen solchen 
anerkannten integrativen Betrieb nur in Wolfenbüttel. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


AfKW am 12.12.2014 an den AfSG verwiesen 


AfSG am 18.12.2014 10 1 0 x  


FPA am 29.01.2015 zurückgezogen 


 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Verwaltung begrüßt den Vorschlag des Behindertenbeirates in inhaltlicher Hinsicht wie 
auch mit Blick auf den gewählten Standort. Die Einrichtung einer solchen Institution wäre 
unter der Voraussetzung, dass das bisherige Angebots- und Nutzungsspektrum des Kultur-
punkt West in vollem Umfang beibehalten werden kann, von gesamtstädtischer Bedeutung 
und eine inhaltliche Ergänzung des Konzeptes des Hauses. 
 
Die Etablierung eines solchen integrativen Betriebes mit Ausbildungsplätzen lässt sich je-
doch mit den vorhandenen infrastrukturellen, finanziellen und personellen Ressourcen und 
ohne zusätzliche finanzielle Mittel nicht darstellen.  
 
Seitens der Verwaltung ist im Jahr 2015 die Grundsanierung der derzeitigen Nutzerküche als 
2. Bauabschnitt der Küchensanierung nach Erwerb der Immobilie im Jahr 2011 vorgesehen. 
Dafür wurden 75.000 € in den Haushaltsplanentwurf eingestellt. Dadurch können die infra-
strukturellen Rahmenbedingungen für die Einrichtung einer den Anforderungen eines integ-
rativen Betriebes entsprechenden Küche zwar in großen Teilen geschaffen werden. 
Es ist allerdings abzusehen, dass ohne weitere finanzielle Mittel bereits die Einrichtung einer 
Küche, wie sie für den o. g. Betrieb erforderlich ist, nicht abschließend realisiert werden 
kann. 
 







   


Die Aufnahme des Betriebes inkl. der Sicherung der Personalkosten, die durch die Akquise 
von Drittmitteln bereitgestellt werden sollen, ist ohne eine Anschubfinanzierung, die u. a. den 
Eigenanteil zur Beantragung von Drittmitteln beinhaltet, nicht möglich. Vor dem Hintergrund 
einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung können allerdings keine städtischen 
Mittel zur Verfügung gestellt werden. 
 







  


 
Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 55 
 
 
Teilhaushalt: Kultur und Wissenschaft 
Produkt: 1.25.2514.02 
 
 
Neue Kennzahl - Bereitstellung von Archivalien 
 
„Betreffend das Produkt 1.25.2514.02 Bereitstellung von Archivalien wird als neue Kennzahl 
ergänzt: 
• "davon digital (Ziel: hoch)"“ 
 
Begründung: 
 
Die bisherigen Kennzahlen erlauben nicht ausreichend Rückschlüsse auf den Erfolg dieses 
Produktes. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


AfKW am 12.12.2014 zurückgezogen (nur für den AfKW) 


FPA am 29.01.2015 1 7 3  X 


 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Eine Ergänzung der Produktkennzahlen des Produktes 1.25.2514.02 (Bereitstellung von 
Archivalien) um die Formulierung „davon digital“ ist derzeit nicht sinnvoll. Es werden im 
Stadtarchiv noch keine digitalen Archivalien zur Benutzung vorgelegt. Eine systematische 
Digitalisierung der analogen Archivbestände findet derzeit nicht statt. Mittelfristig wäre eine 
solche Ergänzung aber durchaus sinnvoll. 
 







  


Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 56 
 
 
Teilhaushalt: Ref. 0500 
Produkt: 1.31.3119.40 
 
 
Neue Kennzahl - Leistungen des Sozialreferats 
 
„Betreffend das Produkt 1.31.3119.40 Leistungen des Sozialreferats wird als neue Kennzahl 
ergänzt: 
"Prozentsatz, Kinder in Armut (Ziel: niedrig)"“ 
 
Begründung: 
 
Die bisherigen Kennzahlen erlauben nicht ausreichend Rückschlüsse auf den Erfolg dieses 
Produktes. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


AfI am 10.12.2014 Ohne Beschlussvorschlag passieren lassen. 


FPA am 29.01.2015 an den AfSG verwiesen 


 
 







  


Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 57 
 
 
Teilhaushalt: FB 50 
Produkt: 1.41.4140.30/40 
 
 
Neue wesentliche Produkte - Kindergesundheit und Infektprophylaxe 
 
„Folgende Produkte auf S. 640 sind ab 2016 wesentliche Produkte: 
• Produkt 1.41.4140.30 Kindergesundheit und 
• Produkt 1.41.4140.40 lnfekt.prophylaxe und med. Umweltschutz“ 
 
Begründung: 
 
Vor dem Hintergrund zunehmender Impfmüdigkeit bzw. -ablehnung und der damit 
verbundenen wieder aufflammenden Epidemien vermeidbarer Krankheiten sollten diese 
Produkte erhöhte Aufmerksamkeit erhalten. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


AfSG am 18.12.2014 0 10 1  X 


FPA am 29.01.2015     X 


 







  


Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Nr. 58 
 
 
Teilhaushalt: FB 51 
Produkt: 1.36.3620.01.02 
 
 
FiBS: Anpassung der Fördergrundsätze 
 
„Die Verwaltung wird beauftragt, dem Rat und den zuständigen Fachausschüssen ein 
überarbeitetes Konzept für die Fördergrundsätze der FiBS-Angebote vorzulegen. Die 
Fördergrundsätze sind dabei an geänderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen und den 
aktuellen Bedarf anzupassen. Auch eine Anpassung der Mittel an jährliche 
Kostensteigerungen durch Inflation oder gestiegene Personalkosten ist in diesen 
überarbeiteten Förderrichtlinien zu berücksichtigen. 
Außerdem soll in diesem Zusammenhang die Frage diskutiert werden, ob und inwieweit die 
FiBS-Angebote auch auf die Oster- und Herbstferien ausgeweitet werden können und eine 
Möglichkeit der Ausweitung der FiBS-Angebote mit einem speziellem Schwerpunkt auf 
soziale Brennpunkte. 
In diesem Zusammenhang soll geprüft werden, wie in Zukunft mit dem 
Firmenkontingentprogramm umgegangen werden soll, über das Braunschweiger Firmen für 
ihre Mitarbeiterkinder Plätze einkaufen können.“ 
 
Begründung: 
 
Wie die Verwaltung in einem Sachstandsbericht zum Thema Ferien in Braunschweig (FiBS) 
mitteilt (DS 13843/14), beträgt der Etat „seit 1990 unverändert 97.500 €“, von denen 40.000 
€ für Zuschüsse an Freie Träger, die im Rahmen von FiBS eigene Veranstaltungen anbieten, 
genutzt werden. 
In einem separaten Antrag hat die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen deshalb beantragt, die 
Mittel für die FiBS-Angebote zu erhöhen und an die Kostensteigerungen der letzten nunmehr 
fast 25 Jahre anzupassen. Künftige Kostensteigerungen müssen darüber hinaus durch 
Rege-lungen in den Fördergrundsätzen der FiBS-Angebote regelmäßig ausgeglichen 
werden können. 
Über diese finanziellen Fragen hinaus haben sich in der letzten Zeit einige inhaltliche Fragen 
ergeben, die ebenfalls dringend im Rahmen einer Aktualisierung der Fördergrundsätze 
diskutiert werden und in entsprechende Beschlüsse münden sollten. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


JHA am 11.12.2014 10 3 0 X  


FPA am 29.01.2015    X  


 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Fördergrundsätze der FiBS-Angebote haben sich innerhalb des gegebenen finanziellen 
Rahmens bewährt. Eine Anpassung der Grundsätze aufgrund von Kostensteigerungen ist 
zurzeit aufgrund der gegebenen finanziellen Rahmenbedingungen nicht angedacht. 
 







   


Sowohl in den Oster- als auch Herbstferien finden FiBS-Angebote statt. Eine Schwerpunkt-
setzung auf soziale Brennpunkte wurde bereits mit anbietenden freien Trägern erörtert, kann 
allerdings nur mit den zur Verfügung stehenden Mitteln zurzeit nicht realisiert werden. 
 
Das Firmenkontingentprogramm hat sich bewährt. Eine Veränderung wird zurzeit nicht ge-
plant. 
 







  


Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 59 
 
 
Teilhaushalt: FB 51 
Produkt: 1.36.3630.04.03 
 
 
Konkretisierung der "Aussiedlerbetreuung" 
 
„Die Position 1.36.3630.04.03 "Aussiedlerbetreuung" soll die geförderten Projekte oder 
Träger konkret benennen, nötigenfalls ist sie aufzusplitten.“ 
 
Begründung: 
 
Gemäß Antwort der Verwaltung zu einer Anfrage der Linken zum Haushalt 2014 findet hier 
konkret Arbeit mit Jugendlichen statt. Dies ist aus dem Haushalt derzeit nicht ersichtlich. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


JHA am 11.12.2014 Erledigt. 


FPA am 29.01.2015 Erledigt. 


 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Von der Abteilung Jugendförderung des Fachbereiches Kinder, Jugend und Familie werden 
Bildungsmaßnahmen mit Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund im Rahmen 
der Sprachförderung bezuschusst. 
 
Es gibt eine Vielzahl von Projekten, die von vielen verschiedenen Trägern durchgeführt wer-
den. Eine detaillierte Darstellung der Einzelbeträge erscheint hier unverhältnismäßig, da es 
bei einem Gesamtvolumen von rd. 50 T€ zu ca. 20 weiteren Positionen in der Zuschussliste 
führen würde. 
 
 







  


Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 60 
 
 
Teilhaushalt: FB 51 
Produkt: 1.36.3630.06.05 
 
 
Konkretisierung von "Beratungsstellen" 
 
„Die Position 1.36.3630.06.05 "Beratungsstellen" soll die geförderten Projekte oder Träger 
konkret benennen, nötigenfalls ist sie aufzusplitten.“ 
 
Begründung: 
 
Es gibt viele Beratungsstellen in dieser Stadt. Der Haushalt ist an dieser Stelle nicht 
verständlich. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


JHA am 11.12.2014 Erledigt. 


FPA am 29.01.2015      


 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Position 1.36.3630.06.05 Beratungsstellen beinhaltet Zuschüsse für das Mütterzentrum, 
DRK-BETA (Beratungsstelle für Eltern in Trennungssituationen und Alleinerziehende), VAMV 
(Verein alleinerziehender Mütter und Väter), DKSB (Beratung des Deutschen Kinderschutz-
bundes) und ggf. sonstige jährliche Kleinprojekte. 
 







  


Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 61 
 
 
Teilhaushalt: Ref. 0630 
Produkt: 1.52.5210.04 
 
 
Neue Kennzahl - Baugenehmigungsverfahren 
 
„Betreffend das Produkt 1.52.5210.04 Baugenehmigungsverfahren werden als neue 
Kennzahlen ergänzt: 
• "Durchschnittliche Bearbeitungszeit Baugenehmigungsverfahren" 
• "95%-Perzentil-Searbeitungszeit Baugenehmigungsverfahren"“ 
 
Begründung: 
 
Die bisherigen Kennzahlen erlauben nicht ausreichend Rückschlüsse auf den Erfolg dieses 
Produktes. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


PlUA am 10.12.2014 1 5 5  X 


FPA am 29.01.2015     X 


 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die durchschnittliche Bearbeitungszeit der Baugenehmigungsverfahren wird verwaltungsin-
tern in Netto-Laufzeiten in Kalendertagen ermittelt, d.h. ohne Stop-Tage. Stop-Tage sind 
Tage, an denen eine Sachbearbeitung durch das Referat Bauordnung z.B. wegen fehlender 
Unterlagen nicht weiter erfolgen kann. Eine darüber hinausgehende Ermittlung der Brutto-
Laufzeiten der Baugenehmigungsverfahren ist technisch möglich, sofern von der Antragstel-
lerin beabsichtigt.  
 
Nicht in dem Produkt 1.52.5210.04 Baugenehmigungsverfahren abgebildet werden Bauvor-
anfragen, da diese dem Produkt 1.52.5210.03 zugeordnet sind. 
 
Die zu dem Produkt 1.52.5210.04 Baugenehmigungsverfahren zugeordneten Bescheinigun-
gen für Verfahren nach § 62 NBauO (Anzeigeverfahren) werden bei der Berechnung der 
durchschnittlichen Dauer der Baugenehmigungsverfahren nicht erfasst, weil § 62 Absatz 5 
NBauO eine gesetzliche Frist für die Ausstellung der Bescheinigung enthält.







  


Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 62 
 
 
Teilhaushalt: Ref. 0630 
Produkt: 1.52.5210.09 
 
 
Neues wesentliches Produkt - Überwachung / Durchsetzung öff. Baurecht 
 
„Folgendes Produkt auf S. 743 ist ab 2016 wesentlich: 
Produkt 1.52.5210.09 Überwachung / Durchsetzung öff. Baurecht“ 
 
Begründung: 
 
Es gibt in diesem Bereich immer wieder Anfragen in verschiedenen Ausschüssen. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


PlUA am 10.12.2014 2 4 5  X 


FPA am 29.01.2015     X 


 







  


Antrag der SPD-Fraktion - Nr. 63 
 
 
Teilhaushalt: FB 61 
 
 
 
Weiterführung des Ringgleises bis zum "Nördlichen Ringgebiet" 
 
„Die Verwaltung wird gebeten, die Kosten für die Weiterführung des Ringgleises von der neu 
zu errichtenden Okerbrücke an der Uferstraße über die Hamburger Straße zunächst bis zum 
neuen Wohnquartier „Nördliches Ringgebiet" zu ermitteln und die entsprechend notwendigen 
Planungen zur Realisierung des genannten Streckenabschnitts vorzunehmen.“ 
 
Begründung: 
 
In der Stellungnahme zu einer Anfrage im Stadtbezirksrat 331 Nordstadt (OS 10201/14) 
schreibt die Verwaltung, dass eine Weiterführung des Ringgleises entlang der neu zu 
errichtenden Hauptwache möglich ist. 
Im Anschluss soll der Weg zunächst über den Hasenwinkel auf den Wendenring und dann 
zurück auf die Hamburger Straße geführt werden. 
Aufgrund der gesamtstädtischen Bedeutung des Ringgleises gerade auch für das neue 
Wohnquartier „Nördliches Ringgebiet", aber auch für die vorhandene Infrastruktur im Bereich 
der Technischen Universität erscheint eine Realisierung des genannten Streckenabschnitts 
bereits vor 2017 wünschenswert. Der Wunsch auf Weiterführung und Schließung des 
Ringgleises ist auf Platz 1 der Top 75 der gesamtstädtischen Vorschläge zum 
Bürgerhaushalt. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


PlUA am 10.12.2014 11 0 0 X  


FPA am 29.01.2015    X  


 







  


Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 64 
 
 
Teilhaushalt: FB 61 
Produkt: 1.56.5610.09 
 
 
Neue Kennzahlen - Bodenschutz, Altlasten und Kampfmittel 
 
„Betreffend das Produkt 1.56.5610.09 Bodenschutz, Altlasten und Kampfmittel wird die 
Kennzahl 
• "Zu bearbeitende Altlastenfälle" 
gestrichen und als neue Kennzahlen werden ergänzt: 
• "Altlastenverdachtsverdachtsflächen (Ziel: niedrig)" 
• "Flächen mit Altlasten (Ziel: niedrig)" 
• "... davon in Monitoring" 
• "... davon in Sanierungsmaßnahmen"“ 
 
Begründung: 
 
Die bisherigen Kennzahlen erlauben nicht ausreichend Rückschlüsse auf den Erfolg dieses 
Produktes. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


PlUA am 10.12.2014 2 4 5  X 


FPA am 29.01.2015     X 


 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Eine Aufschlüsselung in der gewünschten Form ist mit der bereits vorhandenen Datenerfas-
sung grundsätzlich möglich. Ein wesentlicher Mehraufwand bezüglich der Berichterstattung 
wird nicht entstehen.   
 
Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass die Erniedrigung der Zahl der Altlastenver-
dachtsflächen durch die Untersuchung der Flächen und das anschließende Entlassen aus 
dem Verdacht zunächst mehr „Flächen mit Altlasten“  produziert. Zählbar sind nämlich nur 
die bekannten Altlasten.   
 
Der Erwartung, dass sich die Zahl der Altlasten in absehbarer Zeit reduzieren lässt, möchte 
die Verwaltung frühzeitig entgegentreten. Nur für kleinere Altlasten (Tankstellen, Reparatur-
werkstätten) trifft das zu. Die großen (CKW-)  Altlasten sind nicht komplett sanierbar. Selbst 
wenn sie an ihren Ausgangspunkten so weit saniert wurden,  dass sie sich nicht (mehr) aus-
breiten,  lassen sie sich im Regelfall aber selbst mit großem Aufwand nicht gänzlich beseiti-
gen: Die Schadstoffe sind bereits in tiefere und feinkörnige Schichten eingedrungen und haf-
ten dort an den Bodenpartikeln. Ein Monitoring wird sich über Jahrzehnte anschließen. Ähn-
liches gilt für die Altlasten aus Altablagerungen, die auch nicht beseitigt werden können.







  


Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 65 
 
 
Teilhaushalt: FB 61 
Produkt: 1.56.5610.15 
 
 
Neue Kennzahl - Klimaschutz 
 
„Betreffend das Produkt 1.56.5610.15 Klimaschutz wird als neue Kennzahl ergänzt: 
• "Ausstoß von Treibhausgasen in Prozent 1990"“ 
 
Begründung: 
 
Die bisherigen Kennzahlen erlauben nicht ausreichend Rückschlüsse auf den Erfolg dieses 
Produktes. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


PlUA am 10.12.2014 2 4 5  X 


FPA am 29.01.2015     X 


 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die beantragte Kennzahl „Ausstoß von Treibhausgasen“ ist keine geeignete Kennzahl zur 
Darstellung des sukzessiven Umsetzungsfortschrittes des Klimaschutzkonzeptes, da eine 
regelmäßige Erfassung aller hierfür notwendiger Energieverbrauchsdaten aller Sektoren 
(Haushalte, Gewerbe, Verkehr, Wirtschaftsunternehmen und der Stadtverwaltung inkl. Städt. 
Gesellschaften) weder zeitlich noch personell leistbar ist.  
 
Die Stadtverwaltung ist bei der Rekrutierung der benötigten Endenergieverbräuche im We-
sentlichen auf die Zuarbeit Dritter angewiesen. Der Aufwand alle benötigten Daten (leitungs-
gebundene und nicht leitungsgebundene Energieverbräuche, Verkehrszahlen im Stadtge-
biet, Daten über Feuerstätte, Äquivalente für die Kraftwärmekopplungen, Vorkette der bereit-
gestellten Energieträger etc.) zu erhalten und anschließend zu einer Treibhausgas-Bilanz 
weiterzuverarbeiten, bindet immense Arbeitszeiten des Klimaschutzmanagers.  
 
Damit die Arbeitszeit des Klimaschutzmanagers vorwiegend der Umsetzung der Klima-
schutzmaßnahmen zugutekommt und nicht für eine zeitaufwändige Bilanzierung wurde im 
Klimaschutzkonzept die prioritäre Maßnahme A2 „Fortschreibung der Energie- und CO2-
Bilanz“ mit einer 5-Jahres-Häufigkeit“ beschlossen.







  


Antrag der SPD-Fraktion - Nr. 66 
 
 
Teilhaushalt: FB 66 
 
 
 
Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes - Neuordnung der Abstellanlagen für Fahrräder 
 
„Die Verwaltung wird gebeten, Planungsüberlegungen für eine Neugestaltung des 
Bahnhofsumfeldes unter besonderer Berücksichtigung des Bahnhofsvorplatzes sowie der 
Neuordnung der Fahrradabstellanlagen und der Erhöhung der Anzahl der Abstellplätze 
anzustellen. 
Dabei sind Modelle aus anderen Kommunen (z. B. Göttingen) in die Planungen mit 
einzubeziehen. 
Die Verwaltung wird ferner gebeten, eine Kostenermittlung für die genannten Planungen 
vorzunehmen sowie Kooperations- und Beteiligungsmöglichkeiten mit der Deutschen Bahn 
AG zu prüfen.“ 
 
Begründung: 
 
Bereits mehrfach wurde auf die nicht zufriedenstellende Gestaltungssituation des 
Bahnhofsumfeldes, hier insbesondere des Bahnhofsvorplatzes, hingewiesen. Um hier 
sowohl unter stadtgestalterischen Aspekten als auch vor dem Hintergrund des steigenden 
Bedarfs an Fahrradabstellmöglichkeiten eine gestalterisch ansprechende Lösung zu 
erhalten, ist eine räumliche Neuordnung des Bereiches unabdingbar. Dabei sind auch die 
Entwicklungen im Bereich des Brawo-Parks mit zu berücksichtigen und in ein 
Gesamtkonzept mit einzubeziehen. In den Top 75 der gesamtstädtischen Vorschläge zum 
Bürgerhaushalt findet sich mehrfach dieses Thema. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


BA am 08.12.2014 7 0 4 X  


FPA am 29.01.2015    X  


 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Hierzu hat es bereits einige Abstimmungsgespräche mit BraWo und DB gegeben. Einver-
nehmlich besteht dort weiteres Verbesserungspotential. Eine kurzfristige gemeinsame Lö-
sung ist aber nicht absehbar. Andere Planungsprojekte wie z. B. das Nördliche Ringgebiet 
und andere Wohnbaugebiete haben zurzeit Vorrang. 







  


Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 67 
 
 
Teilhaushalt: FB 66 
Produkt: 1.12.1223.01 / 1.54.5400.10 
 
 
Wesentliche Produkte - FB 66 
 
„Betreffend die Produkte auf S. 825 werden folgende Änderungen vorgenommen: 
• Das Produkt 1.12.1223.01 Verkehrsregelung und -lenkung (S. 825) ist ab 2016 wesentlich. 
• Das Produkt 1.54.5400.10 Aufgaben für Sonderrechnungen (S. 826) ist ab 2016 nicht 
länger wesentlich.“ 
 
Begründung: 
 
Das Produkt 5400.10 ist mit seiner Überschrift im Wesentlichen auch beschrieben, die 
Detaildarstellung wenig aufschlußreich. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


BA am 08.12.2014 1 7 3  X 


FPA am 29.01.2015     X 


 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Verwaltung sieht hier keinen Änderungsbedarf. 







  


Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 68 
 
 
Teilhaushalt: FB 66 
Produkt: 1.12.1223.03 
 
 
Neue Kennzahlen - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 
 
„Betreffend das Produkt 1.12.1223.03 Verkehrsrechtliche Genehmigungen werden als neue 
Kennzahlen ergänzt: 
• "Durchschnittliche Bearbeitungszeit" 
• "90%-Perzentil Bearbeitungszeit"“ 
 
Begründung: 
 
Die bisherigen Kennzahlen erlauben nicht ausreichend Rückschlüsse auf den Erfolg dieses 
Produktes. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


BA am 08.12.2014 1 7 3  X 


FPA am 29.01.2015     X 


 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Bearbeitungsdauer für die zum Produkt gehörenden Leistungen ist kein Maßstab für die 
Qualität und den Erfolg der Leistung, weil in der Regel unabhängig vom Antragsdatum eine 
termingerechte Bearbeitung/Genehmigung der Anträge erfolgt.  
Auf die Anzahl der beantragten Genehmigungen und den Zeitpunkt der Antragstellung hat 
die Verwaltung keinen Einfluss. Es ist gewährleistet, dass auch kurzfristig beantragte Ge-
nehmigungen fristgerecht erteilt werden, so dass die Produktziele erreicht werden.







  


Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 69 
 
 
Teilhaushalt: FB 66 
Produkt: 1.51.5115.01 
 
 
Neue Kennzahl - Verkehrsplanung 
 
„Betreffend das Produkt 1.51.5115.01 Verkehrsplanung werden als neue Kennzahlen 
ergänzt: 
• "Beschwerden über Verkehrsführung- und Lenkung (Ziel: niedrig)" 
• "Gesamtstandzeit PKW + LKW laut Verkehrsmodell (Ziel: niedrig)"“ 
 
Begründung: 
 
Die bisherigen Kennzahlen erlauben nicht ausreichend Rückschlüsse auf den Erfolg dieses 
Produktes. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


BA am 08.12.2014 1 7 3  X 


FPA am 29.01.2015     X 


 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die vorgeschlagenen Kennzahlen sind nicht geeignet, die Arbeit der Verkehrsplanung zu 
beurteilen. Die Anzahl der Beschwerden sowie die Dauer der Gesamtstaus im Kraftfahr-
zeugverkehr hängen maßgeblich von Wettereinflüssen, Baustellen, Unfällen usw. und deren 
Einfluss auf das gesamte Verkehrsgeschehen ab. Auch haben übergeordnete Ziele wie Ver-
kehrssicherheit, Lärmschutz, Verminderung der Abgasbelastung, Schulwegsicherheit usw. 
wesentliche Einflüsse, die gemessen an den Beschwerden schlecht zu sein scheinen, aber 
dennoch zum allgemeinen Wohl dienen, hinter dem das Interesse des Einzelnen zurück ste-
hen muss. 







  


Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 70 
 
 
Teilhaushalt: FB 66 
Produkt: 1.54.5400.01 
 
 
Neue Kennzahlen - Bearbeitung von Straßenbauprojekten 
 
„Betreffend das Produkt 1.54.5400.01 Bearbeitung von Straßenbauprojekten werden als 
neue Kennzahlen ergänzt: 
• "Kosten je km Str." 
• "Durchschnittliche prozentuale Kostenabweichung abgeschlossener Projekte gegenüber 
Kostenschätzung" 
• "Durchschnittliche prozentuale Kostensteigerungen abgeschlossener Projekte gegenüber 
Kostenschätzung" 
• "Durchschnittliche prozentuale Kostensenkungen abgeschlossener Projekte gegenüber 
Kostenschätzung"“ 
 
Begründung: 
 
Die bisherigen Kennzahlen erlauben nicht ausreichend Rückschlüsse auf den Erfolg dieses 
Produktes. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


BA am 08.12.2014 1 7 3  X 


FPA am 29.01.2015     X 


 







  


Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 71 
 
 
Teilhaushalt: FB 66 
Produkt: 1.54.5400.05 
 
 
Neue Kennzahlen - Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrsflächen 
 
„Betreffend das Produkt 1.54.5400.05 Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsfl. wird als neue 
Kennzahl ergänzt: 
• "Beschwerden über Zustand von Verkehrsflächen (Ziel: niedrig)"“ 
 
Begründung: 
 
Die bisherigen Kennzahlen erlauben nicht ausreichend Rückschlüsse auf den Erfolg dieses 
Produktes. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


BA am 08.12.2014 1 7 3  X 


FPA am 29.01.2015     X 


 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Anzahl der Beschwerden sagt ggf. subjektiv etwas über die Zufriedenheit der Bürger mit 
dem dargebotenen Straßenzustand aus.  
Eine solche Kennzahl ist aber nicht geeignet, den tatsächlichen baulichen Zustand der öf-
fentlichen Straßen objektiv zu beschreiben.







  


Antrag der SPD-Fraktion - Nr. 72 
 
 
Teilhaushalt: FB 67 
 
 
 
Baumaßnahmen auf der städtischen Sportanlage Lamme 
 
„Die Verwaltung wird gebeten, in Absprache mit dem Verein TSV Germania Lamme 
Planungen bzgl. einer Erweiterung des bestehenden Umkleidegebäudes und einer 
Umwandlung des derzeitgen C-Platzes in einen Kunstrasenplatz durchzuführen und den 
zuständigen Gremien zur Beschlussfassung vorzulegen.“ 
 
Begründung: 
 
Die Erstellung der 2006 fertiggestellten Sportanlage Lamme erfolgte von Beginn an unter der 
Prämisse, dass spätere Erweiterungen sowohl des Gebäudetraktes als auch der 
Sportflächen möglich sind, wenn - wie erwartet - aufgrund der stetigen Erweiterung des 
Stadteils Lamme der Bedarf an Umkleideräumen oder an Sportflächen steigt. 
Zwischenzeitlich ist die Mitgliederzahl von ursprünglich 250 auf über 1200 gestiegen. Bisher 
verfügt die Anlage nur über vier Umkleideräume. Bei derzeit 24 am Spielbetrieb teilnehmden 
Mannschaften und einem auch steigendem Anteil an Mädchen- und Damenmannschaften 
führt dies bei der Belegung der Umkleideräume beim Trainings- und Spielbetrieb dauerhaft 
zu erheblichen Problemen. Aufgrund der steigenden Belastung der Rasenplätze und der 
dann längeren Regenerationsphase soll die Umwandlung des C-Platzes in einen 
Kunstrasenplatz dauerhaft - auch in den wetterungünstigen Zeiten - dazu dienen, den 
Tainings- und Spielbetrieb aufrecht erhalten zu können und die vorhandenen Rasenplätze 
dauerhaft zu entlasten und damit spielfähig zu halten. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


SpA am 19.12.2014 
10 1 0 X  


Die Anträge Nr. 72 und 73 wurden gemeinsam abgestimmt. 


FPA am 29.01.2015    X  


 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Sportfachverwaltung hat sowohl für die Erweiterung des Umkleidegebäudes als auch für 
die Umwandlung eines Naturrasenplatzes in einen Kunstrasen Planungskonzepte aus Haus-
haltsmitteln des Jahres 2014  in Auftrag gegeben. Dem Sportausschuss kann im 2. Halbjahr 
2015 hinsichtlich der Erweiterung des Umkleidegebäudes ein Raumprogramm zur Be-
schlussfassung vorgelegt werden. Bezüglich der Kunstrasenplanung kann die Verwaltung 
nach der Erarbeitung eines Umbaukonzeptes dieses im Sportausschuss vorstellen. Haus-
haltsmittel für eine bauliche Umsetzung sind im Haushaltsentwurf 2015 nicht enthalten.







  


Antrag der Fraktion DIE LINKE. - Nr. 73 
 
 
Teilhaushalt: FB 67 
 
 
 
Konzept Umgestaltungen TSV Germania Lamme 
 
„Die Verwaltung wird gebeten in 2015 ein Konzept zu erstellen, wie auf der Anlage des TSV 
Germania Lamme eine Erweiterung des Umkleidebereiches um 2 Umkleideräume und eine 
Dusche, sowie die Umwandlung des C-Platzes in einen Kunstrasenplatz erfolgen kann. 
Dieses Konzept ist dem Sportausschuss zur Beschlussfassung vorzulegen.“ 
 
Begründung: 
 
Aus einem Schreiben des Vereins .wird ersichtlich, dass bereits 2012 ein entsprechender 
Antrag gestellt wurde. In dem Schreiben heißt es weiter, dass auch von der Fachverwaltung 
eine Notwendigkeit der beantragten Maßnahmen festgestellt wurde. Dem sollte im nächsten 
Jahr in Form eines Konzeptes auch Rechnung getragen werden. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


SpA am 19.12.2014 
10 1 0 X  


Die Anträge Nr. 72 und 73 wurden gemeinsam abgestimmt. 


FPA am 29.01.2015    X  


 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Sportfachverwaltung hat bereits einen Planungsauftrag aus Haushaltsmitteln des Jahres 
zur Erstellung eines entsprechenden Konzeptes in Auftrag gegeben. Dem Sportausschuss 
kann im 2. Halbjahr 2015 ein auf diesem Konzept aufbauendes Raumprogramm zur Be-
schlussfassung vorgelegt werden. Haushaltsmittel für eine bauliche Umsetzung sind im 
Haushaltsentwurf 2015 nicht enthalten.







  


Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 74 
 
 
Teilhaushalt: FB 67 
Produkt: 1.42.4241.02 
 
 
Neue Kennzahlen - Sportstättenverwaltung 
 
„Betreffend das Produkt 1.42.4241.02 Sportstättenverwaltung wird die Kennzahl 
• "Sportflächen" gestrichen 
und ersetzt durch die Kennzahl 
• "Sportfläche pro Einwohner"“ 
 
Begründung: 
 
Die bisherigen Kennzahlen erlauben nicht ausreichend Rückschlüsse auf den Erfolg dieses 
Produktes. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


SpA am 19.12.2014 Erledigt durch Stellungnahme der Verwaltung. 


FPA am 29.01.2015 Erledigt. 


 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Für vergleichende Betrachtungen mit anderen Kommunen benötigt der Fachbereich Stadt-
grün und Sport die Kennzahl „Sportflächen“. 
 
Der Fachbereich Stadtgrün und Sport wird ab 2015 die Kennzahlen im Bereich der Sportstät-
tenverwaltung um die Kennzahl „Sportflächen pro Einwohner“ erweitern.







  


Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 75 
 
 
Teilhaushalt: FB 67 
Produkt: 1.55.5510.04 
 
 
Neue Kennzahlen - Begleitendes Grün 
 
„Betreffend das Produkt 1.55.5510.04 Begleitendes Grün wird als neue Kennzahl ergänzt: 
• "Anzahl Beschwerden (Zahl: niedrig)"“ 
 
Begründung: 
 
Die bisherigen Kennzahlen erlauben nicht ausreichend Rückschlüsse auf den Erfolg dieses 
Produktes. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


GA am 17.12.2014 0 10 1  X 


FPA am 29.01.2015     X 


 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Der Fachbereich Stadtgrün und Sport beurteilt den Erfolg des Produktes „Begleitendes Grün“ 
anhand der Anzahl Straßenbäume pro laufenden km- Straße. Umso höher die Anzahl der 
Straßenbäume ist, je höher sind auch die positiven ökologischen/klimatischen Effekte wie 
zum Beispiel: Feinstaubfilterung, Kühleffekte durch Schattenwurf und Verdunstung, Sauer-
stoffbildung, Brutplätze für Vögel, Habitate für Insekten usw. 
 
Abgesehen von den genannten Effekten sind Straßenbäume für ein positives Erscheinungs-
bild einer Stadt unabdingbar. 
 
Die Darstellung der Beschwerden sieht der Fachbereich als nicht zielführend.







  


Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 76 
 
 
Teilhaushalt: FB 67 
Produkt: 1.55.5510.09/11 
 
 
Wesentliche Produkte - FB 67 
 
„Betreffend die Produkte auf S. 900 werden folgende Änderungen vorgenommen: 
Ab 2016 ist folgendes Produkt nicht mehr wesentlich: 
• Produkt 1.55.5510.11 Fuhrparkmanagement 
Ab 2016 ist folgendes Produkt wesentlich: 
• Produkt 1.55.5510.09 Revierreinigung 
In Produkt 1.55.5510.09 wird folgende Kennzahl erhoben: 
• "Anzahl der Beschwerden (Ziel: Niedrig)"“ 
 
Begründung: 
 
Die Politik hat mit dem Themenkreis des Produkts 5510.09 gerade in Stadtbezirksräten viel 
häufiger zu tun als mit dem Produkt 5510.11. Die Darstellung der Kennzahl für 5510.09 ist 
außerdem nur bei einem wesentlichen Produkt gegeben. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


GA am 17.12.2014 0 9 2  X 


FPA am 29.01.2015     X 


 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Kennzahlen werden nur zu wesentlichen Produkten gebildet. 
 
Der Fachbereich Stadtgrün und Sport sieht das Produkt „Revierreinigung“ nicht als wesentli-
ches Produkt an.  
 
Ab 2016 ist das gesamtstädtische Projekt „Aktionsplan/Luftreinhaltung KFZ+Maschinen“ wel-
ches im Produkt „Fuhrparkmanagement“ abgebildet wird, abgeschlossen. Ab diesem Zeit-
punkt möchte der Fachbereich Stadtgrün und Sport das Produkt „Außenanlagen an städt. 
Gebäuden (KITAs und Schulen)“ als wesentliches Produkt definieren und somit für diesen 
Bereich entsprechende Kennzahlen bilden. 







  


Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 77 
 
 
Teilhaushalt: Allgemeine Finanzwirtschaft 
Produkt: 1.61.6110.01/02 
 
 
Wesentliche Produkte - Allg. Finanzwirtschaft 
 
„Folgende Produkte der S. 955 sind ab 2016 nicht mehr wesentlich: 
• Produkt 1.61.6110.01 Allgemeine Finanzwirtschaft 
• Produkt 1.61.6120.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ 
 
Begründung: 
 
Eine Darstellung der Produkte im Detail erfolgt ohnehin (und zu Recht) im Vorbericht in 
epischer Breite. Eine wiederholte Darstellung mit geringerem Detailgrad auf den folgenden 
Seiten kann entfallen. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


FPA am 29.01.2015 1 9 1  X 


 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Das wesentliche Produkt 1.61.61X0.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft ist nicht nur für den 
Teilhaushalt von besonderer Bedeutung sondern für die Stadt Braunschweig insgesamt. Da 
Kennzahlen nur zu den wesentlichen Produkten gebildet werden, würde dies bedeuten, dass 
mit der Streichung des wesentlichen Produktes 1.61.61X0.01 auch die Streichung der 5 
Kennzahlen verbunden wäre. Damit wäre die kompakte Darstellung dieser Informationen 
nicht mehr gegeben. Für vergleichende Betrachtungen mit anderen Kommunen werden die 
zu dem wesentlichen Produkt aufgeführten 5 Kennzahlen benötigt. 
 
Die Streichung des wesentlichen Produktes 1.61.61X0.01 Allgemeine Finanzwirtschaft wird 
daher vom Fachbereich Finanzen als nicht zielführend betrachtet.   







  


Antrag der CDU-Fraktion - Nr. 172 
 
 
Teilhaushalt: Kultur und Wissenschaft 
Projekt: 5S.410002 
 
 
Erfolgsabhängige Indexierung des Anwerbeetats für die Stadtbibliothek 
 
„Die Verwaltung wird gebeten, Möglichkeiten für eine erfolgsabhängige Indexierung des 
Anwerbeetats für die Stadtbibliothek zu prüfen und eine haushaltsrechtliche Einplanung ab 
dem Jahr 2016 vorzuschlagen. Der Erfolg sollte dabei an einer weiteren Steigerung der 
Ausleih- und Besucherzahlen gemessen werden. Andernfalls ist der Betrag des Vorjahres 
vorzusehen. Der Berichtszeitraum sollte vor Beginn der Haushaltsaufstellung enden. Parallel 
wird die Verwaltung gebeten, eine mögliche Anpassung der Nutzungs- und 
Gebührensatzung zu prüfen und dazu die Gebühren mit denen in anderen 
niedersächsischen Kommunen zu vergleichen.“ 
 
Begründung: 
 
In der Mitteilung 14006/14 hat die Verwaltung geschildert, dass die Ausleih- und 
Besucherzahlen in der Stadtbibliothek seit Wiedereröffnung im Schloss jedes Jahr 
kontinuierlich gestiegen sind. Mit unserem Antrag für das Investitionsprogramm (IP) soll der 
Anwerbeetat für das Jahr 2015 wieder auf das Niveau der Vorjahre angehoben werden. Um 
in den Folgejahren auf mögliche weitere Steigerungen der Ausleih- und Benutzerzahlen 
reagieren zu können, soll die Verwaltung eine erfolgsabhängige Indexierung für den 
Anwerbeetat vorbereiten und in das nächste IP einstellen. Es soll also keine automatische 
Indexierung erfolgen, sondern nur im Anschluss an eine Steigerung der Ausleih- und 
Benutzerzahlen sollen auch die Mittel für den Anwerbeetat indexorientiert ansteigen. 
Gleichzeitig wird die Verwaltung gebeten zu prüfen, ob eine moderate Anpassung der 
Nutzungs- und Gebührensatzung (letzte Anpassung erfolgte 2010) zur anteiligen 
Gegenfinanzierung möglich ist. Dazu soll der Vergleich mit anderen niedersächsischen 
Städten gesucht werden. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


AfKW am 12.12.2014 11 0 0 X  


FPA am 29.01.2015    X  


 







  


Antrag der CDU-Fraktion - Nr. 173 
 
 
Teilhaushalt: FB 66 
 
 
 
Radstellplätze am Hauptbahnhof 
 
„Die Verwaltung wird gebeten, bei den aktuellen Baumaßnahmen und Planungen im Bereich 
des Braunschweiger Hauptbahnhofs, auch die Situation bei den Fahrradstellplätzen zu 
überprüfen und die derzeitige Situation zu verbessern. 
Über geeignte Maßnahmen ist der Planungs- und Umweltausschuss im 1. Halbjahr 2015 zu 
informieren.“ 
 
Begründung: 
 
Durch die Entwicklung des BraWo-Parks wird das Umfeld des Hauptbahnhofs verändert und 
aufgewertet. Auch für das Nahverkehrsterminal und den Zentralen Omnibusbahnhof sind 
Veränderungen geplant. 
Im Zuge dieser Maßnahmen ist es dringend erforderlich, die Bedingungen für Fahrradnutzer 
zu verbessern. überfüllte Abstellplätze sowie wild geparkte und schrottreife Fahrräder bieten 
ein katastrophales Bild. Den Braunschweiger Gästen, die am Hauptbahnhof ihren ersten 
Eindruck von der Stadt erhalten, den Nutzern der Abstellanlage und anderen Besuchern des 
Bahnhofes sollten wir in Zukunft einen solch beschämenden Zustand ersparen. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


BA am 08.12.2014 10 0 1 X  


FPA am 29.01.2015    X  


 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Es gibt keine aktuellen Planungen, in denen dies sinnvoll und ohne großen planerischen 
Aufwand berücksichtigt werden könnte. Eine Lösungsfindung ist, jedenfalls finanzunwirksam, 
nicht absehbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  







   


Interfraktioneller Antrag - Nr. 176 neu 
 
 
Teilhaushalt: FB 51 
Produkt: 1.36.3650.03.08 
 
 
Offene Ganztagsgrundschulen nach dem Braunschweiger Modell vom Schuljahr 
2015/2016 an 
 
"1. Das Braunschweiger Modell der Zusammenführung von Grundschule und 
Hort/Schulkindbetreuung an den offenen Ganztagsgrundschulen soll weitergeführt werden. 
Der Gesamtbetrag der den Trägern der (öffentlichen und freien) Jugendhilfe zur Verfügung 
stehenden Pauschalen für die Betreuungsgruppen und die Stundenanzahl der dort 
beschäftigten pädagogischen Kräfte soll unvermindert erhalten bleiben. Die vom Rat 
beschlossene Aufstockung der verbindlichen Betreuungsplätze auf 60 Prozent an allen 
offenen Ganztagsgrundschulen zum Schuljahr 2015/2016 wird umgesetzt (Stufe 1 des 
Stufenplans zur Umsetzung des Ratsbeschlusses "Schulkindbetreuung und Ganztagsschu-
le",DS 16802/14). 
 
2. Es wird aber angestrebt, dass vom Schuljahr 2015/2016 an ein Teil der zusätzlichen 
Aufstockungsmittel des Landes zur Gegenfinanzierung der Pauschalen für die verbindlichen 
Betreuungsplätze eingesetzt wird. Dabei sollen folgende Grundsätze Beachtung finden: 
a) Zur Gegenfinanzierung sollen nur die zusätzlichen kapitalisierbaren Mittel berücksichtigt 
werden, um keine Verschlechterung gegenüber den Vorjahren zu erreichen. 
b) Von den zusätzlichen kapitalisierbaren Mitteln sollen nur die anteilig auf verbindliche 
Betreuungsplätze entfallenden Gelder angerechnet werden, um den Schulen die Aufnahme 
von Tages- und Mehrtageskindern zu ermöglichen und die unterschiedliche Inanspruchnah-
me des Nachmittags an den Schulen zu berücksichtigen. 
c) Es soll ein angemessener Anteil von nicht kapitalisierbaren zusätzlichen Lehrerstunden für 
den Nachmittag verbleiben, um die Verzahnung des Vor- und Nachmittags zu ermöglichen 
und die pädagogische Qualität zu steigern. Diese werden nicht gegengerechnet. 
 
3. Die Stadt soll in den Gesprächen mit dem Land darauf hinwirken, dass dieses so 
beschriebene Verfahren ermöglicht und möglichst unbürokratisch umgesetzt werden kann. 
 
4. Spätestens bis zu den Haushaltsberatungen im Finanz- und Personalausschuss soll von 
der Verwaltung ein Vorschlag für ein haushaltsrechtliches Verfahren gemacht werden, um 
den Schulen und den Jugendhilfeträgern Planungssicherheit zu geben." 
 
Begründung: 
 
Da voraussichtlich nicht bis zur Verabschiedung des Haushaltes die genaue Höhe der 
genannten Gegenfinanzierung durch die Landesmittel geklärt werden kann, ist es 
wahrscheinlich nur möglich, eine Schätzung der möglichen Gegenfinanzierung im Haushalt 
vorzunehmen.  
Falls die Summe der genannten Gegenfinanzierung dann höher oder geringer ausfällt als 
geschätzt, müsste der Haushaltsansatz unterjährig korrigiert werden. 
Um den Betroffenen aber eine weitestgehende Sicherheit zu gewährleisten, sollte eine 
entsprechende Aussage schon jetzt durch die Verwaltung gemacht werden. 
Nur dann wird in den kommenden Gesprächen eine konstruktive und vertrauensvolle 
Atmosphäre zwischen Stadt, Schulen und Trägern zustande kommen. 
 
 
 
 







   


Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


JHA am 10.12.2014 13 0 0 X  


SchA am 19.12.2014 15 0 2 X  


FPA am 29.01.2015    X  


 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Als Auswirkung des Grundschulerlasses war beabsichtigt, die durch das Land zur Verfügung 
gestellten Lehrerstunden zu nutzen, um Teile der bisher durch die Stadt finanzierten Betreu-
ungsangebote durch landesfinanzierte zu ersetzen. Ein Wegfallen bestehender Betreuungs-
leistungen war zu keiner Zeit beabsichtigt. Als Folge des beabsichtigen neuen Finanzie-
rungsmixes ist im Haushaltsentwurf 2015 ein Minderaufwand von 253.000 € für 2015 und 
von 608.000 € für die Folgejahre berücksichtigt. Nach dem vorstehenden Antrag sind Rah-
menbedingungen für Berechnungsgrundlagen des neuen Finanzierungsmixes gesetzt, so-
dass auch der Minderaufwand nicht in voller Höhe eintreten kann. Insoweit ist der Antrag 
nicht finanzunwirksam.   
 
40% der zusätzlichen Lehrerstunden können "kapitalisiert" werden, d.h. das Land gewährt 
anstelle von Lehrerstunden Zuschüsse. Gemäß Ziffer 2 des Antrages sollen nur diese Mittel 
entlastend berücksichtigt werden. Nach einer ersten Einschätzung könnte sich hieraus ein 
Ertrag von 250.000 € pro Jahr ergeben (für 2015 anteilig rund 100.000 €), der von den Schu-
len in die Finanzierung des Braunschweiger OGS-Modells für ein Schuljahr eingebracht wer-
den könnte. Mithin entstünde eine Haushaltsbelastung von rund 145.000 € in 2015 und von 
350.000 € in den Folgejahren.  
 
Grundlage der Berechnungen sind die Jahreslehrerstunden, die laut Meldung der Landes-
schulbehörde den beteiligten Grundschulen aktuell zur Verfügung stehen. Hieraus ergibt sich 
der genannte Jahresbetrag von rund 250.000 €. Dieser Betrag und die ihm zugrunde liegen-
den Berechnungen sind noch nicht mit den beteiligten Grundschulen und den betreffenden 
jugendhilflichen Anbietern besprochen worden. Hierzu findet am 10.02.2015 ein Workshop 
statt. 
 
 
  







   


Antrag der Fraktion DIE LINKE. - Nr. 177 neu 
 
 
Teilhaushalt: FB 20 
Produkt: 1.11.1160.12 
 
 
Konzept Neuausrichtung Braunschweiger Versorgungs AG 
 
Die Verwaltung wird gebeten, in 2015 ein Konzept zur Neuvergabe der Konzessionen im 
Energiebereich zu erstellen. Dabei ist der Schwerpunkt auf eine Vergabe der Konzessionen 
entweder an ein städtisches Unternehmen oder an ein zu gründendes Unternehmen 
kommunaler Gebietskörperschaften der Braunschweiger Region zu legen. 
 
Dieses Konzept ist dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
Begründung: 
 
Der derzeitige Konzessionsvertrag endet am 31.12.2020. Laut § 46 Abs. 3 EnWG müssen 
Gemeinden spätestens zwei Jahre vor Ablauf der Konzessionsverträge das Vertragsende 
bekannt machen und anschließend ein lnteressenbekundungsverfahren durchführen. Für 
Braunschweig wäre also der späteste Bekanntmachungstermin der 31.12.2018. 
 
Zur Vorbereitungszeit der Gemeinden äußern sich Städtetag, Städte- und Gemeindebund 
und der Verband kommunaler Unternehmen in der Broschüre "Konzessionsverträge - 
Handlungsoptionen für Kommunen und Stadtwerke" folgendermaßen: "Die Vorbereitungen 
für das Verfahren machen es notwendig, dass sich die Gemeinde schon deutlich früher als 
zwei Jahre vor Ablauf des Vertrages mit der Thematik auseinandersetzt. Nur eine frühzeitige 
Befassung mit der Thematik gewährleistet auch, dass die verschiedenen Optionen der 
Gemeinde gründlich geprüft werden können und ein Verfahren durchgeführt werden kann, 
das später keinen Beanstandungen ausgesetzt ist." 
 
Die Erstellung eines Grundkonzeptes der Verwaltung in 2015 bietet die Möglichkeit, dass in 
den Jahren 2016 - 2018 auch die mögliche Neugründung eines städtischen oder regionalen 
Unternehmens durchgeführt werden kann und die Stadt sich tatsächlich alle Optionen offen 
hält und im Energiebereich wieder handlungsfähig wird. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


FPA am 29.01.2015 4 7 0  X 


 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Gemäß § 15 Abs. 1 des zwischen der Stadt Braunschweig und der Braunschweiger Versor-
gungs-AG & Co. KG geschlossenen Konzessionsvertrages beträgt die Laufzeit des Vertra-
ges, der am 1. Januar 2001 in Kraft trat, 20 Jahre, d. h. er endet mithin am 31. Dezember 
2020. Vor Ablauf der Laufzeit kann er nur aus einem wichtigen Grund gekündigt werden (§ 
15 Abs. 1 S. 2). Eine ‚automatische‘ Verlängerung ist nicht vorgesehen. 
 
Gemäß § 46 Abs. 3 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) hat die Gemeinde zwei Jahre vorher 
(hier also bis zum 31. Dezember 2018) das Vertragsende im Bundesanzeiger nebst den er-







   


forderlichen Daten, die für eine Bewertung des Netzes im Rahmen einer Bewerbung um den 
Abschluss notwendig sind, im Bundesanzeiger bekannt zu machen. Diese Daten hat der 
bisherige Konzessionsnehmer ein Jahr vor Bekanntmachung zur Verfügung zu stellen  
(§ 46 Abs. 2 S. 4 EnWG), mithin bis zum 31. Dezember 2017. 
 
Die Konzessionsverträge sind im weiteren dann (diskrimierungsfrei) auszuschreiben. Eine 
Inhouse-Vergabe ist gemäß § 46 Abs. 4 EnWG nach derzeitiger Rechtslage nicht möglich. 
 
Der Altkonzessionär hat dem Neukonzessionär - so sie nicht identisch sind - die Netze ge-
gen Zahlung einer wirtschaftlich angemessenen Vergütung (§ 46 Abs. 2 S. 2 EnWG) zu 
übereignen (Hinweis: o. g. derzeitiger Konzessionsvertrag nennt hierzu in § 15 Abs. 2 als 
angemessenen Wert den Sachzeitwert). 
 
Die Verwaltung hält die Erstellung eines Konzeptes zur Neuvergabe der Konzessionen aus 
folgenden Gründen derzeit nicht für zielführend: 
 
Es ist aufgrund zahlreicher Streitfälle davon auszugehen, dass sich durch Rechtsprechung 
bzw. Gesetzesänderungen (je nach politischer Schwerpunktsetzung der jeweiligen Bundes-
regierung) in den nächsten Jahren zahlreiche Änderungen ergeben werden, so dass eine in 
2015 aufgestellte Konzeption bis 2018, 2019 und 2020 überholt wäre.  
 
Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Fragestellungen einer diskrimierungsfreien Vergabe, 
beispielsweise bezüglich der Anforderungen an die Zuschlagskriterien wie sicherer, preis-
günstiger, verbraucherfreundlicher, effizienter und umweltverträglicher (erneuerbare Ener-
gien berücksichtigender) Netzbetrieb oder fiskalische Interessen wie Höhe der Konzessions-
abgaben etc. sowie deren unterschiedlicher (juristisch zulässiger) Gewichtung. 
 
Frühestens ab Beginn der neuen Ratsperiode ab November 2016 resp. nach der Bundes-
tagswahl 2017 ist es aus Sicht der Verwaltung sinnvoll, die Weichen zu stellen, die bis zur 
Neuvergabe der Konzessionen Ende 2020 voraussichtlich auch Bestand hätten. Dies gilt im 
übrigen auch für die Frage der Finanzierung einer angemessenen wirtschaftlichen Vergütung 
der Netze, sollte eine neuzugründende städtische Netzgesellschaft den Zuschlag erhalten. 
 
Ferner weise ich der Vollständigkeit halber darauf hin, dass es sich hier bei diesem Sachver-
halt grundsätzlich nur um Fragestellungen hinsichtlich der Energie-Netze und deren Konzes-
sionen handelt. Die eigentliche Energieversorgung und –erzeugung (beispielsweise durch 
BS|Energy) sind hiervon zunächst nicht betroffen. 
  







   


Finanzunwirksamer Antrag des Stadtbezirksrates 211 – Stöckheim - Leiferde 
 
 
Teilhaushalt: FB 20 / FB 65  
 
 
 
Sanierung Grundschule Stöckheim 
 
„Die Verwaltung wird gebeten, einen Sachstandsbericht zur Sanierung der Grundschule 
Stöckheim zu erstellen und mitzuteilen, welche Maßnahmen noch durchgeführt werden müs-
sen, wann dies geschehen soll und wie hoch die Kosten dafür sind.“ 
 
Begründung: 
 
Hierdurch wird der noch ausstehende Sanierungsbedarf an der Grundschule deutlich und 
planbar. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


FPA am 29.01.2015 Erledigt. 


 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Im Rahmen der Haushaltsplanung 2015 erfolgte eine Grobschätzung der Sanierungskosten 
auf Basis vorhandener Flächenwerte. Der Beginn der Sanierungsplanung ist für 2016 vorge-
sehen. Im Rahmen der Planung erfolgen vertiefende Untersuchungen der Bausubstanz und 
eine Feststellung der notwendigen Maßnahmen. 
 
Die Ausführung der geplanten Sanierung soll in dem Zeitraum 2017 bis 2019 erfolgen. 
 
Die grob geschätzten Sanierungskosten betragen 3,9 Mio. Euro. 
 
  







   


Finanzunwirksamer Antrag des Stadtbezirksrates 310 – Westliches Ringgebiet 
 
 
Teilhaushalt: FB 50 / FB 61 
 
 
 
Schaffung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen auf dem Gelände des 
Westbahnhofs - Sanierungsplanung und Durchführung Soziale Stadt 
 
„Die Verwaltung wird gebeten, Projekte im Gebiet der Sozialen Stadt zu benennen und bis 
zum 12.12.2014 beim Bundesverwaltungsamt im Rahmen des Förderprogramms ESF-
BIWAQ als eine Interessenbekundung anzumelden.“ 
 
Begründung: 
 
Zum 31.12.2014 werden u. a. EFRE-Einzelmaßnahmen Grünvernetzung Ringgleis-
Jödebrunnen, Jugendplatz, Garten ohne Grenzen, Bewegungsparcours und Industriepfad 
am Westbahnhof beendet. Dieser Mehrgenerationenpark steht einer vielfältigen Nachnut-
zung bevor. Hier müssen in vielfältiger Weise Menschen zum Funktionieren und Erhalt der 
Anlageneingesetzt werden. Hier bietet sich ein Ziel (Lokale Ökonomie) im Bereich der Sozia-
len Stadt - Arbeit- Wirtschaft und Beschäftigung förmlich an, um sozialversicherungspflichtige 
Arbeitsplätze zu schaffen. Das neue Förderprogramm ESF-BIWAQ fördert arbeitsmarktpoliti-
sche Projekte, die nachhaltige Integration von arbeitslosen/langzeitarbeitslosen Frauen und 
Männern über 26 Jahre in Beschäftigung fördern.  
 
In Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur, Zukunfts GmbH, Fachbereich Grün etc. können 
Hausmeister, Aufsichtsdienst, Rundgänge/Führungen, Veranstaltungsplanungen, Grünpfle-
geaufgaben usw. über dieses Programm qualifiziert werden. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


AfSG am 18.12.2014 1 10 0  X 


FPA am 29.01.2015     X 


 
 
 
  







   


Finanzunwirksamer Antrag des Stadtbezirksrates 310 – Westliches Ringgebiet 
 
 
Teilhaushalt: FB 67  
 
 
 
Sanierung des Hauptweges des KGV Mittelriede e. V. 
 
„Die Verwaltung wird gebeten, den Hauptweg des KGV Mittelriede e. V. im Rahmen des 
Wegesanierungsprogramms aus den vorhandenen Haushaltsmitteln 2015 instand zu setzen. 
In der Prioritätenliste ist die Maßnahme an vorderster Stelle einzustufen.“ 
 
Begründung: 
 
Der KGV Mittelriede e. V. beantragt seit vielen Jahren Finanzmittel für die Erneuerung des 
Hauptweges. Eine Bewilligung hat nicht stattgefunden. Die Erneuerung würde nach einer 
Kostenschätzung aus dem Jahr 2012 rund 100.000 bis 150.000 € kosten. Der Gartenverein 
könnte max. 20% dieser Summe aufbringen. 
 
Inzwischen führt die unterlassene Sanierung durch zahlreiche, teilweise auch tiefere Schlag-
löcher zu erheblichen Unfallrisiken für die Nutzer des Hauptweges. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


GA am 17.12.2014 0 8 3  X 


FPA am 29.01.2015     X 


 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Für die Sanierung von Wegen in Kleingartenanlagen sind im Haushaltsjahr 2015 keine 
Haushaltsmittel vorgesehen. 
 
 
  







   


Finanzunwirksamer Antrag des Stadtbezirksrates 321 – Lehndorf_Watenbüttel 
 
 
Teilhaushalt: FB 67 
Produkt: 1.55.5510.09 
 
 
„Die Verwaltung wird beauftragt die erforderlichen Haushaltsmittel zur Erarbeitung und Vor-
stellung eines Konzeptes zur Aufstellung von Hundekotstationen im Stadtbezirk in den 
Haushalt einzustellen.“          
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


GA am 17.12.2014 5 4 2 X  


FPA am 29.01.2015    X  


 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Für die Aufstellung eines Konzeptes benötigt die Verwaltung keine Haushaltsmittel. Der An-
trag wird daher als finanzunwirksam gewertet. Sollte es zur Umsetzung des  Konzeptes 
kommen, würden für die Aufstellung und die dauerhafte Finanzierung Haushaltsmittel benö-
tigt. 
  







   


Finanzunwirksamer Antrag des Stadtbezirksrates 331 – Nordstadt 
 
 
Teilhaushalt: FB 20 / FB 32 / FB 51 / FB 61 / FB 65 / FB 67 / Stabsst. 0800 
 
 
 
Erhöhung der Aufenthalts- und Freizeitqualität im Schwarzen Berg 
 
„Die Verwaltung wird gebeten, den Wünschen nach Erhöhung der Aufenthalts- und Freizeit-
qualität im Schwarzen Berg (vgl. Bürgervorschläge 1077, 1470, 1225, 1280 und 1475) 
Rechnung zu tragen und Realisierungsvorschläge für die Teilaspekte Spielplatzgestaltung, 
Erhöhung der Aufenthaltsqualität für Kinder und Jugendliche sowie Verbesserung der Mög-
lichkeiten für Freizeitaktivitäten zu entwickeln.“ 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 


JHA am 11.12.2014 
Der JHA nimmt Kontakt zum Bezirksrat auf bezüglich der Be-
teiligung der Kinder- und Jugendlichen und Entwicklung ei-


nes neuen Vorschlages. 


GA am 17.12.2014 11 0 0 X  


FPA am 29.01.2015    X  


 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Fachbereich 67: Konkrete Planungen unter der genannten Zielstellung „Aufwertung der Auf-
enthalts- und Freizeitqualitäten“ liegen nicht vor. In einem ersten Schritt ist im Stadtbezirk 
nach grundsätzlich geeigneten Flächen bzw. Flächenpotenzialen zu suchen.  
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Haushalt 2015: Vorschläge im Rahmen des Bürgerhaushalts


Gesamtstädtische Vorschläge
 09.02.2015


Übersicht: Top 75


Der FPA hat am 29.01.2015 folgende Beschlussempfehlung abgegeben:


2)  Für die bereits umgesetzten bzw. in Umsetzung befindlichen Vorschläge ist die Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel nicht erforderlich.


3)  Die Vorschläge werden abgelehnt.


Thema / 


Titel


2015 2016 ff 2015 2016 ff


Ringgleis


1 Ringgleis schließen x 50.000 €     3.450.000 €   1)
Nr. 144 (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)


Nr. 63 (SPD) finanzunwirksam


52 Ausbau des nordöstlichen Ringgleises x 1)


Fahrradwege sanieren


4 Fahrradwege verbessern x 1)


6 Bessere Radwege für Braunschweig - Radwegekonzept erstellen x 1)


9 Sanierung der Radwege x 1)


14 Radwege sanieren - Hagenring, Altewiekring x 1)


26 Radwegebudget verdoppeln x 250.000 €   750.000 €      1)


37 Viel genutzte Radwege befestigen x 1)


40 Radweg Braunschweiger Straße sanieren x 130.000 €   1)


47 Radwege verdoppeln [inhaltsgleich mit Nr. 26] x 1)


Fahrradabstellanlagen


8 Mehr Fahrradständer in Braunschweig errichten x 1)


15 Fahrradabstellanlagen x 50.000 €     150.000 €      1)


10
Fahrradparkplätze am Bahnhof errichten - Vor dem Bahnhof und am 


Südausgang
x 100.000 €   1)


Nr. 66 (SPD) finanzunwirksam


Nr. 173 (CDU) finanzunwirksam


(Nr. 152 (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 


100.000 € für 2015 - abgelehnt)


17 Fahrradschrott entfernen und Fahrradständer am Bohlweg bauen x 1)


53 Fahrradständer Raffteichbad errichten x 7.500 €       1)


Sonstiges mit Fahrrädern


5 Fahrradfreundlichkeit verbessern x 4)


7 Verbesserung der Radstation am Hauptbahnhof x 4)


13 Radschnellweg Braunschweig-Wolfenbüttel erstellen x 4)


19 Radverkehr nach dem Nationalen Radverkehrsplan finanziell ausstatten x 4)


21 Räumung der Radwege von Schnee und Scherben sicher stellen x 4)


22 Kastanienallee radverkehrsfreundlich umbauen x 72.000 €     136.000 €      4)


24
Konsequente Orientierung zum Fahrrad als Hauptverkehrsmittel neben 


dem ÖPNV in Braunschweig
x 4)


25 Sichere Fahrradstraßen schaffen x 4)


28 Radfahrweg Braunschweig-Mascherode Salzdahlum x 4)


34 Umbau zur Fahrradstadt x 4)


45 Fahrradfahrerrechte in der Südstraße besser kenntlich machen x 4)


Nr. 146 (SPD) 100.000 € für 2015


Finanz-


wirksam


Finanzun-


wirksam


einmalig lfd.
Korrespondierende Fraktionsanträge


1)  Im Rahmen des Bürgerhaushalts werden die Themen Ringgleis und Radverkehr inhaltlich aufgegriffen und hierfür zusätzliche Haushaltsmittel entsprechend der Beschlussfassung über die Fraktionsanträge 


      Nr. 144 und Nr. 63 (Ringgleis) sowie Nr. 66, 146, 147, 152 und 173 (Radverkehr) in den Haushalt 2015 eingestellt.


4)  Für die übrigen Top 75-Vorschläge werden keine zusätzlichen Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Verwaltung wird  gebeten, die Inhalte dieser Vorschläge bei Bearbeitung der jeweiligen Themen zu würdigen und


      nach Möglichkeit in ihr Handeln mit einfließen zu lassen.


Nr. 147 (SPD) 50.000 € für 2015


Rang-


folge
Finanzwirksamkeit Kosten


Abstimmungs-


ergebnis FPA


ange-


nommen
abgelehnt
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Haushalt 2015: Vorschläge im Rahmen des Bürgerhaushalts


Gesamtstädtische Vorschläge
 09.02.2015


Thema / 


Titel


2015 2016 ff 2015 2016 ff


Finanz-


wirksam


Finanzun-


wirksam


einmalig lfd.
Korrespondierende Fraktionsanträge


Rang-


folge
Finanzwirksamkeit Kosten


Abstimmungs-


ergebnis FPA


ange-


nommen
abgelehnt


Ampeln


18 Intelligente Ampeln für Braunschweig! x 30.000 €     4)


30 Ampelschaltung für Fußgänger auf Berliner Straße verbessern x 10.000 €     4)


44 Wartezeit an Fußgänger-Bedarfsampeln maximal 30 Sekunden x 4)


48 Ampeln nachts ausschalten - Zum Beispiel am Ortseingang Dibbesdorf x 4)


56 Überprüfung der Länge von Grünphasen an Fußgängerampeln x 4)


60 Grüne Welle für Radfahrer, insbesondere auf dem Ring x 4)


Toiletten


23
Öffentliche Toiletten am Heidbergsee und in den Braunschweiger Parks 


einrichten!
x 115.000 €   4)


27
Öffentliche Toiletten für Braunschweig - Mehr einrichten und sauberer 


halten
x 4)


41 Zugänglichkeit zu öffentlichen Toiletten verbessern x 4)


73 Freundliche Toiletten - sympathische Stadt! x 4)


Bänke / Parks


43 Parks erhalten x 4)


63
Mehr Freizeitgefühl schaffen durch mehr feste Bänke und Tische in Parks 


zum Picknicken
x 3)


71 Mehr Bänke zum Ausruhen in der Innenstadt x 4)


Übrige Vorschläge


Finanzwirksam


3 Kurzstreckentarif für Busse und Bahnen (ÖPNV) einführen x 4)


11 Sitzmöglichkeiten am Busbahnhof (ZOB) schaffen x 400.000 €   4)


20 Toiletten für den Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) bauen x 40.000 €     4)


32 Familien- oder Gruppentarif im Schwimmbad einführen x 4)


36 Kostenlose Kleiderkammer in Braunschweig wieder einführen x 200.000 €   150.000 €   489.000 €      3)


38 Freiraum für Musik x 4)


46 Abgesenkte Bordsteine an allen Fußgängerwegen schaffen x 24.000 €     4)


49 Eine Markthalle für Braunschweig x 3)


50 Braunschweig barrierefrei gestalten x 4)


55 Mehr Erzieher in Kindertagesstätten einstellen x 4)


57 Walhalla Skatehalle unterstützen x 4)


58 Mülleimer an Spiel-und Bolzplätzen aufstellen x 3)


61 Zebrastreifen am Bültenweg einrichten x 6.000 €       4)


65 LED-Straßenbeleuchtung mit Solarenergie x 4)


66 Braunschweig von unten - eine Unterstadtführung x 4)


72
ÖPNV - Gültigkeitszeitraum für Schüler-Wochenmarken ab Kaufdatum 


beginnen lassen
3)


Finanzunwirksam


12 Braunschweig gegen Fracking x 4)


33 Protokollierung der Einwohnerfragen bei Bezirksratssitzungen x *)


51 Prüfung aller positiv bewerteten Vorschläge des Bürgerhaushalts x 4)


59 Häufigere Busverbindungen in die Außenbezirke schaffen x 4)


70 Mehr Carsharing fördern x 4)


75 Verbot von "Drückerkolonnen" in der Innenstadt x 4)


*) Im FPA wurden die Abstimmungsergebnisse der Stadtbezirksräte als abschließend angesehen.
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Haushalt 2015: Vorschläge im Rahmen des Bürgerhaushalts


Gesamtstädtische Vorschläge
 09.02.2015


Thema / 


Titel


2015 2016 ff 2015 2016 ff


Finanz-


wirksam


Finanzun-


wirksam


einmalig lfd.
Korrespondierende Fraktionsanträge


Rang-


folge
Finanzwirksamkeit Kosten


Abstimmungs-


ergebnis FPA


ange-


nommen
abgelehnt


Bereits umgesetzte oder in Umsetzung befindliche Vorschläge


2 Kein Geld für Schneeaktionen des Stadtmarketing 2)


16 Durchgängigen Oker-Fußweg schaffen 2)


29
Fuß- und Radwegverbindung vom Friedrich-Wilhelm-Platz zum Bürgerpark 


verbessern
2)


31 Schwimmbad Gliesmarode erhalten 2)


39 Veranstaltungszentrum für Konzerte mittlerer Größe und Disco schaffen 5.000.000 €   2)


42 Nachtverkehr bei Bussen und Bahnen wieder einführen 2)


54 Wildblumeninseln schaffen 2)


62 Radweg im Bürgerpark erneuern 2)


67
Behindertengerechte Straßengestaltung bei der Planung stärker 


berücksichtigen
2)


68 Mehr Grünflächen mit Bäumen und Bänken schaffen 2)


69 Bezahlbaren Wohnraum schaffen 2)


74 Aus Kaserne in Rautheim bezahlbare Wohnungen schaffen 2)


Nicht umsetzbare Vorschläge


35 Kostenlose öffentliche Toiletten im Schloß einführen 3)


64 Wieder Hausmeister an jeder Schule einführen 3)
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Haushalt 2015: Vorschläge im Rahmen des Bürgerhaushalts


Gesamtstädtische Vorschläge
 09.02.2015


Haushalt 2015: Vorschläge im Rahmen des Bürgerhaushalts


Gesamtstädtische Vorschläge | Top 75
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Haushalt 2015: Vorschläge im Rahmen des Bürgerhaushalts


Gesamtstädtische Vorschläge
 09.02.2015


1


Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.


7 0 4


Finanz- und Personalausschuss


Im Rahmen des Bürgerhaushalts wird das Thema Ringgleis inhaltlich aufgegriffen. Es werden hierfür zusätzliche 


Haushaltsmittel entsprechend der Beschlussfassung über die Fraktionsanträge Nr. 144 und Nr. 63 in den Haushalt 


2015 eingestellt.


angenommen


Verwaltungsausschuss


Gremium Anmerkungen Ergebnis


Planungs- und Umweltausschuss Veränderung der Finanzraten.   2015: 50.000 €,    2016: 450.000 € angenommen


3.500.000 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten 250.000 € 250.000 € 500.000 € 500.000 € 2.000.000 € 


Die Maßnahme ist aus planungs- und baurechtlicher Sicht grundsätzlich umsetzbar und soll gemäß Beschluss des Rates der Stadt Braunschweig umgesetzt werden. Die notwendigen bauvorbereitenden Planungen zur 


Herstellung des innenstadtumlaufenden Ringgleisweges sind in Bearbeitung. Ein Teilgrunderwerb im Bereich des südlichen Ringgleises Marienberger Str. bis östliches Ende des Kennelweges wurde bereits getätigt. Die 


Gesamtmaßnahme ist sukzessive innerhalb von 10-15 Jahren in Abhängigkeit der dafür notwendigen Haushaltsmittel, zu tätigenden Planungsleistungen und weiterem Grunderweb umsetzbar. Die Gesamtbaukosten 


belaufen sich grob geschätzt je nach Standard der Ausführung auf ca. 3-4 Mio.€.


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Geschätzte Kosten: Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Für ein Fußgänger-, Läufer- und Radfahrer-Freundliches Braunschweig sollte der Masterplan Ringgleis http://www.braunschweig.de/leben/im_gruenen/Masterplan_Ringgleis_100511.pdf vorangetrieben werden, nicht nur 


im Norden, sondern vor allem im Süden - dort stehen ungenutzte Brücken (z.B. am Kennelbad) und viel ehemalige Gleisfläche liegt brach.


FB 61


Ringgleis schließen


Vorschlags-Nr.: 1359 Bewertung: + 1,37 Wirkung: Investition
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Haushalt 2015: Vorschläge im Rahmen des Bürgerhaushalts


Gesamtstädtische Vorschläge
 09.02.2015


2


Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.


Finanz- und Personalausschuss angenommen


Verwaltungsausschuss


Gremium Anmerkungen Ergebnis


Wirtschaftsausschuss Hat sich erledigt. Wird positiv zur Kenntnis genommen. Keine Beschlussfassung notwendig.


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


Die thematisch ausgerichteten verkaufsoffenen Wochenenden, wie die hier offenbar angesprochene Veranstaltung des Biathlons, werden auf Initiative des Arbeitsausschuss Innenstadt Braunschweig e.V. (AAI) vom 


Stadtmarketing konzipiert und durchgeführt sowie vollständig aus Sponsorenmitteln finanziert. Dies gilt für alle vier jährlich durchgeführten verkaufsoffenen Sonntage und weitere Einkaufsveranstaltungen wie etwa das 


Science Shopping, aktuell die Wohltätigkeitsveranstaltung "Braunschweig zeigt Herz" oder in der Vergangenheit die "mondlichtkaufen-Veranstaltungen" mit verlängerten Öffnungszeiten in den Abendstunden.


Wie das Kriterium "irrsinnig" außerhalb von Meinungsäußerungen gefasst werden kann, bleibt offen. Die Bewertung von Aktionen des Stadtmarketing obliegt unmittelbar den finanzierenden Partnern bzw. dem Aufsichtsrat 


der Gesellschaft. Da keine Haushaltsmittel für die Einkaufsveranstaltungen aufgewendet werden, lässt sich kein Geld im Haushalt einsparen. Auch fand der als Beispiel benannte Biathlon letztmalig 2013 statt.


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Geschätzte Kosten: Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Es soll kein Geld mehr für irrsinnige Aktionen des Stadtmarketings ausgegeben werden, wie zum Beispiel Schnee aus dem Harz für Langlauf und Rodeln in der City herbei zu schaffen.


StS 0800


Kein Geld für Schneeaktionen des Stadtmarketing


Vorschlags-Nr.: 1305 Bewertung: + 1,35 Wirkung: Sparidee
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Haushalt 2015: Vorschläge im Rahmen des Bürgerhaushalts


Gesamtstädtische Vorschläge
 09.02.2015


3


Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.


Verwaltungsausschuss


Gremium Anmerkungen Ergebnis


Finanz- und Personalausschuss
Es werden keine zusätzlichen Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Verwaltung wird  gebeten, den Inhalt dieses 


Vorschlages zu würdigen und nach Möglichkeit in ihr Handeln mit einfließen zu lassen.


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


angenommen


Der Vorschlag zum Bürgerhaushalt unterstellt, dass in allen größeren Städten Kurzstreckentickets angeboten werden. Deutschlandweit gibt es in vergleichbaren Städten wie Münster und Bremen teils das Angebot eines 


Kurzstreckentarifs, in anderen Städten wie Freiburg und Karlsruhe aber auch nicht. Als Alternative zur Kurzstrecke wurde in Braunschweig bewusst die 10-Fahrtenkarte mit dem seit 2008 nicht angehobenen Preis 


entwickelt. Durch die Zeitvariante von 90 Minuten für beliebig häufige Fahrten innerhalb des Stadtgebiets, kann man gerade auf kurzen Entfernungen den Abschnitt der Karte zum Preis von 1,80 € für die Hin- und 


Rückfahrt nutzen. Gleichzeitig werden die Verkaufsvorgänge damit gegenüber einer Kurzstrecke reduziert. Die Kunden nehmen diese Karte sehr gut an.


In Städten, die ein Kurzstreckentarif im Angebot haben, sind die Fahrkarten im Regeltarif dagegen meist deutlich teurer als in Braunschweig. Insofern ist die Entscheidung Pro oder Contra eines Kurzstreckentarifes nicht 


auf diese einzelne Fahrkarte bezogen, sondern wird Veränderungen im Gesamtsortiment nach sich ziehen, um die Tarifgerechtigkeit aufrecht zu halten und die wirtschaftlichen Effekte durch den abgesenkten Tarif im 


darstellbaren Rahmen zu halten.


Die Verkehrs-GmbH unterliegt als ein Partner des Tarifverbundes bei der Preis- und Sortimentsbildung den Regularien der Verbundgesellschaft Region Braunschweig. Eine Einführung eines Kurzstreckentarifs in 


Stadtgebieten müsste in Abstimmung der Städte Wolfsburg, Goslar sowie der übrigen Landkreisen des Verbandsgebietes erfolgen. 


Aus Sicht der Verkehrs-GmbH ist die Einführung eines Kurzstreckentarifs nicht kostenneutral. Ein zu erwartender Neukundenanteil wird die Reduzierung der Einnahmen aus dem abgesenkten Fahrpreis für die jetzigen 


Kunden nicht kompensieren können und somit zum Anstieg des Defizitausgleichs durch die Stadt Braunschweig führen. Dies wurde durch eine exemplarische Berechnung festgestellt.


Derzeit nutzen rd. 1,4 Mio. Kunden den Einzelfahrschein im Stadttarif zu 2,10 €/Ticket, was einen Jahresumsatz von rd. 2,9 Mio.€ in 2013 ergab.


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Geschätzte Kosten: Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


In allen größeren Städten gibt es im ÖPNV für kurze Fahrten einen Kurzstreckentarif. Nur in Braunschweig nicht. Selbst für kurze Strecken sind hohe Preise zu zahlen, so dass die Nutzung unattraktiv wird. Durch 


attraktivere Tarife werden mehr Kunden für den ÖPNV geworben, so dass nach kurzer Zeit trotz geringerer Preise zumindest gleich hohe Gesamteinnahmen erzielt werden.


Vgl. zu diesem Thema auch den Bericht in der "Braunschweiger Zeitung" vom 13.5.2014 mit weiteren Beispielen aus anderen Städten:http://www.braunschweiger-zeitung.de/lokales/Braunschweig/idee-zum-buerg... 


Ref. 0200


Kurzstreckentarif für Busse und Bahnen (ÖPNV) einführen


Vorschlags-Nr.: 853 Bewertung: + 1,34 Wirkung: kostenneutral
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Haushalt 2015: Vorschläge im Rahmen des Bürgerhaushalts


Gesamtstädtische Vorschläge
 09.02.2015


4


Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.Gremium Anmerkungen Ergebnis


Bauausschuss
Der Bauausschuss hat dem Rat den Beschluss über eine Erhöhung des Haushaltsansatz für die Sanierung von 


Radwegen um 100.000 € empfohlen. (Antrag der SPD)


Finanz- und Personalausschuss


Im Rahmen des Bürgerhaushalts wird das Thema Radverkehr inhaltlich aufgegriffen. Es werden hierfür zusätzliche 


Haushaltsmittel entsprechend der Beschlussfassung über die Fraktionsanträge Nr. 66, 146, 147, 152 und 173 in den 


Haushalt 2015 eingestellt.


Verwaltungsausschuss


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


angenommen


Im Rahmen der Deckenerneuerung bzw. Sanierung von Radwegen wird immer versucht, schmale Radwege auf mindestens 2 m zu verbreitern. Bei Radwegen, die auf der Fahrbahn enden, soll weiterhin mittels 


Markierungen und baulichen Anpassungen ein verkehrssicheres Radwegende hergestellt werden.


Markierungen und Beschilderungen, die auf Radfahrer hinweisen, werden entsprechend der Straßenverkehrsordnung vorgenommen. Ob hier erweiterter Bedarf besteht, kann geprüft werden. Kosten für Markierungen und 


Beschilderungen wären i. d. R. über den Vertrag mit der Bellis GmbH abgedeckt.


Vgl. dazu auch Stellungnahme zu Vorschlag-Nr.: 767 (Rangfolge Nr. 26)


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Geschätzte Kosten: Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Die Fahrradwege sind zum größten Teil eine Katastrophe. Entweder sie sind zu schmal oder zu uneben, einige enden sehr unglücklich auf den Straßen, so dass es für keinen gut ist. Schilder, die auf die Radfahrer 


hinweisen, so wie die Verbesserung der Wege wären schön.


FB 66


Fahrradwege verbessern


Vorschlags-Nr.: 901 Bewertung: + 1,33 Wirkung: Investition


passieren lassen
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Haushalt 2015: Vorschläge im Rahmen des Bürgerhaushalts


Gesamtstädtische Vorschläge
 09.02.2015


5


Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.Gremium Anmerkungen Ergebnis


Bauausschuss


Finanz- und Personalausschuss
Es werden keine zusätzlichen Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Verwaltung wird  gebeten, den Inhalt dieses 


Vorschlages zu würdigen und nach Möglichkeit in ihr Handeln mit einfließen zu lassen.


Verwaltungsausschuss


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


angenommen


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Es ist nötig, dass Braunschweig fahrradfreundlicher wird. Dazu gehört der Ausbau von Fahrradwegen, das Säubern von Fahrradwegen in Bezug auf das enorme Scherbenvorkommen und das Räumen von Fahrradwegen 


bei Schnee und Eis.


FB 66


Der Ausbau von Radwegen wird derzeit aus Mitteln für die Straßenunterhaltung finanziert. Vgl. dazu auch Stellungnahme zu Vorschlag-Nr.: 767 (Rangfolge Nr. 26)


Auf den öffentlichen Gehwegen sowie den kombinierten Geh- und Radwegen müssen die Anlieger Winterdienst leisten, d. h. sie müssen räumen und streuen.


Die Radwege werden im Auftrag der Stadt nach einem Prioritätensystem geräumt. Vorrang haben dabei immer besonders wichtige und stark genutzte Wegeverbindungen.


Eine regelmäßige Reinigung der Radwege findet bereits statt (nach Reinigungsklasse der Straße).


Sollten benutzungspflichtige Radwege aufgrund ihres Zustandes nicht benutzbar sein, darf auf die Fahrbahn ausgewichen werden.


Fahrradfreundlichkeit verbessern


Vorschlags-Nr.: 899 Bewertung: + 1,30 Wirkung: Ausgabe Geschätzte Kosten:


passieren lassen
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Haushalt 2015: Vorschläge im Rahmen des Bürgerhaushalts


Gesamtstädtische Vorschläge
 09.02.2015


6


Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.Gremium Anmerkungen Ergebnis


Bauausschuss
Der Bauausschuss hat dem Rat den Beschluss über eine Erhöhung des Haushaltsansatz für die Sanierung von 


Radwegen um 100.000 € empfohlen. (Antrag der SPD)


Finanz- und Personalausschuss


Im Rahmen des Bürgerhaushalts wird das Thema Radverkehr inhaltlich aufgegriffen. Es werden hierfür zusätzliche 


Haushaltsmittel entsprechend der Beschlussfassung über die Fraktionsanträge Nr. 66, 146, 147, 152 und 173 in den 


Haushalt 2015 eingestellt.


Verwaltungsausschuss


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


angenommen


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


In Braunschweig fehlt ein Fahrradkonzept. Die Radwege sind regelmäßig sanierungsbedürftig. Ein Beispiel könnte man sich an Utrecht nehmen.


FB 66


Es gibt ein Radverkehrskonzept, dass 1994 vom Rat der Stadt Braunschweig beschlossen wurde. Dieses Konzept besteht aus 67 einzelnen Radwegebaumaßnahmen und ist weitestgehend umgesetzt. Eine 


Neuaufstellung ist im Rahmen der Verkehrsentwicklungsplanung auf Grundlage des in Aufstellung befindlichen Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) vorgesehen.


Die Instandsetzung von Radwegen wird derzeit aus Mitteln für die Straßenunterhaltung finanziert. Vgl. dazu Stellungnahme zu Vorschlag-Nr.: 767 (Rangfolge Nr. 26).


Bessere Radwege für Braunschweig - Radwegekonzept erstellen


Vorschlags-Nr.: 1520 Bewertung: + 1,29 Wirkung: Ausgabe Geschätzte Kosten:


passieren lassen
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Haushalt 2015: Vorschläge im Rahmen des Bürgerhaushalts


Gesamtstädtische Vorschläge
 09.02.2015


7


Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.Gremium Anmerkungen Ergebnis


Bauausschuss


Finanz- und Personalausschuss
Es werden keine zusätzlichen Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Verwaltung wird  gebeten, den Inhalt dieses 


Vorschlages zu würdigen und nach Möglichkeit in ihr Handeln mit einfließen zu lassen.


Verwaltungsausschuss


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


angenommen


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Die Radstation am Hauptbahnhof ist ein super Angebot. Trotzdem ist sie nicht perfekt. Um die Attraktivität der Radstation weiter zu steigern sollten folgende Verbesserungen geprüft werden:


- Fußgängerzugang direkt aus der Eingangshalle vom Bahnhof: Damit würde sich der Fußweg zur Station deutlich verkürzen und jeder Pendler würde jeden Tag zwei Minuten gewinnen.


- Verbesserung der Lüftung: In der kalten Jahreszeit bekommt man Schweißausbrüche, wenn man warm bekleidet aus der Kälte und den Kreislauf von Radfahrern auf Hochtouren in die gut geheizte Station kommt.


Anschließend stellt man sich dann durchgeschwitzt an den kalten Bahnsteig.


- Rauchverbot in der Station einführen und durchsetzen: Unter den Mitarbeitern sind scheinbar viele Raucher, die auch gerne mal drinnen oder direkt vor der Eingangstür rauchen.


- Reaktivierung der Beleuchtung auf der Rampe und bei der Treppe: Hier besteht Unfallgefahr!


- Ein Spiegel am Ausgang montieren: Nach der Fahrt auf dem Fahrrad ist man manchmal "durch den Wind" und würde gerne sein Erscheinungsbild überprüfen.


- Mehr Stellplätze für schwere Pedelecs, Fahrräder mit breiten Reifen und hohe Fahrräder schaffen und entsprechend dafür kennzeichnen.


- Die Stellplätze so umbauen, dass man die Fahrräder am Rahmen und nicht nur am Reifen anschließen kann.


- Den Platz für Leihfahrräder und Reparaturfahrräder in der hinteren Ecke komprimieren, damit der dritte Gang beidseitig zum Abstellen genutzt werden kann. Der für diese Zwecke reservierte Platz ist normalerweise 


deutlich weniger eng belegt, als der Rest der Station.


- Die Öffnungszeiten bei Verzögerungen im Bahnverkehr flexibel verlängern. Wenn der letzte IC aus Hannover eine 20 Minuten Verspätung hat (was aufgrund der Anschlusssicherung zu der späten Stunde manchmal 


vorkommt) steht man vor verschlossener Tür. Hierzu müssten die Mitarbeiter gegen Feierabend auf den Ankunftsmonitor der DB im Internet schauen.


FB 66


Ein Zugang direkt aus der Eingangshalle scheiterte bei der Einrichtung der Station an bautechnischen Schwierigkeiten, wie der unsicheren Statik und der Herstellung erforderlicher Fluchtwege. Durch die Lage der 


Radstation unter dem Buchladen in der Bahnhofshalle passt ein Zugang außerdem nicht zum aktuellen Nutzungskonzept der Deutschen Bahn für die Bahnhofshalle. 


Die Verbesserung der Lüftung wird geprüft.


Ein Rauchverbot, die Anbringung eines Spiegels und die flexible Öffnungszeit bei Verspätung des letzten ICE werden beim Betreiber angeregt. Die interne Organisation und die Ordnung innerhalb der Radstation liegt beim 


Betreiber, auch die Organisation der Abstellung für Pedelecs, Fahrräder mit breiten Reifen, Platz für Leihräder, ...


Die Beleuchtung der Rampe und der Treppe wird überprüft.


Zusätzliche Anschließmöglichkeiten werden nicht als notwendig angesehen, da die Radstation bewacht ist.


Die genannten Einzelmaßnahmen sind nicht haushaltsrelevant.


 Verbesserung der Radstation am Hauptbahnhof


Vorschlags-Nr.: 1596 Bewertung: + 1,29 Wirkung: Investition Geschätzte Kosten:


passieren lassen
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Haushalt 2015: Vorschläge im Rahmen des Bürgerhaushalts


Gesamtstädtische Vorschläge
 09.02.2015


8


Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.


angenommen


Gremium Anmerkungen Ergebnis


Bauausschuss
Der Bauausschuss hat dem Rat den Beschluss über zusätzliche Mittel in Höhe von 50.000 € für den Neubau von 


Fahrradabstellanlagen empfohlen. (Antrag der SPD)


Finanz- und Personalausschuss


Im Rahmen des Bürgerhaushalts wird das Thema Radverkehr inhaltlich aufgegriffen. Es werden hierfür zusätzliche 


Haushaltsmittel entsprechend der Beschlussfassung über die Fraktionsanträge Nr. 66, 146, 147, 152 und 173 in den 


Haushalt 2015 eingestellt.


Verwaltungsausschuss


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Es soll mehr Fahrradständer in der Innenstadt und den Quartieren geben.


FB 66


Zum Haushalt 2013 wurden einmalig zusätzlich 50.000 € für Fahrradabstellanlagen an ÖPNV-Haltestellen bereit gestellt, die sukzessive aufgestellt werden. Restliche Mittel stehen noch zur Verfügung. Im Übrigen wird die 


Errichtung und Instandhaltung von Fahrradabstellanlagen mit Mitteln der Straßenunterhaltung finanziert. 


Vgl. dazu auch Stellungnahme zu Vorschlag-Nr.: 767 (Rangfolge Nr. 26)


Mehr Fahrradständer in Braunschweig errichten


Vorschlags-Nr.: 1578 Bewertung: + 1,28 Wirkung: Investition Geschätzte Kosten:


passieren lassen
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.Gremium Anmerkungen Ergebnis


Bauausschuss
Der Bauausschuss hat dem Rat den Beschluss über eine Erhöhung des Haushaltsansatz für die Sanierung von 


Radwegen um 100.000 € empfohlen. (Antrag der SPD)


Finanz- und Personalausschuss


Im Rahmen des Bürgerhaushalts wird das Thema Radverkehr inhaltlich aufgegriffen. Es werden hierfür zusätzliche 


Haushaltsmittel entsprechend der Beschlussfassung über die Fraktionsanträge Nr. 66, 146, 147, 152 und 173 in den 


Haushalt 2015 eingestellt.


Verwaltungsausschuss


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


angenommen


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Es soll Geld in die Sanierung der kaputten Fahrradwege fließen


FB 66


Die Instandsetzung von Radwegen wird derzeit aus Mitteln für die Straßenunterhaltung finanziert. Vgl. dazu Stellungnahme zu Vorschlag-Nr.: 767 (Rangfolge Nr. 26)


Sanierung der Radwege


Vorschlags-Nr.: 1365 Bewertung: + 1,27 Wirkung: Investition Geschätzte Kosten:


passieren lassen
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.Gremium Anmerkungen Ergebnis


Bauausschuss


Finanz- und Personalausschuss


Im Rahmen des Bürgerhaushalts wird das Thema Radverkehr inhaltlich aufgegriffen. Es werden hierfür zusätzliche 


Haushaltsmittel entsprechend der Beschlussfassung über die Fraktionsanträge Nr. 66, 146, 147, 152 und 173 in den 


Haushalt 2015 eingestellt.


Verwaltungsausschuss


100.000 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten 100.000 € 


angenommen


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Es sollen Fahrradstellplätze für Fahrräder errichtet werden, sowohl vor dem Bahnhof als auch am Südausgang. Derzeit weiß man als Pendler nicht, wo man das Fahrrad abstellen soll, aufgrund fehlender Möglichkeiten. 


Und das Erscheinungsbild vor dem Hauptbahnhof mit den vielen Fahrrädern lässt zu wünschen übrig.


FB 66


Die Situation des Fahrradparkens am Braunschweiger Hauptbahnhof ist bekannt. 


Die vorhandenen ca. 300 Ständer auf dem Bahnhofsvorplatz sind ausgelastet. Die 500 Abstellplätze in der Fahrradstation nach Angabe der Radstation sind regelmäßig zu 85 % ausgelastet. 


Direkt auf dem Bahnhofsvorplatz fehlen weitere Flächen, um zusätzliche Fahrradständer aufzustellen.


Auf der Südseite ist eine überdachte Abstellanlage geplant. Die Abstimmung mit der Deutschen Bahn läuft bereits.


Für die Herrichtung weiterer Flächen in der Nähe des Bahnhofsvorplatzes (z.B. auf den Verkehrsinseln des Berliner Platzes) gibt es noch keine Planungen.


Fahrradparkplätze am Bahnhof errichten - Vor dem Bahnhof und am Südausgang


Vorschlags-Nr.: 1330 Bewertung: + 1,27 Wirkung: Investition Geschätzte Kosten:


passieren lassen
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.Gremium Anmerkungen Ergebnis


Bauausschuss


Finanz- und Personalausschuss
Es werden keine zusätzlichen Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Verwaltung wird  gebeten, den Inhalt dieses 


Vorschlages zu würdigen und nach Möglichkeit in ihr Handeln mit einfließen zu lassen.


Verwaltungsausschuss


400.000 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten 400.000 € 


angenommen


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Dem Busbahnhof, der nach Öffnung des Marktes für Fernreisen, viel zu klein geworden ist, fehlt es an Sitzgelegenheiten und Unterstellmöglichkeiten für Fernbusreisende. Ein Toilette wäre auch ganz schön.


FB 66


Derzeit werden verschiedene Möglichkeiten geprüft, wie die Fernbushaltestelle um Sanitäranlagen, Wetterschutzeinrichtungen oder Sitzmöglichkeiten erweitert werden kann. Auch für die temporären Engpässe am ZOB 


werden in diesem Zuge Lösungsmöglichkeiten untersucht.


Bis eine Ausstattung der Haltestelle mit Sanitäranlagen realisiert ist, besteht für Fernbusfahrgäste weiterhin die Möglichkeit, die  WC-Anlagen im Braunschweiger Hauptbahnhof zu nutzen.


Da sich die finanziellen Auswirkungen in Abhängigkeit der erforderlichen, derzeit in der Überprüfung befindlichen Maßnahmen ergeben werden, kann aktuell nur eine grobe Schätzung zur Höhe der Kosten getroffen 


werden.


Sitzmöglichkeiten am Busbahnhof (ZOB) schaffen


Vorschlags-Nr.: 1400 Bewertung: + 1,25 Wirkung: Investition Geschätzte Kosten:


passieren lassen
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.


11 0 0


Finanz- und Personalausschuss
Es werden keine zusätzlichen Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Verwaltung wird  gebeten, den Inhalt dieses 


Vorschlages zu würdigen und nach Möglichkeit in ihr Handeln mit einfließen zu lassen.
angenommen


Verwaltungsausschuss


Gremium Anmerkungen Ergebnis


Planungs- und Umweltausschuss angenommen


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Die Stadt Braunschweig soll sich gegen Fracking einsetzen, da dies Raubbau an der Natur ist.


FB 61


Die Stadt Braunschweig setzt sich bereits seit Längerem gegen Fracking ein. Der Rat der Stadt Braunschweig hat in seiner Sitzung am 20.03.2012 einstimmig folgende Resolution gegen Fracking beschlossen: 


"Der Rat der Stadt Braunschweig lehnt mit Nachdruck das sogenannte Fracking-Verfahren zur Erdgasgewinnung beziehungsweise -förderung oder zur Suche nach Erdgasvorkommen ab. Der Rat stellt fest, dass der 


Einsatz wassergefährdender chemischer Substanzen für die Gewinnung von Erdgas nicht hinnehmbar ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob es um den Einsatz in, an oder abseits von Wasserschutzgebieten geht. Der Rat 


der Stadt Braunschweig fordert daher die niedersächsische Landesregierung auf,


• das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) anzuweisen, das bei der Erdgasförderung umstrittene Fracking-Verfahren -sowohl in Bezug auf die Erlaubnis zur Aufsuchung von Erdgaslagerstätten als auch 


deren Förderungsbewilligung- bis auf weiteres auszusetzen und entsprechende Anträge im Hinblick auf das öffentliche Interesse abzulehnen,


• sich bei der Bundesregierung sowie im Bundesrat durch eine Bundesratsinitiative für eine Änderung des veralteten Bergrechtes dahingehend einzusetzen, dass künftig bei allen bergrechtlichen Verfahren zum Fracking -


beginnend bereits vor der Aufsuchungserlaubnis-  neben einer Beteiligung der Gemeinden, Wasserbehörden und Wasserversorgungsunternehmen mit diesen auch Einvernehmen hergestellt werden muss,           


• eine umfangreiche Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, die auch lückenlose Informationen über die verwendeten Stoffe sowie die möglichen Risiken beinhaltet, zu gewährleisteten,


• eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchzuführen."


Braunschweig gegen Fracking


Vorschlags-Nr.: 1369 Bewertung: + 1,24 Wirkung: kostenneutral Geschätzte Kosten:
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.Gremium Anmerkungen Ergebnis


Bauausschuss


Finanz- und Personalausschuss
Es werden keine zusätzlichen Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Verwaltung wird  gebeten, den Inhalt dieses 


Vorschlages zu würdigen und nach Möglichkeit in ihr Handeln mit einfließen zu lassen.


Verwaltungsausschuss


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


angenommen


Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie der Metropolregion wurde ein Radschnellweg zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel untersucht. Die Studie sah einen Ausbau in einer Größenordnung von 5 Mio € vor, davon 


anteilig 3,5 Mio € Anteil für Braunschweig. Für die Umsetzung des Projektes sind keine Zuschüsse zu erwarten (die Metropolregion unterstützt den Radschnellweg in Göttingen). Die Finanzierung müsste auch beim 


Landkreis Wolfenbüttel bzw. bei der Stadt Wolfenbüttel gesichert werden. Weiterhin müsste Einvernehmen über die Trassenführung erzielt werden was bisher nicht erfolgt ist. 


Im Braunschweiger Stadtgebiet werden punktuelle Maßnahmen zur Verbesserung der Wege vorgenommen (Beispielsweise die Verbreiterung des Radweges entlang der B79 über den Sternhausberg, Neubau der 


Okerbrücke Grund und Verbreiterung des Weges an der Oker).


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Geschätzte Kosten: Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


In den Haushalt der Stadt Braunschweig sollen entsprechende Mittel für den Ausbau des Radschnellweges von Braunschweig nach Wolfenbüttel eingestellt werden.


Begründung: Die Wegeverbindung Braunschweig-Wolfenbüttel ist eine bedeutende Relation für Pendler. Aufgrund der relativ kurzen Distanz besteht ein enormes Potenzial, dass Pendler für den täglichen Arbeitsweg das 


Fahrrad nutzen, sofern ihnen eine komfortable Route geboten wird. Durch die weitere Verbreitung von E-Bikes, wird sich das Potenzial weiter erhöhen. In anderen Städten Deutschlands werden aktuelle diverse 


Radschnellwege geplant und bald realisiert. Mit den eingestellten Mitteln sollen vorhandene (Rad-)Wege ertüchtigt bzw. ausgebaut und begleitende Infrastruktur (zum Beispiel Wegebeleuchtung, Luftstationen, 


Abstellanlagen) errichtet werden.


FB 66


Radschnellweg Braunschweig-Wolfenbüttel erstellen


Vorschlags-Nr.: 917 Bewertung: + 1,24 Wirkung: Investition


passieren lassen
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.Gremium Anmerkungen Ergebnis


Bauausschuss
Der Bauausschuss hat dem Rat den Beschluss über eine Erhöhung des Haushaltsansatz für die Sanierung von 


Radwegen um 100.000 € empfohlen. (Antrag der SPD)


Finanz- und Personalausschuss


Im Rahmen des Bürgerhaushalts wird das Thema Radverkehr inhaltlich aufgegriffen. Es werden hierfür zusätzliche 


Haushaltsmittel entsprechend der Beschlussfassung über die Fraktionsanträge Nr. 66, 146, 147, 152 und 173 in den 


Haushalt 2015 eingestellt.


Verwaltungsausschuss


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


angenommen


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Die Radwege auf den Ringstraßen im Bereich Östliches Ringgebiet (Hagenring, Altewiekring) sind in einem schlechten Zustand. Die Sanierung der Radwege könnte private Wartungskosten für Fahrräder reduzieren, bzw. 


die allgemeine Motivation für das Fahrrad als Verkehrsmittel erhöhen. Umso mehr Braunschweiger den Vorteil von ÖPNV und Fahrrad erkennen, umso besser für Braunschweig; bessere Luftqualität, weniger 


Verkehrslärm, geringere Kosten beim Pendeln.


FB 66


Die Radwege auf dem Ring werden abschnittsweise verbessert. Aufgrund der Klage eines Bürgers zur Radwegebenutzungspflicht auf dem östlichen Ring wurde dort im laufenden Jahr keine Erneuerung vorgenommen, 


da eine grundsätzliche Überplanung stattfinden muss.


Radwege sanieren - Hagenring, Altewiekring


Vorschlags-Nr.: 884 Bewertung: + 1,23 Wirkung: Investition Geschätzte Kosten:


passieren lassen
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.Gremium Anmerkungen Ergebnis


Bauausschuss
Der Bauausschuss hat dem Rat den Beschluss über zusätzliche Mittel in Höhe von 50.000 € für den Neubau von 


Fahrradabstellanlagen empfohlen. (Antrag der SPD)


Finanz- und Personalausschuss


Im Rahmen des Bürgerhaushalts wird das Thema Radverkehr inhaltlich aufgegriffen. Es werden hierfür zusätzliche 


Haushaltsmittel entsprechend der Beschlussfassung über die Fraktionsanträge Nr. 66, 146, 147, 152 und 173 in den 


Haushalt 2015 eingestellt.


Verwaltungsausschuss


0 € 


Laufende Kosten 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 200.000 € 


Einmalige Kosten


angenommen


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


In den Haushalt der Stadt Braunschweig sollen jedes Jahr 50.000 Euro eingestellt werden, die ausschließlich für die Errichtung und Modernisierung von Fahrradabstellanlagen verwendet werden.


Begründung: Die Zahl der Fahrradfahrer und damit auch die Zahl der Fahrräder haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Es fehlen gleichzeitig im gesamten Stadtgebiet ausreichende oder moderne 


Fahrradabstellanlagen (Anlehnbügel), die ein geordnetes und diebstahlsicheres Anschließen von Fahrrädern ermöglichen. Durch die bereitgestellten Mittel soll ein kontinuierlicher Ausbau von Fahrradabstellanlagen (zum 


Beispiel an Straßenbahn-Haltestellen, öffentlichen Einrichtungen, Schulen) nach modernen Standards ermöglicht werden.


FB 66


Zum Haushalt 2013 wurden einmalig zusätzlich 50.000 € für Fahrradabstellanlagen an ÖPNV-Haltestellen bereit gestellt, die sukzessive aufgestellt werden. Restliche Mittel stehen noch zur Verfügung. Im Übrigen wird die 


Errichtung und Instandhaltung von Fahrradabstellanlagen mit Mitteln der Straßenunterhaltung finanziert. 


Mit einer Summe von 50.000 € können ca. 150 Fahrradständer neu aufgestellt werden (Beschaffung der Ständer + Einbau).


Fahrradabstellanlagen


Vorschlags-Nr.: 916 Bewertung: + 1,22 Wirkung: Investition Geschätzte Kosten:


passieren lassen
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.


11 0 0


Finanz- und Personalausschuss
Für diesen bereits umgesetzten bzw. in Umsetzung befindlichen Vorschlag ist die Bereitstellung zusätzlicher 


Haushaltsmittel nicht erforderlich.


Verwaltungsausschuss


Gremium Anmerkungen Ergebnis


Planungs- und Umweltausschuss angenommen


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


angenommen


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Entlang der Oker spazieren zu gehen, ist perfekt zum Entspannen - wären da nicht Abschnitte, die einen zwingen, einen Umweg zu gehen. So unter anderem auch im Bereich des Heizkraftwerks Mitte. Dort wird durch eine 


ungünstige Verlegung der Rohre ein Weitergehen verhindert. Fußgänger, Radfahrer und Sportler sind hier gleichermaßen betroffen. Ein Trampelpfad um die aufgestellten Zäune verdeutlicht den Wunsch eines 


durchgängigen Fußwegs. 


FB 61


Eine neue, die Grünfläche diagonal querende Wegeverbindung zur Vermeidung eines Umweges wurde bereits geplant und wird voraussichtlich in 2015 baulich realisiert werden. Haushaltsmittel von insgesamt 23.000 € 


sind bereits im Haushalt eingeplant.


Durchgängigen Oker-Fußweg schaffen


Vorschlags-Nr.: 1504 Bewertung: + 1,22 Wirkung: Investition Geschätzte Kosten:
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.Gremium Anmerkungen Ergebnis


Bauausschuss


Finanz- und Personalausschuss


Im Rahmen des Bürgerhaushalts wird das Thema Radverkehr inhaltlich aufgegriffen. Es werden hierfür zusätzliche 


Haushaltsmittel entsprechend der Beschlussfassung über die Fraktionsanträge Nr. 66, 146, 147, 152 und 173 in den 


Haushalt 2015 eingestellt.


Verwaltungsausschuss


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


angenommen


Stellungnahme des Fachbereichs Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit:


Rechtliche Bewertung: § 28 des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG) sowie die §§ 26 bis 28 Nds. SOG


Der Zentrale Ordnungsdienst (ZOD) der Stadt Braunschweig kontrolliert regelmäßig insbesondere den Innenstadtbereich auch darauf hin, ob sog. Schrottfahrräder abgestellt wurden. Festgestellte Schrottfahrräder werden 


mit einer Banderole markiert, die den Besitzer darauf hinweist, das Fahrrad innerhalb von sechs Wochen zu entfernen und dass anderenfalls das Fahrrad als illegale Abfallentsorgung angesehen und entsorgt wird. Mit der 


Markierung werden die Räder auch durch die Polizei überprüft, ob ggf. ein Diebstahl des Rades vorliegt. Sollten die Räder nicht gestohlen sein, werden sie nach einer sechswöchigen Frist entfernt.


Stellungnahme des Fachbereichs Tiefbau und Verkehr:


Grundsätzlich sind die Anlehnbügel im Bereich der Bohlweg-Arkaden geeignete Fahrradständer. Problematisch ist hier nicht die Art der Ständer, sondern die nicht für alle Fahrräder ausreichenden Flächen. Zusätzliche 


Standorte mit weiteren Fahrradständern wären notwendig. 


Geeignete Flächen sind im Bereich der Bohlweg-Arkaden nicht vorhanden. Im erweiterten Umfeld müssten geeignete Flächen geprüft werden. 


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Geschätzte Kosten: Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Die Fahrradständer-Situation Bohlweg-Arkaden ist völlig unzureichend. Ständig muss man um angekettete Schrottfahrräder "Jonglieren". 


Bitte regelmäßig Fahrradschrott entfernen und andere Fahrradständer mit mehr Stellplätzen schaffen wie zum Beispiel vor Karstadt.


FB 32 / 66


Fahrradschrott entfernen und Fahrradständer am Bohlweg bauen


Vorschlags-Nr.: 1446 Bewertung: + 1,21 Wirkung: Ausgabe


passieren lassen
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.Gremium Anmerkungen Ergebnis


Bauausschuss


Finanz- und Personalausschuss
Es werden keine zusätzlichen Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Verwaltung wird  gebeten, den Inhalt dieses 


Vorschlages zu würdigen und nach Möglichkeit in ihr Handeln mit einfließen zu lassen.


Verwaltungsausschuss


30.000 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten 30.000 € 


angenommen


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Die Ampelanlagen in Braunschweig bedürfen dringend einer Modernisierung! Zu oft stehen Autos, Motorräder, Radfahrer und Fußgänger unnötig lange an roten Ampeln.


Ampelanlagen können mit zum Beispiel Näherungssensoren (Kontaktschleifen, Kameras, Bewegungsmelder) für Fahrbahnen und Taster für die Fußgänger so errichtet werden, dass kein warten oder gar anhalten mehr 


nötig ist, wenn die Kreuzung ohnehin schon frei ist! Dies spart Kraftstoff und schont die Umwelt, letztlich auch die Nerven aller Verkehrsteilnehmer!


FB 66


Das komplexe Straßennetz ist mit den verkehrsregelnden Lichtsignalanlagen weitestgehend koordiniert, so dass bei normaler Auslastung der Straßen, die Fahrzeuge in einer grünen Welle fahren. Verkehrsabhängige 


Steuerungen greifen in die Grüne Welle ein, indem die Grünzeiten verlängert/ verschoben werden, so dass an den Folge-Lichtsignalanlage die Grünphase häufig nicht erreicht wird. Trotzdem sind verkehrsabhängige 


Steuerungen zur Leistungsfähigkeitserhöhung an den einzelnen Kreuzungen sinnvoll. Hierfür sind Detektoren zur Verkehrsmengenerfassung sowie deren Einbindung in die Steuerungsanlagen nötig. Mit 30.000 € könnten 


etwa fünf weitere Kreuzungen ausgerüstet werden.


Intelligente Ampeln für Braunschweig!


Vorschlags-Nr.: 1587 Bewertung: + 1,20 Wirkung: Investition Geschätzte Kosten:


passieren lassen
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.Gremium Anmerkungen Ergebnis


Bauausschuss


Finanz- und Personalausschuss
Es werden keine zusätzlichen Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Verwaltung wird  gebeten, den Inhalt dieses 


Vorschlages zu würdigen und nach Möglichkeit in ihr Handeln mit einfließen zu lassen.


Verwaltungsausschuss


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


angenommen


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Der Nationale Radverkehrsplan 2020 der Bundesregierung (http://www.nationaler-radverkehrsplan.de) macht erstmals Vorschläge dazu, wieviel Geld die Kommunen jedes Jahr für die Förderung des Radverkehrs zur 


Verfügung stellen sollen. Eine Stadt wie Braunschweig müsste demnach pro Einwohner und Jahr mindestens einen Betrag von 15 € bis 18 € für den gesamten Bereich des Radverkehrs im Haushalt einplanen. Das 


entspräche einem Betrag von etwa 4 Millionen Euro pro Jahr.


Im Moment wird dieser Betrag jedes Jahr deutlich unterschritten. Gerade im Vergleich zum Beispiel zum ÖPNV und zum motorisierten Verkehr ist der Radverkehr damit deutlich unterfinanziert.


Politik und Verwaltung verpflichten sich, in Zukunft mindestens den vom Nationalen Radverkehrsplan empfohlenen Betrag für den Radverkehr zur Verfügung zu stellen und diese Mittel analog zu den weiteren Vorschlägen 


des Nationalen Radverkehrsplans auf die verschiedenen Teilbereiche (Sanierung, Fahrradparken, Marketing, Winterdienst und so weiter) zu verteilen.


FB 66


Für 2012 wurden sämtliche Ausgaben zum Radverkehr exemplarisch dargestellt (Stellungnahme der Verwaltung 8602/12). Danach gab die Stadt 2012 3,25 Mio. € für Radverkehr aus.


Grundsätzlich hat sich in den letzten Jahren nichts verändert, sodass davon auszugehen ist, dass auch in den nächsten Jahren vergleichbare Summen ausgegeben werden. Die Summe verteilt sich auf verschiedene 


Projekte in verschiedenen Fachbereichen.


Radverkehr nach dem Nationalen Radverkehrsplan finanziell ausstatten


Vorschlags-Nr.: 920 Bewertung: + 1,20 Wirkung: Investition Geschätzte Kosten:


passieren lassen
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.Gremium Anmerkungen Ergebnis


Bauausschuss


Finanz- und Personalausschuss
Es werden keine zusätzlichen Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Verwaltung wird  gebeten, den Inhalt dieses 


Vorschlages zu würdigen und nach Möglichkeit in ihr Handeln mit einfließen zu lassen.


Verwaltungsausschuss


40.000 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten 40.000 € 


angenommen


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Ganz dringend und ein dickes Plus für Braunschweig wären Toiletten am Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB). Wir fahren regelmäßig von dort ab, aber für dringende Notdurft muss man bis zum Bahnhof laufen. Auch viele 


Touristen, die einen Zwischenstopp haben, müssen dann in die Büsche gehen. Das ist kein Aushängeschild für Braunschweig.


FB 65


In der Nähe des ZOB befindet sich ein städt. Gebäude - ehem. Verkehrsrechner der BVAG. Über eine Außentreppe sind Toilettenräume (je eine Damen- und Herrenkabine) zu erreichen, die vor geraumer Zeit außer 


Betrieb genommen worden sind. Die Sanitärobjekte wurden entfernt und Versorgungsleitungen stillgelegt. Die Räume könnten wieder aktiviert werden.


Hierfür würden nach einer groben Kostenschätzung ca. 40.000 € benötigt. Die Kosten setzen sich aus folgenden Positionen zusammen: Instandsetzung des Flachdaches (eine Lage Schweißbahn), der Dachrinnen und der 


Dachrandverkleidung; Instandsetzung der Außentreppe; Erstpflege der Außenanlagen (Zurückschneiden der Bäume, Büsche usw.); Trennung der Versorgungsleitungen (Strom, Wasser) und Einbau separater Zähler; 


Außenbeleuchtung; Inneneinrichtung: Sanitärobjekte, Beleuchtung, Renovierung); Beschilderung; Ingenieurleistungen. Für den Betrieb der Anlage wären laufende Kosten für Reinigung, Überwachung, Winterdienst, Pflege 


der Außenanlagen, Energie und Wasser, Instandhaltung usw. zu berücksichtigen. 


Toiletten für den Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) bauen


Vorschlags-Nr.: 1441 Bewertung: + 1,19 Wirkung: Investition Geschätzte Kosten:


passieren lassen
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.Gremium Anmerkungen Ergebnis


Bauausschuss


Finanz- und Personalausschuss
Es werden keine zusätzlichen Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Verwaltung wird  gebeten, den Inhalt dieses 


Vorschlages zu würdigen und nach Möglichkeit in ihr Handeln mit einfließen zu lassen.


Verwaltungsausschuss


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


angenommen


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Bei Eis und Schnee ist zu gewährleisten, dass auch die Radwege kurzfristig gründlich geräumt und befahrbar gehalten werden. Nach den Wochenenden und z. B. Silvester ist sicherzustellen, dass die Radwege in der 


Innenstadt von Glasscherben geräumt werden. 


Begründung: Radfahren ist keine Spaß- und Freizeitveranstaltung. Die meisten Radfahrer sind Menschen, die den täglichen Weg zur Arbeit mit dem Rad zurücklegen. Sie werden unnötig einer hohen Verletzungsgefahr 


ausgesetzt.


FB 66


Auf den öffentlichen Gehwegen sowie den kombinierten Geh- und Radwegen müssen die Anlieger Winterdienst leisten, d. h. sie müssen räumen und streuen. Das gilt auch nach besonderen Tagen wie Silvester etc.


Die Radwege werden im Auftrag der Stadt nach einem Prioritätensystem geräumt. Vorrang haben dabei immer besonders wichtige und stark genutzte Wegeverbindungen.


Eine regelmäßige Reinigung der Radwege findet bereits statt (nach Reinigungsklasse der Straße).


Sollten benutzungspflichtige Radwege aufgrund ihres Zustandes nicht benutzbar sein, darf auf die Fahrbahn ausgewichen werden.


Räumung der Radwege von Schnee und Scherben sicher stellen


Vorschlags-Nr.: 1647 Bewertung: + 1,19 Wirkung: Ausgabe Geschätzte Kosten:


passieren lassen
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.Gremium Anmerkungen Ergebnis


Bauausschuss


Finanz- und Personalausschuss
Es werden keine zusätzlichen Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Verwaltung wird  gebeten, den Inhalt dieses 


Vorschlages zu würdigen und nach Möglichkeit in ihr Handeln mit einfließen zu lassen.


Verwaltungsausschuss


208.000 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten 72.000 € 136.000 € 


angenommen


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Die Kastanienallee zwischen Ring und Helmstedter Straße muss dahingehend umgebaut werden, dass auch Radfahrende dort sicher und ohne Stress fahren können. Die Kastanienallee ist eine wichtige Verbindungsroute 


für den Radverkehr und Teil des Veloroutennetzes der Stadt.


Benutzen Radfahrende die Fahrbahn (ja, das dürfen sie) werden Sie häufig angehupt und/oder ohne ausreichenden Sicherheitsabstand überholt. Der Radweg ist unsicher und unzumutbar.


FB 66


Die Kastanienallee innerhalb des Ringes hat beidseitig schmale, nicht benutzungspflichtige Radwege. Mit Umbau der Einmündung zum Ring wurde ein kurzer Abschnitt bereits zurückgebaut und ein Radfahrstreifen 


eingerichtet. Der Rückbau des Abschnitts von der Helmstedter Straße bis zum Ring würde ca. 136.000 € kosten (130€/m²).


Auf beiden Abschnitten würde der Radverkehr dann ausschließlich auf der Fahrbahn abgewickelt.


Kastanienallee radverkehrsfreundlich umbauen


Vorschlags-Nr.: 1005 Bewertung: + 1,19 Wirkung: Investition Geschätzte Kosten:


passieren lassen
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.


Finanz- und Personalausschuss
Es werden keine zusätzlichen Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Verwaltung wird  gebeten, den Inhalt dieses 


Vorschlages zu würdigen und nach Möglichkeit in ihr Handeln mit einfließen zu lassen.


Verwaltungsausschuss


Gremium Anmerkungen Ergebnis


Grünflächenausschuss Keine Abstimmung erfolgt.


115.000 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten 115.000 € 


angenommen


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Die Liegewiesen um den Heidbergsee werden im Sommer täglich von hunderten Braunschweigern bevölkert, allerdings gibt es keine öffentlichen Toiletten in unmittelbarer Nähe. Dementsprechend werden die 


umliegenden Büsche als Behelfstoiletten benutzt. Dies ist weder für die Badegäste, noch für die Anwohner angenehm und die Natur nimmt Schaden. Es wäre wünschenswert, dass rund um die Liegeflächen 


Toilettenhäuser installiert werden. Dies gilt im Übrigen auch für die anderen Braunschweiger Parks!


FB 65


Auf dem Parkplatz, ein paar hundert Meter von der Liegewiese entfernt, ist im Jahre 2004 eine öffentliche Toilette aufgestellt worden. Die Herstellungskosten betrugen damals ca. 90.000 €. Bei der Herstellung der Anlage 


hat sich die Anbindung an die Ver- und Entsorgungsleitungen ziemlich schwierig dargestellt.


Die Aufstellung einer ähnlichen Anlage näher zur Liegewiese wird heute ca. 115.000 € kosten (Preissteigerung). Die Anbindungsmöglichkeiten an die Ver- und Entsorgungsleitungen werden vermutlich noch schwieriger 


sein (Höhenunterschiede, Entfernung, eventuell Montage einer Hebeanlage) und kann den Gesamtaufwand verdoppeln.


Alternativlösung mobile Sanitäranlagen: 


Die Anlagen können mit einem Frischwasser- und Schmutzwassertank ausgestattet werden. Solche Anlagen können gemietet werden (Miete pro Monat, Gesamt inkl. Tanks, ca. 650 €).


Die Kosten für die Aufstellung der Anlage (Gründung, Stromanschluss usw.) kommen noch hinzu.


Für das Betreiben der Anlage werden noch Kosten für Entleerung und Befüllung der Tanks anfallen. Erreichbarkeit des Standortes für Lastwagen muss gewährleistet werden.


Betriebskosten (Reinigung, Energie- und Versorgungskosten usw.) sind noch zu berücksichtigen.


Öffentliche Toiletten am Heidbergsee und in den Braunschweiger Parks einrichten!


Vorschlags-Nr.: 1218 Bewertung: + 1,14 Wirkung: Investition Geschätzte Kosten:
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.Gremium Anmerkungen Ergebnis


Bauausschuss


Finanz- und Personalausschuss
Es werden keine zusätzlichen Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Verwaltung wird  gebeten, den Inhalt dieses 


Vorschlages zu würdigen und nach Möglichkeit in ihr Handeln mit einfließen zu lassen.


Verwaltungsausschuss


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


angenommen


Zum Haushalt 2013 wurden einmalig zusätzlich 50.000 € für Fahrradabstellanlagen an ÖPNV-Haltestellen bereit gestellt, die sukzessive aufgestellt werden. Im Übrigen wird die Errichtung und Instandhaltung von 


Fahrradabstellanlagen mit Mitteln der Straßenunterhaltung finanziert. 


Im Rahmen der Deckenerneuerung bzw. Sanierung von Radwegen wird immer versucht, schmale Radwege auf mindestens 2,00 m zu verbreitern.


Der Ausbau von Radwegen wird derzeit aus Mitteln für die Straßenunterhaltung vorgenommen.


Schutzstreifen sind ein Instrument der Radverkehrsplanung, das den von Radfahrern benötigten Verkehrsraum am rechten Fahrbahnrand optisch hervorhebt. Radfahrer auf der Fahrbahn sind für viele Autofahrer in 


Städten noch längst keine Selbstverständlichkeit. Nur die ständige Anwesenheit des Radverkehrs auf der Fahrbahn kann mittelfristig zur Akzeptanz durch Autofahrer führen. Aufgrund der noch geringen Anzahl an Straßen 


mit Schutzstreifen in Braunschweig kann über das Überholverhalten keine Aussage gemacht werden. In der einschlägigen Literatur finden sich hierzu keine Angaben.


Vgl. dazu auch Stellungnahme zu Vorschlag-Nr.: 767 (Rangfolge Nr. 26)


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Geschätzte Kosten: Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Schluss mit fehlenden oder alten (nicht mehr funktionierenden) Fahrradstellplätzen, zu schmalen Radwegen (auf denen ein Überholen unmöglich ist) und Fahrradschutzstreifen (bei denen noch mehr Autos zu knapp 


überholen als sonst). 


FB 66


Konsequente Orientierung zum Fahrrad als Hauptverkehrsmittel neben dem ÖPNV in Braunschweig


Vorschlags-Nr.: 897 Bewertung: + 1,14 Wirkung: Ausgabe


passieren lassen
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.Gremium Anmerkungen Ergebnis


Bauausschuss


Finanz- und Personalausschuss
Es werden keine zusätzlichen Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Verwaltung wird  gebeten, den Inhalt dieses 


Vorschlages zu würdigen und nach Möglichkeit in ihr Handeln mit einfließen zu lassen.


Verwaltungsausschuss


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


angenommen


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Ausgezeichnete Fahrradstraßen auch für Fahrräder sicher befahrbar sanieren. Schlaglöcher und so weiter beseitigen - siehe Sophienstraße!


FB 66


Sämtliche Straßen in Braunschweig sind einer regelmäßigen Kontrolle unterworfen. Dabei werden Gefahrenstellen wie beispielsweise Schlaglöcher beseitigt. Fahrradstraßen haben hierbei keinen höheren Stellenwert als 


andere Straßen. Ob in der Sophienstraße ein besonderer Bedarf besteht wird überprüft (und ggf. im üblichen Rahmen bearbeitet).


Sichere Fahrradstraßen schaffen


Vorschlags-Nr.: 825 Bewertung: + 1,14 Wirkung: Investition Geschätzte Kosten:


passieren lassen
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.Gremium Anmerkungen Ergebnis


Bauausschuss
Der Bauausschuss hat dem Rat den Beschluss über eine Erhöhung des Haushaltsansatz für die Sanierung von 


Radwegen um 100.000 € empfohlen. (Antrag der SPD)


Finanz- und Personalausschuss


Im Rahmen des Bürgerhaushalts wird das Thema Radverkehr inhaltlich aufgegriffen. Es werden hierfür zusätzliche 


Haushaltsmittel entsprechend der Beschlussfassung über die Fraktionsanträge Nr. 66, 146, 147, 152 und 173 in den 


Haushalt 2015 eingestellt.


Verwaltungsausschuss


0 € 


Laufende Kosten 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 1.000.000 € 


Einmalige Kosten


angenommen


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Mein Vorschlag ist, die jährlichen Mittel zur Verbesserung der Rad- und Fußwege in der Innenstadt zu verdoppeln.


FB 66


Es gibt keinen separaten Ansatz, der explizit für die Verbesserung von Rad- und Fußwegen in der Innenstadt vorgesehen ist. Entsprechend ist eine Verdoppelung nicht möglich. 


Für den Neubau von Radwegen stehen jährlich 250.000 € im gesamten Stadtgebiet zur Verfügung. Der Neubau eines bisher nicht vorhandenen Radweges ist von der Instandsetzung oder Verbesserung eines 


bestehenden Radweges zu unterscheiden. Realistisch umsetzbar zur Verbesserung von Rad- und Fußwegen im Stadtgebiet ist ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 250.000 € jährlich.


Radwegebudget verdoppeln


Vorschlags-Nr.: 767 Bewertung: + 1,13 Wirkung: Investition Geschätzte Kosten:


passieren lassen
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.Gremium Anmerkungen Ergebnis


Bauausschuss


Finanz- und Personalausschuss
Es werden keine zusätzlichen Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Verwaltung wird  gebeten, den Inhalt dieses 


Vorschlages zu würdigen und nach Möglichkeit in ihr Handeln mit einfließen zu lassen.


Verwaltungsausschuss


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


angenommen


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Die wenigen öffentlichen Toiletten sind eine Katastrophe in Braunschweig. Es soll mehr geben und diese auch sauber gehalten werden.


FB 65


Im Stadtgebiet Braunschweig sind 19 öffentliche Toiletten vorhanden. Die Reinigung der Anlagen findet wie folgt statt:


Vormittags in der Zeit von ca. 08.00 Uhr – 13.00 Uhr         Gründliche Reinigungsarbeiten


Mittags in der Zeit von ca. 13.00 Uhr  - 15.00 Uhr               Kontrollen und ggf. Reinigung


Ganztägig                                                                            zusätzliche Reinigungsarbeiten nach Bedarf


Eine Rückfrage beim Ideen- u. Beschwerdemanagement am 14.08.2014 ergab für das Jahr 2013 u. 2014 keine nennenswerten Beschwerden zur Sauberkeit der öffentlichen Toilettenanlagen.


Der Bau einer öffentlichen Toilette kostet je nach Standort, Zuschnitt des Baugrundstücks und den Erschließungsmöglichkeiten mit Wasser, Abwasser und Strom ca. zwischen 60.000 € und 200.000 €.


Öffentliche Toiletten für Braunschweig - Mehr einrichten und sauberer halten


Vorschlags-Nr.: 1371 Bewertung: + 1,10 Wirkung: Investition Geschätzte Kosten:


passieren lassen
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.Gremium Anmerkungen Ergebnis


Bauausschuss


Finanz- und Personalausschuss
Es werden keine zusätzlichen Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Verwaltung wird  gebeten, den Inhalt dieses 


Vorschlages zu würdigen und nach Möglichkeit in ihr Handeln mit einfließen zu lassen.


Verwaltungsausschuss


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


angenommen


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Das Radwegenetz von Braunschweig nach Wolfenbüttel verbessern. Es fehlt dringend der Lückenschluss Braunschweig Salzdahlumer Straße (L630) nach Salzdahlum zur Landstraße L631.


Die L630 ist sehr gefährlich für Radfahrer, da sie starken Autoverkehr hat. Ab Wolfenbüttel-Salzdahlum nach Wolfenbüttel Salzdahlumer Straße zur L631 (wichtig auch für die Anbindung an die Ostfalia Hochschule, Exter) 


ist der Radweg schon fertig.


FB 66


Zwischen dem Land Niedersachsen (vertreten durch die NLStBV, Geschäftsbereich Wolfenbüttel), dem Landkreis Wolfenbüttel, der Stadt Wolfenbüttel und der Stadt Braunschweig wurde eine Vereinbarung über den Bau 


des Radweges an der L630 zwischen Mascherode und Salzdahlum getroffen. Bei der Stadt Wolfenbüttel und der Stadt Braunschweig stehen entsprechende Haushaltsmittel bereits für 2014 zur Verfügung (5E.660076), 


beim Land voraussichtlich ab 2015. Der Landkreis Wolfenbüttel beteiligte sich an der Planung und der Bauausführung.


Die Planungen durch ein Büro sowie die Boden- und Umweltgutachten sind bereits weitgehend abgeschlossen. Auf die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens soll verzichtet werden, da eine Einigung mit allen 


Beteiligten angestrebt wird.


Die Grunderwerbsverhandlungen sollen zeitgleich in den Bereichen Wolfenbüttel und Braunschweig stattfinden. 


Die Gremien werden die Planung vorgelegt bekommen, angestrebt wird ein Bau in 2015.


Radfahrweg Braunschweig-Mascherode Salzdahlum


Vorschlags-Nr.: 934 Bewertung: + 1,09 Wirkung: Investition Geschätzte Kosten:


passieren lassen
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.


11 0 0


Finanz- und Personalausschuss
Für diesen bereits umgesetzten bzw. in Umsetzung befindlichen Vorschlag ist die Bereitstellung zusätzlicher 


Haushaltsmittel nicht erforderlich.
angenommen


Verwaltungsausschuss


Gremium Anmerkungen Ergebnis


Planungs- und Umweltausschuss angenommen


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Der Weg führt bislang entlang der Nord-LB und ist sehr schmal und uneben mit Platten und Pflasterung versehen. Er sollte saniert werden, besser noch gar nicht entlang der Oker unter der Brücke hindurch, sondern direkt 


über den derzeitigen Parkplatz der Nord-LB mit einer passenden Überführung über die Konrad-Adenauer-Str. zur VW-Halle führen. Dann könnte er auch etwas breiter und besser einsehbar als bislang gestaltet werden. 


FB 61


Die Verwaltung erarbeitet seit 2011 gemeinsam mit der Grundstückseigentümerin Nord/LB eine gemeinsame Planung für eine Wegebeziehung zwischen dem Friedrich-Wilhelm-Platz und der VW-Halle. Hierzu wurde Ende 


2012 ein politischer Grundsatzbeschluss gefasst. Die Ausführung ist in Bauabschnitte untergliedert. Der erste Bauabschnitt ist zur Realisierung in 2015 vorgesehen, sodass nach derzeitigem Stand der Planung Ende 2015 


ein attraktiv gestalteter öffentlicher Weg über das Grundstück der Nord/LB führen wird. Haushaltsmittel von insgesamt 100.000 € sind bereits im Haushalt eingeplant.


Fuß- und Radwegverbindung vom Friedrich-Wilhelm-Platz zum Bürgerpark verbessern


Vorschlags-Nr.: 1050 Bewertung: + 1,09 Wirkung: Investition Geschätzte Kosten:
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.Gremium Anmerkungen Ergebnis


Bauausschuss


Finanz- und Personalausschuss
Es werden keine zusätzlichen Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Verwaltung wird  gebeten, den Inhalt dieses 


Vorschlages zu würdigen und nach Möglichkeit in ihr Handeln mit einfließen zu lassen.


Verwaltungsausschuss


10.000 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten 10.000 € 


angenommen


Die Berechnung der Steuerung ist nach den gültigen Vorschriften (Richtlinien für Lichtsignalanlagen) erfolgt.


Fußgänger müssen zügig die Fahrbahnen überqueren und können innerhalb der Grünzeit bei einer mittleren Gehgeschwindigkeit die Fahrbahn zur Hälfte passieren. In der Regel sind die Furten so koordiniert, dass das 


Überqueren der gesamten Fahrbahn einschl. Gleisbereich möglich ist. Eine Überprüfung sämtlicher im Zuge der Berliner Straße befindlichen Lichtsignalanlagen hinsichtlich der Koordinierung der Fußgängerquerungen 


müsste aus zeitlichen Gründen an ein externes Ingenieurbüro vergeben werden.  


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Geschätzte Kosten: Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Wir haben eine 9 monatige Tochter und sind daher viel mit dem Kinderwagen unterwegs. Da wir dicht an den Kreuzteichen bzw. auch dicht am Wabeufer wohnen, gehen wir dort oft spazieren. Um dort hin zu gelangen, 


müssen wir mal hier und mal dort die Berliner Straße überqueren. Dort ist es dann immer ein regelrechter Sprint um die Straße komplett zu überqueren. Meistens schaffen wir es dann aber nicht. Somit müssen wir in der 


Mitte, also bei den Straßenbahngleisen stehenbleiben. Und es ist nicht schön, wenn man mit einem Kinderwagen mitten zwischen den fahrenden Autos stehenbleiben muss und gleichzeitig auch noch eine Straßenbahn 


kommt. Ich denke aber auch an Eltern mit Kindern, die zwischen den fahrenden Autos und der Straßenbahn stehen. Es wäre echt toll, wenn die Ampelschaltung auf der kompletten Berliner Straße so geschaltet würde, 


dass man von beiden Seiten ohne Probleme die Straße überqueren kann. Ich schätze mal, wenn es 10 Sekunden mehr wären, würde das ausreichen. 10 Sekunden auch für die Sicherheit. 


FB 66


Ampelschaltung für Fußgänger auf Berliner Straße verbessern


Vorschlags-Nr.: 1353 Bewertung: + 1,07 Wirkung: Ausgabe


passieren lassen
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.


Finanz- und Personalausschuss
Für diesen bereits umgesetzten bzw. in Umsetzung befindlichen Vorschlag ist die Bereitstellung zusätzlicher 


Haushaltsmittel nicht erforderlich.
angenommen


Verwaltungsausschuss


Gremium Anmerkungen Ergebnis


Sportausschuss
Der Ausschuss stellt fest, dass sich der Vorschlag zum Erhalt des Schwimmbades Gliesmarode durch den 


geschlossenen Erbbaurechtsvertrag erledigt hat und fasst keinen Beschluss.


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Das Schwimmbad Gliesmarode soll erhalten bleiben.


FB 67


Gemäß Ratsbeschluss wurde das Schwimmbad Gliesmarode nach Eröffnung der Wasserwelten an der Hamburger Straße im Juli 2014 geschlossen. Aktuell besteht am Weiterbetrieb des Schwimmbades Gliesmarode ein 


Investoreninteresse von dem Unternehmer, Herrn Knapp, mit dem ein Erbbaurechtsvertrag abgeschlossen wurde.


Schwimmbad Gliesmarode erhalten


Vorschlags-Nr.: 1119 Bewertung: + 1,06 Wirkung: Investition Geschätzte Kosten:
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.


Verwaltungsausschuss


Gremium Anmerkungen Ergebnis


Finanz- und Personalausschuss
Es werden keine zusätzlichen Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Verwaltung wird  gebeten, den Inhalt dieses 


Vorschlages zu würdigen und nach Möglichkeit in ihr Handeln mit einfließen zu lassen.


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


angenommen


Statt Familien- oder Gruppentarifen bietet die Stadtbad GmbH BonusCards (Sportbad Heidberg, BürgerBadePark, Sommerbad Bürgerpark, Sommerbad Raffteich) bzw. VIP-Transponder (Wasserwelt) an. Für beide gilt, 


dass sie nicht personengebunden sind und man mit mehreren Personen das Bad/die Sauna nutzen kann und Vergünstigungen beim Eintrittsentgelt bekommt: BonusCard 50 € = Bonus 10 %, 100 € = Bonus 15 %, 150 € = 


Bonus 20 %. VIP-Transponder 100 € = Rabatt 10 %, 200 € = Rabatt 15 %, 300 €  = Rabatt 20 %.   


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Geschätzte Kosten: Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Es ist nicht nur wichtig, dass Kinder Schwimmen lernen, sie müssen auch die Gelegenheit haben, das Schwimmen zu trainieren. Das fördert die Sicherheit, die Gesundheit und Bewegungsfreude. Mit Kindern regelmäßig  


schwimmen zu gehen, ist für kinderreiche Familien, auch wenn sie kein Anrecht auf den Braunschweig-Pass haben, eine Investition, erst recht in der neuen Wasserwelt. Hier muss eine für alle erschwingliche Lösung 


gefunden werden, was sicher auch die Besucherzahlen steigern würde.


Ref. 0200


Familien- oder Gruppentarif im Schwimmbad einführen


Vorschlags-Nr.: 1306 Bewertung: + 1,06 Wirkung: Ausgabe
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.


12 0 0


14 0 0


7 4 2


9 0 0


0 6 0


0 13 0


0 7 0


0 8 1


0 15 0


0 5 3


Stadtbezirksrat Wabe-Schunter-Beberbach abgelehnt


Stadtbezirksrat Schunteraue abgelehnt


Stadtbezirksrat Wenden-Thune-Harxbüttel angenommen


Stadtbezirksrat Hondelage abgelehnt


Stadtbezirksrat Volkmarode abgelehnt


Stadtbezirksrat Weststadt abgelehnt


Stadtbezirksrat Lehndorf-Watenbüttel angenommen


Stadtbezirksrat Viewegsgarten-Bebelhof angenommen


Stadtbezirksrat Timmerlah-Geitelde-Stiddien abgelehnt


Gremium Anmerkungen Ergebnis


Stadtbezirksrat Südstadt-Rautheim-Mascherode angenommen


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


Die Einwohnerinnen und Einwohner des jeweiligen Stadtbezirks könnten entsprechend § 26 der Geschäftsordnung des Rates (GO) berechtigt werden, eine Frage zu einem Beratungsgegenstand oder zu einer anderen 


bezirklichen Angelegenheit spätestens bis 9:00 Uhr des letzten Arbeitstages vor der Bezirksratssitzung schriftlich der jeweils zuständigen Bezirksgeschäftsstelle zuzuleiten. Im Übrigen könnten hinsichtlich der qualitativen 


und quantitativen Vorgaben die Regelungen des § 26 GO auf die Bezirksratssitzungen übertragen werden. 


Fragen und darauf gegebene schriftliche Antworten wären dann als Anhang zum Protokoll zu dokumentieren und könnten nach der erfolgten Genehmigung und Veröffentlichung des Protokolls über das Internet 


eingesehen werden. Eventuelle Antworten auf Zusatzfragen wären nachgehend zu verschriftlichen. Fragesteller und andere Interessierte könnten demnach Fragen und Antworten lückenlos nachvollziehen.


Der durch das Verfahren im FB 10 Zentrale Dienste und darüber hinaus entstehende zusätzliche personelle Aufwand kann nicht beziffert werden. Einerseits müssten die schriftlich eingereichten Fragen von den 


zuständigen Organisationseinheiten i. d. R. im Zeitraum von 24 Stunden rechtzeitig vor Sitzungsbeginn beantwortet werden, andererseits könnte es im Einzelfall als erforderlich angesehen werden, zur Beantwortung von 


Zusatzfragen fachkundige Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der Antwort gebenden Organisationseinheiten hinzuzuziehen.


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Geschätzte Kosten: Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Bei vielen Sitzungen der Stadtbezirksräte werden sogenannte Einwohnerfragestunden abgehalten, bei denen Bürgerinnen und Bürger des jeweiligen Stadtbezirks Fragen stellen können. Diese Fragen und vor allem die 


Antworten des Stadtbezirksrates finden sich leider nicht in den Protokollen der Sitzungen wieder. Daher können zum Einen die Fragenden später nicht direkt nachvollziehen, ob ihre Frage aufgenommen und 


gegebenenfalls weiter behandelt wurde. Zum Anderen können Außenstehende, die möglicherweise nicht anwesend waren, nicht erfahren, welche konkreten Fragen aus den Reihen der Einwohnerinnen und Einwohner 


kamen und wie sie seitens des Stadtbezirks verhandelt worden sind. 


Daher rege ich an, auch die Inhalte der Einwohnerfragestunden zu protokollieren, gegebenenfalls stichpunktartig oder als Ergebnisprotokoll.


Dieses Vorgehen ist seitens der Geschäftsordnung vermutlich nicht vorgesehen und hat daher auch keinen rechtsbindenden Charakter. Es wird aber die unbürokratische Offenheit des jeweiligen Stadtbezirksrates für 


seine Einwohner zeigen und eindrucksvoll demonstrieren, dass die Fragen und Belange der Bürgerinnen und Bürger ernst genommen werden.


FB 10


Protokollierung der Einwohnerfragen bei Bezirksratssitzungen


Vorschlags-Nr.: 1600 Bewertung: + 1,04 Wirkung: kostenneutral
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0 7 0


0 9 0


0 15 4


0 7 0


0 10 1


Finanz- und Personalausschuss
Es werden keine zusätzlichen Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Verwaltung wird  gebeten, den Inhalt dieses 


Vorschlages zu würdigen und nach Möglichkeit in ihr Handeln mit einfließen zu lassen.


Verwaltungsausschuss


Stadtbezirksrat Heidberg-Melverode Abstimmung nicht gewünscht.


Stadtbezirksrat Westliches Ringgebiet Es wurde nicht abgestimmt.


Stadtbezirksrat Stöckheim-Leiferde Es wurde nicht abgestimmt.


Stadtbezirksrat Lehndorf-Watenbüttel Abstimmung findet in der nächsten Sitzung statt.


Stadtbezirksrat Östliches Ringgebiet abgelehnt


Stadtbezirksrat Broitzem abgelehnt


Stadtbezirksrat Innenstadt abgelehnt


Stadtbezirksrat Rüningen abgelehnt


Stadtbezirksrat Veltenhof-Rühme abgelehnt
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.Gremium Anmerkungen Ergebnis


Bauausschuss


Finanz- und Personalausschuss
Es werden keine zusätzlichen Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Verwaltung wird  gebeten, den Inhalt dieses 


Vorschlages zu würdigen und nach Möglichkeit in ihr Handeln mit einfließen zu lassen.


Verwaltungsausschuss


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


angenommen


Braunschweig (gesamt)


Braunschweig lädt eigentlich zum Radfahren ein: kurze Wege, viel Grün - nur die Verkehrswegeplanung bevorzugt immer noch den motorisierten Verkehr. Es soll geprüft werden, ob Braunschweig sich am Beispiel 


Münster orientieren kann und ein Umbau zur Fahrradstadt verbindlich verankert werden kann.


Informationen über Münster gibt es z. B. hier:www.wikipedia.org/wiki/Fahrradstadt_M%C3%BCnster


Zur Beratung sollen Experten vom ADFC hinzugezogen werden, die die Situation in Braunschweig genau kennen.www.adfc-braunschweig.de


FB 66


Im Vergleich mit vielen anderen Städten vergleichbarer Größe ist Braunschweig für Radfahrer durchaus eine freundliche Stadt. Der pauschale Wunsch, es Münster gleichzutun und Braunschweig zu einer Fahrradstadt 


umzubauen, ist haushaltsmäßig nicht zu erfassen. Hierzu bräuchte es zunächst einen Ratsbeschluss und ein Konzept zur massiven Förderung des Radverkehrs hin zu einer Fahrradstadt. Daraus resultierende 


Maßnahmen können dann auch finanziell beurteilt werden.


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Umbau zur Fahrradstadt


Vorschlags-Nr.: 700 Bewertung: + 1,04 Wirkung: Ausgabe Geschätzte Kosten: Entsch.-Zust.:


passieren lassen
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.


Verwaltungsausschuss


Gremium Anmerkungen Ergebnis


Finanz- und Personalausschuss


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


abgelehnt


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Es soll eine kostenlose, öffentliche Toilette im oder am Schloss geben. Ich finde es peinlich, dass eine Stadt wie Braunschweig, die mit ihren Einkaufsmöglichkeiten wirbt, ihren Einkaufsbesuchern nicht einmal die 


Möglichkeit gibt, umsonst und ohne eine Schranke auf Toilette zu gehen.


FB 20


Das Schloss mit dem angrenzenden Einkaufszentrum ist nicht Eigentum der Stadt Braunschweig. In den von der Stadt angemieteten Bereichen des Schlosses (z.B. Bibliothek und Schlossmuseum) befinden sich für die 


Besucher kostenfreie Toiletten. Toiletten in Einkaufszentren oder Kaufhäusern sind in der Regel kostenpflichtig. Dies gilt auch für die öffentlichen Bedürfnisanlagen der Stadt, für deren Betrieb im Jahr rund 200.000 € 


aufgewendet werden, denen aber nur ca. 14.500 € Einnahmen gegenüber stehen. Die Benutzungsgebühr wurde 2001 im Rahmen des vom Rat beschlossenen Sanierungskonzeptes festgelegt und dient auch als 


Hemmschwelle gegen Vandalismus. Für Männer gibt es in der Nähe des Schlosses am Theater ein kostenfreies Urinal. Die nächste kostenpflichtige öffentliche Toilette befindet sich am Rathaus in der Dankwardstraße. 


Kostenlose öffentliche Toiletten im Schloß einführen


Vorschlags-Nr.: 1343 Bewertung: + 1,04 Wirkung: Investition Geschätzte Kosten:
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.


2 4 5


Finanz- und Personalausschuss abgelehnt


Verwaltungsausschuss


Gremium Anmerkungen Ergebnis


Ausschuss für Soziales und Gesundheit abgelehnt


200.000 € 


Laufende Kosten 150.000 € 156.000 € 163.000 € 170.000 € 639.000 € 


Einmalige Kosten 200.000 € 


Der Kleidershop in der Petzvalstraße 50 a wurde im Zuge der Veränderung in der Förderungsstruktur des Sozialgesetzbuches II/III zum 31. Dezember 2010 geschlossen. Die Räumlichkeiten wurden anderen Nutzungen zugeführt. Davor 


wurden dort unter Anleitung von städt. Kräften EmpfängerInnen von Arbeitslosengeld II im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten beschäftigt und qualifiziert. Die Beschäftigungsförderung der Stadt wurde ab 1. Januar 2013 aufgrund des 


Ratsbeschlusses vom 19. Juni 2012 auf die Volkshochschule Arbeit und Beruf GmbH übertragen. Die Räume der Petzvalstraße werden nunmehr von der VHS Arbeit u. Beruf GmbH für andere Beschäftigungs- und Qulifizierungsprojekte 


genutzt, so dass es zurzeit nicht möglich ist, diese Räumlichkeiten wieder für einen Kleidershop zur Verfügung zu stellen. Auch andere Räume stehen nicht zur Verfügung. Hinzu kommt, dass für den Wiederaufbau eines derartigen 


Beschäftigungsprojektes auch über die städt. Gesellschaft die gesetzl. Rahmenbedingungen des SGB II erfüllt sein müssten, was sich derzeit sehr schwierig darstellt, insbesondere da andere gleichartige Angebote wie das beschriebene 


Sozialkaufhaus, aber auch Angebote der Diakonie, des DRK etc. vorhanden sind. Eine Kostenneutralität kann nicht erreicht werden, selbst mit erheblichen Fördermitteln Dritter  ist - wie bei jeder Förderung - ein Eigenanteil der Stadt bzw. 


der VHS  bereit zu stellen. Eine Umsetzung des Vorschlags wird daher nicht befürwortet. Die nachfolgende Darstellung von möglichen Kosten ist sehr vage anzusehen und hängt von vielen derzeit nicht zu klärenden Faktoren ab.


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Geschätzte Kosten: Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Unter der "Stadtregierung" von Oberbürgermeister Hoffmann, wurden etliche soziale Einrichtungen der Stadt Braunschweig geschlossen! Unter anderen die "kostenlose Kleiderkammer" in der Petzvalstraße, in dem Gebäude, der 


Behinderten Werkstätten. Das System war gut installiert und funktionierte sehr gut.


Unten in dem Gebäude, war eine riesige Holzkiste, in der Kleidung und Textilien, aber auch Gebrauchsgegenstände des täglichen Alltags gespendet werden konnten. Dieses war vielen Braunschweigern bekannt und es wurde fleißig 


gespendet, da es direkt an mittellose Bürger, der Stadt Braunschweig ging!


Die Kleidung wurde von Festangestellten oder „1 Euro Jobbern“ in die erste Etage gebracht, wo der Tauschraum gewesen ist. Nach Vorlage eines Hartz 4 Bescheides/Grundsicherungsamt oder als gering Verdienende, musste man den 


Arbeitsbescheid vorlegen, dann bekam man eine persönliche Karte, auf dieser wurde eingetragen,  was man in einem Quartal bekommen konnte und was davon schon abgeholt wurde.


Das ganze war kein „Sozialschmarotzen“,  wie ein SPD Ratsherr mutmaßte, als es um die Abschaffung der Kleiderkammer, im Rat der Stadt Braunschweig,  ging. Vielmehr kam dieses System Alleinerziehenden zugute.  Denn ein großer 


Teil waren Kindersachen! Und Alleinerziehende sind, und das müsste eigentlich mittlerweile allen bewusst geworden sein,  die ersten Leidtragenden, wenn es um Armut geht!


Und die 2. Gruppe die Nutznießer dieser Kleiderkammer,  waren die Menschen, die aus welchen Gründen auch immer keinen Hausstand hatten und Ihre Wohnung mit den Lebens nötigsten bestücken mussten. Zum Beispiel waren auch 


immer auch wieder Menschen dort, die von der Straße kamen und sich einen neuen Haushalt ausstatten mussten.


Wenn dieses alte System nicht wieder reaktiviert werden kann. Könnte man es auch gegen eine geringfügige Spende machen! Dann wäre es kostenneutral, aber die Stadt Braunschweig in der "Prä Hoffmann" Zeit wieder etwas sozialer!


Wichtige Anmerkungen: Die meisten denken es gibt schon das „Sozialkaufhaus/ Fairkauf“  http://www.lebenshilfe-braunschweig.de/index.php?id=207 in der Innenstadt, wieso brauchen wir zusätzlich noch eine Kleiderkammer? In den 


Sozialkaufhaus können alle einkaufen gehen, das heißt auch gut verdienende Mitmenschen, gehen gerne mal hin, um ein "Schnäppchen" zu machen!


Die Kleiderkammer ist aber direkt, mit Nachweis, ohne Geld, für arme Menschen gewesen. Und jeder konnte ohne Geld, das nötigste zum Leben bekommen. Wenn eine Jeans zum Beispiel gebraucht wurde, aber man hatte das 


Kontingent von einer Hose schon bekommen, aber man konnte sie sich "leisten" konnte man diese zusätzlich Hose kaufen. Oder es waren auch bei "der Kleiderkammer der Stadt Braunschweig" Menschen am Einkaufen, die genug Geld 


hatten,  aber wie im "Sozialkaufhaus/ Fairkauf" mal ein "Schnäppchen" machen wollten.


FB 50


Kostenlose Kleiderkammer in Braunschweig wieder einführen


Vorschlags-Nr.: 1618 Bewertung: + 1,04 Wirkung: Ausgabe
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.Gremium Anmerkungen Ergebnis


Bauausschuss
Der Bauausschuss hat dem Rat den Beschluss über eine Erhöhung des Haushaltsansatz für die Sanierung von 


Radwegen um 100.000 € empfohlen. (Antrag der SPD)


Finanz- und Personalausschuss


Im Rahmen des Bürgerhaushalts wird das Thema Radverkehr inhaltlich aufgegriffen. Es werden hierfür zusätzliche 


Haushaltsmittel entsprechend der Beschlussfassung über die Fraktionsanträge Nr. 66, 146, 147, 152 und 173 in den 


Haushalt 2015 eingestellt.


Verwaltungsausschuss


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


angenommen


Grundsätzlich ist die Herstellung einer anderen Oberfläche der genannten Wege möglich. Für jede Maßnahme müsste im Einzelnen geprüft werden, ob eine Veränderung sinnvoll ist, hierbei spielen wesentlich ökologische 


Gründe eine Rolle, da eine vollständige Versiegelung der Flächen weitere Maßnahmen mit sich bringt.


Für einen lfd. Meter Asphaltierung wäre mit ca. 200 € zu rechnen.


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Geschätzte Kosten: Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Vorhandene sandige oder geschotterte Radwege könnten mit Straßenbelägen befestigt werden - gepflastert, geteert oder ähnlich - rund um den Südsee:


       - Bürgerpark


       - Ringleis


       - Siechenholzweg


       - Möncheweg auf der Seite des Neubaugebietes


       - Riddagshausen, ausgewählte Wege


       - und so weiter


Der ADFC könnte sicher beraten und weitere wesentliche "Radrouten" in, um und durch Braunschweig nennen, die die Radnutzung fördern würden. 


FB 66


Viel genutzte Radwege befestigen 


Vorschlags-Nr.: 877 Bewertung: + 1,04 Wirkung: Investition


passieren lassen
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.


Verwaltungsausschuss


Gremium Anmerkungen Ergebnis


Finanz- und Personalausschuss
Es werden keine zusätzlichen Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Verwaltung wird  gebeten, den Inhalt dieses 


Vorschlages zu würdigen und nach Möglichkeit in ihr Handeln mit einfließen zu lassen.


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


angenommen


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


In Braunschweig gibt es seit vielen Jahren verschiedene Künstler, die im öffentlichen Raum kostenlose Tanzveranstaltungen organisieren. Diese nicht kommerziellen open airs gleichen winzigen Festivals und werden mit 


sehr viel Mühe und Liebe zum Detail angeboten.


Die Erfahrung zeigt, dass der Großteil dieser Veranstaltungen keine Lärmbelästigung verursachen und die Veranstalter im Anschluss die Flächen in einem tadellos sauberen Zustand hinterlassen. Die Besucherzahlen 


schwanken zwischen 50 und 200 Personen.


Da diese open airs frei zugänglich sein sollen, also kostenlos sind, werden die Kosten meistens gerade so durch Spenden und die Pfandrückgabe gedeckt.


Daher ist es meist nicht möglich, diese Art der Veranstaltung offiziell anzumelden. Hierfür fehlt schlicht das Geld.


Der Vorschlag lautet:


Die Stadt Braunschweig definiert Flächen, die nach Absprache zur kostenlosen Nutzung bereitgestellt werden. Die namentlich bekannten Veranstalter garantieren, nicht nach kommerziellen Prinzipen zu handeln, freien 


Zugang zu gewähren und bürgen daruber hinaus für die Sauberkeit des Platzes.


Die Stadt stellt oder installiert Toiletten und erhöht die Dichte der Mülleimer. Eine befestigte Grillstätte wäre eine sinnvolle Ergänzung.


Der Vorteil dieser Lösung wäre, dass es klar definierte Orte gibt, die als unkompliziert bekannt sind. Die Veranstalter müssten nicht an ständig neue, möglicherweise problematische Orte ziehen, um einer 


Überstrapazierung der Flächen oder Anwohner zu entgehen.


Des Weiteren könnte man diese Art der Veranstaltung mehr Menschen zugänglich machen, die auf den bisherigen Wegen nicht davon erfahren können.


Außerdem sinkt die Hemmschwelle, selbst aktiv zu werden und so die Szene und das Stadtbild durch die eigene Kreativität zu bereichern.


Es gibt in der Szene einen großen Kreis erfahrener Personen, die zum Dialog bereitstehen und konkrete, einfach umzusetzende Vorschläge haben.


FB 20


Im Stadtgebiet gibt es eine Vielzahl von Festplätzen, die im Rahmen klar definierter Auflagen, insbesondere zum Lärmschutz angrenzender Wohngebiete, für Veranstaltungen gegen eine Nutzungsgebühr überlassen 


werden können. Flächen im Stadtgebiet, die auflagenfrei zur Verfügung gestellt werden könnten, stehen im städtischen Eigentum nicht zur Verfügung. Weil es aber offenbar einen Bedarf für kleinere, nicht kommerzielle 


Open Air-Musik- und Tanzveranstaltungen gibt, prüft die Verwaltung derzeit, ob dafür eine Fläche ausgewiesen und mit den notwendigen Auflagen zur Verfügung gestellt werden kann. Unabhängig davon, wird der 


Bürgervorschlag so verstanden, dass die Fläche permanent bereitgestellt werden soll. Dies würde den Bau einer Toilettenanlage erfordern, deren Herstellungskosten ohne die später erforderliche Unterhaltung und 


Reinigung im sechsstelligen Bereich liegen würden.


Freiraum für Musik


Vorschlags-Nr.: 1056 Bewertung: + 1,04 Wirkung: Investition Geschätzte Kosten:
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.


Finanz- und Personalausschuss
Für diesen bereits umgesetzten bzw. in Umsetzung befindlichen Vorschlag ist die Bereitstellung zusätzlicher 


Haushaltsmittel nicht erforderlich.
angenommen


Verwaltungsausschuss


Gremium Anmerkungen Ergebnis


Ausschuss für Kultur und Wissenschaft


Die Ausschussmitglieder enthalten sich.


Der Verwaltungsausschuss der Stadt Braunschweig hat am 9. Dezember 20014 im Sinne des eingereichten 


Bürgervorschlags Nr. 39 ein Entwicklungskonzept Soziokultur beschlossen. Die Arbeiten daran werden fortgesetzt.


5.000.000 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten 2.500.000 € 2.500.000 € 


Der Rat der Stadt Braunschweig hat am 17. Dezember 2013 den Beschluss gefasst, für den Teilbereich Soziokultur und andere in den moderierten Konsultationen angesprochene Bereiche der freien Kunst- und 


Kulturszene ein Entwicklungskonzept zu erarbeiten. Hierzu sollte lt. Beschluss des Rates eine Arbeitsgruppe eingesetzt werden, der neben Vertretern der Verwaltung Ratsmitglieder und externe Sachverständige 


angehören.


Der Ratsbeschluss beinhaltet u.a. auch, dass basierend auf den Ergebnissen der moderierten Konsultationen und den bisherigen Ausarbeitungen der Verwaltung „Vorschläge für Maßnahmen zur Abdeckung der im 


Entwicklungskonzept formulierten Bedarfe, die nicht im Rahmenkonzept für das soziokulturelle Zentrum berücksichtigt werden können“, entwickelt werden. 


Im Juni 2014 hat sich auf der Basis des o.a. Ratsbeschlusses eine unter der Leitung der Kulturpolitischen Gesellschaft moderierte Arbeitsgruppe zusammengefunden, bestehend aus u.a. externen Sachverständigen der 


Theater- und Musikszene sowie politischen Vertretern und Vertretern der Verwaltung. Die Arbeitsgruppe berät und unterstützt die Verwaltung bei der Erarbeitung eines Entwicklungskonzepts. Im Herbst 2014 wird das 


Entwicklungskonzept Soziokultur inkl. Rahmenkonzept den politischen Gremien zur Entscheidung vorgelegt. Diese Entscheidung bleibt zunächst abzuwarten. Unabhängig von der Entscheidung wurden bereits für die 


Haushaltsjahre 2017 und 2018 jeweils 2.500.000 € veranschlagt.


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Geschätzte Kosten: Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Da die Meier Music Hall in ein paar Monaten schließen soll, benötigt die Stadt ein neues Veranstaltungszentrum für Konzerte mittlerer Größe und Disco, die nicht nur Charts spielt, sondern auch die anderen Musikgenres. 


Sonst geht hier ein Teil Kulturszene flöten und Braunschweig ist nicht mehr ein so attraktiver Anziehungspunkt.


Ein Treffpunkt für das "mittlere Alter" würde auch fehlen. Ich wüsste nicht mehr, wohin.


FB 41


Veranstaltungszentrum für Konzerte mittlerer Größe und Disco schaffen


Vorschlags-Nr.: 855 Bewertung: + 1,03 Wirkung: Ausgabe
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.Gremium Anmerkungen Ergebnis


Bauausschuss
Der Bauausschuss hat dem Rat den Beschluss über eine Erhöhung des Haushaltsansatz für die Sanierung von 


Radwegen um 100.000 € empfohlen. (Antrag der SPD)


Finanz- und Personalausschuss


Im Rahmen des Bürgerhaushalts wird das Thema Radverkehr inhaltlich aufgegriffen. Es werden hierfür zusätzliche 


Haushaltsmittel entsprechend der Beschlussfassung über die Fraktionsanträge Nr. 66, 146, 147, 152 und 173 in den 


Haushalt 2015 eingestellt.


Verwaltungsausschuss


130.000 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten 130.000 € 


angenommen


Die Kosten für die Instandsetzung des Radweges an der Braunschweiger Straße werden auf ca. 130.000 € geschätzt.


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Geschätzte Kosten: Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Der Radweg der Braunschweiger Straße in Rautheim hat viele Schlaglöcher und ist sehr uneben. Daher wird er auch immer mehr zum Unfallschwerpunkt. Der Radweg soll deshalb saniert werden.


FB 66


Radweg Braunschweiger Straße sanieren


Vorschlags-Nr.: 1472 Bewertung: + 1,03 Wirkung: Investition


passieren lassen
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.Gremium Anmerkungen Ergebnis


Bauausschuss


Finanz- und Personalausschuss
Es werden keine zusätzlichen Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Verwaltung wird  gebeten, den Inhalt dieses 


Vorschlages zu würdigen und nach Möglichkeit in ihr Handeln mit einfließen zu lassen.


Verwaltungsausschuss


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


angenommen


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Es gibt in Braunschweig kaum Möglichkeiten zur Nutzung von Toiletten. Die Nutzung ist oft an Kaufzwang oder Codes gebunden; öffentliche Toiletten müssen oft und lang gesucht werden. Es soll daher mehr und besser 


ausgewiesene öffentliche Toiletten geben.


FB 65


Im Stadtgebiet Braunschweig sind 19 öffentliche Toiletten vorhanden. Die Reinigung der Anlagen findet wie folgt statt:


Vormittags in der Zeit von ca. 08.00 Uhr – 13.00 Uhr         Gründliche Reinigungsarbeiten


Mittags in der Zeit von ca. 13.00 Uhr  - 15.00 Uhr               Kontrollen und ggf. Reinigung


Ganztägig                                                                            zusätzliche Reinigungsarbeiten nach Bedarf


Eine Rückfrage beim Ideen- u. Beschwerdemanagement am 14.08.2014 ergab für das Jahr 2013 u. 2014 keine nennenswerten Beschwerden zur Sauberkeit der Öffentlichen Toilettenanlagen.


Die im öffentlichen Raum befindlichen Hinweisschilder zu Sehenswürdigkeiten könnten nach Prüfung durch FB 66 um entsprechende Informationen zu öffentlichen Toiletten ergänzt werden (derzeit geschätzte Kosten: rd. 


5.000 EUR).


Seitens des Stadtmarketings wird überprüft, ob die Aufnahme von Standorten für öffentliche Toiletten in den von der Stadtmarketing GmbH betreuten Medien (Printmedien unter Internet) aufgenommen werden kann.


Desweitern wird geprüft, ob durch FB 61 in der Stadtkarte des Internets ein Hinweis gegeben werden kann.


Zugänglichkeit zu öffentlichen Toiletten verbessern


Vorschlags-Nr.: 1282 Bewertung: + 1,02 Wirkung: Investition Geschätzte Kosten:


passieren lassen
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.


Verwaltungsausschuss


Gremium Anmerkungen Ergebnis


Finanz- und Personalausschuss
Für diesen bereits umgesetzten bzw. in Umsetzung befindlichen Vorschlag ist die Bereitstellung zusätzlicher 


Haushaltsmittel nicht erforderlich.


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


angenommen


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Nachtverkehr bei Bussen und Bahnen dringend wieder einführen.


Ref. 0200


Da Nachtverkehre in der Vergangenheit nur an den Wochenenden durchgeführt wurden, wird davon ausgegangen, dass mit dem o. g. Antrag auch nur die Wiedereinführung an Wochenenden (Fr./Sa. bzw. Sa./So.) 


gemeint ist. Der Verwaltungsausschuss der Stadt Braunschweig hat am 23. September 2014 die Einführung eines Nachtlinienverkehres am Wochenende - zunächst probeweise für ein Jahr - zu Beginn des 


Winterhalbjahres 2014/2015 beschlossen. Hierdurch wird das komplette Netz der Braunschweiger Verkehrs-GmbH (23 Linien) ab Ende November 2014 in der Nacht von Freitag auf Sonnabend und in der Nacht von 


Sonnabend auf Sonntag rund um die Uhr bedient. Die Kosten für den Probebetrieb belaufen sich auf 438.000 €. 


Nachtverkehr bei Bussen und Bahnen wieder einführen


Vorschlags-Nr.: 865 Bewertung: + 1,02 Wirkung: Ausgabe Geschätzte Kosten:
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.


7 4 0


Finanz- und Personalausschuss
Es werden keine zusätzlichen Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Verwaltung wird  gebeten, den Inhalt dieses 


Vorschlages zu würdigen und nach Möglichkeit in ihr Handeln mit einfließen zu lassen.
angenommen


Verwaltungsausschuss


Gremium Anmerkungen Ergebnis


Grünflächenausschuss angenommen


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


Die Parkanlagen, Grünflächen und Wechselbepflanzungen im Braunschweiger Stadtgebiet werden nach vorliegenden Konzepten gepflegt und erhalten. Eine Überplanung oder Überbauung der Anlagen ist derzeit nicht 


bekannt oder beabsichtigt. Der Bürgervorschlag wird als eine Art "Leitbild" für die Verwaltung interpretiert; allerdings handelt die Verwaltung auch bisher schon so. 


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Geschätzte Kosten: Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Parks, Grünflächen und Blumen sollen erhalten bleiben.


FB 67


Parks  erhalten


Vorschlags-Nr.: 1120 Bewertung: + 1,01 Wirkung: kostenneutral
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.Gremium Anmerkungen Ergebnis


Bauausschuss


Finanz- und Personalausschuss
Es werden keine zusätzlichen Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Verwaltung wird  gebeten, den Inhalt dieses 


Vorschlages zu würdigen und nach Möglichkeit in ihr Handeln mit einfließen zu lassen.


Verwaltungsausschuss


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


angenommen


In Abhängigkeit von der Funktion der Lichtsignalanlage (LSA) werden reine Fußgänger-LSA bei Anforderung bereits mit minimalen Wartezeiten geschaltet. Bei Kreuzungsanlagen sind die Vorgaben aus dem Verkehrsnetz 


(Grüne Wellen) bzw. Freigabezeiten und Sicherheitszeiten der querenden Verkehre bei der Berechnung der Steuerung zu berücksichtigen. Die Grünzeiten für Fußgänger müssen gemäß den Berechnungsvorschriften 


mind. so lang sein, dass die halbe Fahrbahn überquert werden kann. Anschließend laufen Sicherheitszeiten ab, in denen Fußgänger die Fahrbahn queren können, bevor der Querverkehr einsetzt. An großen Kreuzungen 


mit mehreren zu überquerenden Fahrspuren können die Grünzeiten leider nicht verlängert werden. Bei Neuplanungen werden die Grünzeiten für Fußgänger/ Radfahrer auf das Maximum verlängert.


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Geschätzte Kosten: Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


An vielen Fußgängerampeln, bei denen man per Druckknopf Grünlicht anfordert, ist die anschließende Wartezeit entschieden zu lang. Die maximale Wartezeit sollte allerhöchstens 30 Sekunden betragen; bei allem, was 


darüber hinaus geht, ist die Gefahr gegeben, dass das Rotlicht nicht mehr ernstgenommen wird. Außerdem sollten die Grünphasen für Fußgänger länger geschaltet werden, denn es kann eigentlich nicht sein, dass man 


eine Straße einschließlich Mittelstreifen (trotz schnellen Schrittes) oftmals nicht in einer Grünphase überqueren kann.


FB 66


Wartezeit an Fußgänger-Bedarfsampeln maximal 30 Sekunden


Vorschlags-Nr.: 1645 Bewertung: + 1,00 Wirkung: kostenneutral


passieren lassen
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.Gremium Anmerkungen Ergebnis


Bauausschuss


Finanz- und Personalausschuss
Es werden keine zusätzlichen Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Verwaltung wird  gebeten, den Inhalt dieses 


Vorschlages zu würdigen und nach Möglichkeit in ihr Handeln mit einfließen zu lassen.


Verwaltungsausschuss


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


angenommen


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


500 € Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Die Südstraße ist zum Teil eine Einbahnstraße, die aber in beiden Richtungen für Fahrradfahrer freigegeben ist, was auch mit Verkehrsschildern gekennzeichnet ist. Dennoch befindet sich der Großteil der 


entgegenkommenden Autos im Glauben, dass man als Radfahrer unerlaubt in der Einbahnstraße (entgegengesetzt) fährt. Dies wird durch Hupen, Kopfschütteln oder andere beleidigende Gesten oder Sprüche deutlich 


gemacht. Hier ist eine deutlichere Kennzeichnung nötig, damit Fahrradfahrer diesen Weg unbeschwerter nutzen können.


FB 66


Der bisherige Radweg entgegen der alten Einbahnrichtung, auf der Nordwest-Seite der Südstraße wird aufgrund der neuen Einbahnrichtung nicht mehr benötigt. Hier dürfen Pkw jetzt halbhoch parken. Die meisten 


Autofahrer erkennen dies nicht. Daher wird dort eine deutlichere Markierung aufgebracht werden. Ziel ist es, die nutzbare Fahrbahn um ca. 1 m zu verbreitern, um Konflikte zwischen Autofahrern und entgegenkommenden 


Radfahrern gar nicht erst entstehen zu lassen. Weitere Markierungen (z. B. Schutzstreifen) sind nicht vorgesehen.


Fahrradfahrerrechte in der Südstraße besser kenntlich machen


Vorschlags-Nr.: 1592 Bewertung: + 1,00 Wirkung: Ausgabe Geschätzte Kosten:


passieren lassen
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.Gremium Anmerkungen Ergebnis


Bauausschuss


Finanz- und Personalausschuss
Es werden keine zusätzlichen Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Verwaltung wird  gebeten, den Inhalt dieses 


Vorschlages zu würdigen und nach Möglichkeit in ihr Handeln mit einfließen zu lassen.


Verwaltungsausschuss


24.000 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten 24.000 € 


angenommen


passieren lassen


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Die Stadt soll alle Fußgängerwege mit abgesenkten Bordsteinen erstellen.


Die hohen Bordsteine sind besonders am Rudolfplatz gefährlich. Dort können Radfahrer in beide Richtungen fahren, Rollstuhlfahrer müssen jedoch auch die Radwege zum überqueren der Straßen nutzen.


FB 66


Grundsätzlich werden Gehweg-Übergänge auf 2-3 cm abgesenkt, Radwege auf 0 cm. Eine Bordabsenkung wird auf ca. 1.500 € veranschlagt. Die Situation am Rudolfplatz wurde überprüft. An 16 Stellen müssten die 


Borde abgesenkt werden. Daraus ergäbe sich allein für den Rudolfplatz eine Summe von 24.000 €.


Abgesenkte Bordsteine an allen Fußgängerwegen schaffen


Vorschlags-Nr.: 1228 Bewertung: + 1,00 Wirkung: Investition Geschätzte Kosten:
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.Gremium Anmerkungen Ergebnis


Bauausschuss
Der Bauausschuss hat dem Rat den Beschluss über eine Erhöhung des Haushaltsansatz für die Sanierung von 


Radwegen um 100.000 € empfohlen. (Antrag der SPD)


Finanz- und Personalausschuss


Im Rahmen des Bürgerhaushalts wird das Thema Radverkehr inhaltlich aufgegriffen. Es werden hierfür zusätzliche 


Haushaltsmittel entsprechend der Beschlussfassung über die Fraktionsanträge Nr. 66, 146, 147, 152 und 173 in den 


Haushalt 2015 eingestellt.


Verwaltungsausschuss


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


angenommen


passieren lassen


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Ich schlage vor, die jährlichen Investitionen für Rad- und Fußwege zu verdoppeln!


Fast 25 % fahren schon Rad in der Stadt oder gehen zu Fuß. Hier besteht erhöhter Handlungsbedarf!


FB 66


Für den Neubau von Radwegen stehen jährlich 250.000 € im gesamten Stadtgebiet zur Verfügung. Der Neubau eines bisher nicht vorhandenen Radweges ist von der Instandsetzung oder Verbesserung eines 


bestehenden Radweges zu unterscheiden. Realistisch umsetzbar zur Verbesserung von Rad- und Fußwegen im Stadtgebiet ist ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 250.000 € jährlich. Vgl. dazu auch Stellungnahme zu 


Vorschlag-Nr.: 767 (Rangfolge Nr. 26)


Radwege verdoppeln


Vorschlags-Nr.: 1331 Bewertung: + 0,99 Wirkung: Investition Geschätzte Kosten:
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.Gremium Anmerkungen Ergebnis


Bauausschuss


Finanz- und Personalausschuss
Es werden keine zusätzlichen Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Verwaltung wird  gebeten, den Inhalt dieses 


Vorschlages zu würdigen und nach Möglichkeit in ihr Handeln mit einfließen zu lassen.


Verwaltungsausschuss


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


angenommen


passieren lassen


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt) 


Viele Ampeln in Braunschweig werden nachts bereits ausgeschaltet. Es soll geprüft werden, ob das bei noch weiteren Ampeln geschehen kann, ohne Sicherheit einzubüßen. So zum Beispiel am Ortseingang Dibbesdorf.


FB 66


In den VWV - StVO zu § 37 "Wechsellichtzeichen, Dauerlichtzeichen und Grünpfeil" Abs. 14 dürfen Lichtsignalanlagen nur in Ausnahmefällen nach eingehender Prüfung der Verkehrssicherheit nachts ausgeschaltet 


werden.


In Abstimmung mit Polizei, Verkehrssicherheitsberater und Verkehrsbehörde wurden zahlreiche Lichtsignalanlagen (LSA) im Stadtgebiet nachts oder an Sonn- und Feiertagen ausgeschaltet. Die LSA am Ortseingang 


Dibbesdorf ist in der Zuständigkeit des Landes Niedersachsen (NLStBV). 


Sollte der Vorschlag durch den Rat angenommen werden, wird der Vorschlag an das Land Niedersachsen weitergeleitet.


Ampeln nachts ausschalten - Zum Beispiel am Ortseingang Dibbesdorf


Vorschlags-Nr.: 1375 Bewertung: + 0,99 Wirkung: Sparidee Geschätzte Kosten:
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.


0 9 1


Finanz- und Personalausschuss abgelehnt


Verwaltungsausschuss


Gremium Anmerkungen Ergebnis


Wirtschaftsausschuss Bezugnehmend auf den Standort ehem. Markthalle / Großer Hof. abgelehnt


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Die ehemalige Markthalle zwischen Hagenmarkt und Großer Hof wurde leider Anfang der 70er Jahre abgerissen. Der Platz steht seitdem leer und dient als Parkplatz.


Viele Braunschweiger sehnen sich nach einer neuen Markthalle, in der täglich frische Lebensmittel und regionale Waren eingekauft werden können. Ein gastronomisches Angebot würde die Markthalle abrunden.


Mit einer Markthalle lassen sich mehrere Bedarfe decken:


Von Montag bis Freitag könnte die Markthalle als Marktplatz dienen.


Samstag wäre ein regionaler Kleinkunsthandel eine Bereicherung für die Innenstadt.


Und Sonntag wäre ein guter Tag für Flohmärkte.


Besonders für die Wochenendmärkte ist der Standort ideal, weil er in der Nähe der neuen Jugendherberge liegt und für Touristen attraktiv ist.


Die Kosten für den Neubau einer Halle amortisieren sich schnell durch Standmieten.


Wenn die Halle auf der Mitte des Platz errichtet wird, können die Graffiti-Wände erhalten bleiben. Eine kleine Bühne in der Halle kann für Konzerte und weitere Veranstaltungen genutzt werden.


StS 0800


Zur Ansiedlung einer Markthalle gab es in Braunschweig bereits mehrere Initiativen. Eine Expertise zum Betrieb von Markthallen besteht in der Stadtverwaltung selbst nicht. Entsprechend wurde die Rücksprache mit dem 1. Vorsitzenden 


der Braunschweiger Marktkaufleute e. V. gesucht. Dort besteht ein starkes Interesse zur Bespielung einer Markthalle mit der Ausrichtung „Vielfalt, Frische, Bio und Regionalität“. Das Potential und Interesse der Braunschweiger wie auch 


des Umlandes wird bei einer entsprechenden überregionalen Vermarktung als groß eingeschätzt. Eine Markthalle werde zudem nicht unmittelbar in Konkurrenz zu den existierenden Wochenmärkten treten, auch wenn eine gewisse 


Umverteilung zu erwarten sei. Eine Überprüfung dieser Annahmen zur Kundenakzeptanz sowie Abschätzungen zu Investitionsvolumen und Wirtschaftlichkeit müssten durch Experten erfolgen. Aktuell ist der Verwaltung eine 


finanzwirksame Bewertung nicht möglich. 


Aus Sicht der Marktkaufleute sollte der Verkauf von Lebensmitteln / regionalen Produkten von Montag bis Samstag stattfinden, da für den Verkauf der Samstag als besonders wichtig bewertet wird. Eine regelmäßige Zwischennutzung 


und anderweitige Bespielung der Markthalle wird aufgrund des Aufwands zum Auf- und Abbau der Stände nicht befürwortet. Jedoch werden ergänzende Maßnahmen zur Steigerung der Aufenthaltsqualität, wie beispielsweise 


musikalische Aufführungen während der Marktzeiten positiv bewertet.


Sowohl die Relevanz der Nähe zur neuen Jugendherberge als auch die touristische Bedeutung werden aufgrund des durchschnittlich höheren Preisniveaus von Markthallen und der ungeeigneten Lage (geringe Fußgängerfrequenz, 


schlechte Erreichbarkeit ÖPNV, PKW) als nicht ausreichend bewertet. Durch eine Überbauung der vorhandenen Parkfläche auf dem Gelände der alten Markthalle, würde sowohl der aktuell genutzte Parkraum für den bestehenden 


Einzelhandel, Gewerbebetriebe und die Anwohner verloren gehen, als auch kein Parkraum für die Fahrzeuge der Markthallenbeschicker und Händler, die Platzbedarf für Lieferfahrzeuge haben, zur Verfügung stehen. 


Aus den oben genannten Gründen wird der Vorschlag zu Errichtung und Betrieb einer Markthalle auf dem Grundstück der alten Markthalle als nicht sinnvoll eingeschätzt.  


Die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt können erst nach Vorliegen eines Gesamtkonzepts bewertet werden. 


Eine Markthalle für Braunschweig


Vorschlags-Nr.: 728 Bewertung: + 0,99 Wirkung: Investition Geschätzte Kosten:
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.Gremium Anmerkungen Ergebnis


Bauausschuss


Finanz- und Personalausschuss
Es werden keine zusätzlichen Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Verwaltung wird  gebeten, den Inhalt dieses 


Vorschlages zu würdigen und nach Möglichkeit in ihr Handeln mit einfließen zu lassen.


Verwaltungsausschuss


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


angenommen


passieren lassen


Im Zuge von Baumaßnahmen wird grundsätzlich darauf geachtet, dass die Straßen barrierefrei gestaltet werden. In Einzelfällen werden Borde auch ohne weitere Baumaßnahmen abgesenkt. Grundsätzlich wird eine Kante 


von ca. 3 cm in der Absenkung vorgesehen, damit die Kante für sehbehinderte Personen tastbar ist. Da keine konkreten Maßnahmen vorgeschlagen wurden, kann keine Aussage über eine Finanzierung getroffen werden. 


Die Taktung von barrierefreien Stadtbahnen ist abhängig von den bei der Verkehrs GmbH zur Verfügung stehenden barrierefreien Zugkapazitäten. Durch die derzeit erfolgende Neubeschaffung von Fahrzeugen wird diese 


Kapazität derzeit erhöht.


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Geschätzte Kosten: Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Es ist leider kaum möglich, die Braunschweiger Innenstadt mit Menschen zu besuchen, die bewegungseingeschräkt sind. Dies liegt insbesondere an zu hohen Bürgersteigen, zu holprigen Übergängen von 


Straßenbahngleisen und, dass die Niederflurbahn oft nur einmal pro Stunde fährt. 


Es sollten deshalb die Gehwege und Straßenbahnübergänge behindertengerecht umgestaltet werden. Außerdem sollte die Niederflurbahn häufiger fahren, um auch von außerhalb die Innenstadt besuchen zu können.


FB 66


Braunschweig barrierefrei gestalten


Vorschlags-Nr.: 1015 Bewertung: + 0,99 Wirkung: Investition
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.


Verwaltungsausschuss


Gremium Anmerkungen Ergebnis


Finanz- und Personalausschuss
Es werden keine zusätzlichen Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Verwaltung wird  gebeten, den Inhalt dieses 


Vorschlages zu würdigen und nach Möglichkeit in ihr Handeln mit einfließen zu lassen.


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


angenommen


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Ein Bürgerhaushalt steht und fällt mit der Anzahl von guten Vorschlägen. Beim Braunschweiger Bürgerhaushalt werden die 75 am höchsten bewertesten Vorschläge auf ihre Umsetzbarkeit geprüft. Diese Zahl ist beliebig 


festgelegt: Es kann durchaus sein, dass mehr oder weniger als 75 Vorschläge von den Teilnehmern für gut befunden werden. Daher eine Empfehlung: Alle Vorschläge, die von der Mehrheit der Teilnehmer als 


"wünschenswert" bezeichnet werden, sollen auf ihre Umsetzbarkeit geprüft werden.


Sollte es weniger als 75 gute Vorschläge geben, führt dies zu einer Entlastung der Dezernenten, weil sie sich mit weniger Vorschlägen auseinander setzen müssen. Es wäre außerdem undemokratisch, Vorschläge 


umzusetzen, die schon bei den Bürgern keine Mehrheit gefunden haben.


Sollte es mehr als 75 gut bewertete Vorschläge geben, so führt dies evt. zu einer Entlastung des Haushalts, da unter den Vorschlägen sich auch sinnvolle Einsparvorschläge befinden können.


Eine Umsetzung ist auch schon beim Bürgerhaushalt 2015 möglich!


Ref. 0200


Im Rahmen des Bürgerhaushaltes wird zwischen den gesamtstädtischen und den bezirklichen Vorschlägen unterschieden. Um den anfallenden Arbeitsaufwand einschätzen und gewährleisten zu können, musste trotz 


fehlender Erfahrungswerte über die Beteiligung am Bürgerhaushalt bei der Stadt Braunschweig im Vorfeld eine Richtlinie festgelegt werden. Aufgrund der Erfahrung des Beraters der Fa. buergerwissen wurde als 


angemessen erachtet, dass zum Einstieg bis zu 75 gesamtstädtische Vorschläge im weiteren Verfahren berücksichtigt werden. Der Rat der Stadt Braunschweig hat daraufhin einen entsprechenden Beschluss gefasst. 


Dahingegen werden alle bezirklichen Vorschläge, ob positiv oder negativ bewertet, durch die Verwaltung aufbereitet und den Stadtbezirksräten zur Entscheidung vorgelegt. Insgesamt wurden 490 gesamtstädtische 


Vorschläge positiv bewertet. Mithin müssten zusätzlich 415 Vorschläge bearbeitet werden.


Um die Kriterien des Bürgerhaushalts zu ändern, bedarf dies einer Beschlussfassung durch den Rat. 


Über die 75 am besten bewerteten gesamtstädtischen Vorschläge zum Bürgerhaushalt 2015 einschließlich des vorstehenden Vorschlags wird der Rat der Stadt erst zum Abschluss des Verfahrens im Februar 2015 


entscheiden.


Prüfung aller positiv bewerteten Vorschläge des Bürgerhaushalts


Vorschlags-Nr.: 797 Bewertung: + 0,97 Wirkung: Ausgabe Geschätzte Kosten:
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.


11 0 0


Finanz- und Personalausschuss


Im Rahmen des Bürgerhaushalts wird das Thema Ringgleis inhaltlich aufgegriffen. Es werden hierfür zusätzliche 


Haushaltsmittel entsprechend der Beschlussfassung über die Fraktionsanträge Nr. 144 und Nr. 63 in den Haushalt 


2015 eingestellt.


angenommen


Verwaltungsausschuss


Gremium Anmerkungen Ergebnis


Planungs- und Umweltausschuss


Es wird gebeten, die Kosten für die Weiterführung des Ringgleises von der neu zu errichtenden Okerbrücke an der 


Uferstraße über die Hamburger Str. zunächst bis zum neuen Wohnquartier "Nördliches Ringgebiet" zu ermitteln und 


notwendige Planungen vorzunehmen.


angenommen


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


Für Teilbereiche des nordöstlichen Ringgleises - Taubenstraße/Wohngebiet Nördliches Ringgebiet - liegt mittlerweile eine Vorplanung zur Realisierung des Ringgleisweges innerhalb des Nordparks vor. Zielstellung ist, in 


Abhängigkeit der dafür notwendigen Haushaltsmittel, den Ringgleisweg im genannten Bereich 2017 zu realisieren. Konkrete Kosten können nach jetzigem Planungsstand noch nicht genannt werden.


Sie sind jedoch in den zum Vorschlag Nr.: 1359 (Rangfolge Nr. 1) geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 3 - 4 Mio. € enthalten.


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Geschätzte Kosten: Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Das nordöstliche Ringgleis HA 133 soll ausgebaut werden.


FB 61


Ausbau des nordöstlichen Ringgleises


Vorschlags-Nr.: 1287 Bewertung: + 0,96 Wirkung: Investition
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.


Der Stadtbad Sport und Freizeit-GmbH liegen keine Beschwerden vor, die den Ersatz der vorhandenen Fahrradständer rechtfertigen würden. Ausgehend von 50 zusätzlichen Fahrradständern, die entsprechend des 


Bürgerantrags ausgestaltet sind, ergeben sich unter Zugrundelegung eines Einzelpreises für den Kauf und die Montage eines Anlehnbügels von 120,00 bis 150,00 € zzgl. MwSt. Investitionskosten von 7.500 € netto. 


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Geschätzte Kosten: Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Am Raffteichbad sollen Fahrradständer aufgestellt werden, an denen die Räder mit dem Rahmen angeschlossen werden können. Begründung: Die meisten Fahrräder werden vor Schwimmbädern gestohlen.


Ref. 0200


Verwaltungsausschuss


Gremium Anmerkungen Ergebnis


Finanz- und Personalausschuss


Im Rahmen des Bürgerhaushalts wird das Thema Radverkehr inhaltlich aufgegriffen. Es werden hierfür zusätzliche 


Haushaltsmittel entsprechend der Beschlussfassung über die Fraktionsanträge Nr. 66, 146, 147, 152 und 173 in den 


Haushalt 2015 eingestellt.


7.500 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten 7.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 


angenommen


Fahrradständer Raffteichbad errichten


Vorschlags-Nr.: 1648 Bewertung: + 0,96 Wirkung: Investition
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.


7 0 4


Finanz- und Personalausschuss
Für diesen bereits umgesetzten bzw. in Umsetzung befindlichen Vorschlag ist die Bereitstellung zusätzlicher 


Haushaltsmittel nicht erforderlich.
angenommen


Verwaltungsausschuss


Gremium Anmerkungen Ergebnis


Grünflächenausschuss angenommen


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


Eine Fortsetzung der Anlage von Blumenwiesen im Stadtgebiet ist eingeplant und soll im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel weitergeführt werden. Die Anlage der Blumenwiesen hat im gesamten 


Stadtgebiet zu viel Lob aus der Bürgerschaft geführt. Da es sich um einjährige Pflanzen handelt, ist die Anlage jedes Jahr neu durchzuführen. Insgesamt wurden im Jahr 2014 ca. 3.000 Quadratmeter Blumenwiese 


angelegt. Die finanziellen Auswirkungen belaufen sich je 1.000 Quadratmeter auf ca. 3.300 € jährlich. 


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Geschätzte Kosten: Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Im letzten Jahr gab es zum Beispiel entlang der Saarstraße Lehndorf oder Hamburgerstraße in den Rasenflächen punktuelle Wildblumenflächen. Das sollte weitergeführt und ausgeweitet werden.


Ein wunderschöner Anblick.


FB 67


Wildblumeninseln schaffen


Vorschlags-Nr.: 893 Bewertung: + 0,96 Wirkung: Ausgabe
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.


Finanz- und Personalausschuss
Es werden keine zusätzlichen Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Verwaltung wird  gebeten, den Inhalt dieses 


Vorschlages zu würdigen und nach Möglichkeit in ihr Handeln mit einfließen zu lassen.


Verwaltungsausschuss


Gremium Anmerkungen Ergebnis


Jugendhilfeausschuss Der JHA nimmt den Appell zustimmend zur Kenntnis und verfolgt die Thematik im Rahmen seiner Möglichkeiten weiter.


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


angenommen


Die Bezahlung der Erzieherinnen und Erzieher richtet sich nach den jeweils maßgeblichen Tarifverträgen. Für die Stadt Braunschweig ist dies der TVöD, an den die Stadt als öffentlicher Arbeitgeber gebunden ist. Eine 


Tarifsvertragsbindung bzw. analoge Regelungen gelten auch für die meisten Freien Träger. Eine Anpassung der Gehälter liegt demnach in Zuständigkeit beider Tarifvertragsparteien (Arbeitgeber und Arbeitnehmer).


Entsprechendes gilt für die Arbeitszeiten. Auf Basis des Tarifvertrags und unter Berücksichtigung der Notwendigkeiten vor Ort sowie den Wünschen des Arbeitsnehmers erfolgt eine Festlegung der wöchentlichen 


Arbeitszeit.


Die Arbeitsbedingungen wie Gruppengröße und Personalschlüssel orientieren sich am Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (Nds. KiTaG). Das Gesetz formuliert zu den genannten Punkten Mindeststandards, 


an denen sich die meisten Kommunen, hier auch die Stadt Braunschweig, ausrichten. Darüber hinaus wird in sozialen Brennpunkten bereits ein erhöhter Betreuungsschlüssel angewandt. Das Land beteiligt sich im 


Rahmen der Finanzhilfe an den Personalkosten, allerdings nur im Rahmen der Mindeststandards. Die flächendeckende Verbesserung des Betreuungsschlüssels für Kindertagesstätten in Braunschweig wäre für die Stadt 


mit erheblichen Kosten verbunden, die durch die Wiedereinführung des Kitaentgeltes nicht gedeckt werden können. Außerdem ist fraglich, ob für eine solche Maßnahme ein tragfähiger Konsens, auch bei den betroffenen 


Eltern, besteht.


Seitens des Landes Niedersachsen wird aktuell eine erhöhte Betreuungsdichte (3. Kraft) geprüft


Die finanziellen Auswirkungen lassen sich nicht konkret beziffern, sondern müssten im Einzelfall und abhängig von der jeweiligen Maßnahme ermittelt werden.


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Geschätzte Kosten: Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Städtische Kindertagesstätte. Eine 20-jährige Sozialassistentin - Gott sei Dank nett und liebevoll - passt über stunden auf 21 Kinder auf. Das ist kein Einzelfall, sondern System! Wir wünschen uns, dass der Beruf der 


Erzieherin durch die Bezahlung, Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen so attraktiv wird, dass junge Menschen sich dafür entscheiden können. Dafür würde ich auch Gebühren bezahlen!


FB 51


Mehr Erzieher in Kindertagesstätten einstellen


Vorschlags-Nr.: 1398 Bewertung: + 0,95 Wirkung: Ausgabe
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.Gremium Anmerkungen Ergebnis


Bauausschuss


Finanz- und Personalausschuss
Es werden keine zusätzlichen Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Verwaltung wird  gebeten, den Inhalt dieses 


Vorschlages zu würdigen und nach Möglichkeit in ihr Handeln mit einfließen zu lassen.


Verwaltungsausschuss


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


angenommen


passieren lassen


Die Berechnung der Steuerung ist nach den gültigen Vorschriften (Richtlinien für Lichtsignalanlagen) erfolgt.


Fußgänger müssen zügig die Fahrbahnen überqueren und können gemäß den gültigen Vorschriften innerhalb der Grünzeit bei einer mittleren Gehgeschwindigkeit die Fahrbahn zur Hälfte passieren. Anschließend laufen 


Sicherheitszeiten ab, in denen die Fußgänger/ Radfahrer die Fahrbahn unter Signalschutz queren können, bevor der Querverkehr einsetzt. Bei Neuplanungen werden die maximal möglichen Grünzeiten für Fußgänger/ 


Radfahrer geschaltet. Es ist keine Überprüfung sämtlicher Lichtsignalanlagen erforderlich.


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Geschätzte Kosten: Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Ich bitte um eine Überprüfung der Länge von Grünphasen an allen Braunschweiger Fußgängerampeln.


Zum Teil sind die Grünphasen so kurz, dass selbst Radfahrer bei grün nur die Hälfte der Straße schaffen, wie soll das dann Fußgängern (Senioren, Rollis und so weiter) gelingen?


FB 66


Überprüfung der Länge von Grünphasen an Fußgängerampeln


Vorschlags-Nr.: 1642 Bewertung: + 0,95 Wirkung: Ausgabe
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.


Finanz- und Personalausschuss
Es werden keine zusätzlichen Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Verwaltung wird  gebeten, den Inhalt dieses 


Vorschlages zu würdigen und nach Möglichkeit in ihr Handeln mit einfließen zu lassen.
angenommen


Verwaltungsausschuss


Gremium Anmerkungen Ergebnis


Sportausschuss


Zum Vorschlag, die Walhalla Skaterhalle zu unterstützen, erläuterte die Verwaltung, dass der Verein 


SC Walhalla e. V., der die Skaterhalle betreibt, bereits einen jährlichen Zuschuss zur Unterhaltung gemäß der 


Sportförderrichtlinien der Stadt Braunschweig erhält, der sich im Jahr 2014 durch Änderungen der 


Bemessungsgrundlage nahezu verdoppelt hat. Darüber hinaus hat der Verein im Jahr 2013 einen 


Investitionskostenzuschuss erhalten. Aufgrund der bereits bestehenden Förderpraxis fasst der Ausschuss keinen 


Beschluss.


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


passieren lassen


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Die Why-O-Land Halle (Böcklerstraße 30) des SC Walhalla e. V. soll finanziell unterstützt werden. Dies ist wichtig, um den über 300 aktiven Skatern und Bikern und anderen Rollsportlern der Stadt auch im Winter 


weiterhin ein Dach über dem Kopf bieten zu können. 


Nachdem die Stadt gerade an anderer Stelle viel Geld für Skate-Infrastruktur investiert, wird es für diesen kleinen Sportverein mit hauptsächlich sehr jungen Mitgliedern immer schwieriger, die Halle zu finanzieren.


FB 67


Der Betreiber der Braunschweiger Skaterhalle "Why-O-Land", der SC Walhalla e.V.,  erhält gemäß den Sportförderrichtlinien der Stadt Braunschweig für die laufende Unterhaltung der Skatehalle Why-O-Land 


(Böcklerstraße 30) bereits mehrjährig eine finanzielle Zuwendung seitens der Stadt. Die Fördersumme wurde durch aktuellen Ratsbeschluss über die einzelnen Förderansätze für das Jahr 2014 nochmals erhöht. Es 


besteht grundsätzlich die Möglichkeit, ebenfalls im Rahmen der geltenden Sportförderrichtlinien z. B. für Sportgerätebeschaffungen und Sportanlagenbau oder -erweiterung (z. B. Skaterrampenerneuerung) eine städt. 


Bezuschussung zu beantragen.


Da die Förderansätze für die laufende Unterhaltung von Sportstätten jährlich neu beschlossen werden, können die finanziellen Auswirkungen für die Folgejahre noch nicht angegeben werden.


Walhalla Skatehalle unterstützen


Vorschlags-Nr.: 1001 Bewertung: + 0,94 Wirkung: Ausgabe Geschätzte Kosten:
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.


4 7 0


Finanz- und Personalausschuss abgelehnt


Verwaltungsausschuss


Gremium Anmerkungen Ergebnis


Grünflächenausschuss abgelehnt


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


Grundsätzlich sind an allen Spiel- und Bolzplätzen ausreichend Abfallbehälter vorhanden, so dass jeder, der gewillt ist seinen Abfall in die entsprechenden Behälter zu entsorgen, die Möglichkeit dazu hat. Für das 


Aufstellen weiterer Abfallbehälter wären jeweils ca. 700 € sowie ca. 75 € jährlich für Leerung und Wartung in den Haushalt einzustellen.


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Geschätzte Kosten: Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Die Stadt soll an allen Spiel- und Bolzplätzen Mülleimer aufstellen lassen. 


FB 67


Mülleimer an Spiel-und Bolzplätzen aufstellen


Vorschlags-Nr.: 1229 Bewertung: + 0,93 Wirkung: Investition
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.


Verwaltungsausschuss


Gremium Anmerkungen Ergebnis


Finanz- und Personalausschuss
Es werden keine zusätzlichen Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Verwaltung wird  gebeten, den Inhalt dieses 


Vorschlages zu würdigen und nach Möglichkeit in ihr Handeln mit einfließen zu lassen.


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


angenommen


Die Verkehrs-GmbH hält schon heute ein sehr gutes Angebot in die Umlandgemeinden vor. Auf den Linien 420 nach Wolfenbüttel, 445 nach Lengede, 450 nach Vechelde, 452 nach Cremlingen und 480 nach Groß 


Schwülper wird zum Teil im Halbstundentakt und bis in die späten Abendstunden gefahren. Die im Bürgerantrag genannten Relationen beziehen sich ausschließlich auf Orte in der Gebietskörperschaft Landkreis 


Wolfenbüttel, sodass hier der Zweckverband Großraum Braunschweig als Aufgabenträger für den ÖPNV und der Landkreis Wolfenbüttel Ansprechpartner sind. Eine Aussage zu den finanziellen Auswirkungen kann daher 


nicht getroffen werden. 


Sollte der Vorschlag durch den Rat angenommen werden, wird der Vorschlag an den Zweckverband Großraum Braunschweig sowie dem Landkreis Wolfenbüttel weitergeleitet.


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Geschätzte Kosten: Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Insbesondere als Schüler ist man durch die rudimentären Fahrzeiten der öffentlichen Verkehrsmittel in die Außenbezirke von Braunschweig sowie in die nahe Braunschweig gelegenen Dörfer sehr eingeschränkt. Dies 


betrifft beispielsweise Groß Gleidingen, Abbenrode, Cremlingen und Sickte. Dies hat zur Folge, dass Schulwege, aber auch die Wege am Nachmittag in die Stadt extrem lang sind. Teilweise ist es auch nicht möglich 


Anschlussbusse zu bekommen, sodass eine sehr lange Wartezeit entsteht.


Zum Teil fahren die Linien auch am Wochenende gar nicht (vergleiche Linie 427). Es wäre schön, wenn diese auch am Sonntag verkehren. Darüber hinaus dauern Fahrten zum Teil sehr lange. Um von Hordorf nach 


Cremlingen zu gelangen, muss man erst in die Innenstadt und von dort aus (mit Wartezeiten) dann nach Cremlingen fahren. Es soll deshalb eine Direktverbindung geschaffen werden.


Ref. 0200


Häufigere Busverbindungen in die Außenbezirke schaffen


Vorschlags-Nr.: 1058 Bewertung: + 0,93 Wirkung: Ausgabe
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.Gremium Anmerkungen Ergebnis


Bauausschuss


Finanz- und Personalausschuss
Es werden keine zusätzlichen Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Verwaltung wird  gebeten, den Inhalt dieses 


Vorschlages zu würdigen und nach Möglichkeit in ihr Handeln mit einfließen zu lassen.


Verwaltungsausschuss


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


angenommen


passieren lassen


Die Grüne Welle für Kfz. ist im Stadtgebiet nicht nur strecken- sondern auch netzbezogen berechnet. Hierdurch können Schadstoffemmissionen durch Brems- und Anfahrvorgänge minimiert werden. Die parallel zum Kfz.-


Verkehr geführten Radfahrer erhalten durch maximale Grünzeiten die Möglichkeit mehrere Lichtsignalanlagen nacheinander ungebremst zu passieren. Eine Koordinierung auf die Geschwindigkeit von Radfahrern ist sehr 


schwierig, da, anders als bei Kfz., die Geschwindigkeiten der einzelnen Radfahrer sehr unterschiedlich sind (teilweise Verdoppelung). Außerdem würden bei einer Koordinierung auf die geringere 


Radfahrergeschwindigkeit die parallel fahrenden Kfz. an jeder Lichtsignalanlagen zum Halten kommen mit den beschriebenen negativen Auswirkungen für Mensch und Umwelt. 


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Geschätzte Kosten: Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Insbesondere auf dem Ring aber auch an den Einfallstrassen (Salzdahlumer, Hamburger, Celler) sollten die Ampel so geschaltet werden, dass Radfahrer eine grüne Welle bekommen und nicht ständig an jeder Ampel 


anhalten müssen.


Weitere Beispiele sind die Ampel am HBF, wenn man Richtung Kennedy-Platz fahren möchte: Mann kann die Fahrbahn am Willy-Brandt-Platz nur zur Hälfte überqueren und muß dann wieder an einer roten Ampel 


anhalten. An der Hamburger Str. Richtung Innenstadt ist es noch verquerer, wenn man die A392 überqueren möchte: Teilweise darf man hier an bis zu 4 (!!!) Ampel direkt hintereinander anhalten!


FB 66


Grüne Welle für Radfahrer, insbesondere auf dem Ring


Vorschlags-Nr.: 954 Bewertung: + 0,93 Wirkung: kostenneutral
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.Gremium Anmerkungen Ergebnis


Bauausschuss


Finanz- und Personalausschuss
Es werden keine zusätzlichen Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Verwaltung wird  gebeten, den Inhalt dieses 


Vorschlages zu würdigen und nach Möglichkeit in ihr Handeln mit einfließen zu lassen.


Verwaltungsausschuss


6.000 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten 6.000 € 


angenommen


passieren lassen


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Einen Zebrastreifen über den Bültenweg in Höhe der Straße Am Bülten / Jugendzentrum B58 zur Bushaltestelle einrichten.


FB 66


Am Bienroder Weg südlich der Einmündung Am Bülten ist bereits eine Querungshilfe vorhanden. Fußgänger queren je eine Fahrspur und haben in der Fahrbahnmitte eine Aufstellfläche zur Verfügung. Die Markierung 


eines Zebrastreifens über die Fahrspuren und der Einbau der erforderlichen Beleuchtung an diesem Standort sind grundsätzlich möglich. Nach den Richtlinien für die Anlage von Fußgängerüberwegen müssen dazu 


jedoch bestimmte Verkehrsstärken an Fußgängern und Kfz vorliegen, welche im Vorfeld durch Verkehrszählungen erhoben werden müssten.


Zebrastreifen am Bültenweg einrichten


Vorschlags-Nr.: 832 Bewertung: + 0,93 Wirkung: Investition Geschätzte Kosten:
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.Gremium Anmerkungen Ergebnis


Bauausschuss


Finanz- und Personalausschuss
Für diesen bereits umgesetzten bzw. in Umsetzung befindlichen Vorschlag ist die Bereitstellung zusätzlicher 


Haushaltsmittel nicht erforderlich.


Verwaltungsausschuss


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


angenommen


passieren lassen


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Der Radweg im Bürgerpark soll instand gesetzt und die Asphaltdecke erneuert werden (Eisenbütteler Straße - Marineheim). Es ist wirklich dringend notwendig, da Unfall- und Sturzgefahr bestehen und Beschädigungen 


am Rad regelmäßig auftreten.


FB 66


Der Radweg vom Marineheim bis zur Friedrich-Kreiß-Straße wurde im Juni 2014 neu hergestellt. Der Abschnitt bis zur Eisenbütteler Straße ist in Ordnung.


Radweg im Bürgerpark erneuern


Vorschlags-Nr.: 1171 Bewertung: + 0,93 Wirkung: Investition Geschätzte Kosten:
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.


4 7 0


Finanz- und Personalausschuss abgelehnt


Verwaltungsausschuss


Gremium Anmerkungen Ergebnis


Grünflächenausschuss abgelehnt


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Es sollen mehr Sitzmöglichkeiten zum Picknicken in den Parks geschaffen werden. Die feststehenden Tische und Stühle sollen stabil sein und nicht so leicht beschädigt werden können wie die jetzigen Holzbänke.


FB 67


Grundsätzlich ist das Aufstellen weiterer Sitzmöglichkeiten in den Parkanlagen möglich. Eine große Problematik besteht insbesondere in Vandalismusschäden in Bereichen der Parkanlagen, die abseits von 


Wohnbebauungen liegen. Bänke und Tische aus europäischem Hartholz haben sich hier als am widerstandsfähigsten gegen Vandalismus erwiesen und entsprechen auch am ehesten umweltschutztechnischen 


Gesichtspunkten. Weiterhin ist es in historischen Parkanlagen aus gestalterischen Gründen notwendig, Holzbänke und Tische aufzustellen, die sich in die Umgebung einpassen. Diese Art der Bänke und Tische sind mit 


1.200 € je Stück inklusive Aufbau auch etwas kostenintensiver als die zu verwendenden Bänke und Tische in naturnäheren Bereichen. Hier ist mit Kosten von 800 € inklusive Aufbau zu rechnen. Weiterhin ist mit 


entsprechenden Folgekosten von ca. 50 € jährlich für Kontrolle und Wartung je Element zu rechnen.


Mehr Freizeitgefühl schaffen durch mehr feste Bänke und Tische in Parks zum Picknicken


Vorschlags-Nr.: 925 Bewertung: + 0,92 Wirkung: Investition Geschätzte Kosten:
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.


0 10 6


Finanz- und Personalausschuss abgelehnt


Verwaltungsausschuss


Gremium Anmerkungen Ergebnis


Schulausschuss


Nach folgender Ergänzung der Stellungnahme der Verwaltung beschlossen:


Die Privatisierung der Schulgebäudebewirtschaftung kann aufgrund der Vertragsgestaltung nicht 


rückgängig gemacht werden.


abgelehnt


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


Grundsätzlich hat nach wie vor jede Schule einen eigenen Hausmeister. Dies gilt auch für die neun Schulen, die sich im PPP-Projekt (Bewirtschaftung durch Hochtief) befinden. Im Vertretungsfall wird auf 


Fremddienstleister zurückgegriffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Geschätzte Kosten: Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Privatisierung der Schulgebäudebewirtschaftung rückgängig machen und wieder für jede Schule einen Hausmeister einstellen! Engagierte Hausmeister sind die Seele einer jeden Schule und ihr Geld allemal wert!


FB 65


Wieder Hausmeister an jeder Schule einführen


Vorschlags-Nr.: 1166 Bewertung: + 0,92 Wirkung: kostenneutral
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.Gremium Anmerkungen Ergebnis


Bauausschuss


Finanz- und Personalausschuss
Es werden keine zusätzlichen Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Verwaltung wird  gebeten, den Inhalt dieses 


Vorschlages zu würdigen und nach Möglichkeit in ihr Handeln mit einfließen zu lassen.


Verwaltungsausschuss


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


angenommen


passieren lassen


In der Regel wird die öffentliche Straßenbeleuchtung über das Versorgungsnetz der BS|ENERGY versorgt. Die BS|ENERGY speist sog. Umweltweltstrom in das Versorgungsnetz ein. Die Versorgung einzelner Leuchten 


über Solarstrom setzt eine Pufferung der Energie bzw. einen Speicher vor Ort voraus. Der Betrieb einer solchen Anlage ist schwer kontrollierbar. Eine Ersatzversorgung über Kabel muss in jedem Fall vorgesehen werden, 


um die sichere Funktion sicherzustellen. Der Einsatz solitärer Lösungen ist in Braunschweig daher nicht vorgesehen. 


Es werden in der öffentlichen Straßenbeleuchtung bereits kabelgebundene LED-Leuchten eingesetzt. Der Einsatz wird kontinuierlich ausgebaut. Die Lichterketten der Weihnachtsbeleuchtung beispielsweise laufen bereits 


seit 2012 komplett mit LED-Technik.


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Geschätzte Kosten: Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Die alte Straßenbeleuchtung soll gegen moderne Beleuchtung getauscht werden. Umweltfreundlich wären LED-Leuchten, die über Solarenergie betrieben werden. 


FB 66


LED-Straßenbeleuchtung mit Solarenergie


Vorschlags-Nr.: 1090 Bewertung: + 0,91 Wirkung: Investition
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.


10 0 0


Die Verwaltung nimmt hierzu wie folgt Stellung:


Der aus dem Bürgerhaushaltsvorschlag hervorgehende Servicegedanke und Anspruch, den Gästen und Bewohnern 


Braunschweigs regelmäßig neue Stadt- und Freizeitangebote anzubieten, wird begrüßt. Die Gilde der Gästeführer 


wurde durch die Braunschweig Stadtmarketing-GmbH (BSM) über den Vorschlag „Braunschweig von unten – eine 


Unterstadtführung“ im November 2014 informiert. Die Möglichkeiten wurden noch einmal besprochen. Wenn es sich 


um öffentliche oder private interessante unterirdische Kellergewölbe, Bunkeranlagen oder historische Gewölbe 


handeln soll, sind diese ersteinmal zu ermitteln, dann die Eigentumsverhältnisse zu klären und auch die Bereitschaft 


der Eigentümer, regelmäßige Besichtigungen zuzulassen, muss recherchiert werden. Diese Informationen liegen zum 


jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Um ein vermarktbares Angebot zu entwickeln, wäre eine intensive Recherche und 


Ausarbeitung eines Konzeptes unter Berücksichtigung aller - auch rechtlicher - Fragestellungen erforderlich. Für eine 


derartige Vertiefung des Themas sind die erforderlichen personellen Kapazitäten bei der zuständigen BSM derzeit nicht 


vorhanden. Perspektivisch wäre aber vorstellbar, das Thema bei ausreichenden Ressourcen in den Planungen für die 


Stadtführungs-Saison 2016 zu berücksichtigen.


Finanz- und Personalausschuss
Es werden keine zusätzlichen Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Verwaltung wird  gebeten, den Inhalt dieses 


Vorschlages zu würdigen und nach Möglichkeit in ihr Handeln mit einfließen zu lassen.
angenommen


Gremium Anmerkungen Ergebnis


Wirtschaftsausschuss Verwaltung wird gebeten neu zu prüfen. - Insbesondere Zugang zu Keller-, Gewölbe- und Bunkeranlagen - angenommen


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Nur wenigen ist bekannt, dass die Oker unter der Braunschweiger Innenstadt in Kanälen fließt. Auch die unterirdischen Keller, Gewölbe- und Bunkeranlagen sind für interessierte Bürger kaum zugänglich. Spannend ist 


deswegen eine Unterstadtführung, bei der Touristen und Bürger die Untertagewelt von Braunschweig erkunden können. Dies ist eine gute Ergänzung zum den schon bestehenden Übertageführungen und rückt 


architektonische Meisterleistungen in den Fokus, die bisher im Dunkel der Kanäle übersehen werden. 


StS 0800


Die Nachfrage bei der Stadtentwässerung Braunschweig GmbH (kurz: SE|BS) zur Prüfung der Durchführbarkeit einer Unterstadtführung, wie im Vorschlag Nr. 889 zum Bürgerhaushalt erläutert, hat ergeben, dass aus 


Sicherheitsgründen keine Begehungen der Kanalisation angeboten werden können. Selbst Betriebspersonal wird nur mit vorheriger Unterweisung und strenger Einhaltung von speziellen Sicherheitsmaßnahmen der 


Zugang erlaubt. Zudem müssen die Mitarbeiter der SE│BS in regelmäßigen Abständen ärztlich untersucht werden, da vom Abwasser Gesundheitsgefährdungen ausgehen, z.B. Hepatitis und weitere infektiöse 


Erkrankungen.


Finanzielle Auswirkungen ergeben sich dadurch keine.


Braunschweig von unten - eine Unterstadtführung


Vorschlags-Nr.: 889 Bewertung: + 0,90 Wirkung: Ausgabe Geschätzte Kosten:


Verwaltungsausschuss
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.Gremium Anmerkungen Ergebnis


Bauausschuss


Finanz- und Personalausschuss
Für diesen bereits umgesetzten bzw. in Umsetzung befindlichen Vorschlag ist die Bereitstellung zusätzlicher 


Haushaltsmittel nicht erforderlich.


Verwaltungsausschuss


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


angenommen


passieren lassen


Im Zuge von Baumaßnahmen wird grundsätzlich darauf geachtet, dass die Straßen barrierefrei gestaltet werden. In Einzelfällen werden Borde auch ohne weitere Baumaßnahmen abgesenkt. Grundsätzlich wird  eine 


Kante von ca. 3 cm in der Absenkung vorgesehen, damit die Kante für sehbehinderte Personen tastbar ist. Natursteinpflaster als ein in der Innenstadt häufig eingesetztes Material weist keine für Rollatorfahrer 


unüberwindbaren Kanten auf, ist jedoch nicht so komfortabel nutzbar wie z. B. ein Asphaltbelag. Gerade im Innenstadtbereich muss jedoch der gestalterische Aspekt bei der Straßenplanung berücksichtigt werden, so dass 


in vielen Fällen ein Natursteinpflaster gewählt wird. Auf längeren Strecken werden Bänderungen vorgesehen, die komfortabel nutzbar sind (z. B. Sandsteinbänderungen im Innenstadtbereich). Im Bereich der Straße Am 


Bruchtor, welche als Fußgängerzone ausgewiesen ist, entsprechen die Betonflächen in der Straßenmitte dieser Bänderung. Somit reduziert sich die zwingend zu nutzende Pflasterfläche.


Die Notwendigkeit des Pollers im Bereich Am Hohen Tore/Hohetorwall wird geprüft.


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Geschätzte Kosten: Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Als eine von vielen Rollator-Nutzern bin ich froh über die Nähe zur Innenstadt, würde aber begrüßen, wenn bei der Neugestaltung von Straßen auch an uns gedacht werden würde, nicht nur an Busse und Autos. 


Beispielweise bei dem Straßenstück zwischen Bankplatz und Friedrich-Wilhelm-Platz müssen wir auf das Holperpflaster ausweichen, ebenso bei den neugestalteten Tweten zwischen Görderlerstraße und Güldenstraße. 


Auch die Bordsteine in der Sonnenstraße / Überquerung Echternstraße sind neu, aber nicht glatt zu überwinden. - Mehrfach habe ich den gefährlichen Pfosten vor der Allianzversicherung Am Hohen Tore / Hohetorwall 


gemeldet, der keinem Zweck mehr dient, abe besonders bei Nebel Rad- und Rollatorfahrer, die ja nach unten gucken müssen, zum Verhängnis werden. 


Die Stadt soll deshalb in ihren Planungen eine behindertengerechte Straßengestaltung berücksichtigen.


FB 66


Behindertengerechte Straßengestaltung bei der Planung stärker berücksichtigen


Vorschlags-Nr.: 1107 Bewertung: + 0,90 Wirkung: Investition
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.


11 0 0


Finanz- und Personalausschuss
Für diesen bereits umgesetzten bzw. in Umsetzung befindlichen Vorschlag ist die Bereitstellung zusätzlicher 


Haushaltsmittel nicht erforderlich.
angenommen


Verwaltungsausschuss


Gremium Anmerkungen Ergebnis


Planungs- und Umweltausschuss angenommen


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Wir wünschen uns mehr Grünflächen und Bäume mit Bänken für die Stadt. Dies ist gut für die Umwelt und verschönert das Stadtbild. Außerdem fehlen an vielen Stellen Mülleimer. Durch eine Erhöhung der Anzahl wären 


die Stadt und auch die Parks sauberer. 


FB 61


Die für Grünflächen und Bäume/ Bänke in Frage kommenden Flächen befinden sich in der Regel in städtischem Besitz. Die Widmung der zumeist als Verkehrs- oder Parkfläche genutzten Flächen ist ggf. auf die geplanten 


Maßnahmen hin zu überprüfen.


Grünflächen wirken gestalterisch positiv und können lokal für verbesserte klimatische Situationen sorgen. Mit dem Bürgerpark oder dem Wallringbereich hat die Stadt attraktive innerstädtische Grünbereiche. Innerhalb der 


historischen Kernstadt mit seinem heute großstädtischen Charakter herrscht das Bild der steinernen Stadt vor, dass nur punktuell und gezielt durch Grünbereiche ergänzt werden kann. Insbesondere in der Innenstadt 


stehen entsprechende Flächen aufgrund des dortigen hohen Nutzungsdrucks für zusätzliche Grünflächen nur sehr begrenzt zur Verfügung. Zusätzliche Ansprüche sind daher zunächst zurückhaltend zu bewerten. 


Standorte für zusätzliche Bänke müssen einerseits in frequentierten Lauflagen der Innenstadt liegen, anderseits so positioniert werden, dass andere Ansprüche, insbesondere Wegebeziehungen, nicht beeinträchtigt 


werden. Im Rahmen der Herstellung neuer Grünflächen werden regelmäßig auch Bäume und Sitzgelegenheiten sowie Mülleimer vorgesehen. Eine Erhöhung der Zahl der Mülleimer birgt nicht zwangsläufig die 


Konsequenz einer saubereren Umwelt, da deren Nutzung auch stark vom persönlichen Verhalten der Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt abhängt. Sie müssen in das Leerungskonzept einbezogen werden. Die 


Kosten für zusätzliche Grünflächen sind ohne konkrete Planung schwer quantifizierbar, da sie letztlich vom Standort und der jeweiligen Ausgestaltung abhängen. Für die Aufstellung einer Bank in Standardmaßen und -


ausführung wird ein Ansatz von 2.500 € geschätzt. Sofern Grünflächen zusätzlich hergestellt werden, variieren in Abhängigkeit vom Standort, von der konkreten Größe und der Ausgestaltung die finanziellen Auswirkungen 


stark und erreichen leicht einen sechsstelligen Investitionsbetrag.


Mehr Grünflächen mit Bäumen und Bänken schaffen


Vorschlags-Nr.: 988 Bewertung: + 0,90 Wirkung: Investition Geschätzte Kosten:
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.


11 0 0


Finanz- und Personalausschuss
Für diesen bereits umgesetzten bzw. in Umsetzung befindlichen Vorschlag ist die Bereitstellung zusätzlicher 


Haushaltsmittel nicht erforderlich.
angenommen


Verwaltungsausschuss


Gremium Anmerkungen Ergebnis


Planungs- und Umweltausschuss angenommen


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


Eine Untersuchung der GEWOS im Auftrage der Nibelungen Wohnbau im Jahre 2013 hat ergeben, dass der überwiegende Anteil der Wohnungen in Braunschweig als preiswert einzustufen ist. Allerdings besteht 


gegenwärtig auch in Braunschweig ein Nachholbedarf im Mietwohnungsbau. Dies hat dazu geführt, dass die Mieten bei Abschluss neuer Mietverhältnisse in den letzten Jahren angestiegen sind. Um dem Fehlbedarf an 


freien Wohnungen zu begegnen, wird die Stadt Braunschweig ein umfangreiches Programm zur Ausweisung von Wohnbauland sowohl für Einfamilienhäuser als auch Geschosswohnungsbau umsetzen. Dabei werden 


sowohl einmalige Kosten (z.B. für Investitionen in Erschließung) als auch laufende Kosten (z.B. Planungskosten, Personalkosten..) entstehen. Diese können gegenwärtig noch nicht quantifiziert werden. 


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Geschätzte Kosten: Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Bezahlbarer Wohnraum ist sehr begrenzt in Braunschweig. Die Stadt soll dafür sorgen, dass sich dies ändert und Wohnungen auch wieder bezahlbar sind.


FB 61


Bezahlbaren Wohnraum schaffen


Vorschlags-Nr.: 1079 Bewertung: + 0,90 Wirkung: Investition
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.Gremium Anmerkungen Ergebnis


Bauausschuss


Finanz- und Personalausschuss
Es werden keine zusätzlichen Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Verwaltung wird  gebeten, den Inhalt dieses 


Vorschlages zu würdigen und nach Möglichkeit in ihr Handeln mit einfließen zu lassen.


Verwaltungsausschuss


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


angenommen


passieren lassen


Die Stadtverwaltung ist mit Carsharing-Anbietern in Kontakt und prüft derzeit unterschiedliche Standorte für die Fahrzeuge. Wo die Einrichtung entsprechender Stellplätze sinnvoll und möglich ist, wird dies veranlasst.


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Geschätzte Kosten: Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Die Stadt soll sich für mehr Carsharing einsetzen.


FB 66


Mehr Carsharing fördern


Vorschlags-Nr.: 1226 Bewertung: + 0,90 Wirkung: Ausgabe
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.Gremium Anmerkungen Ergebnis


Bauausschuss


Finanz- und Personalausschuss
Es werden keine zusätzlichen Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Verwaltung wird  gebeten, den Inhalt dieses 


Vorschlages zu würdigen und nach Möglichkeit in ihr Handeln mit einfließen zu lassen.


Verwaltungsausschuss


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


angenommen


passieren lassen


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


In der Innenstadt sind wenig Bänke, auf denen Besucher oder Einwohner Pause machen können. Es sollen deshalb mehr Bänke zum Ausruhen in der Innenstadt positioniert werden.


FB 66


Bei der Planung von Straßenerneuerungen in der Innenstadt wird stets berücksichtigt, dass den Fußgängern eine ausreichende Anzahl von Bänken zur Verfügung steht. Die Planungen werden den politischen Gremien 


vorgestellt und beschlossen. Die Straßenmöblierung ist dabei regelmäßig ein Bestandteil des Beschlusses.


Die nachträgliche Aufstellung einzelner Bänke ist natürlich grundsätzlich möglich. Da in der Innenstadt die stadtgestalterischen Belange von Bedeutung sind, sind die Standorte in enger Abstimmung mit dem Referat 


Stadtbild und Denkmalpflege auszuwählen.


Zu bedenken ist, dass die Bänke einer regelmäßigen Unterhaltung bedürfen. 


Kosten pro Bank einschließlich Montage: 2.500 €.


Mehr Bänke zum Ausruhen in der Innenstadt


Vorschlags-Nr.: 1102 Bewertung: + 0,90 Wirkung: Investition Geschätzte Kosten:


77 | 81







Haushalt 2015: Vorschläge im Rahmen des Bürgerhaushalts


Gesamtstädtische Vorschläge
 09.02.2015


72


Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.


0 13 3


Finanz- und Personalausschuss abgelehnt


Verwaltungsausschuss


Gremium Anmerkungen Ergebnis


Schulausschuss abgelehnt


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Schüler Wochenmarken haben eine Gültigkeitsdauer, die sich an der Kalenderwoche orientiert, in der sie gekauft wurde. Würde man am Donnerstag kaufen, wäre diese nur bis Sonntag gültig und somit nicht sinnvoll. 


Vorschlag: Gültigkeit ab Kauf 1 Woche.


FB 40


Alle anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler in Braunschweig erhalten eine kostenlose Sammel-Schülerzeitkarte. Nur für Praktikumsfahrten werden seitens des Fachbereichs Schule Schüler-Wochenkarten 


ausgegeben. Die Praktika dauern in der Regel zwei bis drei Wochen und umfassen volle Wochen von Montag bis Freitag. Der bisherige Gültigkeitszeitraum entspricht somit dem Beförderungsbedarf.


Der Gültigkeitszeitraum der Schüler-Wochenkarten wird im Übrigen von der Verbundgesellschaft Region Braunschweig (VRB) festgelegt. 


ÖPNV - Gültigkeitszeitraum für Schüler-Wochenmarken ab Kaufdatum beginnen lassen


Vorschlags-Nr.: 1037 Bewertung: + 0,90 Wirkung: kostenneutral Geschätzte Kosten:
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Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.


10 0 0


Finanz- und Personalausschuss
Es werden keine zusätzlichen Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Verwaltung wird  gebeten, den Inhalt dieses 


Vorschlages zu würdigen und nach Möglichkeit in ihr Handeln mit einfließen zu lassen.
angenommen


Verwaltungsausschuss


Gremium Anmerkungen Ergebnis


Wirtschaftsausschuss angenommen


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


In einer Sitzung im Jan. 2015 hat der AAI den aus dem Bürgervorschlag hervorgehenden Servicegedanken und den 


Anspruch, den Gästen der Innenstadt ausreichend Toiletten zur Verfügung zu stellen, begrüßt. Die Umsetzung der Idee 


"Freundliche Toiletten" durch lokale Gewerbetreibende und Gastronomen hält er jedoch nicht für zielführend und aus 


wirtschaftlichen Gründen für nicht umsetzbar. Die weiteren Möglichkeiten zur Umsetzung des Vorschlags sind derzeit 


ungeklärt. 


Eine aktive Vereinigung, die auch Maßnahmen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität und des Services für Besucher der Innenstadt initiiert und entwickelt, ist der Arbeitsausschuss Innenstadt Braunschweig e.V. (AAI). 


Der Vorstand des AAI hat sich der Idee der "netten Toilette" vor einiger Zeit angenommen und die vorgeschlagene Lösung diskutiert. Ziel war die Ausweisung der vorhandenen Kundentoiletten in Broschüren und in den 


Flyern des gemeinsamen "Cityservice". Der einhelligen Entscheidung - auch der großen Partner - nach wurden die Toilettenanlagen der Gewerbebetriebe nicht als Serviceangebot im Flyer "Cityservice" ausgewiesen, da 


die vorhandenen öffentlichen Toilettenanlagen seinerzeit als ausreichend angesehen wurden. Im Rahmen der Entwicklung des "neuen" Innenstadtquartiers "Kultviertel" wird im Vorstand des AAI aktuell über Möglichkeiten 


der Verbesserung der Toilettensituation in diesem Bereich, insbesondere zu den Tagesrand- und Nachtzeiten diskutiert. In diesem Rahmen wird die Verwaltung das Thema erneut ansprechen.


Finanzielle Auswirkungen: Die Kosten für einen Anschub des Angebotes werden auf 5 TEUR für Erarbeitung eines Logos, Informationsmaterialien und begleitende Werbemaßnahmen geschätzt. Der AAI kann zu einer 


Übernahme des Projektes angesprochen werden, sollte er seine Einschätzung nicht ändern, sind personelle Leistungen zur Ansprache der Gastronomen und anderen Anbieter sowie zur Projektleitung extern 


auszuschreiben.


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Geschätzte Kosten: Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


In einigen Städten gibt es die "freundliche Toilette", bei der sich Gastronomen und andere Gewerbetreibende zusammengeschlossen haben und allen, also auch Nicht-Kunden, ihre Toiletten zur Verfügung stellen.


Auch wenn dies zunächst fuer den einzelnen keinen direkten Vorteil/Umsatz bringt, würde dies zu einem positiven Effekt vor allem bei Touristen führen - sich willkommen fühlen, kein Rechtfertigungsdruck, und dadurch 


unter dem Strich mehr Lust Geld auszugeben und wiederzukommen.


Für die Aktion wird lediglich ein Aufkleber benötigt, den Unternehmen mit "freundlicher Toilette" an ihrer Eingangstür anbringen können. Das Logo sollte schön aussehen und von regionalen Künstlern/Designern gestaltet 


werden.


StS 0800


Freundliche Toiletten - sympathische Stadt!


Vorschlags-Nr.: 719 Bewertung: + 0,89 Wirkung: Ausgabe
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Haushalt 2015: Vorschläge im Rahmen des Bürgerhaushalts


Gesamtstädtische Vorschläge
 09.02.2015


74


Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.


11 0 0


Finanz- und Personalausschuss
Für diesen bereits umgesetzten bzw. in Umsetzung befindlichen Vorschlag ist die Bereitstellung zusätzlicher 


Haushaltsmittel nicht erforderlich.
angenommen


Verwaltungsausschuss


Gremium Anmerkungen Ergebnis


Planungs- und Umweltausschuss angenommen


0 € 


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


Der Vorschlag ist unter Beachtung der Eigentumsverhältnisse - die Fläche steht im Eigentum eines privaten Investors - voraussichtlich rechtlich umsetzbar. Es bedarf jedoch der Aufstellung eines Bebauungsplanes. 


Dieses Verfahren ist rechtlich per se ergebnisoffen. 


Aus fachlicher Sicht ist zumindest in weiten Teilen eine Wohnbaunutzung vorstellbar. Bedarf an Wohnraum besteht in jedem Falle.


Ohne weitere Planungen sind die finanziellen Auswirkungen für die Stadt Braunschweig nicht absehbar. Allerdings ist auch zu beachten, dass ein großer Teil des Aufwandes durch den Investor zu tragen wäre. 


Es liegt ein neuer Konzept-Entwurf des privaten Eigentümers/Investors vor. Er zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass der Schwerpunkt nicht mehr auf verkehrs- und flächenintensiven Logistik- und 


Einzelhandelsnutzungen liegt. Stattdessen steht die Entwicklung von dringend benötigten umfangreichen Wohnbauflächen und die Herausbildung eines attraktiven Gewerbestandorts im Mittelpunkt des Vorschlags. 


Konkret sind im Norden des Plangebietes Flächen für hochwertige Büronutzungen und für Gastronomie sowie ein Nahversorgungszentrum geplant. Den größten Teil des Areals nimmt ein gemischtes Wohnquartier ein, 


das sich südlich des Gewerbestandortes bis zur Braunschweiger Straße entwickeln soll. Insgesamt sollen ca. 400 Wohneinheiten realisiert werden. Es handelt sich bei dem neuen Strukturplan jedoch um einen Entwurf im 


Abstimmungsverfahren. Ob preiswerter Wohnraum oder Mehrgenerationenhäuser entstehen können, muss mit dem Investor diskutiert werden. Von der Lage würde sich der Standort für beides anbieten und es wäre  im 


Sinne der Stadt.


2015 2016 2017 2018 2019 ff. Gesamtkosten


Geschätzte Kosten: Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


Wir brauchen in Rautheim kein weiteres Einkaufszentrum!


Die Kaserne ist so schön im Grünen gelegen, dass man daraus eine wunderschöne Wohnanlage machen könnte, aber bitte bezahlbar und nicht nur für Betuchte. 


Wie wäre es zum Beispiel mit Mehrgenerationenhäusern? So etwas fehlt in Braunschweig!


FB 61


Aus Kaserne in Rautheim bezahlbare Wohnungen schaffen


Vorschlags-Nr.: 1181 Bewertung: + 0,88 Wirkung: Investition
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Haushalt 2015: Vorschläge im Rahmen des Bürgerhaushalts


Gesamtstädtische Vorschläge
 09.02.2015


75


Stellungnahme der Verwaltung


Org.-Einheit(en):


Finanzielle Auswirkungen


Gremienlauf


Ja Nein Enth.Gremium Anmerkungen Ergebnis


Bauausschuss


Finanz- und Personalausschuss
Es werden keine zusätzlichen Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Verwaltung wird  gebeten, den Inhalt dieses 


Vorschlages zu würdigen und nach Möglichkeit in ihr Handeln mit einfließen zu lassen.


Verwaltungsausschuss


0 € 


Die Verwaltung wird die Sondernutzungserlaubnisse für Promotion mit dem Ziel überprüfen, Auflagen zu erteilen, die ein aktives und aggressives Ansprechen unterbinden.


2015 2016 2017 2018 2019 ff.


Laufende Kosten 0 € 


Einmalige Kosten


angenommen


passieren lassen


Gesamtkosten


Geschätzte Kosten: Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)


In letzter Zeit kaufe ich nur noch ungern bei der Buchhandlung Graff ein. Dies hat jedoch nichts mit der Buchhandlung zu tun, sondern mit Drückerkolonnen, die in der Innenstadt ihre Stände betreiben.


Es ist praktisch nicht mehr möglich, durch die Innenstadt zu schlendern, ohne von jungen Promotern angesprochen zu werden. In der Regel sammeln sie Geld für einen guten Zweck wie z.B. Unicef, den Red-Nose-Day 


oder das Otterzentrum Hankensbüttel. Das Problem ist jedoch, dass die Promoter an der Fundraising-Ständen nichts mit den gemeinnützigen Organisationen zu tun haben und viele Menschen meinen, sie würden direkt 


mit ihren Sprenden etwas Gutes tun. Leider geht jedoch ein großer Teil der Spenden, in der Regel der erste Jahresbeitrag, an die Promotionsagentur und das wird nicht mitgeteilt. Außerdem werden die Adressen 


potenzieller Spender weiterverkauft und man kann sich vor Bettelbriefen v.a. um Weihnachten kaum mehr retten. Die Promoter muss man als professionelle Schnorrerbanden betrachten, die in Rhetorik und 


Einwandbehandlung geschult werden. Ihnen auszuweichen ist daher praktisch unmöglich.


Für das Bild der Innenstadt wäre es daher angenehm, wenn aktive Promotion untersagt wird. Mit "aktiv" meine ich hier: Promo-Aktionen mit aktiver Ansprache der Passanten. Fürs Stadtmarketing entfällt so die 


Standgebühr, allerdings werden auch Bürger nicht mehr für vermeintlich gute Zwecke ausgenutzt.


FB 66


Verbot von "Drückerkolonnen" in der Innenstadt


Vorschlags-Nr.: 788 Bewertung: + 0,88 Wirkung: Ausgabe
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Anlage 0 


Anträge der Fraktionen/
Ansatzveränderungen
zur Einzelabstimmung 


(Anträge bzw. Ansatzveränderungen,
für die keine Beschlussempfehlung


des Finanz- und Personalausschusses vorliegt)


Stand: 10. Februar 2015 







   


Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 178 neu 
 
 
Teilhaushalt: FB 20 
 
 
Strategisches Ziel FB 20 Sockelbetrag liquide Mittel 
 
„Es wird ein weiteres Strategisches Ziel des FB 20 Finanzen wie folgt eingefügt: 
"Erhalt bzw. Aufbau eines Sockels an liquiden Mitteln am Ende des Finanzplanungszeit-
raums in Höhe von 20 Mio. EUR"“ 
 
Begründung: 
 
erfolgt mündlich. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 
 Abstimmungsergebnis Antrag somit 


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 
FPA am 29.01.2015 Der Antrag wurde nach der FPA-Sitzung eingereicht. 


VA am 17.02.2015      


 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zum Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 40 wird verwie-
sen. Durch einen ausgeglichenen Finanzhaushalt oder einen bestimmten Sockel an liquiden 
Mitteln wird keine Aussage über die finanzielle Haushaltslage getroffen. Eine Zielsetzung wie 
oben beantragt kann auf verschiedene Art und Weise erreicht werden. Dazu gehören z. B. 
die Deckelung der Aufwandsseite, die Stärkung der Ertragsseite oder auch eine Veranschla-
gung von Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen. Letzteres würde der ange-
strebten Vermeidung einer Neuverschuldung zuwiderlaufen. 
 
Eine Ausweitung der derzeitigen Formulierung des Strategischen Zieles 1 des Fachberei-
ches 20 „Erreichen eines ausgeglichenen Ergebnishaushaltes und Vermeidung einer Neu-
verschuldung“ ist nicht notwendig.   
 
  







Antrag der CDU-Fraktion - Nr. 179 neu 


Teilhaushalt: FB 20 / Ref. 0630 


Einführung einer Wettbürosteuer 


„Der Rat der Stadt Braunschweig begrüßt die Möglichkeit mit einer Wettbürosteuer die Spiel-
sucht einzudämmen und bittet die Verwaltung daher, die Einführung einer Wettbürosteuer 
vorzubereiten. 


Vor einem entsprechenden Beschluss des Rates der Stadt Braunschweig wird die Verwal-
tung gebeten, die Datenbestände über Wettbüros, Wettannahmestellen sowie Internetdienst-
leister zu vervollständigen. Dieses bedeutet zum einen, dass durch den Fachbereich Bür-
gerservice und Öffentliche Sicherheit (FB32) die während des früheren Verbots von Wettbü-
ros entstandenen Einrichtungen überprüft und korrekt in das o.g. Schema eingeordnet wer-
den. Zum anderen heißt das, dass durch das Referat Bauordnung die 20 bekannten Wettan-
nahmestellen und -büros baurechtlich überprüft und ebenfalls in das o.g. Schema einsortiert 
werden. 


Ergänzend wird das Rechtsreferat um eine Prognose gebeten, inwieweit diese Satzung als 
gerichtsfest nach Niedersächsischem Verwaltungsrecht eingeschätzt wird. 


Darüber hinaus wird die Verwaltung gebeten die nachträgliche Aufnahme der Wettbüros und 
Wettannahmestellen in das Steuerungskonzept Vergnügungsstätten auf ihre Sinnhaftigkeit 
hin zu überprüfen und ggf. vorzubereiten.“ 


Begründung: 


erfolgt mündlich. 


Ausschussempfehlung: 


Abstimmungsergebnis Antrag somit


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 
FPA am 29.01.2015 Der Antrag wurde nach der FPA-Sitzung eingereicht. 


VA am 17.02.2015 







Anlage  0, Auszug aus Anlage 2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Teilhaushalt 66 - Tiefbau und Verkehr


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
550.000 550.000 0 0 0 0


175 5E.66 NEU Lamme / Verlängerung der 


Buslinie 418


CDU


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 340.000 0 340.000 0 0 0 0


Veränderung 340.000 340.000 0 0 0 0


BA 340.000 340.000 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


FPA 340.000 340.000 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


Zur Sitzung des FPA wurde die Mitteilung "Verlängerung der 


Buslinie 418 nach Lamme - Sachstandsbericht -" (DS 14205/15) 


vorgelegt. Nach den neusten Erkenntnissen belaufen sich die 


Gesamtkosten für den Straßenbau auf rund 550.000 €. Die von der 


Verkehrs-GmbH kalkulierten Betriebskosten von rund 200.000 € 


sind hier nicht berücksichtigt.


Aufgrund der Komplexität der Sach- und Kostenlage wurde 


vereinbart eine Beschlussfassung erst im VA vorzunehmen.


Antragsteller /


Ausschuss


Mittel zur Weiterführung der Buslinie 418 nach Lamme


Realisierung der Variante 1 aus der Mitteilung der Verwaltung (DS-


Nr. 13202/13) zur Weiterführung  der Buslinie 418 nach Lamme.


Anmerkung der Verw.:


Soweit die noch ausstehende Planung unproblematisch verläuft, 


könnte die Maßnahme mit Rechtskraft des Haushaltes 2015 


ausgeschrieben werden. Der Baubeginn wäre damit etwa ab 


September möglich, hängt aber maßgeblich von der Freibadsaison 


ab. Die Umsetzung der Maßnahme zum Schuljahresbeginn 


2015/2016 ist somit nicht möglich. Der Bau der Haltestelle wäre 


zuwendungsbedingt erst in 2016 möglich. Die Höhe der zu 


erwartenden Zuwendungen liegt bei etwa 25.000 €. Die genaue 


Höhe ist erst im Verlauf der weiteren Planung abschätzbar. Die 


Gesamtkosten von 600.000 € (2015: 400.000 €, 2016: 200.000 €) 


beziehen sich auf die Lösungsvariante mit Busschleuse und 


Busbetrieb von 7 bis 19 Uhr. Sie beinhaltet die Verstärkung und 


Verbreiterung der derzeit nur ca. 4m breiten Straße zwischen B1 


und Raffteichbad.


Die im CDU-Antrag genannten Gesamtkosten sind jedoch 


nicht auskömmlich. Es wird mit Gesamtkosten von 550.000 € 


gerechnet. Die Verkehrs-GmbH hat Betriebskosten für die 


Verlängerung der Buslinie in Höhe von jährlich 200.000 € 


angegeben. 


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor 1







Anlage  0, Auszug aus Anlage 2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


175 


Neu


5E.66 NEU Lamme / Verlängerung der 


Buslinie 418


CDU


(Neu) bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 550.000 0 450.000 100.000 0 0 0


Veränderung 550.000 450.000 100.000 0 0 0


VE 2016: 0 VE 2016 neu: 100.000 VE 2016 Veränderung: 100.000


Mittel zur Weiterführung der Buslinie 418 nach Lamme


Realisierung der Variante 1 aus der Mitteilung der Verwaltung (DS-


Nr. 13202/13) zur Weiterführung  der Buslinie 418 nach Lamme.


Dieser neue Antrag ersetzt den bestehenden IP-Antrag (Nr. 175) 


und basiert in der aktualisierten Kostenschätzung auf der Mitteilung 


der Verwaltung zum Finanz- und Personalausschuss am 29. 


Januar 2015 (DS-Nr. 14205/15). Diese sieht eine Verstärkung der 


bisherigen Straße für den dauerhaften Einsatz von Bussen vor. 


Eine Verbreiterung der Straße, wie zunächst von der Verwaltung 


vorgesehen, wird für die Weiterführung der Buslinie 418 nicht 


benötigt und wird daher abgelehnt.


Anmerkung der Verw.:


Die von der Verkehrs-GmbH kalkulierten Betriebskosten von rund 


200.000 € sind hier nicht berücksichtigt.


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor 2







Anlage  0, Auszug aus Anlage 2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


5E.66 NEU Lamme / Verlängerung der 


Buslinie 418


SB 321


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 600.000 0 400.000 200.000 0 0 0


Veränderung 600.000 400.000 200.000 0 0 0


BA 600.000 400.000 200.000 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


FPA 550.000 550.000 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


Zur Sitzung des FPA wurde die Mitteilung "Verlängerung der 


Buslinie 418 nach Lamme - Sachstandsbericht -" (DS 14205/15) 


vorgelegt. Nach den neusten Erkenntnissen belaufen sich die 


Gesamtkosten für den Straßenbau auf rund 550.000 €. Die von der 


Verkehrs-GmbH kalkulierten Betriebskosten von rund 200.000 € 


sind hier nicht berücksichtigt.


Aufgrund der Komplexität der Sach- und Kostenlage wurde 


vereinbart eine Beschlussfassung erst im VA vorzunehmen.


Mittel für die Umsetzung der Verlängerung der Buslinie 418 nach 


Lamme;  die Umsetzung der Maßnahme soll mit Beginn des 


Schuljahres 2015/2016 abgeschlossen sein.


Anmerkung der Verw.:


Soweit die noch ausstehende Planung unproblematisch verläuft, 


könnte die Maßnahme mit Rechtskraft des Haushaltes 2015 


ausgeschrieben werden. Der Baubeginn wäre damit etwa ab 


September möglich, hängt aber maßgeblich von der Freibadsaison 


ab. Die umsetzung der Maßnahme zum Schuljahresbeginn 


2015/2016 ist somit nicht möglich. Der Bau der Haltestelle wäre 


zuwendungsbedingt erst in 2016 möglich. Die Höhe der zu 


erwartenden Zuwendungen liegt bei etwa 25.000 €. DIe genaue 


Höhe ist erst im Verlauf der weiteren Planung abschätzbar. Die 


Gesamtkosten von 600.000 € (2015: 400.000 €, 2016: 200.000 €) 


beziehen sich auf die Lösungsvariante mit Busschleuse und 


Busbetrieb von 7 bis 19 Uhr. Sie beinhaltet die Verstärkung und 


Verbreiterung der derzeit nur ca. 4m breiten Straße zwischen B1 


und Raffteichbad.


Die Verkehrs-GmbH hat Betriebskosten für die Verlängerung 


der Buslinie in Höhe von jährlich 200.000 € angegeben. 


*)  eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor 3







Anlage 0 (Auszug aus Anlage 2.5.2.1)
Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Teilhaushalt 20 - Finanzen


Brandschutzmaßnahmen (incl. Deckungsmaßnahmen)


17


Summe der Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


-600.000 -600.000 0 0 0 0


3 4S.210013 FB 20: Instandhaltungen Grundvermögen


NEU bisher 7.902.500 4.859.200 749.500 764.600 764.600 764.600 0


neu 7.802.500 4.859.200 649.500 764.600 764.600 764.600 0


Veränderung -100.000 -100.000 0 0 0 0


FPA -100.000 -100.000 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


5 4S.210036 FB 20: Programm Instand. Städt. Kitas / San.


NEU bisher 13.354.471 9.974.471 845.000 845.000 845.000 845.000 0


neu 13.254.471 9.974.471 745.000 845.000 845.000 845.000 0


Veränderung -100.000 -100.000 0 0 0 0


FPA -100.000 -100.000 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


6 4S.210065 FB 20: Global Instandhaltung Schulen


NEU bisher 6.770.000 2.120.000 1.200.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 0


neu 6.670.000 2.120.000 1.100.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 0


Veränderung -100.000 -100.000 0 0 0 0


FPA -100.000 -100.000 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


7 4S.400024 FB 40: Global - Umbauten an Schulen


NEU bisher 3.017.500 977.500 510.000 510.000 510.000 510.000 0


neu 2.917.500 977.500 410.000 510.000 510.000 510.000 0


Veränderung -100.000 -100.000 0 0 0 0


FPA -100.000 -100.000 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


Ausschuss


Reduzierung der Mittel für Hochbauinstandhaltungen für städtische 


Gebäude zur Finanzierung von Brandschutzmaßnahmen


Reduzierung der Mittel für Hochbauinstandhaltungen für städtische 


Gebäude zur Finanzierung von Brandschutzmaßnahmen


Reduzierung der Mittel für Hochbauinstandhaltungen für städtische 


Gebäude zur Finanzierung von Brandschutzmaßnahmen an 


städtischen Gebäuden


Reduzierung der Mittel für funktionale Umbauten in Schulen zur 


Finanzierung von Brandschutzmaßnahmen an städtischen 


Gebäuden


 1


04.02.2015







Anlage 0 (Auszug aus Anlage 2.5.2.1)Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


8 4S.660006 FB 66: Instandhaltungen Gemeindestraßen


NEU bisher 15.394.200 10.077.800 1.329.100 1.329.100 1.329.100 1.329.100 0


neu 15.294.200 10.077.800 1.229.100 1.329.100 1.329.100 1.329.100 0


Veränderung -100.000 -100.000 0 0 0 0


FPA -100.000 -100.000 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


9 4S.670007 FB 67: Unterh. v. Grün- und Spielanlagen


NEU bisher 11.478.585 6.520.185 1.256.700 1.233.900 1.233.900 1.233.900 0


neu 11.378.585 6.520.185 1.156.700 1.233.900 1.233.900 1.233.900 0


Veränderung -100.000 -100.000 0 0 0 0


FPA -100.000 -100.000 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


Reduzierung der Mittel für Grüninstandhaltungen zur Finanzierung 


von Brandschutzmaßnahmen an städtischen Gebäuden


Reduzierung der Mittel für Straßenunterhaltungen zur Finanzierung 


von Brandschutzmaßnahmen an städtischen Gebäuden
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Anlage 2.3 


Strategische Ziele,  
Wesentliche Produkte und Maßnahmen 


keine weiteren Veränderungen gegenüber 
dem Haushaltsplanentwurf 2015 


Stand: 4. Februar 2015 








Anlage 5 


Stellenplan 2015 


Inhaltsverzeichnis 


Anlage 5.1 Übersicht Neue Stellen 


Anlage 5.2 Übersicht Wegfallende Stellen 


Anlage 5.3 Übersicht über die Stellenplanveränderungen in den einzelnen 
Verwaltungen 


Anlage 5.4 Veränderungen in den einzelnen Organisationseinheiten gegenüber 
dem Vorjahr – mit Begründungen 


Anlage 5.5 Abkürzungsverzeichnis 


Anlage 5.6 Förmlicher Stellenplan 







Anlage 5.1 


Neue Stellen  –  Stand Vorlage vom 9. Oktober 2014 zum Stellenplan 2015 


Fachbereich/  
Referat 


Anzahl der 
Stellen-


schaffungen


Kurzbegründung 


0150 0,50 0,50 befristete Stellenschaffungen nach Änderung der Aufgabenverteilung. Deckung erfolgt über eine 
        persönliche Stundenreduzierung im Gleichstellungsreferat. 


0600 1,00 1,00 befristete Stellenschaffungen aufgrund einer verstärkten Projektsteuerung bei Wohn –und 
        Gewerbegebieten (Entwicklungsprojekt Nördliches Ringgebiet, Baugebiete:  
        Alsterplatz, Langer Kamp, Gelände Braunschweiger Zeitung, Holzmoor, etc.). 


32 2,00 0,50 Stellenschaffungen im Bereich Allgemeine Ordnungsangelegenheiten für die Aufgaben nach dem  
        NHundG und dem Geldwäschegesetz. 
0,50 Stellenschaffungen im Bereich Bußgeld aus personalwirtschaftlichen Gründen. 
        Deckung über Mittel des Integrationsamtes. 
1,00 befristete Stellenschaffungen im Bereich Kfz-Zulassungen aufgrund gestiegener Fallzahlen im Leasing- 
       geschäft. Deckung durch Mehreinnahmen. 


37 1,00 0,50 Stellenschaffungen zur Sicherstellung der Medizindokumentation im Rettungsdienst. Deckung durch 
        entsprechende Einnahmen von den Kostenträgern Rettungsdienst. 
0,50 Stellenschaffungen im Bereich Nachrichtentechnik zur Abdeckung des gestiegenen technischen  
        Aufwandes durch die Einführung des Digitalfunks. 


40 1,50 1,50 Stellenschaffungen gem. dem Konzept für die Mittagessenversorgung in Ganztagsschulen vom 
        Feb. 2014. 


50 3,50 2,00 Stellenschaffungen im Bereich Grundsicherung aufgrund steigender Fallzahlen. Die Stellen werden mit  
        Sperrvermerk geschaffen und je nach Fallzahlentwicklung durch die Verwaltung zur Besetzung  
        freigegeben. 
1,50 Stellenschaffungen im Bereich Asylbewerberuntersuchung aufgrund stark gestiegener Fallzahlen.  
        Deckung durch erhöhte Einnahmen. 


51 22,66 1,50 Stellenschaffungen im Bereich Wirtschaftliche Erziehungshilfe, Ausbildungsförderung aufgrund der 
        Organisationsuntersuchung aus 2013. 
0,50 Stellenschaffungen im Bereich Pflegekinderdienst aufgrund von Fallzahlsteigerungen. 
1,09 Stellenschaffungen zur Verbesserung der Betreuungsqualität (VBQ) im Stadtbezirk 131 – Innenstadt 
        gem. Ratsbeschluss vom 01. April 2014. 
11,00 Stellenschaffungen zur Einrichtung einer dritten Betreuungskraft in Kinderkrippen. Deckung aus  
        Landesmitteln. 
0,86 Stellenschaffungen durch Angebotsanpassungen in den Kindertagesstätten gem. 
        Ratsbeschluss vom 27. Mai 2014. 
1,00 befristete Stellenschaffungen in der KiTa Rautheim zur Bedarfsdeckung. 
0,13 Stellenschaffungen zur Umsetzung des Stufenplanes „Schulkindbetreuung und Ganztagsschule“ gem.  
        Ratsbeschluss vom 27. Mai 2014. 
1,11 Stellenschaffungen im hauswirtschaftlichen Bereich für den Kinder- und Jugendzeltplatz Lenste. Bisher  
        wurden viele Aufgaben durch ehrenamtliche Kräfte wahrgenommen. Trotz intensiver Bemühungen nimmt 
        die Anzahl der ehrenamtlichen Helfer jedoch stark ab. Gleichzeitig sind die Hygieneanforderungen 
        gestiegen. Bei Ablehnung der beantragten Stellenschaffung aufgrund der fehlenden Deckung für die  
        Ausweitung einer freiwilligen Aufgabe wäre der Weiterbetrieb des Kinder- und Jugendzeltplatzes  
        gefährdet. 
0,27 Stellenschaffungen zur Durchführung von Berufsvorbereitungstrainings im Rahmen des Projektes  
        „BOBS“. Deckung aus Sachmitteln. 
0,19 Stellenschaffungen durch Angebotsanpassungen im Bereich Jugendfreizeiteinrichtungen gem. 
        Ratsbeschluss vom 27. Mai 2014. 
0,50 Stellenschaffungen zur Umsetzung des Stufenplanes „Schulkindbetreuung und Ganztagsschule“ im  
        Bereich Offene Ganztagsgrundschulen gem. Ratsbeschluss vom 27. Mai 2014. 
2,25 Stellenschaffungen durch Angebotsanpassungen im Bereich Schulkindbetreuung gem. Ratsbeschluss 
        vom 27. Mai 2014. 
1,90 Stellenschaffungen für die Schulkindbetreuung im Bereich der GS Rheinring gem. VA-Beschluss vom 


12. März 2013. Deckung durch Sachmittel.
0,36 Stellenschaffungen für die Randstundenbetreuung in den GS Altmühlstraße und Isoldestraße. Deckung  
        durch Sachmittel. 


61 1,50 0,50 befristete Stellenschaffungen zur systematischen Untersuchung der Standorte von chemischen  
        Reinigungen. Deckung durch Beantragung von Fördergeldern nach der Förderrichtlinie 
        Altlasten/Gewässerschutz vom Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim ab 2015. 
1,00 befristete Stellenschaffungen im Bereich Verbindliche Bauleitplanung aufgrund des erhöhten Bedarfs in  
        der Wohnraumplanung. 


65 1,00 1,00 befristete Stellenschaffungen zur besseren Personalausstattung der Energieleitstelle. Dadurch entsteht  
        die Möglichkeit, die Kosten für die Medienverbräuche nachhaltig und dauerhaft zu reduzieren. 


Summe: 34,66 







Anlage 5.1 


Neue Stellen  –  Stand Vorlage vom 13. Januar 2015 zum Stellenplan 2015 


Fachbereich/  
Referat 


Anzahl der 
Stellen-


schaffungen


Kurzbegründung 


Übertrag: 34,66 


01 0,63 0,63 Stellenschaffungen im Bereich des Rechtsreferates aus personalwirtschaftlichen Gründen. 


20 0,18 0,18 Stellenschaffungen aufgrund der Fallzahlentwicklung und zusätzlich wahrzunehmender Tätigkeiten  
        infolge einer Gesetzesänderung im Bereich des Insolvenzrechts. Deckung durch entsprechende  
        Mehreinnahmen aus Insolvenzverfahren. 


32 0,50 0,50 befristete Stellenschaffungen im Bereich Bußgeld aufgrund der Fallzahlentwicklung bei Anträgen auf  
        Erzwingungshaft und bei Anträgen auf Ratenzahlung. 


40 1,93 1,93 Stellenschaffungen im Bereich der Schulsekretariate nach Neuberechnung aufgrund des 
        Schülerschlüssels. Die Ausweisung erfolgt vorbehaltlich des Beschlusses zur Neufassung des  
        Schülerschlüssels durch den VA am 27. Januar 2015. 


50 0,50 0,50 Stellenschaffungen im Bereich Asylbewerberuntersuchung aufgrund stark gestiegener Fallzahlen.  
        Deckung durch erhöhte Einnahmen. 


51 2,25 0,25 Stellenschaffungen im Bereich Kinder- und Jugendschutz aufgrund der notwendigen Rückführung von  
        administrativen Aufgaben durch die Kündigung der bisher damit betrauten Stiftung „Eine Chance für 
        Kinder“. 
2,00 Stellenschaffungen zur Betreuung des Projektes „JUGEND STÄRKEN im Quartier“. Deckung aus 
        Projektfördermitteln des Bundes. 


65 7,00 3,00 Stellenschaffungen zur notwendigen verstärkten Aufgabenwahrnehmung im Vorbeugenden Brandschutz. 
2,00 befristete Stellenschaffungen zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung im Bereich
        Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Maschinentechnik. Kostenneutral da längerfristige krankheitsbedingte  
        Ausfälle durch Einstellungen kompensiert werden sollen. 
2,00 Stellenschaffungen zur Instandhaltung von in den letzten Jahren installierten technischen Anlagen. 


Summe: 47,65 







Anlage 5.2 


Wegfallende Stellen  –  Stand  Vorlage vom 9. Oktober 2014 zum Stellenplan 2015 


Fachbereich
/ Referat 


Anzahl der 
wegfallenden 


Stellen


Kurzbegründung 


40 0,70 0,70 Stellenwegfälle nach Auflösung der Haupt- und Realschule Volkmarode. 


50 7,52 2,38 Stellenwegfälle im Bereich Beschäftigungsförderung nach Realisierung der kw-Vermerke. 
2,50 Stellenwegfälle im Bereich Verwaltung nach Realisierung der kw-Vermerke. 
2,64 Stellenwegfälle im Bereich Wohnen und Senioren nach Realisierung der kw-Vermerke. 


51 3,32 3,32 Stellenwegfälle im Bereich „Sprachförderung“ nach Wegfall des Projektes und der Projektförderung. 


61 1,00 1,00 Stellenwegfälle im Verwaltungsbereich nach Realisierung des kw-Vermerkes. 


Summe: 12,54 







Anlage 5.2 


Wegfallende Stellen  –  Stand  Vorlage vom 13. Januar 2015 zum Stellenplan 2015 


Fachbereich
/ Referat 


Anzahl der 
wegfallenden 


Stellen


Kurzbegründung 


Übertrag: 12,54 


50 2,00 2,00 Stellenwegfälle im Bereich Beschäftigungsförderung nach Realisierung eines kw-Vermerkes bzw. der 
        Aufgabenverlagerung „Graffiti“ zur VHS Arbeit und Beruf GmbH nach dem Auslaufen der 
        „Bürgerarbeit“. 


67 8,10 8,10 Stellenwegfälle gem. der Entscheidung des Rates vom 27.11.2014 zur Privatisierung des 
        Krematoriums. 


Summe: 22,64 







Anlage  5.3


Übersicht über die Stellenplanveränderungen in den einzelnen Verwaltungen


Stellenplan 2014 Veränderungen Stellenplan 2015


Beamte Beschäftigte Gesamt Beamte Beschäftigte Gesamt Beamte Beschäftigte Gesamt


 1  -  Allgemeine 151,50 85,67 237,17 -0,87 1,00 0,13 150,63 86,67 237,30
         Verwaltung


 2  -  Finanzverwaltung *) 88,75 31,41 120,16 1,01 -0,82 0,19 89,76 30,59 120,35


 3  - Rechts-, Sicherheits-, 499,15 93,19 592,34 1,00 2,50 3,50 500,15 95,69 595,84
         und Ordnungsverwaltung


 4  -  Schul- und Kulturverwaltung 51,60 203,16 254,76 1,50 2,04 3,54 53,10 205,20 258,30


 5  -  Sozial- und Gesundheits- 213,46 724,00 937,46 1,03 14,32 15,35 214,49 738,32 952,81
         verwaltung


 6  -  Bauverwaltung **) 130,00 439,06 569,06 0,50 -5,25 -4,75 130,50 433,81 564,31


 8  -  Verwaltung für Wirtschaft 2,50 1,00 3,50 2,50 1,00 3,50
         und Verkehr


 Personalvertretung 3,38 12,22 15,60 3,38 12,22 15,60


 Städtische Dienstkräfte des 
 Jobcenters Braunschweig 


63,80 36,53 100,33 -2,00 2,00 61,80 38,53 100,33


 Summe 1 1.204,14 1.626,24 2.830,38 2,17 15,79 17,96 1.206,31 1.642,03 2.848,34


Nachrichtlich
Stellenübersicht Fachbereich 65 252,88 252,88 6,00 6,00 258,88 258,88
(Beamtenstellen s. EV 6 Bauverwaltung)


Summe 2 252,88 252,88 6,00 6,00 258,88 258,88


Nachrichtlich
Stellenübersicht SR Abfallwirtschaft 2,50 2,50 2,50 2,50
(Beamtenstellen s. EV 2 Finanzen und
EV 6 Bauverwaltung)


Summe 3 2,50 2,50 2,50 2,50


 Nachrichtlich:
Stellenübersicht SR Stadtentwässerung 3,50 3,50 1,00 1,00 4,50 4,50
(Beamtenstellen s. EV 2 Finanzen und
EV 6 Bauverwaltung)


Summe 4 3,50 3,50 1,00 1,00 4,50 4,50


1.204,14 1.885,12 3.089,26 2,17 22,79 24,96 1.206,31 1.907,91 3.114,22


Nachrichtlich:
Stellenreserve 17,00 17,00 17,00 17,00


Leer- und Ausbildungsstellen 149,00 137,00 286,00 -11,00 -25,00 -36,00 138,00 112,00 250,00


Altersteilzeit 5,00 44,00 49,00 -9,00 -9,00 5,00 35,00 40,00


zugewiesene Dienstkräfte 7,50 10,01 17,51 7,50 10,01 17,51


 Summe 6 161,50 208,01 369,51 -11,00 -34,00 -45,00 150,50 174,01 324,51


 Summe 5 und 6 1.365,64 2.093,13 3.458,77 -8,83 -11,21 -20,04 1.356,81 2.081,92 3.438,73


   *) einschließlich Beamte der Sonderrechnungen Abfallwirtschaft und Stadtentwässerung
 **) einschließlich Beamte der Sonderrechnungen des FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement, Abfallwirtschaft und Stadtentwässerung


Summe 5 ( Summe 1 bis 4, aktive 
Stellen)







Anlage 5.4 


Veränderungen innerhalb der einzelnen Organisationseinheiten mit Begründungen 


Inhaltsverzeichnis 


Organisationseinheit Veränderungen gegenüber dem Vorjahr 
(Seite/n) 


Dez. V Sozial-, Schul-, Gesundheits- und Jugenddezernat 2 - 3 


Dez. VII Finanz-, Stadtgrün- und Sportdezernat 4 - 5 


0140 Rechnungsprüfungsamt 6 - 7 


0150 Gleichstellungsreferat 8 - 9 


0413 Städtisches Museum 10 - 11 


0414 Wissenschaft und Stadtarchiv 12 - 13 


0500 Sozialreferat 14 - 15 


0600 Baureferat 16 - 17 


0610 Stadtbild und Denkmalpflege 18 - 19 


01 Zentrale Steuerung 20 - 21 


10 Zentrale Dienste 22 - 23 


20 Finanzen 24 - 25 


32 Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit 26 - 29 


37 Feuerwehr 30 - 31 


40 Schule 32 - 39 


41 Kultur 40 - 41 


50 Soziales und Gesundheit 42 - 49 


51 Kinder, Jugend und Familie 50 - 61 


61 Stadtplanung und Umweltschutz 62 - 63 


65 Hochbau und Gebäudemanagement 64 - 65 


66 Tiefbau und Verkehr 66 - 67 


67 Stadtgrün und Sport 68 - 69 


92 Leerstellen 70 - 71 


94 Freigestellte Mitglieder der Personalvertretung 72 - 73 


95 Zuweisung von Dienstkräften 74 - 75 


96 Städtische Dienstkräfte des Jobcenters Braunschweig 76 - 77 


98 Stellen im Zusammenhang mit der Altersteilzeit 78 - 79 
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Fachbereich 10 
1022 118 3 Dezernat V Sozial-, Schul-, Gesundheits- und Jugenddezernat 


Stellenplan 2015 


StPl.- Kosten- Organisationseinheit Stellenplan Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Verw.-Vorschlag Ergänzung Vom FPA am
Nr. 
2014 


stelle Funktionsbezeichnung 
Sachgebiet 


2014 
(bisheriger 
Wert) 


Wertänderung
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


Wertänderung 
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


29. Januar
2015 
empfohlene 
Änderung 


1 2 3 4 5 6 7 8 9


Dezernat V Sozial-, Schul-, 
Gesundheits- und Jugendde-
zernat 


00040 001-5000 Bisher: 
Erster Stadtrat/Stadträtin 
Künftig: 
Stadtrat/Stadträtin 


1 B 7 


1 B 6 
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Dezernat V Sozial-, Schul-, Gesund-
heits- und Jugenddezernat 


Nr. 00040 Stellenwertänderung gem. Beschluss des Rates vom 15. Juli 2014, DS-Nr.:17021/14. 
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Fachbereich 10 
1022 118 3 Dezernat VII Finanz-, Stadtgrün- und Sportdezernat 


Stellenplan 2015 


StPl.- Kosten- Organisationseinheit Stellenplan Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Verw.-Vorschlag Ergänzung Vom FPA am
Nr. 
2014 


stelle Funktionsbezeichnung 
Sachgebiet 


2014 
(bisheriger 
Wert) 


Wertänderung
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


Wertänderung 
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


29. Januar
2015 
empfohlene 
Änderung 


1 2 3 4 5 6 7 8 9


Dezernat VII Finanz-, Stadt-
grün- und Sportdezernat 


00030 001-7000 Bisher: 
Stadtrat/Stadträtin 
Künftig: 
Erster Stadtrat/Stadträtin 


1 B 6 


1 B 7 
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Dezernat VII Finanz-, Stadtgrün- und 
Sportdezernat 


Nr. 00030 Stellenwertänderung gem. Beschluss des Rates vom 15. Juli 2014, DS-Nr.:17021/14. 
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Fachbereich 10 
1022 118 3 0140 Rechnungsprüfungsamt 


Stellenplan 2015 


StPl.- Kosten- Organisationseinheit Stellenplan Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Verw.-Vorschlag Ergänzung Vom FPA am
Nr. 
2014 


stelle Funktionsbezeichnung 
Sachgebiet 


2014 
(bisheriger 
Wert) 


Wertänderung
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


Wertänderung 
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


29. Januar
2015 
empfohlene 
Änderung 


1 2 3 4 5 6 7 8 9


0140 Rechnungsprüfungsamt 


0140.20 Prüfbereich Betriebs-
wirtschaft 


01685 014-0000 Prüfer/in 
Prüfung Jahresabschluss und 
konsolid. Gesamtabschluss, 
Schlussbericht, Jahresab-
schluss ZGB 


1 A 11 1 E 10 
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0140 Rechnungsprüfungsamt 


0140.20 Prüfbereich Betriebswirtschaft 


Nr. 01685 Wertgleiche Stellenumwandlung entsprechend der tatsächlichen Besetzung. 
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Fachbereich 10 
1022 118 3 0150 Gleichstellungsreferat 


Stellenplan 2015 


StPl.- Kosten- Organisationseinheit Stellenplan Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Verw.-Vorschlag Ergänzung Vom FPA am
Nr. 
2014 


stelle Funktionsbezeichnung 
Sachgebiet 


2014 
(bisheriger 
Wert) 


Wertänderung
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


Wertänderung 
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


29. Januar
2015 
empfohlene 
Änderung 


1 2 3 4 5 6 7 8 9


0150 Gleichstellungsreferat 


01403 015-0000 Sachbearbeiter/in Gleichstel-
lungsrelevante Fragen und 
Angelegenheiten, stellv. Refe-
ratsleiter/in 


1 E 9  
   T 32,50 


1 E 10  
   T 28,19 


- 1 E 9 
   T 4,31 


01405 015-0000 Sachbearbeiter/in Gleichstel-
lungsrelevante Fragen und 
Angelegenheiten, stellv. Refe-
ratsleiter/in 


1 E 9  
   T 20,69 


1 E 9 T 25 + 1 E 9  
   T 4,31 


neu 015-0000 Sachbearbeiter/in für Büro-
kommunikation 


+1 E 5 T 19,5 
   kw 2015 


+1 E 5 T 19,5 
   kw 2017 
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0150 Gleichstellungsreferat 


Nrn. 01403 und 01405 Stellenhebung entsprechend der Bewertung und Stellenausweisung entsprechend der Be-
setzung. 


Nr. neu Befristete Stellenschaffung nach Änderung der Aufgabenverteilung. Deckung erfolgt über 
eine persönliche Stundenreduzierung im Gleichstellungsreferat. 
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Fachbereich 10 
1022 118 3 0413 Städtisches Museum 


Stellenplan 2015 


StPl.- Kosten- Organisationseinheit Stellenplan Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Verw.-Vorschlag Ergänzung Vom FPA am
Nr. 
2014 


stelle Funktionsbezeichnung 
Sachgebiet 


2014 
(bisheriger 
Wert) 


Wertänderung
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


Wertänderung 
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


29. Januar
2015 
empfohlene 
Änderung 


1 2 3 4 5 6 7 8 9


0413 Städtisches Museum 


0413.20 Wissenschaftliche 
Sachbearbeitung 


01253 410-3000 Sachbearbeiter/in 
Betreuung der Ehrenamtlichen 


1 E 5 T 31 + 1 E 5 
   T 31,41 
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0413 Städtisches Museum 


0413.20 Wissenschaftliche Sachbearbei-
tung 


Nr. 01253 Stellenverlegung von 41.0 Kulturinstitut entsprechend der zukünftigen Aufgabenwahrneh-
mung zur Betreuung der Ehrenamtlichen im Altstadtrathaus. 
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Fachbereich 10 
1022 118 3 0414 Wissenschaft und Stadtarchiv 


Stellenplan 2015 


StPl.- Kosten- Organisationseinheit Stellenplan Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Verw.-Vorschlag Ergänzung Vom FPA am
Nr. 
2014 


stelle Funktionsbezeichnung 
Sachgebiet 


2014 
(bisheriger 
Wert) 


Wertänderung
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


Wertänderung 
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


29. Januar
2015 
empfohlene 
Änderung 


1 2 3 4 5 6 7 8 9


0414 Wissenschaft und 
Stadtarchiv 


0414.20 Digitale Archivierung, 
IT, Digitalisierung 


04562 410-4100 Stellenleiter/in 
Erschließung von Beständen 


1 A 10 1 A 11 
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0414 Wissenschaft und Stadtarchiv  
  
0414.20 Digitale Archivierung, IT, Digitali-
sierung 


 


  
Nr. 04562 Stellenhebung entsprechend der Bewertung. 
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Fachbereich 10 
1022 118 3 0500 Sozialreferat 


Stellenplan 2015 


StPl.- Kosten- Organisationseinheit Stellenplan Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Verw.-Vorschlag Ergänzung Vom FPA am
Nr. 
2014 


stelle Funktionsbezeichnung 
Sachgebiet 


2014 
(bisheriger 
Wert) 


Wertänderung
Neue St. (+) 
Wegfall   (-) 


Verlegung 
(+/-) 


Wertänderung 
Neue St. (+) 
Wegfall   (-) 


Verlegung 
(+/-) 


29. Januar
2015 
empfohlene 
Änderung 


1 2 3 4 5 6 7 8 9


0500 Sozialreferat 


05649 050-3000 Sachbearbeiter/in 
Verwaltungsangelegenheiten 


1 A 11 kw 3) 1 A 10 T 20 - 1 A 11 T 20 
   kw 3) 


0500.10 Büro für Migrationsfra-
gen 


05189 050-3000 Sozialarb./-päd. 
bisher: 
Umsetzung des Handlungskon-
zeptes Integrationsförderung 
künftig: 
Koordinierungsstelle für Migra-
tion und Teilhabe 


1 S 15 1 S 15 kw 3) 


Neu 050-3000 Sozialarb./-päd. 
Umsetzung des Handlungskon-
zeptes Integrationsförderung 


1 S 15 T 19,5 + 1 A 11 T 20
   kw 3) 
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0500 Sozialreferat 


Nr. 05649 Verlegung von Stellenanteilen zu 0500.10 bzw. Stellenausweisung in Anpassung an den 
Bedarf insbesondere für eine Zuwendungsbearbeitung. Hierdurch sollen die im Referat 
vorhandenen Sozialarb./-päd. von Verwaltungstätigkeiten entlastet werden, um sich stärker 
den originären Migrationsaufgaben widmen zu können. Bewertung offen. 


0500.10 Büro für Migrationsfragen 


Nrn. 05189 und Neu Stellenverlegung von 0500 und Stellenausweisung zur Einrichtung einer Koordinierungsstel-
le für Migration und Teilhabe bei hälftiger Förderung durch das Land Niedersachen. Es ist 
beabsichtigt, für das Jahr 2015 einen entsprechenden Förderantrag zu stellen. Hierzu soll 
ein Konzept unter Einbeziehung einer vorhandenen Teilzeitstelle erstellt werden. Die Inan-
spruchnahme der zusätzlichen Stellenanteile steht unter dem Vorbehalt einer entsprechen-
den Kostenbeteiligung durch das Land. 
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Fachbereich 10 
1022 118 3 0600 Baureferat 


Stellenplan 2015 


StPl.- Kosten- Organisationseinheit Stellenplan Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Verw.-Vorschlag Ergänzung Vom FPA am
Nr. 
2014 


stelle Funktionsbezeichnung 
Sachgebiet 


2014 
(bisheriger 
Wert) 


Wertänderung
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


Wertänderung 
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


29. Januar
2015 
empfohlene 
Änderung 


1 2 3 4 5 6 7 8 9


0600 Baureferat 


01462 060-0000 stellv. Referatsleiter/in 1 A 13 gD 1 A 12 


neu 060-0000 Techn. Sachbearbeiter/in 
Koordinierung von Baumaß-
nahmen 


+ 1 E 12 
   kw 2017 
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0600 Baureferat 


Nr. 01462 Stellenausweisung entsprechend der Bewertung. 


Nr. neu Befristete Stellenschaffung aufgrund der gestiegenen Anforderungen und Notwendigkeiten 
(Entwicklungsprojekt Nördliches Ringgebiet, Baugebiete: Alsterplatz, Langer Kamp, Gelände 
Braunschweiger Zeitung, Holzmoor, etc.). Eine verstärkte Projektsteuerung bei Wohn –und 
Gewerbegebieten ist zwingend erforderlich.  
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Fachbereich 10 
1022 118 3 0610 Stadtbild und Denkmalpflege 


Stellenplan 2015 


StPl.- Kosten- Organisationseinheit Stellenplan Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Verw.-Vorschlag Ergänzung Vom FPA am
Nr. 
2014 


stelle Funktionsbezeichnung 
Sachgebiet 


2014 
(bisheriger 
Wert) 


Wertänderung
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


Wertänderung 
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


29. Januar
2015 
empfohlene 
Änderung 


1 2 3 4 5 6 7 8 9


0610 Stadtbild und Denkmal-
pflege 


03532 061-1000 Stellv. Referatsleiter/in 1 A14 1 E 14 
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0610 Stadtbild und Denkmalpflege 


Nr. 03532 Wertgleiche Stellenumwandlung entsprechend der Besetzung. 
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Fachbereich 10 
1022 118 3 01 Zentrale Steuerung 


Stellenplan 2015 


StPl.- Kosten- Organisationseinheit Stellenplan Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Verw.-Vorschlag Ergänzung Vom FPA am
Nr. 
2014 


stelle Funktionsbezeichnung 
Sachgebiet 


2014 
(bisheriger 
Wert) 


Wertänderung
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


Wertänderung 
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


29. Januar
2015 
empfohlene 
Änderung 


1 2 3 4 5 6 7 8 9


01 Zentrale Steuerung 


0100 Steuerungsdienst 


0100 AG 1 Büro OBM, Steue-
rungsdienst 


00110 010-0000 bisher: 
Pers. Referent/in 
stellv. Referatsleiter/in 
künftig: 
Wiss. Sachbearbeiter/in 


1 A 14 


1 E 14 


0300 Rechtsreferat 


0300.1 SG 1 Satzungs- und 
Abgabenrecht, Arbeitsrecht, 
Dienstrecht, Ordnungsrecht, 
Umwelt- und Sozialrecht 


01524 030-1000 Sachgebietsleiter/in 
Kommunalabgabenrecht und 
Satzungsrecht, städt. Gesell-
schaften 


1 A 14 1 A 15 


0300.2 SG 2 Kommunalrecht, 
Baurecht, Vergabe- und Euro-
parecht, Privatrecht 


Neu 030-1000 Jur. Sachbearbeiter/in + 1 A 14 T 25 
   kw 1) 
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01 Zentrale Steuerung 


0100 Steuerungsdienst 


0100 AG 1 Büro OBM, Steuerungsdienst 


Nr. 00110 Wertgleiche Stellenumwandlung entsprechend der Besetzung. 


0300 Rechtsreferat 


0300.1 SG 1 Satzungs- und Abgaben-
recht, Arbeitsrecht, Dienstrecht, Ord-
nungsrecht, Umwelt- und Sozialrecht 


Nr. 01524 Stellenhebung entsprechend der Bewertung. 


0300.2 SG 2 Kommunalrecht, Baurecht, 
Vergabe- und Europarecht, Privatrecht 


Nr. neu Stellenschaffung aus personalwirtschaftlichen Gründen. 
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Fachbereich 10 
1022 118 3 10 Zentrale Dienste 


Stellenplan 2015 


StPl.- Kosten- Organisationseinheit Stellenplan Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Verw.-Vorschlag Ergänzung Vom FPA am
Nr. 
2014 


stelle Funktionsbezeichnung 
Sachgebiet 


2014 
(bisheriger 
Wert) 


Wertänderung
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


Wertänderung 
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


29. Januar
2015 
empfohlene 
Änderung 


1 2 3 4 5 6 7 8 9


10 Zentrale Dienste 


10.02 Bürgertelefon 


05005 100-0400 Sachbearbeiter/in 
Bürgertelefon 


- 1 E 8 kw 1) 


10.2 Personalwirtschaft,  
-entwicklung und Organisation 


10.21 Personalwirtschaft 


01540 100-2115 Sachbearbeiter/in 
Personalwirtschaft einschl. 
Grundsatzangelegenheiten, 
Vergleichsringe 


1 A 11 1 A 10 


10.4 Informations- und Kom-
munikationstechnologie 


10.40 IuK-Steuerung, Internet 


01989 100-4010 Stellenleiter/in 1 A 12 1 A 13 gD 


01480 100-4010 Sachbearbeiter/in 
Zentrale Aufgaben 


1 E 6 T 19,5 1 A 8 + 1 A 10 T 20


05192 100-4010 Sachbearbeiter/in 
Veröffentlichungen 


- 1 A 10 T 20 


10.40/1 AG 1 OE-Betreuung 


02012 100-4010 Bisher: 
Koordinator/in  
IT-Organisation einschl. Grund-
satzangelegenheiten 
Künftig: 
Sachbearbeiter/in 
IT-Organisation 


1 A 12 


1 A 11 


10.44 IuK-Anwenderbetreuung 


01999 100-4400 Sachbearbeiter/in 
Software Support 


1 E 11 kw 5) 1 E 11 
   ku 1) E 10 


1 E 10 


02003 100-4400 Sachbearbeiter/in 
Software Support 


1 E 9 1 E 10 
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10 Zentrale Dienste 


10.02 Bürgertelefon 


Nr. 05005 Stellenverlegung zu 61.41.1 zur Betreuung des „Hauses Entenfang“. 


10.2 Personalwirtschaft, -entwicklung und 
Organisation 


10.21 Personalwirtschaft 


Nr. 01540 Stellenwertänderung aufgrund einer geänderten Aufgabenzuordnung entsprechend der 
Bewertung. 


10.4 Informations- und Kommunikations-
technologie 


10.40 IuK-Steuerung, Internet 


Nr. 01989 Stellenhebung entsprechend der Bewertung. 


Nrn. 01480 und 05192 Zusammenlegung von Stellenanteilen nach Neuordnung der Aufgabenzuweisung und Stel-
lenwertänderung entsprechend der Bewertung. 


10.40/1 AG 1 OE-Betreuung 


Nr. 02012 Stellenwertänderung aufgrund einer geänderten Aufgabenzuordnung entsprechend der 
Bewertung. 


10.44 IuK-Anwenderbetreuung 


Nr. 01999  Anbringung eines ku-Vermerkes entsprechend der Bewertung. 
Ergänzung: 
Realisierung des ku-Vermerkes nach Ausscheiden des Stelleninhabers. 


Nr. 02003 Stellenhebung entsprechend der Bewertung. 
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Fachbereich 10 
1022 118 3 20 Finanzen 


Stellenplan 2015 


StPl.- Kosten- Organisationseinheit Stellenplan Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Verw.-Vorschlag Ergänzung Vom FPA am
Nr. 
2014 


stelle Funktionsbezeichnung 
Sachgebiet 


2014 
(bisheriger 
Wert) 


Wertänderung
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


Wertänderung 
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


29. Januar
2015 
empfohlene 
Änderung 


1 2 3 4 5 6 7 8 9


20 Finanzen 


20.2 Liegenschaften 


20.22 Grundstücksverwaltung 


03835 200-2200 Sachbearbeiter/in 
bisher: 
Investitionsmanagement 
Künftig: 
Investitionsmanagement, Lie-
genschaftsverwaltung Stadtge-
biet Süd – Grundstücke Innen-
stadt 


1 A 10 T 20 1 A 10 + 1 A 10 T 20


20.22.1 Liegenschaftsverwal-
tung Stadtbezirke 120 und 131 
(z. T.), Erbbaurechte, Anmie-
tung 


03841 200-2200 Sachbearbeiter/in 
Stadtgebiet Süd – Grundstücke 
Innenstadt, Messegelände 


- 1 A 10 T 20 
- 1 A 10 T 10 


03836 200-2200 Sachbearbeiter/in 
bisher:  
Einheitsbewertung, Gehweg-
reinigung, Winterdienst 
künftig: 
Einheitsbewertung, Gehweg-
reinigung, Winterdienst, Mes-
segelände 


1 A 8 T 20 1 A 8 T 30 + 1 A 10 T 10


20.3 Steuern 


20.31 Gewerbesteuer/ Vergnü-
gungssteuer 


05193 200-3100 Sachbearbeiter/in 
Gewerbesteuerveranlagungen 
P-Z 


1 E 8 T 19,5 1 E 8 T 26,5 


20.4 Stadtkasse 


20.41 Buchhaltung 


20.41.1 SG 1 Debitoren 


03917 200-4100 Sachgebietsleiter/in 
Debitorenbuchhaltung 


1 A 8 1 A 9 mD 


20.41.2 SG 2 Kreditoren 


03905 200-4200 Kontenführer/in 
Kreditoren- und  
Debitorenbuchhaltung, unklare 
GE, AVISE 


1 E 6 1 A 8 
   ku 1) A 7 
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20 Finanzen 


20.2 Liegenschaften 


20.22 Grundstücksverwaltung 


Nr. 03835 


20.22.1 Liegenschaftsverwaltung 
Stadtbezirke 120 und 131  
(z. T.), Erbbaurechte, Anmietung 


Stellenteilung, -verlegung und -wertänderung entsprechend der tatsächlichen Aufgaben-
wahrnehmung. 


Nrn. 03841 und 03836 


20.3 Steuern 


20.31 Gewerbesteuer/Vergnügungssteuer 


Nr. 05193 Stundenaufstockung aufgrund der Fallzahlentwicklung und zusätzlich wahrzunehmender 
Tätigkeiten infolge einer Gesetzesänderung im Bereich des Insolvenzrechts. Deckung durch 
entsprechende Mehreinnahmen aus Insolvenzverfahren.  


20.4 Stadtkasse 


20.41 Buchhaltung 


20.41.1 SG 1Debitoren 


Nr. 03917 Stellenhebung entsprechend der Bewertung. 


20.41.2 SG 2 Kreditoren 


Nr. 03905 Stellenumwandlung und Wertänderung aus personalwirtschaftlichen Gründen. 
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Fachbereich 10 
1022 118 3 32 Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit 


Stellenplan 2015 


StPl.- Kosten- Organisationseinheit Stellenplan Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Verw.-Vorschlag Ergänzung Vom FPA am
Nr. 
2014 


stelle Funktionsbezeichnung 
Sachgebiet 


2014 
(bisheriger 
Wert) 


Wertänderung
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


Wertänderung 
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


29. Januar
2015 
empfohlene 
Änderung 


1 2 3 4 5 6 7 8 9


32 Bürgerservice, Öffentliche 
Sicherheit 


32.1 Ordnungs- und Gewerbe-
angelegenheiten 


32.11 Ordnungsangelegenhei-
ten 


32.11.1 SG 1 Allgemeine Ord-
nungsangelegenheiten/ Gefah-
renabwehr 


05615 320-1011 Sachbearbeiter/in 
NHundG, Gefahrenabwehr, 
Geldwäschegesetz 


1 A 10 T 20 1 A 10 


32.11.2 SG 2 Versammlungs-
recht, Waffen- und Sprengstoff-
recht 


05521 320-1060 Sachbearbeiter/in 
Waffenrecht 


1 A 8 
   kw 2014 


1 A 8 
   kw 2015 


05522 320-1060 Sachbearbeiter/in 
Waffenrecht 


1 A 8 
   kw 2014 


1 A 8 
   kw 2015 


32.2 Bußgeldabteilung 


32.2/1 AG 1 Sonstige Ord-
nungswidrigkeiten 


05383 320-2300 Sachbearbeiter/in 
Sonstige Bußgelder 


1 A 10 
   kw 2014 


1 A 10 
   kw 2015 


32.20 Verwaltung 


neu 320-2000 Sachbearbeiter/in 
Vollstreckung von Forderungen 
aus Ordnungswidrigkeiten 


+ 1 E 5  
   T 19,5 
   kw 2016 


neu 320-2000 Sachbearbeiter/in 
Vollstreckung von Forderungen 
aus Ordnungswidrigkeiten 


+ 1 E 5  
   T 19,5 
   kw 3) 


32.3 Straßenverkehrsabteilung 


32.33 Händlerzulassungen 


02339 320-3200 Sachbearbeiter/in Zulassungen 1 E 6 1 A 7 


neu 320-3200 Sachbearbeiter/in 
Zulassungen 


+ 1 A 6 
   kw 2017 


32.4 Abt. Bürgerangelegenhei-
ten 


32.41 Allgemeine Bürgerange-
legenheiten 


32.41.2 SG 2 Bürgerangele-
genheiten 


01941 320-4110 Sachbearbeiter/in 
Schaltersachbearbeitung 


1 A 7 T 20 1 E 6 T 19,5 


02375 320-4110 Sachbearbeiter/in 
Schaltersachbearbeitung 


1 A 7 1 E 6 
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32 Bürgerservice,  
Öffentliche Sicherheit 


32.1 Ordnungs- und Gewerbeangelegen-
heiten 


32.11 Ordnungsangelegenheiten 


32.11.1 SG 1 Allgemeine Ordnungs-
angelegenheiten/Gefahrenabwehr 


Nr. 05615 Stundenaufstockung auf eine Vollzeitstelle aufgrund der Aufgabenentwicklung in den Berei-
chen NHundG und Geldwäschegesetz.  


32.11.2 SG 2 Versammlungsrecht, Waf-
fen- und Sprengstoffrecht 


Nrn. 05521 u. 05522 Fortschreibung der kw-Vermerke entsprechend der Aufgabenentwicklung. Der Aufbau des 
Nationalen Waffenregisters ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Welche Zeitanteile für die 
Pflege und die vom Land vorgegebenen Kontrollaufgaben erforderlich sind, soll bis 2015 
ermittelt werden. 


32.2 Bußgeldabteilung 


32.2/1 AG 1 Sonstige Ordnungswidrigkei-
ten 


Nr. 05383 Fortschreibung des kw-Vermerkes, da die Fallzahlentwicklung noch keine konkrete Aussage 
zum tatsächlichen Bedarf zulässt. 


32.20 Verwaltung 


Nr. neu Befristete Stellenschaffung aufgrund der Fallzahlentwicklung bei Anträgen auf Erzwingungs-
haft und bei Anträgen auf Ratenzahlung. 


Nr. neu Stellenschaffung aus personalwirtschaftlichen Gründen. Eine Stellenbesetzung erfolgt nur im 
Umfang eines ggf. gewährten Minderleistungsausgleichs seitens des Integrationsamts. 


32.3 Straßenverkehrsabteilung 


32.33 Händlerzulassungen 


Nr. 02339 Wertgleiche Stellenumwandlung entsprechend der tatsächlichen Besetzung. 


Nr. neu Befristete Stellenschaffung aufgrund steigender Fallzahlen. Die Volkswagen Leasing GmbH 
hat ein neues Geschäftsfeld im Bereich der Langzeitvermietung von Fahrzeugen eröffnet. 
Die Fahrzeuge werden in Braunschweig zugelassen. Die Personalkosten werden durch 
erhöhte Gebühreneinnahmen nahezu kompensiert. 


32.4 Abt. Bürgerangelegenheiten 


32.41 Allgemeine Bürgerangelegenheiten 


32.41.2 SG 2 Bürgerangelegenheiten 


Nrn. 01941 u. 02375 Wertgleiche Stellenumwandlungen entsprechend der tatsächlichen Besetzung. 
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Fachbereich 10 
1022 118 3 32 Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit 


Stellenplan 2015 


StPl.- Kosten- Organisationseinheit Stellenplan Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Verw.-Vorschlag Ergänzung Vom FPA am
Nr. 
2014 


stelle Funktionsbezeichnung 
Sachgebiet 


2014 
(bisheriger 
Wert) 


Wertänderung
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


Wertänderung 
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


29. Januar
2015 
empfohlene 
Änderung 


1 2 3 4 5 6 7 8 9


32.5 Veterinärwesen, Verbrau-
cherschutz 


02704 320-5000 Sachbearbeiter/in 1 A 7 T 30 1 A 7 T 20 - 1A 7 T 10 


02713 320-5000 Sachbearbeiter/in 1 A 7 T 20 1 A 8 T 30 + 1 A 7 T 10 


32.5.1 SG 1 Veterinärwesen 


05050 320-5010 Amtl. Tierarzt/-ärztin 1 E 13 T 9,75 
   kw 2014 


1 E 13 T 9,75 


32.6 Standesamt 


32.6.2 SG 2  
Geburten- und Sterberegister, 
Personenstandsurkunden 


02730 320-6020 Sachbearbeiter/in 
Geburten- und Sterberegister, 
Betreuung der IT-
Anwendungen 
Standesbeamter/-beamtin 


1 A 8 1 A 9 mD 


02735 320-6020 Sachbearbeiter/in 
Personenstandsurkunden 


1 E 3 1 E 5 
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32.5 Veterinärwesen, Verbraucherschutz 


Nrn. 02704 und 02713 Stellenausweisung entsprechend der Besetzung und Bewertung. 


32.5.1 SG 1 Veterinärwesen 


Nr. 05050 Streichung des kw-Vermerkes aufgrund der Aufgabenentwicklung auf dem Gebiet des 
Fleischhygienerechts. So hat sich u.a. die Zahl der EU-zugelassenen zu überprüfenden 
Betriebe in den letzten acht Jahren von 6 auf 26 erhöht. 


32.6 Standesamt 


32.6.2 SG 2  
Geburten- und Sterberegister, Personen-
standsurkunden 


Nr. 02730 Stellenhebung entsprechend der Bewertung. 


Nr. 02735 Stellenhebung entsprechend der Bewertung. 
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Fachbereich 10 
1022 118 3 37 Feuerwehr 


Stellenplan 2015 


StPl.- Kosten- Organisationseinheit Stellenplan Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Verw.-Vorschlag Ergänzung Vom FPA am
Nr. 
2014 


stelle Funktionsbezeichnung 
Sachgebiet 


2014 
(bisheriger 
Wert) 


Wertänderung
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


Wertänderung 
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


29. Januar
2015 
empfohlene 
Änderung 


1 2 3 4 5 6 7 8 9


37 Feuerwehr 


37.1 Gefahrenabwehr und 
Rettungsdienst 


37.11 Einsatz 


00178, 
05051, 
05052 


370-1100 C-Dienst Wachabteilungslei-
ter/in HW 


3 A 10 3 A 11 


00190, 
00192,
00196,
00198, 
00202 


370-1100 Bisher: 
Brandmeister/in 
Künftig: 
Hauptbrandmeister/in 


5 A 7 


5 A 9 mD 


05085, 
00373 


370-1100 Bisher: 
Brandmeister/in 
Künftig: 
Gruppenführer/in 


2 A 7 


2 A 9 Z 


37.12 Rettungsdienst 


00365 370-1200 Lagedienstführer/in 
Stellenleiter/in Rettungsdienst 


1 A 11 1 A 12 


Neu 370-1200 Sachbearbeiter/in Medizindo-
kumentation 


+ 1 E 10 
   T 19,5 


37.2 Gefahrenvorbeugung und 
Technik 


37.23 Nachrichten- und Infor-
mationstechnik 


Neu 370-2300 Techn. Sachbearbeiter/in 
Digitalfunk 


+ 1 E 7 
   T 19,5 
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37 Feuerwehr 


37.1 Gefahrenabwehr und Rettungsdienst 


37.11 Einsatz 


Nrn. 00178, 05051 und 05052 Stellenhebungen entsprechend der voraussichtlichen Bewertung. 


Nrn. 00190,0019200196,00198, 00202 Stellenhebungen entsprechend der Bewertung. 


Nrn. 05085, 00373 Stellenhebungen entsprechend der Bewertung. 


37.12 Rettungsdienst 


Nr. 00365 Stellenhebung entsprechend der voraussichtlichen Bewertung. 


Nr. neu Stellenschaffung zur Sicherstellung der Medizindokumentation im Rettungsdienst und somit 
der Finanzierung durch die Kostenträger. Deckung durch entsprechende Einnahmen von 
den Kostenträgern Rettungsdienst. 


37.2 Gefahrenvorbeugung und Technik 


37.23 Nachrichten- und Informationstech-
nik 


Nr. neu Stellenschaffung zur Abdeckung des durch die Einführung und Betreuung der Digitalen 
Meldeempfänger gestiegenen Aufwandes. Allein durch die voraussichtlich zweimal jährlich  
stattfindenden Updates entsteht ein zusätzlicher Aufwand von rd. 500 Arbeitsstunden für 
Geräte der Feuerwehren. 
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Fachbereich 10 
1022 118 3  40 Schule 


Stellenplan 2015 


StPl.- Kosten- Organisationseinheit Stellenplan Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Verw.-Vorschlag Ergänzung Vom FPA am
Nr. 
2014 


stelle Funktionsbezeichnung 
Sachgebiet 


2014 
(bisheriger 
Wert) 


Wertänderung
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


Wertänderung 
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


29. Januar
2015 
empfohlene 
Änderung 


1 2 3 4 5 6 7 8 9


40 Schule 


40.1 Kommunale Schulaufga-
ben 


40.11 Schulentwicklung und  
-organisation, Schülerbeförde-
rung 


neu 400-1010 Sachbearbeiter/in Servicestelle 
Mittagessenversorgung 


+ 1 A 10  
+ 1 A 10 T 20 


40.2 IT und Medien  


05197 400-2010 Sachbearbeiter/in Medienent-
wicklungsplanung 


1 E 9 1 E 8 


40.81 Grundschulen 


00440 400-1101 Schulsekretär/in Altmühlstraße 1 E 5 T 23 1 E 5 T 26,5 


00442 400-1102 Schulsekretär/in 
Am Schwarzen Berge 


1 E 5 T 16,5 1 E 5 T 17 


00447 400-1103 Schulsekretär/in Bebelhof 1 E 5 T 15,5 1 E 5 T 19 


00451 400-1104 Schulsekretär/in Broitzem 1 E 5 T 14,5 1 E 5 T 17 


00461 400-1107 Schulsekretär/in Bültenweg 1 E 5 T 11 1 E 5 T 13 


00466 400-1108 Schulsekretär/in Bürgerstraße 1 E 5 T 24 1 E 5 T 25 


00471 400-1109 Schulsekretär/in Comenius-
straße 


1 E 5 T 26,5 1 E 5 T 29 


00487 400-1110 Schulsekretär/in Diesterweg-
straße 


1 E 5 T 23 1 E 5 T 22,5 


00493 400-1111 Schulsekretär/in Edith Stein 1 E 5 T 13 1 E 5 T 14 


00556 400-1112 Schulsekretär/in Gartenstadt 1 E 5 T 14 1 E 5 T 15,5 


00558 400-1113 Schulsekretär/in Gliesmarode 1 E 5 T 11,5 1 E 5 T 14 


00560 400-1114 Schulsekretär/in Heidberg 
(mit Sprachheilklasse) 


1 E 5 T 25 1 E 5 T 28 


00562 400-1117 Schulsekretär/in Heinrichstraße 1 E 5 T 22,5 1 E 5 T 28 


00564 400-1118 Schulsekretär/in 
Hinter der Masch 


1 E 5 T 11,5 1 E 5 T 12 


00566 400-1120 Schulsekretär/in St. Josef 
(Kath. GS) 


1 E 5 T 12 1 E 5 T 13 


04634 400-1119 Schulsekretär/in Hohestieg 1 E 5 T 16,5 1 E 5 T 19 


00568 400-1121 Schulsekretär/in Hondelage 1 E 5 T 12 1 E 5 T 13 


00570 400-1122 Schulsekretär/in Illmenaustraße 1 E 5 T 19 1 E 5 T 22,5 


00572 400-1123 Schulsekretär/in Isoldestraße 1 E 5 T 21,5 1 E 5 T 19 


00576 400-1124 Schulsekretär/in Klint 1 E 5 T 19 1 E 5 T 23 


04635 400-1126 Schulsekretär/in Lamme 1 E 5 T 18 1 E 5 T 19,5 
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40 Schule 


40.1 Kommunale Schulaufgaben 


40.11 Schulentwicklung und 
-organisation, Schülerbeförderung 


Nr. neu Stellenschaffung zur Entlastung der Schulen im Bereich Mittagessenversorgung gem. dem 
Konzept für die Mittagessenversorgung in Ganztagsschulen vom Feb. 2014. Das Konzept 
hat der Schulausschuss am 14. März 2014 im Rahmen des Sachstandsberichtes Schulent-
wicklungsplanung (DS 13540/14) zur Kenntnis genommen. Bewertung offen. 


40.2 IT und Medien 


Nr. 05197 Stellenausweisung entsprechend der vorhandenen Eckbewertung (StVPl.-Nr. 00426). 


40.81 Grundschulen 


Nrn. 00440, 00442, 00447, 00451, 00461, 
00466, 00471, 00487, 00493, 00556, 
00558, 00560, 00562, 00564, 00566, 
04634, 00568, 00570, 00572, 00576 und 
04635 


Ausweisung nach Neuberechnung aufgrund des Schülerschlüssels. Die Ausweisung erfolgt 
gem. des Beschlusses zur Neufassung des Schülerschlüssels durch den VA am 27. Januar 
2015. 
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Fachbereich 10 
1022 118 3  40 Schule 
 
 Stellenplan 2015 


 
StPl.- Kosten- Organisationseinheit Stellenplan Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Verw.-Vorschlag Ergänzung Vom FPA am
Nr. 
2014 


stelle 
 


Funktionsbezeichnung 
Sachgebiet 


2014 
(bisheriger 
Wert) 


Wertänderung
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


Wertänderung 
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


29. Januar 
2015 
empfohlene 
Änderung 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
  noch 40.81 Grundschulen       
         


00578 400-1127 Schulsekretär/in Lehndorf 1 E 5 T 17   1 E 5 T 19,5   
         


00580 400-1128 Schulsekretär/in Lindenberg-
siedlung 


1 E 5 T 9,5   1 E 5 T 12   


         
00582 400-1129 Schulsekretär/in  


Mascheroder Holz 
1 E 5 T 13   1 E 5 T 14,5   


         
00584 400-1130 Schulsekretär/in Melverode 1 E 5 T 9,5   1 E 5 T 11,5   


         
00586 400-1132 Schulsekretär/in Querum 1 E 5 T 14,5   1 E 5 T 16,5   


         
00588 400-1133 Schulsekretär/in Rautheim 1 E 5 T 10,5   1 E 5 T 11,5   


         
00592 400-1134 Schulsekretär/in Rheinring 1 E 5 T 14   1 E 5 T 20,5   


         
00590 400-1135 Schulsekretär/in Rühme 1 E 5 T 15,5   1 E 5 T 16,5   


         
00574 400-1158 Schulsekretär/in Schunteraue 1 E 5 T 12   1 E 5 T 14   


         
00594 400-1139 Schulsekretär/in Stöckheim 1 E 5 T 19   1 E 5 T 20,5   


         
00600 400-1144 Schulsekretär/in Völkenro-


de/Watenbüttel 
1 E 5 T 12   1 E 5 T 14   


         
00602 400-1145 Schulsekretär/in Volkmarode 1 E 5 T 14,5   1 E 5 T 17   


         
00604 400-1146 Schulsekretär/in Waggum 1 E 5 T 13   1 E 5 T 15,5   


         
00608 400-1148 Schulsekretär/in Wenden 1 E 5  T 14,5   1 E 5 T 15,5   


         
  40.82 Hauptschulen       
         


00612 400-1401 Schulsekretär/in 
Schulzentrum Heidberg 


1 E 5 T 25,5   1 E 5 T 18,5   


         
00623 400-1406 Schulsekretär/in Sophienstraße 1 E 5 T 21,5   1 E 5 T 19,5   


         
00615 400-1408 Schulsekretär/in Schulzentrum 


Volkmarode  
 - 1 E 5 T 13     


         
  40.83 Grund- und Hauptschu-


len 
      


         
00617 400-1201 Schulsekretär/in Pestaloz-


zistraße 
1 E 5 T 29   1 E 5 T 28   


         
00619 400-1202 Schulsekretär/in Rüningen 1 E 5 T 27,5   1 E 5 T 29   


         
  40.85 Förderschulen       
         


00646 400-1808 Schulsekretär/in Hans-Würtz-
Schule (FöS K) 


1 E 5 T 33   1 E 5 T 35   


         
00650 400-1807 Schulsekretär/in Oswald-


Berkhan-Schule (FöS G) 
1 E 5 T 31,5   1 E 5 T 34   
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noch 40.81 Grundschulen 


Nrn. 00578, 00580, 00582, 00584, 00586, 
00588, 00592, 00590, 00574, 00594, 
00600, 00602, 00604 und 00608  


Ausweisung nach Neuberechnung aufgrund des Schülerschlüssels. Die Ausweisung erfolgt 
gem. des Beschlusses zur Neufassung des Schülerschlüssels durch den VA am 27. Januar 
2015. 


40.82 Hauptschulen 


Nrn. 00612 und 00623 Ausweisung nach Neuberechnung aufgrund des Schülerschlüssels. Die Ausweisung erfolgt 
gem. des Beschlusses zur Neufassung des Schülerschlüssels durch den VA am 27. Januar 
2015. 


Nr. 00615 Stellenwegfall nach Auflösung der Hauptschule. 


40.83 Grund- und Hauptschulen 


Nrn. 00617 und 00619 Ausweisung nach Neuberechnung aufgrund des Schülerschlüssels. Die Ausweisung erfolgt 
gem. des Beschlusses zur Neufassung des Schülerschlüssels durch den VA am 27. Januar 
2015. 


40.85 Förderschulen 


Nrn. 00646 und 00650 Ausweisung nach Neuberechnung aufgrund des Schülerschlüssels. Die Ausweisung erfolgt 
gem. des Beschlusses zur Neufassung des Schülerschlüssels durch den VA am 27. Januar 
2015. 
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Fachbereich 10 
1022 118 3  40 Schule 
 
 Stellenplan 2015 


 
StPl.- Kosten- Organisationseinheit Stellenplan Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Verw.-Vorschlag Ergänzung Vom FPA am
Nr. 
2014 


stelle 
 


Funktionsbezeichnung 
Sachgebiet 


2014 
(bisheriger 
Wert) 


Wertänderung
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


Wertänderung 
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


29. Januar 
2015 
empfohlene 
Änderung 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
  40.86 Realschulen       
         


00652 400-1502 Schulsekretär/in Georg-Eckert-
Straße 


1 E 5 T 18   1 E 5 T 17   


         
00656 400-1509 Schulsekretär/in Maschstraße 1 E 5 T 21   1 E 5 T 19   


         
00658 400-1511 Schulsekretär/in Nibelungen-


schule 
1 E 5 T 24   1 E 5 T 25   


         
00660 400-1504 Schulsekretär/in  


Schulzentrum Heidberg 
1 E 5 T 27,5   1 E 5 T 19,5   


         
00662 


 
400-1515 Schulsekretär/in Schulzentrum 


Volkmarode 
 - 1 E 5 T 14,5     


         
  40.87 Gymnasien       
         


00666 400-1602 Schulsekretär/in Gaußschule, 
Gymnasium Am Löwenwall 


1 E 5 T 23   1 E 5 T 24   


         
00669 400-1604 Schulsekretär/in Hoffmann-von 


Fallersleben-Schule 
1 E 5  29   1 E 5 T 24   


         
00675 400-1609 Schulsekretär/in Kleine Burg 1 E 5 T 18   1 E 5 T 24   


         
04632 400-1610 Schulsekretär/in Lessinggym-


nasium 
1 E 5 T 24,5   1 E 5 T 23   


         
00678 400-1616 Schulsekretär/in Martino-


Katharineum 
1 E 5 T 21   1 E 5 T 24   


         
00680 400-1618 Schulsekretär/in Neue Ober-


schule 
 1 E 5 T 33   1 E 5    


         
00681 400-1618 Schulsekretär/in Neue Ober-


schule 
1 E 5 T 19   1 E 5 T 11   


         
00747 400-1621 Schulsekretär/in  


Ricarda-Huch-Schule 
1 E 5    1 E 5 T 35   


         
00751 400-1621 Schulsekretär/in  


Ricarda-Huch-Schule 
1 E 5 T 22   1 E 5 T 26   


         
04633 400-1629 Schulsekretär/in Wilhelmgym-


nasium 
1 E 5 T 27   1 E 5 T 30,5   
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40.86 Realschulen 


Nrn. 00652, 00656, 00658 und 00660 Ausweisung nach Neuberechnung aufgrund des Schülerschlüssels. Die Ausweisung erfolgt 
gem. des Beschlusses zur Neufassung des Schülerschlüssels durch den VA am 27. Januar 
2015. 


Nr. 00662 Stellenwegfall nach Auflösung der Realschule. 


40.87 Gymnasien 


Nrn. 00666, 00669, 00675, 04632, 00678, 
00680, 00681, 00747, 00751 und 04633 


Ausweisung nach Neuberechnung aufgrund des Schülerschlüssels. Die Ausweisung erfolgt 
gem. des Beschlusses zur Neufassung des Schülerschlüssels durch den VA am 27. Januar 
2015. 
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Fachbereich 10 
1022 118 3  40 Schule 


Stellenplan 2015 


StPl.- Kosten- Organisationseinheit Stellenplan Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Verw.-Vorschlag Ergänzung Vom FPA am
Nr. 
2014 


stelle Funktionsbezeichnung 
Sachgebiet 


2014 
(bisheriger 
Wert) 


Wertänderung
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


Wertänderung 
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


29. Januar
2015 
empfohlene 
Änderung 


1 2 3 4 5 6 7 8 9


40.88 Integrierte Gesamtschu-
len 


00881 400-1701 Schulsekretär/in IGS Franz-
sches Feld 


1 E 5 T 33 1 E 5 T 30 


00882 400-1701 Schulsekretär/in IGS Franz-
sches Feld 


1 E 5 T 30 1 E 5 T 33 


05620 400-1705 Schulsekretär/in IGS Heidberg 1 E 5 T 25 1 E 5 T 31 


05388 400-1702 Schulsekretär/in IGS Querum 1 E 5 T 21,5 1 E 5 T 23 


00886 400-1703 Schulsekretär/in Wilhelm-
Bracke-Gesamtschule 


1 E 5 T 26 1 E 5 T 25 


00887 400-1703 Schulsekretär/in Wilhelm-
Bracke-Gesamtschule 


1 E 5 T 33 1 E 5 


00970 400-1703 Sachbearbeiter/in für Büro-
kommunikation  
Wilhelm-Bracke-Gesamtschule 


1 E 5 T 26 1 E 5 T 22 


05683 400-1704 Schulsekretär/in IGS Volkma-
rode 


1 E 5 T 4,5 1 E 5 T 9,5 


40.89 Berufsbildende Schulen 
und Sonstiges 


00975 400-1902 Sachbearbeiter/in für Büro-
kommunikation  Johannes-
Selenka-Schule 


1 E 5 T 2 1 E 5 T 1 


00980 400-1905 Sachbearbeiter/in für Büro-
kommunikation Heinrich Büs-
sing-Schule 


1 E 5 T 3 1 E 5 T 4 


00991 400-1906 Sachbearbeiter/in für Büro-
kommunikation Otto-
Bennemann-Schule 


1 E 5 T 35 1 E 5 T 32 


01017 400-1916 Schulsekretär/in Technikeraka-
demie 


1 E 5 T 24 1 E 5 T 27 


03595 400-1912 Bürohilfe BBS V 1 E 3 T 32 
   kw 1) 


+ 1 E 9 T 32 
   kw 1) 
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40.88 Integrierte Gesamtschulen 


Nrn. 00881, 00882, 05620, 05388, 00886, 
00887, 00970 und 05683 


Ausweisung nach Neuberechnung aufgrund des Schülerschlüssels. Die Ausweisung erfolgt 
gem. des Beschlusses zur Neufassung des Schülerschlüssels durch den VA am 27. Januar 
2015. 


40.89 Berufsbildende Schulen und Sons-
tiges 


Nrn. 00975, 00980, 00991 und 01017 Ausweisung nach Neuberechnung aufgrund des Schülerschlüssels. Die Ausweisung erfolgt 
gem. des Beschlusses zur Neufassung des Schülerschlüssels durch den VA am 27. Januar 
2015. 


Nr. 03595 Stellenverlegung von 50.33 SG 1 aus personalwirtschaftlichen Gründen. Stellenausweisung 
entsprechend der Aufgaben. 
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Fachbereich 10 
1022 118 3 41 Kultur 


Stellenplan 2015 


StPl.- Kosten- Organisationseinheit Stellenplan Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Verw.-Vorschlag Ergänzung Vom FPA am
Nr. 
2014 


stelle Funktionsbezeichnung 
Sachgebiet 


2014 
(bisheriger 
Wert) 


Wertänderung
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


Wertänderung 
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


29. Januar
2015 
empfohlene 
Änderung 


1 2 3 4 5 6 7 8 9


41 Kultur 


41.0 Kulturinstitut 


41.0/1 AG 1 Service, Steue-
rung, Großprojekte, Schlossan-
gelegenheiten 


01253 410-0100 Sachbearbeiter/in 
Allgem. Verwaltung 


- 1 E 5
   T 31,41 


41.1 Literatur und Musik 


41.1/1 AG 1 Literatur und Mu-
sik, Preisverleihungen, Kon-
taktstelle Musik 


05199 410-1010 Sachbearbeiter/in 
Reg. Kontaktstelle Musik 


1 E 10 
   T 29,25 
    kw 4) 


1 E 10 
   T 29,25 


41.2 Städtische Musikschule 


05088 410-5100 Musikschullehrer/in 
Projekt „Musikschule für alle“ 


1 E 9 T 13,5 
   kw 2014 
   SP*) 


1 E 9 T 13,5 
   kw 2016 
   SP*) 


05346 410-5100 Musikschullehrer/in 
Projekt „Musikkindertagesstät-
te“ 


1 E 9 T 16 
   kw 2014 
   SP*) 


1 E 9 T 16 
   kw 2016 
   SP*) 
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41 Kultur  
  
41.0 Kulturinstitut  
  
41.0/1 AG 1 Service, Steuerung, Groß-
projekte, Schlossangelegenheiten 


 


  
Nr. 01253 Stellenverlegung zu 0413 Städtisches Museum entsprechend der zukünftigen Aufgaben-


wahrnehmung. 
  
41.1 Literatur und Musik  
  
41.1/1 AG 1 Literatur und Musik, Preis-
verleihungen, Kontaktstelle Musik 


 


  
Nr. 05199 Wegfall des kw-Vermerkes aus personalwirtschaftlichen Gründen. 
  
41.2 Städtische Musikschule  
  
Nrn. 05088 und 05346 Verlängerung der kw-Vermerke im Hinblick auf die Ausdehnung der Projekte auf weitere 


Braunschweiger Schulen bzw. Kindertagesstätten. Die jeweilige  Inanspruchnahme erfolgt 
nur bei kostenneutraler Finanzierung durch Beiträge und Fördermittel. Die Freigabe erfolgt 
durch die Verwaltung. 
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Fachbereich 10 
1022 118 3 50 Soziales und Gesundheit 


Stellenplan 2015 


StPl.- Kosten- Organisationseinheit Stellenplan Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Verw.-Vorschlag Ergänzung Vom FPA am
Nr. 
2014 


stelle Funktionsbezeichnung 
Sachgebiet 


2014 
(bisheriger 
Wert) 


Wertänderung
Neue St. (+) 
Wegfall   (-) 


Verlegung 
(+/-) 


Wertänderung 
Neue St. (+) 
Wegfall   (-) 


Verlegung 
(+/-) 


29. Januar
2015 
empfohlene 
Änderung 


1 2 3 4 5 6 7 8 9


50 Soziales und Gesundheit 


0502 Stabsstelle Beschäfti-
gungsförderung 


03519 500-2000 Stabsstellenleiter/in 1 A 11 1 A 11  
   kw 2015 


- 1 A 11 
   kw 2015 


03534 500-2000 Sachbearbeiter/in 
Haushaltsangelegenheiten, 
Controlling 


1 A 8 1 A 8  
   kw 2015 


03531 500-2000 Sachbearbeiter/in Haushalts-
angelegenheiten 


1 A 7 T 15 1 A 7 T 15 
  kw 2015 


05546 500-2030 Sachbearbeiter/in 
BIWAQ 


- 1 A 7 
  T 15 kw 4) 


05544 500-2030 Sozialarb./-päd. 
Koordination BIWAQ 


- 1 S 12 
  kw 4) 


05545 500-2030 Sozialarb./-päd. 
BIWAQ 


- 1 S 11 
   kw 4) 


04206 500-2450 Fachpraktischer Anleiter/in 
Graffiti 


- 1 E 6 
   ku 1) E 4 


50.0 Verwaltung 


04289 500-0010 Sachbearbeiter/in 
Abwicklung der Angelegenhei-
ten Ausgleichsamt 


- 1 A 12 kw 1)


50.01 Allgemeine Verwaltungs-
angelegenheiten 


03437 400-0010 Sachbearbeiter/in 
Allgem. Verwaltungs- und 
Personalangelegenheiten 


1 A 7 T 20 1 A 7 T 23 + 1 A 7 T 3 


03439 400-0010 Sachbearbeiter/in 
Allgemeine Verwaltungsange-
legenheiten, Gebäudema-
nagement, Generalakten 


1 A 7 T 20 1 A 7 T 23 + 1 A 7 T 3 


04337 400-0010 Sachbearbeiter/in 
Beschaffungen, Haushaltsan-
gelegenheiten 


1 A 7 T 20 1 A 7 T 25 + 1 A 7 T 5 


04068 400-0010 Sachbearbeiter/in 
Haushaltsangelegenheiten 


1 A 7 T 20 - 1 A 7 T 3 
- 1 A 7 T 3 
- 1 A 7 T 5 
- 1 A 7 T 9 


03459 400-0010 Sachbearbeiter/in 
Registratur, Zeiterfassung, 
Büromaterial 


1 E 3 T 19,5 1 E 3 T 28,5 + 1 A 7 T 9 


04297 400-0010 Sachbearbeiter/in - 1 E 5 kw 1) 


50.02 Finanzen, Controlling 


04543 500-0020 Sachbearbeiter/in 
Personenkontendatei 


- 1 A 6 T 20 
   kw 2014 
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50 Soziales und Gesundheit  
  
0502 Stabsstelle Beschäftigungsförde-
rung 


 


  
Nrn. 03519, 03534 und 03531 
 
 
Nr. 03519 


Anbringung von kw-Vermerken in Anpassung an die Aufgabenentwicklung. Siehe auch 
50.03. 
Ergänzung: 
Realisierung des kw-Vermerks. 


  
Nrn. 05546, 05544 und 05545 Realisierung der kw-Vermerke nach dem Auslaufen des Projektes BIWAQ. 
  
Nr. 04206 Stellenwegfall in Ausführung des Ratsbeschlusses vom 19. Juni 2012 zur Übertragung der 


Aufgabe “kommunale Beschäftigungsförderung“ auf die VHS Arbeit und Beruf GmbH nach 
dem Auslaufen der „Bürgerarbeit“ im Projekt Graffiti. 


  
50.0 Verwaltung  
  
Nr. 04289 Realisierung des kw-Vermerks. 
  
50.01 Allgemeine Verwaltungsangele-
genheiten 


 


  
Nrn. 03437, 03439, 04337, 04068 u. 
03459 


Stellenausweisungen in Anpassung an die Aufgabenwahrnehmung nach der Zusammenle-
gung des Fachbereichs 50 am Standort Naumburgstraße. 


  
Nr. 04297 Realisierung des kw-Vermerks. 
  
50.02 Finanzen, Controlling  
  
Nr. 04543 Realisierung des kw-Vermerks. 
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Fachbereich 10 
1022 118 3 50 Soziales und Gesundheit 


Stellenplan 2015 


StPl.- Kosten- Organisationseinheit Stellenplan Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Verw.-Vorschlag Ergänzung Vom FPA am
Nr. 
2014 


stelle Funktionsbezeichnung 
Sachgebiet 


2014 
(bisheriger 
Wert) 


Wertänderung
Neue St. (+) 
Wegfall   (-) 


Verlegung 
(+/-) 


Wertänderung 
Neue St. (+) 
Wegfall   (-) 


Verlegung 
(+/-) 


29. Januar
2015 
empfohlene 
Änderung 


1 2 3 4 5 6 7 8 9


50.03 IT-Angelegenheiten 


03431 500-0032 Sachbearbeiter/in 1 E 10 T 9,75 1 E 10 T 9,75 
  kw 2015 


05621 500-0030 Sachbearbeiter/in 1 E 10 
  T 29,25 
  kw 1) 


1 E 10 
   T 29,25 
   kw 2015 


50.1 Wohnen und Senioren 


50.11 Wohngeld, Wohnungs-
wirtschaft, Unterbringung 


50.11/1 AG 1 Wohnungswirt-
schaft 


04326 500-1102 Sachbearbeiter/in - 1 A 10 kw 1)


50.11.1 SG 1 Wohngeld 


04100 500-1101 Sachbearbeiter/in 1 A 8 T 35 1 A 8 + 1 E 8 T 5 


04021 500-1101 Sachbearbeiter/in 1 A 8 T 30 1 A 8 + 1 E 8 T 10 


04036 500-1101 Sachbearbeiter/in 1 A 8 T 20 1 A 8 T 30 + 1 E 8 T 10 


04027 500-1101 Sachbearbeiter/in 1 E 8 T 34 1 E 8 T 9 - 1 E 8 T 5 
- 1 E 8 T 10 
- 1 E 8 T 10 


50.12 Wohnhilfen 


04047 500-1201 Sachbearbeiter/in 
Verhinderung von Wohnraum-
verlust 


1 A 9 mD 1 A 10 


04157 500-1201 Sozialarb./-päd. 
Beratung bei drohender Woh-
nungslosigkeit 


- 1 S 11 kw 1)


04058 500-1203 bisher: 
Krankenpfleger/in 
künftig 
Unterkunftswart 


1 E 7a 


1 E 3 


50.13 Seniorenbüro 


05354 500-1350 Sozialarb./-päd. 
Seniorenservicebüro 


- 1 S 11 T 25 
   kw 4) 
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50.03 IT-Angelegenheiten  
  
Nrn. 03431 und 05621 Anbringung von kw-Vermerken in Anpassung an die Aufgabenentwicklung und aus perso-


nalwirtschaftlichen Gründen. Siehe auch 0502. 
  
50.1 Wohnen und Senioren  
  
50.11 Wohngeld, Wohnungswirtschaft, 
Unterbringung 


 


  
50.11/1 AG 1 Wohnungswirtschaft  
  
Nr. 04326 Realisierung des kw-Vermerks. 
  
50.11.1 SG 1 Wohngeld  
  
Nrn. 04100, 04021, 04036 u. 04027 
 


Verlegung von Stellenanteilen und wertgleiche Stellenumwandlungen entsprechend der 
Besetzungen. 


  
50.12 Wohnhilfen  
  
Nr. 04047 Stellenhebung entsprechend der Bewertung. 
  
Nr. 04157 Realisierung des kw-Vermerks. 
  
Nr. 04058 Stellenwertänderung in Anpassung an die Aufgabenentwicklung entsprechend der Bewer-


tung. 
  
50.13 Seniorenbüro  
  
Nr. 05354 Realisierung des kw-Vermerks in Anpassung an den Bedarf. 
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Fachbereich 10 
1022 118 3 50 Soziales und Gesundheit 
 
 Stellenplan 2015 


 
StPl.- Kosten- Organisationseinheit Stellenplan Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Verw.-Vorschlag Ergänzung Vom FPA am
Nr. 
2014 


stelle 
 


Funktionsbezeichnung 
Sachgebiet 


2014 
(bisheriger 
Wert) 


Wertänderung
Neue St. (+) 
Wegfall   (-) 


Verlegung 
(+/-) 


Wertänderung 
Neue St. (+) 
Wegfall   (-) 


Verlegung 
(+/-) 


29. Januar 
2015 
empfohlene 
Änderung 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
  50.3 Soziale Sicherung, Behin-


dertenhilfe, Rechtsangelegen-
heiten 


      


         
  50.31 Eingliederungshilfe       
         


04855 500-3100 Sachbearbeiter/in 
amb./teilstat. Eingliederungshil-
fe 


1 A 10 1 A 9Z     


         
  50.33 Soziale Sicherung       
         
  50.33.1 Information und Erstbe-


ratung 
      


         
03595 500-3300 Sachbearbeiter/in 


NBÜ, Miete/Nebenkosten 
1 E 9 kw 1) - 1 E 9 T 2 


   kw 1) 
- 1 E 9 T 32 
   kw 1) 
 
- 1 E 9 T 5 
   kw 1) 


   


         
03971 500-3300 Sachbearbeiter/in 


bisher: 
Nachgehende Bearbeitung, 
Ermittlungsdienst 
künftig: 
Hauswirtschaftliche Dienste 


1 A 8  
 
 
 
1 E 8 


    


         
  50.33.2 Laufende Hilfen       
         


04097 500-3300 Sachbearbeiter/in 
HLU/Grusi 


1 A 8 ku 1)  
   A 10 


1 A 10     


         
04856 500-3300 Sachbearbeiter/in 


HLU/Grusi 
1 E 8 ku 1)  
   A 10 


1 A 10     


         
04099 500-3300 Sachbearbeiter/in 


HLU/Grusi 
1 E 8 ku 1) 
   A 10 


1 A 10     


         
Neu 500-3300 Sachbearbeiter/in 


HLU/Grusi 
 
Sp*) Freigabe durch die Ver-
waltung in Abhängigkeit von 
der Fallzahlenentwicklung und 
Neufestlegung der Bearbei-
tungsraten/SB 


 + 2 A 10  
   Sp*) 


    


         
  50.34 Besondere Einzelfallhil-


fen 
      


         
Neu  500-3400 Sachbearbeiter/in 


Bestattungen 
 1 A 10 T 5  


   kw 1) 
+ 1 E 9 T 5 
    kw 1) 


   


         
  50.4 Gesundheitsamt       
         


04215 500-4000 Abteilungsleiter, stellv. Fachbe-
reichsleiter/in 
Amtsarzt/-ärztin 


1 A 16 1 aT     


         
05010 500-4000 Sozialarb./-päd. 


Sonderaufgaben 
 1 S 11 


   kw 2016 
+ 1 S 11  
   kw 1) 
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50.3 Soziale Sicherung, Behindertenhilfe, 
Rechtsangelegenheiten 


50.31 Eingliederungshilfe 


Nr. 04855 Wertgleiche Stellenausweisung entsprechend der Besetzung. 


50.33 Soziale Sicherung 


50.33.1 Information und Erstberatung 


Nr. 03595 Verlegung von Stellenanteilen zu 40.89 Berufsbildende Schulen und Sonstiges und zu 50.34 
aus personalwirtschaftlichen Gründen sowie teilweise Realisierung des kw-Vermerks. 


Nr. 03971 Wertgleiche Stellenumwandlung entsprechend der Besetzung. Veränderte Aufgabenwahr-
nehmung aufgrund rückläufiger Fallzahlen im Bereich der nachgehenden Bearbeitung und 
zur Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Hauswirtschaftlichen Dienste. 


50.33.2 Laufende Hilfen 


Nrn. 04097, 04856 u. 04099 Realisierung der ku-Vermerke. 


Nr. Neu Stellenschaffungen unter Berücksichtigung stetig steigender Fallzahlen (31.12.2011 = 3.217, 
31.12.2012 = 3.364, 31.12.2013 = 3.627). 


50.34 Besondere Einzelfallhilfen 


Nr. Neu Verlegung von Stellenanteilen von 50.33.1 aus personalwirtschaftlichen Gründen. Stellen-
ausweisung entsprechend der Besetzung. 


50.4 Gesundheitsamt 


Nr. 04215 Wertgleiche Stellenumwandlung entsprechend der Besetzung. 


Nr. 05010 Stellenverlegung von 51.22.1 Sozialpädagogische Familienhilfe und Anbringung einer Befris-
tung aus personalwirtschaftlichen Gründen.  
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Fachbereich 10 
1022 118 3 50 Soziales und Gesundheit 


Stellenplan 2015 


StPl.- Kosten- Organisationseinheit Stellenplan Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Verw.-Vorschlag Ergänzung Vom FPA am
Nr. 
2014 


stelle Funktionsbezeichnung 
Sachgebiet 


2014 
(bisheriger 
Wert) 


Wertänderung
Neue St. (+) 
Wegfall   (-) 


Verlegung 
(+/-) 


Wertänderung 
Neue St. (+) 
Wegfall   (-) 


Verlegung 
(+/-) 


29. Januar
2015 
empfohlene 
Änderung 


1 2 3 4 5 6 7 8 9


50.41 Gutachten- und Bera-
tungsdienst 


Neu 500-4110 Stadtarzt/-ärztin Asylbewerber-
untersuchungen 


+ 1 E 15  
   T 19,5 
   kw 4) 


+ 1 E 15 
   kw 4) 


Neu 500-4110 Gesundheitspädagoge/-
pädagogin 
Aufbau einer Gesundheitsregi-
on 


+ 1 E 12 T 4 
   kw 4) 


50.43 Funktionsbereich, Heim-
aufsicht 


04269 500-4300 Sachbearbeiter/in 
Feuerbestattungen 


1 E 5 T 29,25 1 E 5 T 35,25 + 1 A 7 T 6 


Neu 500-4300 Arzthelfer/in Asylbewerberun-
tersuchungen 


+ 1 E 3 kw 4) 
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50.41 Gutachten- und Beratungsdienst 


Nr. Neu 
Stellenschaffung zur Sicherstellung der Asylbewerberuntersuchung aufgrund stark gestiege-
ner Fallzahlen (2012: 3.193, 2013: 4.796, bis 6/2014: 3.063). Deckung durch erhöhte Ein-
nahmen. Siehe 50.43. 
Ergänzung: 
Bis 11/2014 ist die Fallzahl auf 8.726 gestiegen. In Bezug auf 2012 ist von einer Steigerung 
von rd. 300 % auszugehen. 


Nr. Neu Stellenschaffung zur Einrichtung einer Geschäftsstelle im Zusammenhang mit dem Aufbau 
einer Gesundheitsregion. Die Stellenschaffung steht unter dem Vorbehalt der Gewährung 
einer entsprechenden Förderung durch das Land. 


50.43 Funktionsbereich, Heimaufsicht 


Nr. 04269 Verlegung von Stellenanteilen von StVPl.-Nr. 67.31/01618 aufgrund der Entscheidung des 
Rates vom 27.11.2014 zur Privatisierung des Krematoriums. Die Gebührenerhebung für die 
zweite Leichenschau wird künftig durch das Gesundheitsamt wahrgenommen. Stellenaus-
weisung entsprechend der Besetzung. 


Nr. Neu Stellenschaffung zur Sicherstellung der Asylbewerberuntersuchung aufgrund stark gestiege-
ner Fallzahlen (2012: 3.193, 2013: 4.796, bis 6/2014: 3.063). Deckung durch erhöhte Ein-
nahmen. Siehe 50.41. 
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Fachbereich 10 
1022 118 3 51 Kinder, Jugend und Familie 


Stellenplan 2015 


StPl.- Kosten- Organisationseinheit Stellenplan Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Verw.-Vorschlag Ergänzung Vom FPA am
Nr. 
2014 


stelle Funktionsbezeichnung 
Sachgebiet 


2014 
(bisheriger 
Wert) 


Wertänderung
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


Wertänderung 
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


29. Januar
2015 
empfohlene 
Änderung 


1 2 3 4 5 6 7 8 9


51 Kinder, Jugend und Fami-
lie 


51.0 Verwaltung 


51.01 Allgemeine Verwaltungs-
angelegenheiten 


51.01.2 Zuschüsse und Entgel-
te 


05226 510-0102 Sachbearbeiter/in 1 A 10 T 20 
   kw 2014 


1 A 10 T 20 
   kw 2015 


51.02 Wirtschaftliche Leistun-
gen 


02429 510-0201 Stellenleiter/in 1 E 11 1 A 12 


51.02.1 Wirtschaftliche Erzie-
hungshilfe, Ausbildungsförde-
rung 


Neu 510-0201 Sachbearbeiter/in + 1 A 10 Sp*) 


Neu 510-0201 Sachbearbeiter/in + 1 A 8 T 20 


51.1 Allgemeine Erziehungshil-
fe 


51.10 Kinder- und Jugend-
schutz/Frühe Hilfen 


05630 510-1010 Sachbearbeiter/in 1 A 9 mD 
   T 20 


1 A 9 mD 
   T 30 


51.2 Besondere Erziehungshil-
fe  


51.22 Pflegekinderdienst, 
ambulante und stationäre 
Hilfen 


Neu 510-2202 Sozialarb./-päd. Pflegekinder-
dienst 


+ 1 S 12 
   T 19,50 


51.22.1 Sozialpädagogische 
Familienhilfe 


05010 510-2204 Sozialarb./-päd. Sozialpädago-
gische Familienhilfe 


-1 S 11 kw 1) 


51.3 Kindertagesstätten 


51.30 Innendienst Kindertages-
stätten 


Neu 510-3200 Erzieher/in 
VBQ Innenstadt 


+ 1 S 6 
   T 42,50 


Neu 510-3200 Sozialassistent/-in 
Drittkraft Kinderkrippe 


+ 1 S 3 T 289 
   kw 4) 


Neu 510-3200 Sozialassistent/-in 
Drittkraft Kinderkrippe in sozia-
len Brennpunkten 


+ 1 S 4 T 140 
   kw 4) 
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51 Kinder, Jugend und Familie 


51.0 Verwaltung 


51.01 Allgemeine Verwaltungsangele-
genheiten 


51.01.2 Zuschüsse und Entgelte 


Nr. 05226 Erneute Verlängerung des kw-Vermerkes. Die Abrechnung der KiTa-Förderung mit dem 
Land Niedersachsen wird aufgrund von Änderungen des RdErl. des MK vom 4. Februar 
2014 verlängert und es bestehen neue Antragsmöglichkeiten. 


51.02 Wirtschaftliche Leistungen 


Nr. 02429 Wertgleiche Stellenumwandlung entsprechend der tatsächlichen Besetzung. 


51.02.1 Wirtschaftliche Erziehungshilfe, 
Ausbildungsförderung 


Nr. neu Stellenschaffung aufgrund des rechnerischen Mehrbedarfs den die Organisations-
untersuchung ergeben hat. Anbringung eines Sperrvermerkes aufgrund der Aussage im 
Abschlussbericht, dass vor einer endgültigen Bedarfsfestlegung zunächst organisatorische 
Veränderungen umzusetzen sind. Bewertung offen. 


Nr. neu Stellenschaffung im Zusammenhang mit dem Ergebnis der Organisationsuntersuchung, 
Umfang des Mehrbedarfs aufgrund der Änderungen durch das KJVVG. 


51.1 Allgemeine Erziehungshilfe 


51.10 Kinder- und Jugendschutz/Frühe 
Hilfen 


05630 Stundenaufstockung aufgrund der notwendigen Rückführung von administrativen Aufgaben 
durch die Kündigung der bisher damit betrauten Stiftung „Eine Chance für Kinder“. 


51.2 Besondere Erziehungshilfe 


51.22 Pflegekinderdienst, ambulante und 
stationäre Hilfen 


Nr. neu Stellenschaffung aufgrund von Fallzahlsteigerungen (2010: 202, 2013: 244). 


51.22.1 Sozialpädagogische Familienhilfe 


Nr. 05010 Stellenverlegung zu 50.4 Gesundheitsamt aus personalwirtschaftlichen Gründen. 


51.3 Kindertagesstätten 


51.30 Innendienst Kindertagesstätten 


Nr. neu Stellenschaffung zur Verbesserung der Betreuungsqualität (VBQ) im Stadtbezirk 131 - 
Innenstadt gem. Ratsbeschluss vom 01. April 2014. 


Nr. neu Stellenschaffungen zur Einrichtung einer dritten Betreuungskraft in Krippengruppen. Das 
Land Niedersachsen will in einem Stufenplan den Personalschlüssel der frühkindlichen 
Bildung in Kinderkrippen verbessern. Geplant ist, ab 1. Januar 2015 eine zusätzliche Be-
treuungszeit von 20 Stunden, besetzt mit einer Sozialassistentin bzw. einem Sozialassisten-
ten, je Krippengruppe zur Verfügung zu stellen bzw. zu finanzieren. 
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Fachbereich 10 
1022 118 3 51 Kinder, Jugend und Familie 
 
 Stellenplan 2015 


 
StPl.- Kosten- Organisationseinheit Stellenplan Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Verw.-Vorschlag Ergänzung Vom FPA am
Nr. 
2014 


stelle 
 


Funktionsbezeichnung 
Sachgebiet 


2014 
(bisheriger 
Wert) 


Wertänderung
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


Wertänderung 
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


29. Januar 
2015 
empfohlene 
Änderung 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
  51.31 Kindertagesstätten       
         
  51.3101 Fichtengrund       
         


02652 510-3105 Erzieher/in 1 S 6 
   T 91,73 


1 S 6 
   T 91,74 


    


         
  51.3103 Frankfurter Straße       
         


02659 510-3106 Leiter/in 1 S 13 1 S 10     
         


02660 510-3106 Stellv. Leiter/in 1 S 10 1 S 7     
         


02663 510-3106 Kinderpfleger/in 1 S 4 
   T 161,12 


1 S 4 
   T 161,13 


 1 S 4 
   T 171,36 


  


         
  51.3105 Gartenstadt       
         


02673 510-3107 Erzieher/in 1 S 8 
   T 135,53 


1 S 8 
   T 135,54 


    


         
02675 510-3107 Kinderpfleger/in 1 S 4 


   T 206,58 
1 S 4 
   T 206,59 


    


         
  51.3109 Hondelage       
         


02765 510-3110 Kinderpfleger/in 1 S 3 
   T 177,03 


1 S 3 
   T 177,04 


    


         
  51.3111 Kasernenstraße       
         


02783 510-3112 Erzieher/in 1 S 6 
   T 244,95 


1 S 6 
   T 244,96 


    


         
  51.3113 Lamme       
         


02798 510-3113 Kinderpfleger/in 1 S 3 
   T 125,67 


1 S 3 
   T 125,68 


    


         
  51.3115 Lehndorf       
         


02832 510-3114 Erzieher/in 1 S 6 
   T 58,77 


1 S 6 
   T 58,78 


    


         
  51.3117 Leibnitzplatz       
         


02841 510-3115 Erzieher/in 1 S 8 
   T 91,73 


1 S 8 
   T 91,74 


    


         
  51.3119 Leiferde       
         


02848 510-3116 Leiter/in 1 S 15 1 S 13     
         


02849 510-3116 Stellv. Leiter/in 1 S 13 1 S 10     
         


02850 510-3116 Erzieher/in 1 S 6 
   T 215,85 


1 S 6 
   T 215,86 


    


         
02853 510-3116 Kinderpfleger/in 1 S 3 


   T 121,91 
1 S 3 
   T 85,33 


    


         
  51.3121 Lindenberg        
         


02864 510-3117 Kinderpfleger/in 1 S 3 
   T 138,39 


1 S 3 
   T 138,40 
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51.31 Kindertagesstätten 


51.3101 Fichtengrund


Nr. 02652 Stellenveränderungen im Zuge der jährlich vorzunehmenden Anpassung der Angebote im 
Kita-Bereich gem. Ratsbeschluss vom 27. Mai 2014. 


51.3103 Frankfurter Straße 


Nrn. 02659 und 02660 Stellenwertänderung entsprechend der voraussichtlichen Bewertung. 


Nr. 02663 Ergänzung: 
Stellenveränderung im Zuge der jährlich vorzunehmenden Angebotsanpassung gem. Rats-
beschluss vom 27. Mai 2014 nach Umwandlung einer Mischgruppe M2/GG in eine Ganz-
tagsgruppe (s. 51.3207/02645 und 02647). 


51.3105 Gartenstadt 


Nrn. 02673 und 02675  


51.3109 Hondelage


Nr. 02765  


51.3111 Kasernenstraße 


Nr. 02783 
Stellenveränderungen im Zuge der jährlich vorzunehmenden Anpassung der Angebote im 
Kita-Bereich gem. Ratsbeschluss vom 27. Mai 2014. 


51.3113 Lamme 


Nr. 02798 


51.3115 Lehndorf 


Nr. 02832 


51.3117 Leibnitzplatz 


Nr. 02841 


51.3119 Leiferde 


Nrn. 02848 und 02849 Stellenwertänderung entsprechend der voraussichtlichen Bewertung. 


Nrn. 02850 und 02853 


51.3121 Lindenberg  


Nr. 02864 Stellenveränderungen im Zuge der jährlich vorzunehmenden Anpassung der Angebote im 
Kita-Bereich gem. Ratsbeschluss vom 27. Mai 2014. 
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Fachbereich 10 
1022 118 3 51 Kinder, Jugend und Familie 
 
 Stellenplan 2015 


 
StPl.- Kosten- Organisationseinheit Stellenplan Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Verw.-Vorschlag Ergänzung Vom FPA am
Nr. 
2014 


stelle 
 


Funktionsbezeichnung 
Sachgebiet 


2014 
(bisheriger 
Wert) 


Wertänderung
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


Wertänderung 
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


29. Januar 
2015 
empfohlene 
Änderung 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
  51.3123 Peterskamp       
         


02900 510-3121 Leiter/in 1 S 10 T 30 1 S 10     
         


02904 510-3121 Erzieher/in 1 S 6 
   T 34,71 


1 S 6 
   T 36,08 


    


         
02902 510-3121 Kinderpfleger/in 1 S 3 


   T 78,86 
1 S 3 
   T 89,09 


    


         
  51.3125 Rautheim        
         


02953 510-3125 Erzieher/in 1 S 6 
   T 153,82 


1 S 6 
   T 182,35 


    


         
Neu 510-3125 Kinderpfleger/in  + 1 S 3 


   kw 2017 
    


         
  51.3127 Recknitzstraße       
         


03049 510-3126 Erzieher/in 1 S 8 
   T 141,44 


1 S 8 
   T 141,45 


    


         
03054 510-3126 Kinderpfleger/in 1 S 4 


   T 167,73 
1 S 4 
   T 167,74 


    


         
  51.3133 Siegmundstraße       
         


03158 510-3132 Erzieher/in 1 S 8 
   T 148,25 


1 S 8 
   T 148,26 


    


         
03160 510-3132 Kinderpfleger/in 1 S 4 


   T 171,35 
1 S 4 
   T 171,36 


    


         
  51.32 Kindertagesstätten       
         


03226 510-3200 Erzieher/in 
Sprachförderung 


 - 1 S 6 kw 4) 
   T 32,93 


    


         
04551 510-3200 Erzieher/in 


Sprachförderung 
 - 1 S 6 kw 4) 


   T 31,41 
    


         
03227 510-3200 Erzieher/in 


Sprachförderung 
 - 1 S 6 kw 4) 


   T 37,79 
    


         
05404 510-3200 Erzieher/in 


Sprachförderung 
 - 1 S 6 kw 4) 


   T 27,37 
    


         
  51.3203 Böcklinstraße       
         


02607 510-3102 Erzieher/in 1 S 6 
   T 148,25 


1 S 6 
   T 148,26 


    


         
  51.3205 Christian-Friedrich-


Krull-Straße 
      


         
02630 510-3103 Erzieher/in 1 S 8 


   T 318,70 
1 S 8 
   T 318,71 


    


         
02636 510-3103 Kinderpfleger/in 1 S 4 


   T 245,24 
1 S 4 
   T 245,25 
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51.3123 Peterskamp 


Nrn. 02900, 02904 und 02902 Stellenveränderungen im Zuge der jährlich vorzunehmenden Anpassung der Angebote im 
Kita-Bereich gem. Ratsbeschluss vom 27. Mai 2014.. 


51.3125 Rautheim 


Nr. 02953 


Nr. neu Befristete Stellenschaffung zur Sicherstellung der betriebsgenehmigungsrelevanten Auf-
sichtspflicht, die aufgrund der baulichen Gegebenheiten mit dem zur Verfügung gestellten 
Personal nicht mehr realisiert werden kann. 


51.3127 Recknitzstraße 


Nrn. 03049 und 03054 
Stellenveränderungen im Zuge der jährlich vorzunehmenden Anpassung der Angebote im 
Kita-Bereich gem. Ratsbeschluss vom 27. Mai 2014.. 


51.3133 Siegmundstraße 


Nrn. 03158 und 03160 


51.32 Kindertagesstätten 


Nrn. 03226, 03227, 04551 und 05404 Stellenwegfälle nach Einstellung der Projektförderung. 


51.3203 Böcklinstraße 


Nr. 02607 


51.3205 Christian-Friedrich-Krull-Straße 


Nrn. 02630 und 02636  Stellenveränderungen im Zuge der jährlich vorzunehmenden Anpassung der Angebote im 
Kita-Bereich gem. Ratsbeschluss vom 27. Mai 2014.. 







- 56 - 


 
 
Fachbereich 10 
1022 118 3 51 Kinder, Jugend und Familie 
 
 Stellenplan 2015 


 
StPl.- Kosten- Organisationseinheit Stellenplan Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Verw.-Vorschlag Ergänzung Vom FPA am
Nr. 
2014 


stelle 
 


Funktionsbezeichnung 
Sachgebiet 


2014 
(bisheriger 
Wert) 


Wertänderung
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


Wertänderung 
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


29. Januar 
2015 
empfohlene 
Änderung 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
  51.3207 Dorothea-Erxleben-


Straße 
      


         
02645 510-3104 Stellv. Leiter/in 1 S 7 


   T 30 
1 S 7  1 S 7 


   T 30 
  


         
02647 510-3104 Erzieher/in 1 S 3 


   T 34,71 
1 S 3 
   T 36,08 


 1 S 3 
   T 34,71 


  


         
  51.3221 Karlstraße       
         


02774 510-3111 Erzieher/in 1 S 6 
   T 91,73 


1 S 6 
   T 91,74 


    


         
  51.3243 Pfälzer Straße       
         


02906 510-3122 Leiter/in 1 S 13 1 S 10     
         


02907 510-3122 Stellv. Leiter/in 1 S 10 1 S 7     
         


02908 510-3122 Erzieher/in 1 S 6 
   T 126,11 


1 S 6 
   T 126,12 


    


         
02909 510-3122 Kinderpfleger/in 1 S 3 


   T 164,31 
1 S 3 
   T 164,32 


    


         
  51.3247 Querum       
         


02929 510-3124 Erzieher/in 1 S 6 
   T 272,88 


1 S 6 
   T 283,12 


    


         
02934 510-3124 Kinderpfleger/in 1 S 3 


   T 229,53 
1 S 3 
   T 229,54 


    


         
  51.3255 Rühme       
         


03085 510-3128 Erzieher/in 1 S 6 
   T 142,02 


1 S 6 
   T 142,03 


    


         
  51.3261 Schwedenheim       
         


03143 510-3131 Erzieher/in 1 S 8 
   T 205,42 


1 S 8 
   T 205,43 


    


         
  51.3265 Südstadt       
         


03172 510-3133 Kinderpfleger/in 1 S 3 
   T 232,52 


1 S 3 
   T 232,53 


    


         
  51.3267 Volkskindergarten       
         


03183 510-3134 Leiter/in 1 S 13 1 S 10     
         


03184 510-3134 Stellv. Leiter/in 1 S 10 1 S 7     
         


03185 510-3134 Erzieher/in 1 S 6 
   T 91,73 


1 S 6 
   T 91,74 
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51.3207 Dorothea-Erxleben-Straße 


Nrn. 02645 und 02647 Ergänzung: 
Rücknahme der geplanten Stellenveränderung da die vorgesehene Umwandlung einer 
Mischgruppe 2 in eine M2/GG nicht erfolgt ist(s. 51.3103/02663). 


51.3221 Karlstraße Stellenveränderungen im Zuge der jährlich vorzunehmenden Anpassung der Angebote im 
Kita-Bereich gem. Ratsbeschluss vom 27. Mai 2014. 


Nr. 02774 


51.3243 Pfälzer Straße 


Nrn. 02906 und 02907 Stellenwertänderung entsprechend der voraussichtlichen Bewertung. 


Nrn. 02908 und 02909 


51.3247 Querum 


Nrn. 02929 und 02934 


51.3255 Rühme 


Nr. 03085 Stellenveränderungen im Zuge der jährlich vorzunehmenden Anpassung der Angebote im 
Kita-Bereich gem. Ratsbeschluss vom 27. Mai 2014. 


51.3261 Schwedenheim 


Nr. 03143 


51.3265 Südstadt 


Nr. 03172 


513267 Volkskindergarten 


Nrn. 03183 und 03184 Stellenwertänderung entsprechend der voraussichtlichen Bewertung. 


Nr. 03185 Stellenveränderungen im Zuge der jährlich vorzunehmenden Anpassung der Angebote im 
Kita-Bereich gem. Ratsbeschluss vom 27. Mai 2014. 
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Fachbereich 10 
1022 118 3 51 Kinder, Jugend und Familie 


Stellenplan 2015 


StPl.- Kosten- Organisationseinheit Stellenplan Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Verw.-Vorschlag Ergänzung Vom FPA am
Nr. 
2014 


stelle Funktionsbezeichnung 
Sachgebiet 


2014 
(bisheriger 
Wert) 


Wertänderung
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


Wertänderung 
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


29. Januar
2015 
empfohlene 
Änderung 


1 2 3 4 5 6 7 8 9


51.4 Jugendförderung 


51.40 Verwaltung, Kinder- und 
Jugendzeltplatz Lenste 


05561 510-4010 Sachbearbeiter/in Schulkindbe-
treuung 


1 A 10 
   T 20 


1 A 10 
   T 25 


03254 510-4030 Wirtschafter/in Kinder- und 
Jugendzeltplatz Lenste 


1 E 5 
   T 30,39 


1 E 5 
   T 34,70 


Neu 510-4030 Hauswart Kinder- und Jugend-
zeltplatz Lenste 


+ 1 E 5 
   T 22,75 


Neu 510-4030 Hauswirtschaftliche Kraft Kin-
der- und Jugendzeltplatz Lens-
te 


+ 1 E 2Ü 
   T 16,25 


51.41 Jugendfreizeiteinrichtun-
gen 


Neu 510-4101 Sozialarb./-päd. 
Berufsvorbereitungstraining 
BOBS 


+ 1 S 12 
   T 10,5 


51.42 Jugendfreizeiteinrichtun-
gen 


51.4211 B 58 


03274 510-4201 Sozialarb./-päd. 1 S 12 
   T 41,50 


1 S 12 
   T 44 


51.4236 Rotation 


03287 510-4207 Sozialarb./-päd. 1 S 12 1 S 12 
   T 44 
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51.4 Jugendförderung 


51.40 Verwaltung, Kinder- und Jugend-
zeltplatz Lenste 


Nr. 05561 Stundenaufstockung zur Durchführung des Stufenplanes zur Umsetzung des Ratsbeschlus-
ses „Schulkindbetreuung und Ganztagsschule (DS 2654/13) vom 27. Mai 2014. 


Nr. 03254 Stundenanhebung entsprechend des tatsächlichen Bedarfs. 


Nr. neu Stellenschaffung für einen weiteren Hauswart auf dem Kinder- und Jugendzeltplatz in Lenste 
für 7 Monate/Jahr. Die bisherige Aufgabenwahrnehmung durch ehrenamtliche Kräfte ist nicht 
mehr gewährleistet. 


Nr. neu Stellenschaffung für eine weitere hauswirtschaftliche Kraft auf dem Kinder- und Jugendzelt-
platz in Lenste für 5 Monate/Jahr. Die bisherige Aufgabenwahrnehmung durch ehrenamtli-
che Kräfte ist nicht mehr gewährleistet. 


51.41 Jugendfreizeiteinrichtungen 


Nr. Neu Stellenschaffung für die Erweiterung von 10 Berufsvorbereitungstrainings je Schulhalbjahr im 
Rahmen des Projektes BOBS. Die Finanzierung erfolgt aus dem Gesamtbudget durch Kür-
zung der Auszahlung an die Allianz für die Region GmbH in Höhe des entsprechenden 
Personalkostenanteils. 


51.42 Jugendfreizeiteinrichtungen 


51.4211 B 58 


Nr. 03274 Stellenveränderung im Zuge der jährlich vorzunehmenden Anpassungen der Angebote gem. 
Ratsbeschluss vom 27. Mai 2014., hier für die korrespondierenden Leitungsaufgaben. 


51.4236 Rotation 


Nr. 03287 Stellenveränderung im Zuge der jährlich vorzunehmenden Anpassungen der Angebote gem. 
Ratsbeschluss vom 27. Mai 2014., hier für die korrespondierenden Leitungsaufgaben. 
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Fachbereich 10 
1022 118 3 51 Kinder, Jugend und Familie 


Stellenplan 2015 


StPl.- Kosten- Organisationseinheit Stellenplan Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Verw.-Vorschlag Ergänzung Vom FPA am
Nr. 
2014 


stelle Funktionsbezeichnung 
Sachgebiet 


2014 
(bisheriger 
Wert) 


Wertänderung
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


Wertänderung 
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


29. Januar
2015 
empfohlene 
Änderung 


1 2 3 4 5 6 7 8 9


51.43 Offene Ganztagsgrund-
schulen 
(OGS)/Schulkindbetreuung 


Neu 510-4301 Sozialarb./-päd. + 1 S 11 
   T 19,50 


03252 510-4301 Erzieher/in 
Schulkindbetreuung GS Bül-
tenweg im KJZ B 58 


1 S 6 
   T 94 


1 S 6 
   T 122,50 


05409 510-4202 Zweitkraft im Gruppendienst 
Schulkindbetreuung im KJZ 
Heidberg 


1 S 2 
   T 15 


1 S 2 
   T 30 


05676 510-4301 Erzieher/in 
Schulkindbetreuung GS Lehn-
dorf im KJZ Turm 


1 S 6 
   T 25,35 


1 S 6 
   T 49,85 


05677 510-4301 Zweitkraft im Gruppendienst 
Schulkindbetreuung GS Lehn-
dorf im KJZ Turm 


1 S 2 
   T 20 


1 S 2 
   T 40 


Neu 510-4301 Erzieher/in 
Schulkindbetreuung GS Rhein-
ring im KJZ Rotation 


+ 1 S 6 


Neu 510-4301 Zweitkraft im Gruppendienst 
Schulkindbetreuung GS Rhein-
ring im KJZ Rotation 


+ 1 S 2 
   T 35 


05223 510-4301 Erzieher/in 
Schulkindbetreuung Spielstube 
Hebbelstraße 


1 S 6  
   T 63,50 


1 S 6  
   T 68,50 


05224 510-4301 Zweitkraft im Gruppendienst 
Schulkindbetreuung Spielstube 
Hebbelstraße 


1 S 2 T 50 1 S 2 T 55 


05118 510-4301 Erzieher/in 
Schulkindbetreuung GS Isol-
destraße im KJZ Selam 


1 S 6 
   T 51 


1 S 6 
   T 55 


51.44 Jugendsozialarbeit 


Neu 510-4401 Sozialarb./-päd. 
Projekt „JUGEND STÄRKEN 
im Quartier“ 


+ 2 S 11  
   kw 4) 
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51.43 Offene Ganztagsgrundschulen 
(OGS)/Schulkindbetreuung 


Nr. neu Stellenschaffung im Zuge des Stufenplanes zur Umsetzung des Ratsbeschlusses „Schul-
kindbetreuung und Ganztagsschule“ (DS 2654/13) vom 27. Mai 2014. 


Nrn. 03252, 05409, 05676 und 05677 Stellenveränderung im Zuge der jährlich vorzunehmenden Anpassungen der Angebote gem. 
Ratsbeschluss vom 27. Mai 2014. 


Nrn. neu Stellenschaffung für die OGS-Betreuung im Zuge der Umwandlung der Grundschule Rhein-
ring in eine offene Ganztagsgrundschule ab dem Schuljahr 2014/2015 gem. Beschluss VA 
(DS 15856/13) vom 12. März 2013 auf Basis des Ratsbeschlusses (DS 11148/2007) vom 
02. Februar 2007. Die Personalkosten werden durch die Sachkosten gedeckt.


Nrn. 05223 und 05224 Stundenaufstockung für die Übernahme der Randstundenbetreuung der Grundschule Alt-
mühlstraße im Rahmen der OGS-Betreuung. Die Personalkosten sind durch die Sachkosten 
gedeckt. 


Nr. 05118 Stundenaufstockung für die Übernahme der Randstundenbetreuung der Grundschule Isol-
destraße im Rahmen der OGS-Betreuung. Die Personalkosten sind durch die Sachkosten 
gedeckt. 


51.44 Jugendsozialarbeit 


Nr. neu Stellenschaffungen zur Betreuung des Projektes „JUGEND STÄRKEN im Quartier“. Die 
Deckung erfolgt aus Projektfördermitteln des Bundes. 
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Fachbereich 10 
1022 118 3 61 Stadtplanung und Umweltschutz 


Stellenplan 2015 


StPl.- Kosten- Organisationseinheit Stellenplan Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Verw.-Vorschlag Ergänzung Vom FPA am
Nr. 
2014 


stelle Funktionsbezeichnung 
Sachgebiet 


2014 
(bisheriger 
Wert) 


Wertänderung
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


Wertänderung 
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


29. Januar
2015 
empfohlene 
Änderung 


1 2 3 4 5 6 7 8 9


61 Stadtplanung und 
Umweltschutz 


02626 610-0000 Fachbereichsleiter/in 1 aT 1 B 2 


61.0 Verwaltung 


61.01 Allgem. Verwaltung, 
Personal, Organisation 


02803 610-0010 Stellenleiter/in - 1 A 12 
zugl. stellvertretende/r    kw 2014 


 Abteilungsleiter/in


61.1 Stadtplanung 


61.12 Verbindliche Bauleitpla-
nung 


neu 610-1200 Wiss. Sachbearbeiter/in + 1 A 13 
   kw 2019 


61.4 Umweltschutz, Umwelt-
planung 


61.41 Abfallrecht, Immissions-
schutz, Naturschutz 


61.41.1 Naturschutz 


05005 610-4140 Sachbearbeiter/in 
Haus Entenfang 


+ 1 E 8 kw 1) 


61.42 Gewässer- und Boden-
schutz 


61.42 AG 2 Boden-
schutz/Altlasten 


neu 610-4220 Sachbearbeiter/in 
Altlasten 


+ 1 E 12  
   T 19,5 
   kw 4) 


61.7 Stadtgrün-Planung und 
Bau 


01518 610-7100 Techn. Sachbearbeiter/in 
Grünordnungs- und 
Freiraumentwicklungsplanung 


1 E 11 
   kw 2014 


1 E 11 
   kw 2017 
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61 Stadtplanung und Umweltschutz 


Nr. 02626 Wertgleiche Stellenumwandlung entsprechend der Besetzung. 


61.0 Verwaltung 


61.01 Allgem. Verwaltung, Personal und 
Organisation 


Nr. 02803  Realisierung des kw-Vermerkes. 


61.1 Stadtplanung 


61.12 Verbindliche Bauleitplanung 


Nr. neu Befristete Stellenschaffung aufgrund des erhöhten Bedarfs in der Wohnraumplanung. 


61.4 Umweltschutz, Umweltplanung 


61.41 Abfallrecht, Immissionsschutz, 
Naturschutz 


61.41.1 Naturschutz 


Nr. 05005 Stellenverlegung von 10.02 zur Betreuung des „Hauses Entenfang“. 


61.42 Gewässer- und Bodenschutz 


61.42 AG 2 Bodenschutz/Altlasten 


Nr. neu Befristete Stellenschaffung zur Fortsetzung der systematischen Untersuchung der Standorte 
von chemischen Reinigungen. Deckung ist geplant durch Beantragung von Fördergeldern 
nach der Förderrichtlinie Altlasten/Gewässerschutz vom Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim 
ab 2015.  


61.7 Stadtgrün-Planung und Bau 


Nr. 01518 Verlängerung des kw-Vermerkes entsprechend der Aufgabenentwicklung. 
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Fachbereich 10 
1022 118 3 65 Hochbau und Gebäudemanagement 


Stellenplan 2015 


StPl.- Kosten- Organisationseinheit Stellenplan Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Verw.-Vorschlag Ergänzung Vom FPA am
Nr. 
2014 


stelle Funktionsbezeichnung 
Sachgebiet 


2014 
(bisheriger 
Wert) 


Wertänderung
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


Wertänderung 
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


29. Januar
2015 
empfohlene 
Änderung 


1 2 3 4 5 6 7 8 9


65 Hochbau und Gebäude-
management 


65.0 Kaufmännisches Gebäu-
demanagement 


04570 Abteilungsleiter/in 1 E 14 1 A 13gD 


65.01 Allgemeine Verwaltung 
und Beschaffung/Zentrale 
Vergabestelle 


01750  Sachbearbeiter/in 
Vergabevorbereitung, allgem. 
Verwaltung 


1 A 6 1 A 7 


65.03 Vertrags- und Kunden-
management 


04649  Sachbearbeiter/in 
Vertrags- und Kundenma-
nagement 


1 E 8 1 A 9mD 


65.1 Bauausführung Hochbau 


65.12 Bauausführung West 


Neu Techn. Sachbearbeiter/in  
„Vorbeugender Brandschutz“ 


+ 1 E 12 


65.3 Planung und Bauausfüh-
rung Technische Gebäudeaus-
rüstung 


Neu Techn. Sachbearbeiter/in  
Energieleitstelle 


+ 1 E 8 
   kw 2017 


65.31 Heizungs-, Lüftungs-, 
Klima- und Maschinentechnik 


Neu Techn. Sachbearbeiter/in  
Planung und Bauausführung 


+ 1 E 11 
   kw 2017 


Neu  Techniker/in 
Heizungs-, Lüftungs-, Klima- 
und Maschinentechnik 


+ 1 E 8 
   kw 2017 


Neu Techn. Sachbearbeiter/in + 1 E 11 


65.32 Elektro- und Regeltech-
nik 


Neu  Techn. Sachbearbeiter/in 
„Vorbeugender Brandschutz“ 


+ 1 E 11


Neu  Techniker/in „Vorbeugender 
Brandschutz“ 


+ 1 E 8


Neu Techn. Zeichner/in + 1 E 6 


65.4 Infrastrukturelles Gebäu-
demanagement 


65.41 Haus-, Reinigungs-
dienste und Services 


00611  Schulhausmeister/in 
GS Altmühlstraße 


1 E 6 1 E 5 
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65 Hochbau und Gebäudemanagement 


65.0 Kaufmännisches Gebäudemanage-
ment 


Nr. 04570 Stellenumwandlung entsprechend der Besetzung. 


65.01 Allgemeine Verwaltung und Be-
schaffung/Zentrale Vergabestelle 


Nr. 01750 Stellenwertänderung entsprechend der Bewertung. 


65.03 Vertrags- und Kundenmanagement 


Nr. 04649 Wertgleiche Stellenumwandlung entsprechend der Bewertung und der geplanten Besetzung.


65.1 Bauausführung Hochbau 


65.12 Bauausführung West 


Nr. neu Stellenschaffung zur notwendigen verstärkten Aufgabenwahrnehmung im Vorbeugenden 
Brandschutz. 


65.3 Planung und Bauausführung Tech-
nische Gebäudeausrüstung 


Nr. neu Befristete Stellenschaffung zur besseren Personalausstattung der Energieleitstelle, um die 
Kosten für die Medienverbräuche nachhaltig zu reduzieren. Die Stelle soll zunächst befristet 
bis 2017 geschaffen werden, um nach einem angemessenen Zeitraum eine Evaluation zum 
Erfolg der Maßnahmen und dem Umfang der erzielten Einsparungen durchzuführen. 


65.31 Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und 
Maschinentechnik 


Nrn. neu Befristete Stellenschaffungen zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Aufgabenerledi-
gung. Durch diese Stellenschaffungen werden Einstellungen möglich, die vornehmlich län-
gerfristige krankheitsbedingte Ausfälle kompensieren sollen.  


Nr. neu Stellenschaffung zur Instandhaltung von technischen Anlagen. Die Anlagen wurden im Rah-
men von Sanierungs- oder Neubaumaßnahmen in den vergangenen Jahren, insbesondere 
im Rahmen der Schulsanierung und des Konjunkturpakets II, in großem Umfang eingebaut 
und sind nunmehr zur Wahrung der Betriebssicherheit regelmäßig zu warten, prüfen und 
instand zu setzen. 


65.32 Elektro- und Regeltechnik 


Nrn. neu Stellenschaffungen zur notwendigen verstärkten Aufgabenwahrnehmung im Vorbeugenden 
Brandschutz. 


Nr. neu Stellenschaffung zur Instandhaltung von technischen Anlagen. Die Anlagen wurden im Rah-
men von Sanierungs- oder Neubaumaßnahmen in den vergangenen Jahren, insbesondere 
im Rahmen der Schulsanierung und des Konjunkturpakets II, in großem Umfang eingebaut 
und sind nunmehr zur Wahrung der Betriebssicherheit regelmäßig zu warten, prüfen und 
instand zu setzen. 


65.4 Infrastrukturelles Gebäudemanage-
ment 


65.41 Haus-, Reinigungsdienste und 
Services 


Nr. 00611 Stellenwertänderung entsprechend der Bewertung. 
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Fachbereich 10 
1022 118 3 66 Tiefbau und Verkehr 


Stellenplan 2015 


StPl.- Kosten- Organisationseinheit Stellenplan Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Verw.-Vorschlag Ergänzung Vom FPA am
Nr. 
2014 


stelle Funktionsbezeichnung 
Sachgebiet 


2014 
(bisheriger 
Wert) 


Wertänderung
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


Wertänderung 
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


29. Januar
2015 
empfohlene 
Änderung 


1 2 3 4 5 6 7 8 9


66 Tiefbau und Verkehr 


66.1 Verkehrsplanung und 
Verkehrsmanagement 


66.11/1 AG 1 Verkehrsplanung 
Projekte, B-Pläne, Baugeneh-
migungen, Zufahrten 


05646 660-1110 Koordinator/in 1 E 11 1 A 13 


66.2 Straßenplanung und 
Brücken 


66.21 Straßenplanung 


03194 660-2100 Techn. Sachbearbeiter/in 1 A 13 1 E 11 


66.5 Stadtentwässerung und 
Abfallwirtschaft 


02032 680-0012 Sachbearbeiter/in 
Unterstützung Control-
ling/Leitungsrechte 


1 A 10 1 E 9 
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66 Tiefbau und Verkehr 


66.1 Verkehrsplanung und Verkehrsma-
nagement 


66.11/1 AG 1 Verkehrsplanung Projekte, 
B-Pläne, Baugenehmigungen, Zufahrten 


Nr. 05646 Stellenumwandlung entsprechend der Bewertung. 


66.2 Straßenplanung und Brücken 


66.21 Straßenplanung 


Nr. 03194 Stellenumwandlung entsprechend der Bewertung. 


66.5 Stadtentwässerung und Abfallwirt-
schaft 


Nr. 02032 Wertgleiche Stellenumwandlung entsprechend der Besetzung. 
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Fachbereich 10 
1022 118 3    67 Stadtgrün und Sport 


Stellenplan 2015 


StPl.- Kosten- Organisationseinheit Stellenplan Vorschlag StPl-Entwurf Vorschlag  Ergänzung Vom FPA am
Nr. 
2014 


stelle Funktionsbezeichnung 
Sachgebiet 


2014 (bishe-
riger 
Wert) 


Wertänderung
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


Wertänderung 
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


29. Januar
2015 
empfohlene 
Änderung 


1 2 3 4 5 6 7 8 9


67 Stadtgrün und Sport 


67.0 Verwaltung 


01496 670-0010 Sachbearbeiter/in Personalan-
gelegenheiten, allgem. Verwal-
tungsaufgaben 


1 E 5 T 29,25 1 A 6 T 30 


04875 670-0010 Sachbearbeiter/in Personalan-
gelegenheiten, allgem. Verwal-
tungsaufgaben 


1 E 5 T 9,75 
   kw 5) 


1 A 6 T 10 
   kw 5) 


67.2 Grün- und  
Sportanlagenmanagement


67.21 Bezirksinspektionen


67.21.6 SG 6 Kfz-Beschaffung 
und Fuhrparkmanagement


05411 670-2160 Techn. Sachbearbeiter/in  
Kfz-Management 


1 E 10 
   kw 2014 


1 E 10


67.3 Bestattungswesen 


67.31 Verwaltung 


01569 670-3140 Sachbearbeiter/in  1 E 8 1 E 8 T 9,75 
 Gebührenfestsetzung
 Feuerbestattungsanlage,
 Urnenversand


01618 670-3140 Sachbearbeiter/in  -1 A7 T 14 -1 A 7 T 6 
 Gebührenfestsetzung
 Feuerbestattungsanlage,
 Urnenversand


67.33 Feuerbestattungsanlage 


01629 670-3143 Stellenleiter  -1 E 9 
 Techn. Betriebsleitung,
 Feuerbestattungsanlage


01630 670-3143 Betriebshandwerker/in -1 E 6 Z 12 
 (Vorarb.)
 Feuerbestattungsanlage


01631  670-3143 Heizer/in -1 E 5
 Feuerbestattungsanlage


01632 670-3143 Heizer/in -1 E 5
 Feuerbestattungsanlage


01633 670-3143 Heizer/in -1 E 5
 Feuerbestattungsanlage


01635 670-3143 Heizer/in -1 E 5
 Feuerbestattungsanlage


01636 670-3143 Heizer/in -1 E 5
 Feuerbestattungsanlage
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67 Stadtgrün 


67.0 Verwaltung 


Nrn. 01496 und 04875 Wertgleiche Stellenumwandlung entsprechend der Besetzung. 


67.2 Grün- und Sportanlagenmanage-
ment 


67.21 Bezirksinspektionen 


67.21.6 SG 6 Kfz-Beschaffung und Fuhr-
parkmanagement 


Nr. 05411 Wegfall des kw-Vermerks entsprechend der Aufgabenentwicklung. Die zweite Planstelle im 
Fuhrparkmanagement wird zur Gewährleistung der Beschaffung neuer Fahrzeuge und 
Maschinen im Rahmen von europaweiten Ausschreibungsverfahren sowie der gesamten 
Reparatursteuerung des ca. 850 Fahrzeuge und Geräte umfassenden Fuhrparks dauerhaft 
benötigt. 


67.3 Bestattungswesen 


67.31 Verwaltung 


Nr. 05169 Wegfall von Stellenanteilen gem. der Entscheidung des Rates vom 27.11.2014 zur Privati-
sierung des Krematoriums.  


Nr. 01618 Wegfall und Verlegung von Stellenanteilen zum FB 50 vorbehaltlich der Entscheidung des 
Rates vom 27.11.2014 zur Privatisierung des Krematoriums. Die Gebührenerhebung für die 
zweite Leichenschau wird künftig durch das Gesundheitsamt wahrgenommen (siehe auch 
StVPl-Nr. 50.43/ 04269).  


67.33 Feuerbestattungsanlage 


Nrn. 01629, 01630, 01631, 01632, 01633, 
01635, 0136 


Stellenwegfall gem. der Entscheidung des Rates vom 27.11.2014 zur Privatisierung des 
Krematoriums. 







- 70 - 


Fachbereich 10 
1022 118 3 92 Leerstellen 


Stellenplan 2015 


StPl.- Kosten- Organisationseinheit Stellenplan Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Verw.-Vorschlag Ergänzung Vom FPA am
Nr. 
2014 


stelle Funktionsbezeichnung 
Sachgebiet 


2014 
(bisheriger 
Wert) 


Wertänderung
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


Wertänderung 
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


29. Januar
2015 
empfohlene 
Änderung 


1 2 3 4 5 6 7 8 9


92 Leerstellen 


05570 Stellenleiter/in - 1 A 13 kw 6) 


00685, 
00686 


Sachbearbeiter/in - 2 A 11 kw 6) 


00724, 
00726, 
05412, 
05413, 


Sachbearbeiter/in - 4 A 10 kw 6) 


00744 Sachbearbeiter/in - 1 A 8 kw 6) 


00743, 
00757, 
00762 


Sachbearbeiter/in - 3 A 7 kw 6) 


00807, 
00808, 
00875 


Sachbearbeiter/in - 3 E 9 kw 6) 


00893, 
04886, 
04887, 
04888, 
00812, 
00813 


Sachbearbeiter/in - 6 E 8 kw 6) 


00935, 
00937, 
00939, 
00835, 
00843,
00943 


Sachbearbeiter/in - 6 E 5 kw 6) 


00944, 
00945, 
00946, 
00951, 
01323, 
04497, 
04899 


Sachbearbeiter/in - 7 S 3 kw 6) 


05436,
05437,
05438  


Kinderpfleger/in - 3 S 3 kw 6) 
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92 Leerstellen  
  
Nrn. 05570 bis 05438 Stellenveränderungen im Zusammenhang mit der Beurlaubung von Dienstkräften. 
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Fachbereich 10 
1022 118 3 94 Freigestellte Mitglieder der Personalvertretung 


Stellenplan 2015 


StPl.- Kosten- Organisationseinheit Stellenplan Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Verw.-Vorschlag Ergänzung Vom FPA am
Nr. 
2014 


stelle Funktionsbezeichnung 
Sachgebiet 


2014 
(bisheriger 
Wert) 


Wertänderung
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


Wertänderung 
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


29. Januar
2015 
empfohlene 
Änderung 


1 2 3 4 5 6 7 8 9


94 Freigestellte Mitglieder der 
Personalvertretung 


94.2 Örtl. Personalrat Bauver-
waltung 


01029 002-0000 Vorsitzende/r 1 E 11 kw 2) 1 E 12 kw 2) 


01031 002-0000 Stellvertreter/in 1 E 12 kw 2) 1 E 6 kw 2) 
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94 Freigestellte Mitglieder der Perso-
nalvertretung 


94.2 Örtl. Personalrat Bauverwaltung 


Nrn. 01029 und 01031 Stellenausweisung entsprechend der Freistellung. 
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Fachbereich 10 
1022 118 3 95 Zuweisung von Dienstkräften 


Stellenplan 2015 


StPl.- Kosten- Organisationseinheit Stellenplan Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Verw.-Vorschlag Ergänzung Vom FPA am
Nr. 
2014 


stelle Funktionsbezeichnung 
Sachgebiet 


2014 
(bisheriger 
Wert) 


Wertänderung
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


Wertänderung 
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


29. Januar
2015 
empfohlene 
Änderung 


1 2 3 4 5 6 7 8 9


95 Zuweisung von Dienst-
kräften 


95.11 Zuweisung zur VHS 
Arbeit und Beruf GmbH 


04171  Fachpraktische/r Anleiter/in 
künftig: 
Graffiti 


1 E 5 1 E 6 
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95 Zuweisung von Dienstkräften 


95.11 Zuweisung zur VHS Arbeit und 
Beruf GmbH 


Nr. 04171 Stellenhebung entsprechend der tatsächlichen Besetzung im Rahmen des Aufgabenüber-
gangs „Graffiti“ von der Stabsstelle Beschäftigungsförderung auf die VHS und der Zuweisung 
der Dienstkraft. 
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Fachbereich 10 
1022 118 3 96 Städtische Dienstkräfte des Jobcenters Braunschweig 


Stellenplan 2015 


StPl.- Kosten- Organisationseinheit Stellenplan Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Verw.-Vorschlag Ergänzung Vom FPA am
Nr. 
2014 


stelle Funktionsbezeichnung 
Sachgebiet 


2014 
(bisheriger 
Wert) 


Wertänderung
Neue St. (+) 
Wegfall   (-) 


Verlegung 
(+/-) 


Wertänderung 
Neue St. (+) 
Wegfall   (-) 


Verlegung 
(+/-) 


29. Januar
2015 
empfohlene 
Änderung 


1 2 3 4 5 6 7 8 9


96 Städtische Dienstkräfte 
des Jobcenters Braun-
schweig 


96.10 Verwal-
tung/Sonderbereiche 


03539 500-6000 Sachbearbeiter/in 
Teamleitung Organisation und 
Finanzen 


1 A 11 1 A 12 


96.20 Markt und Integration 


03493 500-6000 Sachbearbeiter/in 
Teamleitung, stellv. Bereichslei-
ter/in 


1 A 11 1 A 12 


04038 500-6000 Sachbearbeiter/in  - 1 A 10 


03554 500-6000 Sachbearbeiter/in  - 1 A 10 


96.30 Leistungsgewährung 


04038 500-6000 Sachbearbeiter/in 
BuT 


1 E 9 + 1 A 10 


03554 500-6000 Sachbearbeiter/in  1 E 9 + 1 A 10 
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96 Städtische Dienstkräfte des 
Jobcenters Braunschweig 


96.10 Verwaltung/Sonderbereiche 


Nr. 03539 Stellenhebung entsprechend der Bewertung . 


96.20 Markt und Integration 


Nr. 03493 Stellenhebung entsprechend der Bewertung nach Organisationsänderung. 


Nrn. 04038 u. 03554 Stellenverlegungen zu 96.30 entsprechend der Inanspruchnahmen der Stellen. 


96.30 Leistungsgewährung 


Nrn. 04038 und 03554 Stellenverlegungen von 96.20 und wertgleiche Stellenumwandlungen entsprechend der 
Inanspruchnahmen und Besetzungen der Stellen. 
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Fachbereich 10 
1022 118 3 98 Stellen im Zusammenhang mit der Altersteilzeit 


Stellenplan 2015 


StPl.- Kosten- Organisationseinheit Stellenplan Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Verw.-Vorschlag Ergänzung Vom FPA am
Nr. 
2014 


stelle Funktionsbezeichnung 
Sachgebiet 


2014 
(bisheriger 
Wert) 


Wertänderung
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


Wertänderung 
Neue St. (+) 
Wegfall  (-) 


Verlegung 
(+/-) 


29. Januar
2015 
empfohlene 
Änderung 


1 2 3 4 5 6 7 8 9


98 Stellen im Zusammenhang 
mit der Altersteilzeit 


04680 Sachbearbeiter/in 1 A 13 gD 
   kw 2014 


1 E 12
   kw 2015 


04683 Sachbearbeiter/in 1 A 9Z 
   kw 2014 


1 A 12
   kw 2019 


04516 Sachbearbeiter/in 1 A 8  
   kw 2014 


1 A 7
   kw 2017 


04518 Sachbearbeiter/in 1 E 11 
   kw 2014 


1 A 12
   kw 2016 


01226  Sachbearbeiter/in - 1 E 11
   kw 2014 


04610  Sachbearbeiter/in - 1 E 11
   kw 2014 


05598  Sachbearbeiter/in - 1 E 9
   kw 2014 


05177  Sachbearbeiter/in - 1 E 8
  kw 2014 


05174  Installateur/in - 1 E 7
   kw 2014 


05179  Sachbearbeiter/in - 1 E 6
   kw 2014 


04930  Sachbearbeiter/in - 1 E 6
   kw 2014 


05327  Buchbinderhelfer/in - 1 E 3
   kw 2014 


01233  Arbeiter/in - 1 E 2Ü
   kw 2014 


05681  Sozialarb./-päd. - 1 S 12
   kw 2014 


05173 Erzieher/in 1 S 6 
   kw 2014 


1 S 6
   kw 2015 


05682 Kinderpfleger/in 1 S 4 
   kw 2015 


1 S 4
   kw 2016 
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98 Stellen im Zusammenhang mit der 
Altersteilzeit 


Nrn. 04680 bis 05682 Stellenausweisung entsprechend der Freizeitphase der Altersteilzeit. 







Anlage 5.5 


Abkürzungsverzeichnis


hD höherer Dienst (neu: Laufbahngruppe 2, Einstiegsamt 2)
gD gehobener Dienst (neu: Laufbahngruppe 2, Einstiegsamt 1)
mD mittlerer Dienst (neu: Laufbahngruppe 1, Einstiegsamt 2)
B 6 - B 9 Stellen der Wahlbeamten
A 6 - A 16, B 2 Stellen der Laufbahnbeamten
E 1 - E 15 Entgeltgruppen der Beschäftigten
E 2 Ü übertarifliches Entgelt gem. TVÜ
E 15 Ü übertarifliches Entgelt gem. TVÜ
aT außertarifliches Entgelt
S 2 - S 18 Entgeltgruppen der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst
H Stellen der Halbtagskräfte
T Stellen mit einer Abweichung von der tariflich vereinbarten Arbeitszeit
kw/ku 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) künftig wegfallende/umzuwandelnde Stellen


1) bei Organisationsänderung/Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers
2) bei Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen
3) bei Fortfall von Zuschusszahlungen
4) bei Fortfall der Kostenerstattung (Personalkosten zuzüglich


Anteil an Sach- und Verwaltungskosten)
5) bei Aufgabenminderung
6) bei Ende der Beurlaubung des derzeitigen Stelleninhabers
7) nach Abschluß der Ausbildungs- oder Einführungszeit


längstens bis zur Verwendung auf einer freien Planstelle
8) Haushaltskonsolidierung/bei anderweitigem Einsatz/Ausscheiden der Dienstkraft


kw (z. B.) 2015 künftig wegfallende Stelle zum Ende des angegebenen Jahres
Sp *) Sperrung der Stelle mit besonderer Erläuterung
TVöD Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
BesL Besondere Laufbahn (gemäß VO 1)
FuGr Funktionsgruppe (gemäß VO 2)
GemHKVO Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung
KAV Kommunaler Arbeitgeberverband Nds. e. V.
MI Innenministerium
mAZ mit Amtszulage
NBG Niedersächsisches Beamtengesetz
NKBesVO Niedersächsische Kommunalbesoldungsverordnung
NStOV-Kom Nieders. Stellenobergrenzenverordnung für den kommunalen Bereich
VKA Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände
VO 1 Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 1 Bundesbesoldungsgesetz (alt)
VO 2 Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 Bundesbesoldungsgesetz (alt)
Z 12/Z 8 Vorarbeiterzulage 12 vH/8 vH







Stellenplan 2015 Anlage 5.6
Inhaltsverzeichnis Seite Abkürzungsverzeichnis


Gesamtzusammenstellung zum hD höherer Dienst
Stellenplan und zu den Stellen- gD gehobener Dienst
übersichten 2015 2 mD mittlerer Dienst


B 6 - B 9 Stellen der Wahlbeamten
Allgemeine Bestimmungen zum A 6 - A 16, B 2 Stellen der Laufbahnbeamten
Stellenplan 2015 3 - 4 E 1 - E 15 Entgeltgruppen der Beschäftigten


E 2 Ü übertarifliches Entgelt gem. TVÜ
Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte 5 - 17 E 15 Ü übertarifliches Entgelt gem. TVÜ


aT außertarifliches Entgelt
Stellenplan Teil B: S 2 - S 18 Entgeltgruppen für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 18 - 22 H Stellen der Halbtagskräfte


T Stellen mit einer Abweichung von der tariflich vereinbarten Arbeitszeit
Anhang: Dienstkräfte in der kw/ku 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) künftig wegfallende/umzuwandelnde Stellen
Ausbildungszeit 23 - 24 1) bei Organisationsänderung/Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers


2) bei Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen
Stellenübersichten Teil A: 3) bei Fortfall von Zuschusszahlungen
Aufteilung nach der 4) bei Fortfall der Kostenerstattung (Personalkosten zuzüglich
Verwaltungsgliederung 25 - 47 Anteil an Sach- und Verwaltungskosten)


5) bei Aufgabenminderung
Stellenübersichten Teil B: 6) bei Ende der Beurlaubung des derzeitigen Stelleninhabers
Sonderübersicht über die Planstellen von Beamtinnen und 48 - 50 7) nach Abschluß der Ausbildungs- oder Einführungszeit
Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind längstens bis zur Verwendung auf einer freien Planstelle


8) Haushaltskonsolidierung/bei anderweitigem Einsatz/Ausscheiden der Dienstkraft
Stellenübersichten Sonderrechnung kw (z. B.) 2015 künftig wegfallende Stelle zum Ende des angegebenen Jahres


Sp *) Sperrung der Stelle mit besonderer Erläuterung
- Hochbau und Gebäudemanagement 51 - 54 TVöD Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst


GemHKVO Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung
- Abfallwirtschaft 55 - 58 KAV Kommunaler Arbeitgeberverband Nds. e. V.


MI Innenministerium
- Stadtentwässerung 59 - 62 mAZ mit Amtszulage


NBG Niedersächsisches Beamtengesetz
NKBesVO Niedersächsische Kommunalbesoldungsverordnung
NStOV-Kom Nieders. Stellenobergrenzenverordnung für den kommunalen Bereich
VKA Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände
Z 12/Z 8 Vorarbeiterzulage 12 vH/8 vH
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Gesamtzusammenstellung


zum Stellenplan und zur Stellenübersicht 2015


Stand 2014 Veränderung Stand 2015
Insgesamt Insgesamt Insgesamt


(Sp. 2 a + 2 b) (Sp. 3 a + 3 b) (Sp. 4 a + 4 b)


1 2 a 2 b 2 c 3 a 3 b 3 c 4 a 4 b 4 c


1 Stellenplan (einschließlich
Beamte der Sondervermögen)


1.1 Beamtinnen/Beamte 1.204,14 161,50 1.365,64 2,17 -11,00 -8,83 1.206,31 150,50 1.356,81
1.2 Arbeitnehmerinnen/-nehmer 1.626,24 208,01 1.834,25 15,79 -34,00 -18,21 1.642,03 174,01 1.816,04


Summe 1 2.830,38 369,51 3.199,89 17,96 -45,00 -27,04 2.848,34 324,51 3.172,85


2 Stellenübersicht
(Hochbau und 
Gebäudemanagement)


2.1 Beamtinnen/Beamte 20,50 20,50 2,00 2,00 22,50 22,50
2.2 Arbeitnehmerinnen/-nehmer 252,88 252,88 6,00 6,00 258,88 258,88


Summe 2 (ohne Beamte) 252,88 252,88 6,00 6,00 258,88 258,88


3 Stellenübersicht
(Abfallwirtschaft)


3.1 Beamtinnen/Beamte 4,63 4,63 4,63 4,63
3.2 Arbeitnehmerinnen/-nehmer 2,50 2,50 2,50 2,50


Summe 3 (ohne Beamte) 2,50 2,50 2,50 2,50


4 Stellenübersicht
(Stadtentwässerung)


4.1 Beamtinnen/Beamte 3,37 3,37 -1,00 -1,00 2,37 2,37
4.2 Arbeitnehmerinnen/-nehmer 3,50 3,50 1,00 1,00 4,50 4,50


Summe 4 (ohne Beamte) 3,50 3,50 1,00 1,00 4,50 4,50


Summe 1 bis 4 3.089,26 369,51 3.458,77 24,96 -45,00 -20,04 3.114,22 324,51 3.438,73


 Leer- und 
Ausbildungstellen, 


Stellenreserve, 
Altersteilzeit, 
zugewiesene 
Dienstkräfte


ohne Leer- und 
Ausbildungstellen, 


Stellenreserve, 
Altersteilzeit, 
zugewiesene 
Dienstkräfte


 Leer- und 
Ausbildungstellen, 


Stellenreserve, 
Altersteilzeit, 
zugewiesene 
Dienstkräfte


ohne Leer- und 
Ausbildungstellen, 


Stellenreserve, 
Altersteilzeit, 
zugewiesene 
Dienstkräfte


 Leer- und 
Ausbildungstellen, 


Stellenreserve, 
Altersteilzeit, 
zugewiesene 
Dienstkräfte


ohne Leer- und 
Ausbildungstellen, 


Stellenreserve, 
Altersteilzeit, 
zugewiesne 
Dienstkräfte
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Allgemeine Bestimmungen zum Stellenplan 2015


1 Der Stellenplan ist nach den Mustern der Verwaltungsvorschriften zur Ausführung der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung 
aufgestellt worden.


2 Der Verwaltungsausschuss wird ermächtigt, über die Inanspruchnahme von Stellen mit entsprechendem Sperrvermerk zu beschließen.


3 Die Verwaltung wird ermächtigt


3.1 über die Inanspruchnahme der Stellenreserve zu entscheiden. Der Rat wird über die konkrete Inanspruchnahme unterrichtet.


3.2 Stellen, aus denen vorübergehend Dienstbezüge oder Entgelte nicht bezahlt werden (z. B. wegen längerer Erkrankung), und Stellen, deren 
Inhaberinnen während der Mutterschutzfristen nicht beschäftigt werden dürfen, im Bedarfsfall für nichtbeamtete Ersatzkräfte zu verwenden. 
(Bei den Stellen für Erzieherinnen oder Erzieher sowie Kinderpflegerinnen oder Kinderpfleger des FB Kinder, Jugend und Familie ist bei der 
Bemessung des Personalbedarfs der Personalausfall wegen Mutterschutz und Erziehungsurlaub nicht berücksichtigt worden; in diesem 
Bereich ist der Bedarf zu unterstellen.)


3.3 vakante Praktikantinnen- oder Praktikanten-Stellen für den Beruf der Erzieherin oder des Erziehers mit Kinderpflegerinnen oder 
Kinderpflegern zu besetzen. Kinderpflegerinnen- oder Kinderpflegerstellen in Horten dürfen zur Gewährleistung des Betriebs 
vorübergehend mit Erzieherinnen oder Erziehern mit entsprechender Eingruppierung besetzt werden.


3.4 über die vorhandenen Stellen hinaus nichtbeamtete Dienstkräfte vorübergehend bis zu 9 Monaten zu beschäftigen, wenn ein unabweisbarer 
Bedarf vorliegt und Haushaltsmittel hierfür verfügbar sind.


3.5 über die vorhandenen Stellen hinaus nichtbeamtete Dienstkräfte zu beschäftigen, wenn eine volle Kostenerstattung für den Rest des 
Haushaltsjahres durch Dritte erfolgt.


3.6 Beschäftigte in Maßnahmen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) außerhalb des Stellenplans im Rahmen der veranschlagten Haushaltsmittel 
befristet unter der Voraussetzung zu beschäftigten, dass im Einzelfall ein Zuschuss der Agentur für Arbeit bzw. eine Förderleistung nach 
dem SGB II oder SGB III gewährt wird.
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4 Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen


4.1 Künftige Stellenwegfälle im Zusammenhang mit Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sind mit dem Vermerk "kw 8)" gekennzeichnet, ggf. 
ergänzt um die Jahreszahl des angestrebten Wegfalls.


4.2 Eine Realisierung dieser Stellenwegfälle bei vergleichbaren anderen Stellen ist möglich bzw. erforderlich. Im Übrigen muss die Realisierung 
jeweils bei der  frühestmöglichen Gelegenheit erfolgen. In die Prüfung der Realisierungsmöglichkeit ist nicht nur die mit dem kw 8)-Vermerk 
versehene Planstelle einzubeziehen. Zu berücksichtigen sind vielmehr alle Planstellen des Fachbereichs/Referates in dieser 
Laufbahngruppe mit gleichen bzw. vergleichbaren Stellenwerten. 


Hinweis: Bei allen personalrechtlichen Maßnahmen sind die Zuständigkeiten gem. § 107 Abs. 4 NKomVG zu beachten.
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S t e l l e n p l a n


Teil A: Beamtinnen und Beamte
I. Stadtverwaltung
Lfd. Laufbahngruppen und Bes.-Gruppe Zahl der Stellen im Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungen
Nr. Amtsbezeichnungen Haushaltsjahr 2015 insgesamt Summe davon am 30.06. 2014


insgesamt Summe je tatsächlich besetzt nicht
je Bes.-Gruppe mit mit besetzt


Bes.-Gruppe Beamten Beschäftigten


1 2 3 4 4a 5 5a 6 7 8 9


B e a m t e   a u f   Z e i t


1 Oberbürgermeister B 9 1,00 1,00 1,00


B 9 1,00
1,00


2 Erster Stadtrat B 7 1,00 1,00 1,00


B 7 1,00 1,00


3 Stadtbaurat B 6 1,00 1,00 1,00


4 Stadtkämmerer B 6


5 Stadtrat B 6 3,00 1) 3,00 3,00 1) dav. 1 kw 6)


B 6 4,00 4,00
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S t e l l e n p l a n


Teil A: Beamtinnen und Beamte
I. Stadtverwaltung
Lfd. Laufbahngruppen und Bes.-Gruppe Zahl der Stellen im Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungen
Nr. Amtsbezeichnungen Haushaltsjahr 2015 insgesamt Summe davon am 30.06. 2014


insgesamt Summe je tatsächlich besetzt nicht
je Bes.-Gruppe mit mit besetzt


Bes.-Gruppe Beamten Beschäftigten


1 2 3 4 4a 5 5a 6 7 8 9


Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 4 NBesG)


6 Leitender Baudirektor B 2


7 Städt. Leitender Direktor B 2 3,00 3,00 3,00


B 2 3,00 3,00


8 Leitender Baudirektor A 16 3,00 1) 3,00 3,00


9 Leitender Branddirektor A 16 1,00 1,00 1,00


10 Leitender  Medizinaldirektor A 16 1,00 1,00 1) dav. 1 kw 6)


11 Leitender Museumsdirektor A 16


12 Städt. Leitender Direktor A 16 8,00 8,00 8,00


13 Leitender Vermessungsdirektor A 16 1,00 1,00 1,00


A 16 13,00 14,00


14 Archivdirektor A 15 1,00 1,00 1,00


15 Baudirektor A 15 6,00 6,00 6,00


16 Bibliotheksdirektor A 15 1,00 1,00 1,00


17 Branddirektor A 15 1,00 1,00 1,00


18 Medizinaldirektor A 15 1,00 1,00 1,00


19 Museumsdirektor A 15


20 Städtischer Direktor A 15 9,00 8,00 8,00
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S t e l l e n p l a n


Teil A: Beamtinnen und Beamte
I. Stadtverwaltung
Lfd. Laufbahngruppen und Bes.-Gruppe Zahl der Stellen im Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungen
Nr. Amtsbezeichnungen Haushaltsjahr 2015 insgesamt Summe davon am 30.06. 2014


insgesamt Summe je tatsächlich besetzt nicht
je Bes.-Gruppe mit mit besetzt


Bes.-Gruppe Beamten Beschäftigten


1 2 3 4 4a 5 5a 6 7 8 9


21 Vermessungsdirektor A 15 1,00 1,00 1,00


22 Veterinärdirektor A 15 1,00 1,00 1,00


A 15 21,00 20,00


23 Bauoberrat A 14 7,00 1) 8,00 6,50 1,39 0,11 1) dav. 1 ku 1) A 13


24 Bibliotheksoberrat A 14


25 Brandoberrat A 14 1,00 1,00 1,00


26 Oberkustos A 14


27 Städtischer Oberrat A 14 11,63 2) 13,00 12,58 0,42
2) dav. 1 kw 6), 1 T 25 kw 1),


28 Vermessungsoberrat A 14 1,00 1,00 1,00


29 Veterinäroberrat A 14 1,00 1,00 0,88 0,12
3)


A 14 21,63 24,00


30 Baurat A 13 4,00 4) 3,00 1,75 1,25 4) 1 kw 2019


31 Kustos A 13


32 Städtischer Rat A 13 1,00 3) 1,00 1,00


A 13 5,00 4,00
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S t e l l e n p l a n


Teil A: Beamtinnen und Beamte
I. Stadtverwaltung
Lfd. Laufbahngruppen und Bes.-Gruppe Zahl der Stellen im Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungen
Nr. Amtsbezeichnungen Haushaltsjahr 2015 insgesamt Summe davon am 30.06. 2014


insgesamt Summe je tatsächlich besetzt nicht
je Bes.-Gruppe mit mit besetzt


Bes.-Gruppe Beamten Beschäftigten


1 2 3 4 4a 5 5a 6 7 8 9


Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG)


33 Stadtoberamtsrat mit Amts- A 13
zulage mAZ


34 Bauoberamtsrat A 13 4,00 1) 4,00 3,00 1,00 1) dav. 2 kw 6)


35 Brandoberamtsrat A 13 2,00 2,00 2,00


36 Sozialoberamtsrat A 13


37 Stadtoberamtsrat A 13 35,00 2) 37,00 30,88 1,00 5,12 2) dav. 6 kw 6), 1 ku 1) A 11, 1 ku 1) A 12, 1 kw 7),


38 Vermessungsoberamtsrat A 13


A 13 41,00 43,00


39 Archivamtsrat A 12 1,00 1,00 1,00


40 Bauamtsrat A 12 1,00 1,00 1,00


41 Brandamtsrat A 12 7,00 7) 5,00 5,00 7)


42 Sozialamtsrat A 12


43 Stadtamtsrat A 12 76,50 8) 75,50 72,75 2,75 8) dav. 6 kw 6), 1 x kw 2015, 1 T 10, 1 kw 2019
1 kw 7), 1 T 30 kw 6), 1 T 20 kw 5)


44 Vermessungsamtsrat A 12


45 Gewerbeamtsrat A 12 1,00 1,00 1,00


86,50 83,50
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S t e l l e n p l a n


Teil A: Beamtinnen und Beamte
I. Stadtverwaltung
Lfd. Laufbahngruppen und Bes.-Gruppe Zahl der Stellen im Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungen
Nr. Amtsbezeichnungen Haushaltsjahr 2015 insgesamt Summe davon am 30.06. 2014


insgesamt Summe je tatsächlich besetzt nicht
je Bes.-Gruppe mit mit besetzt


Bes.-Gruppe Beamten Beschäftigten


1 2 3 4 4a 5 5a 6 7 8 9


46 Bauamtmann A 11 5,00 1) 5,00 3,80 1,20 1) dav. 2 T 20


47 Brandamtmann A 11 13,00 11,00 10,00 1,00


48 Archivamtmann A 11 1,00 2) dav. 1 T 4 kw 8), 1 T 10, 22 T 20, 1 T 25, 1 kw 2015, 
1 T 35 kw 2), 11 T 30, 1 T 36, 7 kw 6), 3 kw 1)


49 Gewerbeamtmann A 11


50 Stadtamtmann A 11 167,51 2) 174,51 165,50 2,20 6,81


51 Vermessungsamtmann A 11 1,00 1,00 0,55 0,45


A 11 187,51 191,51


52 Archivoberinspektor A 10 1,00 2,00 1,85 0,15


53 Bauoberinspektor A 10 3) dav. 23 kw 6), 1 T 10, 1 T 20 kw 2015, 1 kw 5), 1 T 20 kw 2), 
5 kw 1), 1 T 30 kw 1), 1 T 20 kw 1), 1 ku 1) A 8, 45 T 20, 


54 Bibliotheksoberinspektor A 10 1,00 1,00 1,00 1 T 24, 5 T 25, 1 T 28, 10 T 30, 1 T 30 kw 6), 
2 kw 2015, 1 T 5 kw 1),


55 Brandoberinspektor A 10 12,00 4) 15,00 13,00 2,00


56 Sozialoberinspektor A 10 1,00 1,00
4) dav. 2 kw 7), 1 kw 1), 1 kw 4)


57 Stadtoberinspektor A 10 230,62 3) 227,61 205,03 3,59 18,99


58 Vermessungsoberinspektor A 10


A 10 244,62 246,61
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S t e l l e n p l a n


Teil A: Beamtinnen und Beamte
I. Stadtverwaltung
Lfd. Laufbahngruppen und Bes.-Gruppe Zahl der Stellen im Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungen
Nr. Amtsbezeichnungen Haushaltsjahr 2014 insgesamt Summe davon am 30.06. 2013


insgesamt Summe je tatsächlich besetzt nicht
je Bes.-Gruppe mit mit besetzt


Bes.-Gruppe Beamten Beschäftigten


1 2 3 4 4a 5 5a 6 7 8 9


59 Archivinspektor A 9


60 Sozialinspektor A 9


61 Stadtinspektor A 9 26,00 1) 26,00 11,00 15,00 1) 1 kw 6), 25 kw 7)


A 9 26,00 26,00


Laufbahngruppe 1 (i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG)


62 Hauptbrandmeister A 9 13,00 2) 11,00 11,00 2)


mit Amtszulage mAZ


63 Stadtamtsinspektor A 9 24,00 3) 24,00 22,25 1,75 3) dav. 2 T 20, 2 T 30, 1 T 20 kw 1), 1 kw 2), 1 x kw 2016
mit Amtszulage mAZ


64 Lebensmittelkontroll- A 9 1,00 1,00 1,00
amtsinspektor mit mAZ
Amtszulage


A 9 38,00 36,00
mAZ


65 Hauptbrandmeister A 9 59,00 4) 54,00 47,00 7,00 4) dav. 8 kw 4),  1 kw 1)


66 Lebensmittelkontroll- A 9 5,00 5,00 5,00
amtsinspektor


67 Stadtamtsinspektor A 9 36,04 5) 34,79 33,79 1,00 5) dav. 3 kw 6), 1 ku 1) A 8, 1 T 20 ku 1) A 8 T 20, 2 T 20,
1 T 21,5, 2 T 30


A 9 100,04 93,79
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S t e l l e n p l a n


Teil A: Beamtinnen und Beamte
I. Stadtverwaltung
Lfd. Laufbahngruppen und Bes.-Gruppe Zahl der Stellen im Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungen
Nr. Amtsbezeichnungen Haushaltsjahr 2014 insgesamt Summe davon am 30.06. 2013


insgesamt Summe je tatsächlich besetzt nicht
je Bes.-Gruppe mit mit besetzt


Bes.-Gruppe Beamten Beschäftigten


1 2 3 4 4a 5 5a 6 7 8 9


68 Lebensmittelkontroll- A 8
hauptsekretär


69 Oberbrandmeister A 8 137,00 1) 137,00 127,58 1,00 8,42 1) dav.  16 kw 4), 4 kw 1), 1 kw 2)


70 Stadthauptsekretär A 8 167,01 2) 168,88 155,00 1,00 12,88 2) dav. 1 T 7 kw 1), 1 T 10 kw 3), 1 T 15, 1 T 20 kw 6), 26 T 20,
3 T 20 kw 1), 1 T 25, 8 T 30, 1 T 33, 5 kw 7), 13 kw 6),


A 8 304,01 305,88 4 kw 2015, 5 kw 1), 1 ku 1) A 6, 2 ku 1) A 10
1 ku 1) A 7,


71 Brandmeister A 7 100,00 3) 107,00 96,00 11,00


72 Landesplanungsober- A 7 4)


sekretär 3) dav. 9 kw 4), 8 kw 7)


65 Lebensmittelkontroll ober- A 7 4) dav. 1 T 20 kw 8), 1 T 20
sekretär


74 Stadtobersekretär A 7 103,50 5) 107,85 92,21 4,60 11,04 5) dav. 2 T 10, 1 T 15 kw 2015, 1 T 20 kw 6), 2 T 20 kw 3),
2 T 20 kw 1), 2 T 23, 2 T 25, 1 T 29,5, 8 T 30, 3 Sp*), 3 kw 7), 


A 7 203,50 214,85 12 kw 6), 1 kw 2017


75 Lebensmittelkontrollsekretär A 6


76 Stadtsekretär A 6 26,50 6) 25,00 7,90 1,00 16,10 6) dav. 1 T 10 kw 5), 2 T 20, 1 T 30, 1 T 20 kw 6), 15 kw 7),
2 kw 6), 1 kw 1), 2 kw 2017


A 6 26,50 25,00


insgesamt 1.327,31 1.327,31 1.337,14 1.337,14 1.192,80 19,95 124,39
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S t e l l e n p l a n 


Teil A: Beamtinnen und Beamte


II. Sondervermögen mit Sonderrechnung: Hochbau und Gebäudemanagement
Lfd. Laufbahngruppen und Bes.-Gruppe Zahl der Stellen im Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungen
Nr. Amtsbezeichnungen Haushaltsjahr 2015 insgesamt Summe davon am 30.06. 2014


insgesamt Summe je tatsächlich besetzt nicht
je Bes.-Gruppe mit mit besetzt


Bes.-Gruppe Beamten Beschäftigten


1 2 3 4 4a 5 5a 6 7 8 9


Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 4 NBesG)


1 Leitender Baudirektor A 16 1,00 1,00 1,00


A 16 1,00 1,00


2 Baudirektor A 15


A 15


3 Bauoberrat A 14


4 Städt. Oberrat A 14


A 14


5 Baurat A 13 1,00 1,00 0,75 0,25


A 13 1,00 1,00
Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG)


6 Bauoberamtsrat A 13


7 Stadtoberamtsrat A 13 1,00


A 13 1,00


8 Bauamtsrat A 12


9 Stadtamtsrat A 12 1,00 1,00 1,00


A 12 1,00 1,00


10 Bauamtmann A 11 0,50 1) 0,50 0,50 1) 1 T 20


A 11


11 Stadtamtmann A 11 4,00 4,00 3,00 1,00


A 11 4,50 4,50
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S t e l l e n p l a n 


Teil A: Beamtinnen und Beamte


II. Sondervermögen mit Sonderrechnung: Hochbau und Gebäudemanagement
Lfd. Laufbahngruppen und Bes.-Gruppe Zahl der Stellen im Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungen
Nr. Amtsbezeichnungen Haushaltsjahr 2015 insgesamt Summe davon am 30.06. 2014


insgesamt Summe je tatsächlich besetzt nicht
je Bes.-Gruppe mit mit besetzt


Bes.-Gruppe Beamten Beschäftigten


1 2 3 4 4a 5 5a 6 7 8 9


12 Bauoberinspektor A 10 3) 3)


13 Stadtoberinspektor A 10 1,75 4) 1,75 0,75 1,00
4) dav. 1 T 30


A 10 1,75 1,75


14 Stadtinspektor A 9 5) 5)


A 9
6)


Laufbahngruppe 1 (i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG)


15 A 9 6) 7)


mAZ


A 9 8) dav. 1 T 30
mAZ


16 Stadtamtsinspektor A 9 2,00 7) 1,00 1,00 9) dav. 4 T 20, 2 T 30


A 9 2,00 1,00


17 Stadthauptsekretär A 8 2,75 8) 2,75 2,75 10)


A 8 2,75 2,75


18 Stadtobersekretär A 7 7,50 9) 6,50 6,50


A 7 7,50 6,50


19 Stadtsekretär A 6 10) 1,00 1,00


A 6 1,00


Hochbau
insgesamt 22,50 22,50 20,50 20,50 18,25 0,25 2,00


Stadtamtsinspektor mit 
Amtszulage
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S t e l l e n p l a n 


Teil A: Beamtinnen und Beamte


II. Sondervermögen mit Sonderrechnung: Stadtentwässerung
Lfd. Laufbahngruppen und Bes.-Gruppe Zahl der Stellen im Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungen
Nr. Amtsbezeichnungen Haushaltsjahr 2015 insgesamt Summe davon am 30.06. 2014


insgesamt Summe je tatsächlich besetzt nicht
je Bes.-Gruppe mit mit besetzt


Bes.-Gruppe Beamten Beschäftigten


1 2 3 4 4a 5 5a 6 7 8 9


Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 4 NBesG)


1 Leitender Baudirektor A 16


A 16


2 Bauoberrat A 14


A 14


Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG)


3 Bauoberamtsrat A 13


4 Stadtoberamtsrat A 13 0,50 1) 0,50 0,50


A 13 0,50 0,50


3 Bauamtsrat A 12


4 Stadtamtsrat A 12 2) 1) 1 T 20


A 12 2)


5 Stadtamtmann A 11 0,37 3) 0,37 0,37 3) 1 T 15


A 11 0,37 0,37 4) dav. 1 T 20 kw 2016


6 Bauoberinspektor A 10


7 Stadtoberinspektor A 10 1,50 4) 2,50 1,50 1,00


A 10 1,50 2,50


8 Stadtinspektor A 9


A 9
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S t e l l e n p l a n 


Teil A: Beamtinnen und Beamte


II. Sondervermögen mit Sonderrechnung: Stadtentwässerung
Lfd. Laufbahngruppen und Bes.-Gruppe Zahl der Stellen im Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungen
Nr. Amtsbezeichnungen Haushaltsjahr 2014 insgesamt Summe davon am 30.06. 2013


insgesamt Summe je tatsächlich besetzt nicht
je Bes.-Gruppe mit mit besetzt


Bes.-Gruppe Beamten Beschäftigten


1 2 3 4 4a 5 5a 6 7 8 9


Laufbahngruppe 1 (i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG)


9 A 9 mAZ


A 9 m AZ


10 Stadtamtsinspektor A 9


A 9


10 Stadthaupsekretär A 8


A 8


9 Stadtobersekretär A 7


A 7


10 Stadtsekretär A 6


A 6


Stadtentwässerung
insgesamt 2,37 2,37 3,37 3,37 2,37 1,00


Stadtamtsinspektor mit 
Amtszulage
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S t e l l e n p l a n 


Teil A: Beamtinnen und Beamte


II. Sondervermögen mit Sonderrechnung: Abfallwirtschaft
Lfd. Laufbahngruppen und Bes.-Gruppe Zahl der Stellen im Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungen
Nr. Amtsbezeichnungen Haushaltsjahr 2015 insgesamt Summe davon am 30.06. 2014


insgesamt Summe je tatsächlich besetzt nicht
je Bes.-Gruppe mit mit besetzt


Bes.-Gruppe Beamten Beschäftigten


1 2 3 4 4a 5 5a 6 7 8 9


Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 4 NBesG)


1 Leitender Baudirektor A 16


A 16


2 Bauoberrat A 14


A 14


Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG)


3 Bauoberamtsrat A 13


4 Stadtoberamtsrat A 13 0,50 1) 0,50 0,50


A 13 0,50 0,50


3 Bauamtsrat A 12


4 Stadtamtsrat A 12 2) 1) 1 T 20


A 12 2)


5 Stadtamtmann A 11 1,13 3) 1,13 1,13 3) dav. 1 T 25, 1 T 20


A 11 1,13 1,13


6 Bauoberinspektor A 10


7 Stadtoberinspektor A 10 2,00 2,00 2,00


A 10 2,00 2,00


8 Stadtinspektor A 9


A 9
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S t e l l e n p l a n 


Teil A: Beamtinnen und Beamte


II. Sondervermögen mit Sonderrechnung: Abfallwirtschaft
Lfd. Laufbahngruppen und Bes.-Gruppe Zahl der Stellen im Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungen
Nr. Amtsbezeichnungen Haushaltsjahr 2015 insgesamt Summe davon am 30.06. 2014


insgesamt Summe je tatsächlich besetzt nicht
je Bes.-Gruppe mit mit besetzt


Bes.-Gruppe Beamten Beschäftigten


1 2 3 4 4a 5 5a 6 7 8 9


Laufbahngruppe 1 (i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG)


9 A 9 mAZ


A 9 m AZ


10 Stadtamtsinspektor A 9 0,50 1) 0,50 0,50 1) 1 T 20


A 9 0,50 0,50 2) 1 T 20


10 Stadthaupsekretär A 8 0,50 2) 0,50 0,50


A 8 0,50 0,50


9 Stadtobersekretär A 7


A 7


10 Stadtsekretär A 6


A 6


Abfallwirtschaft
insgesamt 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63


Sondervermögen
insgesamt 29,50 29,50 28,50 28,50 25,25 1,25 2,00


Beamte
insgesamt 1.356,81 1.356,81 1.365,64 1.365,64 1.218,05 21,20 126,39


Stadtamtsinspektor mit 
Amtszulage
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S t e l l e n p l a n


Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Lfd. Funktionsbezeichnung Entgelt- Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungen
Nr. gruppe, Stellen im insgesamt davon am 30.06.2014


Sondertarif Haushaltsjahr tatsächlich nicht
2015 besetzt besetzt


1 2 3 4 5 6 7 8


Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1)


2)


3) dav. 1 T 10, 1 T 13,43 kw 4), 1 T 15,2 kw 4), 2 T 19,5, 2 T 19,5 kw 4), 1 kw 4)
3 T 29,25


1 aT 4,00 1) 3,00 3,00 - 4) dav. 1 kw 2015


2 15Ü 2,00 2) 2,00 2,00 - 5) dav. 1 T 9,75, 8 T 19,5, 1 T 29,25, 1 kw 6), 1 T 30, 1 kw 2015


3 15 17,24 3) 16,24 13,93 2,31


4 14 18,00 4) 16,00 15,00 1,00 6) dav. 1 T 4 kw 4), 5 T 19,5, 1 T 35,46, 1 kw 2), 1 T 19,5 kw 4), 1 kw 2015, 1 kw 2017


5 13 27,00 5) 27,00 25,01 1,99
7) dav. 1 T 12,5, 1 T 16,72, 9 T 19,5, 1 T 29,38, 1 T 30,39,


1 üT, 1 kw 4), 1 kw 2015, 1 kw 2017,  3 kw 6)
1 kw 5), 1 ku 1) E 10


8) dav. 1 T 9,75 kw 2015, 4 T 19,5, 1 T 28,37, 1 T 29,25 kw 2015, 1 T 29,25
6 12 36,51 6) 33,91 33,91 - 1 kw 3), 1 kw 5), 2 kw 6)


7 11 102,78 7) 108,78 100,88 7,90


8 10 43,74 8) 39,52 26,54 12,98 9) dav. 4 T 19,5,  1 T 24,57, 1 T 24,62, 2 T 25, 1 T 25,33, 1 T 27,92, 1 T 30,39
1 T 28,19, 3 üT, 7 kw 6), 6 kw 2015, 2 kw 2016, 2 kw 1), 1 ku 1) A 8,


9 9 107,46 9) 114,18 105,62 8,56


358,73 360,63 325,89 34,74
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S t e l l e n p l a n


Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Lfd. Funktionsbezeichnung Entgelt- Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungen
Nr. gruppe, Stellen im insgesamt davon am 30.06.2014


Sondertarif Haushaltsjahr tatsächlich nicht
2015 besetzt besetzt


1 2 3 4 5 6 7 8


1) 1 T 9, 8 T 19,5, 1 T 19,5 kw 1), 4 T 29,25, 1 T 29,25 ku 1) 5 T 29,25, 1 T 29,38, 1 T 30, 
1 T 26,5, 5 üT, 10 kw 6), 5 kw 4), 2 kw 2015, 1 kw 2017, 2 kw 1), 3 ku 1) 6,


10 8 117,68 1) 125,89 112,81 13,08 1 T 9,75,


11 7 9,50 2) 10,00 9,00 1,00 2) dav. 1 kw 2016, 3 Z 12, 1 T 19,5
3) dav. 1 T 9,75 kw 4), 1 T 19,5 kw 2), 3 T 19,5 üT, 1 T 19,5 kw 1), 1 T 19,5 ku 1) A 6 T 20,


12 6 171,30 3) 174,31 165,60 8,71 9 T 19,5, 1 T 22,04, 1 T 24,5 üT, 1 T 24,5, 1 T 25, 2 T 25,33, 1 T 25,33 üT, 1 T 29,25,
1 T 29,38, 2 T 30, 1 T 33 kw 2), 1 T 34,33, 1 T 35,25, 14 Z 12, 30 üT, 12 kw 6), 6 kw 2015,


13 5 271,63 4) 280,07 275,19 4,88 3 kw 2), 2 kw 1), 3 ku 1) 5, 


14 4 38,00 5) 38,00 36,95 1,05 4) dav. 1 T 8,11 kw 8), 1 T 19,5 kw 1), 2 T 19,5 ku 1) 3 T 19,5, 25 T 19,5, 1 T 25,
5 T 29,25, 1 T 29,63, 1 T 30, 2 T 30,39, 1 T 30,9, 1 T 31, 1 T 32,42, 1 T 32,67, 1 T 37,48,


15 3 114,68 6) 114,63 114,63 - 1 Z 12, 14 kw 6), 1 kw 5), 4 kw 2015, 1 kw 2), 1 kw 1), 1 T 19,5 kw 4), 1 T 19,5 kw 2016,
1 T 19,5 kw 3), 1 T 34,70, 1 T 22,75,


16 2Ü 1,42 7) 2,00 2,00 0,00 5) dav. 1 kw 6), 1 kw 1), 1 ku 1) 3, 


17 2 9,00 8) 9,00 4,00 5,00 6) dav. 1 T 5 kw 1), 39 T 19,5,  3 T 24,57, 1 T 24,82 kw 2), 2 T 25,33, 1 T 28,5, 1 T 34, 2 Z 8,
3 kw 2015, 1 kw 4)


18 1 56,89 9) 56,89 56,89 0,00 7) dav. 1 T 16,25,


8) dav. 6 kw 6), 


Zwischensumme Beschäftigte 1148,83 1171,42 1102,96 68,46
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S t e l l e n p l a n


Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Lfd. Funktionsbezeichnung Entgelt- Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungen
Nr. gruppe, Stellen im insgesamt davon am 30.06.2014


Sondertarif Haushaltsjahr tatsächlich nicht
2015 besetzt besetzt


1 2 3 4 5 6 7 8


19 Kr. 12 a
1)


20 Kr. 11 b


21 Kr. 11 a


22 Kr. 10 a


23 Kr. 9 d


24 Kr. 9 c


25 Kr. 9 b


26 Kr. 9 a


27 Kr. 8 a


28 Kr. 7 a 1) 1,00 1,00 -


29 Kr. 4 a -


30 Kr. 3 a


1,00 1,00


Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Anwendungsbereich des BT-K des TVöD


Zwischensumme Beschäftigte Kr.
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S t e l l e n p l a n


Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Lfd. Funktionsbezeichnung Entgelt- Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungen
Nr. gruppe, Stellen im insgesamt davon am 30.06.2014


Sondertarif Haushaltsjahr tatsächlich nicht
2015 besetzt besetzt


1 2 3 4 5 6 7 8


Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst


31 S 18 1,00 1) 1,00 1,00 - 2) dav. 2 kw 6)
4) dav. 1 kw 3), 1 T 19,5,


32 S 17 21,00 2) 21,00 18,00 3,00 5) dav. 3 T 19,5, 7 T 29,25, 1 T 35,2, 2 kw 6), 2 kw 2015
6) dav. 1 kw 6), 1 kw 2015


33 S 16 3) -
7) dav. 1 T 10,5, 1 T 19,24, 6 T 19,5,  1 T 23,25, 1 T 23,3, 1 T 25, 1 T 27, 1 T 30, 1 T 30,39, 


34 S 15 14,27 4) 14,77 14,55 0,22 1 T 33,94, 2 kw 6), 1 kw 2), 
8) dav. 1 T 5,33, 1 T 6, 1 T 19,32, 1 T 19,5 kw 8), 11 T 19,5, 1 T 25,33,


35 S 14 51,15 5) 50,15 44,90 5,25 3 T 29,25, 1 T 30 kw 4), 4 T 30,39, 1 T 35, 4 kw 6), 3 kw 3), 2 kw 4), 1 kw 2016, 1 kw 2015


36 S 13 24,00 6) 27,00 24,56 2,44 9) dav. 3 T 30, 4 kw 6)


37 S 12 54,42 7) 54,97 53,35 1,62


38 S 11 66,73 8) 67,36 60,77 6,59


39 S 10 30,54 9) 29,31 23,68 5,63


40 S 9 10) -
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S t e l l e n p l a n


Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer


Lfd. Funktionsbezeichnung Entgelt- Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungen
Nr. gruppe, Stellen im insgesamt davon am 30.06.2014


Sondertarif Haushaltsjahr tatsächlich nicht
2015 besetzt besetzt


1 2 3 4 5 6 7 8


1) dav. 1 T 13,17, 1 T 19,5 kw 4) üT, 2 T 19,5, 2 T 24,82, 1 T 25, 1 T 25,33, 2 T 29,25,
1 T 30,39, 6 kw 6), 2 kw 4) üT, 2 ku 1) S 6,


41 S 8 84,07 1) 84,08 81,23 2,85 3) dav. 1 T 19,5, 1 T 24,57, 1 T 27,37 kw 4), 1 T 31,41 kw 4), 1 T 32,93 kw 4), 2 T 34,71,
2 T 37,44, 1 T 37,79 kw 4), 18 kw 6), 2 kw 2015, 


42 S 7 11,52 2) 8,54 8,54 - 5) dav. 1 kw 2016


43 S 6 137,79 3) 136,36 115,32 21,04 6) dav. 2 T 19,5 kw 2), 18 kw 6), 1 kw 1)


44 S 5 4) -


45 S 4 47,77 5) 43,92 43,92 0,00


46 S 3 113,98 6) 116,32 96,42 19,90


47 S 2 8,97 7) 7,05 6,92 0,13


667,21 661,83 593,16 68,67


1148,83 1171,42 1102,96 68,46


1,00 1,00


1816,04 1834,25 1697,12 137,13


Zwischensumme Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer Kr.


Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
insgesamt


Zwischensumme Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst


Zwischensumme Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer
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Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte


II. Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
Lfd. Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen beschäftigt Vermerke, Erläuterungen
Nr. im im Vorjahr


Haushaltsjahr am
2015 01.10.2014


1 2 3 4 5 6


1 Brandreferendare Anwärterbezüge 1 -
2 Stadtinspektor-Anwärter Anwärterbezüge 52 40
3 Stadtsekretär-Anwärter Anwärterbezüge 20 20
4 Lebensmittelkontrollsekretär-Anwärter Anwärterbezüge - 1
5 Brandoberinspektor-Anwärter Anwärterbezüge 2 2
6 Brandmeister-Anwärter Anwärterbezüge 35 30
7 Fachoberschulpraktikanten einschließlich außertarifliche Entschädigung - -


Vorpraktikanten nach VKA-Richtlinien


8 Dienstanfänger Unterhaltsbeihilfe 10 9
9 Bauinspektor-Anwärter Anwärterbezüge - -
10 Archivinspektor-Anwärter Anwärterbezüge - -


Auszubildende für den Beruf


11 Anlagenmechaniker/in für Heizung- Klima- und 
Sanitärtechnik


Ausbildungsvergütung 3 3


12 Bauzeichner/in Ausbildungsvergütung 1 1
13 Buchbinder/in Ausbildungsvergütung 1 -
14 Elektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik Ausbildungsvergütung 4 4
15 Fachangestellte/r für Medien- und 


Informationsdienste
a.) FR: Archiv Ausbildungsvergütung 1 1
b.) FR: Bibliothek Ausbildungsvergütung 10 10


16 Fachinformatiker/-in Ausbildungsvergütung 2 2
17 Gärtner/in Ausbildungsvergütung - -
18 Hauswirtschafter/in Ausbildungsvergütung 5 5
19 Informatikkaufleute Ausbildungsvergütung - -
20 IT-System-Elektroniker/-in Ausbildungsvergütung 4 4
21 Kaufleute für Bürokommunikation Ausbildungsvergütung 21 22
22 Kfz-Mechatroniker/in Ausbildungsvergütung 2 1
23 Maler/in und Lackierer/in Ausbildungsvergütung 3 2
24 Mechatroniker Ausbildungsvergütung 4 4
25 Techn. Zeichner/in Ausbildungsvergütung 1 -
26 Tischler/in Ausbildungsvergütung 4 4
27 Veranstaltungskauffrau/-mann Ausbildungsvergütung 4 3
28 Vermessungstechniker/in Ausbildungsvergütung 1 1
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Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte


II. Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
Lfd. Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen beschäftigt Vermerke, Erläuterungen
Nr. im im Vorjahr


Haushaltsjahr am
2015 01.10.2014


1 2 3 4 5 6


Praktikant/in für den Beruf


29 Sozialarbeiter/in, Sozialpädagoge/-in Entgelt gemäß TV 21 12
30 Erzieher/in Entgelt gemäß TV - -


31 Volontär/in Vergütung gemäß Rd.Erl. d. MWK 1 1
vom 02.04.1980


32 Helfer/in im freiwilligen sozialen Jahr Taschengeld gemäß 33 28
Jugendfreiwilligendienstgesetz


33 Helferin/Helfer im freiwilligen sozialen - " - 4 3
Jahr - Kultur


34 Helfer im freiw. ökologischen Jahr - " - - -


35 Bundesfreiwilligendienst Bundesfreiwilligendienstgesetz 31 10


Vorpraktikant/in für den Beruf


36 Erzieher/in außertarifl. Entschädigung - -


37 Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/-in außertarifl. Entschädigung 2 1


38 Vorpraktikant/in im Baubereich außertarifl. Entschädigung 2 -


39 Vorpraktikant/in im Kulturbereich außertarifl. Entschädigung 1 -


40 Ausländische Praktikanten/innen außertarifl. Entschädigung 2 - Mehrfachbesetzung infolge Einsatzes für unterschiedliche Zeiträume


41 Schülerpraktikant/in - 55 1 Mehrfachbesetzung infolge Einsatzes für unterschiedliche Zeiträume


42 sonstige Praktikanten/-innen z. B. - 35 9 Mehrfachbesetzung infolge Einsatzes für unterschiedliche Zeiträume
Umschüler/innen, Pk. aus anderen Betrieben,
Reha-Maßnahmen, Integrationsmaßnahmen


insgesamt 378 234


Bei gegebener Notwendigkeit können die in der Aufstellung genannten Zahlen vorübergehend bis zur nächsten Änderung des Stellenplanes geringfügig überschritten werden.
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Stellenübersichten


Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamtinnen und Beamte


Gliede- Organisations- Beamte auf Zeit Laufbahngruppe 2 (§ 15 Abs. 4 NBesG) Laufbahngruppe 2 (§ 15 Abs. 3 NBesG) Laufbahngruppe 1 (§ 15 Abs. 2 NBesG) insge- Erläuterungen
rungs- einheit B 9 B 7 B 6 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 samt
nummer mAZ mAZ


Oberbürgermeister 1,00 1,00


01 Zentrale Steuerung 1,00 2,00 2,00 4,63 3,00 1,00 6,00 3,00 0,50 23,13


0120 Ref. Stadtentwicklung 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 8,00
und Statistik


0140 1,00 1,00 2,00 6,00 10,00


0150 Gleichstellungs-
referat


Organisations-,
Personal- und
Ordnungsdezernent 1,00 1,00


10 Zentrale Dienste 1,00 2,00 2,00 6,00 19,00 29,50 16,75 8,00 16,25 7,00 107,50


Verwaltung 1
insgesamt 1,00 1,00 1,00 3,00 6,00 6,63 10,00 23,00 42,50 23,75 8,00 17,75 7,00 150,63


Ref. Rechnungs-
prüfungsamt
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Stellenübersichten


Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamtinnen und Beamte


Gliede- Organisations- Beamte auf Zeit Laufbahngruppe 2 (§ 15 Abs. 4 NBesG) Laufbahngruppe 2 (§ 15 Abs. 3 NBesG) Laufbahngruppe 1 (§ 15 Abs. 2 NBesG) insge- Erläuterungen
rungs- einheit B 9 B 7 B 6 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 samt
nummer mAZ mAZ


Finanz-, Stadtgrün- 1,00 1,00
und Sportdezernent


20 Finanzen 1,00 1,00 6,00 5,75 22,50 15,50 4,00 25,88 4,13 85,76


Verwaltung 2
insgesamt 1,0 1,00 1,00 6,00 5,75 22,50 15,50 4,00 25,88 4,13 86,76
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Stellenübersichten


Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamtinnen und Beamte


Gliede- Organisations- Beamte auf Zeit Laufbahngruppe 2 (§ 15 Abs. 4 NBesG) Laufbahngruppe 2 (§ 15 Abs. 3 NBesG) Laufbahngruppe 1 (§ 15 Abs. 2 NBesG) insge- Erläuterungen
rungs- einheit B 9 B 7 B 6 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 samt
nummer mAZ mAZ


32 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 15,00 19,13 4,00 17,79 51,25 37,23 4,00 157,40


37 Feuerwehr 1,00 1,00 1,00 4,00 6,00 15,00 12,75 13,00 59,00 137,00 93,00 342,75


Verwaltung 3
insgesamt 2,00 2,00 2,00 7,00 9,00 30,00 31,88 17,00 76,79 188,25 130,23 4,00 500,15


Bürgerservice, 
Öffentliche 
Sicherheit
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Stellenübersichten


Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamtinnen und Beamte


Gliede- Organisations- Beamte auf Zeit Laufbahngruppe 2 (§ 15 Abs. 4 NBesG) Laufbahngruppe 2 (§ 15 Abs. 3 NBesG) Laufbahngruppe 1 (§ 15 Abs. 2 NBesG) insge- Erläuterungen
rungs- einheit B 9 B 7 B 6 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 samt
nummer mAZ mAZ mD


Kultur- und
Wissenschaftsdezernent 1,00 1,00


0412 Ref. Stadtbibliothek 1,00 1,00 1,50 3,50


0413 Ref. Städtisches 1,00 1,00 0,50 2,50
Museum


0414 Ref. Wissenschaft 1,00 1,00 2,00 1,00 5,00
und Stadtarchiv


40 Schule 1,00 2,00 4,00 4,25 11,00 3,00 1,00 26,25


41 Kultur 1,00 1,00 3,75 6,10 3,00 14,85


Verwaltung 4
insgesamt 1,00 1,00 3,00 2,00 6,00 11,00 19,10 1,00 0,50 7,50 1,00 53,10
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Stellenübersichten


Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamtinnen und Beamte


Gliede- Organisations- Beamte auf Zeit Laufbahngruppe 2 (§ 15 Abs. 4 NBesG) Laufbahngruppe 2 (§ 15 Abs. 3 NBesG) Laufbahngruppe 1 (§ 15 Abs. 2 NBesG) insge- Erläuterungen
rungs- einheit B 9 B 7 B 6 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 samt
nummer mAZ mAZ


Sozial-, Schul-, 1,00 1,00
Gesundheits- und
Jugenddezernent


0500 Sozialreferat 0,50 0,50


50 1,00 1,00 1,00 2,00 9,00 29,50 59,01 9,25 3,00 24,88 4,64 144,28


51 Kinder, Jugend 1,00 1,00 6,00 7,63 24,33 4,25 8,75 14,75 1,00 68,71
und Familie


Verwaltung 5
insgesamt 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 15,00 37,13 83,84 9,25 7,25 33,63 19,39 1,00 214,49


Soziales und 
Gesundheit
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Stellenübersichten


Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamtinnen und Beamte


Gliede- Organisations- Beamte auf Zeit Laufbahngruppe 2 (§ 15 Abs. 4 NBesG) Laufbahngruppe 2 (§ 15 Abs. 3 NBesG) Laufbahngruppe 1 (§ 15 Abs. 2 NBesG) insge- Erläuterungen
rungs- einheit B 9 B 7 B 6 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 samt
nummer mAZ mAZ


Bau- und 1,00 1,00
Umweltschutzdezernent


0600 Baureferat 1,00 1,00 2,00 4,00


0610 Stadtbild und 0,50 0,50
Denkmalschutz


0630 Baurecht 0,50 0,50


61 1,00 1,00 5,00 3,75 4,50 15,25


66 2,00 3,00 7,00 3,00 3,00 1,00 9,75 4,00 2,00 1,00 35,75


67 Stadtgrün 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 5,75 10,00 1,00 7,50 33,25
und Sport


Verwaltung 6
insgesamt 1,00 3,00 7,00 10,00 4,00 4,00 4,00 22,50 18,75 1,00 6,50 8,50 90,25


Stadtplanung und 
Umweltschutz


Tiefbau und 
Verkehr
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Stellenübersichten


Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamtinnen und Beamte


Gliede- Organisations- Beamte auf Zeit Laufbahngruppe 2 (§ 15 Abs. 4 NBesG) Laufbahngruppe 2 (§ 15 Abs. 3 NBesG) Laufbahngruppe 1 (§ 15 Abs. 2 NBesG) insge- Erläuterungen
rungs- einheit B 9 B 7 B 6 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 samt
nummer mAZ mAZ


0800 Stabsstelle
Wirtschaftsdezernat 1,00 1,50 2,50


Verwaltung 8
insgesamt 1,00 1,50 2,50


Personalvertretung 0,88 0,50 1,00 1,00 3,38


Städt. Dienstkräfte 
des Jobcenter 1,00 2,00 5,00 9,50 24,55 8,75 11,00 61,80
Braunschweig


Leerstellen 1,00 1,00 1,00 1,00 7,00 6,75 7,00 20,75 1,00 3,00 13,50 12,50 2,50 78,00


Ausbildungsstellen 1,00 1,00 2,00 25,00 5,00 11,00 15,00 60,00


Leer- und Aus- 1,00 1,00 1,00 1,00 8,00 7,75 7,00 22,75 26,00 3,00 18,50 23,50 17,50 138,00
bildungsstellen
insgesamt


Altersteilzeit 3,00 1,00 1,00 5,00


zugewiesene
Dienstkräfte 1,00 4,00 1,50 1,00 7,50
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Stellenübersichten


Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamtinnen und Beamte


Gliede- Organisations- Beamte auf Zeit Laufbahngruppe 2 (§ 15 Abs. 4 NBesG) Laufbahngruppe 2 (§ 15 Abs. 3 NBesG) Laufbahngruppe 1 (§ 15 Abs. 2 NBesG) insge- Erläuterungen
rungs- einheit B 9 B 7 B 6 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 samt
nummer mAZ mAZ


Hochbau und
65 Gebäude- 1,00 1,00 1,00 1,00 4,50 1,75 2,00 2,75 7,50 22,50


management


Stadtentwässerung 0,50 0,37 1,50 2,37


Abfallwirtschaft 0,50 1,13 2,00 0,50 0,50 4,63
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Stellenübersichten


Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamtinnen und Beamte


Gliede- Organisations- Beamte auf Zeit Laufbahngruppe 2 (§ 15 Abs. 4 NBesG) Laufbahngruppe 2 (§ 15 Abs. 3 NBesG) Laufbahngruppe 1 (§ 15 Abs. 2 NBesG) insge- Erläuterungen
rungs- einheit B 9 B 7 B 6 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 samt
nummer mAZ mAZ


Zusammenstellung


Verwaltung 1 1,00 1,00 1,00 3,00 6,00 6,63 10,00 23,00 42,50 23,75 8,00 17,75 7,00 150,63


Verwaltung 2 1,00 1,00 1,00 6,00 5,75 22,50 15,50 4,00 25,88 4,13 86,76


Verwaltung 3 2,00 2,00 2,00 7,00 9,00 30,00 31,88 17,00 76,79 188,25 130,23 4,00 500,15


Verwaltung 4 1,00 1,00 3,00 2,00 6,00 11,00 19,10 1,00 0,50 7,50 1,00 53,10


Verwaltung 5 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 15,00 37,13 83,84 9,25 7,25 33,63 19,39 1,00 214,49


Verwaltung 6 1,00 3,00 7,00 10,00 4,00 4,00 7,00 24,00 21,75 1,00 7,50 10,75 3,00 104,00


Verwaltung 8 1,00 1,50 2,50


Personalvertretung 0,88 0,50 1,00 1,00 3,38


Städt. Dienstkräfte
des Jobcenter 1,00 2,00 5,00 9,50 24,55 8,75 11,00 61,80
Braunschweig


Leer- und Aus-
bildungsstellen 1,00 1,00 1,00 1,00 8,00 7,75 7,00 22,75 26,00 3,00 18,50 23,50 17,50 138,00


Altersteilzeit 3,00 1,00 1,00 5,00


zugew. Dienstkräfte 1,00 4,00 1,50 1,00 7,50


Verwaltung
insgesamt 1,00 1,00 4,00 3,00 13,00 21,00 21,63 5,00 41,00 86,50 187,51 244,62 26,00 38,00 100,04 304,01 203,50 26,50 1.327,31


Hochbau und 
Gebäude- 
management


1,00 1,00 1,00 1,00 4,50 1,75 2,00 2,75 7,50 22,50


Abfallwirtschaft 0,50 1,13 2,00 0,50 0,50 4,63


Stadtentwässerung 0,50 0,37 1,50 2,37


insgesamt 1,00 1,00 4,00 3,00 14,00 21,00 21,63 6,00 43,00 87,50 193,51 249,87 26,00 38,00 102,54 307,26 211,00 26,50 1.356,81
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Stellenübersichten


Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer


Gliede- Organisations- insge-
rungs- einheit 15Ü 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2Ü 2 1 a.T. samt Bemerkungen
nummer


01 Zentrale Steuerung 2,00 2,00 1,00 0,50 2,00 0,50 2,00 4,00 1,00 15,00


0120 Ref. Stadtentwicklung
und Statistik 2,00 2,50 1,65 6,15


0140 Ref. Rechnungs-
prüfungsamt 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 0,50 7,50


0150 Gleichstellungs-
referat 1,00 0,72 0,64 0,50 2,86


10 Zentrale Dienste 2,50 10,00 5,00 2,64 11,00 11,27 4,25 3,00 3,50 53,16


Zwischensumme 5,00 6,50 4,50 12,00 8,22 5,28 11,50 15,42 8,75 4,00 3,50 84,67
Verwaltung 1


S 18 S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11 S 10 S 9 S 8 S 7 S 6 S 5 S 4 S 3 S 2


01 Zentrale Steuerung


0120 Ref. Stadtentwicklung
und Statistik


0140 Ref. Rechnungs-
prüfungsamt


0150 Gleichstellungs-
refrat


10 Zentrale Dienst 2,00 2,00


Zwischensumme
Verwaltung 1 2,00 2,00
Sozial- und Erziehungsdienst


Verwaltung 1
insgesamt 86,67
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Stellenübersichten


Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer


Gliede- Organisations- insge-
rungs- einheit 15Ü 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2Ü 2 1 a.T. samt Bemerkungen
nummer


20 Finanzen 1,00 1,00 1,00 2,50 2,00 1,00 1,00 1,00 7,68 9,91 1,50 1,00 30,59


Zwischensumme
Verwaltung 2 1,00 1,00 1,00 2,50 2,00 1,00 1,00 1,00 7,68 9,91 1,50 1,00 30,59


S 18 S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11 S 10 S 9 S 8 S 7 S 6 S 5 S 4 S 3 S 2


20 Finanzen


Zwischensumme
Verwaltung 2
Sozial- und Erziehungsdienst


Verwaltung 2 30,59
insgesamt
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Stellenübersichten


Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer


Gliede- Organisations- insge-
rungs- einheit 15Ü 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2Ü 2 1 a.T. samt Bemerkungen
nummer


32 Bürgerservice,
Öffentl. Sicherheit 1,75 1,00 2,78 9,50 12,25 27,00 19,78 74,06


37 Feuerwehr 1,00 2,50 1,00 6,00 3,50 2,00 3,00 1,00 1,63 21,63


Zwischensumme
Verwaltung 3 1,75 1,00 3,50 3,78 15,50 3,50 14,25 30,00 1,00 21,41 95,69


S 18 S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11 S 10 S 9 S 8 S 7 S 6 S 5 S 4 S 3 S 2


32 Bürgerservice,
Öffentl. Sicherheit


37 Feuerwehr


Zwischensumme
Verwaltung 3
Sozial- und Erziehungsdienst


Verwaltung 3
insgesamt 95,69
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Stellenübersichten


Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer


Gliede- Organisations- insge-
rungs- einheit 15Ü 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2Ü 2 1 a.T. samt Bemerkungen
nummer


0412 Ref. Stadtbibliothek 1,00 2,00 14,48 1,00 7,00 19,06 7,78 52,32


0413 Ref. Städtisches Museum 1,00 2,00 1,00 1,50 1,00 3,07 5,29 3,00 1,00 18,86


0414 Ref. Wissenschaft und 1,50 0,50 1,00 3,00 1,50 7,50
Stadtarchiv


40 Schule 1,00 1,00 1,00 4,00 3,00 66,14 1,82 77,96


41 Kultur 1,00 1,75 2,00 4,29 30,02 1,00 2,00 3,00 1,00 1,00 47,06


Zwischensumme
Verwaltung 4 1,00 2,75 3,00 4,29 31,02 5,00 5,00 69,14 2,82 1,00 125,02


S 18 S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11 S 10 S 9 S 8 S 7 S 6 S 5 S 4 S 3 S 2


0412 Ref. Stadtbibliothek


0413 Ref. Städtisches Museum


0414 Ref. Wissenschaft und 
Stadtarchiv


40 Schule


41 Kultur 1,00 0,50 1,50


Zwischensumme
Verwaltung 4 1,00 0,50 1,50
Sozial- und Erziehungsdienst


Verwaltung 4
insgesamt 126,52
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Stellenübersichten


Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer


Gliede- Organisations- insge-
rungs- einheit 15Ü 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2Ü 2 1 a.T. samt Bemerkungen
nummer


0500 Sozialreferat 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


50 Soziales und Gesundheit 10,24 0,50 0,60 2,00 1,00 6,00 11,73 7,00 19,96 1,00 15,36 2,00 1,00 78,39


51 Kinder, Jugend und Familie 4,00 1,00 1,00 2,65 6,00 8,80 1,00 1,00 1,42 45,89 72,76


Zwischensumme
Verwaltung 5 10,24 5,00 2,50 0,60 3,00 1,00 8,65 12,73 14,00 28,76 2,00 16,36 1,42 2,00 45,89 1,00 155,15


Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
12 a 11 b 11 a 10 a 9 d 9 c 9 b 9 a 8 a 7 a 4 a 3 a


50 Soziales und Gesundheit


S 18 S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11 S 10 S 9 S 8 S 7 S 6 S 5 S 4 S 3 S 2


0500 Sozialreferat 1,00 2,27 2,00 5,27


50 Soziales und Gesundheit 3,00 8,65 6,10 13,45 31,20


51 Kinder, Jugend und Familie 15,00 12,00 38,50 21,00 42,09 33,47 26,54 78,07 11,52 117,79 46,77 94,98 8,97 537,73


Zwischensumme
Verwaltung 5 1,00 18,00 14,27 47,15 21,00 48,19 48,92 26,54 78,07 11,52 117,79 46,77 94,98 8,97 583,17
Sozial- und Erziehungsdienst


Verwaltung 5
insgesamt 738,32
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Stellenübersichten


Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer


Gliede- Organisations- insge-
rungs- einheit 15Ü 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2Ü 2 1 a.T. samt Bemerkungen
nummer


0600 Baureferat 2,00 1,00 1,00 1,00 5,00
0610 Stadtbild und Denkmalschutz 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 4,50
0630 Baurecht 5,00 10,50 1,00 1,00 4,75 22,25


61 Stadtplanung und 1,00 1,00 5,00 9,41 38,50 2,00 5,50 15,75 1,00 14,90 10,45 1,00 105,51
Umweltschutz


66 Tiefbau und Verkehr 1,00 1,00 9,00 18,28 8,00 10,00 14,90 7,27 5,00 8,00 82,45


67 Stadtgrün und Sport 1,00 1,00 1,00 2,00 7,50 4,00 6,75 10,02 3,00 44,50 53,66 24,00 44,67 11,00 214,10


Zwischensumme 
Verwaltung 6 1,00 4,00 3,00 7,00 27,41 75,78 8,00 20,25 36,77 4,00 75,30 77,63 29,00 52,67 11,00 1,00 433,81


S 18 S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11 S 10 S 9 S 8 S 7 S 6 S 5 S 4 S 3 S 2


0600 Baureferat
0610 Stadtbild und Denkmalschutz
0630 Baurecht


61 Stadtplanung und 
Umweltschutz


66 Tiefbau und Verkehr


67 Stadtgrün und Sport


Zwischensumme
Verwaltung 6
Sozial- und Erziehungsdienst


Verwaltung 6
insgesamt 433,81
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Stellenübersichten


Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer


Gliede- Organisations- insge-
rungs- einheit 15Ü 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2Ü 2 1 a.T. samt Bemerkungen
nummer


Dez. VI Wirtschaftsdezernat 1,00 1,00


Zwischensumme 
Verwaltung 8 1,00 1,00


S 18 S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11 S 10 S 9 S 8 S 7 S 6 S 5 S 4 S 3 S 2


Dez. VI Wirtschaftsdezernat


Zwischensumme
Verwaltung 8
Sozial-Erziehungsdienst
Verwaltung 8
insgesamt 1,00


15Ü 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2Ü 2 1 a.T.


94 Personalvertretung 1,00 4,35 4,00 0,64 9,99


96 Städtische Dienstkräfte 1,00 7,00 13,00 2,00 4,00 1,00 28,00
des Jobcenter Braunschweig


S 18 S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11 S 10 S 9 S 8 S 7 S 6 S 5 S 4 S 3 S 2


94 Personalvertretung 1,00 0,23 1,00 2,23


96 Städtische Dienstkräfte
des Jobcenter Braunschweig 10,53 10,53


Summe
Personalvertretung 12,22


Summe
Städtische Dienstkräfte
des Jobcenter Braunschweig


38,53
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Stellenübersichten


Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Gliede- Organisations- insge-
rungs- einheit 15Ü 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2Ü 2 1 a.T. samt Bemerkungen
nummer


91 Stellenreserve 1,00 1,00 1,00 2,00 11,00 1,00 17,00


92 Leerstellen 3,00 2,00 7,00 10,00 12,00 14,00 1,00 6,00 55,00


95 zugewiesene Dienstkräfte 1,00 0,73 1,00 1,00 2,00 1,50 7,23


98 Altersteilzeit 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 2,00 1,00 6,00 5,00 4,00 27,00


Zwischensumme 92, 91
95 und 98 89,23


Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
12 a 11 b 11 a 10 a 9 d 9 c 9 b 9 a 8 a 7 a 4 a 3 a


92 Leerstellen


S 18 S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11 S 10 S 9 S 8 S 7 S 6 S 5 S 4 S 3 S 2


91 Stellenreserve


92 Leerstellen 2,00 2,00 1,00 2,00 4,00 4,00 6,00 18,00 18,00 57,00


95 zugewiesene Dienstkräfte 1,00 1,78 2,78


98 Altersteilzeit 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 8,00


Zwischensumme 92, 91,
95 und 98 Sozial- und 
Erziehungsdienst 3,00 4,00 2,00 3,00 6,78 4,00 6,00 20,00 1,00 18,00 67,78


Summe 92, 91, 95 und 98 157,01
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Stellenübersichten


Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes


Gliede- Organisations- Kr.
rungs- einheit 15Ü 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2Ü 2 1 a.T. insg. insgesamt
nummer


Zusammenstellung


Verwaltung 1 5,00 6,50 4,50 12,00 8,22 5,28 11,50 15,42 8,75 4,00 3,50 84,67


Verwaltung 2 1,00 1,00 1,00 2,50 2,00 1,00 1,00 1,00 7,68 9,91 1,50 1,00 30,59


Verwaltung 3 1,75 1,00 3,50 3,78 15,50 3,50 14,25 30,00 1,00 21,41 95,69


Verwaltung 4 1,00 1,00 4,75 4,00 7,29 48,50 7,50 16,07 96,49 15,10 1,00 1,00 203,70


Verwaltung 5 10,24 5,00 2,50 0,60 3,00 1,00 8,65 12,73 14,00 28,76 2,00 16,36 1,42 2,00 45,89 1,00 155,15


Verwaltung 6 1,00 4,00 3,00 7,00 27,41 75,78 8,00 20,25 36,77 4,00 75,30 77,63 29,00 52,67 11,00 1,00 433,81


Verwaltung 8 1,00 1,00


Personalvertretung 1,00 4,35 4,00 0,64 9,99


Städt. Dienstkräfte des 1,00 7,00 13,00 2,00 4,00 1,00 28,00
Jobcenters


Leerstellen/Stellenreserve 1,00 1,00 1,00 5,00 13,00 7,00 10,00 1,00 12,00 14,00 1,00 6,00 72,00


Altersteilzeit 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 2,00 1,00 6,00 5,00 4,00 27,00


zugewiesene Dienstkräfte 1,00 0,73 1,00 1,00 2,00 1,50 7,23


Zwischensumme 2,00 17,24 18,00 27,00 36,51 102,78 43,74 107,46 117,68 9,50 171,30 271,63 38,00 114,68 1,42 9,00 56,89 4,00 1148,83
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Stellenübersichten


Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst
Gliede- Organisations-
rungs- einheit S 18 S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11 S 10 S 9 S 8 S 7 S 6 S 5 S 4 S 3 S 2 insgesamt
nummer


Zwischensumme 1148,83


Verwaltung 1 2,00 2,00


Verwaltung 2


Verwaltung 3


Verwaltung 4 1,00 0,50 1,50


Verwaltung 5 1,00 18,00 14,27 47,15 21,00 48,19 48,92 26,54 78,07 11,52 117,79 46,77 94,98 8,97 583,17


Verwaltung 6


Verwaltung 8


Personalvertretung 1,00 0,23 1,00 2,23


Städt. Dienstkräfte des Jobcenters 10,53 10,53


Leerstellen/Stellenreserve 2,00 2,00 1,00 2,00 4,00 4,00 6,00 18,00 18,00 57,00


Altersteilzeit 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 8,00


zugewiesene Dienstkräfte 1,00 1,78 2,78


Zwischensumme
Sozial- und Erziehungsdienst


1,00 21,00 14,27 51,15 24,00 54,42 66,73 30,54 84,07 11,52 137,79 47,77 113,98 8,97 667,21


Gesamtsumme
aller Arbeitnehmerinnen 1816,04
und Arbeitnehmer
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Stellenübersichten


Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Erläuterungen zu den Stellen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer


FB/Ref. ku kw H T Sp / Sp *) Sonstige Vermerke
(außer H)


1 2 3 4 5 6 7


0120 1 x 13 1 x 6 T 25,33 1 x 6  üT


0140 1 x 6 üT T 19,5


0150 1 x 10 T 28,19
1 x 9 T 25


01 1 x 10 2 x 9 üT
1 x 8 2 x 6 üT 
1 x 5 1 x 5 T 19,5 ku 1) 3 T 19,5


10 1 x 9 ku 1) A 8 1 x 11 kw 5) 1 x 12 1 x 5 T 29,25 2 x 6 üT
1 x 5 1 x 9 T 25 1 x 6 T 19,5 üT
1 x 3 1 x 6 T 30 
1 x 9


20 1 x 9 kw1) 1 x 5 1 x 6 T 24,5
1 x 13 1 x 6 T 25,33 3 x 6 üT


1 x 8 T 26,5


32 1 x 5 kw 5) 1 x 13 1 x 9 T 30,39 1 x 6 üT
8 x 5 1 x 3 T 25,33 1 x E 5 T 19,5 kw 2016
25 x 3 1 x 3 T 24,57 1 x E 5 kw 3)
1 x 8 1 x 6 T 29,25
1 x 6 1 x 13 T 9,75


37 6 x 8 kw 4) 1 x 5 1 x 3 T 24,5 1 x 5 T 19,5 kw 4)
1 x 6 kw 1) 1 x 10
1 x 8 kw 1) 1 x 7
1 x 4 kw 1)
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Stellenübersichten


Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Erläuterungen zu den Stellen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer


FB/Ref. ku kw H T Sp / Sp *) Sonstige Vermerke
(außer H)


1 2 3 4 5 6 7


0412 1 x 5 ku 1) 3 1 x 9 T 27,92 1 x 6 üT


0413 1 x 5 1 x 5 T 31 1 x 6 üT


0414 1 x 9 1 x 6 T 19,5 üT


40 5 x 5 1 x 5 T 25 1 x 6  üT
1 x 9 T 19,5 kw 3)
1 x 9 T 19,5 kw 1)


41 2 x 5 1 x 13 T 29,25 1 x S 11 T 19,5 kw 8)
1 x 10 T 29,25 1 x 10 T 29,25 kw 4)


2 x 6 üT
1 x 8 üT


0500 1 x 15 kw 3) 1 x 15 1 x 15 T 30 1 x 6 üT


50 1 x 4 ku 1) 3 1 x 9 kw 1) 2 x 15 1 x 15 T 10 1 x 15 T 13,43 kw 4)
1 x 8 kw 1) 1 x 12 1 x S 14 T 29,25 1 x 15 T 15,20 kw 4)
1 x 5 kw 4) 3 x 8 3 x S 11 T 30,39 2 x 15 T 19,5 kw 4)


1 x 11 kw 4) 11 x 5 1 x S 14 T 35,2 1 x 6 T 19,5 ku 1) A 6 T 20
1 x S 11 kw 2016 2 x 3 1 x 5 T 30,39 5 x 6 üT


1 x S 11 kw 4) 1 x 13 1 x 3 T 24,57 1 x 5 T 19,5 kw 1)
2 x 6 kw 1) 2 x 6 1 x S 11 T 30 1 x 8 T 9,75 kw 1)
1 x 3 kw 4) 1 x S 12 1 x 5 T 29,25 1 x 5 T 23,30 üT kw 4)


1 x 15 kw 4) 2 x 8 T 29,25 1 x 5 T 25,33 üT kw 4)
2 x S 11 T 29,25 1 x 6 T 9,75 kw 4)
3 x 15 T 29,25 1 x 5 T 30,39 üT kw 4)
1 x S 12 T 23,3 1 x 5 üT


1 x 6 T 29,38 1 x 8 T 19,5 kw 1)
1 x 8 T 9 1 x 8 T 29,25 ku 1) 5 T 29,25


Die Ausweisung von Teilzeitstellen bei Schulsekretären/Schulsekretärinnen ist dem Stellenverteilungsplan des Fachbereiches 40 zu entnehmen.


Die Ausweisung von Teilzeitstellen bei Musikschullehren/Musikschullehrerinnen ist dem Stellenverteilungsplan des Fachbereiches 41 zu entnehmen.
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Stellenübersichten


Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Erläuterungen zu den Stellen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer


FB/Ref. ku kw H T Sp / Sp *) Sonstige Vermerke
(außer H)


1 2 3 4 5 6 7


noch 50 1 x 3 T 28,5 1 x 10 T 29,25 kw 2015
1 x 12 T 4 1 x 10 T 9,75 kw 2015


1 x 5 T 35,25 1 x 5 T 19,5 ku 1) 3 T 19,5
1 x S 11 T 25,33 2 x S 11 T 30 kw 4)


51 3 x S 11 kw 3) 1 x S 4 1 x S 11 T 25,33 4 x 6 üT
1 x 5 kw 1) 1 x 6 1 x S 4 T 26,34 2 x S 8 üT kw 4)


2 x S 11 kw 4) 3 x S 11 2 x S 11 T 29,25 1 x 3 T 5 kw 1)
4 x S 12 1 x S 12 T 30,39 1 x S 8 T 19,5 kw 4)
4 x 14 2 x S 8 T 24,82


1 x S 15 T 25
1 x 5 T 34,70
1 x 5 T 22,75


1 x 2Ü T 16,25
1 x S 11 T 30,39


1 x S 11 T 6
1 x 3 T 34


6 x S 14 T 29,25
1 x S 12 T 33,94


1 x S 12 T 25
1 x S 12 T 19,24
1 x 11 T 19,32


1 x S 12 T 23,25
1 x S 12 T 10,50


0600 1 x 12 kw 2017


0610 1 x 5


0630 1 x 6 ku 1) 5 2 x 10 1 x 5 T 29,25
1 x 11
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Stellenübersichten


Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Erläuterungen zu den Stellen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer


FB/Ref. ku kw H T Sp / Sp *) Sonstige Vermerke
(außer H)


1 2 3 4 5 6 7


61 1 x 6 ku 1) 5 1 x 11 kw 2017 3 x 5 1 x 6 T 29,25 4 x 6 üT
1 x 8 kw 1) 3 x 8 1 x 5 T 30,39 1 x 6 T 25,33 üT


1 x 6 1 x 5 T 15,2 1 x 7 Z 12
1 x 9 3 x 8 T 29,25 1 x 5 T 30,39 kw 2015
7 x 11 1 x 12 T 35,46 1 x 12 T 19,5 kw 4)
2 x 12
2 x 13


66 3 x 8 ku 1) 6 1 x 5 1 x 6 T 25 2 x 6 üT
3 x 6 1 x 6 T 29,25 2 x 3 Z 8


1 x 11 T 29,38
1 x 11 T 30,39
1 x 11 T 28,22
1 x 11 T 27,5


1 x 5 T 30
1 x 11 T 12,5


67 2 x 3 1 x 5 T 30,90 2 x 7 Z 12
1 x 6 1 x 5 T 142,87 1 x 6 üT


1 x 3 T 104 15 x 6 Z 12
1 x 1 T 156 1 x 5 Z 12


1 x 9 T 29,25 1 x 5 T 8,11 kw 8)
1 x 8 T 9,75
1 x 8 T 30


Per- 1 x 12 kw 2) 1 x 5 T 10 1 x 6 T 33 kw 2)
sonal- 1 x 7 Z 12 kw 2) 1 x 3 T 24,82 kw 2)
vertret. 1 x 5 kw 2) 1 x 5 T 19,5 kw 1)


1 x S 13 kw 2) 1 x 6 T 19,5 kw 2)
3 x 6 kw 2) 2 x S 3 T 19,5 kw 2)


1 x S 12 T 9 kw 2)
1 x 5 T 9,5 kw 1)
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Stellenübersichten


Teil B: Sonderübersichten über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind


1. Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 4 NBesG)


Lfd. Funktionsbezeichnung Entgelt- Bes.-Gruppe Gliederungs- FB/Ref./lfd. Nummer auf der Stelle geführt Bemerkungen
Nr. gruppe der nummer des Stellenverteilungs- seit bis voraus-


Planstelle nach Teil A planes des Vorjahres sichtlich
Unterteil 1


1 2 3 4 5 5a 6 7 8


1 Abteilungsleiter/in aT A 16 10 50.4/04215 01.04.2014 Umwandlung 2015


2 stellv. Referatsleiter/in E 13 A 14 23 0610/03532 01.03.2014 Umwandlung 2015


3 Koordinator/in E 11 A 14 23 61.12/2/03041 01.04.2014 31.12.2014 AZ-Reduzierung


4 Koordinator/in E 11 A 14 23 61.12/3/03051 16.07.2012 31.12.2014 AZ-Reduzierung


5 Koordinator/in E 11 A 14 23 61./5/2/02988 01.10.2012 30.06.2015 AZ-Reduzierung


6 Amtl. Tierarzt/-ärztin E 13 A 14 29 32.5.1/02705 29.08.2013 31.12.2014 AZ-Reduzierung


3 Wiss. Sachbearbeiter/in E 11 A 13 30 65.21/01800 01.04.2013 31.03.2016 AZ-Reduzierung


4 Wiss. Sachbearbeiter/in E 11 A 13 30 61.5/1/02991 01.04.2014 31.12.2014 AZ-Reduzierung


6 Techn. Sachbearbeiter/in E 11 A 13 30 66.21/03194 01.07.2014 Umwandlung 2015
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Stellenübersichten


Teil B: Sonderübersichten über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind


2. Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG)
Lfd. Funktionsbezeichnung Entgelt- Bes.-Gruppe Gliederungs- FB/Ref./lfd. Nummer auf der Stelle geführt Bemerkungen
Nr. gruppe der nummer des Stellenverteilungs- seit bis voraus-


Planstelle nach Teil A planes des Vorjahres sichtlich
Unterteil 1


1 2 3 4 5 5a 6 7 8


1 E 12 A 13 37 98/04680 01.04.2012 31.03.2015 Altersteilzeitstelle


2 E 11 A 11 46 0630.11.2/03947 01.09.2013 16.01.2018 AZ-Reduzierung


3 Techn. Sachbearbeiter/in E 11 A 11 46 0630.11.3/03956 01.02.2012 07.12.2015 AZ-Reduzierung


4 E 10 A 11 50 0140.20/01685 03.04.2014 Umwandlung 2015


5 Sachbearbeiter/in E 9 A 11 50 61.42/1/04867 01.01.2014 31.12.2014 AZ-Reduzierung


6 Koordinator/in E 3 A 11 51 61.21./1/03383 14.02.2014 31.12.2014 AZ-Reduzierung


7 E 9 A 10 52 0414.20/01596 01.01.2013 31.12.2014 AZ-Reduzierung


8 Sachbearbeiter/in E 9 A 10 57 66.5/02032 09.01.2012 Umwandlung 2015


9 Sozialarb./-päd. S 11 A 10 57 51.23/02566 16.12.2013 20.01.2015 AZ-Reduzierung


Sachbearbeiter/in


Techn. Sachbearbeiter/in


Prüfer/in


Sachbearbeiter/in 
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Stellenübersichten


Teil B: Sonderübersichten über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind


3. Laufbahngruppe 1 (i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG)
Lfd. Funktionsbezeichnung Entgelt- Bes.-Gruppe Gliederungs- FB/Ref./lfd. Nummer auf der Stelle geführt Bemerkungen
Nr. gruppe der nummer des Stellenverteilungs- seit bis voraus-


Planstelle nach Teil A planes des Vorjahres sichtlich
Unterteil 1


1 2 3 4 5 5a 6 7 8


1 E 8 A 8 69 37.15/05000 01.01.2009 Besch. Fwt. Dienst


2 E 9 A 8 70 50.33.1/03971 01.05.2014 Umwandlung 2015


3 Sachbearbeiter/in E 6 A 7 74 61.42/1/03723 01.10.2013 31.12.2014 AZ-Reduzierung


4 Sachbearbeiter/in E 6 A 7 74 32.32/02330 01.01.2014 31.12.2017 AZ-Reduzierung


5 Sachbearbeiter/in E 6 A 7 74 32.41.2/02374 01.01.2011 31.03.2015 AZ-Reduzierung


6 Sachbearbeiter/in E 6 A 7 74 32.41.2/02375 23.07.2013 22.07.2016 AZ-Reduzierung


7 Sachbearbeiter/in E 6 A 7 74 32.41.2/02382 01.04.2011 31.03.2015 AZ-Reduzierung


8 E 6 A 7 74 32.41.2/01941 01.04.2011 Umwandlung 2015


9 E 3 A 7 74 50.01/04068 01.01.2013 21.12.2014 AZ-Reduzierung


10 E 6 A 7 74 66.0/1/01658 01.03.2012 30.06.2015 AZ-Reduzierung


11 E 5 A 6 76 32.33/05523 01.01.2012 31.12.2017 AZ-ReduzierungSachbearbeiter/in


Oberbrandmeister/in


Sachbearbeiter/in


Sachbearbeiter/in


Sachbearbeiter/in


Sachbearbeiter/in


insgesamt 28
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Haushaltsplan 2015


für den FB 65, Hochbau und Gebäudemanagement
C. Stellenübersicht


Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Lfd. Funktionsbezeichnung Entgelt- Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr Erläuterungen
Nr. gruppe Stellen im insgesamt davon am 30.06.2014


Sondertarif Haushaltsjahr tatsächlich nicht
2015 besetzt besetzt


1 2 3 4 5 6 7 8


Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer


1 aT 1)


2 15Ü 2)


3 15 2,00 1) 2,00 2,00 3)


4 14 2,00 2) 3,00 3,00
4) dav. 1 T 19,5


5 13 2,00 3) 2,00 2,00


5) dav. 3 T 19,5, 1 kw 2017


6 12 10,50 4) 9,50 9,19 0,31 6)


7 11 40,50 5) 37,50 35,04 2,46 7) dav. 1 T 30,39


8 10 1,00 6) 1,00 1,00


9 9 5,78 7) 5,78 5,78


63,78 60,78 58,01 2,77
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Haushaltsplan 2015


für den FB 65, Hochbau und Gebäudemanagement
C. Stellenübersicht


Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Lfd. Funktionsbezeichnung Entgelt- Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr Erläuterungen
Nr. gruppe Stellen im insgesamt davon am 30.06.2014


Sondertarif Haushaltsjahr tatsächlich nicht
2015 besetzt besetzt


1 2 3 4 5 6 7 8


8) dav. 2 kw 2017


10 8 15,00 8) 13,00 11,00 2,00
9) dav. 1 Z 12


11 7 12,00 9) 12,00 12,00
10) dav. 1 T 19,5, 1 T 20, 1 T 29,25, 2 üT, 1 ku 1) 4


12 6 22,76 10) 22,76 20,76 2,00
11) dav. 1 T 29,25, 1 kw 1), 1 T 19,5, 1 T 19,5 kw 1)


13 5 33,75 11) 32,75 30,75 2,00


14 4 12,51 12) 12,51 8,00 4,51 12) dav. 2 T 19,5, 1 T 19,76


15 3 34,21 13) 34,21 29,48 4,73 13)


16 2Ü 14) 14)


17 2 2,00 15) 2,00 1,90 0,10
15)


18 1 62,87 62,87 49,76 13,11


195,10 192,10 163,65 28,45


insgesamt Beschäftigte 258,88 252,88 221,66 31,22


Die Ausweisung von Teilzeitstellen bzw. ku- oder kw-Vermerken  im Bereich Schulhausmeister/-innen, Hausmeister/-innen 
und Raumpflege ist aus dem StVPl  des FB 65 ersichtlich.
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Haushaltsplan 2015


für den FB 65, Hochbau und Gebäudemanagement
C. Stellenübersicht
Nachrichtlich:


Beamtinnen und Beamte
Lfd. Laufbahngruppe Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr Erläuterungen
Nr. und Stellen im insgesamt davon am 30.06.2014


Amtsbezeichnung BesGr. Haushaltsjahr tatsächlich nicht
2015 besetzt besetzt


1 2 3 4 5 6 7 8
Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 4 NBesG)


1 Leitender Baudirektor A 16 1,00 1,00 1,00


2 Baudirektor A 15


3 Bauoberrat A 14


4 Städt. Oberrat A 14


4 Baurat A 13 1,00 1,00 1,00


Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG)


5 Bauoberamtsrat A 13


6 Stadtoberamtsrat A 13 1,00


7 Bauamtsrat A 12


8 Stadtamtsrat A 12 1,00 1,00 1,00


9 Bauamtmann A 11 0,50 1) 0,50 0,50 1) 1 T 20


10 Stadtamtmann A 11 4,00 4,00 3,00 1,00


A 11


11 Bauoberinspektor A 10 3)


12 Stadtoberinspektor A 10 1,75 4) 1,75 0,75 1,00 4) dav. 1 T 30


A 10


13 Stadtinspektor A 9 5)


A 9
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Haushaltsplan 2015


für den FB 65, Hochbau und Gebäudemanagement


C. Stellenübersicht
Nachrichtlich:


Beamtinnen und Beamte
Lfd. Laufbahngruppe Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr Erläuterungen
Nr. und Stellen im insgesamt davon am 30.06.2014


Amtsbezeichnung BesGr. Haushaltsjahr tatsächlich nicht
2015 besetzt besetzt


1 2 3 4 5 6 7 8


Laufbahngruppe 1 (i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG)
6)


14 Stadtamtsinspektor mit A 9 6) 7)


Amtszulage m AZ 8) dav. 1 T 30


9) dav. 4 T 20, 2 T 30
15 Stadtamtsinspektor A 9 2,00 7) 1,00 1,00


10)


16 Stadthauptsekretär A 8 2,75 8) 2,75 2,75


17 Stadtobersekretär A 7 7,50 9) 6,50 6,50


18 Stadtsekretär A 6 10) 1,00 1,00


insgesamt: 22,50 20,50 18,50 2,00
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Haushaltsplan 2015


für die Sonderrechnung Abfallwirtschaft
C. Stellenübersicht


Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Lfd. Funktionsbezeichnung Entgelt- Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr Erläuterungen
Nr. gruppe Stellen im insgesamt davon am 30.06.2014


Sondertarif Haushaltsjahr tatsächlich nicht
2015 besetzt besetzt


1 2 3 4 5 6 7 8


Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer


1 aT 1) 1 T 19,5


2 15Ü
2)


3 15


4 14 0,50 1) 0,50 0,50
3)


5 13 1)


4)


6 12 2)


7 11 2,00 3) 2,00 2,00


8 10 4)


5)


9 9 5)


2,50 2,50 2,50
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Haushaltsplan 2015


für die Sonderrechnung Abfallwirtschaft
C. Stellenübersicht


Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Lfd. Funktionsbezeichnung Entgelt- Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr Erläuterungen
Nr. gruppe Stellen im insgesamt davon am 30.06.2014


Sondertarif Haushaltsjahr tatsächlich nicht
2015 besetzt besetzt


1 2 3 4 5 6 7 8


6)


7)


10 8 6)


8)


11 7 7)


12 6 8)


9)


13 5 9)


14 4 10) 10)


15 3 11)


16 2Ü 11)


17 2


18 1


insgesamt Beschäftigte 2,50 2,50 2,50
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Haushaltsplan 2015


für die Sonderrechnung Abfallwirtschaft
C. Stellenübersicht
Nachrichtlich:


Beamtinnen und Beamte
Lfd. Laufbahngruppe Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr Erläuterungen
Nr. und Stellen im insgesamt davon am 30.06.2014


Amtsbezeichnung BesGr. Haushaltsjahr tatsächlich nicht
2015 besetzt besetzt


1 2 3 4 5 6 7 8
Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 4 NBesG)


1 Leitender Baudirektor A 16


2 Bauoberrat A 14


Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG)


3 Bauoberamtsrat A 13


4 Stadtoberamtsrat A 13 0,50 1) 0,50 0,50


5 Bauamtsrat A 12 1) 1 T 20


6 Stadtamtsrat A 12 2) 2)


3) dav. 1 T 25, 1 T 20
A 12


7 Stadtamtmann A 11 1,13 3) 1,13 1,13


A 11


8 Bauoberinspektor A 10


9 Stadtoberinspektor A 10 2,00 2,00 2,00


A 10


10 Stadtinspektor A 9


A 9
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Haushaltsplan 2015


für die Sonderrechnung Abfallwirtschaft


C. Stellenübersicht
Nachrichtlich:


Beamtinnen und Beamte
Lfd. Laufbahngruppe Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr Erläuterungen
Nr. und Stellen im insgesamt davon am 30.06.2014


Amtsbezeichnung BesGr. Haushaltsjahr tatsächlich nicht
2015 besetzt besetzt


1 2 3 4 5 6 7 8


Laufbahngruppe 1 (i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG)


11 Stadtamtsinspektor A 9 0,50 1) 0,50 0,50 1) 1 T 20


12 Stadthauptsekretär A 8 0,50 2) 0,50 0,50 2) 1 T 20


13 Stadtobersekretär A 7


insgesamt: 4,63 4,63 4,63
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Haushaltsplan 2015


für die Sonderrechnung Stadtentwässerung
C. Stellenübersicht


Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Lfd. Funktionsbezeichnung Entgelt- Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr Erläuterungen
Nr. gruppe Stellen im insgesamt davon am 30.06.2014


Sondertarif Haushaltsjahr tatsächlich nicht
2015 besetzt besetzt


1 2 3 4 5 6 7 8


Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer


1 aT 1) 1 T 19,5


2 15Ü
2)


3 15


4 14 0,50 1) 0,50 0,50
3)


5 13 1)


4)


6 12 2)


7 11 1,00 3) 1,00 1,00


8 10 4)


5)


9 9 2,00 5) 1,00 1,00


3,50 2,50 2,50
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Haushaltsplan 2015


für die Sonderrechnung Stadtentwässerung
C. Stellenübersicht


Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Lfd. Funktionsbezeichnung Entgelt- Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr Erläuterungen
Nr. gruppe Stellen im insgesamt davon am 30.06.2014


Sondertarif Haushaltsjahr tatsächlich nicht
2015 besetzt besetzt


1 2 3 4 5 6 7 8


6)


7)


10 8 1,00 6) 1,00 1,00
8)


11 7 7)


12 6 8)


9)


13 5 9)


14 4 10) 10)


15 3 11)


16 2Ü 11)


17 2


18 1


1,00 1,00 1,00


insgesamt Beschäftigte 4,50 3,50 3,50
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Haushaltsplan 2015


für die Sonderrechnung Stadtentwässerung
C. Stellenübersicht
Nachrichtlich:


Beamtinnen und Beamte
Lfd. Laufbahngruppe Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr Erläuterungen
Nr. und Stellen im insgesamt davon am 30.06.2014


Amtsbezeichnung BesGr. Haushaltsjahr tatsächlich nicht
2015 besetzt besetzt


1 2 3 4 5 6 7 8
Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 4 NBesG)


1 Leitender Baudirektor A 16


2 Bauoberrat A 14


Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG)


3 Bauoberamtsrat A 13


4 Stadtoberamtsrat A 13 0,50 1) 0,50 0,50


5 Bauamtsrat A 12 1) 1 T 20


6 Stadtamtsrat A 12 2) 2)


3) 1 T 15
A 12 4) dav. 1 T 20 kw 2016


7 Stadtamtmann A 11 0,37 3) 0,37 0,37


A 11


8 Bauoberinspektor A 10


9 Stadtoberinspektor A 10 1,50 4) 2,50 2,50


A 10


10 Stadtinspektor A 9


A 9
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Haushaltsplan 2015


für die Sonderrechnung Stadtentwässerung


C. Stellenübersicht
Nachrichtlich:


Beamtinnen und Beamte
Lfd. Laufbahngruppe Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr Erläuterungen
Nr. und Stellen im insgesamt davon am 30.06.2014


Amtsbezeichnung BesGr. Haushaltsjahr tatsächlich nicht
2015 besetzt besetzt


1 2 3 4 5 6 7 8


Laufbahngruppe 1 (i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG)


11 Stadtamtsinspektor A 9


12 Stadthauptsekretär A 8


13 Stadtobersekretär A 7


insgesamt: 2,37 3,37 3,37
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